Referentenentwurf

Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie

Entwurf eines Gesetzes fiir einen planbaren, kosteneffizienten, netzver-
traglichen und marktorientierten Ausbau der erneuerbaren Energien im
Stromsektor

A. Problem und Ziel

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende transparent, planbar und
pragmatisch zum Erfolg zu bringen. Deutschland verfolgt hierfur einen Ansatz, der wirt-
schaftliche Wettbewerbsfahigkeit, Klimaschutz und soziale Ausgewogenheit zusammen-
bringt und auf Innovationen setzt. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist das zentrale
Instrument, um eine treibhausgasneutrale Stromversorgung auf Basis eines wachsenden
Anteils erneuerbarer Energien zu erreichen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll
stetig, kosteneffizient, umweltvertraglich und netzvertraglich erfolgen. Das EEG bedarf aus
einer Reihe von Grlinden einer grundlegenden Neuordnung. Es gilt, das EEG konsequent
auf Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit auszurichten.

Die dynamische Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung eréffnet
zunehmend komplexe Herausforderungen. Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und
internationale Wettbewerbsfahigkeit missen laufend neu austariert werden. Mit der zuneh-
menden Bedeutung der erneuerbaren Energien und insbesondere von Wind- und Solar-
energie als den tragenden Saulen der Stromversorgung braucht es einen klaren Fokus auf
mehr Markt, Innovation, Ganzheitlichkeit und Systemorientierung.

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss das Gesamtsystem im Blick haben und hierflr mit
dem Ausbau der Netze synchronisiert werden. Insbesondere der Ausbau der Solar-energie
soll in Verbindung mit Speichern zuklinftig systemdienlich ausgestaltet werden und zur Kos-
teneffizienz beitragen.

Zudem verlangen die europaische Elektrizitatsbinnenmarktverordnung wie auch beihilfe-
rechtlichen Vorgaben der Europaischen Kommission, dass in Zeiten hoher Strompreise
Zusatzerlose von geférderten Erneuerbare-Energien-Anlagen abgeschopft werden. Dies ist
auch in der Sache sinnvoll. So werden die Anlagen zukiinftig mit abgeschopften Zusatzerlé-
sen zur Finanzierung des Fordersystems beitragen. Zudem starkt es den marktgetriebenen
Ausbau, wenn entsprechende Zusatzerlése zukinftig nur auRerhalb des Fordersystems
erwirtschaftet werden kénnen.

Daneben missen weitere europaische Weichenstellungen im EEG abgebildet werden. So
ist in Artikel 26 des EU-Net-Zero-Industry-Acts verankert, dass die Mitgliedstaaten in einem
gewissen Umfang Resilienzausschreibungen einfihren. Es geht darum, die Widerstandsfa-
higkeit der europaischen Industrie und Energieversorgung zu starken und bestehende Ab-
hangigkeiten abzubauen bzw. bei drohenden neuen Abhangigkeiten gegenzusteuern.

Fir den weiteren Hochlauf der erneuerbaren Energien sollen alle Potenziale markt- und
systemdienlich genutzt werden. Dazu gehdrt auch, flexiblen Biogasanlagen eine Zukunfts-
perspektive zu geben und dabei auch die Besonderheiten kleinerer und warmegefihrter
Anlagen zu bertcksichtigen.
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Der zukunftige Investitionsrahmen des EEG 2027 soll die Strommarkt- und Systemintegrati-
on der erneuerbaren Energien optimieren und in Einklang mit europaischen Vorgaben ent-
sprechend angepasst werden.

B. Losung

Der Referentenentwurf halt an den Zielen des EEG fest, insbesondere am Ziel, den Anteil
des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 2030 auf 80
Pro-zent zu steigern. Entsprechend werden Ausbaupfade fortgeflhrt und die daraus abge-
leiteten Ausschreibungsmengen bis 2032 verstetigt. Um die Kosteneffizienz des Ausbaus
der Solarenergie zu starken, wird dabei zuklnftig ein starkerer Fokus auf kostenglinstige
Frei-flachenanlagen gelegt. Zudem werden die Ausbaumengen im Bereich der Bioenergie
gegenluber dem bisherigen Niveau moderat erhdht und ebenfalls bis 2032 verstetigt, um
ins-besondere flexiblen Biogasanlagen als Erganzung von Windenergie- und Solaranlagen
eine Perspektive zu bieten.

Der kinftige Investitionsrahmen des EEG soll erneuerbare Energien zukinftig markt- und
systemdienlich fordern. Dafir wird die fixe Einspeisevergltung flir Neuanlagen konsequent
abgeschafft. Dies geht mit einer umfassenden Verpflichtung neuer Anlagen zur Direktver-
marktung einher. Zudem wird die vollstdndige Beendigung der Vergltung bei negativen
Preisen konsequent fortgesetzt. Die erneuerbaren Energien sind im Zentrum der Stromver-
sorgung angekommen. Das bisherige ,produce and forget-Modell“ fir kleinere Anlagen ist
daher nicht mehr zeitgemal. Stromeinspeisung soll sich zukiinftig immer an der Nachfrage
und den Preissignalen des Marktes orientieren.

Die Forderung fir Anlagen von weniger als 25 Kilowatt installierter Leistung wird eingestellt.
Denn diese Anlagen — insbesondere kleine Solaranlagen — sind inzwischen aufgrund ge-
sunkener Kosten oft bereits ohne zusatzliche Férderung wirtschaftlich, sofern sie hohe Ei-
genverbrauchsanteile realisieren kdnnen. Dieses Segment wird zukunftig auf Anlagen mit
hohen Eigenverbrauchsanteilen konzentriert. Daflir werden auch Hurden fiir sog. Nullein-
speise-anlagen abgebaut, die sich dazu entscheiden keinen Uberschussstrom in die Netze
einzuspeisen, sondern diesen zur spateren Nutzung zwischenzuspeichern oder abzure-
geln. Dies ist auch ein wichtiger Anreiz, neue Solaranlagen in diesem Segment konsequent
mit Speichern auszustatten und Sektorkopplungstechnologien zu nutzen. Wo diese Anla-
gen weiterhin Strom einspeisen, sollen sie dies ebenfalls im Wege der Direktvermarktung
markt-konform tun.

Die Regelungen zur Forderung von kleineren und mittleren Solaranlagen ab 25 Kilowatt
installierter Leistung, die nicht an Ausschreibungen teilnehmen, werden zudem deutlich
verein-facht. Hier wird zuklnftig ein einheitlicher, grolenunabhangiger Fordersatz vorgese-
hen. Die bisherige Zusatzférderung sog. Volleinspeiseanlagen wird abgeschafft.

Damit dieser Umstieg gelingen kann, starkt dieses Gesetz den Hochlauf und die Massenge-
schaftstauglichkeit von Direktvermarktungsangeboten auch fur kleinere Anlagen. Gleichzei-
tig unterstitzt das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie mit einem Branchenpro-
zess die untergesetzliche Starkung und Weiterentwicklung der Direktvermarktung.

Die bisherige Ausfallvergutung, die bislang genutzt werden konnte, um temporar die Direkt-
vermarktungspflichten zu vermeiden, wird im Gegenzug abgeschafft. Dieses Instrument
aus den Kindertagen der Direktvermarktung hat sich tiberlebt. Um den Ubergang zu ermég-
lichen, ist stattdessen vorgesehen, dass kleinere Anlagen voriibergehend eine befristete
Marktwertdurchleitung in Anspruch nehmen kénnen. Dies gibt dem Markt einen gewissen
Zeitpuffer, umfassender entsprechende Direktvermarktungsdienstleistungen auch fur klei-
ne Anlagen zu entwickeln. Es wird jedoch keinen Vertrauensschutz fir neue Anlagen ge-
ben, dauerhaft ohne Direktvermarktung betrieben werden zu kénnen, wenn Strom in das
Netz eingespeist wird.
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Zudem werden auch die Regelungen zur Vermarktung kleinerer Bestandsanlagen sowie
Anlagen in der zukiinftigen, férderfreien Netzbetreiberabnahme durch die Ubertragungs-
netzbetreiber in der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) weiter angepasst. Danach
sollen fernsteuerbare Anlagen kunftig grundsatzlich immer bei negativen Preissignalen ab-
geregelt werden.

Im Hinblick auf die Strommarkt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien missen
auch die Regelungen zum Rollout intelligenter Messsysteme und Steuerungseinrichtungen
konsistent sein. Deshalb wird das Messstellenbetriebsgesetz dahingehend angepasst,
dass kunftig bereits Erzeugungsanlagen ab einer installierten Leistung von mehr als zwei Ki-
lowatt in den Rollout der fur die Direktvermarktung notwendigen digitalen Technik einbezo-
gen werden.

Die Kombination von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Speichern kann eine bedarfsge-
rechtere Stromeinspeisung ermdglichen und Erzeugungsspitzen abfangen. Insbesondere
fur Solaranlagen soll es daher der Regelfall sein, dass diese von Beginn an gemeinsam mit
einem Speicher errichtet werden. Dieses Gesetz sieht hierfiir unter anderem vor, dass klei-
nere Solaranlagen kiinftig dauerhaft einer Kappung ihrer Einspeisespitzen auf flinfzig Pro-
zent ihrer installierten Leistung unterliegen. Mit einem Speicher kénnen die Mittagsspitzen
in Zeiten verlagert werden, in denen die Stromnachfrage und damit der Wert des Stroms
hoher sind. Dies ermdglicht auch eine effizientere Nutzung der Netze.

Darlber hinaus wird, wie dies auch unionsrechtlich erforderlich ist, ein Finanzierungsmodell
in Form von zweiseitigen Differenzvertragen (englisch: Contracts for Difference, CfDs) ein-
gefuhrt. Dieses umfasst fur geforderte Anlagen eine Abschdpfung von Gewinnen in Hoch-
preisphasen, die den finanziellen Bedarf fiir einen wirtschaftlichen Betrieb der An-lagen
Ubersteigen. Dabei setzt dieses Gesetz auf dem vorhandenen System auf und erhalt das
System der geférderten Direktvermarktung mit einer produktionsabhangigen Fdrderung in
Form der Marktpramie im Grundsatz. Diese wird um einen Refinanzierungsbeitrag erganzt
fur Situationen, in denen der Jahresmarktwert den sog. anzulegenden Wert Uber-steigt, also
in der Regel das Gebot in den EEG-Ausschreibungen. Dieser Abschépfung sollen zuklinftig
alle Anlagen ab 100 Kilowatt installierter Leistung unterliegen. Damit wird eine etablierte
Leistungsgrenze herangezogen. Ausgenommen werden lediglich Biomasseanlagen, da
eine Abschopfung fur diese weder in der Elektrizitatsbinnenmarktverordnung vorgesehen
noch beihilferechtlich erforderlich ist, wie die Europaische Kommission in ihrer Genehmi-
gung des sog. Biogaspakets (Gesetz zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zur Flexibilisierung von Biogasanlagen und Sicherung der Anschlussférderung vom 21.
Februar 2025) im Ergebnis bestatigt hat (vgl. SA.118542 ,Amendments to the EEG 2023 for
new and existing biomass and biogas installations” vom 18.9.2025). Fir alle Technologien
wird dabei auch eine Starkung des marktlichen Ausbaus gewahrleistet, sodass Anlagen
zunehmend ohne Forderung auskommen und sich unmittelbar am Markt refinanzieren.

Die Bioenergie soll auch im zukunftigen Stromsystem eine Rolle erhalten. Hierzu bendtigen
zahlreiche Anlagen, deren Forderung in den nachsten Jahren auslauft, eine An-schlussper-
spektive. Die Regelungen des Biogas-Pakets bieten hierfiir bereits eine Grundlage und
kommen seit der beihilferechtlichen Genehmigung im Herbst 2025 zur Anwendung. Nun-
mehr werden neben der weiteren Erhohung der Ausschreibungsmengen ab dem Jahr 2027,
die sogar zu einer leichten Erhéhung der insgesamt installierten Leistung fihren werden,
weitere Verbesserungen und Erleichterungen vorgenommen. So werden z. B. rechtliche
Unklarheiten bei der Vergitungsberechnung fiir Anlagen, die eine Anschlussférderung er-
halten, beseitigt. Aullerdem wird die Anschlussférderung von sog. Kleingulleanlagen ver-
langert und der Maisdeckel angepasst, um den Anlagen mehr Flexibilitat bei den Einsatz-
stoffen zu ermdglichen.

Zur Umsetzung des Net-Zero-Industry-Acts werden im EEG die gesetzlichen Grundlagen
fur Resilienzausschreibungen fir Windenergieanlagen an Land sowie Solaranlagen des
ersten Segments — vorrangig Freiflachenanlagen — geschaffen. Im EEG werden die Grund-
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satze verankert und die Ausschreibungsmengen festgelegt. Die Details insbesondere der
Ausgestaltung der europarechtlich vorgesehenen qualitativen Kriterien werden nachgela-
gert in einer Verordnung bestimmt werden.

Zudem werden die Bestimmungen fir Kooperationsprojekte angepasst, die bisher nur ge-
genuber anderen Staaten der Europaischen Union Anwendung finden. Zuklnftig sollen
auch Kooperationen mit Staaten der Europaischen Freihandelszone und dem Vereinigten
Konigreich Grolibritannien und Nordirland moéglich sein sowie Kooperationsmodelle, in de-
nen ein Staat die Ausschreibungen durchfihrt und ein anderer sich finanziell beteiligt. Damit
kénnen Kooperationsprojekte im Rechtsrahmen von EEG und Energiefinanzierungsgesetz
leichter umgesetzt werden, wie z.B. das in Planung befindliche deutsch-danische Offshore-
Projekt Bornholm Energy Island.

SchlieRlich werden mit diesem Gesetz eine Reihe von Einzelbestimmungen vereinfacht
oder abgeschafft, um unnétige Birokratie abzubauen. So werden unndétige Berichtspflich-
ten gestrichen, Bestimmungen zur Anlagenzusammenfassung angepasst, eine unter-
schiedliche Behandlung von klassischen Freiflachenanlagen und in der Regel baugleichen
Anlagen auf sog. sonstigen baulichen Anlagen wie z.B. Deponien abgeschafft und Rechts-
unklarheiten u.a. bei der Bestimmung der Férderhéhe in der Anschlussférderung von Bio-
masseanlagen sowie bei der finanziellen Beteiligung von Kommunen beseitigt. Bei letzte-
rem wird Anlagenbetreibern und Kommunen mehr Handlungsspielraum gegeben, indem
die beteiligungsfahigen Mengen auf den erzeugten Strom umgestellt werden, ohne dass
hier-durch das EEG-Konto zusatzlich belastet wird.

Im Zuge dieser Novelle werden auch einzelne Anderungen des Energiefinanzierungsgeset-
zes umgesetzt, durch die vor allem die Regelungen zum neuen Investitionsrahmen ab-ge-
bildet werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand
Bund:

Die Kosten der Forderung von erneuerbaren Energien nach dem EEG werden aus dem
Bundeshaushalt finanziert. Seit dem 1. Januar 2025 erfolgt die Finanzierung dieser Kosten
aus dem Kernhaushalt (Einzelplan 60), zuvor waren sie im Sondervermdgen ,Klima- und
Transformationsfonds* etatisiert. Der jahrliche Finanzierungsbedarf ergibt sich im Wesentli-
chen aus der Differenz zwischen der Hohe des anzulegenden Wertes des Anlagenbetrei-
bers und dem Marktwert des geférderten Stroms an der Stromboérse. Unter Zugrundelegung
diverser Annahmen' ergibt sich folgende Ubersicht des Finanzierungsbedarfs fiir nach dem
EEG 2027 geforderte Anlagen fir den Zeitraum 2027 bis 2032. Angesichts der hohen Unsi-
cherheiten wird der Finanzierungsbedarf zusatzlich in Spannbreiten ausgegeben.?

2027 2028 2029 2030 2031 2032
(in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €)
Windenergie 0,4
an Land 0,0 0,0 (0,1-0,6) 0,8 1,0 1,3
(EEG 2027) 0,1-1,1) (-0,01 - 1,6) (-0,2-2,0)
1,6 ct/kWh

' Fur die Darstellung dieser Annahmen siehe die Begriindung A. Aligemeiner Teil Abschnitt VIl Nummer 3.1.
Buchstabe a.
2Vgl. dazu im Einzelnen die Begriindung A. Allgemeiner Teil Abschnitt VII. Nummer 3.1. Buchstabe a.
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(0,2-2,6) 1,7 ct/kWh 1,5 ct/kWh 1,4 ct/kWh
(0.2-25) (-0,0-23) (-02-22)
Photovoltaik 0,03 0,4 0,7 1,1 1,4 1,7
(EEG 2027) (-0,01-0,05) (0,02-0,5) ©01-1,1) ©1-15) ©01-1,9) (0,0-2,3)
2,1 ct/kWh 2,2 ct/kWh 2,3 ct/kWh 2,3 ct/kWh 2,2 ct/kWh 2,2 ct/kWh
(0,4-35) 0,1-33) (0,2-35) 02-32) ©,1-3,1) (0,0-3,0)
Biomasse 0,02 0,6 0,9
(EEG 2027) 0,01 0,02 (0,02 -0,03) 03 (0,5-0.6) (0,8-0,9)
10,0 ct/kWh 10,2 ct/kWh 13,7 ct’/kWh
) ; 10,1 ct/kWh ’ 13,7 ct/kWh 13,5 ct/kWh
(87-101) (©3-107) ©.1-107) (126-14.2) (12,5 14,1) (12,3-13,9)
Summe 0,04 0,4 1,1 2,2 3,0 3,8
(0,0 - 0,05) (0,03 -0,6) ©1-1,7) (0,5-2,9) (0,6 -4,2) (0,6-53)
2,5 ct/kWh 2,3 ct/kWh 2,1 ct/kWh 2,3 ct/kWh 2,2 ct/kWh 2,2 ct/kWh
(0,1-39) 02-33) 03-32) (0,5-31) 05-31) (0,3-3,0)

Aufgrund der geringen Anzahl neu hinzukommender Wasserkraft- und Geothermieanlagen
und der ggf. damit einhergehenden Finanzierungsbedarfe wurden etwaige Haushaltsauf-
wendungen mangels Relevanz nicht bericksichtigt. Fir Resilienzausschreibungen liegen
noch keine detaillierten Abschatzungen vor. Diese Ausschreibungen bedurfen zu ihrer Um-
setzung noch des Erlasses der Verordnung nach § 88d EEG 2027, in der entscheidende
Details festzulegen sein werden (z.B. genaue Ausgestaltung der umzusetzenden qualitati-
ven Kriterien und Hoéchstwert). Der damit einhergehenden Finanzierungsbedarf ist in den
vorstehenden Haushaltausgaben daher nicht enthalten. Die Kostenabschatzung kann erst
im Rahmen des Verordnungsverfahrens erfolgen.

Far den Bundeshaushalt entstehen durch dieses Gesetz zudem finanzielle Mehrbedarfe an
im Geschaftsbereich des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie an Personalmit-
teln in Hohe von jahrlich ca. 1,48 Millionen Euro fiir insg. 9 Planstellen fir Fachaufgaben
und 2,5 Planstellen fur den Querschnittsbereich sowie einmalige Sachmittel in Héhe von ca.
0,52 Millionen Euro. Die finanziellen und stellenmafiigen Mehrbedarfe werden im Einzelplan
09 des Bundesministeriums flir Wirtschaft und Energie ausgeglichen. Die bei der Bundes-
netzagentur und des Bundesamts fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anfallenden stellen-
maRigen Mehrbedarfe werden dabei durch Repriorisierung von bestehenden Aufgaben im
Geschéftsbereich des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie ausgeglichen.

Sofern nicht anders ausgewiesen, entstehen die Mehrbedarfe unmittelbar nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes.

Im Ubrigen sind keine Auswirkungen auf den Haushalt des Bundes ersichtlich.

Lander und Kommunen:

Durch das vorliegende Gesetz sind keine Auswirkungen auf die Haushalte der Lander und
Kommunen ersichtlich.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Burgerinnen und Blirger

Dieses Gesetz fuhrt fur Blrgerinnen und Birger zu einer voraussichtlichen jahrlichen Belas-
tung in Hohe von rund 3,31 Millionen Euro pro Jahr.



-6 -
E.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Durch dieses Gesetz entsteht fur die Wirtschaft ein einmaliger Erflllungsaufwand in Hohe
von schatzungsweise ca. 7,41 Millionen Euro und, wobei sich der jahrliche Erfillungsauf-
wand in Héhe von schatzungsweise 4,26 Millionen Euro reduziert.

Im Sinne der ,One in, one out*-Regel flhrt das Gesetz hinsichtlich der Erflllungsaufwande
fir die Wirtschaft im Saldo zu einem “Out” fir die Wirtschaft in Hohe von 4,26 Millionen Euro
fur den jahrlichen Erfullungsaufwand. Bei der Bilanzierung gemaf der ,One in, one out“-Re-
gel wurden auch Be- und Entlastungen, die durch die Umsetzung von EU-Vorgaben entste-
hen, berlcksichtigt.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Es kommen sieben neue Informationspflichten mit einem jahrlichen Erfillungsaufwand von
ca. 0,22 Millionen Euro hinzu. Stellt man diese den insgesamt fiinf entfallenen und geander-
ten Informationspflichten gegentber, ergibt sich im Saldo eine Birokratieentlastung in Héhe
von jahrlich 35,25 Millionen Euro.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Bundesverwaltung:

Durch dieses Gesetz entsteht fur die Verwaltung des Bundes insgesamt ein einmaliger Er-
fullungsaufwand in Héhe von schatzungsweise ca. 0,52 Millionen Euro sowie ein jahrlicher
Erflllungsaufwand in Héhe von schatzungsweise ca. 0,69 Millionen Euro.

Verwaltungen der Lander und Kommunen:

Durch das vorliegende Gesetz entsteht kein Erflllungsaufwand fir die Verwaltung der Lan-
der und Kommunen.

F. Weitere Kosten

Durch die mit diesem Gesetz vorgesehene Erweiterung des einstweiligen Rechtsschutzes
in § 83 Absatz 1 EEG 2027 hinsichtlich der Bestimmungen nach § 8b EEG 2027 kann ein
jahrlicher Personalbedarf flr das zustandige Gericht der Hauptsache nicht ausgeschlossen
werden. Inwieweit bezliglich der Bestimmungen nach § 8b EEG 2027 Anlagenbetreiber den
einstweiligen Rechtsschutz beantragen werden, kann mangels vorhandener Datenlage
jedoch nicht prognostiziert werden.

Daruber hinaus hat das Gesetz - auch im Hinblick auf die Einfiihrung eines Abschépfungs-
mechanismus - keine Auswirkungen auf die sonstigen Kosten der Wirtschaft und auf die
sozialen Sicherungssysteme. Signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, werden nicht erwartet.
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Referentenentwurf Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie

Entwurf eines Gesetzes fiir einen planbaren, kosteneffizienten, netz-
vertraglichen und marktorientierten Ausbau der erneuerbaren Energi-
en im Stromsektor®

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
,Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien

(Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG 2027)".
2. Die Inhaltslibersicht wird wie folgt geandert:
a) Die Angabe zu § 4a wird gestrichen.

b) Die Angabe zu § 5 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

85 Ausbau im In- und Ausland; grenziiberschreitende Ausschreibungen®.

c) Die Angabe zu Teil 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.1eil 3

Marktpramie, Refinanzierungsbeitrag und Netzbetreiberabnahme®.

d) Die Angabe zu Teil 3 Abschnitt 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

SArtikel dieses Gesetzes / Dieses Gesetz dient der Umsetzung

[Bei der Anderung von unterschiedlichen Vorschriften bitte den EU-Umsetzungshinweis
prazise den einzelnen Artikeln zuordnen, so dass die Umsetzung bei den einschlagigen
Stammvorschriften dokumentiert werden kann.]



f)

i)

k)
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LAbschnitt 1

Arten des Zahlungsanspruchs und Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber*.

Die Angabe zu den §§ 20a bis 21 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§20a  Zahlungspflicht im Rahmen der Marktpramie
§ 20b  Ausstieg aus der Férderung und Abschopfung

§21 Netzbetreiberabnahme und Mieterstromzuschlag®.

Die Angabe zu Teil 3 Abschnitt 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

LJAbschnitt 2

Allgemeine Bestimmungen zum Zahlungsanspruch und zur Zahlungspflicht*.

Die Angabe zu § 22 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 22 Wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Werts*.

Die Angabe zu den §§ 23a bis 26 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.§23a  Besondere Bestimmung zur Héhe der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags
§ 23b  Besondere Bestimmungen zur Netzbetreiberabnahme

§23c  Anteilige Zahlungen
§24 Sonderregelungen fir Strom aus mehreren Anlagen; Anlagenzusammenfassung
§25 Beginn, Dauer und Beendigung der Zahlungspflichten
§ 26 Falligkeit, Abschlage und Endabrechnung®.
Die Angabe zu den §§ 28e bis 28g wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§28e  Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine fiir Resilienzausschreibungen®.
Die Angabe zu § 36i wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 36i Dauer der Zahlungspflichten fir Windenergieanlagen an Land*.

Die Angabe zu § 37d wird durch folgende Angabe ersetzt:

.837d  (weggefallen)".

Die Angabe zu § 38b wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§38b  Anzulegender Wert fir Solaranlagen des ersten Segments, Ersetzen von Solaranlagen des ersten
Segments*.

Die Angabe zu § 38g und h wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 38g  Dauer der Zahlungspflichten fiir Solaranlagen des zweiten Segments

§ 38h  Ersetzen von Solaranlagen des zweiten Segments*.
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Die Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 wird durch die folgende Angabe
ersetzt:

L,Unterabschnitt 7

Resilienzausschreibungen®.

Die Angaben zu den §§ 39n bis 39qg wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,839n  Resilienzausschreibungen®.
Die Angabe zu § 51 und § 51a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»8 51 Verringerung des Zahlungsanspruchs und der Zahlungspflicht bei negativen Preisen
§ 51a  Verlangerung des Zahlungszeitraums bei negativen Preisen®.
Die Angabe zu § 53 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.8 53 Verringerung des anzulegenden Werts im Rahmen in der Netzbetreiberabnahme®.
Die Angabe zu den §§ 53b und 53c wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.8 53b  Anpassung der Zahlungen bei Regionalnachweisen
§ 53c  Anpassung der Zahlungen bei einer Stromsteuerbefreiung”.
Die Angabe zu den §§ 88d bis 88f wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§88d  Verordnungsermachtigung zu Resilienzausschreibungen®.
Die Angabe zu § 93 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.8 93 (weggefallen)®.
Die Angabe zu §§ 99a und 99b wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,899a  Evaluierung zu marktlichen Optimierungspotentialen®.
Die Angabe zu § 101 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.8 101 Weitere Bestimmungen fir bestehende Anlagen
§ 102  Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt®.
Die Angabe zu Anlage 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

LAnlage 1 Hoéhe der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags”.

§ 1a Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

§ 3 wird wie folgt geandert:

a)

Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

3. ,.anzulegender Wert* der Wert, den die Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) im
Rahmen einer Ausschreibung nach § 22 in Verbindung mit den §§ 28 bis 39n
ermittelt oder der durch die §§ 23b, 40 bis 49 gesetzlich bestimmt ist und der
die Grundlage fiir die Berechnung der Marktpramie, des Refinanzierungsbei-
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trags, des Mieterstromzuschlags oder des Zahlungsanspruchs im Rahmen
der Netzbetreiberabnahme ist,"”.

Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 5a eingefligt:

.oa. ,befristete Marktwertdurchleitung“ die VeraufRerungsform der Netzbetreibe-
rabnahme in der Variante nach § 21 Ab-satz 1 Satz 1 Nummer 1,

Nummer 7 wird durch die folgenden Nummer 7 ersetzt:
7. ,.benachteiligtes Gebiet* ein Gebiet im Sinn
a) der Richtlinie 86/465/EWG in der Fassung vom 10. Februar 1997, oder

b) des Artikels 32 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in der Fassung vom
15. April 2021,“.

Nummer 22 wird durch die folgende Nummer 22 ersetzt:

22. ,,Freiflachenanlage” jede Solaranlage, die weder nach den Anforderungen
des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a errichtet worden ist noch auf, an oder in
einem Gebaude oder einer sonstigen baulichen Anlage angebracht ist, die
vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie errichtet worden ist,”.

Nummer 27a wird durch die folgende Nummer 27a ersetzt:

L27a. ,Gesamtflache der Solaranlage des ersten Segments,” die von einer So-
laranlage des ersten Segments einschlief3lich der dazugehorigen Nebenanla-
gen und Freiflachen in Anspruch genommene Flache,”.

Nummer 28 wird durch die folgende Nummer 28 ersetzt:

28. ,,Gulle* jeder Stoff, der Gille ist im Sinn der Verordnung (EG) Nr.
1069/2009 in der Fassung vom 17. Dezember 2013,

Nummern 29a wird durch die folgende Nummer 29a ersetzt:

»29a. ,hocheffiziente KWK-Anlage® eine KWK-Anlage, die den Vorgaben der
Richtlinie 2012/27/EU entspricht,”.

Nummer 34 wird durch die folgende Nummer 34 ersetzt:
29. ,.Marktwert":

a) der energietragerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren
Energien oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 3 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des
Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel [...]] geltenden Fas-
sung aus dem tatsachlichen Monatsmittelwert des Spotmarktpreises
bezogen auf einen Kalendermonat ergibt (Monatsmarktwert), oder

b) der energietragerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren
Energien oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 2 aus
dem tatsachlichen Jahresmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf
ein Kalenderjahr ergibt (Jahresmarktwert),”.
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i)  Nummer 43 wird durch die folgende Nummer 43 ersetzt:
43. ,,Steckersolargerat” ein Gerat, das aus einer Solaranlage oder aus mehre-

ren Solaranlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem
Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers be-
steht; ein Stromspeicher ist miterfasst, wenn er hinter demselben Wechsel-
richter betrieben wird,".

i) Nummer 46a wird durch die folgende Nummer 46a ersetzt:

.46a. ,unentgeltliche Abnahme® die VerauRerungsform der Netzbetreiberabnah-
me in der Variante nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,“.

§ 4 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird wie folgt geadndert:
a%6%) Nummer 1 wird wie folgt geandert:
a%7%%7%)  Buchstaben a und b werden gestrichen.
b%7%%7%)  Die Buchstaben c bis f werden zu den Buchstaben a bis d.
b%6%) Nummer 3 wird wie folgt geandert:
a%7%%7%)  Buchstaben a und b werden gestrichen.
b%7%%7%)  Die Buchstaben c bis f werden zu den Buchstaben a bis d.
c%6%) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

4. , eine installierte Leistung von Biomasseanlagen von 9 Gigawatt im
Jahr 2030 und im Jahr 2035."

b) Satz 2 wird gestrichen.
§ 4a wird gestrichen.
§ 5 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

§ 5;9
Ausbau im In- und Ausland; grenziiberschreitende Ausschreibungen®.
b) Die Absatze 2 und 3 werden durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

(2) ,  Soweit die Zahlungen flr Strom aus erneuerbaren Energien durch
Ausschreibungen ermittelt werden, sollen im Umfang von insgesamt 20 Prozent
der gesamten jahrlich zu installierenden Leistung an Anlagen auch Gebote flir An-
lagen im Staatsgebiet eines oder mehrerer der folgenden anderen Staaten bezu-
schlagt werden kénnen:

1. Mitgliedstaaten der Europaischen Union,
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2. Staaten der Europaischen Freihandelsassoziation,

3. Vereinigtes Konigreich Grof3britannien und Nordirland, soweit die Anlagen
eine direkte Verbindungsleitung in das Bundesgebiet haben.

Der Umfang nach Satz 1 kann in dem Mal} tberschritten werden, in dem Gebote
fur Windenenergieanlagen auf See bezuschlagt werden sollen. Zu dem Zweck
nach Satz 1 kdnnen die Ausschreibungen

1. gemeinsam mit einem oder mehreren der in Satz 1 genannten anderen Staa-
ten durchgeflihrt werden,

2. unter finanzieller Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland durch einen
oder mehrere der in Satz 1 genannten anderen Staaten durchgefiihrt werden
oder

3. fir Anlagen im Staatsgebiet eines oder mehrerer der in Satz 1 genannten an-
deren Staaten gedffnet werden.

Naheres zum Verfahren fur grenziberschreitende Ausschreibungen nach Satz 3
kann in einer Rechtsverordnung nach § 88a geregelt werden.

(3) Grenzlberschreitende Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur
zulassig, wenn

1. sie mit den beteiligten Staaten volkerrechtlich vereinbart worden sind und die-
se volkerrechtliche Vereinbarung Instrumente der Kooperationsmal3nahmen
im Sinn der Artikel 5, 8 bis 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fassung
vom 18. Oktober 2023 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen nutzt und

2. der Strom physikalisch importiert wird oder einen vergleichbaren Effekt auf
den deutschen Strommarkt hat.“

Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Ohne eine entsprechende volkerrechtliche Vereinbarung

1. dirfen Anlagen aulierhalb des Bundesgebiets keine Zahlungen nach diesem
Gesetz erhalten oder zu solchen Zahlungen verpflichtet werden,

2. durfen Anlagen im Bundesgebiet keine Zahlungen nach dem Foérdersystem
eines anderen Staates erhalten oder zu solchen verpflichtet werden und

3. kénnen Zahlungen, die ein Ubertragungsnetzbetreiber im Rahmen der finanzi
ellen Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland gemall Absatz 2 Satz 3
Nummer 2 leistet oder erhalt, bei Ermittlung der Anspriche nach §§ 6 und 7
Energiefinanzierungsgesetz keine Beachtung finden.*

Absatz 5 wird durch folgenden Absatz 5 ersetzt:

(5) , Die in den Absatzen 1 und 2 genannten Anlagen und der in ihnen
erzeugte Strom werden angerechnet auf

1. das Ziel nach § 1 Absatz 2,
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2. den nationalen Beitrag zum Gesamtziel der Europaischen Union im Jahr 2030
nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fassung vom
18. Oktober 2023 und

3. den nationalen Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoende-
nergieverbrauch nach Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1999 in
der Fassung vom 30. Juni 2021.

Satz 1 ist jedoch auf die in Absatz 2 genannten Anlagen nur nach Maligabe der
volkerrechtlichen Vereinbarung anzuwenden. Auf die in Absatz 1 genannten Anla-
gen ist er nicht anzuwenden, soweit die Zahlungen nach dem Foérdersystem eines
anderen Staates geleistet werden und eine volkerrechtliche Vereinbarung eine
Anrechnung auf die Ziele dieses Staates regelt. Die in Absatz 2 genannten Anla-
gen sowie die in Absatz 1 genannten Anlagen, soweit fur diese in Absatz 1 genann-
ten Anlagen Zahlungen nach dem Foérdersystem eines anderen Staates geleistet
werden und eine voélkerrechtliche Vereinbarung eine Anrechnung auf die Ziele die-
ses Staates regelt, werden nicht auf den Ausbaupfad nach § 4 angerechnet. Ab-
weichend von Satz 4 werden die in Absatz 2 genannten Windenergieanlagen auf
See nach der Bezuschlagung und nach MaRRgabe der vélkerrechtlichen Vereinba-
rung auf die im Windenergie-auf-See-Gesetz geregelten Steigerungen der instal-
lierten Leistung und Ausschreibungsvolumina angerechnet.”

In Absatz 5a Satz 1 wird die Angabe ,Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mit-
gliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union®
durch die Angabe ,Anlagen im Staatsgebiet eines oder mehrerer der in Absatz 2
Satz 1 genannten Staaten® ersetzt.

Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»<Anlagen im Bundesgebiet dirfen nur in einem Umfang von bis zu insgesamt 20
Prozent der jahrlich in Deutschland zu installierenden Leistung und unter Einhal-
tung der Anforderungen nach Absatz 3 auf die Ziele anderer Staaten angerechnet
werden.*

§ 6 wird wie folgt geéndert:

a)

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Bei Windenergieanlagen an Land dirfen den betroffenen Gemeinden Betrage von
insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde fur die tatsachlich erzeugte Strommenge
angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 1 000
Kilowatt hat.”

In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,eingespeiste Strommenge® durch die Angabe
,erzeugte Strommenge* ersetzt.

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

®) ., Fir die tatsachlich eingespeiste Strommenge, fir die Betreiber von
Wind-energieanlagen an Land oder Freiflachenanlagen nach diesem Gesetz oder
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung eine Zahlung als
Forderung erhalten oder einen Refinanzierungsbeitrag an den Netzbetreiber ge-
leistet haben und fur die sie Zahlungen nach diesem Paragrafen an die Gemeinden
oder Landkreise geleistet haben, kdnnen sie die Erstattung dieses im Vorjahr an
die Gemeinden oder Landkreise geleisteten Betrages im Rahmen der Endabrech-
nung vom Netzbetreiber verlangen.”
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§ 7 Absatz 2 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

3. ., dirfen nicht zu héheren als im Teil 3 vorgesehenen Zahlungen auf Zah-
lungsanspriche nach § 19 Absatz 1 und nicht zu niedrigeren als im Teil 3 vorgese-
henen Zahlungen auf die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 fihren und*.

In § 8 Absatz 5a wird nach der Angabe ,installierten Leistung” die Angabe ,der Solaran
lage oder der Solaranlagen® eingefligt.

§ 8b wird durch den folgenden § 8b ersetzt:

,§ 8b
Mitteilung des Einspeiseortes

Der Netzbetreiber teilt dem Anschlussbegehrenden innerhalb von vier Wochen,
nachdem der Verknipfungspunkt fiir den Netzanschluss nach § 8 Absatz 1, Absatz 2
oder Absatz 3 feststeht, die alphanumerischen Bezeichnungen des vereinbarten Ortes
der Messung, der Entnahme und der Einspeisung von Energie mit, anhand derer eine
Teilnahme am Bilanzkreissystem ermdglicht wird.*

§ 9 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird nach der Angabe ,installierten Leistung“ die Angabe ,der
Solaranlage oder der Solaranlagen® eingefligt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(6) , Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungs-
einrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes und
zur erstmaligen erfolgreichen Testung der An-lage oder KWK-Anlage auf Ansteu-
erbarkeit durch den Netzbetreiber Uber diese neu eingebaute Technik sowie unbe-
schadet weiterer Vorgaben im Zusammenhang mit der netzorientierten Steuerung
von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsge-
setzes mussen

1. Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen, die jeweils eine installierte Leis-
tung ab 100 Kilowatt haben und Strom in das Netz einspeisen, sicherstellen,
dass diese Anlagen jeweils mit technischen Einrichtungen ausgestattet sind,
mit denen der Netz-betreiber jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen und die
Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann,

2. Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen, die jeweils eine installierte Leis-
tung ab 25 Kilowatt und von weniger als 100 Kilowatt haben und Strom in das
Netz einspeisen,

a) sicherstellen, dass diese Anlagen jeweils mit technischen Einrichtungen
ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleis-
tung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann, und

b) soweit es sich um Anlagen und KWK-Anlagen handelt, bei denen Betrei-
ber den in ein Netz eingespeisten Strom nicht direkt vermarkten, am Ver-
knUpfungspunkt mit dem Netz jeweils die Wirkleistungseinspeisung auf
maximal 60 Prozent der installierten Leistung der hinter dem VerknUp-
fungspunkt angeschlossenen Anlagen nach § 3 Nummer 1 Halbsatz 1
oder KWK-Anlagen begrenzen oder
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3. Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen, die jeweils eine installierte Leis-
tung von weniger als 25 Kilowatt haben und Strom in das Netz einspeisen,

a) soweit es sich um Anlagen handelt, die der unentgeltlichen Abnahme zu-
geordnet sind, sicherstellen, dass diese Anlagen jeweils mit technischen
Einrichtungen ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die
Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann und

b) soweit es sich um Anlagen und KWK-Anlagen handelt, bei denen Betrei-
ber den in ein Netz eingespeisten Strom nicht direkt vermarkten, am Ver-
knipfungspunkt mit dem Netz jeweils die Wirkleistungseinspeisung auf
maximal 60 Prozent der installierten Leistung der hinter dem Verknup-
fungspunkt angeschlossenen Anlagen nach § 3 Nummer 1 Halbsatz 1
oder KWK-Anlagen begrenzen.

Die Pflicht nach Satz 1 kann bei mehreren Anlagen oder KWK-Anlagen, die gleich-
artige erneuerbare Energien einsetzen und Uber denselben Verknlpfungspunkt
mit dem Netz verbunden sind, auch mit einer gemeinsamen technischen Einrich-
tung er-flllt werden, wenn hiermit die jeweilige Pflicht nach Satz 1 fiir die Gesamt-
heit der Anlagen oder KWK-Anlagen erfiillt werden kann. Der Netzbetreiber hat die
Testung auf Ansteuerbarkeit nach Satz 1 spatestens im Rahmen der nachsten auf
den Einbau des intelligenten Messsystems und der Steuerungseinrichtungen nach
§ 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes folgenden, nach § 12
Absatz 2b Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes durchzuflihrenden testweisen
Anpassungen sowie Abrufung der Ist-Einspeisung vorzunehmen. Satz 1 Num-
mer 3 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargerate mit einer installierten Leistung
der Solaranlage oder der Solaranlagen von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit
einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der
Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.”

Nach Absatz 2a wird der folgende Absatz 2b eingefigt:

»,(2b) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 [Nummer 2 Buchstabe b und] Nummer
3 Buchstabe b mussen Betreiber von Solaranlagen des zweiten Segments mit ei-
ner installierten Leistung von [weniger als 25/weniger als 100 Kilowatt], die Strom
in ein Netz einspeisen, am Verknupfungspunkt mit dem Netz jeweils die Wirkleis-
tungseinspeisung dauerhaft und unabhangig vom Einbau eines intelligentem
Messsystems und der VerauRerungsform auf maximal 50 Prozent der installierten
Leistung der hinter dem Verknlpfungspunkt angeschlossenen Solaranlagen des
zweiten Segments begrenzen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargerate
mit einer installierten Leistung der Solar-anlage oder der Solaranlagen von insge-
samt bis zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu
800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben
werden.*

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Satz 1 wird die Angabe ,der Absatze 1, 1a und 2“ durch die Angabe
,des Absatzes 2“ ersetzt.

b%6%) Satz 3 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
1. , bei denen die installierte Leistung der Solaranlage oder der So-

laranlagen ins-gesamt bis zu 2 Kilowatt betragt,”.

c%6%) In Satz 4 wird die Angabe ,Absatz 1, 1a oder 2 durch die Angabe
JAbsatz 2“ ersetzt.
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e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefugt:

,(3a) Mehrere Solaranlagen gelten unabhangig von den Eigentumsverhaltnis-
sen und ausschlieRlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sin-
ne des Absatzes 2b als eine Anlage, wenn sie von demselben Betreiber am selben
Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Absatz 3 Satz 2 und 3 finden
entsprechende Anwendung.”

§ 10b wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a%6%) In Satz 1 wird die Angabe ,Betreiber von Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von mehr als 25 Kilowatt* durch die Angabe ,Anlagenbetreiber*
ersetzt.

b%6%) In Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe ,stufenweise oder,

stufenlos” durch die Angabe ,stufenweise oder stufenlos® ersetzt.

b) Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefugt:

(7) . In Vertrdgen uber die Direktvermarktung von Strom aus Anlagen
treffen Direktvermarktungsunternehmer und Anlagenbetreiber Vereinbarungen
uber

1. einen anhand von Strommarktpreisen definierten Schwellenwert, ab dem der
Direktvermarktungsunternehmer die Einspeiseleistung der Anlage ferngesteu-
ert abregelt, und

2. Uber die Kostentragung, fir den Fall, dass der Direktvermarktungsunter-neh-
mer die nhach Nummer 1 vereinbarte ferngesteuerte Abregelung nicht vor-
nimmt.”

In § 11a Absatz 6 wird die Angabe ,Grinem Wasserstoff‘ durch die Angabe ,griinem
Wasserstoff* ersetzt.

Die Uberschrift des Teils 3 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,1eil 3

Marktpramie, Refinanzierungsbeitrag und Netzbetreiberabnahme®.

Die Uberschrift des Abschnitts 1 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 1

Arten des Zahlungsanspruchs und Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber®.

§ 19 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
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2. ,eine Zahlung im Rahmen der Netzbetreiberabnahme nach § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 4 oder”.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) ,  Der Anspruch nach Absatz 1 Nummer 1 besteht fur Anlagen mit
einer installierten Leistung von mindestens 100 Kilowatt nur, soweit der Anlagen-
betreiber spatestens [sechs Monate] nach Inbetriebnahme dem Netzbetreiber in
Textform mittgeteilt hat, dass fir den in der Anlage erzeugten Strom eine Foérde-
rung nach Absatz 1 in Anspruch genommen werden soll. Eine Zuordnung der Anla-
ge nach § 21c Absatz 1 Satz 1 zur VeraulRerungsform der Direktvermarktung mit
Marktpramie nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 innerhalb von sechs Monaten
nach Inbetriebnahme der Anlage steht der Mitteilung nach Satz 1 gleich, soweit
keine Mitteilung nach Satz 1 erfolgt ist. Satz 1 ist nicht anwendbar fur

1. Anlagen, deren Anspruch auf Zahlung von der erfolgreichen Teilnahme an
einer Ausschreibung abhangig ist, und

2. Biomasseanlagen, ausgenommen Deponie- und Klargasanlagen.*
Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingefigt:
,Die Optionen nach Satz 1 Nummer 2 und Nummer 3 sind erst anzuwenden, wenn

und soweit jeweils konkretisierende Festlegungen der Bundesnetzagentur nach §
85d wirksam werden.*

§ 20 Satz 1 wird durch den folgenden Satz 1 ersetzt:

,Der Anspruch auf die Zahlung der Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 besteht
nur far Anlagen mit einer installierten Leistung ab 25 Kilowatt und nur fir Kalendermo-
nate, in denen

1.

2.

der Strom direkt vermarktet wird,

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber das Recht einrdumt, diesen Strom als
.otrom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, geférdert nach dem
EEG" zu kennzeichnen, und

der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis bilanziert wird, in dem aus-
schliel3lich bilanziert wird:

a) Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der in der Veraule-
rungsform der Marktpramie direkt vermarktet wird, oder

b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fallt und dessen Einstellung in den Bilanz-
oder Unterbilanzkreis nicht von dem Anlagenbetreiber oder dem Direktver-
marktungsunternehmer zu vertreten ist.*

19. Nach 20 werden die folgenden §§ 20a und 20b eingefiigt:

,8 20a
Zahlungspflicht im Rahmen der Marktpramie

(1) Far Kalenderjahre, in denen der Jahresmarktwert Gber dem fir die Anlage im

jeweiligen Kalenderjahr geltenden anzulegenden Wert liegt, sind Anlagenbetreiber fur
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den in der Anlage erzeugten Strom zur Zahlung eines Refinanzierungsbeitrags gegen-
Uber dem Netzbetreiber verpflichtet, soweit sie fir die Anlage

1. einen wirksamen Zuschlag erhalten haben oder
2. eine Erklarung nach § 19 Absatz 2 abgegeben haben.

Vorbehaltlich der weiteren Vorschriften dieses Gesetzes ist der Refinanzierungsbeitrag
fur jede Kilowattstunde Strom zu leisten, die in der Anlage in einem solchen Kalender-
jahr erzeugt und in das Netz eingespeist wird. § 19 Absatz 3 bis 3b, § 22 Absatz 2 Satz
1, zweiter Halbsatz sind entsprechend an-zuwenden.

(2) Die Zahlungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht fir erzeugte und in das Netz
eingespeiste Strommengen, aus Biomasseanlagen, ausgenommen Klar- und Deponie-
gasanlagen, und aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilo-
watt. Die Zahlungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht in Fallen von § 19 Absatz 4 und 5.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt und verpflichtet, den Refinanzierungsbei-trag

vom Anlagenbetreiber zu erheben. Er muss bei der Erhebung des Refinanzierungsbei-
trags die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns anwenden.

§ 20b
Ausstieg aus der Férderung und Abschépfung

Wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber in Textform mitteilen, dass sie flr den
in der Anlage erzeugten Strom keine Forderung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 mehr in
Anspruch nehmen wollen, entfallt
1. der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und
2. die Zahlungspflicht nach § 20a Ab-satz 1
fur die Zukunft ab dem ersten Kalendertag des Folgejahres der Mitteilung. Diese Mittei-
lung kann einmalig bis zum Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach Inbetriebnahme
der Anlage erfolgen. Im Fall von § 40 Absatz 3 kann die Mitteilung nach Satz 1 auf den
Leistungsanteil der Wasserkraftanlagen beschrankt werden, der der Leistungserho-
hung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 zuzurechnen ist.”

§ 21 wird wie folgt geédndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

§ 21,
Netzbetreiberabnahme und Mieterstromzuschlag®.
b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz ersetzt:
(1) ,  Ein Zahlungsanspruch im Rahmen der Netzbetreiberabnahme nach
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 besteht nur fir Kalendermonate, in denen der Anlagenbe-

treiber den Strom in ein Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach § 11 Absatz 1
Satz 2 zur Verfugung stellt, und zwar fur
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1. Strom aus Anlagen

a) mit einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt, die nach dem
31. Dezember 2026 und vor dem 1. Januar 2028 in Betrieb genommen
worden sind,

b) mit einer installierten Leistung von weniger als 10 Kilowatt, die nach dem
31. Dezember 2027 und vor dem 1. Januar 2029 in Betrieb genommen
worden sind,

dabei verringert sich in diesen Fallen der Anspruch nach MalRgabe des § 53 Absatz
1,

2. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilo-
watt, fir den keine Zahlung nach den Nummern 1 oder 4 geltend gemacht
wird, dabei verringert sich in diesem Fall der Anspruch auf null, oder

3. (weggefallen)

4. Strom aus ausgeférderten Anlagen; dabei verringert sich in diesem Fall der
Anspruch nach MalRgabe des § 53 Absatz 2.

Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargerate mit einer installier-
ten Leistung der Solaranlage oder der Solaranlagen von insgesamt bis zu 2 Kilo-
watt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere,
die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.*

In Absatz 2 wird die Angabe ,Einspeisevergitung“ durch die Angabe ,Netzbetrei-
berabnahme* ersetzt.

Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,0er Anspruch nach Satz 1 besteht bei Gebauden, die nicht Wohngebaude sind,
oder bei Nebenanlagen solcher Gebaude dann nicht, wenn es sich bei dem Anla-
genbetreiber oder dem Dritten und dem Letztverbraucher jeweils um Unternehmen
handelt, die zueinander in einer der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs | der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 in der Fassung vom 23. Juli 2021 genannten Beziehungen
stehen.”

Absatz 4 wird gestrichen.

§ 21a wird durch den folgenden § 21a ersetzt:

.8 21a
Sonstige Direktvermarktung

(1) Das Recht der Anlagenbetreiber, den in ihren Anlagen erzeugten Strom oh-ne

Inanspruchnahme der Zahlung nach § 19 Absatz 1 direkt zu vermarkten (sonstige Di-
rektvermarktung), bleibt unberdhrt.

(2) Die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 besteht auch fur Strom, den die Anla

genbetreiber im Rahmen der sonstigen Direktvermarktung veraufiern.*

22. § 21b wird wie folgt geandert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a%6%) Satz 1 Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1
und 2 ersetzt:

1. , der Direktvermarktung mit Marktpramie nach § 20,

2. der Netzbetreiberabnahme nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Num-
mer 2 oder Nummer 4,“.

b%6%) Satz 4 wird gestrichen.
b) Absatz 1a wird gestrichen.

c) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,Ausfallvergitung” durch die Angabe ,befristete
Marktwertdurchleitung ersetzt.

d) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

c) ,kein Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 in Form der Netzbetreiberab-
nahme nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 4 oder des Absatzes 1 Satz
1 Nummer 3 vorliegt.”

e) In Absatz 5 wird die Angabe ,Einspeisevergutung” durch die Angabe ,Netzbetrei-
berabnahme® ersetzt.

§ 21c Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) ., Anlagenbetreiber mussen dem Netzbetreiber vor Beginn des jeweils voran-
gehenden Kalendermonats mitteilen, wenn sie erstmals Strom in einer VeraufRerungs-
form nach § 21b Absatz 1 Satz 1 verauliern oder wenn sie zwischen den Veraulle-
rungsformen wechseln. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100
Kilowatt, fir die der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat, gelten als
der Veraulierungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante der unentgeltlichen
Abnahme zugeordnet. Eine ausgeférderte Anlage gilt mit Beendigung des Anspruchs
auf Zahlung nach der fiir sie mafigeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes als der VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante fir ausgefor-
derte Anlagen nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 zugeordnet, soweit der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung
getroffen hat. Die Zuordnung einer Anlage entspricht der Geltendmachung des ent-
sprechenden Anspruchs.*

Die Uberschrift des Abschnitts 2 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 2

Allgemeine Bestimmungen zum Zahlungsanspruch und zur Zahlungspflicht".

§ 22 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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§ 22,
Wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Wertes*.
b) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) Die Angabe ,8§§ 28 bis 39" wird durch die Angabe ,§§ 28 bis 39n*
ersetzt.

b%6%) Die Angabe ,§§ 88 bis 88f“ wird durch die Angabe ,8§§ 88 bis 88d"
ersetzt.

c%6%) Die Angabe ,, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grinem Was-
serstoff* wird gestrichen.

§ 22a Absatz 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz* wird
durch die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie” ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz*
durch die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie® ersetzt

§§ 23 bis 23c werden durch die folgenden § 23 bis 23c ersetzt:

§ 23,
Allgemeine Bestimmungen zur Héhe der Zahlungen

(1) Die Hohe der Zahlungsanspruche nach § 19 Absatz 1 und die Hohe der Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 bestimmen sich nach den hierfur als Berechnungs-
grundlage anzulegenden Werten fiir Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gru-
bengas.

(2) In den anzulegenden Werten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.

(3) Die anzulegenden Werte werden nach Bericksichtigung von §§ 23b bis 24 in
folgender Reihenfolge angepasst, wobei die anzulegenden Werte nicht negativ werden

konnen:

1. nach Maligabe von § 36h fir Windenergieanlagen an Land nach dem Referen-
zertagsmodell,

2. nach Maligabe von § 48 Absatz 1b fur die dort bestimmten besonderen Solaranla-
gen,

3. nach MaRgabe des § 53 Absatz 1 und 2 bei der Inanspruchnahme des Zahlungs-
anspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme,

4. nach MalRgabe des § 48 Absatz 5 flr besondere Solaranlagen, und
5. fur Solaranlagen, deren anzulegender Wert durch Ausschreibungen ermittelt wird,

a) nach MalRRgabe des § 54 Absatz 1 im Fall der verspateten Inbetriebnahme ei-
ner Solaranlage,
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b) nach MaRgabe des § 54 Absatz 2 im Fall der Ubertragung der Zahlungsbe-
rechtigung fir eine Solar-anlage auf einen anderen Standort und

c) nach MalRRgabe des § 54 Absatz 3 im Fall der Nichterbringung des Nachweises
Uber den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau oder die gleichzeitige landwirt-
schaftliche Nutzung.

(4) Die Hohe der Anspriiche nach § 19 Absatz 1 verringert sich und die Héhe der
Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 erhoht sich in folgender Reihenfolge, wobei der
Anspruch keinen negativen Wert annehmen kann
1. nach MaRgabe des § 53b bei der Inanspruchnahme von Regionalnachweisen und

2. nach Malgabe des § 53c bei einer Stromsteuerbefreiung.

In den Fallen, in denen sich die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 nach §§ 51, 48
Absatz 3 und § 54 Absatz 4 auf null verringert, sind §§ 53b und 53c nicht anzuwenden.

§ 23a
Besondere Bestimmung zur Héhe der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags

Die Héhe des Anspruchs auf die Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und
die Hohe des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a Absatz 1 werden nach Anlage 1 be-
rechnet.

§ 23b
Besondere Bestimmungen zur Netzbetreiberabnahme

Als anzulegender Wert fiir die Hohe des Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netz-
betreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und in der Variante
fir ausgeférderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz
1 Satz 1 Nummer 4 ist jeweils der Jahresmarktwert anzuwenden, der sich in entspre-
chender Anwendung von Anlage 1 Nummer 2 berechnet, hochstens jedoch 10 Cent pro
Kilowattstunde.

§ 23c
Anteilige Zahlung

Bestehen flr Strom der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 oder die Zahlungs-
pflicht nach § 20a in Abhangigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten
Leistung, bestimmen sich diese
1. fir Solaranlagen oder Windenergieanlagen jeweils anteilig nach der installierten

Leistung der Anlage im Verhaltnis zu dem jeweils anzuwendenden Schwellenwert

und

2. in allen anderen Fallen jeweils anteilig nach der Bemessungsleistung der Anlage.*

28. § 24 wird wie folgt geandert:
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a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

§ 24,

Sonderregelungen fir Strom aus mehreren Anlagen; Anlagenzusammenfas-
sung®.

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a%6%) Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt:
,Mehrere Anlagen sind unabhangig von den Eigentumsverhaltnissen zum
Zweck der Ermittlung des Zahlungsanspruchs nach § 19 Absatz 1, der Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 und zur Bestimmung der GréRRe der Anlage
nach § 19 Absatz 2, § 21 Absatz 1 oder § 22 fir den jeweils zuletzt in Betrieb
gesetzten Generator als eine Anlage anzusehen, wenn

1. sie sich auf demselben Grundstick, demselben Gebaude, demselben
Betriebsgelande oder sonst in unmittelbarer raumlicher Nahe befinden,

2. sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen,

3. firden inihnen erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Ab-
hangigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten Leistung
besteht und

4. sie innerhalb von zwolf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Be-
trieb genommen worden sind.”

b%6%) In Satz 2 wird die Angabe ,Anspruch® durch die Angabe ,Zahlungs-
anspruch* ersetzt.

Cc%6%) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
~Abweichend von Satz 1 werden Solaranlagen des ersten Segments nicht mit
Solaranlagen auf, in oder an Gebauden, Larmschutzwanden und Solaranla-
gen, die nach den Anforderungen des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a errich-
tet worden sind, zusammengefasst.”

d%6%) Satz 5 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

1. , bei denen die installierte Leistung der Solaranlage oder der So-
laranlagen insgesamt bis zu 2 Kilowatt betragt,”.

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
a%6%) In Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Freiflachenanlagen® durch die An-
gabe ,Solaranlagen des ersten Segments” und die Angabe ,§ 38a Absatz 1

Nummer 5“ durch die Angabe ,§ 38a Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt.

b%6%) In Satz 2 wird die Angabe ,Freiflachenanlagen“ durch die Angabe
»S0laranlagen des ersten Segments® ersetzt.

Cc%6%) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:
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,<Abweichend von Satz 1 gelten eine Freiflachenanlage, die im Auf3enbereich
nach § 35 Absatz 1 des Baugesetzbuchs errichtet wurde, und eine Freifla-
chenanlage, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Absatz
1 des Baugesetzbuchs errichtet wurde, nicht als eine Anlage.”

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefugt:

»(2a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind ausschlieBlich zum Zweck der Er-
mittlung der AnlagengréfRe nach § 20 Satz 1 Nummer 1 mehrere Solaranlagen als
eine Anlage anzusehen, wenn sie von demselben Betreiber am selben Standort
gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Absatz 1 Satz 3 bis 5 findet entspre-
chende Anwendung.”

e) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz 2 ersetzt:

,In diesem Fall sind fur die Berechnung der Marktpramie, des Refinanzierungsbei-
trags oder des Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme bei
mehreren Windenergieanlagen an Land die Zuordnung der Strommengen zu den
Windenergieanlagen im Verhaltnis des jeweiligen Referenzertrags nach Anlage 2
Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2016
geltenden Fassung fur Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert
durch § 46 bestimmt wird, und des jeweilig zuletzt berechneten Standortertrags
nach Anlage 2 Nummer 7 fir Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender
Wert durch § 36h bestimmt wird, maRRgeblich; bei allen anderen Anlagen erfolgt die
Zuordnung der Strommengen im Verhaltnis zu der installierten Leistung der Anla-

gen.

29. §§ 25 und 26 werden die folgenden §§ 25 und 26 ersetzt:

§ 25,
Beginn, Dauer und Beendigung der Zahlungspflichten

(1) Marktpramien, Refinanzierungsbeitrage oder Mieterstromzuschlage sind je-
weils fir die Dauer von 20 Jahren zu zahlen, soweit sich aus den Bestimmungen dieses
Gesetzes nichts anderes ergibt. Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich be-
stimmt wird, verlangert sich dieser Zeitraum bis zum 31. Dezember des zwanzigsten
Jahres der Zahlung. Beginn der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anla-

ge.

(1a) Zahlungen im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befris-
teten Marktwertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 sind bis zum Ende des dritten auf die Ausstattung der Anlage
mit einem intelligenten Messsystem und einer Steuerungseinrichtung folgenden Kalen-
der-monats, langstens bis zum Ende des 30. auf die Inbetriebnahme der Anlage folgen-
den Kalendermonats zu zahlen.

(2) Ein Anspruch im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante fur aus-
geforderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz
1 Nummer 4 ist bis zum 31. Dezember 2032 zu zahlen.
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§ 26

Falligkeit, Abschlage und Endabrechnung

(1) Der Anspruch des Anlagenbetreibers nach § 19 Absatz 1 wird fallig, sobald
und soweit er seine Pflichten zur Ubermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 erfiillt hat.
Der Anspruch des Netzbetreibers auf Zahlung des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a
Absatz 3 wird vier Wochen nach Zugang der Endabrechnung des Netzbetreibers fallig.

(2) Auf die zu erwartenden Zahlungen nach § 19 Absatz 1 oder § 20a Absatz 1
sind monatlich Abschlage in angemessenem Umfang zu leisten. Die Hohe der Abschla-
ge kann insbesondere anhand des Jahresmarktwertes des Vorjahres oder der Monats-
marktwerte der Vormonate bestimmt werden. Die Abschlage sind vorbehaltlich des
nachfolgenden Satzes jeweils zum 15. Kalendertag des Folgemonats fallig. Ab dem
Marz des auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres sind Abschlage auf zu
erwartende Zahlungen nach § 19 Absatz 1 flir die Monate Marz bis Dezember eines
Jahres sowie Januar und Februar des Folgejahres nicht vor Erfiillung der Pflichten zur
Ubermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 des jeweiligen Vorjahres féllig. Zu hohe
oder zu niedrige Abschlage sind mit der Endabrechnung des Netzbetreibers im jeweils
folgenden Kalenderjahr auszugleichen.

(3) Die Endabrechnung nach Absatz 1 und Abrechnungen zu Abschlagen nach
Absatz 2 mussen die Nummer der EEG-Anlage nach § 8 Absatz 2 der Marktstammda-
tenregisterverordnung enthalten und sind dem Berechtigten auf Verlangen in digitaler
und massengeschaftstauglicher Form auszustellen.”

§ 27 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~+Abweichend von Satz 1 kdnnen Netzbetreiber Anspriiche auf Zahlung des Refinanzie-
rungsbeitrags nach § 20a Absatz 3 gegen Anlagenbetreiber und Anspriiche nach dem
Energiefinanzierungsgesetz auf Zahlung einer Umlage gegen Umlagen-schuldner, die
zugleich Anlagenbetreiber sind, mit Anspriichen dieser Anlagenbetreiber auf Zahlung
nach diesem Teil aufrechnen.”

§ 28 wird wie folgt geéndert:
a) Absatze 1 bis 4 werden durch die folgenden Abséatze 1 bis 4 ersetzt:

(1) ,  Die Ausschreibungen fiir Windenergieanlagen an Land finden im
Jahr 2027 zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Mai und 1. November und in
den Jahren 2028 bis 2032 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Mai, 1. August und
1. November statt.

(2) Das Ausschreibungsvolumen betragt in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils
10 000 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen wird
jeweils gleichmaRig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhéht sich ab dem Jahr 2028 um die Summe der Mengen, fiir die in dem je-
weils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen fur Wind-
energieanlagen an Land nach diesem Gesetz einschlie3lich der Ausschrei-
bungen fir Windenergieanlagen an Land nach § 39n keine Zuschlage erteilt
werden konnten, und

2. verringert sich jeweils
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um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an
Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropaischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bun-
desgebiet bezuschlagt worden sind, sofern eine Anrechnung im Sinn von
§ 5 Absatz 5 volkerrechtlich vereinbart ist,

um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an
Land, flr deren Strom kein an-zulegender Wert oder der anzulegende
Wert nicht durch Ausschrei-bungen bestimmt worden ist und die in dem
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb ge-
nommen gemeldet worden sind, und

um die Summe der Gebotsmengen, die in Ausschreibungen fir Wind-
energieanlagen an Land nach § 39n auf Grundlage einer Verordnung
nach § 88d im selben Kalenderjahr ausgeschrieben werden.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jahrlich bis zum 15. Marz die Differenz der
Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt diese Menge, um die sich das Ausschrei-
bungsvolumen erhéht oder verringert, gleichmaig auf das Ausschreibungsvolu-
men der folgenden drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.*

b) In Absatz 5 wird die Angabe ,oder § 390" gestrichen.

32. § 28a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,2023 bis 2029“ durch die Angabe ,2027 bis 2032"

ersetzt.

b) Die Abséatze 2 und 3 werden durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

) . Das Ausschreibungsvolumen betragt in den Jahren 2027 bis 2032
jeweils 14 000 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen
wird gleichmafig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhoht sich ab dem Jahr 2028 jeweils

a)

um die Summe der Mengen, fur die in dem jeweils vorangegangenen Ka-
lenderjahr keine Zuschlage erteilt werden konnten

a%6%) bei den Ausschreibungen fiir Solaranlagen des ersten Seg-
ments nach diesem Gesetz einschliel3lich der Ausschrei-bungen fur
Solaranlagen des ersten Segments nach § 39n,

b%6%) bei den Ausschreibungen fur Solaranlagen des zweiten Seg-
ments nach diesem Ge-setz und

um die Differenz von 6 500 Megawatt und der Summe der installierten
Leistung der Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installierten
Leistung bis zu 750 kW, fir deren Strom kein anzulegender Wert oder der
anzulegende Wert nicht durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und
die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in
Be-trieb genommen gemeldet worden sind; ergibt sich bei der Be-rech-
nung ein Wert kleiner null, ist der Wert mit null festzulegen, und

2. verringert sich jeweils
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a) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten
Segments, die bei einer Aus-schreibung eines anderen Mitglied-staates
der Europaischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr
im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, soweit eine Anrechnung nach
§ 5 Absatz 5 volkerrechtlich vereinbart ist,

b) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten
Segments, fir deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegen-
de Wert nicht durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und die in dem
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb ge-
nommen gemeldet worden sind,

¢) um die Summe der Gebotsmengen fiir Solaranlagen des ersten Seg-
ments, die in Ausschreibungen nach § 39n auf Grundlage einer Verord-
nung nach § 88d im selben Kalenderjahr ausgeschrieben werden.*

In Absatz 4 wird die Angabe ,folgenden drei“ durch die Angabe ,folgenden zwei*
ersetzt.

In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe ,oder § 390" gestrichen.
Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Bundesnetzagentur verringert bei einer drohenden Unterzeichnung das nach
den Absatzen 2 bis 5 errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins.”

§ 28b wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Absatz 1 wird die Angabe ,2023 bis 2029 durch die Angabe ,2027 bis 2032“
ersetzt.

Die Absatze 2 bis 5 werden durch die folgenden Absatze 2 bis 5 ersetzt:

(2) ,  Das Ausschreibungsvolumen betragt in den Jahren 2027 bis 2032
jeweils 1 500 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen
wird gleichmafig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen verringert sich jeweils um die Summe der
installierten Leistung der Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installier-
ten Leistung von mehr als 750 Kilowatt, fur deren Strom kein anzulegender Wert
oder der anzulegende Wert nicht durch Aus-schreibungen bestimmt worden ist und
die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb
genommen gemeldet worden sind.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jahrlich bis zum 15. Marz die Differenz der
Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschrei-
bungs-volumen verringert, gleichmafig auf das Ausschreibungsvolumen der fol-
genden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotster-
mins erhoht sich um die Gebotsmenge der Zuschlage, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §
35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berlcksichtigende Erhéhungen werden
dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin
nach Absatz 1 zugerechnet.”

Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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,Die Bundesnetzagentur verringert bei einer drohenden Unterzeichnung das nach
den Absatzen 2 bis 5 errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins.*

34. § 28c wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 wird die Angabe ,2023 bis 2028 durch die Angabe ,2027 bis 2032“
ersetzt.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) , Das Ausschreibungsvolumen betragt in den Jahren 2027 bis 2032
jeweils 500 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen
nach Satz 1 wird jeweils gleichmaRig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres
verteilt.”

Absatz 3 wird wie folgt geandert:
a%6%) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
1. ,  erhoht sich jeweils

a) ab dem Jahr 2027 um 29 Prozent der Mengen, fiir die im vorange-
gangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen fur Biomethan-an-
lagen nach diesem Gesetz keine Zuschlage erteilt werden konnten,
und

b) ab dem Jahr 2028 um die Mengen, fir die in dem jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr bei den Aus-schreibungen fur Biomassean-
lagen nach diesem Gesetz keine Zuschlage erteilt werden konnten,
und®.

b%6%) Nummer 2 Buchstabe c wird gestrichen.
Absatze 4 und 5 werden durch die folgenden Absatze 4 und 5 ersetzt:

(4) , Die Bundesnetzagentur stellt jahrlich bis zum 1. Februar die Diffe-
renz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Aus-
schreibungsvolumen erhdht oder verringert, gleichmafig auf das Ausschreibungs-
volumen der folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotster-
mins erhoht sich um die Gebotsmenge der Zuschlage, die nach dem 31. Dezember
2022 erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §
35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berucksichtigende Erhdhungen werden
dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin
nach Absatz 1 zugerechnet.”

35. § 28d wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 wird die Angabe ,2023 bis 2028 durch die Angabe ,2027 bis 2032“
ersetzt.

In Absatz 2 wird die Angabe ,2023 bis 2028“ durch die Angabe ,2027 bis 2032“
ersetzt.

Absatze 3 und 4 werden durch die folgenden Absatze 3 und 4 ersetzt:
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(3) ,  (weggefallen)
(4) (weggefallen)“.

d) Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUrdas nach Satz 1 geklrzte Ausschreibungsvolumen ist § 28c Absatz 3 Nummer
1 Buchstabe a entsprechend anzuwenden.”

Die §§ 28e bis 28g werden durch den folgenden § 28e ersetzt:

»8 28e
Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine fur Resilienzausschreibungen

(1) Die Resilienzausschreibungen nach § 39n finden vorbehaltlich einer abwei-
chenden Bestimmung in einer Verordnung nach § 88d statt

1. fur Windenergieanlagen an Land im Jahr 2027 zum Gebotstermin am 1. August
und in den Jahren 2028 bis 2032 jeweils zum Gebotstermin am 1. Februar und

2. flr Solarenergieanlagen des ersten Segments in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils
zum Gebotstermin am 1. September.

(2) Das Ausschreibungsvolumen fiir die Ausschreibungen nach § 39n betragt,
vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung in einer Verordnung nach § 88d, in den
Jahren 2027 bis 2029 jeweils 4 000 Megawatt zu installierende Leistung, die sich wie
folgt auf die Technologien verteilen:

1. far Ausschreibungen fur Windenergie-anlagen an Land 3 500 Megawatt und
2. flr Ausschreibungen flr Solaranlagen des ersten Segments 500 Megawatt.”
§ 30 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

1. ,Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bieters; sofern
der Bieter eine rechtsfahige Personengesellschaft oder juristische Person ist,
ist auch der Name einer naturlichen Person, die eine ladungsfahige An-schrift
im Bundesgebiet hat und die zur Kommunikation mit der Bundesnetzagentur
und zur Vertretung des Bieters fir alle Handlungen nach diesem Ge-setz be-
vollméchtigt ist (Bevollmachtigter) anzugeben,”.

b) Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:

6. ,die Standorte der Anlagen, auf die sich das Gebot bezieht, mit Bundesland,
Landkreis, Gemeinde, Gemarkung und Flurstticken,*.

c) In Nummer 8 wird nach der Angabe ,besteht,” die Angabe ,und* eingefiigt.
d) Nummer 9 wird gestrichen.

In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer2 wird die Angabe ,8§§ 88 bis 88f“ durch die Angabe ,§§
88 bis 88d" ersetzt.
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In § 34a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Bundesministe-
rium fir Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe ,Bundesministerium fir Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt.
§ 35 wird wie folgt geadndert:

a) Absatz 1a Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

1. ,der bezuschlagten Gesamtmenge fiir besondere Solaranlagen nach § 37
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c,".

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
(4) , Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spatestens drei
Monate nach Ablauf der Fristen nach § 36e Absatz 1, § 37e, § 39e Absatz 1, § 39¢g
Absatz 5 Nummer 4 und § 39j in Verbindung mit § 39e Absatz 1 sowie § [...] der
Resilienzausschreibungsverordnung nach § 88d die Projektrealisierungsrate des
jeweiligen Gebotstermins bekannt.®
In § 36 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,und deren Anschrift® gestrichen.

§ 36b wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,Jahr 2023 5,88 Cent“ durch die Angabe ,Jahr 2027
7.1 Cent" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,1. Januar 2025 durch die Angabe ,1. Januar 2028"
ersetzt.

§ 36¢c Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

1. ., sie fUr eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an Land bereits
einen Zuschlag erteilt hat, der zum Gebotstermin nicht durch Fristablauf erloschen
oder entwertet worden ist, oder*.

§ 36f Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

-Wird die Genehmigung fir das bezuschlagte Projekt nach der Gebotsabgabe geandert
oder neu erteilt, bleibt der Zuschlag auf die geanderte oder neu erteilte Genehmigung
bezogen, wenn der Standort der Windenergieanlage um héchstens die doppelte Rotor-
blattlange abweicht.”

§ 36h wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Satz 2 wird in der Tabelle in der Zeile ,Korrekturfaktor die Angabe
»1,55" durch die Angabe ,1,50“ ersetzt.

b%6%) In Satz 3 wird die Angabe ,1,55“ durch die Angabe ,1,50“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
a%6%) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Die Anlagenbetreiber sind verpflichtet die Nachweise nach Satz 1 Nummer 1
unverzlglich nach Inbetriebnahme und die Nachweise nach Satz 1 Nummer 2
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jeweils bis zum Ablauf des 65., 125. und 185. auf die Inbetriebnahme der Anla-
gen folgenden Monats zu erbringen.*

b%6%) Satz 2 und 3 werden gestrichen.
c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefugt:

»(3a) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 besteht der Anspruch nach § 19 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 fir Flugwindenergieanlagen an Land ohne den
Nachweis des Gltefaktors gegeniiber dem Netzbetreiber erst, sobald der Betrei-
ber der Flugwindenergieanlage an Land der Bundesnetzagentur nach der Inbe-
triebnahme der Anlage unter Angabe der Registernummer mitgeteilt hat, dass die
Anlage eine Flugwindenergieanlage an Land ist. In den Fallen des Satzes 1 wird
fur die Berechnung des anzulegenden Wertes angenommen, dass der Ertrag der
Flugwindenergieanlage an Land 50 Prozent des Referenzertrags betragt; dieser
Gutefaktor ist auch aufderhalb der Stidregion anzuwenden. Wenn die Summe der
installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die nach Satz 1 und §
46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden
sind, bis zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt Gberschritten hat, sind
Satz 1 und 2 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen an Land, deren
anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem
Ablauf des 31. Dezember desselben Jahres ermittelt worden ist. Die Bundesnetz-
agentur veroffentlicht jahrlich unverziglich nach dem 1. Oktober die Summe der
installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die nach Satz 1 und §
46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden
sind.”

In § 36i wird durch den folgenden § 36i ersetzt:

»,§ 36i
Dauer der Zahlungspflichten flr Windenergieanlagen an Land

Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach § 25 Absatz 1
Satz 1 spatestens 36 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags an den Bieter auch
dann, wenn die Inbetriebnahme der Windenergieanlage an Land aufgrund einer Frist-
verlangerung nach § 36e Absatz 2 oder Absatz 3 erst zu einem spateren Zeitpunkt er-
folgt.”

In § 36j Absatz 3 wird die Angabe ,Vergutungszeitraum® durch die Angabe ,Zahlungs-
zeitraum nach § 25 Absatz 1“ ersetzt.

§ 37 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a%6%) Nummer 2 wird wie folgt geandert:
a%7%%7%)  Buchstabe h wird durch den folgenden Buchstaben h ersetzt:

h) , deren Flursticke zum Zeitpunkt des Beschlusses Uber die
Aufstellung oder Anderung des Bebauungsplans als Ackerland
genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen,
die nicht unter eine der in den Buchstaben a bis g genannten Fla-
chen fallt, die nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7
Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein
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Lebensraumtyp ist, der in Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG in
der Fassung vom 20. November 2006 aufgeflhrt ist, kein gesetz-
lich geschitztes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgeset-
zes darstellt und die nicht als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23
des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder als Natio-
nales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biospharenreser-
vaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes
festgesetzt worden ist, oder*.

b%7%%7%)  In Buchstabe i wird nach der Angabe ,Richtlinie 92/43/EWG*
die Angabe ,in der Fassung vom 20. November® eingefugt.

b%6%) In Nummer 3 Buchstabe ¢ wird nach der Angabe ,Richtlinie 92/43/
EWG" die Angabe ,in der Fassung vom 20. November* eingefiigt.

b) Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

»,(1a) Gebote fur Anlagen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 dirfen nur abgege-
ben werden, wenn die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfiillen
sollen:

1. die durch die Anlage einschlieBlich der zugehoérigen Nebenanlagen in An-
spruch genommene Grundflache betragt hochstens 60 Prozent der Gesamt-
flache der Solaranlage des ersten Segments,

2. auf die Gesamtflache der Solaranlage des ersten Segments wird ein biodiver-
sitatsforderndes Pflegekonzept angewandt, indem

a) die Mahd zur Férderung der Biodiversitat maximal zweischirig er-folgt
und das Mahdgut abgeraumt wird oder

b) die Flache als Portionsweide mit einer biodiversitatsfordernden Besatz-
dichte beweidet wird,

3. die Durchgangigkeit fir Tierarten wird gewahrleistet, indem
a) bei Anlagen, die eine Langenausdehnung von mehr als 500 Metern auf-
weisen, Wanderkorridore flr GroRsduger angelegt werden, deren Breite
und Bepflanzung die ortlichen Gegebenheiten berlicksichtigen, und
b) die Durchgangigkeit fir kleinere Tierarten gewahrleistet wird,
4. auf mindestens 10 Prozent der Gesamtflache der Solaranlage des ersten Seg
ments werden standortangepasste Typen von Biotopelementen angelegt und
erhalten,

5. die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem

a) auf der Gesamtflache der Solaranlage des ersten Segments keine Pflan-
zenschutz- oder Dungemittel verwendet werden und

b) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biolo-
gisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reini-
gungsmittel nicht mdglich ist.”

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
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a%6%) In Nummer 2a wird nach der Angabe ,Richtlinie 92/43/EWG* die An-
gabe ,in der Fassung vom 20. November* eingefuigt.

b%6%) In Nummer 4 wird nach der Angabe ,Richtlinie 92/43/EWG" die Anga
be ,in der Fassung vom 20. November* eingefugt.

§ 37b wird durch folgenden § 37b ersetzt:

,8 37b
Hochstwert fur Solaranlagen des ersten Segments

Der Hochstwert ergibt sich aus dem um 8 Prozent erhdhten Durchschnitt der Ge-
botswerte des jeweils hochsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotster-
mine, deren Zuschlage bei der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach
§ 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, dabei betragt er jedoch
hochstens 5,9 Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert
wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Fir die Berechnung des Héchstwer-
tes fur die Ausschreibungen im Jahr 2027 nach Maligabe der Satze 1 und 2 sind die
Gebotswerte der im Jahr 2026 durchgefuhrten Gebotstermine heranzuziehen.*

§ 37d wird gestrichen:

§ 38 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 5 wird nach der Angabe ,war,“ die Angabe ,und” eingefiigt.
b) Nummer 6 wird gestrichen.

§ 38a wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) ,  Die Zahlungsberechtigung fir Solaranlagen nach § 38 darf nur aus-
gestellt werden,

1. wenn die Solaranlagen vor der Antrag-stellung, aber nach der Erteilung des
Zuschlags in Betrieb genommen worden sind,

2. wenn fur die Solaranlagen alle erforderlichen Angaben an das Register gemel
det worden sind,

3. soweit fUr den Bieter eine entsprechen-de Gebotsmenge bezuschlagter Gebo
te besteht, die nicht bereits einer anderen Zahlungsberechtigung zugeordnet
worden ist, hierbei durfen nur die folgenden Gebotsmengen zugeteilt werden:

a) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort fir
die Solaranlagen eine Flache nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 Buchstabe a bis g angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen
zugeteilt werden, die sich auf einem dieser Standorte befinden,

b) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort fir
die Solaranlagen eine Flache nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h
oder Buchstabe i angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt
werden, die sich auf einem dieser Standorte und in demselben Bundes-
land wie im bezuschlagten Gebot angegeben befinden,
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c) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort fiur
die Solaranlagen eine Flache nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a
bis c, e oder Buchstabe f angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen
zugeteilt werden, die sich auf einem dieser Standorte befinden, und

d) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort fur
die Solaranlagen eine Flache nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d
angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich
auf einem Standort nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d befinden,

4. soweit die fur die Solaranlagen zuzuteilende Gebotsmenge die installierte
Leistung der Solaranlagen und insgesamt eine installierte Leistung von 50 Me-
gawatt nicht Uberschreitet,

5. soweit bei Freiflachenanlagen sich die Anlagen nicht auf einer Flache befin-
den, die zum Zeitpunkt des Beschlusses (iber die Aufstellung oder Anderung
des Bebauungsplans rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im Sinn des § 24
des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, und

6. (weggefallen)

7. sofern der Antrag fir bezuschlagte Gebote flir Anlagen nach § 37 Absatz 1
Nummer 1 oder Nummer 2 gestellt wird, die Bestatigung des Bieters, dass die
Anforderung nach § 37 Absatz 1a erfiillt ist.”

Absatz 3 Satz 5 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

~Anlagenbetreiber weisen die Erflllung der Anforderung nach § 37 Absatz 1a ge-
gen-Uber dem Netzbetreiber durch die Bestatigung einer kompetenten Fachperson
mit geeigneter Ausbildung nach, wobei die An-forderung nach § 37 Absatz 1a
Nummer 1 einmalig zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und die Anforderungen
nach § 37 Ab-satz 1a Nummer 2, 3, 4 und 5 zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme,
zum Ablauf des ersten und des fiinften auf die Inbetriebnahme folgenden Jahres
und danach alle zehn Jahre gegentiber dem Netzbetreiber in der Form einer Besta-
tigung einer kompetenten Fachperson mit geeigneter Ausbildung nachzuweisen
sind. Die Nachweispflicht endet mit der dauerhaften Betriebseinstellung der Anla-

ge.

53. In § 38b wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Die Uberschrift des § 38b wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 38D

Anzulegender Wert fir Solaranlagen des ersten Segments, Ersetzen von So-
laranlagen des ersten Segments®.

Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Bei einer Erhéhung der Leistung durch die Ersetzung nach Satz 1 besteht der
Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach
§ 20a Absatz 1 nur fir den Teil des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am einge-
speisten Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leistung der ersetzen-
den Solaranlagen entspricht; fir den dariber hinausgehenden Anteil besteht kein
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Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und keine Zahlungspflicht nach
§ 20a Absatz 1."

§ 38d Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

(6) , Der Netzbetreiber erstattet inner-halb von drei Monaten nach der Inbetrieb-
nahme einer Anlage den von dem Anlagenbetreiber geleisteten Projektsicherungsbei-
trag in Hoéhe von 35 Euro je Kilo-watt installierter und bezuschlagter Gebotsmenge.
Abweichend von Satz 1 er-folgt die Erstattung des von dem Anlagen-betreiber geleiste-
ten Projektsicherungsbeitrages in voller Hohe, wenn die installierte Leistung der Anlage
mindestens 95 Pro-zent der bezuschlagten Gebotsmenge betragt.”

§ 38e wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,9 Cent“ durch die Angabe ,im Jahr 2027 9,9 Cent®
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Januar
2028 ersetzt.

Die Uberschrift des § 38g wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»3 389
Dauer der Zahlungspflichten fir Solaranlagen des zweiten Segments*.

§ 38h wird durch den folgenden § 38h ersetzt:

,8 38h
Ersetzen von Solaranlagen des zweiten Segments

(1) Solaranlagen, die Solaranlagen an demselben Standort ersetzen, sind abwei-
chend von § 3 Nummer 30 bis zur Hohe der vor der Ersetzung an demselben Standort
installierten Leistung von Solaranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen an-
zusehen, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden sind.

(2) Ab dem Zeitpunkt der Ersetzung besteht der bisherige Zahlungsanspruch
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die bisherige Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
flr Strom aus der ersetzten Anlage ausschliellich fir Strom aus der ersetzenden Anla-
ge. Bei einer Erhéhung der Leistung durch die Ersetzung nach Satz 1 besteht der bis-
herige Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die bisherige Zahlungs-
pflicht nach § 20a Absatz 1 nur fir den Teil des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am
eingespeisten Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leistung der ersetzen-
den Solaranlagen entspricht. Bei einer Erhdhung der Leistung durch die Ersetzung ist
fir den Uber die Leistung der ersetzten Anlagen hinausgehenden Anteil des einge-
speisten Stroms der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 nicht ausgeschlossen, dabei richten sich dieser Zah-
lungsanspruch und diese Zahlungspflicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes.*

In § 39 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,und deren Anschrift* gestrichen.
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Absatz 3 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

4. ,bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswarmeleistung von tber 50 Mega-
watt eine Eigenerklarung, dass es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage
handelt oder die Anlage einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindes-
tens 36 Prozent hat oder eine Gesamtfeuerungswarmeleistung von hochs-
tens 100 Megawatt hat und die im Durchfliihrungsbeschluss (EU) 2017/1442
der Kommission vom 31. Juli 2017 Uber Schlussfolgerungen zu den besten
verfugbaren Techniken (BVT) gemaf der Richtlinie 2010/75/EU in der Fas-
sung vom 24. November 2010 definierten verbundenen Energieeffizienzwer-
te erreicht, und®.

§ 39b wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 wird die Angabe ,Jahr 2023 16,07 Cent" durch die Angabe ,Jahr 2027
19,43 Cent" ersetzt.

In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Januar
2028 ersetzt.

In § 39¢ wird nach der Angabe ,,Gebotstermin nicht* die Angabe ,durch Fristablauf erlo
schen oder” eingefligt.

In § 39f Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Erteilung des Zuschlags® durch die Angabe
~der Gebotsabgabe“ ersetzt.

§ 39g wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,von 150 Kilowatt oder weniger” durch die An-
gabe ,ab 25 Kilowatt* ersetzt.

Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»,Ab diesem Tag sind fir diese Anlagen alle Rechte und Pflichten verbindlich, die
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung gelten, in der das Angebot
fur die Anlage abgegeben wurde, und es ist die Biomasseverordnung in der zum
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung geltenden Fassung verbind-
lich.”

In Absatz 5 Nummer 3 wird die Angabe ,Jahr 2023 18,03 Cent” durch die Angabe
»~Jahr 2027 19,83 Cent*, und die Angabe ,1. Januar 2024 um 0,5 Prozent* durch
die Angabe ,1. Januar 2028 um 1 Prozent” ersetzt.

§ 39g Absatz 6 wird gestrichen.

§ 39i wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) ,  Eindurch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 Absatz 1
fur Strom aus Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeugung des Biogases einge-
setzte Anteil von Getreidekorn und Mais héchstens 30 Masseprozent betragt. Als
Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Kérner-
mais und Lieschkolbenschrot anzusehen.”

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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,FUr Strom aus Biomasseanlagen, die feste Biomasse einsetzen, verringert sich

der Anspruch nach § 19 Absatz 1 fir jede Kilowattstunde, um die in einem Kalen-

derjahr die Hochstbemessungsleistung der Anlage Uberschritten wird, auf null.*
c) In Absatz 2a Satz 3 wird die Angabe ,oder Satz 5 gestrichen.
d) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a%6%) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,14,16 Cent* durch die Angabe
»13,95 Cent“ und in Nummer 2 die Angabe ,12,41 Cent* durch die Angabe
,12,22 Cent” ersetzt.

b%6%) In Satz 2 wird die Angabe ,1. Juli 2024 und sodann jahrlich ab dem 1.
Juli“ durch die Angabe ,1. Januar 2028 und sodann jahrlich ab dem 1. Januar®
und die Angabe ,,0,5 Prozent” durch die Angabe ,1 Prozent® ersetzt.

e) Absatz 5 wird gestrichen.
391 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,19,31 Cent” durch die Angabe ,23,12 Cent* ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Janu-
ar 2028 ersetzt.

In § 39m Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,anzulegende Wert“ durch die Angabe ,An-
spruch nach § 19 Absatz 1“ ersetzt.

Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 wird durch den folgenden Unterabschnitt 7 ersetzt:

L,Unterabschnitt 7

Resilienzausschreibungen

§ 39n
Resilienzausschreibungen

(1) Die Bundesnetzagentur flihrt Resilienzausschreibungen fir Windenergieanla-
gen an Land sowie fir Solaranlagen des ersten Segments durch.

(2) Die Einzelheiten der Resilienzausschreibungen werden in einer Rechtsverord
nung nach § 88d naher bestimmt.“

§ 40 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a%6%) In Nummer 1 wird die Angabe ,12,03 Cent“ durch die Angabe
,11,79 Cent” ersetzt.

b%6%) In Nummer 2 wird die Angabe ,7,93 Cent® durch die Angabe
1,77 Cent” ersetzt.
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c%6%) In Nummer 3 wird die Angabe ,6,07 Cent® durch die Angabe
,5,95 Cent” ersetzt.

d%6%) In Nummer 4 wird die Angabe ,5,32 Cent“ durch die Angabe
»9,21 Cent” ersetzt.

€%6%) In Nummer 5 wird die Angabe ,5,13 Cent® durch die Angabe
,5,03 Cent" ersetzt.

f%6%) In Nummer 6 wird die Angabe ,4,12 Cent“ durch die Angabe
4,04 Cent” ersetzt.

9%6%) In Nummer 7 wird die Angabe ,3,37 Cent* durch die Angabe
,3,30 Cent” ersetzt.

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
besteht auch flir Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genom-
men worden sind, wenn durch eine wasserrechtlich zugelassene Ertiichtigungs-
maflnahme das Leistungsvermdgen der Anlage erhéht wurde.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Satz 1 wird nach der Angabe ,§ 19 Absatz 1“ die Angabe ,und die
Zahlungspflicht nach §20a Absatz 1“ eingeflgt.

b%6%) In Satz 2 wird die Angabe ,1. Januar 2017 durch die Angabe ,1. Ja-
nuar 2027“ ersetzt.

In Absatz 5 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Januar 2028
ersetzt.

§ 41 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Nummer 1 wird die Angabe ,7,46 Cent® durch die Angabe
.7,13 Cent” ersetzt.

b%6%) In Nummer 2 wird die Angabe ,5,17 Cent“ durch die Angabe
4,94 Cent” ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Nummer 1 wird die Angabe ,5,93 Cent“ durch die Angabe
.D,76 Cent” ersetzt.

b%6%) In Nummer 2 wird die Angabe ,5,17 Cent* durch die Angabe
4,93 Cent” ersetzt.

Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Nummer 1 wird die Angabe ,5,98 Cent® durch die Angabe
»9,71 Cent” ersetzt.
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b%6%) In Nummer 2 wird die Angabe ,3,81 Cent® durch die Angabe
»3,64 Cent” ersetzt.

c%6%) In Nummer 3 wird die Angabe ,3,37 Cent“ durch die Angabe
»3,22 Cent” ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Januar
2028 und die Angabe ,1,5 Prozent” durch die Angabe ,1 Prozent” ersetzt.

In § 42 Satz 1 wird die Angabe ,12,67 Cent” durch die Angabe ,12,48 Cent* ersetzt.

§ 43 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,14,16 Cent® durch die Angabe ,13,95 Cent"* ersetzt.
b) In Nummer 2 wird die Angabe ,12,41 Cent* durch die Angabe ,12,22 Cent* ersetzt.
§ 44 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,22 Cent“ durch die Angabe ,21,67 Cent" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe ,19 Cent* durch die Angabe ,18,72 Cent" ersetzt.

In § 44a Satz 1 wird die Angabe ,1. Juli 2024 und sodann jahrlich ab dem 1. Juli“ durch
die Angabe ,1. Januar 2028 und sodann jahrlich ab dem 1. Januar® und die Angabe
,0,5 Prozent® durch die Angabe ,1 Prozent ersetzt.

§ 44b Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr den daruber hinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strom-
menge verringert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 auf null.*

§ 44c wird wie folgt geandert:
a) Absatz 4 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

3. ,eine Gesamtfeuerungswarmeleistung von héchstens 100 Megawatt hat
und die im Durchflihrungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom
31. Juli 2017 Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfigbaren Techniken
(BVT) gemal der Richtlinie 2010/75/EU in der Fassung vom 24. November
2010 definierten verbundenen Energieeffizienzwerte erreicht.”

b) Absatz 7 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
7. ,die Anhange | und Il der Richtlinie 2012/27/EU in der Fassung vom 5. Juni
2029 sowie die dazu erlassenen Leitlinien in der jeweils geltenden Fassung
beachtet.”

c) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

8) . Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 flr Strom aus Biomas-
se verringert sich in dem jeweiligen Kalenderjahr insgesamt auf null, wenn die
Nachweisfiihrung nicht in der nach den Absatzen 2 und 6 vorgeschriebenen Weise
erfolgt ist.”

d) Nach Absatz 9 wird der folgende Absatz 10 eingefugt:
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(10),, Fir Biomasseanlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich be-
stimmt wird, ist die Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
geltenden Fassung anzuwenden.”

§ 45 wird wie folgt geadndert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,25,20 Cent” durch die Angabe ,24,70 Cent* ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,1. Januar 2024“ durch die Angabe ,1. Januar
2028“ ersetzt.

Nach § 46 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

-Wenn die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die
nach Satz 2 und § 36h Absatz 3a Satz 1 an das Register als in Betrieb genommen ge-
meldet worden sind, bis zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt Gberschrit-
ten hat, sind Satz 1 und 2 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen an
Land, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird und die nach dem Ablauf des
31. Dezember desselben Jahres in Betrieb genommen worden sind.*

§ 48 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a%6%) Satz 1 wird wie folgt geandert:
a%7%%7%)  Die Angabe ,7 Cent” durch die Angabe ,6,2 Cent* ersetzt.

b%7%%7%)  In Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe dd wird nach der
Angabe ,Richtlinie 92/43/EWG* die Angabe ,in der Fassung vom 20.
November 2006“ eingefligt.

Cc%7%%7%) In Nummer 5 Buchstabe ¢ wird nach der Angabe ,Richtlinie
92/43/EWG* die Angabe ,in der Fassung vom 20. November 2006*
eingeflgt.

b%6%) Satz 2 und 3 werden durch die folgenden Satze ersetzt:

»,Wenn Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans unter Einhal-
tung der Ubrigen Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und der Voraus-
setzungen des § 33 des Baugesetzbuchs errichtet worden sind, besteht ein
Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 und eine Zahlungspflicht nach § 20a
Absatz 1 bei Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von § 25
Absatz 1 Satz 3 erst, nachdem der Bebauungsplan beschlossen worden ist. In
den Fallen des Satzes 2 verringert sich die Dauer des Anspruchs auf Zahlung
einer Marktpramie oder die Dauer der Pflicht zur Zahlung eines Refinanzie-
rungsbeitrags nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und 2 um die Tage, die zwischen der
Inbetriebnahme der Anlage und dem Beschluss des Bebauungsplans liegen.
Fur Solaranlagen, die vor Inkrafttreten der auf Grundlage von § 95 Nummer 3
durch die Bundesregierung erlassenen Verordnung in Betrieb genommen wer-
den, bleibt die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1a, dass das
auf dem Grundstiick bestehende Wohngebaude nicht dazu geeignet ist, dass
auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden kann, unbertcksichtigt.*

b) In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe ,1 Megawatt* durch die Angabe ,750 Kilowatt"
ersetzt.
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Die Absatze 1b bis 6 werden durch die folgenden Absatze 2 bis 5 ersetzt:

(2) ,  Fur Strom aus Solaranlagen ist § 38b Absatz 2 Satz 1 und 3 ent-
sprechend anzuwenden. Abweichend von Satz 1 ist flr Strom aus Solaranlagen,
die ausschliefRlich auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutzwand an-
gebracht sind, § 38h entsprechend anzuwenden. Der Zahlungsanspruch nach § 19
Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 entfallen in den
Fallen der Satze 1 und 2 fur die ersetzten Anlagen endguiltig.

(3) Abweichend von den Abséatzen 1 bis 1a verringert sich fur Freiflachenan-
lagen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flachen errichtet werden, der Zahlungs-
anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz
1 auf null, wenn die Bundesnetzagentur in der letzten mindestens einen Monat vor
der Inbetriebnahme liegenden Bekanntmachung nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 4a angegeben hat, dass nach § 37 Absatz 4 keine Gebote fiir Freiflachenanla-
gen abgegeben werden diirfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flachen errich-
tet werden sollen.

(4) Fur Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 1 Variante 2, Nummer 2 bis 3
und Nummer 6 sind § 37 Absatz 1a und § 38a Absatz 3 entsprechend anzuwen-
den.

(5) Wenn fir besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
Buchstabe a der Nachweis Uiber den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemaR den
Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht
wird, verringert sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die
Rechtsfolge nach Satz 1 entfallt fir die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der
erforderliche Nachweis flr das jeweils zuriickliegende Jahr erbracht wird. Die
Rechtsfolge nach Satz 1 entfallt auRerdem fir die Zeitrdume, fur die der erforderli-
che Nachweis nachtraglich erbracht wird. Die Satze 1 bis 3 sind entsprechend an-
zuwenden, wenn fir besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer
5 Buchstabe b und ¢ der Nachweis Uber die gleichzeitige landwirtschaftliche Nut-
zung gemaf den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz
4 nicht erbracht wird.”

78. § 48a wird durch den folgenden § 48a ersetzt:

.8 48a
Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie

Der anzulegende Wert flir den Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 ist jeweils

der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, den die Bundesnetzagentur nach § 19 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b der Marktstammdatenregisterverordnung in der am 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung fir Inbetriebnahmen ab dem 1. Januar 2023 auf ihrer
Internetseite verdffentlicht hat fir Solaranlagen

1.

bis einschlie8lich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt nach § 48a Nummer
in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung,

bis einschlieRlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt nach § 48a Nummer
in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung und
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3. bis einschliellich einer installierten Leistung von 1 Megawatt nach § 48a Num-
mer 3 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31.
Dezember 2022 geltenden Fassung.

Soweit die installierte Leistung einen Wert von 1 Megawatt Uberschreitet, wird der
Mieterstromzuschlag in Hohe des anzulegenden Wertes nach Satz 1 fur die Strom-
menge, die dem Anteil von 1 Megawatt an der gesamten installierten Leistung der
Anlage entspricht, gewahrt.”

§ 49 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,0er anzulegende Wert nach § 48 Absatz 1 verringert sich ab dem 1. August 2027 und
der anzulegende Wert nach § 48a ab dem 1. Februar 2024 und sodann jeweils alle
sechs Monate fur die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um
1 Prozent gegentber den in dem jeweils vorangegangenen Zeitraum geltenden an-zu-
legenden Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.*

In § 50a Absatz 2 wird die Angabe ,§ 52“ durch die Angabe ,§ 44c Absatz 8" ersetzt.

§ 51 wird durch den folgenden § 51 ersetzt:

§ 51,
Verringerung des Zahlungsanspruchs und der Zahlungspflicht bei negativen Preisen

(1) Far Zeitraume, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, verringert sich der
Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a auf null.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anlagen, die der Netzbetreiberabnahme
nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 oder dem Mieterstromzuschlag nach § 19 Ab-satz 1
Nummer 3 zugeordnet sind fur Zeit-rdume vor dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem
die Anlage mit einem intelligenten Messystem ausgestattet wird.”

§ 51a wird folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Vergiitungszeitraum“ durch die Angabe ,Zah-
lungszeitraum® ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Fur Zeitrdume, in denen sich fur Strom aus einer Anlage der Zahlungsanspruch
nach § 19 oder die Zahlungspflicht nach § 20a nach MalRgabe des § 51 verringert,
verlangert sich der Zahlungszeitraum nach § 25 Absatz 1 um die Anzahl der Vier-
telstunden, in denen sich der Zahlungsanspruch oder die Zahlungspflicht nach
Malgabe des § 51 Absatz 1 im Jahr der Inbetriebnahme und in den darauffolgen-
den 19 Kalenderjahren auf null verringert hat.”

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
a%6%) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.FUr Strom aus Solaranlagen, fur den sich der Zahlungsanspruch nach
§ 19 Absatz 1 oder die Zahlungspflicht nach § 20a nach MaRRgabe des § 51

verringert, wird die Anzahl der Viertelstunden, um die sich der Zahlungszeit-
raum nach Absatz 1 Satz 1 verlangern wirde, mit dem Faktor 0,5 multipliziert
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und das Ergebnis wird auf die nachste volle Viertelstunde aufgerundet (Voll-
lastviertelstunden).”

b%6%) In Satz 2, 4, 5 und 6 wird jeweils die Angabe ,Vergitungszeitraum®
durch die Angabe ,Zahlungszeitraum® und in Satz 2 wird die Angabe ,Vergu-
tungszeitraums® durch die Angabe ,Zahlungszeitraums® ersetzt.

d) In Absatz 3 wird die Angabe ,anzulegende Wert“ durch die Angabe ,Zahlungsan-
spruch nach § 19 Absatz 1 oder die Zahlungspflicht nach § 20a“ ersetzt.

e) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

a%6%) In Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe ,anzulegende Wert*
durch die Angabe ,Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 oder die Zahlungs-
pflicht nach § 20a“ ersetzt.

b%6%) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ,anzulegende Wert*
durch die Angabe ,Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 oder die Zahlungs-
pflicht nach § 20a“ ersetzt und in Buchstabe c wird die Angabe ,Viertelstunden
und* gestrichen.

83. In § 51b wird die Angabe ,anzulegende Wert“ durch die Angabe ,Anspruch nach § 19
Absatz 1“ ersetzt.

84. § 52 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a%6%) Die Nummern 5 bis 7 werden durch die folgenden Nummern 5 bis 7
ersetzt:
5. , (weggefallen)

6. eine Zahlung im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in Anspruch neh-
men und dabei gegen § 21 Absatz 2 verstolRen,

7. gegen § 21b Absatz 2 Satz 2 verstolden,*.

b%6%) Die Nummer 9 bis 10 werden durch die folgenden Nummer 9 bis 10
ersetzt:

9. , dem Netzbetreiber die Zuordnung zu oder den Wechsel zwischen
den verschiedenen Veraul3erungsformen nach § 21b Absatz 1 nicht nach
Malgabe des § 21c Ubermittelt haben, wenn die Anlage nicht bereits
nach § 21c Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 als einer VerauRerungsform zu-
geordnet qilt,

9a. gegen die Pflicht aus § 36h Absatz 3 Satz 2 verstolen,

9b. nach der Inbetriebnahme gegen die Vorgabe aus § 37 Absatz 1a oder
§ 48 Absatz 4 verstolRen,

10. (weggefallen)®.
b) Die Absatze 1a und 1b werden gestrichen.

c) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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,Die zu leistende Zahlung verringert sich auf 2 Euro pro Kilowatt installierter Leis-
tung der Anlage und Kalendermonat

1. bei einem Pflichtversto® nach Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 9a, sobald die
entsprechende Pflicht erfullt wird; diese Verringerung wirkt zurtick bis zum
Beginn des Pflichtverstolles, und

2. bei einem Pflichtversto nach Absatz 1 Nummer 9b und

3. bei einem Pflichtverstol’ nach Absatz 1 Nummer 11, sobald samtliche der in
Absatz 1 Nummer 1 genannten Pflichten erflllt werden; diese Verringerung
wirkt zurtick bis zum Beginn des Pflichtverstoles.*

85. Die §§ 53 bis 53c werden durch die folgenden §§ 53 bis 53c ersetzt:

§ 53,
Verringerung des anzulegenden Wertes im Rahmen in der Netzbetreiberabnahme

(1) Der anzulegende Wert nach § 23b fir die Berechnung des Zahlungsan-
spruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Markt-
wertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 verringert sich um den Wert, den die Ubertragungsnetzbetreiber
nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c des Energiefinanzierungsgesetzes auf ih-
rer Internetseite veréffentlicht haben.

(2) Der anzulegende Wert nach § 23b fur die Berechnung des Zahlungsan-
spruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante fiir ausgeforderte Anla-
gen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
verringert sich um den Wert, den die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1
Nummer 3 Buchstabe b des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite ver-
offentlicht haben. Der Wert nach Satz 1 verringert sich um die Halfte flr Strom aus aus-
gefdrderten Anlagen, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind.

§ 53a

(weggefallen)

§ 53b
Anpassung der Zahlungen bei Regionalnachweisen

Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt ist, verringert sich der
Anspruch nach § 19 Absatz 1 und erhdht sich die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
jeweils um 0,1 Cent pro Kilowattstunde fur Strom, fur den dem Anlagenbetreiber ein
Regionalnachweis ausgestellt worden ist.
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§ 53c
Anpassung der Zahlungen bei einer Stromsteuerbefreiung
Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 verringert sich und die Zahlungspflicht nach
§ 20a Absatz 1 erhoht sich fir Strom, der durch ein Netz durchgeleitet wird und der von
der Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz befreit ist, um die Hohe der pro Kilowatt-
stunde gewahrten Stromsteuerbefreiung.”

86. In § 54 Absatz 4 wird die Angabe ,anzulegende Wert" durch die Angabe ,Zahlungsan-
spruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 ersetzt.

87. § 54a wird gestrichen.

88. Die §§ 56 und 57 werden durch die folgenden §§ 56 und 57 ersetzt:

§ 56,
Weitergabe an den Ubertragungsnetzbetreiber

Netzbetreiber miissen unverziiglich an den vorgelagerten Ubertragungsnetzbetrei-
ber weiterleiten:

1. den Strom, der der Einspeiseverglitung nach der fur die Anlage mal3geblichen
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder der Netzbetreiberabnahme
nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 zugeordnet ist und

2. flir den gesamten Strom, der der Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1, der
Einspeisevergltung nach der fur die Anlage mafigeblichen Fassung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Num-
mer 2 oder dem Mieterstromzuschlag nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 zugeordnet

ist, das Recht, diesen Strom als ,Strom aus erneuerbaren Energien, geférdert nach
dem EEG" zu kennzeichnen.

§ 57
Vermarktung durch die Ubertragungsnetzbetreiber
Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen selbst oder gemeinsam
1. den Strom, der der Einspeiseverglitung nach der fir die Anlage maRRgeblichen
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder der Netzbetreiberabnahme

nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 zugeordnet ist, und

2. den nach § 13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegliche-
nen Strom

diskriminierungsfrei, transparent und unter Beachtung der Vorgaben der Erneuer-
bare-Energien-Verordnung vermarkten.*

89. In § 58 Absatz 2 wird die Angabe ,vergiteten® gestrichen.

90. § 71 Absatz 2 Nummern 5 und 6 werden durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:
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5 die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Anlagenbetreiber seinen
Sitz hat, nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 und

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Anlagenbetreiber tatig ist, auf Ebene der
NACE-Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.¢

§ 72 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) , Netzbetreiber, die nicht Ubertragungsnetzbetreiber sind, mussen ihrem
vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Mitteilung nach § 50 Num-
mer 1 des Energiefinanzierungsgesetzes die folgenden Angaben unverziglich, nach-
dem sie verfugbar sind, zusammengefasst tbermitteln:

1. die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Mitteilungen nach § 21c Absatz 1, je-
weils gesondert fur die verschiedenen VeraulRerungsformen nach § 21b Absatz 1,

2. bei Wechseln in die Ausfallvergitung nach der fur die Anlage mal3geblichen Fas-
sung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zusatzlich zu den Angaben nach Num-
mer 1 den Energietrager, aus dem der Strom in der jeweiligen Anlage erzeugt wird,
die installierte Leistung der Anlage sowie die Dauer, seit der die betreffende Anlage
diese Veraulerungsform nutzt,

3. die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Mitteilungen nach § 19 Absatz 2 Satz 1
sowie § 20b Satz 1 und

4. die sonstigen fur die Weitergabe und die Vermarktung des Stroms aus erneuerba-
ren Energien erforderlichen Angaben.®

§ 73 Absatze 2 und 3 werden durch die folgenden Abséatze 2 und 3 ersetzt:

(2) , Ubertragungsnetzbetreiber miissen die Informationen (ber den unter-
schiedlichen Umfang und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, fir die sie Zahlun-
gen nach § 19 Absatz 1 leisten oder Zahlungen nach § 20a, § 26 Absatz 2 Satz 5,
§ 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 1 erhalten, speichern. Bei der Speicherung sind die
Saldierungen auf Grund des § 12 Absatz 3 des Energiefinanzierungsgesetzes zugrun-
de zu legen.

(3) Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen weiterhin die Daten fiir die Berech-
nung der Marktpradmie und des Refinanzierungsbeitrags nach Malligabe der Anlage 1
Nummer 4 zu diesem Gesetz in nicht personenbezogener Form veréffentlichen.”

In § 76 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Klima-
schutz® durch die Angabe ,Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie” ersetzt.

§ 79 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
1. ,stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Herkunftsnachweise fur Strom aus er-
neuerbaren Energien aus, der der sonstigen Direktvermarktung nach § 21a
zugeordnet ist und fir den keine Zahlung nach § 19 oder § 50 in Anspruch

genommen wird,“.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,Richtlinie 2009/28/EG" die Angabe ,in
der Fassung vom 23. April 2009“ eingeflgt.

§ 81 wird wie folgt geandert:
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a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klima-
schutz® durch die Angabe ,Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie“ ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a eingefiigt:

.(4a) Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen benennen der Clearingstel-
le eine zentrale Kontaktstelle, um ihr eine elektronische Kontaktaufnahme in Ange-
legenheiten nach Absatz 4 zu ermdglichen. Die Netz-betreiber sind verpflichtet, die
Daten aktuell zu halten und die Erreichbarkeit der Kontaktstelle zu gewahrleisten.*

c) In Absatz 7 Satz 5 wird die Angabe ,Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klima-
schutz® durch die Angabe ,Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie” ersetzt.

In § 83 Absatz 1 wird die Angabe ,§§ 8, 11, 12, 19 und 50“ durch die Angabe ,8§§ 8, 8b,
11, 12, 19 und 50“ ersetzt.

§ 85 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) ,  Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr
durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes Ubertragen werden, die Aufga-

ben,

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis 39n durchzuflihren,

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick auf Zahlungen an
Anlagen erflllt werden,

3. zu Uberwachen, dass

a)

b)

f)

die Netzbetreiber Anlagen nach § 8 an ihr Netz anschlie®en und nach
§ 8b fristgemaR den Einspeiseort mitteilen,

die Ubertragungsnetzbetreiber den Strom, der der Einspeisevergiitung
nach der fir die Anlage maf3geblichen Fassung des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes oder der Netzbetreiberabnahme nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 2 zugeordnet ist, und den nach § 13a Absatz 1a des Energiewirt-
schaftsgesetzes bilanziell ausgeglichenen Strom nach § 57 vermarkten
und die Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Verordnung einhalten,

Zahlungen nach § 6 Absatz 5 und den §§ 19 bis 55b einschlie3lich etwai-
ger Verzugszinsen ordnungsgemalf geleistet werden,

Zahlungen nach den §§ 20a, 52, 55 und 55b einschlielich etwaiger Ver-
zugszinsen ordnungsgemal ermittelt, erhoben und vereinnahmt werden,

die Netzbetreiber die Vorgaben nach § 52a einhalten und

die Angaben nach den §§ 70 bis 73 und 76 Ubermittelt und nach den
§§ 74 und 77 veroffentlicht werden.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a%6%)

Nummer 6a wird durch die folgende Nummer 6a ersetzt:
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,0a. zu den Nachweisen zur Erfullung der Anforderung nach § 37 Absatz 1a
und § 48 Absatz 4, wobei sie hinsichtlich der Art der geeigneten Nach-
weise und der Haufigkeit der Nachweisfihrung von § 38a Absatz 3
Satz 5 und § 48 Absatz 4 abweichende Vorgaben bestimmen kann,*.

b%6%) Nummer 12 wird durch die folgende Nummer 12 ersetzt:

12. , um abweichend von Nummer 4.2 Satz 2 der Anlage 1 den Wert
,Mindesterl6s” in Cent pro Kilowattstunde zu erhdhen,”.

98. In § 85a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,oder § 10 der Innovationsausschreibungs-
verordnung“ gestrichen.

99. § 88a wird durch den folgenden § 88a ersetzt:

(1)

,9 88a
Verordnungsermachtigung zu grenziberschreitenden Ausschreibungen

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates Regelungen zu grenziberschreitenden Ausschreibungen
nach § 5 Absatz 2 Satz 3 zu treffen, insbesondere

1.

zu regeln, dass ein Anspruch auf sowie eine Verpflichtung zur Zahlung nach die-
sem Gesetz auch flr Anlagen besteht, die in einem anderen Staat errichtet worden
sind, wenn

a)

b)

der Anlagenbetreiber Uber einen Zuschlag oder eine Zahlungsberechtigung
verfugt, die im Rahmen einer grenziiberschreitenden Ausschreibung durch
Zuschlag erteilt worden ist, und

die weiteren Voraussetzungen fur den Zahlungsanspruch nach diesem Ge-
setz erfillt sind, soweit auf der Grundlage der folgenden Nummern keine ab-
weichenden Regelungen in der Rechtsverordnung getroffen worden sind,

abweichend von den §§ 23 bis 55a Regelungen zu Verfahren und Inhalt der Aus-
schreibungen zu treffen, insbesondere

a)

b)

c)

d)

zur kalenderjahrlich insgesamt auszuschreibenden installierten Leistung in
Megawatt,

zur Anzahl der Ausschreibungen pro Jahr und zur Aufteilung des jahrlichen
Ausschreibungsvolumens auf die Ausschreibungen eines Jahres,

zur Festlegung von Héchstwerten,

den Anspruch nach § 19 Absatz 1 auf Anlagen auf bestimmten Flachen zu
begrenzen,

die Anlagengrélie zu begrenzen und abweichend von § 24 Absatz 1 und 2 die
Zusammenfassung von Anlagen zu regeln,

Anforderungen zu stellen, die der Netz- oder Systemintegration der Anlagen
dienen,
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abweichend von den §§ 30, 31, 34 und 36 bis 39m Anforderungen fir die Teilnah-
me an den Ausschreibungen zu regeln, insbesondere

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen,

b) Mindest- oder Hochstgrenzen fir Gebote oder Teillose zu bestimmen,

c) Anforderungen an den Planungs- oder Genehmigungsstand der Anlagen zu
stellen,

d) finanzielle Anforderungen an die Teilnahme an der Ausschreibung zu stellen,

e) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten zu stel-
len, die von allen Teilnehmern oder nur im Fall der Zuschlagserteilung zu leis-
ten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen,
und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder vollstandigen Zu-
rickzahlung dieser Sicherheiten,

f) festzulegen, wie Teilnehmer die Einhaltung der Anforderungen nach den
Buchstaben a bis e nachweisen miissen,

die Art, die Form, das Verfahren, den Inhalt der Zuschlagserteilung, die Kriterien fir
die Zuschlagserteilung und die Bestimmung des Zuschlagswerts zu regeln,

die Art, die Form und den Inhalt der durch einen Zuschlag vergebenen Zahlungs-
anspruche sowie von Zahlungsverpflichtungen zu regeln, insbesondere zu regeln,

a) dass die Zahlungen fir elektrische Arbeit pro Kilowattstunde auch abweichend
von den Bestimmungen in den §§ 19 bis 55a und Anlage 1 und 3 zu leisten
sind,

b) unter welchen Voraussetzungen die Zahlungen erfolgen; hierbei kdnnen ins-
besondere getroffen werden

a%6%) (weggefallen)

b%6%) Bestimmungen zur Verhinderung von Doppelzahlungen durch zwei
Staaten und

c%6%) abweichende Bestimmungen von § 80 Absatz 2 zur Ausstellung von
Herkunftsnachweisen,

c) wie sich die Hohe und die Dauer der Zahlungen berechnen und

d) wie die Standortbedingungen die Hohe der Zahlungen beeinflussen,
Regelungen zu treffen, um die Errichtung, die Inbetriebnahme und den Betrieb der
Anlagen sicherzustellen, insbesondere wenn eine Anlage nicht oder verspatet in
Betrieb genommen worden ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrie-

ben wird,

a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und deren Héhe und die Voraus
setzungen fur die Zahlungspflicht zu regeln,

b) Kriterien fiir einen Ausschluss von Bietern bei kiinftigen Ausschreibungen zu
regeln und
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c) die Mdglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Ausschreibungen vergebenen
Zuschlage oder Zahlungsberechtigungen nach Ablauf einer bestimmten Frist
zu entziehen oder zu andern und danach erneut zu vergeben oder die Dauer
oder Hohe des Forderanspruchs nach Ablauf einer bestimmten Frist zu an-
dern,

zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veréffentlichungen der Ausschreibungen,
der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbe-
treiber,

zur Ubertragbarkeit von Zuschléagen oder Zahlungsberechtigungen vor der Inbe-
triebnahme der Anlage und ihrer verbindlichen Zuordnung zu einer Anlage, insbe-
sondere

a) zu den zu beachtenden Frist- und Formerfordernissen und Mitteilungspflich-
ten,

b) zu dem Kreis der berechtigten und verpflichteten Personen und den an diese
zu stellenden Anforderungen,

zu regeln, dass abweichend von § 5 der Strom nicht im Bundesgebiet erzeugt oder
im Bundesgebiet in ein Netz eingespeist werden muss,

zum jeweiligen Anspruchsgegner, der zur Zahlung verpflichtet ist, zur Erstattung
der entsprechenden Kosten und zu den Voraussetzungen des An-spruchs auf
Zahlung sowie einer Zahlungsverpflichtung in Abweichung von den §§ 19 bis 27,
51 bis 55b,

zum Umfang der Zahlungen und zur anteiligen Zahlung des erzeugten Stroms auf
grund dieses Gesetzes und durch einen anderen Staat,

zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu UbermitteInden Informationen und dem
Schutz der in diesem Zusammenhang Ubermittelten personenbezogenen Daten,

abweichend von § 35, den §§ 70 bis 72 und 76 und 77 sowie von der Marktstamm
datenregisterverordnung Mitteilungs- und Veréffentlichungspflichten zu regeln,

abweichend von den §§ 8 bis 17 dieses Gesetzes sowie den §§ 13 und 13a des
Energiewirtschaftsgesetzes Regelungen zur Netz- und Systemintegration zu tref-
fen,

abweichend von den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefinanzierungs-geset-
zes sowie der Anlage 1 und der Rechtsverordnung nach § 91 Regelungen zu den
Kostentragungspflichten und dem Ausgleich des EEG-Finanzierungsbedarfs nach
den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 sowie der Anlage 1 des Energiefinanzierungsgeset-
zes zu treffen,

abweichend von § 81 Regelungen zur Vermeidung oder Beilegung von Streitigkei-
ten durch die Clearingstelle und von § 85 abweichende Regelungen zur Kompe-
tenz der Bundesnetzagentur zu treffen,

zu regeln, ob die deutschen Gerichte oder die Gerichte des Kooperations-staates
in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten Uber die Zahlungen oder Uber die Aus-
schreibungen zustandig sein sollen und ob sie hierbei deutsches Recht oder das
Recht des Kooperationsstaates anwenden sollen.
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(2) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates flr Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus erneuerbaren Energien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und einen An-
spruch auf Zahlung nach einem Férdersystem eines anderen Staates haben

1.

abweichend von den §§ 19 bis 86 die Hohe oder den Wegfall der Anspru-
che sowie Verpflichtungen zu regeln, soweit ein Zahlungsanspruch aus einem oder
eine Zahlungsverpflichtung in einen anderen Staat besteht,

die Erstreckung des Doppelvermarktungsverbots nach § 80 auch auf diese Anla-
gen zu regeln und

abweichend von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes den angemesse-
nen finanziellen Ausgleich zu regeln.

(3) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates

1.

die Bundesnetzagentur zu ermachtigen, unter Berlcksichtigung des Zwecks und
Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
zu den Ausschreibungen zu treffen, einschlie3lich der Ausgestaltung der Regelun-
gen nach den Absatzen 1 und 2 und

das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie zu ermachtigen, im
Rahmen von volkerrechtlichen Vereinbarungen mit anderen Staaten unter Beruck-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5

a) Regelungen mit anderen Staaten zu den Ausschreibungen festzulegen, ein-
schlieBlich der Ausgestaltung der Regelungen nach den Absatzen 1 und 2,

b) die Voraussetzungen flr die Zulassigkeit der Zahlungen an sowie durch Be-
treiber von Anlagen im Bundesgebiet nach dem Foérdersystem des anderen
Staates zu regeln,

c) einer staatlichen oder privaten Stelle in der Bundesrepublik Deutschland oder
in einem anderen Staat die Aufgaben der ausschreibenden Stelle nach Absatz
1 oder 2 zu Ubertragen und festzulegen, wer die Zahlungen an die Anlagenbe-
treiber leisten muss und

d) Regelungen zur Hohe sowie zur Abwicklung der finanziellen Beteiligung der
Bundesrepublik Deutschland an einer durch einen oder mehrere andere Staa-
ten durchgefilhrten Ausschreibung gemaf § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 fest-
zulegen.

(4) Die Bundesregierung wird ermachtigt, in der Rechtsverordnung nach den

Absatzen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu regeln und im Rahmen von vdlker-
rechtlichen Vereinbarungen mit anderen Staaten unter Berucksichtigung des Zwecks
und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5

1.

zu entscheiden, welche in der Rechtsverordnung nach den Absatzen 1 und 2 ge-
troffenen Regelungen im Rahmen der Ausschreibung mit dem jeweiligen Staat
Anwendung finden sollen und

zu regeln, welche staatliche oder private Stelle in der Bundesrepublik Deutschland
oder in einem anderen Staat die ausschreibende Stelle nach Absatz 1 oder 2 ist
und wer die Zahlungen an die Anlagenbetreiber leisten muss.*
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In § 88b wird die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz® durch
die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie“ ersetzt.

§ 88c Nummer 4 wird durch die folgende Nummer4 ersetzt:

”

die Hochstwerte nach den §§ 36b, 37b, 38e, 39b oder § 39l dieses Geset-

zes.”

Die §§ 88d bis 88f werden durch den folgenden § 88d ersetzt:

,§ 88d

Verordnungsermachtigung zu Resilienzausschreibungen

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates zu Resilienzausschreibungen nach § 39n nahere Bestimmungen zu
erlassen; insbesondere

zu den Ausschreibungsvolumen und Gebotsterminen,

zu Verfahren und Inhalt der Ausschrei-bungen, insbesondere

a)

b)
c)
d)

e)

zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens der Resilienzausschreibun-
gen in Teilmengen fur Ausschreibungen fur Windenergie-anlagen an Land und
fur Solaranlagen des ersten Segments, zu den Gebotsterminen, die auch ab-
weichend von § 28e festgelegt werden dirfen, und dem Ausschluss von Anla-
gen,

zu der Bestimmung von Mindest- und HochstgroRen von Teillosen,

zu der Festlegung von Hochstwerten,

zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen und

zu den Zuschlagsverfahren,

zu den Anforderungen flr die Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere

a)

b)

Mindestanforderungen an verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
der jeweiligen Bieter bei Geschaftstatigkeiten im Zusammenhang mit ihrem
Gebot stellen,

Mindestanforderungen an Cyber-sicherheit und Datensicherheit im Zusam-
menhang mit ihrem Gebot und dem Betrieb der Anlage stellen,

Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer stellen,

Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte stel-
len,

Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten stellen,
die von allen Teil-nehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zu-
schlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der
Anlage sicherzustellen, und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen
oder vollstadndigen Zuriickzahlung dieser Sicherheiten treffen,
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f)  Mindestanforderungen an die An-lage stellen,

g) festlegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung von Anfor-
derungen nach den Buchstaben a bis f nachweisen mussen,

4. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, mit denen der Resilienz-
charakter festgestellt wird, insbesondere

a) zu nicht-preislichen Zuschlagsanforderungen,

b) zur Nachweisfiihrung Uber das Vorliegen der Zuschlags- und Zahlungsanfor-
derungen,

5. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung im Rahmen einer Aus
schreibung und zu den Kriterien fur die Zuschlagserteilung, insbesondere Wer-
tungskriterien fur die Beurteilung der nicht-preislichen Zuschlagsanforderungen,

6. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlage sicherstellen sollen, insbesondere
wenn eine Anlage nicht oder verspatet in Betrieb genommen worden ist oder nicht
in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,

a) eine Untergrenze fir die zu erbringende ausgeschriebene und bezuschlagte
Leistung in Form von Arbeit oder Leistung festzulegen,

b) eine Verringerung oder einen Weg-fall der Zahlung vorzusehen, wenn die Un-
tergrenze nach Buchstabe a unterschritten ist,

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und deren Héhe und die Voraus-
setzungen fir die Zahlungspflicht regeln,

d) Kiriterien flr einen Ausschluss von Bietern bei kiinftigen Ausschreibungen re-
geln und

e) die Mdglichkeit vorsehen, die im Rahmen der Ausschreibungen vergebenen
Zuschlage nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu andern
und danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder Hohe des Zahlungsan-
spruchs nach Ablauf einer bestimmten Frist zu andern,

7. zuder Art, der Form und dem Inhalt der Veréffentlichungen und Bekanntmachun-
gen von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen
Mitteilungen an die Netzbetreiber,

8. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegeniiber den Netzbetreibern und
anderen Behdrden, soweit dies fiir die Ausschreibungen erforderlich ist,

9. zu den nach Nummern 2 bis 7 zu Ubermittelnden Informationen,

10. die Bundesnetzagentur zu ermachtigen, unter Berlcksichtigung des Zwecks und
Ziels nach § 1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu regeln, einschlieBlich der
Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 2 bis 9.

103. § 90 wird wie folgt geandert:

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft
und Klimaschutz® durch die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Ener-
gie” ersetzt.
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In Nummer 1 Buchstabe a wird nach der Angabe ,Richtlinie (EU) 2018/2001“ die

Angabe ,in der Fassung vom 13. Marz 2019 eingefugt.

In Nummer 3 wird nach der Angabe ,Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/996“ die

Angabe ,in der Fassung vom 14. Juni 2022“ eingeflgt.

§ 91 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

c) ,Anforderungen an die Vermarktung, insbesondere an die Preis-setzung von

105.

preislimitierten Geboten, und Kontoflihrung sowie an die Ermittlung des Werts des
Ab-zugs fur Strom aus Anlagen nach § 53 Absatz 1 und fir Strom aus ausgefor-
derten Anlagen nach § 53 Absatz 2 einschliel8lich von Veroffentlichungs- und
Transparenz-pflichten, Fristen und Ubergangs-regelungen fiir den Ausgleich des
EEG-Finanzierungsbedarfs nach den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefinan-
zierungsgesetzes und®.

In § 92 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz* durch

die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie“ ersetzt.

106.

§§ 93 und 94 werden durch die folgenden §§ 93 und 94 ersetzt:

§ 93,

(weggefallen)

§ 94
Verordnungsermachtigung zu systemdienlichem Anlagenbetrieb

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie wird ermachtigt, zur Sicherstel-

lung eines netz- und systemdienlichen Betriebs von Anlagen, soweit sie der Einspeise-
vergutung nach der fir die Anlage mafigeblichen Fassung des Erneuerbaren-Energi-
en-Gesetzes oder der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 zugeord-
net sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln,

1.

dass Ubertragungsnetzbetreiber aufgrund von Gefahren flr die Sicherheit oder
Zuverlassigkeit des Elektrizitatsversorgungssystems die Einspeisung von Strom in
ein Netz fur bestimmte Zeitraume auf einen Anteil der Wirkleistungseinspeisung
zwischen 0 und 100 Pro-zent begrenzen kénnen,

welche weiteren Berechtigten aufgrund einer Begrenzung nach Nummer 1 die Ist-

Einspeisung von Anlagen abrufen und die Einspeiseleistung ferngesteuert regeln
kdnnen,

in welchen Verfahren, Fristen und Datenformaten Ubertragungsnetzbetreiber Be-
grenzungen nach Nummer 1 gegenuber betroffenen Marktakteuren kommunizie-
ren,

welche Rechtsfolgen Anlagenbetreiber bei Zuwiderhandlung gegen eine Begren-
zung nach Nummer 1 treffen, und dabei insbesondere zu bestimmen, dass der
Anlagenbetreiber Zahlungen entsprechend § 52 Absatz 1 zu leisten hat oder dass
der Netzbetreiber MaRnahmen entsprechend § 52a vorzu-nehmen hat,
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a)

b)

108.
109.

a)
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dass die Verlangerung des Forderzeit-raums abweichend von § 51a Absatz 1 und
2 auf solche Viertelstunden beschrankt wird, in denen kein Strom, fir den ein An-
spruch nach § 19 Absatz 1 besteht, aus der Anlage in das Netz eingespeist wurde,
und

in welcher Form und zu welchen Zeit-punkten Zeitrdume nach Nummer 1 und Zei-
ten, in denen der Spotmarkt-preis negativ ist, 6ffentlich bekanntgemacht werden
mussen.®

§ 95 wird wie folgt geandert:

In Nummer 1a Buchstabe a wird die Angabe ,§ 48 Absatz 1 bis 2a“ durch die Anga
be ,§ 48 Absatz 1 bis 1b*“ ersetzt.

In Nummer 6 wird die Angabe ,anzulegende Wert" durch die Angabe ,Zahlungsan
spruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1“ ersetzt.

In § 96 Absatz 1 wird die Angabe ,88d,“ gestrichen.

§ 97 wird wie folgt geandert:

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) . Die zustandigen Staatssekretarinnen und Staatssekretare der Lan-
der und des Bundes bilden einen Kooperationsausschuss. Der Kooperationsaus-
schuss koordiniert die Erfassung
1. der Ziele der Lander zur Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2,

2. der Flachenausweisung in den Landern fir das Erreichen der Flachenbei-

tragswerte nach der Anlage zum Windenergieflachenbedarfsgesetz vom 20.

Juli 2022 (BGBI. | S. 1353), in der jeweils geltenden Fassung,

3. des Stands der Umsetzung der Ziele nach Nummer 1 und der Flachenauswei
sungen nach Nummer 2 und

4. der Beschleunigungsgebiete fur die Windenergie an Land im Sinne des § 2
Nummer 4 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes.*

In Absatz 2 wird die Angabe ,Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klimaschutz*
durch die Angabe ,Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie” ersetzt.

In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,zweimal“ durch die Angabe ,einmal“ ersetzt.

In Absatz 4 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz*
durch die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie“ ersetzt.

Absatz 5 Nummern 4 bis 6 werden durch die folgenden Nummer 4 bis 6 ersetzt:
4. ,zu dem Nachweis von Planaufstellungsbeschliissen und dem Inkrafttreten
von Landesgesetzen oder Raumordnungsplanen nach § 3 Absatz 3 des

Windenergieflachenbedarfsgesetzes,

5. zu der Dauer der Genehmigungsverfahren dieser Anlagen und den Hemm-
nissen in diesen Verfahren und
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6. zur Anzahl und zum Umfang der Beschleunigungsgebiete fir die Windener-
gie an Land im Sinne des § 2 Nummer 4 des Windenergieflachenbedarfsge-
setzes.”

§ 98 wird durch den folgenden § 98 ersetzt:

§ 98,
Jahrliches Monitoring zur Zielerreichung

(1) Die Lander berichten dem Sekretariat des Kooperationsausschusses jahrlich
spatestens bis zum 31. Mai Uber den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien
und den Stand der Ausweisung von Flachen nach den Vorschriften des Windenergie-
flachenbedarfsgesetzes und von Beschleunigungsgebieten fir die Windenergie an
Land im Sinne des § 2 Nummer 4 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes, insbeson-
dere Uber

1. den Stand der Umsetzung der fir das Erreichen der Flachenbeitragswerte in § 3
Absatz 2 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes vorgesehenen Malinahmen,
einschliel3lich der Angabe, zu welchem Anteil der Flachenbeitragswert nach der
Anlage zum Windenergieflachenbedarfsgesetz erreicht ist, sowie den Nachweis
nach MalRgabe von § 3 Absatz 3 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes,

2. den Umfang an Flachen, die in der geltenden Raumordnungs- und Bauleitplanung
fur Windenergie an Land festgesetzt wurden, einschliel3lich der Angabe, zu wel-
chem Anteil diese bereits durch Windenergieanlagen genutzt werden und Be-
schleunigungsgebiete fur Windenergie an Land im Sinne des § 2 Nummer 4 des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes sind,

3. die durchschnittliche Dauer der Planaufstellungsverfahren,

4. die Planungen fir neue Ausweisungen fir die Windenergienutzung an Land in der
Raumordnungs- und Bauleitplanung einschlie3lich der Angabe, zu welchem Anteil
es sich dabei um Beschleunigungsgebiete fir die Windenergie an Land im Sinne
des § 2 Nummer 4 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes handelt, und

5. den Stand der Genehmigung von Windenergieanlagen an Land, das heil3t Anzahl
und Leistung der Windenenergieanlagen an Land, auch mit Blick auf die Dauer von
Genehmigungsverfahren von der Antragstellung bis zur Genehmigungserteilung.

Die ausgewiesenen Flachen sollen in Form von standardisierten Daten geografischer
Informationssysteme (GIS-Daten) in nicht personenbezogener Form gemeldet werden.
Auch die Meldung von Flachen, die nicht durch GIS-Daten erfolgt, darf nur in nicht per-
sonenbezogener Form erfolgen. Im Fall nicht ausreichender Flachenverfligbarkeit sol-
len die Berichte auch MalRnhahmen enthalten, wie weitere Flachen, insbesondere Fla-
chen im Eigentum des Landes, verfugbar gemacht werden konnen. Im Fall von Hemm-
nissen in der Regional- oder Bauleitplanung oder in Genehmigungsverfahren sollen die
Berichte die dafur mafRgeblichen Grinde und Vorschlage fur MalRnahmen enthalten,
um die Verzdégerungen zu verringern einschlieRlich von Fallbeispielen fur eine gelunge-
ne Biirger- und Offentlichkeitsbeteiligung. Die Fldchendaten und Berichte diirfen keine
personenbezogenen Daten enthalten. Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Ener-
gie kann den Landern Formatvorgaben fur die Berichte nach Satz 1 machen. Bis diese
Vorgaben vorliegen, kdnnen die Lander das Format ihrer Berichte nach Satz 1 selbst
bestimmen.
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(2) Der Kooperationsausschuss wertet die Berichte der Lander nach Absatz 1 aus
und legt jahrlich spatestens bis zum 31. Oktober der Bundesregierung einen Bericht
VvOor.

(3) Die Bundesregierung berichtet ab dem 1. Januar 2027 jahrlich spatestens bis
zum 30. April, ob die erneuerbaren Energien in der fur die Erreichung der Ziele nach
§ 1 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden. Zu diesem Zweck betrachtet
und bewertet sie die Ausbaugeschwindigkeit insbesondere unter Bertcksichtigung

1. der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der tatsachlichen Wetterbe-
dingungen in dem vorangegangenen Kalenderjahr,

2. der bisherigen Entwicklung der installierten Leistung von Anlagen,

3. des Berichts des Kooperationsaus-schusses nach Absatz 2 und

4. von Prognosen fur den weiteren Ausbau und

5. der tatsachlichen und prognostizierten Entwicklung des Bruttostromverbrauchs.

Wenn die Bundesregierung feststellt, dass die erneuerbaren Energien nicht in der fir
die Erreichung der Ziele nach § 1 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden,
stellt sie in dem Bericht die Griinde dar, unterteilt in energie-, planungs-, genehmi-
gungs- und natur- und artenschutzrechtliche sowie sonstige Griinde, und legt erforderli-
che Handlungsempfehlungen vor. Die Bundesregierung geht in dem Bericht ferner auf
die tatsachliche und die erwartete Entwicklung des Bruttostromverbrauchs ein. Die
Bundesregierung leitet den Bericht den Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Lander und dem Bundestag zu und legt, soweit erforderlich, unverztiglich den Entwurf
fur eine Rechtsverordnung nach § 88c vor.

(4) Der Bericht nach Absatz 3 umfasst zusatzlich eine Bewertung zum Stand der
Umsetzung des Windenergieflachenbedarfsgesetzes und zum Stand der Ausweisung
von Beschleunigungsgebieten fur die Windenergie an Land nach § 2 Nummer 4 des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes jeweils unter Berticksichtigung des Berichts des
Kooperationsausschusses nach Absatz 2 und enthalt insbesondere Angaben Uber

1. die nach § 3 Absatz 3 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes erbrachten Nach-
weise,

2. den Umfang ausgewiesener Flachen in der geltenden Raumordnungs- und Bau-
leitplanung fur Windenergie an Land und inwieweit diese Flachen von der Wind-
energie an Land genutzt werden,

3. den Zeitpunkt, in dem die Flachenbeitragswerte nach § 3 Absatz 1 des Windener-
gieflachenbedarfsgesetzes in Verbindung mit der Anlage zum Windenergiefla-
chenbedarfsgesetz in den Landern voraussichtlich erreicht werden und zu welchen
Anteilen diese er-reicht worden sind,

4. die Moglichkeit weiterer MalRnahmen und Vorschlage zur Planungsbeschleuni-
gung und

5. die Eignung der Flachenbeitragswerte nach § 3 Absatz 1 des Windenergieflachen
bedarfsgesetzes in Verbindung mit der Anlage zum Windenergieflachenbedarfs-
gesetz fir das Erreichen der Ausbaupfade und Ausbauziele nach diesem Gesetz.

(5) Die Berichterstattung nach den Absatzen 2 bis 4 erfolgt mit der Unterstitzung
des Umweltbundesamtes und der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der nach § 97
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Absatz 5 beschafften und der nach § 98 Absatz 1 zu Gbermittelnden Daten. Die Bericht-
erstattung nach Satz 1 darf keine personenbezogenen Daten enthalten.”

111.  § 99 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,Einspeisevergltung“ durch die Angabe ,Netz-
betreiberabnahme® ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Bundesministerium fir Wirt-
schaft und Klimaschutz* durch die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie“ ersetzt.

112. §§ 99a und 99b werden durch den folgenden § 99a ersetzt:

,8 99a
Evaluierung zu Wechselwirkungen mit nachgelagerten Markten

(1) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie evaluiert auf Grundlage
der Erfahrungen im Rahmen des EEG 2027, ob und in welchem Umfang Ansprliche
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und Zahlungspflichten nach § 20a Absatz 1 Marktpreis-
signale aus anderen Markten als dem Spotmarkt, insbesondere aus den verschiedenen
Intraday-Markten, abschwéachen konnten sowie ob und welche Effekte sich hieraus fir
das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommarkte einschliellich des
europaischen Strombinnenmarkts ergeben kénnten. Im Fall substanzieller Wechselwir-
kungen, die das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommarkte ein-
schlieBlich des europaischen Strombinnenmarkts wesentlich beeintrachtigen, identifi-
ziert das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie Handlungsbedarfe und schlagt
gesetzliche Anpassungen vor, um die identifizierten Beeintrachtigungen spatestens ab
dem 1. Januar 2031 zu reduzieren.

(2) Zur Unterstiutzung bei der Evaluierung hat das Bundesministerium fur Wirt-
schaft und Energie ein oder mehrere wissenschaftliche Gutachten in Auftrag zu geben.
Spatestens zum 31. Juli 2029 veréffentlicht das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie einen Bericht tGber das Ergebnis der Evaluierung.®

113. Die §§ 100 und 101 werden durch die folgenden §§ 100 bis 102 ersetzt:

§ 100,
Ubergangsbestimmungen
(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absatzen nichts anderes ergibt, sind die
Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2026
gelenden Fassung anzuwenden
1. flr Strom aus Anlagen,

a) die vordem 1. Januar 2027 in Betrieb genommen worden sind,

b) deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins
vor dem 1. Januar 2027 ermittelt worden ist oder
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c) die vor dem 1. Januar 2027 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des
§ 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie oder als Pilotwindenergieanlage auf See im Sinn des § 3 Nummer 6
des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch die Bundesnetzagentur festgestellt
worden sind,

2. flr Strom, der vor dem 1. Januar 2027 an einen Letztverbraucher geliefert wurde,
und

3. fur Strom, der vor dem 1. Januar 2027 verbraucht und nicht von einem Elektrizitats
versorgungsunternehmen geliefert wurde.

(2) Fir Anlagen nach Absatz 1 ist § 6 dieses Gesetzes anstelle des § 6 des Erneu
erbare-Energien-Gesetzes in der flr die Anlagen malRgeblichen Fassung anzuwenden,
mit der Maldgabe dass

1. auch Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach dem 31. Dezember
2020 und vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind, deren anzu-
legender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem 31.
Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ermittelt worden ist oder die nach
dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergieanlage
an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium fur
Wirtschaft und Energie festgestellt worden sind, mit einer installierten Leistung von
mehr als 750 Kilowatt bis einschlief3lich 1 000 Kilowatt den Gemeinden Betrage
durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten dirfen und

2. Betreiber von Windenergieanlagen an Land den Gemeinden Betrage durch einsei
tige Zuwendungen ohne Gegenleistung fiir fiktive Strommengen nach Nummer 7.2
der Anlage 2 anbieten durfen, sofern darliber eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 4
vor dem ...[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geschlossen und
seitdem nicht angepasst wurde.

Auf Vereinbarungen, die vor dem 16. Mai 2024 geschlossen wurden, ist § 6 Absatz 4
Satz 1 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Fur Strom aus Anlagen nach Absatz 1 ist § 10b Absatz 7 dieses Gesetz auch
anzuwenden, soweit nach dem 31. Dezember 2026

1. ein zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Direktvermarktungsunternehmer
bestehender Vertrag Uber die Direktvermarktung, der vor dem 1. Januar 2027 ge-
schlossen wurde, angepasst wird, oder

2. ein neuer Vertrag Uber die Direktvermarktung zwischen dem Anlagenbetreiber und
einem Direktvermarktungsunternehmer geschlossen wird.

(4) Fr Anlagen nach Absatz 1 ist ab dem 1. Januar 2027 § 10c dieses Gesetzes
fur Strombezlige aus dem Netz anzuwenden, die in den Solaranlagen oder in deren
Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht
werden.

(5) Fur ausgeférderte Anlagen, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen
worden sind und am 31. Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergitung hat-
ten, sind § 3 Nummer 3a, § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und
Absatz 2, § 21b, § 21c Absatz 1 Satz 3 und 4, § 23b, § 25 Absatz 2 und § 53 Absatz 2
dieses Gesetzes anstelle von § 3 Nummer 3a, § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2, § 21b, § 21c Absatz 1 Satz 4 und 5, § 23b, § 25 Absatz
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2,§ 53 Absatz 4 und § 100 Absatz 7 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31.
Dezember 2026 geltenden Fassung anzuwenden.

(6) Fur Strom aus Anlagen nach Absatz 1 sind § 19 Absatz 3 bis 3c sowie § 20
Satz 2 dieses Gesetzes anstelle von § 19 Absatz 3 bis 3¢, § 20 Satz 2 und § 100 Absatz
34 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fas-
sung oder nach einer entsprechenden Bestimmung einer friiheren Fassung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes anzuwenden. Fur Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Janu-
ar 2023 in Betrieb genommen worden sind oder deren anzulegender Wert in einem
Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2023 ermittelt worden ist,
wird die Hohe der Marktpramie anhand des energietragerspezifischen Jahresmarkt-
wertes nach Anlage 1 Nummer 4 berechnet, wenn der Anspruch nach der Abgren-
zungs- oder der Pauschaloption nach § 19 Absatz 3b oder 3c geltend gemacht wird.
Wird fur Strom aus Anlagen nach Satz 2, die Geltendmachung der Abgrenzungs- oder
der Pauschaloption nach § 19 Absatz 3b oder 3c unterjahrig oder zum Ende eines Ka-
lenderjahres beendet, erfolgt die Berechnung der Marktpramie bis zum Abschluss des
auf die Beendigung folgenden Kalenderjahres anhand des energietragerspezifischen
Jahresmarktwertes.

(7) Werden vom Netzbetreiber an Anlagen nach Absatz 1 nach dem 31. Dezem-
ber 2026 Abschlage geleistet und Endabrechnungen getatigt, ist § 26 Absatz 3 dieses
Gesetzes anzuwenden.

(8) Fur Zuschlage nach § 36 fur Windenergieanlagen an Land und nach § 36j fur
Zusatzgebote, die in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. Janu-
ar 2027 erteilt wurden, ist § 36i dieses Gesetzes anstelle des § 36i in der flr die Anlage
malfgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anzuwenden, soweit die
Frist des § 36i der fUr die Anlage maf3geblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes am 1. Januar 2027 noch nicht abgelaufen ist.

(9) Werden Solaranlagen nach Absatz 1, durch Solaranlagen am selben Standort
ersetzt, sind fUr die ersetzende Solaranlage

1. bei einer Ersetzung vor dem 1. Januar 2027 § 38b Absatz 2, § 38h und § 48 Absatz
4, § 100 Absatz 12 und 27 des Erneuerbare-Energie-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2026 geltenden Fassung anzuwenden und

2. bei einer Ersetzung nach dem 31. Dezember 2026 § 38b Absatz 2, § 38h Absatz 2
und § 48 Absatz 2 dieses Gesetzes anstelle von § 38b Absatz 2, § 38h und § 48
Absatz 4, § 100 Absatz 12 und 27 des Erneuerbare-Energie-Gesetzes in der am
31. Dezember 2026 geltenden Fassung anzuwenden.

§ 101
Weitere Bestimmungen fiir bestehende Anlagen

Fir Anlagen, deren anzulegender Wert sich nach der fiir sie mafRgeblichen Fas-
sung des Erneuer-bare-Energien-Gesetzes in Zeitrdumen, in denen der Spotmarkt-
preis negativ ist, nicht oder erst nach Ablauf aufeinanderfolgender Stunden verringert,
sind die §§ 51 und 51a anzuwenden, wenn der Anlagenbetreiber in Textform gegen-
Uber dem Netzbetreiber erklart, dass diese anwendbar sein sollen. Die Erklarung nach
Satz 1 kann nur mit Wirkung frihestens zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Anlage mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet wird, abgegeben werden.
Nach Wirksamwerden der Erklarung nach Satz 1 erhéht sich der anzulegende Wert fir
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die Anlage um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Die Erklarung nach Satz 1 ist unwiderruf-
lich.

§ 102
Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt
(1) Die Bestimmungen von Teil 3, § 85a, § 100 Absatz 6 und 9, § 101 und die An
lagen 1 bis 5 dirfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europai-

sche Kommission und nur nach MalRgabe dieser Genehmigung angewandt werden.

(2) Die beihilferechtliche Genehmigung der Europaischen Kommission wird im
Bundesanzeiger veroffentlicht.”

114. Anlage 1 wird durch die folgende Anlage 1 ersetzt:

»<Anlage 1 zu § 23a

Hohe der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags

1. Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Anlage ist

- LAW* der anzulegende Wert unter Beriicksichtigung der §§ 19 bis 54 in Cent pro Kilowatt-
stunde, in den Fallen des § 23c ist dies der Gesamtwert fir eine Anlage,

— ~JW* der jeweilige Jahresmarktwert in Cent pro Kilowattstunde,

- MW" der jeweilige Monatsmarktwert in Cent pro Kilowattstunde,

- -,MP*“ die Hohe der Marktpramie nach § 23a in Cent pro Kilowattstunde,

- ,RB* die Hohe des Refinanzierungsbeitrags nach § 23a in Cent pro Kilowattstunde

- »RBangepasst” die Hohe des in Zeiten geringer Markterlése angepassten Refinanzierungs-
beitrags in Cent pro Kilowattstunde.

2, Berechnung des Jahresmarktwertes

2.1 Berechnung des Jahresmarktwerts ,,JW* bei Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klar-
gas, Grubengas, Biomasse und Geothermie

Als Wert ,JW* in Cent pro Kilowattstunde ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft,
Deponiegas, Klargas, Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsachliche Jahresmittelwert
des Spotmarktpreises anzulegen.

2.2 Berechnung des Jahresmarktwertes ,,JW“ bei Strom aus Windenergie und solarer Strah-
lungsenergie

2.2.1 | Energietragerspezifischer Jahresmarktwert

Als Wert ,JW* in Cent pro Kilowattstunde ist anzulegen bei direkt vermarktetem Strom aus

- Windenergieanlagen an Land der Wert ,JWwind an Land",

- Windenergieanlagen auf See der Wert ,JWwing ausee” UNd

- Solaranlagen der Wert ,dWsgar".

2.2.2 | Windenergie an Land

+~JWwindan Land” ist der tatsachliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergie-
anlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt und wie folgt berechnet wird:

- Fir jede Viertelstunde eines Kalenderjahres wird der durchschnittliche Spotmarktpreis
mit der Menge des in dieser Viertelstunde nach der Online-Hochrechnung nach Num-
mer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land multipliziert.

- Die Ergebnisse fur alle Viertelstunden des Kalenderjahres werden summiert.
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- Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalenderjahr nach
der Online-Hochrechnung nach [Verweis korrigieren] erzeugten Stroms aus Windener-
gieanlagen an Land.

223

Windenergie auf See

~JWiwind aursee” ISt der tatsachliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergie-
anlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Fiir die Berechnung von ,,JWwing aufsee
ist die Berechnungs-methode der Nummer 2.2.2 mit der MaRgabe anzuwenden, dass statt des
nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen
an Land der nach der Online-Hochrechnung Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Windenergieanla-
gen auf See zugrunde zu legen ist.

224

Solare Strahlungsenergie

~JWsoa ist der tatsachliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Solaranlagen, der
sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Fir die Berechnung von ,JWs.. " ist die Berechnungsme-
thode der Nummer 2.2.2 mit der MaRgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hoch-
rechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der
Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde zu legen
ist.

Berechnung der Marktpramie anhand des energietragerspezifischen Jahresmarktwerts

Berechnungsgrundsiétze

Die Hohe der Marktpramie wird jéhrlich berechnet. Die Berechnung erfolgt riickwirkend anhand
des flr das jeweilige Kalenderjahr tatsachlich berechneten Jahresmarktwerts.

Die Hohe der Marktpramie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und tatsachlich einge-
speisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet:

MP = AW — JW

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird der Wert ,MP‘ mit dem Wert null festge-
setzt.

Berechnung des Refinanzierungsbeitrags anhand des energietragerspezifischen Jahres-
marktwert

41

Berechnungsgrundsitze

Die Hohe des Refinanzierungsbeitrags wird jahrlich berechnet. Die Berechnung erfolgt riickwir-
kend an-hand des fiir das jeweilige Kalenderjahr tatsachlich berechneten Jahresmarktwerts.

Die Héhe des Refinanzierungsbeitrags in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und tat-
sachlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet:

RB = JW - AW

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird der Wert ,RB* mit dem Wert null festge-
setzt.

4.2

Anpassung des Refinanzierungsbeitrags in Zeiten geringer Markterlose

Fir Viertelstunden eines Kalenderjahres, in denen der Spotmarktpreis gleich oder kleiner der
Summe aus dem nach Nummer 4.1 berechneten Refinanzierungsbeitrag und dem Mindesterlds
ist, wird der nach Nummer 4.1 errechnete Refinanzierungsbeitrag in Cent pro Kilowattstunde
direkt vermarkteten und tat-sachlich eingespeisten Stroms abweichend von Nummer 4.1 nach
folgender Formel berechnet:

RBangepasst = Spotmarktpreis — Mindesterlos

Als Wert ,Mindesterlés" in Cent pro Kilowattstunde ist anzulegen bei direktvermarktetem Strom
aus

- Windenergieanlagen auf See der Wert 1,5 Cent pro Kilowattstunde,

- Solaranlagen der Wert 0,5 Cent pro Kilowattstunde und

- sonstige Anlagen 1 Cent pro Kilowattstunde.

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird der Wert ,,RBangepasst* mit dem Wert null
festgesetzt.

Verdffentlichungspflichten der Ubertragungsnetzbetreiber

Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen jederzeit unverziiglich auf einer gemeinsamen Internet-
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seite in einheitlichem Format die auf der Grundlage einer reprasentativen Anzahl von gemesse-
nen Referenzanlagen erstellte Online-Hochrechnung der Menge des tatsachlich erzeugten
Stroms aus Windenergieanlagen an Land, Windenergieanlagen auf See und Solaranlagen in
ihren Regelzonen in mindestens viertelstiindlicher Auflosung verdéffentlichen. Fir die Erstellung
der Online-Hochrechnung sind Reduzierungen der Einspeiseleistung der Anlage durch den
Netzbetreiber oder im Rahmen der Direktvermarktung nicht zu berucksichtigen.

5.2 Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen ferner fiir jeden Kalendermonat bis zum Ablauf des
zehnten Werktags des Folgemonats auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem For-
mat und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet folgende Daten in nicht personenbezoge-
ner Form verdffentlichen:

a) den Spotmarktpreis fiir jeden Kalendertag in viertelstindlicher Auflosung,

b) den Wert ,MW* nach der MalRgabe der Nummer 3.2 der Anlage 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach Artikel [...]] geltenden Fassung,

c) den Wert ,MWinganLand” Nach der MaRgabe der Nummer 3.3.2 der Anlage 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes nach Artikel [...]] geltenden Fassung,

d) den Wert ,MWwingautsee” Nach der Malgabe der Nummer 3.3.3 der Anlage 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes nach Artikel [...]] geltenden Fassung und

e) den Wert ,MWs..“ nach der MaRgabe der Nummer 3.3.4. der Anlage 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes nach Artikel [...]] geltenden Fassung.

5.3 Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen ferner fiir jedes Kalenderjahr bis zum Ablauf des zehn-
ten Werktages des Folgejahres auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format
und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet folgende Daten in nicht personenbezogener
Form verdffentlichen:

a) den Wert ,JW*“ nach der MalRgabe der Nummer 2.1,
b) den Wert ,,JWwing anLana” Nach der Mafigabe der Nummer 2.2.2,

c) den Wert ,,JWwingaufsee” Nach der MaRgabe der Nummer 2.2.3 und
d) den Wert ,JWsq.* nach der Mallgabe der Nummer 2.2.4.

5.4 Die Ubertragungsnetzbetreiber miissen ferner im Fall einer nicht vollstéandigen oder nur teilwei-
sen Kopplung der Orderbicher aller Strombérsen den von ihnen ermittelten Spotmarktpreis
unverzuglich, spatestens zwei Stunden nach der Mitteilung der erforderlichen Informationen
durch die Strombdérsen nach Nummer 6 Buchstabe b veréffentlichen.

5.5 Soweit Daten, die nach Nummer 5.2 oder 5.3 veréffentlicht werden missen, nicht fristgerecht
verfugbar sind, muss die Verdffentlichung unverziiglich nachgeholt werden.

6. Mitteilungspflichten der Stromborsen

a) bis zum Ablauf des zweiten Werktags des Folgemonats den von ihnen im Rahmen der
Kopplung der Orderbucher aller Strombdrsen ermittelten Spotmarktpreis fiir jeden Ka-
lendertag in viertelstindlicher Auflésung und

b) im Fall einer nicht vollstandigen oder nur teilweisen Kopplung der Orderblicher aller
Strombdrsen fir die jeweils hiervon betroffenen Viertelstunden den an ihrer Strombérse
ermittelten Preis fir die Stromviertelstundenkontrakte in der vortagigen Auktion und ihr
Handelsvolumen fiur diese Stromviertelstundenkontrakte; diese Mitteilung muss unver-
zuglich, spatestens zwei Stunden nach Abschluss der vortéagigen Auktion erfolgen.*

Artikel 2

Anderung des Messstellenbetriebsgesetzes

Das Messtellenbetriebsgesetz vom 29. August 2016 (BGBI. | S. 2023), das zuletzt
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347) geéandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:
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1. § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

b) ,bei Betreibern von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 2 Kilo-
watt,”.

2. In § 30 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe ,7 Kilowatt” durch die Angabe ,2 Kilowatt*
ersetzt.

3. §45 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Buchstabe a und b wird jeweils die Angabe ,neu in Betrieb genom
menen installierten Leistung“ durch die Angabe ,neu auszustattenden Mess-
stellen” ersetzt.

b%6%) In Buchstabe ¢ wird die Angabe ,installierten Leistung“ durch die An-
gabe ,auszustattenden Messstellen ersetzt.

b) Nummer 2 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Buchstabe a wird nach der Angabe ,installierten Leistung“ die An-
gabe ,oder nach Wahl des grundzustindigen Messstellenbetreibers der in
diesem Zeitraum neu auszustattenden Messstellen® eingefiigt.

b%6%) Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

b) , die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 ausgestatteten Messstel
len mindestens 90 Prozent der im Zeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum
Ablauf des 30. September 2028 neu auszustattenden Messstellen sowie
mindestens 50 Prozent der auszustattenden Messstellen mit Anlagen,
die im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum Ablauf des 25. Februar
2025 neu in Betrieb genommen wurden, erfassen,”.

c%6%) In Buchstabe ¢ wird die Angabe ,neu in Betrieb genommenen instal-
lierten Leistung® durch die Angabe ,neu auszustattenden Messstellen® ersetzt.

d%6%) In Buchstabe d wird die Angabe ,installierten Leistung” durch die An-
gabe ,auszustattenden Messstellen ersetzt.

Artikel 3

Anderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung

Die Erneuerbare-Energien-Verordnung vom 17. Februar 2015 (BGBI. | S. 146), die
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 51) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
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§3,
Transparenz der Vermarktungstatigkeiten

(1) Die Ubertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, folgende Daten erganzend zu

den Daten nach der Anlage 1 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf einer
gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format in nicht personenbezogener Form
zu veroffentlichen:

1.

die nach § 2 Absatz 2 veraulierte Ein-speisung aufgeschliisselt nach den Techno-
logiegruppen Windenergie, solare Strahlungsenergie und Sonstige in mindestens
viertelstiindlicher Auflésung; sie ist spatestens am Tag vor dem Liefertag bis 18
Uhr zu veroffentlichen,

die nach § 2 Absatz 2 verauRerte monatliche Einspeisung aufgeschlisselt nach
den Technologiegruppen Windenergie an Land, Windenergie auf See, solare
Strahlungsenergie, Biomasse und Sonstige; sie ist flr jeden Kalendermonat bis
zum Ablauf des zehnten Werktags des Folgemonats zu veréffentlichen,

die nach § 2 Absatz 3 veraul3erten und erworbenen Strommengen aufgeschlisselt
nach Handelsplatzen in viertelstiindlicher Auflésung; sie sind spatestens am Lie-
fertag bis 18 Uhr zu veréffentlichen,

die nach § 2 Absatz 4 veraufRerten und erworbenen Strommengen in viertelstindli
cher Auflésung; sie sind spatestens am Tag nach dem Liefertag bis 18 Uhr zu ver-
offentlichen,

die Differenz zwischen den gemalf der jeweils aktuellsten vor Handelsschluss ver-
fugbaren Prognose insgesamt zu veraulRernden Strommengen und den hierfir
insgesamt nach § 2 Absatz 2 bis 4 veraulierten und erworbenen Strommengen; sie
ist in viertelstindlicher Auflosung spatestens am Tag nach dem Liefertag bis 18
Uhr zu veroffentlichen,

die in Anspruch genommene Ausgleichsenergie zum Ausgleich des EEG-Bilanz-
kreises in viertelstiindlicher Auflésung; sie ist unverziiglich nach Vorlage der Bi-
lanzkreisabrechnung zu veréffentlichen, und

die Angaben nach § 50 Nummer 2 Buchstabe a des Energiefinanzierungsgeset-
zes; sie sind fur jeden Kalendermonat bis zum Ablauf des zehnten Werktags des
Folgemonats zu veréffentlichen.

(2) Der Ubertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet, zwei Werktage nach Ende der

Auktion am Day-Ahead-Markt einer Strom-bérse auf seiner Internetseite Folgendes
bekannt zu geben:

1.

die am Day-Ahead-Markt unverkauft gebliebenen Strommengen aus fernsteuerba
ren Anlagen, fur die er nach § 5 Absatz 1 preislimitierte Gebote am Day-Ahead-
Markt abgegeben hat, und

die Viertelstunden und die Strommengen aus fernsteuerbaren Anlagen in der je-
weiligen Viertelstunde, flr die der Ubertragungsnetzbetreiber nach § 5 Absatz 2
die Reduzierung der Einspeiseleistung veranlasst hat.”

2. § 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:
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§ 511
Preislimitierung

(1) Der Ubertragungsnetzbetreiber hat abweichend von § 2 Absatz 2 die nach
aktueller Prognose vorhergesagte viertelstlindliche Einspeisung von Strommengen
aus fernsteuerbaren Anlagen tber eine marktgekoppelte Auktion vollstandig zu preisli-
mitierten Geboten in Héhe von 0 Euro pro Megawattstunde am Day-Ahead-Markt einer
Strombdrse.

(2) Wird im Fall von preislimitierten Angeboten nach Absatz 1 die nach § 2 Ab-
satz 2 zu vermarktende Strommenge aus fernsteuerbaren Anlagen nicht oder nicht
vollstandig verauRert, veranlasst der Ubertragungsnetzbetreiber die Reduzierung der
Wirkleistungseinspeisung von fernsteuerbaren Anlagen in Héhe der nicht veraufRerten
Strommenge. Fur die Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung nach Satz 1 sind die
§§ 13a und 14 Absatz 1c des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden
mit der MaRgabe, dass weder ein bilanzieller Ausgleich noch ein bilanzieller Ersatz er-
folgt und fir Anlagen, die unter die Regelung des § 51 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes fallen, auch kein finanzieller Ausgleich erfolgt.

(3) Die durch die in Absatz 2 genannten MalRnhahmen entstehenden Kosten gelten
als Ausgaben im Sinn der Anlage 1 Nummer 5.2 zum Energiefinanzierungsgesetz. Sie
kénnen nur dann in den EEG-Finanzierungsbedarf einkalkuliert werden, wenn die in
den vorstehenden Absatzen enthaltenen Vorschriften und Bestimmun-gen und die in
AufsichtsmalRinahmen der Bundesnetzagentur enthaltenen Mallgaben eingehalten
wurden.®

In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Klima-
schutz” durch die Angabe ,Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie” ersetzt.

§ 12a wird durch den folgenden § 12a ersetzt:

.8 12a
Verlangerter Zahlungsanspruch

Fir Strom aus Anlagen, in denen Bio-gas eingesetzt wird, verlangert sich der ur-
springliche Anspruch auf Zahlung nach der fir die Anlage mafRgeblichen Fassung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes einmalig um zwoélf Jahre (Anschlusszeitraum), wenn

1. der urspriingliche Anspruch auf Zahlung nach der fir die Anlage mafigeblichen
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor dem 1. Januar 2032 beendet
ist,

2. die installierte Leistung der Anlage am Standort der Biogaserzeugungsanlage
nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages drei Monate vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes nach Artikel [...]] 150 Kilowatt nicht Gberschritten hat und

3. der Anlagenbetreiber

a) die Geltendmachung dieses verlangerten Zahlungsanspruchs dem Netzbe-
treiber nach MalRgabe des § 12d mitgeteilt hat und

b) mit dieser Anlage bis zur Mitteilung an den Netzbetreiber nach § 12d nicht an
Ausschreibungen nach § 39g des Erneuerbare-Energien-Gesetzes teilge-
nommen hat.*
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5. §12b Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 2 wird gestrichen.

b) Die Nummern 3 und 4 werden zu den Nummern 2 und 3.
6. § 12c wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt geandert:

a%6%) In Buchstabe a wird die Angabe ,15,5 Cent‘ durch die Angabe
,20,4 Cent" ersetzt.

b%6%) In Buchstabe b wird die Angabe ,7,5 Cent* durch die Angabe
,18,1 Cent” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,ab dem Jahr 2022“ durch die Angabe ,ab dem
Jahr 2028" und die Angabe ,0,5 Prozent® durch die Angabe ,1 Prozent* ersetzt.

7. §12d Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Abweichend von Satz 1 muissen Betreiber von Anlagen, deren urspriinglicher An-
spruch auf Zahlung nach der fiir die Anlage mal3geblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses
Gesetzes nach Artikel [...]] beendet war, die Geltendmachung des verlangerten Zah-
lungsanspruchs dem Netzbetreiber bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages sechs
Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel [...]] mitteilen.”

8. § 12g wird durch den folgenden § 12g ersetzt:

8129
Beihilfevorbehalt
(1) Die Bestimmungen des Abschnitts 3a durfen erst nach der beihilferechtlichen
Genehmigung durch die Europaische Kommission und nur nach Maligabe dieser Ge-

nehmigung angewandt werden.

(2) Die beihilferechtliche Genehmigung der Europaischen Kommission wird im
Bundesanzeiger veroffentlicht.”

9. In § 14 Absatz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz*
durch die Angabe ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie” ersetzt.

Artikel 4

Aufhebung der Innovationsausschreibungsverordnung

Die Innovationsausschreibungsverordnung vom 20. Januar 2020 (BGBI. | S. 106), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 51) geandert
worden ist, wird aufgehoben.
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Artikel 5

Anderung des Energiefinanzierungsgesetzes

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237, 1272), das zuletzt

durch Artikel 25 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

3.

§ 1 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.
b) Absatz 2 wird gestrichen.
§ 2 Nummer 18 wird durch die folgende Nummer 18 ersetzt:
18. ,, Lungeférderter Strom*“ Strom,
a) fur den keine Zahlung in Anspruch genommen wird

a%6%) nach § 19 oder § 50 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

b%6%) nach einer Bestimmung, die den in Doppelbuchstabe aa genannten
Bestimmungen in friheren Fassungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes entspricht, oder

c%6%) nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz,
wobei im Fall von Doppelbuchstabe aa und bb der Strom der sonstigen
Direktvermarktung nach § 21a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zugeordnet ist, oder

b) der aullerhalb des Bundesgebiets erzeugt worden ist und die Vorgaben des

Artikels 19 Absatz 7 und 9 der Richtlinie (EU) 2018/2001 erfiillt und fur den

keine Zahlungen aufgrund einer grenziiberschreitenden Ausschreibung nach

§ 5 Absatz 2 Satz 3 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes geleistet worden

sind,”.

Nach § 6 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

,Zur Erfullung von Zahlungsansprichen im Zusammenhang mit Ausgaben im Sinne der
Anlage 1 gelten vorrangig Mittel der Ubertragungsnetzbetreiber als eingesetzt, die nicht
aus Bundeszuschussen stammen.*

§ 7 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»LAuf den zu erwartenden Anspruch nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 2 kénnen bereits
wahrend des anspruchsgegenstandlichen Kalenderjahres angemessene Abschlags-
zahlungen verlangt werden; Zahlungen des Bundes oder der Ubertragungsnetzbetrei-
ber nach diesem Absatz sind nicht zu berlcksichtigen.*

§ 9 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Nahere Bestimmungen zu den Zahlungen nach den §§ 6 bis 8 werden in 6ffentlich-

rechtlichen Vertragen zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern und der Bundesrepu-
blik Deutschland geregelt.”



10.

11.

12.
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In § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 1 Satz 3 durch die
Angabe ,§ 26 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt.

§ 14 Satz 1 Nummern 3 und 4 werden durch die Nummern 3 bis 5 ersetzt:

3. ., Zahlungen nach § 52 und § 55b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

4. Zahlungen nach § 20a Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und

5. den sonstigen Einnahmen im Zusammenhang mit den Aufgaben nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz sowie der

auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen.*

§ 15 wird durch den folgenden § 15 ersetzt:

§ 15,
Ausgleich zwischen Ubertragungsnetzbetreibern

Die Ubertragungsnetzbetreiber und Betreiber von Ubertragungsnetzen im Sinn
von § 3 Nummer 16 des Energiewirtschaftsgesetzes haben untereinander einen finan-
ziellen Anspruch auf Belastungsausgleich, wenn sie jeweils bezogen auf die im Bereich
ihrer Regelzone erhobenen Umlagen, die vereinnahmten Zahlungen nach § 14 Satz 1
Nummer 4 oder unmittelbar nach § 20a Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
vereinnahmten Zahlungen und die nach den 6ffentlich-rechtlichen Vertragen nach § 9
jeweils erhaltenen Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland héhere Zahlungen
nach denin § 13 Absatz 1 Satz 1 genannten Bestimmungen oder nach § 13 oder hohe-

re Offshore-Anbindungskosten oder nach den 6ffentlich-rechtlichen Vertragen nach § 9
zu leisten hatten, als es dem Durchschnitt aller Ubertragungsnetzbetreiber entspricht.*

In § 20 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2“ durch die Angabe ,§ 26 Ab
satz 1“ ersetzt.

Die Uberschrift von Teil 4 Abschnitt 3 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 3

Herstellung von griinem Wasserstoff.

§ 25 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

§ 25,
Umlagebefreiung bei der Herstellung von griinem Wasserstoff*.

b) In Absatz 1 wird jeweils die Angabe ,Grinem Wasserstoff* durch die Angabe ,gri-
nem Wasserstoff* ersetzt.

§ 26 wird durch den folgenden § 26 ersetzt:
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14.

15.

16.

17.
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§ 26,

Anforderungen an den grinen Wasserstoff

Die Anforderungen an griinen Wasserstoff werden in einer Rechtsverordnung
nach [...] festgelegt.”

§ 32 Nummer 1 Buchstabe d wird durch den folgenden Buchstaben d ersetzt:

d) ,den Nachweis Uber die Klassifizierung des Unternehmens durch die statisti-
schen Amter der Lander in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige
des Statistischen Bundesamtes, in der Ausgabe 2008 oder 2025*, und die Einwilli-
gung des Unternehmens, dass sich das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle von den statistischen Amtern der Lander die Klassifizierung des bei ih-
nen registrierten Unternehmens und seiner Betriebsstatten Ubermitteln lassen
kann,“.

§ 46 Absatz 6 Nummern 2 bis 4 werden durch die folgenden Nummer 2 und 3 ersetzt:
2., es nach Absatz 2 Nummer 1 keiner Abgrenzung bedarf, wenn die gesamte
Strommenge vom Antragsteller nicht als Selbstverbrauch geltend gemacht wird,

und

3. die Angaben nach Absatz 4 dem Bundesamt flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
mitgeteilt werden mussen.”

§ 47 Absatz 3 wird gestrichen.
§ 50 Nummer 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Buchstabe a wird der folgende Buchstabe b eingefugt:

b) ,die H6he der Einnahmen aus Zahlungen nach § 20a Absatz 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes,".

b) Die bisherigen Buchstaben b bis g werden zu den Buchstaben c bis h.
§ 51 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) Nummer 2 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe aa wird durch den folgenden Doppel-
buchstaben aa ersetzt:

a%6%) ” die Endabrechnungen nach § 50 Nummer 2 Buchstabe a
sowie die Zahlungen nach § 13 Absatz 1 und § 14 Satz 1 Nummer 4 und®.

b) Nummer 3 Buchstaben a und b werden durch die folgenden Buchstaben a bis ¢
ersetzt:

a) ,die Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs, der voraussichtlichen Héhe
eines Anspruchs nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 2 fur das laufende Kalender-
jahr, des KWKG-Finanzierungsbedarfs und der Offshore-Anbindungskosten,

b) den Wert des Abzugs fir Strom aus ausgeférderten Anlagen nach § 53 Ab-
satz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fur das folgende Kalenderjahr
und
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c) den Wert des Abzugs flr Strom aus Anlagen, die der Netzbetreiberabnahme
in der Variante der befristen Marktwertdurchleitung zugeordnet sind, nach §
53 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes flir das folgende Kalender-
jahr.*

In § 52 Absatz 3 wird jeweils die Angabe ,Griinem Wasserstoff‘ durch die Angabe ,gri
nem Wasserstoff* ersetzt.

§ 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1 und 2 er-
setzt:

1. die Mitteilungspflichten nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3,

2. die Mitteilungspflicht nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, soweit sie sich auf die
Angaben nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 bezieht, und*.

§ 60 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Diese Vorausschau muss mindestens eine Prognose der Entwicklung

1. der an die Anlagenbetreiber zu leistenden Zahlungen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz,

2. der Hohe der zu vereinnahmenden Zahlungen nach § 20a Absatz 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes und

3. der Hohe der vermiedenen Netzentgelte nach § 18 der Stromnetzentgeltverord-
nung

enthalten.”

§ 61 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Werden erforderliche Angaben nach diesem Teil nicht oder nicht fristgerecht den
Ubertragungsnetzbetreibern mitgeteilt oder bestehen begriindete Zweifel an ihrer

Richtigkeit, diirfen die Ubertragungsnetzbetreiber die Daten fiir die Ermittlung und
Erhebung der Umlagen und des Anspruchs nach § 14 Satz 1 Nummer 4 schat-

“

zen.

b) Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»oie hat in friiheren Kalenderjahren mitgeteilte Daten angemessen zu berticksichti-
gen und Sicherheitszuschlage oder Sicherheitsabschlage zugunsten der Umla-

genkonten und des EEG-Kontos vorzusehen.*

In § 62 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,Griinem Wasserstoff durch die Angabe
~grinem Wasserstoff* ersetzt.

§ 66 wird durch den folgenden § 66 ersetzt:
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§ 66,
Allgemeine Ubergangsbestimmung

Die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Warme-Kopp-

lungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes, der Erneuerbare-Energien-Verord-
nung und der Erneuerbare-Energien-Ausfuhrungsverordnung in den am 31. Dezember
2022 geltenden Fassungen sind anzuwendenden fir Strom, der vor dem 1. Januar
2023

1.

2.

an einen Letztverbraucher geliefert wurde oder

verbraucht und nicht von einem Elektrizitatsversorgungsunternehmen geliefert
wurde.”

24. § 67 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 2 wird Satz 4 gestrichen.
Nach Absatz 5 werden die folgenden Absatze 6 und 7 eingefligt:

(6) ,  FuUr das Antragsjahr 2027 findet § 2 Nummer 18 in der am ... [ein-
setzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel [...]] gel-
tenden Fassung Anwendung.

(7) § 32 Nummer 1 Buchstabe d in der ab ... [einsetzen: Datum des Tages
des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel [...]] geltenden Fassung ist bereits
fur Antrage des Antragsjahres 2026 anzuwenden.”

25. Anlage 1 wird wie folgt geandert:

a)

Nummer 1.1 wird durch die folgende Nummer 1.1 ersetzt:

»1.1 Der EEG-Finanzierungsbedarf wird transparent ermittelt aus dem Differenz-
betrag zwischen den prognostizierten Einnahmen der Ubertragungsnetzbe-
treiber nach den Nummern 2.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.10 und 4.11 und den pro-
gnostizierten Ausgaben der Ubertragungsnetzbetreiber nach den Nummern
3, 5.1 bis 5.9 und 5.11 fur das jeweils folgende Kalenderjahr.*

Nummer 4 wird wie folgt geandert:
a%6%) Nummer 4.2 wird durch die folgende Nummer 4.2 ersetzt:

,4.2 Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an die Ubertragungsnetz-
betreiber nach den §§ 6 und 7,

b%6%) Die Nummer 4.9 und 4.10 werden durch die folgenden Nummern 4.9
bis 4.11 ersetzt:

»4.9 Zahlungen nach den §§ 52 und 55b des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes,

410  Zahlungen nach § 20a Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes und
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4.1 Zahlungen, die in Ubereinstimmung mit einer vélkerrechtlichen Ver-
einbarung nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes aus einem anderen Staat eingehen.”

c) Die Nummern 5.9 bis 5.11 werden durch die folgenden Nummern 5.9 bis 5.11 er-
setzt:

,D.9 die aufgrund von § 49d Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes an
den Betreiber des Registers im Sinne von § 49d Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes erstatteten Personal- und Sachmittel, die fur den Betrieb,
die Erhaltung und die Weiterentwicklung dieses Registers erforderlich sind,

5.10 Zahlungen der Ubertragungsnetz-betreiber an die Bundesrepublik
Deutschland nach den §§ 6 und 7, und

5.11 Zahlungen, die in Ubereinstimmung mit einer vdlkerrechtlichen Vereinba-
rung nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in
einen anderen Staat geleistet werden.”

d) Nummer 9 wird wie folgt geandert:
a%6%) Nummer 9.1 wird durch die folgende Nummer 9.1 ersetzt:

,9.1 Bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs sind die Einnahmen
und Ausgaben fir die Vermarktung von Strom aus Anlagen, die der Netz-
betreiberabnahme in der Variante fur ausgeférderte Anlagen nach § 19
Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zugeordnet sind, einschliel3lich der
Zahlungen fur diesen Strom eindeutig von den sonstigen Einnahmen und
Ausgaben nach den Nummern 2, 3, 4 und 5 abzugrenzen. Die eindeutige
Abgrenzung nach Satz 1 ist durch eine gesonderte Buchfiihrung zu ge-
wahrleisten.”

b%6%) In Nummer 9.3 Satz 1 wird die Angabe ,§ 53 Absatz 4“ durch die An-
gabe ,§ 53 Absatz 2“ ersetzt.

c%6%) Nach Nummer 9.4 wird die folgende Nummer 9.5 eingefligt:

»9.5 Die Nummern 9.1 bis 9.4 sind entsprechend anzuwenden auf die Ein-
nahmen und Ausgaben flr die Vermarktung von Strom aus Anlagen, die
der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwert-
durchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zugeord-
net sind.”

d%6%) Die bisherige Nummer 9.5 wird zu Nummer 9.6 und die Angabe ,des
Strompreisbremsegesetzes in Verbindung mit § 24b des Energiewirtschafts-
gesetzes” wird gestrichen.

€%6%) Die bisherige Nummer 9.6 wird zu 9.7.
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Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.

10.

1.

Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benach
teiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABI. L 273 vom
24.9.1986, S. 1), die zuletzt durch die Entscheidung 97/172/EG vom 10. Februar 1997 (ABI. L 72 vom
13.3.1997, S. 1) geéndert worden ist.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie
2006/105/EG vom 20. November 2006 (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geandert worden ist.

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 Uber die
Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die Statistik (NUTS) (ABI. L 154 vom
21.6.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August 2014
(ABI. L 241 vom 13.8.2014, S. 1) geadndert worden ist.

Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Anderung der
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG Uber bestimmte Bereiche
der Statistik vom 20. Dezember 2006 (ABI. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

Richtlinie 2009/28/EG des Européaischen Parlaments und des Rates zur Forderung der Nutzung von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien
2001/77/EG und 2003/30/EG vom 23. April 2009 (ABI. L 140 vom 5.6.2009, S. 16).

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit
Hygienevorschriften fur nicht fir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung tber tierische Nebenprodukte) (ABI. L 300
vom 14.11.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 vom 17. Dezember 2023 (ABI. L 354
vom 28.12.2013, S. 86) geandert worden ist.

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Industrieemissionen (integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) vom 24. November 2010 (ABI. L 334 vom
17.12.2010, S. 17).

Richtlinie 2012/27/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffi
zienz, zur Anderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG (ABI. L 315 vom 14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU)
2019/944 vom 5. Juni 2019 (ABI. L 158 vom 14.6.2019, S. 125) geandert worden ist.

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
Uber die Forderung der landlichen Entwicklung durch den Europaischen Landwirtschaftsfonds fiir die Ent-
wicklung des landlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L
347 vom 20.12.2013, S. 487), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1017 vom 15. April
2021 (ABI. L 224 vom 24.6.2021, S. 1) geandert worden ist.

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2021/1237 vom 23. Juli 2021 (ABI. L 270 vom 29.7.2021, S. 39) geandert worden ist.

Verordnung (EU) 2018/1999 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 uber
das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europai-
schen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328
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vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1119 vom 30. Juni 2021 (ABI. L 243
vom 9.7.2021, S. 1) geandert worden ist.

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Férderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, zuletzt
berichtigt durch ABI. L 311 vom 25.9.2020, S. 11), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 vom 18.
Oktober (ABI. L 77 vom 31.10.2023, S. 1) geandert worden ist.

Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/996 der Kommission vom 14. Juni 2022 dber Vorschriften fir die
Uberprifung in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien fur Treibhausgaseinsparungen
sowie die Kriterien fiir ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsanderungen (ABI. L 168 vom 27.6.2022,
S. 1)
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende transparent, planbar und
pragmatisch zum Erfolg zu bringen. Deutschland verfolgt hierflr einen Ansatz, der wirt-
schaftliche Wettbewerbsfahigkeit, Klimaschutz und soziale Ausgewogenheit zusammen-
bringt und auf Innovationen setzt. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist das zentrale
Instrument, um eine treibhausgasneutrale Stromversorgung auf Basis eines wachsen-den
Anteils erneuerbarer Energien zu erreichen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll
stetig, kosteneffizient, umweltvertraglich und netzvertraglich erfolgen. Das EEG bedarf aus
einer Reihe von Griinden einer grundlegenden Neuordnung. Es gilt, das EEG konsequent
auf Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit auszurichten.

Die dynamische Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung eréffnet
zunehmend komplexe Herausforderungen. Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und
internationale Wettbewerbsfahigkeit miissen laufend neu austariert werden. Mit der zu-neh-
menden Bedeutung der erneuerbaren Energien und insbesondere von Wind- und Solar-
energie als die tragenden Saulen der Stromversorgung braucht es einen klaren Fokus auf
mehr Markt, Innovation, Ganzheitlichkeit und Systemorientierung.

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss das Gesamtsystem im Blick haben und hierfur mit
dem Ausbau der Netze synchronisiert werden. Insbesondere der Ausbau der Solar-energie
soll in Verbindung mit Speichern zuklnftig systemdienlich ausgestaltet werden und zur Kos-
teneffizienz beitragen.

Zudem verlangt die europaische Elektrizitatsbinnenmarktverordnung wie auch beihilfe-
rechtlichen Vorgaben der Europaischen Kommission, dass in Zeiten hoher Strompreise
Zusatzerlose von geforderten Erneuerbare-Energien-Anlagen abgeschopft werden. Dies ist
nicht nur europarechtlich geboten, sondern auch in der Sache sinnvoll. So werden die An-la-
gen zukinftig mit abgeschopften Zusatzerlésen zur Finanzierung des Fordersystems bei-
tragen. Zudem starkt es den marktgetriebenen Ausbau, wenn entsprechende Zusatzerlose
zuklnftig nur aufderhalb des Fordersystems erwirtschaftet werden kénnen.

Daneben missen weitere europaische Weichenstellungen im EEG abgebildet werden. So
ist in Artikel 26 des EU-Net-Zero-Industry-Acts verankert, dass die Mitgliedstaaten in einem
gewissen Umfang Resilienzausschreibungen einfihren. Es geht darum, die Widerstandsfa-
higkeit der europaischen Industrie und Energieversorgung zu starken und gegenzusteuern,
wo neue Abhangigkeiten drohen und bestehende abgebaut werden sollten.

Fir den weiteren Hochlauf der erneuerbaren Energien sollen alle Potenziale markt- und
systemdienlich genutzt werden. Dazu gehdort auch, flexiblen Biogasanlagen eine Zukunfts-
perspektive zu geben und dabei auch die Besonderheiten kleinerer und warmegefihrter
Anlagen zu berucksichtigen.

Der zukiinftige Investitionsrahmen des EEG 2027 soll die Strommarkt- und Systemintegrati-
on der erneuerbaren Energien optimieren und in Einklang mit europaischen Vorgaben ent-
sprechend angepasst werden.
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Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Ausbau der erneuerbaren Energien

Der Referentenentwurf halt an den Zielen des EEG fest, insbesondere am Ziel, den Anteil
des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 2030 auf 80
Pro-zent zu steigern. Entsprechend werden Ausbaupfade fortgeflihrt und die daraus abge-
leiteten Ausschreibungsmengen bis 2032 verstetigt.

Um die Kosteneffizienz des Ausbaus der Solarenergie zu starken, wird dabei zukunftig ein
starkerer Fokus auf kostenginstige Freiflachenanlagen gelegt. Zudem werden die Ausbau-
mengen im Bereich der Bioenergie gegenuber dem bisherigen Niveau moderat erhéht und
ebenfalls bis 2032 verstetigt, um ins-besondere flexiblen Biogasanlagen als Erganzung von
Windenergie- und Solaranlagen eine Perspektive zu bieten.

Die nachfolgende Tabelle enthalt die im Gesetz in § 4 EEG 2027 festgelegte zur Zielerrei-
chung erforderliche Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land,
Solaranlagen und Biomasseanlagen flr die Jahre 2028 bis 2030, 2035 und 2040. Diese
Werte sind aulBer im kursiv dargestellten Bereich der Biomassen unverandert gegentber
dem EEG 2023.

2028 2030 2035 2040 nach
Bruttozubau in GW
2040
Wind an Land 99 115 157 160 Leisungser-
Photovoltaik 172 215 309 400 Leis‘#:lfser'
Biomasseanlagen 9 9
Die nachfolgende Tabelle enthalt die fiir die Zielerreichung erforderlichen Ausschreibungs-
mengen, die in diesem Gesetz in den §§ 28 bis 28d fir jedes Ausschreibungssegment bis
zum Jahr 2032 festgelegt sind. Erhéht werden gegentiber dem EEG 2023 die Mengen fur
sog. Solaranlagen des ersten Segments (Freiflachenanlagen) sowie fir Biomasseanlagen.
Abgesenkt werden die Mengen fir sog. Solaranlagen des zweiten Segments (PV-Dachan-
lagen). Die angepassten Mengen sind unten kursiv dargestellt. Im Ubrigen sind die Aus-
schreibungsmengen gegeniiber dem EEG 2023 unverandert.
. 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Ausschreibungsmengen
in MW
Wind an Land 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Photovoltaik-FFA 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Photovoltaik-Dach 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Biomasse (inkl. Biogas) 500 500 500 500 500 500
Biomethan 600 600 600 600 600 600
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2. Starkung der Strommarkt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien

Der kunftige Investitionsrahmen des EEG soll erneuerbare Energien zuklinftig markt- und
systemdienlich férdern. Daflir wird die fixe Einspeisevergutung flir Neuanlagen konsequent
abgeschafft. Dies geht mit einer umfassenden Verpflichtung neuer Anlagen zur Direktver-
marktung einher. Zudem wird die vollstandige Beendigung der Verglutung bei negativen
Preisen konsequent fortgesetzt. Die erneuerbaren Energien sind im Zentrum der Stromver-
sorgung angekommen. Das bisherige ,produce and forget-Modell* fir kleinere Anlagen ist
daher nicht mehr zeitgemaR. Stromeinspeisung soll sich zukiinftig immer an der Nachfrage
und den Preissignalen des Marktes orientieren.

Damit dieser Umstieg gelingen kann, starkt dieses Gesetz den Hochlauf und die Massenge-
schaftstauglichkeit von Direktvermarktungsangeboten auch fur kleinere Anlagen. Gleichzei-
tig unterstitzt das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie mit einem Branchenpro-
zess die untergesetzliche Starkung und Weiterentwicklung der Direktvermarktung.

Die bisherige Ausfallvergutung, die bislang genutzt werden konnte, um temporar die Direkt-
vermarktungspflichten zu vermeiden, wird im Gegenzug abgeschafft. Dieses Instrument
aus den Kindertagen der Direktvermarktung hat sich tiberlebt. Um den Ubergang zu ermég-
lichen, ist stattdessen vorgesehen, dass kleinere Anlagen voribergehend eine be-fristete
Marktwertdurchleitung in Anspruch nehmen kdnnen. Dies gibt dem Markt einen gewissen
Zeitpuffer, umfassender entsprechende Direktvermarktungsdienstleistungen auch fur klei-
ne Anlagen zu entwickeln. Es wird jedoch keinen Vertrauensschutz fir neue Anlagen ge-
ben, dauerhaft ohne Direktvermarktung betrieben werden zu kénnen, wenn Strom in das
Netz eingespeist wird.

Zudem werden auch die Regelungen zur Vermarktung kleinerer Bestandsanlagen sowie
Anlagen in der zukiinftigen, forderfreien Netzbetreiberabnahme durch die Ubertragungs-
netzbetreiber in der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) weiter angepasst. Danach
sollen fernsteuerbare Anlagen kunftig grundsatzlich immer bei negativen Preissignalen ab-
geregelt werden.

Die Kombination von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Speichern kann eine bedarfsge-
rechtere Stromeinspeisung ermdglichen und Erzeugungsspitzen abfangen. Insbesondere
fur Solaranlagen soll es daher der Regelfall sein, dass diese von Beginn an gemeinsam mit
einem Speicher errichtet werden. Dieses Gesetz sieht hierfir unter anderem vor, dass klei-
nere Solaranlagen kunftig dauerhaft einer Kappung ihrer Einspeisespitzen auf funfzig Pro-
zent ihrer installierten Leistung unterliegen. Mit einem Speicher kénnen die Mittagsspitzen
in Zeiten verlagert werden, in denen die Stromnachfrage und damit der Wert des Stroms
hoher sind. Dies ermdglicht auch eine effizientere Nutzung der Netze.

3. Weitere Dampfung der Kostenentwicklung

Die Forderung fiir Anlagen von weniger als 25 Kilowatt installierter Leistung wird eingestellt.
Denn diese Anlagen — insbesondere kleine Solaranlagen — sind inzwischen aufgrund ge-
sunkener Kosten oft bereits ohne zusatzliche Férderung wirtschaftlich, sofern sie hohe Ei-
genverbrauchsanteile realisieren kénnen. Dieses Segment wird zukiinftig auf Anlagen mit
hohen Eigenverbrauchsanteilen konzentriert. Daflir werden auch Hurden fiir sog. Nullein-
speiseanlagen abgebaut, die sich dazu entscheiden keinen Uberschussstrom in die Netze
einzuspeisen, sondern diesen zur spateren Nutzung zwischenzuspeichern oder abzure-
geln. Dies ist auch ein wichtiger Anreiz, neue Solaranlagen in diesem Segment konsequent
mit Speichern auszustatten und Sektorkopplungstechnologien zu nutzen. Wo diese Anla-
gen weiterhin Strom einspeisen, sollen sie dies ebenfalls im Wege der Direktvermarktung
marktkonform tun.

Die bisherige Zusatzférderung fiir sog. Volleinspeiseanlagen wird ebenfalls abgeschafft.
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Die Regelungen zur Férderung von kleineren und mittleren Solaranlagen ab 25 Kilowatt
installierter Leistung, die nicht an Ausschreibungen teilnehmen, wird zudem deutlich verein-
facht. Hier wird zukiinftig ein einheitlicher, gréflenunabhangiger Fordersatz vorgesehen.

[Anpassung von Regelungen des Solarpakets wird ggfs. nachgetragen, LV noch adD]
4. Einfuhrung eines Abschopfungsmechanismus

Darlber hinaus wird, wie dies auch europarechtlich erforderlich ist, ein Finanzierungsmodell
in Form von zweiseitigen Differenzvertragen (englisch: Contracts for Difference, CfDs) ein-
gefuhrt. Dieses umfasst fur geférderte Anlagen eine Abschdpfung von Gewinnen in Hoch-
preisphasen, die den finanziellen Bedarf fir einen wirtschaftlichen Betrieb der An-lagen
Ubersteigen. Dabei setzt dieses Gesetz auf dem vorhandenen System auf und erhalt das
System der geférderten Direktvermarktung mit einer produktionsabhangigen Férde-rung in
Form der Marktpramie im Grundsatz. Diese wird um einen Refinanzierungsbeitrag erganzt
fur Situationen, in denen der Jahresmarktwert den sog. anzulegenden Wert Uber-steigt, also
in der Regel das Gebot in den EEG-Ausschreibungen. Dieser Abschépfung sollen zuklinftig
alle Anlagen ab 100 Kilowatt installierter Leistung unterliegen. Damit wird eine etablierte
Leistungsgrenze herangezogen. Ausgenommen werden lediglich Biomasse-anlagen, da
eine Abschopfung flir diese weder in der Elektrizitatsbinnenmarktverordnung vorgesehen
ist, noch beihilferechtlich erforderlich ist, wie die Europaische Kommission in ihrer Genehmi-
gung des sog. Biogaspakets (Gesetz zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zur Flexibilisierung von Biogasanlagen und Sicherung der Anschluss-férderung vom 21.
Februar 2025) bestatigt hat (vgl. SA.118542 ,Amendments to the EEG 2023 for new and
existing biomass and biogas installations” vom 18.9.2025). Fur alle Technologien wird dabei
auch eine Starkung des marktlichen Ausbaus gewabhrleistet, so-dass Anlagen zunehmend
ohne Férderung auskommen und sich unmittelbar am Markt refinanzieren.

Im Zuge dieser Novelle werden auch einzelne Anderungen des Energiefinanzierungsgeset-
zes umgesetzt, durch die vor allem die Regelungen zum neuen Investitionsrahmen ab-ge-
bildet werden.

5. Starkung der Bioenergie

Die Bioenergie soll auch im zukinftigen Stromsystem eine Rolle erhalten. Hierzu bendtigen
zahlreiche Anlagen, deren Forderung in den nachsten Jahren auslauft, eine Anschlussper-
spektive. Die Regelungen des Biogas-Pakets bieten hierfiir bereits eine Grundlage und
kommen seit der beihilferechtlichen Genehmigung im Herbst 2025 zur Anwendung. Nun-
mehr werden neben der weiteren Erhdhung der Ausschreibungsmengen ab dem Jahr 2027,
die sogar zu einer leichten Erhéhung der insgesamt installierten Leistung fihren werden,
weitere Verbesserungen und Erleichterungen vorgenommen. So werden z. B. rechtliche
Unklarheiten bei der Vergitungsberechnung fiir Anlagen, die eine Anschlussférderung er-
halten, beseitigt. Aullerdem wird die Anschlussférderung von sog. Kleingulleanlagen ver-
langert und der Maisdeckel angepasst, um den Anlagen mehr Flexibilitat bei den Einsatz-
stoffen zu ermdglichen.

6. Ausweitung Rollout intelligenter Messsysteme und Steuerungseinrichtungen

Im Hinblick auf die Strommarkt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien missen
auch die Regelungen zum Rollout intelligenter Messsysteme und Steuerungseinrichtungen
konsistent sein.

Die Anpassungen in §§ 29, 30 und 45 MsbG erweitern daher den Rollout intelligenter Mess-
systeme und Steuerungseinrichtungen auf Erzeugungsanlagen ab einer installierten Leis-
tung von mehr als 2 Kilowatt, um den technischen Anforderungen einer erweiterten Direkt-
vermarktung Rechnung zu tragen. Gleichzeitig wird in § 45 Absatz 1 MsbG bei Erzeugungs-
anlagen der Fokus von einer rein leistungsbezogenen Quote hin zu einer messstellenba-
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sierten Quote verlagert. Damit wird sichergestellt, dass eine groRere Zahl von kleineren,
direktvermarkteten Erzeugungsanlagen mit der notwenigen Technik ausgestattet wird und
gleichzeitig ausreichend steuerbare Leistung zur Gewahrleistung der Systemstabilitat zur
Verfligung steht.

7. Weitere Themen

Zur Umsetzung des Net-Zero-Industry-Acts werden im EEG die gesetzlichen Grundlagen
fur Resilienzausschreibungen fir Windenergieanlagen an Land sowie Solaranlagen des
ersten Segments — vorrangig Freiflachenanlagen — geschaffen. Im EEG werden die Grund-
satze verankert und die Ausschreibungsmengen festgelegt. Die Details insbesondere der
Ausgestaltung der europarechtlich vorgesehenen qualitativen Kriterien werden nachgela-
gert in einer Verordnung bestimmt werden.

Zudem werden die Bestimmungen fir Kooperationsprojekte angepasst, die bisher nur ge-
genuber anderen Staaten der Europaischen Union Anwendung finden. Zukunftig sollen
auch Kooperationen mit Staaten der Europaischen Freihandelszone und — unter etwas en-
geren Voraussetzungen — dem Vereinigten Kénigreich GroR3britannien und Nordirland mdg-
lich sein sowie Kooperationsmodelle, in denen ein Staat die Ausschreibungen durchfihrt
und ein anderer sich finanziell beteiligt. Damit kdnnen Kooperationsprojekte im Rechtsrah-
men von EEG und Energiefinanzierungsgesetz leichter umgesetzt werden, wie z.B. das in
Planung befindliche deutsch-danische Offshore-Projekt Bornholm Energy Island oder die
im Rahmen des letzten Nordseegipfels avisierte Offshore-Kooperation der Bundesrepublik
Deutschland mit dem Vereinigten Konigreich.

SchlieRlich werden mit diesem Gesetz eine Reihe von Einzelbestimmungen vereinfacht
oder abgeschafft, um unnétige Birokratie abzubauen. So werden unndétige Berichtspflich-
ten gestrichen, Bestimmungen zur Anlagenzusammenfassung angepasst, eine unter-
schiedliche Behandlung von klassischen Freiflachenanlagen und in der Regel baugleichen
Anlagen auf sog. sonstigen baulichen Anlagen wie z.B. Deponien abgeschafft, Rechtsun-
klarheiten u.a. bei der Bestimmung der Férderhéhe in der Anschlussférderung von Bio-mas-
seanlagen und bei der finanziellen Beteiligung von Kommunen beseitigt. Bei letzterem wird
Anlagenbetreibern und Kommunen mehr Handlungsspielraum gegeben, indem die beteili-
gungsfahigen Mengen auf den erzeugten Strom umgestellt werden, ohne dass hier-durch
das EEG-Konto zusatzlich belastet wird.

1. Exekutiver FuBabdruck

Weder Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter noch beauftragte Dritte haben we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzes beigetragen.

Iv. Alternativen

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Systemin-
tegration der erneuerbaren Energien zu verbessern und das EEG an EU-Vorgaben anzu-
passen. Viele Elemente dieses Gesetzes setzen den Koalitionsvertrag der 21. Legislaturpe-
riode um (z. B. die Anpassung des Investitionsrahmen der erneuerbaren Energien in Ein-
klang mit europaischen Vorgaben, die Starkung der Markt- und Netzintegration der erneuer-
baren Energien und die Digitalisierung und Standardisierung der Direktvermarktung).

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fur alle Artikel dieses Gesetzes aus
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG). Das vorliegende Gesetz fallt in
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den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das auch die Energiewirtschaft einschlieRlich der
Erzeugung und Verteilung von Energie umfasst.

Eine bundesgesetzliche Regelung im Sinn des Artikel 72 Absatz 2 GG ist zur Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Mess-
stellenbetriebsgesetz, die Verordnung zur Durchfihrung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes und des Windenergie-auf-See-Gesetzes sowie das Energiefinanzierungsgesetz regeln
gemeinsam mit weiteren Gesetzen den bundeseinheitlichen energiewirtschaftlichen Rah-
men der Energieversorgung in Deutschland und insbesondere die Transformation der deut-
schen Stromversorgung hin zur Treibhausgasneutralitat. Die Stromversorgung ist bundes-
einheitlich zu regeln. Ein Bezug auf Landesgrenzen wirde zu Wettbewerbsverzerrungen im
l&nderibergreifend organisierten Strommarkt flihren.

Soweit dieses Gesetz der Férderung der erneuerbaren Energien dient, ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz auch aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG. Die Bestimmungen
fallen in den Bereich der Luftreinhaltung, denn das Ziel dieses Gesetzes ist die Steigerung
des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung, um eine nachhaltige und treib-
hausgasneutrale Energieversorgung zu erreichen und so das Klima als Teil der natlrlichen
Umwelt zu schitzen. Ziel und Gegenstand dieses Gesetzes ist folglich auch der Klima-
schutz und damit der Schutz der naturlichen Zusammensetzung der Luft.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union vereinbar. Es dient u. a. der Umset-
zung der Vorgaben aus dem Sekundarrecht. Insbesondere wird mit der Einflhrung einer
Abschopfungsregelung in § 20a EEG 2027 Artikel 19d der Strombinnenmarktverordnung
(Verordnung (EU) 2019/943 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019
uber den Elektrizitatsbinnenmarkt zuletzt geandert durch Verordnung (EU) 2024/1747
2024/1747 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024) umgesetzt.
Aulerdem setzt das Gesetz mit der Einfihrung von Resilienzausschreibungen in § 28d und
39n EEG 2027 Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Schaffung eines Rahmens fir Mallnahmen zur Star-
kung des europaischen Okosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologien und zur
Anderung der Verordnug (EU) 2018/1724 zuletzt geadndert durch die delegierte Verordnung
(EU) 2025/1463 der Kommission vom 23. Mai 2025 um. Im Ubrigen wird auf die Ausfihrun-
gen oben unter 11.4 und 1.7 verwiesen.

Das Gesetz setzt steht mit dem europaischen Beihilferecht in Einklang, weil es fir die ge-
nehmigungsbedurftigen Regelungen einen Beihilfevorbehalt vorsieht. Aufgrund der Finan-
zierung des EEG 2027 aus dem Bundeshaushalt sind staatliche Mittel im Finanzierungsme-
chanismus enthalten, so dass diejenigen Rege-lungen, welche eine Gruppe bestimmter
Unternehmen selektiv begunstigen, der beihilfe-rechtlichen Genehmigung. Um eine beihil-
ferechtskonforme Ausgestaltung dieses Gesetzes mdglichst vor dem Wirksamwerden si-
cherzustellen, wird die Bundesregierung die Europaische Kommission friihzeitig kontaktie-
ren. Um dem Durchfihrungsverbot in Artikel 108 Absatz 3 AEUV Rechnung zu tragen, ist
ein entsprechender beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt fir die genehmigungsbe-
durftigen Regelungen vorgesehen ([§ 101 EEG 2027]).

Der Anwendungsbereich volkerrechtlicher Vertrage wird durch diesen Entwurf nicht berthrt.
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VIl. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Gesetz tragt in vielfacher Hinsicht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie
zum Blrokratieabbau bei. Es werden verschiedene gesetzliche Klarstellungen (z. B. zu Ste-
ckersolargeraten, zu ,Nulleinspeiseanlagen®, zu verschiedenen Bestimmungen Uber die
Ausschreibungen und zu den Zahlungen nach § 52 EEG 2027) und Vereinfachungen (z. B.
zu § 48 EEG 2027) vorgenommen sowie in erheblichem Umfang Burokratie (s. die folgen-
den Erlauterungen zum Erfullungsaufwand) und Berichtspflichten (Wegfall des Fortschritts-
berichts Windenergie an Land und des Berichts zur Blirgerenergie) abgebaut.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinn der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der VN-
Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung dient. Das EEG 2027 steht insbesondere mit den
in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschriebenen Prinzipien fir nachhaltige Ent-
wicklung in c) ,Naturliche Lebensgrundlage erhalten“ und d) ,Nachhaltiges Wirtschaften
starken“ sowie den VN-Nachhaltigkeitszielen SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie),
SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG 13 (Malinahmen zum Klimaschutz)
im Einklang. Es stellt im Stromsektor ein zentrales Instrument zur Erreichung der national,
europaisch und international gesetzten Klimaschutzziele dar.

Das Gesetz soll durch verschiedene Mallnahmen dazu beitragen, dass im Jahr 2030 min-
destens 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien
stammen. Hierdurch leistet das EEG 2027 einen erheblichen Beitrag zur Erreichung von
SDG 7 und der entsprechenden Indikatoren der VN (Unterziele 7.1 und 7.2, Indikatoren
7.1.2, 7.2.1) und der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Indikatoren 7.2.a und 7.2.b).
Durch den neuen Investitionsrahmen soll Investitionssicherheit durch stabile Finanzie-
rungsbedingungen flr Betreiber garantiert werden und gleichzeitig Stromverbraucher vor
hohen Kosten geschuitzt werden. So kénnen die Differenzvertrage die Systemkosten mini-
mieren, indem sie durch besser planbare Erldése kapitalkostendampfend wirken. Dariiber
hinaus kdnnen staatliche Férderkosten durch transparente Auktionsverfahren sowie eine
Abschopfung von betreiberseitig nicht eingeplanten Erlosspitzen reduziert werden. In die-
sem Zusammenhang wird auch der Ausbaupfad entsprechend fortgeschrieben.

Ferner bezweckt das EEG 2027 eine schnelle Transformation der Stromerzeugung hin zur
Treibhausgasneutralitat. Damit tragt es zur Erreichung von SDG 13 (MaRnahmen zum Kii-
maschutz), insbesondere zur Erreichung der Ziele im Bereich Treibhausgasemissionen
(Indikator 13.1.a der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie) bei. In kleinerem Mafe wird auch
SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) beruhrt: Die Minderung der energiebedingten Treib-
hausgasemissionen kann zur Reduktion von Luftschadstoffen (Indikator 3.2.a der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie) beitragen.

Daneben ist das EEG 2027 auch vereinbar mit SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruk-
tur; insbesondere Indikatoren 9.1 und 9.4): Es schafft Anreize zum weiteren Ausbau und zur
Weiterentwicklung von Erneuerbare-Energie-Anlagen und kann so zur Schaffung einer
nachhaltigen Energieversorgung beitragen. Zu diesem Ziel tragen verschiedene Mal3nah-
men dieses Gesetzes bei, wie die verstarkte Integration von Speichern, die starkere Beteili-
gung von Kommunen und die Diversifizierung von Lieferketten. Die Schaffung einer nach-
haltigen Energieversorgung kann wiederum Planungssicherheit geben, Investitionsanreize
setzen und somit zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum (SDG 8) beitragen.

Eine Behinderung anderer Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht
festgestellt.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfiilllungsaufwand

3.1. Bund

a) Kosten der Férderung von erneuerbaren Energien nach dem EEG 2027

Die Kosten der Forderung von erneuerbaren Energien nach dem EEG werden aus dem
Bundeshaushalt finanziert. Seit dem 1. Januar 2025 erfolgt die Finanzierung dieser Kosten
aus dem Kernhaushalt (Einzelplan 60), zuvor waren sie im Sondervermdgen ,Klima- und
Transformationsfonds” etatisiert gewesen.

Der jahrliche Finanzierungsbedarf flir das Erneuerbare-Energien-Gesetz ergibt sich im We-
sentlichen aus der Differenz zwischen der Hohe des anzulegenden Wertes des Anlagenbe-
treibers und dem Marktwert des geférderten Stroms an der Strombdrse. Daher hat die Ent-
wicklung der Preise bzw. des Marktwerts der erneuerbaren Energien an der Stromborse
einen starken Einfluss auf den EEG-Finanzierungsbedarf. Die Preise an der Stromborse
und die Marktwerte der erneuerbaren Energien wiederum werden von einer Vielzahl von
Faktoren beeinflusst. Zentral sind die Brennstoffpreise fliir Kohle und Gas, der CO2-Preis,
der Ausbau von erneuerbaren Energien und sonstigen Stromerzeugungskapazitaten sowie
Speichern, der Stromverbrauch sowie seine zeitliche Flexibilitdt und das Wetter. Prognosen
uber die Entwicklung des Strompreises, des Marktwertes der erneuerbaren Energien und
damit des EEG-Finanzierungsbedarfs unterliegen daher grundsatzlich hoher Unsicherheit.

Um dennoch eine Abschatzung der Haushaltswirkung vornehmen zu kénnen, werden
grundlegende Annahmen getroffen: Als Strompreise werden die prognostizierten Strom-
preise (Basepreise) aus der Mittelfristprognose 2026-2030 der Ubertragungsnetzbetreiber
(UNB) unterstellt und fiir die Jahre 2031 und 2032 konstant fortgeschrieben. Konkret wer-
den die Strompreise aus dem Trendszenario verwendet. Angesichts der hohen Unsicher-
heiten wird zudem jeweils eine Bandbreite aus den Werten des oberen und unteren Szena-
rios unterstellt, wobei das untere Szenario sich durch hohe Strompreise und hohe Markt-
wertfaktoren auszeichnet (also weniger Férderbedarf und damit Haushaltsausgaben aus-
I6st), das obere Szenario durch niedrigere Strompreise und niedrigere Marktwertfaktoren.
Die Berechnung erfolgt in nominalen Werten. Die Marktwertfaktoren der erneuerbaren
Energien basieren ebenfalls auf der Mittelfristprognose 2026-2030 und werden fir die Jahre
2031 und 2032 konstant fortgeschrieben. Konkret werden die Marktwertfaktoren aus dem
Trendszenario verwendet. Angesichts der hohen Unsicherheiten wird zudem jeweils eine
Bandbreite aus den Werten des oberen und unteren Szenarios unterstellt. Fir den Betrach-
tungszeitraum wird ein Absinken der Marktwertfaktoren auf 89 Prozent (94 Prozent im unte-
ren Szenario bzw. 83 Prozent im oberen Szenario) bei Windenergieanlagen an Land und
auf 46 Prozent (63 Prozent im unteren Szenario bzw. 37 Prozent im oberen Szenario) bei
Solaranlagen sowie ein konstanter Marktwertfaktor von 100 Prozent flir Biomasse unter-
stellt. Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl bei den unterstellten Strompreisen als auch
bei den Marktwertfaktoren der erneuerbaren Energien deutliche Abweichungen mdglich
sind. Die Unsicherheit tiber die Entwicklung steigt dabei im Zeitverlauf an. Diese Abwei-
chungen kénnen zu Veranderungen des abgeschatzten EEG-Finanzierungsbedarfs im Mil-
liarden-Bereich fuhren. Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es neben
der Mittelfristprognose auch noch zahlreiche weitere Preisprognosen von anderen Anbie-
tern gibt, die teilweise deutlich abweichende Annahmen treffen.

Fir den Zeitraum zwischen Gebotsbezuschlagung in den Ausschreibungen und der Inbe-
triebnahme der Anlage wurden fir PV-Anlagen mit wettbewerblich ermitteltem anzulegen-
den Wert ein Jahr, fir Windenergie-Anlagen an Land zwei Jahre und fir Biomasse-Anlagen
in der Ausschreibung drei Jahre unterstellt. Anlagen mit gesetzlich festgelegtem anzulegen-
den Wert (nicht ausschreibungspflichtige geforderte Anlagen) werden unmittelbar mit Inbe-
triebnahme finanzwirksam. Es wurde dabei eine hundertprozentige Realisierungsrate un-
terstellt, d.h. dass alle Ausschreibungen Uberzeichnet sind und alle Zuschlage vollstandig
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realisiert werden. Hierbei handelt es sich um aulRerst optimistische Annahmen, da insbe-
sondere hundertprozentige Realisierungsraten in der Realitat nie erreicht werden. Die nach-
folgenden Darstellungen sind insoweit mit Blick auf den Finanzbedarf konservativ und iber-
schatzen die Férderkosten sowie Abschdpfungserldse systematisch.

Aufgrund der geringen Anzahl neu hinzukommender Wasserkraft- und Geothermieanlagen
und der ggf. damit einhergehenden Finanzierungsbedarfe wurden etwaige Haushaltsauf-
wendungen nicht berucksichtigt. Fur Resilienzausschreibungen liegen noch keine detaillier-
ten Abschatzungen vor. Diese Ausschreibungen bedirfen zu ihrer Umsetzung noch des
Erlasses der Verordnung nach § 88d EEG 2027, in der entscheidende Details festzulegen
sein werden (z.B. genaue Ausgestaltung der umzusetzenden qualitativen Kriterien und
Hoéchstwert). Der damit einhergehenden Finanzierungsbedarf ist in den vorstehenden
Haushaltausgaben daher nicht enthalten. Die Kostenabschatzung kann erst im Rahmen
des Verordnungsverfahrens erfolgen.

Um eine Einschatzung der Haushaltsauswirkung des EEG 2027 vorzunehmen, werden die
Kosten fur nach dem EEG 2027 geforderte Anlagen geschatzt. Damit werden in den hier
vorgenommenen Kostenschatzungen nur Neuanlagen berticksichtigt. Die Ausbaupfade fir
erneuerbare Energien basieren auf den in diesem Gesetz vorgesehenen Ausbaupfaden
(vgl. § 4 EEG 2027), die aufRer im Fall von Biomasse fur den Zeitraum nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes unverandert aus dem EEG 2023 Gbernommen wurden.

Ubersicht zu dem Finanzierungsbedarf:

2027 2028 2029 2030 2031 2032
(in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €) (in Mrd. €)
Windenergie 0,4 0,8 1,0 1,3
an Land (EEG (0,1-0,6) 0,1-1,1) (-0,01-1,6) (-0,2-2,0)
2027) 0,0 0,0
1,6 ct/kWh 1,7 ct/kWh 1,5 ct/kWh 1,4 ct/kWh
0,2-26) 0,2-2,5) (-0,0-23) (02-22)
Photovoltaik 0,03 0,4 0,7 1.1 1,4 1,7
(EEG 2027) (-0,01 - 0,05) (0,02-0,5) 0,1-1,1) (0,1-1,5) 0,1-1,9) (0,0-2,3)
2,1 ct/kWh 2,2 ct/kWh 2,3 ct’/kWh 2,3 ct/kWh 2,2 ct/kWh 2,2 ct’/kWh
(-0,4-3,5) 0.1-33) (0,2-35) 02-32) 0,1-3,1) (0,0-3,0)
Biomasse 0,02 0,6 0,9
(EEG 2027) 0,01 0,02 (0,02-0,03) 03 (0,5-0,6) (0,8-0,9)
10,0 ct/kWh 10,2 ct/kWh 13,7 ct/kWh
' ' 10,1 ct/kWh ’ 13,7 ct/kWh 13,5 ct/kWh
(8,7-10.1) (©3-107) 9,1-10,7) (126-14.2) (12,5~ 14,1) (12,3-13,9)
Summe 0,04 0,4 1,1 2,2 3,0 3,8
(0,0 - 0,05) (0,03 -0,6) 0,1-1,7) (0,5-2,9) (0,6 -4,2) (0,6 -5,3)
2,5 ct/kWh 2,3 ct’/kWh 2,1 ct/kWh 2,3 ct’/kWh 2,2 ct/kWh 2,2 ct’/kWh
0,1-3,9) 0,2-3,3) 0,3-3,2) 0,5-3,1) 0,5-3,1) 0,3-3,0)

Die Forderkosteneffizienz fir Neuanlagen nach dem EEG 2027 ist mit 2,5 — 2,9 ct/kWh
um ein Vielfaches hoéher als derjenige von Altanlagen im EEG. Die Kohorten 2009 —
2012 kosten den Bund im Durchschnitt rund 13,2 ct/kWh.

Far die Einordnung der Abschatzungen sind folgende Einschrankungen und Anmerkun-
gen relevant:

Erstens ist perspektivisch mit signifikanten fiskalischen Wirkungen des Abschdpfungs-
mechanismus (§ 20a EEG 2027) zu rechnen, also mit Zahlungen von ggf. zu leistenden
Refinanzierungsbeitragen der Anlagenbetreiber. Der Umfang ist jedoch hochst unsi-
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cher, sowohl aufgrund von Unsicherheit tUber die zukinftige Preisentwicklung als auch
aufgrund von Unsicherheit Gber die Berticksichtigung der Abschépfung im Gebotsver-
halten der Marktakteure. Aus diesem Grund wird im Sinne einer sorgfaltigen und kon-
servativen Haushaltsschatzung fur einen Grof3teil der Anlagen in der Darstellung oben
nicht von einem Eintreten des Abschdpfungsfalles ausgegangen. Perspektivisch ist
alleine aufgrund des inflationsbedingten Anstiegs der nominalen Jahresmarktwerte mit
einer héheren Wahrscheinlichkeit mit Abschdpfungsjahren zu rechnen. Insbesondere
bei PV-Anlagen sind perspektivisch durchaus relevante Abschépfungserlése denkbar,
sodass die Uber die gesamte Forderlaufzeit betrachteten Forderkosten spurbar sinken
kdénnten.

Zweitens wird Uber die Einfuhrung des Abschépfungsmechanismus (§ 20a EEG 2027)
der marktliche Ausbau von EE-Anlagen aullerhalb des EEG gestarkt. Anlagen, die ohne
Forderung bzw. Absicherung auskommen, haben einen Anreiz, nicht mehr den staatli-
chen Investitionsrahmen nutzen, sondern sich unmittelbar am Markt zu finanzieren, um
so die Abschépfung zu vermeiden. Die Ausschreibungsmengen wirden um solche rein
marktlich zugebauten Erzeugungskapazitaten verringert und die Haushaltsausgaben
entsprechend geringer ausfallen.

Drittens werden potenzielle Mindereinnahmen aus der Dynamisierung des stiindlichen
Abschodpfungsbetrags (vgl. Anlage 1 Nummer 4.2 EEG 2027) nicht berlcksichtigt. Dies
ist im Betrachtungszeitraum unerheblich, da die Abschépfung wie eben dargestellt in
diesem Zeitraum insgesamt noch kaum eine Rolle spielt.

Viertens wird die Annahme getroffen, dass es in Folge der Einfiihrung des Abschop-
fungsmechanismus (vgl. § 20a EEG 2027) zu keiner Veranderung in den zu erwarten-
den Gebotswerten kommt. Grundsatzlich dirften Anlagenbetreiber Erlésmdglichkeiten
oberhalb des zur Refinanzierung notwendigen anzulegenden Wertes in vielen Fallen
bisher nicht in ihren Gebotswert, also den effektiven anzulegenden Wert, einpreisen.
Ausnahme hiervon dirften bestimmte groRe PV-Freiflachenanlagen darstellen, sodass
hier ggf. mit einer Erhéhung der Gebotswerte zu rechnen ist. Gleichzeitig kann aber in
der Folge der CfD-Einfuhrung ein gegenlaufiger Effekt auftreten: durch die Verunmdogli-
chung der Einpreisung unsicherer Upside-Erl6se konnten die Kapitalkosten flir diejeni-
gen Projektierer, die diese Erlése bisher in ihre Gebote eingepreist haben, zurlckge-
hen. In diesem Fall sollten auch die Stromgestehungskosten sinken und die Gebote
weniger stark steigen als ohne diesen Effekt. Beide Effekte sind in den hier dargestellten
Analysen nicht berlcksichtigt.

Flnftens ist darauf hinzuweisen, dass es fur ausschreibepflichtige Anlagen zu einem
Verzug zwischen der Ausschreibung und der Inbetriebnahme kommt. Da fur die Anwen-
dung des EEGs der Ausschreibungszeitpunkt ausschlaggebend ist, werden die ersten
ausschreibepflichtigen PV-Freiflachenanlagen nach EEG 2027 voraussichtlich erst ca.
im Jahr 2028 realisiert, bei Wind an Land erst in 2029, bei Biomasse erst in 2030. Des-
halb ist insbesondere bei Biomasse darauf hinzuweisen, dass sich der wesentliche Teil
der relevanten ausgabensteigernden Effekte aus der Verstetigung der Ausbaumengen
fur Biomasse auf die Haushaltsausgaben erst aul3erhalb des hiesigen Betrachtungszeit-
raums zeigt.

b) Finanzieller und stellenmafiger Mehrbedarf

Fir den Bundeshaushalt entstehen durch dieses Gesetz finanzielle und stellenmafige
Mehrbedarfe der Bundesverwaltung an Personalmitteln in Hohe von jahrlich ca. 1,48 Millio-
nen Euro sowie an einmaligen Sachmitteln in Héhe von ca. 0,52 Millionen Euro.

Aufgrund der Neuregelungen entsteht bei der Bundesnetzagentur ein zusatzlicher jahrlicher
Personalmittelbedarf von ca. 1,4 Millionen Euro, darunter jahrliche Personaleinzelkosten fur
die Wahrnehmung der Fachaufgaben in Héhe von insgesamt ca. 0,79 Millionen Euro,
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Sacheinzelkosten in Hohe von 0,3 Millionen Euro sowie Gemeinkosten in Héhe von 0,32
Millionen Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungsauf-
wands sind fur die Wahrnehmung der Fachaufgaben insgesamt rund 8,5 Planstellen erfor-
derlich (3,05 hD, 1,72 gD und 3,88 mD), flr den Querschnittsbereich werden weitere 2,5
Planstellen erforderlich; die Personal- und Sacheinzelkosten flr den Querschnittsbereich
sind im Gemeinkostenzuschlag in Hohe von 29,4 Prozent auf die jahrlichen Personal- und
Sacheinzelkosten fur die Fachaufgaben enthalten. Zusatzlich entsteht ein einmaliger Sach-
mittelbedarf in Hohe von schatzungsweise 0,2 Millionen Euro bei der Bundesnetzagentur.

Aufgrund der Neuregelungen entsteht bei dem Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfiihrkon-
trolle ein zusatzlicher jahrlicher Personalmittelbedarf von ca. 0,08 Millionen Euro, darunter
jahrliche Personaleinzelkosten fiir die Wahrnehmung der Fachaufgaben in Hohe von insge-
samt ca. 0,04 Millionen Euro, Sacheinzelkosten in Héhe von rund 0,02 Millionen Euro sowie
Gemeinkosten in Héhe von 0,02 Millionen Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und
Darstellung des Erfullungsaufwands sind flr die Wahrnehmung der Fachaufgaben insge-
samt eine halbe Planstelle erforderlich (0,5 gD), fir den Querschnittsbereich ist keine Plan-
stelle erforderlich; die Personal- und Sacheinzelkosten fiir den Querschnittsbereich sind im
Gemeinkostenzuschlag in Hohe von 29,4 Prozent auf die jahrlichen Personal- und Sachein-
zelkosten fur die Fachaufgaben enthalten.

Aufgrund der Neuregelungen entsteht beim Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
ein einmaliger Sachmittelbedarf in Héhe von schatzungsweise 0,32 Millionen Euro.

Die stellenmafigen und finanziellen Mehrbedarfe werden im Einzelplan 09 des Bundesmi-
nisteriums fur Wirtschaft und Energie ausgeglichen. Die bei der Bundesnetzagentur und
des Bundesamts fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anfallenden stellenmafligen Mehrbe-
darfe werden dabei durch Repriorisierung von bestehenden Aufgaben im Geschéaftsbereich
des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie ausgeglichen.

Die Haushaltsausgaben entstehen gréRtenteils aufgrund von erhéhten Aufwanden bzw.
zusatzlichen Aufgaben fir die Bundesverwaltung. Die zeitlichen Aufwande entsprechen
dabei den unten (unter 4.3. — Erfullungsaufwand fur die Bundesverwaltung) aufgeflhrten
Aufwanden (Nummer 1 bis 16). FUr Erlauterungen sei daher auf die Ausfihrungen unter
4.3. verwiesen. Sie unterscheiden sich von den unter 4.3. genannten Kosten allerdings in-
sofern, als dass fiir die Berechnung der hier genannten Ausgaben die Personalkostensatze
des Bundesministeriums der Finanzen fur Personal- und Sachkosten in der Bundesverwal-
tung fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenberechnungen vom 23. Juni 2025
(Gz: BMF Il A 3 —H 1012/00236/007/0015) zugrunde gelegt wurden. Aufgrund der abwei-
chenden Berechnungsmethode (hier insbesondere inklusive Sacheinzel- und Gemeinkos-
ten) ergeben sich Abweichungen im Vergleich zum Erfullungsaufwand.

Zu den Haushaltsausgaben, die nicht auch Erfillungsaufwand darstellen und daher unten
nicht aufgefuhrt sind, sowie zu sonstigen mdglichen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt
finden sich hier noch erganzende Erlauterungen (Nummer 1 bis 5):

1) § 5 EEG 2027 - Bilaterale Kooperationsprojekte

Etwaige Mehrausgaben oder Einsparungen in Folge der Ausweitung der Kooperations-
projekte in §§ 5, 88a EEG 2027 bleiben im Rahmen dieser Kostendarstellung auf3en
vor. Die insofern relevanten finanziellen Auswirkungen aus einzelnen Projekten lassen
sich in diesem Stadium der abstrakten Gesetzgebung nicht belastbar schatzen.

2) § 51 Absatz 2 EEG 2027 — VerauBerungsform als neuer MaBstab fur die Ausnahme
vom Wegfall der Zahlungsanspriiche zu Zeiten negativer Preise

Indem in § 51 Absatz 2 EEG 2027 kiinftig auf die Verauflierungsform und nicht mehr auf
die installierte Leistung der Anlage abgestellt wird (siehe § 51 Absatz 2 EEG 2023), ent-
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fallt kinftig bei mehr Anlagen der Zahlungsanspruch zu Zeiten negativer Preise, wo-
durch wiederum das EEG-Konto entlastet wurde.

Denn nach § 51 Absatz 2 EEG 2023 blieb der Zahlungsanspruch fir Anlagen mit einer
installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt auch zu Zeiten negativer Preise aus-
nahmsweise aufrechterhalten, bis diese mit einem intelligentem Messystem ausgestat-
tet wurden. Diese Ausnahme galt auch dann, wenn die Anlage der Direktvermarktung
zugeordnet wurde. Indem zu Zeiten negativer Preise nach § 51 EEG 2027 der Zah-
lungsanspruch kunftig bei allen neuen Anlagen in der Direktvermarktung entfallt und
zugleich die Direktvermarktung auch auf kleine Anlage ausgeweitet werden, werden
vom Wegfall des Zahlungsanspruch mehr Anlagen erfasst und entlastet das EEG-Kon-
to. Daten zur Quantifizierung der Entlastung des EEG-Kontos liegen derzeit aber nicht
VOr.

§ 83 Absatz 1 EEG 2027 — Erweiterung des einstweiligen Rechtsschutzes hinsicht
lich der Mitteilung des Einspeiseortes nach § 8b EEG 2027

Durch die mit diesem Gesetz vorgesehene Erweiterung des einstweiligen Rechtsschut-
zes in § 83 Absatz 1 EEG 2027 hinsichtlich der Bestimmungen nach § 8b EEG 2027
kann ein jahrlicher Mehrbedarf an Personalkosten fiir das zustandige Gericht der Haupt-
sache nicht ausgeschlossen werden. Inwieweit bezlglich der Bestimmungen nach § 8b
EEG 2027 Anlagenbetreiber den einstweiligen Rechtsschutz beantragen werden, kann
mangels vorhandener Datenlage jedoch nicht prognostiziert werden.

§ 5 EEV - Anhebung der Grenze der preislimitierten Vermarktung von Strommen-
gen aus fernsteuerbaren Anlagen auf 0 EUR pro Megawattstunde

Indem die bisherige Grenze der preislimitieren Vermarktung von Strommengen aus
fernsteuerbaren Anlagen zwischen -200 Euro pro Megawattstunde und héchstens -100
Euro pro Megawattstunde auf einheitlich null Euro pro Megawattstunde angepasst wur-
de, entlastet das EEG-Konto.

Dadurch werden kiinftig zwar haufiger Strommengen aus fernsteuerbaren Anlagen ab-
geregelt, die im Day-Ahead-Markt anhand preislimitierter Gebote nicht erfolgreich ver-
marktet werden konnten, abgeregelt und im Fall eines Férderanspruchs ein finanzieller
Ausgleich nach § 5 Absatz 2 EEV n. F. zu zahlen ist und nach § 5 Absatz 3 EEV n.F.
wiederum vom Bundeshaushalt finanziert wird. Hierbei handelt sich jedoch nicht um
zusatzliche Kosten, da nach derzeitiger Rechtslage diese Strommengen hatten ver-
marktet werden muissen und die Zahlung einer Férderung ohnehin angefallen ware, die
im Ergebnis dem nunmehr zu zahlenden Ausgleich entspricht. Die Anhebung der Gren-
ze wirkt sich daher im Ergebnis kostensenkend auf das EEG-Konto aus. Eine weiterge-
hende Quantifizierung ist nicht moglich, weil nicht sicher vorhergesagt werden, wie sich
die Preise am Day-Ahead-Markt kiinftig entwickeln werden und Abregelungen und Ent-
schadigungen nach § 5 Absatz 2 EEV tatsachlich anfallen.

§ 12a EEV i.V.m. §12c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b EEV

[wird nach Abstimmung mit BMLEH erganzt]

Sofern nicht anders ausgewiesen, entstehen die Mehraufwendungen unmittelbar nach In-
krafttreten des Gesetzes.

Im Ubrigen sind keine Auswirkungen auf den Haushalt des Bundes ersichtlich.
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3.2. Lander

Durch das vorliegende Gesetz sind keine Auswirkungen auf die Haushalte der Lander und
Kommunen ersichtlich.

4. Erfillungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Dieses Gesetz fuhrt fur Burgerinnen und Blrger zu einer voraussichtlichen jahrlichen Belas-
tung in Héhe von rund 3,31 Millionen Euro pro Jahr.

Erflllungsaufwand fur Blrgerinnen und Blrger im Einzelnen (im Ubrigen sind die Burgerin-
nen und Blrger von den Anderungen nicht betroffen):

§ 29 Absatz 1 Nummer 2 MsbG - Absenkung des Schwellenwerts fiir die verpflich
tende Ausstattung mit intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen

Die geanderten Vorgaben zum Rollout von intelligenten Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen betreffen gleichermallen Messstellen an Zahlpunkten von privaten
wie gewerblichen Anschlussnutzern und Anschlussnehmern. Eine Auftrennung anhand
der hinter einem Netzanschluss vorhandenen privaten beziehungsweise gewerblichen
Stromkunden ist nur naherungsweise maoglich, da keine exakten Daten dazu vorliegen,
wie viele Messstellen an Zahlpunkten privaten und wie viele solcher Messstellen ge-
werblichen Nutzern zuzuordnen sind. Im Folgenden wird fur die Aufteilung des Erful-
lungsaufwandes zwischen Blrgerinnen und Burgern sowie der Wirtschaft daher auf die
Verteilung von Zahlpunkten zwischen Wohn- und Nichtwohngebauden abgestellt, wobei
eine Quotelung von 20% Wohngebauden (private Anschlussnutzer) und 80% Nicht-
wohngebduden (gewerbliche Anschlussnutzer) angenommen wird.

Fir das Segment von mehr als 2 kW bis 7 kW ist unter Annahme des durchschnittlichen
jahrlichen Zubauwerts seit 2004 von ca. 56. 227 Anlagen/Jahr von einer Anlagenzahl
von 1.574.452 Anlagen auszugehen. Auf die Blrgerinnen und Bilrger entfallen geman
dem oben genannten Aufteilungsschliussel rund 314.890 Falle. Unter Bertcksichtigung
der Messstellen (schatzungsweise 70 %), die neben einer Erzeugungsanlage zugleich
Uber eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG und deshalb ohnehin
bereits verpflichtend mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden mussen,
verbleiben ca. 94.468 Messstellen (Fallzahl von 94.468). Pro Einbaufall werden jahrli-
che Zusatzkosten fur den Anschlussnutzer in Hohe von 10 Euro angesetzt (50 Euro fur
Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen statt bisher 30 Euro als optionaler
Einbaufall, abztglich 10 Euro fir die nun im Rahmen der Standardleistungen inkludierte
marktliche Steuerung zum Zwecke der Direktvermarktung, vgl. Wertung § 35 Absatz 1
Satz 2 Nummer. 4 MsbG a.F.). Bei einer Fallzahl von 94.468 ergibt dies einen jahrlichen
Sachaufwand von 944.671 Euro.

Fir den Anschlussnehmer werden jahrliche Zusatzkosten von 50 Euro angesetzt (50
Euro als Preisobergrenze fur Einbau und Betrieb von Steuerungstechnik jahrlich, vgl.
die § 30 Absatz 2 MsbG). Unbeachtet bleiben ,Nulleinspeiseanlagen®, die nach § 29
Absatz 5 Satz 1 MsbG nicht verpflichtend mit Steuerungstechnik auszustatten sind.
Hierfur sind 50 % der Falle anzusetzen. Es verbleiben damit ca. 47.234 relevante Falle
(Fallzahl von 47.234). Bei einer Fallzahl von 47.234 ergibt dies einen jahrlichen Sach-
aufwand von 2.361.677 Euro.

Hieraus ergibt sich ein jahrlicher Sachaufwand in Héhe von insgesamt 3.306.380 Euro.

Daruber hinaus fallt kein zusatzlicher Personalaufwand an, da die Ausstattungen im
Zuge des Pflicht-Rollouts erfolgen.
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Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall | Sachaufwand  pro | Zeitaufwand Sachaufwand
(in Minuten) el (in Euro)
(in Euro)
94.468 - 10 - 944.680
47.234 - 50 - 2.361.700
(Anderung des) Erfillungsaufwands (in Euro) - 3.306.380

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Durch dieses Gesetz entsteht fur die Wirtschaft ein einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe
von schatzungsweise ca. 7,41 Millionen Euro und, wobei der jahrliche Erfullungsaufwand
sich in Hohe von schatzungsweise 4,26 Millionen Euro reduziert.

Im Sinne der ,,One in, one out*-Regel flihrt das Gesetz hinsichtlich der Erflllungsaufwande
fir die Wirtschaft, im Saldo zu einem “Out” fir die Wirtschaft in Hohe von 4,26 Millionen
Euro fur den jahrlichen Erfullungsaufwand. Bei der Bilanzierung gemaf der ,One in, one
out“-Regel wurden auch Be- und Entlastungen, die durch die Umsetzung von EU-Vorgaben
entstehen, berlcksichtigt (Erfullungsaufwande, die auf die Umsetzung von EU-Vorgaben
zuruckgehen, sind in der Tabelle grau hinterlegt).

Es kommen sieben neue Informationspflichten mit einem jahrlichen Erfillungsaufwand von
ca. 0,22 Millionen Euro hinzu. Stellt man diese aber den insgesamt fiinf entfallenen und ge-
anderten Informationspflichten gegeniber, ergibt sich im Saldo eine Birokratieentlastung in
Hohe von jahrlich 35,25 Millionen Euro.

Nr. Personalaufwand | Sachaufwand Personalaufwand Sachaufwand
jahrlich jahrlich einmalig einmalig
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro)
1 - +10.000 +18.300 -
2 - - - -
3 geringfugig - - -
4 +127.800 - - -
da - - +978.432 -
5b +2.300.530 - +3.470.274 -
6 - - - -
7 . - +2.889.000 -
8 -2.246.720 - - -
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9 -33.169.920 - -
10 +2.542.050 - -
11 -24.100 - -
12 -19.280 - -
13 - - -
14 - - -
15 -402.600 - -
16 +43.920 - -
17 geringfligig - geringfligig
18 - - +43.564
19 - 26.450.770 -
20 -10.298 - -
21 -17.567 - -
22 +113.739 - -
23 geringflgig - geringflgig
24 +47.760 - -
25 geringfugig - geringfugig
26 geringfligig - geringfligig
27 geringflgig - geringflgig
28 +3.510 - +6.370
29 geringfugig - geringfugig

-30.711.176 +26.460.770 +7.405.940
Summe
(in Euro)

-4.2550.406 +7.405.940

Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft im Einzelnen (im Ubrigen ist die Wirtschaft von

den Anderungen nicht betroffen):
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1) §9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EEG 2027 - Fernsteuerbarkeit mittels

Ubergangstechnik fiir Anlagen in der unentgeltlichen Abnahme von weniger als
25 Kilowatt

Mit dem veranderten Férderrahmen flr kleine Photovoltaikanlagen werden zukinftig die
Direktvermarktung oder die Nulleinspeisung der Regelfall sein. Die unentgeltliche Ab-
nahme wird daher ein Sonderfall sein, der voraussichtlich nur von einer sehr geringen
Anzahl von Anlagen in Anspruch genommen wird. Die Fallzahl wird daher auf 200 Anla-
gen pro Jahr geschatzt.

Der einmalige Zeitaufwand fur die Ausstattung der Anlage, insbesondere die Anfahrts-
kosten, wird auf 100 Minuten mit mittlerem Qualifikationsniveau im Bereich der Energie-
versorgung geschatzt. Bei Zugrundelegung eines Stundenlohns von 54,90 Euro ent-
steht ein Personalaufwand in Héhe von 91,50 Euro pro Fall. Bei einer Fallzahl von 200
pro Jahr entsteht ein einmaliger Personalaufwand von 18.300 Euro.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand

pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)

(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
200 100 54,90 18.300 -
(Anderung des) Erflillungsaufwands (in Euro) 18.300 -

Pro Fall muss eine technische Einrichtung zur Fernsteuerbarkeit zur VerfiUgung gestellt
werden, wobei davon ausgegangen wird, dass der Anlagenbetreiber vom Anschluss-
netzbetreiber diese technische Einrichtung nur mietet und hierfir ein jahrliches Entgelt
zahlt, bis die Anlage mit einem intelligenten Messystem und einer Steuerungseinrich-
tung ausgestattet wird. Dieser jahrliche Sachaufwand wird auf 50 Euro geschéatzt. Bei
einer Fallzahl von 200 pro Jahr entsteht ein jahrlicher Sachaufwand von 10.000 Euro.

Veranderung des jahrlicher Erfillungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand

pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)

(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
200 - - 50 - 10.000
(Anderung des) Erflillungsaufwands (in Euro) - 10.000

2) §9 Absatz 2 Satz 4 EEG 2027 - Dauerhafte Begrenzung der Wirkleistungseinspei

sung auf 50 Prozent fiir Solaranlagen [von weniger als 25 Kilowatt/weniger als 100
Kilowatt] des zweiten Segments

Durch die dauerhafte Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung entsteht kein zusatzli-
cher nennenswerter Erflllungsaufwand fur die betroffenen neuen Solaranlagen des
zweiten Segments. Denn bereits nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023 besteht
bereits eine vergleichbare Pflicht zur Wirkleistungsbegrenzung fur Anlagen, die der Ein-
speisevergutung oder dem Mieterstromzuschlag zugeordnet sind.
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Die dauerhafte Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung wird im Vergleich zum EEG
2023 zwar erstmals auch an neue Solaranlagen des zweiten Segments [von weniger als
25 Kilowatt/weniger als 100 Kilowatt] adressiert, die der Direktvermarktung zugeordnet
sind; hiermit ist jedoch kein zusatzlicher Erfullungsaufwand verbunden, weil direkt Ver-
marktung ohnehin die technischen Vorgaben zur Direktvermarktung nach § 10b Absatz
1 und 2 EEG 2027 einhalten missen und in diesem Zusammenhang zugleich die Wirk-
leistungseinspeisung dauerhaft begrenzt werden kann.

§ 10b Absatz 7 EEG 2027 — Vertragliche Vereinbarung eines Schwellenwertes zur
Abregelung direkt vermarkteter Anlagen

Die vertragliche Vereinbarung eines Schwellenwertes nach § 10b Absatz 7 EEG 2027
zur Abregelung direkt vermarkteter Anlagen 16st keinen zusatzlichen nennenswerten
oder jedenfalls einen nur geringfligigen nicht ndher zu beziffernden jahrlichen Personal-
aufwand aus, da diese Regelung nurim Rahmen von Neuvertragen oder zusammen mit
anderen Anderungen bei Vertragsaktualisierungen erganzt wird.

§ 19 Absatz 2 EEG 2027 (Informationspflicht) — Einfliihrung einer Mitteilungs-
pflicht— Mitteilung des Anlagenbetreibers zur Inanspruchnahme der Marktpramie

Mit Ausnahme von Biomasseanlagen und Anlagen, die an Ausschreibungen teilgenom-
men haben, haben alle Betreiber von Neuanlagen, die ab dem Jahr 2027 in Betrieb ge-
nommen werden und eine installierte Leistung von mehr als 100 kW aufweisen, in Zu-
kunft dem Netzbetreiber in Textform mitzuteilen, wenn fiir deren Strom eine Marktpra-
mie als VerglUtungsoption gewahlt werden soll. In diesem Segment durften rund 6.000
Anlagen durch jeweils unterschiedliche Anlagenbetreibende jahrlich neu in Betrieb ge-
nommen werden. Die Tatigkeit weist eine mittlere Komplexitat auf. Es dirfte damit ein
zusatzlicher Zeitaufwand von etwa 22 Minuten pro Fall anfallen. Dieser setzt sich aus
der Einarbeitung in die Informationspflicht (funf Minuten), Beschaffung der Daten (zehn
Minuten), das Ausflllen eines Formulars (funf Minuten) sowie die Datentbermittlung
(zwei Minuten) zusammen. Die Mitteilung wird als Tatigkeit mit einem mittleren Qualifi-
kationsniveaus in der Energiewirtschaft eingestuft. Hier wird ein Stundensatz in Héhe
von 54,90 Euro unterstellt. Damit durfte der jahrliche Erflllungsaufwand fur die Wirt-
schaft insgesamt 2.200 Stunden bzw. 120.780 Euro betragen.

Veranderung des jahrlicher Erfillungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
6.000 22 54,90 - 127.800
(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) 127.800
5) 20a EEG 2027 - Einfiihrung eines Abschopfungsmechanismus

a) Softwareanbieter der Anschlussnetzbetreiber (Verteilnetzbetreiber und Ubertragungs-

netzbetreiber

Fir die Softwareanbieter der Anschlussnetzbetreiber (Verteilnetzbetreiber und Ubertra-
gungsnetzbetreiber) entsteht im Zusammenhang mit der Umsetzung des Abschop-
fungsmechanismus ein einmaliger Anpassungsaufwand. Die bestehenden Softwarel6-
sungen mussen so weiterentwickelt werden, dass negative Marktpramien sowie die
vorgesehene dynamische Ruckzahlungslogik abgebildet werden kénnen. Zudem sind
die Berechnungsroutinen zur Ermittlung der Marktpramie an die neuen Vorgaben anzu-
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passen, und die an die Ubertragungsnetzbetreiber zu libermittelnden Meldungen mus-
sen inhaltlich und technisch entsprechend Uberarbeitet werden. Hierdurch wird eine
Anpassung der bestehenden Softwaremodule erforderlich.

Fir diese Arbeiten wird ein Zeitaufwand von 960 Stunden (= 57.600 Minuten) je Anbie-
ter veranschlagt. Unter Zugrundelegung eines Stundensatzes von 63,70 Euro fur Aufga-
ben aus dem Wirtschaftsabschnitt IKT mit hohem Qualifikationsniveau sowie 16 betrof-
fenen Softwareanbietern (Fallzahl von 16) ergibt sich ein einmaliger Erflllungsaufwand
in Héhe von 978.432 Euro.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

16 57.600 63,70 - 978.432

(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) 978.432

b) Netzbetreiber

Fir die Netzbetreiber entsteht im Rahmen der Umsetzung der vorgeschlagenen Rege-
lungen ein einmaliger Erfullungsaufwand zur Einfihrung der erforderlichen Software-
komponenten zur Administration des Abschépfungsmechanismus. Dieser umfasst die
Integration der durch die Systemh&user bereitgestellten aktualisierten Softwaremodule
sowie deren technische Implementierung in den bestehenden IT-Infrastrukturen der
Verteilernetzbetreiber und Ubertragungsnetzbetreiber

Der hierflir anzusetzende zeitliche Aufwand betragt 48 Stunden (= 2880 Minuten) je
Netzbetreiber. Unter Zugrundelegung eines mittleren Stundensatzes im Wirtschaftsab-
schnitt Information und Kommunikation von 49,90 Euro und unter Bertcksichtigung der
869 betroffenen Verteilnetzbetreiber (Fallzahl von 869) und vier betroffenen Ubertra-
gungsnetzbetreiber ergibt sich ein einmaliger Erfullungsaufwand fir die Verteilernetzbe-
treiber in Hohe von 2.081.429 Euro sowie fiir die Ubertragungsnetzbetreiber in Hohe
von 9.581 Euro.

Fir den Aufbau eines strukturierten Forderungsmanagements flir das Verteilernetz an-
geschlossene EE-Erzeugungsanlagen entsteht den Verteilnetzbetreiber ein einmaliger
Zeitaufwand von 6 Personentagen je Verteilnetzbetreiber. Dieser umfasst die Einrich-
tung der organisatorischen und technischen Prozesse zur Erfassung, Bewertung, Ver-
buchung und Durchsetzung der nach dem Abschdpfungsmechanismus vorgesehenen
Forderungen an die Anlagenbetreiber. Da bei einem Groldteil der Verteilnetzbetreiber
bereits Systeme zum Einzug von Pdnalen bestehen, die lediglich an die neuen gesetzli-
chen Anforderungen anzupassen sind, wird der angesetzte einmalige Zeitaufwand um
40 Prozent reduziert. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein anzusetzender einmaliger
Zeitaufwand von 28,8 Stunden (= 1.728 Minuten) je Verteilnetzbetreiber. Unter Zugrun-
delegung eines mittleren Stundensatzes in der Energieversorgung von 54,90 Euro so-
wie 869 betroffenen Verteilnetzbetreibern (Fallzahl von 869) belauft sich der einmalige
Personalaufwand auf 1.373.994 Euro.

Fir den Aufbau eines Forderungsmanagements fiir das Ubertragungsnetz angeschlos-
sene EE-Erzeugungsanlagen entsteht den Ubertragungsnetzbetreibern ein Aufwand,
der die Einrichtung der organisatorischen und technischen Ablaufe zur Abwicklung des
Abschépfungsmechanismus und der relevanten Zahlungsprozesse umfasst. Der zu-
grunde gelegte Aufwand betrégt fachlich sechs Personentage je Ubertragungsnetzbe-
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treiber. Da bei den Ubertragungsnetzbetreibern bereits Systeme flr den Einforderung
von Poénalen bestehen und diese lediglich fir die neuen Anforderungen anzupassen
sind, wird der anzusetzende Zeitaufwand um 50 Prozent reduziert. Auf dieser Grundla-
ge wird ein Aufwand von 24 Stunden (= 1.550 Minuten) je Ubertragungsnetzbetreiber
berlcksichtigt. Unter Ansatz eines mittleren Stundensatzes in der Energieversorgung
von 54,90 Euro sowie vier betroffenen Ubertragungsnetzbetreibern (Fallzahl von vier)

ergibt sich ein einmaliger Personalaufwand von 5.270 Euro.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand

pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)

(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
869 2.880 49,90 - 2.081.429 -
4 2.880 49,90 - 9.581 -
869 1.728 54,90 - 1.373.994 --
4 1.550 54,90 - 5.270 -
(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) 3.470.274 -

Durch die laufende Administration des Forderungsmanagements entsteht den Verteil-
netzbetreibern ein wiederkehrender jahrlicher Zeitaufwand. Dieser umfasst insbesonde-
re die operative Abwicklung der Forderungen, die Buchungsvorgange sowie die Abstim-
mung mit vor- und nachgelagerten IT-Systemen. Der Aufwand wird fachlich mit einem
Personentag je Monat veranschlagt. Da jedoch voraussichtlich nur in wenigen Jahren
tatsdchliche Abschopfungsjahre auftreten und zudem nicht alle Verteilnetzbetreiber
Uber Anlagen in ihren Netzbereichen verfiigen, fir die Rlickzahlungen anfallen, wird der
angesetzte monatliche Zeitaufwand um 50 Prozent reduziert. Damit ergibt sich ein an-
zusetzender Zeitaufwand von 4 Stunden pro Monat und Verteilnetzbetreiber. Dies ent-
spricht einem jahrlichen Zeitaufwand von 48 Stunden (=2.880 Minuten) je Verteilnetzbe-
treiber. Unter Zugrundelegung des mittleren Stundensatzes im Wirtschaftsbereich der
Energieversorgung von 54,90 Euro sowie 869 betroffenen Verteilnetzbetreibern (Fall-
zahl von 869) ergibt sich ein jahrlicher Erfillungsaufwand von rund 2.289.989 Euro.

Fir die laufende Administration des Forderungsmanagements entsteht den Ubertra-
gungsnetzbetreibern ein wiederkehrender jahrlicher Personalaufwand. Dieser umfasst
die operative Abwicklung der Forderungen, die Buchungsvorgénge sowie die Abstim-
mung mit vor- und nachgelagerten IT-Systemen. Fachlich wird hierfur ein Personentag
pro Monat und Ubertragungsnetzbetreiber zugrunde gelegt. Da jedoch voraussichtlich
nur in wenigen Jahren tatsachliche Abschépfungsjahre auftreten, wird der anzusetzen-
de Zeitaufwand um 50 Prozent reduziert. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein monatli-
cher Zeitaufwand von vier Stunden je Ubertragungsnetzbetreiber und damit ein jahrli-
cher Zeitaufwand von 48 Stunden (= 2.880 Minuten) pro Ubertragungsnetzbetreiber.
Unter Verwendung eines mittleren Stundensatzes im Wirtschaftsbereich der Energie-
versorgung von 54,90 Euro sowie vier betroffenen Ubertragungsnetzbetreibern (Fall-
zahl von 4) entsteht ein jahrlicher Personalaufwand von 10.541 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
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869 2.880 54,90 - 2.289.989
4 2.880 54,90 - 10.541
(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) 2.300.530
6) § 20b EEG 2027 (Informationspflicht) — Einflihrung einer Mitteilungspflicht iiber

7)

Ausstieg aus der Marktpramie

Anlagenbetreiber kénnen aus der Forderung ausscheiden. Gemal §20b EEG 2027
haben Anlagenbetreibender dem Netzbetreiber diese Wechsel mitzuteilen. Die Einar-
beitung in die Informationspflicht sowie das Ausflllen des Formulars dirfte eine einfa-
che Komplexitat aufweisen, die Datenubermittiung eine mittlere Komplexitat Daraus
ergibt sich ein zeitlicher Aufwand von acht Minuten. Es wird als einfache Tatigkeit im
Bereich der Energieversorgung gewertet und deshalb ein Stundesatz in Héhe von 33,60
Euro unterstellt. Damit kdnnen hier pro Fall Kosten in H6he von 4,48 Euro flr eine Mittei-
lung an den Netzbetreiber unterstellt werden. Das Wechselinteresse kann derzeit nicht
abgeschatzt werden. Es wird aktuell als wirtschaftlich wenig attraktiv eingestuft. Der
Erfillungsaufwand fur die Anlagenbetreiber lasst sich daher nicht prognostizieren.

§ 21 Absatz 1 EEG 2027 — Ausweitung der Direktvermarktung

Nach dem EEG 2023 sind erst Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100
Kilowatt verpflichtet, die in das Stromnetz eingespeiste Stromnetz direkt zu vermarkten.
Anlagen unterhalb dieser Leistungsgrenze konnten nach dem EEG 2023 von der gefor-
derten Einspeisevergtitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 Gebrauch
machen, bei denen die in das Stromnetz eingespeisten Strommengen von den zustan-
digen Ubertragungsnetzbetreiber vermarktet wurden. Mit dem EEG 2027 wird fir neu in
Betrieb genommene Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilo-
watt die geférderte Einspeisevergltung abgeschafft und damit die Direktvermarktung
fur dieses Anlagensegment ausgeweitet. Es ist davon auszugehen, dass die jahrliche
Anzahl von neuen direkt vermarkteten Anlagen in diesem Segment ansteigen wird, wo-
bei Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Ubergangsphase in Form der befristeten Marktwertdurchlei-
tung gewahrt wird. In der Gesamtschau wird unterstellt, dass durch die Abschaffung der
geforderten Einspeiseverglitung und Ausweitung der Direktvermarktung jahrlich rund
90.000 Anlagen zusatzlich direkt vermarktet werden (rund 80.000 Anlagen von weniger
als 25 Kilowatt und rund 10.000 Anlagen ab 25 Kilowatt und weniger als 100 Kilowatt),
wobei Steckersolargerate hiervon ausgenommen werden. Allerdings ist die Entwicklung
aufgrund des Systemwechsel schwer zu prognostizieren.

Dabei mussen die technischen Vorgaben fur die Direktvermarktung nach § 10b Absatz 1
bis 4 EEG 2027 eingehalten werden, hier insbesondere die jederzeitige Abrufbarkeit der
Ist-Einspeisung und die Fernsteuerbarkeit durch das Direktvermarktungsunternehmen.
Zur Erfullung dieser Vorgaben wird unterstellt, dass die Anlagenbetreiber ihre Anlage
mit einem intelligentem Messsystem und einer Steuerungseinrichtung ausstatten wer-
den, weil dies auch im Hinblick auf die gesetzlichen Preisobergrenzen nach § 30 MsbG
in der Regel die kostenglinstigste Option darstellt. Damit verbundene Kosten sind je-
doch keine Kosten, die auf die Ausweitung der Direktvermarktung resultieren. Denn
dieses Anlagensegment (weniger als 100 Kilowatt) sind unabhangig von der Veraulle-
rungsform ohnehin vom grundzustandigen Messtellenbetreiber im Rahmen des Pflicht-
rollouts mit einem intelligentem Messsystem und einer Steuerungseinrichtung auszu-
statten und umfasst mit der Anderung des MsbG kiinftig auch Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von mehr als 2 Kilowatt bis 7 Kilowatt.
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Es kann jedoch dahingehend zusétzlicher einmaliger Personalaufwand entstehen,
wenn die Anlagenbetreiber seine direkt vermarktete Anlage vorzeitig mit einem intelli-
gentem Messsystem und einer Steuerungseinrichtung ausstatten lassen moéchte. Fur
diese Zusatzleistung fallen beim Messtellenbetreiber Anfahrtskosten an. Der durch-
schnittliche Zeitaufwand fur die Anfahrt wird pro Fall auf 100 Minuten mit durchschnittli-
chem Qualifikationsniveau geschatzt. Bei Zugrundelegung eines Stundenlohns von
57,80 Euro im Bereich der Energieversorgung entsteht ein Personalaufwand in Héhe
von 96,30 Euro pro Fall. Daraus ergibt sich ein einmaliger Personalaufwand von rund
100 Euro pro Fall, was ungefahr dem Preisniveau eines angemessenen Entgelts fir die
vorzeitige Ausstattung nach § 35 MsbG entspricht.

Von den unterstellten 90.000 jahrlich neu hinzukommenden direkt vermarkteten Anla-
gen wird geschatzt, dass ein Drittel dieser Anlagen vorzeitig ausgestattet werden (Fall-
zahl von 30.000) und hierfiir einmalig Anfahrtskosten anfallen. Hieraus ergibt sich ein
einmaliger Personalaufwand von 2.889.000 Euro.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

30.000 | 100 57,80 - 2.889.000

(Anderung des) Erfullungsaufwands (in Euro) 2.889.000

8) §§ 26 Absatz 3 und 100 Absatz [...] EEG 2027 (Informationspflicht) — Erweiterung

des Rechts auf massentaugliche Jahresendabrechnungen auch fiir Bestandsan-
lagen

Bei der Erweiterung des Rechts auf eine digitale Jahresabrechnung auf Bestandsanla-
gen wird unterstellt, dass beim Anschlussnetzbetreiber kein einmaliger zusatzlicher
Erflllungsaufwand entsteht, da ein solches Recht bereits flr seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporéaren
Erzeugungsiberschissen vom 21. Februar 2025 (Stromspitzengesetz) neu in Betrieb
genommene Anlagen eingefihrt wurde und die Anschlussnetzbetreiber ihre IT-Systeme
bereits entsprechend umgestellt haben.

Hinsichtlich des jahrlichen Erfiillungsaufwands wird durch die digitale Ubermittlung der
Abrechnung eine jahrliche Zeitersparnis von 5 Minuten mit niedrigem Qualifikationsni-
veau im Bereich der Energieversorgung pro Abrechnung beziehungsweise pro Fall ge-
schatzt. Bei Zugrundelegung eines Stundenlohns von 33,60 Euro im Bereich der Ener-
gieversorgung entsteht ein Personalaufwand in Héhe von 2,80 Euro pro Fall. Dabei wird
unterstellt, dass ein Grofteil der Anschlussnetzbetreiber eine massentaugliche Jahres-
endabrechnung bereits freiwillig auf Wunsch der Betreiber von Bestandsanlagen tber-
mitteln und nur in schatzungsweise 20 Prozent der Falle noch keine digitale Jahresend-
abrechnung erfolgt. Die jahrliche Fallzahl der Bestandsanlagen, die vor dem Inkrafttre-
ten des Stromspitzengesetzes in Betrieb genommen wurden und bei noch keine digitale
Jahresendabrechnung erfolgt, wird auf rund 802.400 geschatzt. Bei einer Fallzahl von
802.400 pro Jahr reduziert sich der jahrliche Personalaufwand auf 2.246.720 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl

Zeitaufwand
pro Fall

Sachaufwand
pro Fall

Sachaufwand

(in Euro)

Lohnsatz Personalaufwand

pro Stunde

(in Euro)
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(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
00240 | 5 33,60 12.246.720
(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) -2.246.720

9) §§ 26 Absatz 3 und 100 Absatz 7 EEG 2027 (Informationspflicht) — Erweiterung des
Rechts auf massentaugliche Abrechnungen beziiglich monatlicher Abschlags-
zahlungen

Auch bei der Erweiterung des Rechts auf eine massentaugliche monatliche Abschlags-
zahlung fur Neu- und Bestandsanlagen wird unterstellt, dass beim Anschlussnetzbetrei-
ber kein einmaliger zusatzlicher Erfullungsaufwand entsteht, da ein solches Recht be-
reits fiir seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts
zur Vermeidung von temporaren Erzeugungsiberschissen vom 21. Februar 2025
(Stromspitzengesetz) neu in Betrieb genommene Anlagen eingefiihrt wurde und die
Anschlussnetzbetreiber ihre IT-Systeme bereits entsprechend umgestellt haben.

Hinsichtlich des jahrlichen Erfillungsaufwands wird durch die digitale Ubermittlung der
monatlichen Abschlagszahlung eine jahrliche Zeitersparnis von 5 Minuten mit niedrigem
Qualifikationsniveau im Bereich der Energieversorgung pro monatlicher Abrechnung
beziehungsweise pro Fall geschatzt. Bei Zugrundelegung eines Stundenlohns von
33,60 Euro im Bereich der Energieversorgung entsteht ein Personalaufwand in Héhe
von 2,80 Euro pro Fall. Dabei wird unterstellt, dass ein Grof3teil der Anschlussnetzbetrei-
ber die massentauglichen Abschlagszahlungen bereits freiwillig auf Wunsch der Anla-
genbetreiber Ubermitteln und nur in schatzungsweise 20 Prozent der Falle noch keine
massentauglichen monatlichen Abschlagszahlungen erfolgen. Die jahrliche Fallzahl der
Neu- und Bestandsanlagen, bei denen noch keine massentauglichen monatliche Ab-
schlagszahlungen erfolgen, wird auf rund 987.200 pro monatlicher Abschlagszahlung
und bei unterstellten zwolf monatlichen Abschlagszahlungen im Jahr damit auf
11.846.400 geschatzt. Bei einer Fallzahl von 11.846.400 pro Jahr reduziert sich der jahr-
liche Personalaufwand auf 33.169.920 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

11.846.

400 -5 33,60 -33.169.920

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) -33.169.920

10) §§ 28c Absatz 1 und 2 und § 29d Absatz 2 EEG 2027 - Erhéhung und Verstetigung
der Biomasse Ausschreibungsmengen bis 2032

Durch die Erhéhung der Ausschreibungsmengen bei Biomasse kdnnen fir diese zu-
satzliche Mengen Gebote abgegeben werden. Bei einem Ausschreibungsvolumen von
insgesamt 500 MW jahrlich Uber 6 Jahre werden, werden durchschnittlich 3.000 Gebote
pro Jahr eingereicht. Der Zeitaufwand wird auf 630 Minuten pro Gebot mit hohem Quali-
fikationsniveau im Bereich der Energieversorgung geschatzt. Bei Zugrundelegung eines
Stundenlohns von 80,70 Euro entsteht ein Personalaufwand in Héhe von 847,35 Euro
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pro Fall. Bei einer Fallzahl von 3.000 entsteht fur die Jahre 2027 bis 2032 damit ein jahr-
licher Erfullungsaufwand von 2.542.050 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

3.000 630 80,70 - 2.542.050

(Anderung des) Erfillungsaufwands (in Euro) 2.542.050

11) § 30 Absatz 1 Nummer 1 und 6 EEG 2023 (Informationspflicht) — Wegfall nicht not-
wendiger Angaben im Rahmen der Gebotsabgabe

Mit den Anderungen sind zwei Angaben in Zukunft fiir die Gebotsabgabe in allen Aus-
schreibungen bei Erneuerbaren Energien im Stromsektor nicht mehr erforderlich. Hier
sind geringfligige Einsparungen durch die Bieter zu erwarten und wird auf finf Minuten
pro Gebot zu erwarten. Bei Zugrundelegung eines durchschnittlichen Stundenlohns von
57,80 Euro im Bereich der Energieversorgung entsteht ein Personalaufwand in Héhe
von 4,82 Euro pro Fall. Die Anzahl der jahrlichen Gebote wird auf 5.000 geschatzt (Fall-
zahl von 5.000). Bei einer Fallzahl von 5.000 pro Jahr reduziert sich der jahrliche Perso-
nalaufwand auf rund 24.100 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

5.000 -5 57,80 -24.100

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) -24.100

12) §§ 36 Absatz 2 Nummer 2, 39 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 (Informationspflicht) —

Wegfall nicht notwendiger Angaben im Rahmen der Gebotsabgabe fiir Windener-
gieanlagen und Biomasseanlagen

Mit den Anderungen sind zwei Angaben in Zukunft fiir die Gebotsabgabe in Aus-schrei-
bungen bei Windenergie an Land und Biomasse nicht mehr erforderlich. Hier sind ge-
ringfligige Einsparungen durch die Bieter zu erwarten und wird auf fiinf Minuten pro Ge-
bot zu erwarten. Bei Zugrundelegung eines durchschnittlichen Stundenlohns von 57,80
Euro im Bereich der Energieversorgung entfallt ein Personalaufwand in Hohe von 4,82
Euro pro Fall. Die Anzahl der jahrlichen Gebote in den Ausschreibungen bei Windener-
gie an Land und Biomasse wird auf 4.000 geschatzt (Fallzahl von 4.000). Bei einer Fall-
zahl von 4.000 pro Jahr reduziert sich der jahrliche Personalaufwand auf 19.280 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
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4.000 -5 57,80

-19.280

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro)

-19.280

13) §§ 37 Absatz 1a, § 38a Absatz 3, 48 Absatz 4 EEG 2027 - Vereinfachung des Nach-

weisverfahrens bei den naturschutzfachlichen Mindestkriterien

Anlagenbetreiber missen zwar kunftig fur den Nachweis der Einhaltung der natur-
schutzfachlichen Mindestkriterien eine Bestatigung einer kompetenten Fachpersonal
mit geeigneter Ausbildung einholen, jedoch ist der Anlagenbetreiber ohnehin nach der
vorherigen Rechtslage (EEG 2023) zum Nachweis verpflichtet, so dass kein nennens-
werter zusatzlicher jahrlicher Erfullungsaufwand entsteht.

Durch das neue gesetzlich vereinheitliche Nachweisverfahren reduziert sich jedoch der
jahrliche Erfullungsaufwand fiir den Netzbetreiber signifikant, da die Netzbetreiber nicht
mit fachlichen Prifungen belastet und gleichzeitig die Qualitat der naturschutzfachli-
chen Bewertung absichert. Dieser reduzierte jahrliche Erfullungsaufwand bei den Netz-
betreiber Iasst sich jedoch nicht beziffern, da die bisher in der Praxis tatsachlich gewahl-
ten Nachweisformen nicht nachgehalten wurden.

14) § 39n EEG 2027 - Resilienzausschreibungen

In diesem Gesetz wird der Erflllungsaufwand der Wirtschaft hinsichtlich der Resili-
enzausschreibungen nicht dargestellt, da noch keine detaillierten Abschatzungen vorlie-
gen. Diese Ausschreibungen bedurfen zu ihrer Umsetzung noch des Erlasses der Ver-
ordnung nach § 88d EEG 2027, in der die Details geklart werden (z. B. Hochstwert). Die
Kostenabschatzung des Erfiillungsaufwands fiir die Wirtschaft erfolgt daher im Rahmen
des Verordnungsverfahrens.

15) § 48 EEG 2027 - Einheitlicher Fordersatz fiir nicht ausschreibungspflichtige So-

laranlagen

Die Vereinheitlichung des anzulegenden Wertes in § 48 EEG 2027 fir nicht ausschrei-
bungspflichtige Solaranlagen reduziert den jahrlichen Erfullungsaufwand bei den An-
schlussnetzbetreiber. Insbesondere wird die im EEG 2023 noch vorgesehene Erhéhung
des anzulegenden Wertes fiir die Volleinspeisung von Strom aus Solaranlagen, die aus-
schliel3lich auf, an oder in einem Gebaude oder einer LArmschutzwand angebracht sind.
Diese hat bei den Anschlussnetzbetreibern jahrlichen Personalaufwand verursacht,
wonach die Anschlussnetzbetreiber die abgegebene notwendige Mitteilung des Anla-
genbetreibers zur Volleinspeisung nach § 48 Absatz 2a EEG 2023 bearbeiten, die Erhé-
hung des anzulegenden Wertes anhand der in § 48 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 bis 5
EEG 2023 geregelten Leistungsstufen berechnen, sowie im Fall eines Pflichtverstolies
durch eine tatsachlich nicht erfolgte Volleinspeisung gemaf § 52 Absatz 1 Nummer 10
EEG 2023 pdnalisieren missen. Der Zeitaufwand wird pro Fall auf 20 Minuten mit mittle-
rem Qualifikationsniveau im Bereich der Energieversorgung geschatzt. Bei Zugrundele-
gung eines Stundenlohns von 54,90 Euro im Bereich der Energieversorgung entsteht
ein Personalaufwand in Héhe von 18,30 Euro pro Fall.

Dabei wird unterstellt, dass pro Jahr rund 22.000 Solaranlagen eine Mitteilung zur Inan-
spruchnahme der Volleinspeisung abgegeben haben (Fallzahl von 22.000). Bei einer
Fallzahl von 22.000 reduziert sich der jahrliche Personalaufwand und damit der jahrliche
Erflllungsaufwand auf 402.600 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:
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Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

22.000 |-20 54,90 -402.600

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) -402.600

16) § 72 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2027(Informationspflicht) - Mitteilungspflicht der

VNB an UNB iiber erhaltene Mitteilungen nach § 19 Absatz 2 bzw. § 20b EEG 2027

Der Erfullungsaufwand fir die Mitteilung der Mitteilungen der Anlagenbetreiber an die
VNB nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 (Inanspruchnahme der Férderung) bzw. § 20b EEG
2027 (Ausstieg aus der Férderung) durch 869 VNB an die UNB besteht in der Erweite-
rung der bestehenden Mitteilungspflichten der VNB nach § 72 EEG 2027. Der jahrliche
Zeitaufwand wurde pro Fall auf 15 Minuten mit mittlerem Qualifikationsniveau im Be-
reich der Energieversorgung geschéatzt. Es kdnnen folgende Arbeitsschritte unterstellt
werden:

Uberprifung von Daten und Eingaben: einfache Komplexitat (1 Minute)

Fehlerkorrektur: mittlere Komplexitat (10 Minuten) in 10% der Falle

Aufbereitung der Daten: einfache Komplexitat (3 Minuten)
¢ Datentbermittlung und Veréffentlichung: einfache Komplexitat (1 Minute).

Aufgrund der etablierten Strukturen bei den Verteilnetzbetreibern erscheint eine Kiir-
zung des jahrlichen Zeitaufwands um 50 Prozent geboten, womit sich damit ein jahrli-
cher Zeitaufwand von rund 8 Minuten pro Fall ergibt. Bei Zugrundelegung eines Stun-
denlohns von 54,90 Euro ergibt dies einen jahrlichen Personalaufwand von 7,32 Euro
pro Fall.

In Ubereinstimmung mit § 19 Absatz 2 EEG 2027 wird von etwa 6.000 jahrlichen Mittei-
lungen der Verteilnetzbetreiber (Fallzahl von 6.000) ausgegangen, womit sich ein jahrli-
cher Personalaufwand von 43.920 Euro ergibt.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

6.000 6 54,90 43.920

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) 43.920

17)§ 73 Absatz 2 und 3 EEG 2027 (Informationspflicht) — Einflihrung einer Speiche-

rungspflicht fiir die Ubertragungsnetzbetreiber iiber erhaltene Zahlungen aus der
Abschopfung (§ 20a EEG 2027)

Der Erfullungsaufwand fir die Speicherung erhaltener Zahlungen aus der Abschopfung
besteht zwar in der Erweiterung der bestehenden Speicherungspflichten der Ubertra-
gungsnetzbetreiber nach § 73 EEG 2027. Da der Ubertragungsnetzbetreiber bereits
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nach § 73 Absatz 2 EEG 2023 zur Speicherung bestimmter Daten verpflichtetet ist, kann
auf etablierte Prozesse zur Speicherung von Daten zurtickgegriffen werden. Daher wird
von geringfligigen Anpassungen innerhalb bestehender Prozesse ausgegangen, bei
der kein oder jedenfalls nur ein geringfiigiger nicht naher zu beziffernder einmaliger und
jahrlicher Personalaufwand fir die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht.

18) § 81 Absatz 4a EEG 2027 — Pflicht der Netzbetreiber zur Einrichtung einer zentra-

len Kontaktstelle fiir die Clearingstelle

Nach § 81 Absatz 4a EEG 2027 sind die Netzbetreiber verpflichtet, eine zentrale Kon-
taktstelle fir de Clearingstelle einzurichten. Diese muss aktuell gehalten werden und die
Erreichbarkeit der Kontaktstelle muss gewahrleistet sein. Dies setzt (einmalig) die Pro-
grammierung der Website voraus, um fir die Clearingstelle einen Single Point of Con-
tact auf der Website gesondert auszuweisen. Daflr erscheint ein Arbeitsaufwand von
etwa einer Stunde je Verteilnetzbetreiber und Ubertragungsnetz bei einem Stundenlohn
von 49,90 Euro(mittleres Qualifikationsniveau im Wirtschaftsbereich Information und
Kommunikation) realistisch. Daraus ergibt sich bei 869 Verteilnetzbetreibern und vier
Ubertragungsnetzbetreibern ein einmaliger Erfillungsaufwand von rund 43.563 Euro.
Sonstiger jahrlicher Erfillungsaufwand fallt nicht an, da unterstellt werden kann, dass
kein zusatzlicher Sach- oder Personalaufwand fur eine zentrale Kontaktstelle erforder-
lich ist. Vielmehr fand schon in der Vergangenheit ein regelmafiger Austausch zwi-
schen Clearingstelle und Netzbetreiber in Angelegenheiten nach § 81 Absatz 4 EEG
2027 statt.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

869 60 49,90 - 43.563

(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) 43.563

19) § 29 Absatz 1 Nummer 2 MsbG — Absenkung des Schwellenwerts fiir die verpflich-

tende Ausstattung mit intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen

Fir das Segment von mehr als 2 kW bis 7 kW ist unter Annahme des durchschnittlichen
jahrlichen Zubauwerts seit 2004 von ca. 56.227 Anlagen/Jahr von einer Anlagenzahl
von 1.574.452 Anlagen auszugehen. Auf die Wirtschaft entfallen gemal dem oben ge-
nannten Aufteilungsschlissel (Quotelung von 20% Wohngebauden (private Anschluss-
nutzer) und 80% Nichtwohngebauden (gewerbliche Anschlussnutzer)) rund 1.259.562
Falle. Unter Berlcksichtigung der Messstellen, die neben einer Erzeugungsanlage zu-
gleich Uber eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG und deshalb oh-
nehin bereits verpflichtend mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden
missen, verbleiben ca. 377.869 Messstellen (Fallzahl von 377.869). Pro Einbaufall wer-
den jahrliche Zusatzkosten fir den Anschlussnutzer in Héhe von 10 Euro angesetzt (50
Euro fur Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen statt bisher 30 Euro als
optionaler Einbaufall, abztglich ca. 10 Euro fir die nun im Rahmen der Standardleistun-
gen inkludierte marktliche Steuerung zum Zwecke der Direktvermarktung, vgl. Wertung
§ 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 MsbG a.F.). Bei einer Fallzahl von 377.689 ergibt sich
ein jahrlicher Sachaufwand in Héhe von 3.778.690.

Unbeachtet bleiben ,Nulleinspeiseanlagen®, die nach § 29 Absatz 5 Satz 1 MsbG nicht
verpflichtend mit Steuerungstechnik auszustatten sind. Hierfir sind 50 % der Falle an-
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zusetzen. Es verbleiben damit ca. 188.934 relevante Falle (Fallzahl von 188.934). Fir
den Anschlussnehmer werden jahrliche Zusatzkosten von 40 Euro brutto angesetzt (50
Euro als Preisobergrenze fur Einbau und Betrieb von Steuerungstechnik jahrlich, vgl.
§ 30 Absatz 2 MsbG, abziglich schatzungsweise 10 EUR/a Mehrerlés dadurch, dass
die Anlage nicht mehr der Spitzenkappung nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 EEG unterfallt).
FUr den Anschlussnetzbetreiber werden jahrliche Zusatzkosten von 80 Euro veran-
schlagt (80 Euro fir das intelligente Messsystem, weitere 50 Euro jahrlich fir Einbau
und Betrieb der Steuerungseinrichtung, abziglich 30 Euro bisheriger optionaler Basis-
Preisobergrenze und abzlglich ca. 20 Euro jahrlich fir die Datenkommunikation fur den
Redispatch sowie Anpassungen nach § 14a EnWG, vgl. § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
MsbG a.F.). Bei einer Fallzahl von 188.934 ergibt sich ein jahrlicher Sachaufwand fir die
Anschlussnehmer in Héhe von 7.557.360 und fur die Anschlussnetzbetreiber in Hohe
von 15.114.744.

Hieraus ergibt sich ein jahrlicher Sachaufwand in Hoéhe von insgesamt 26.450.794 Euro.

Daruber hinaus fallt kein zusatzlicher Personalaufwand an, da die Ausstattungen im
Zuge des Pflicht-Rollouts erfolgen.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl Zeitaufwand | Lohnsatz | Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand

pro Fall pro Stun- | pro Fall (in Euro) (in Euro)

(in Minuten) ds (in Euro)

(in Euro)

377.869 10 3.778.690
188.934 40 7.557.360
188.934 80 15.114.720
(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) 26.450.770

20) § 5 Absatz 2 Satz 6 Nummer 1 EEV a.F. (Informationspflicht) — Entfall der Verof-

fentlichungspflicht zur Hohe des Preislimits jeder Tranche

Indem die bisherige Grenze der preislimitieren Vermarktung von Strommengen aus
fernsteuerbaren Anlagen zwischen -200 Euro pro Megawattstunde und héchstens -100
Euro pro Megawattstunde auf einheitlich null Euro pro Megawattstunde angepasst wur-
de, missen die preislimitierten Gebote klnftig auch nicht mehr in Tranchen abgeben
werden. Korrespondierend hierzu entfallt die Verdffentlichungspflicht der Ubertragungs-
netzbetreiber zur Hohe des Preislimits jeder Tranche (vgl. § 5 Absatz 2 Satz 6 Nummer 1
EEV a. F.).

Die dafiir erforderlichen Personalaufwande bei den Ubertragungsnetzbetreibern (Fall-
zahl von vier) fUr die tagliche Veroffentlichung entfallen zukunftig. Die damit einherge-
hende jahrliche Zeitersparnis wird pro Fall auf 2.040 Minuten geschatzt, die sich zu 20
Prozent auf ein mittleres Qualifikationsniveau und zu 80 Prozent auf ein hohes Qualifi-
kationsniveau jeweils im Bereich der Energieversorgung aufteilen. Unter Anwendung
der Lohnsatze fur ein mittleres Qualifikationsniveau und ein hohes Qualifikationsniveau
ergibt sich ein durchschnittlicher Stundenlohn je Fall von 75,72 Euro pro Stunde (54,90
Euro pro Stunde mittleres Qualifikationsniveau, 80,70 Euro pro Stunde hohes Qualifika-
tionsniveau). Bei Zugrundelegung eines durchschnittlichen Stundenlohns von 75,72
Euro im Bereich der Energieversorgung reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand
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auf 2.574,48 Euro pro Fall. Bei einer Fallzahl von vier pro Jahr reduziert sich der jahrli-
che Personalaufwand auf insgesamt auf rund 10.298 Euro pro Jahr.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

4 -2.040 75,72 -10.298

(Anderung des) Erfillungsaufwands (in Euro) -10.298

21) § 5 Absatz 1 EEV — Anhebung der Grenze der preislimitierten Vermarktung von

Strommengen aus fernsteuerbaren Anlagen auf 0 EUR pro Megawattstunde

Indem die bisherige Grenze der preislimitieren Vermarktung von Strommengen aus
fernsteuerbaren Anlagen zwischen -200 Euro pro Megawattstunde und héchstens -100
Euro pro Megawattstunde auf einheitlich null Euro pro Megawattstunde angepasst wur-
de, mussen die taglich abzugebenden preislimitierten Gebote am Day-Ahead fur diese
Strommengen kiinftig nicht mehr zufallsgesteuert ermittelt und auf 20 gleich grole Tran-
chen mit einem eigenen Preislimit aufgeteilt werden (vgl. § 5 Absatz 2 Satze 1 bis 3 EEV
a.F.).

Die dafiir erforderlichen internen Prozesse bei den Ubertragungsnetzbetreibern (Fall-
zahl von vier) entfallen zukiinftig. Die damit einhergehende jahrliche Zeitersparnis wird
pro Fall auf 3.480 Minuten geschéatzt, sich zu 20 Prozent auf ein mittleres Qualifikations-
niveau und zu 80 Prozent auf ein hohes Qualifikationsniveau jeweils im Bereich der
Energieversorgung aufteilen. Unter Anwendung der Lohnsatze fir ein mittleres Qualifi-
kationsniveau und ein hohes Qualifikationsniveau ergibt sich ein durchschnittlicher
Stundenlohn je Fall von 75,72 Euro pro Stunde (54,90 Euro pro Stunde mittleres Qualifi-
kationsniveau, 80,70 Euro pro Stunde hohes Qualifikationsniveau). Bei Zugrundelegung
eines durchschnittlichen Stundenlohns von 75,72 Euro im Bereich der Energieversor-
gung reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand auf 4.391,76 Euro pro Fall. Bei einer
Fallzahl von vier pro Jahr reduziert sich der jahrliche Personalaufwand auf rund 17.567
Euro pro Jahr.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

4 -3.480 75,72 -17.567

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) -17.567

22) § 14 Satz 1 Nummer. 4 EnFG — Vertikaler Belastungsausgleichs zwischen den Ver-

teilernetzbetreiber und Ubertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Abschépfung
(§ 20a EEG 2027)

Der Erfullungsaufwand fur die Berlcksichtigung der Abschopfung im vertikalen Belas-
tungsausgleich zwischen Verteilnetzbetreiber und Ubertragungsnetzbetreiber besteht
in der Erweiterung des bestehenden vertikalen Belastungsausgleichs um einen neuen
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Aspekt. Der Erfullungsaufwand ist im Kontext des § 16 EnFG zu sehen, wonach auf den
vertikalen Ausgleichsanspruch monatliche Abschlagszahlungen zu tatigen sind.

Bereits nach alter Rechtslage ist ein vertikaler Belastungsausgleich vorgesehen. Der
jahrliche Zeitaufwand wird pro Fall auf 32 Minuten mit mittlerem Qualifikationsniveau
geschatzt, bei der folgende Arbeitsschritte unterstellt werden:

e Formulare ausfullen, Beschriftung, Kennzeichnung: bei 869 Verteilnetzbetreibern
einfache Komplexitat (3 Minuten);

e Berechnungen durchfihren: bei 869 Verteilnetzbetreibern mittlere Komplexitat (20
Minuten);

e Fehlerkorrektur: bei 869 Verteilnetzbetreibern mittlere Komplexitat (10 Minuten) in
10% der Falle;

Da jedoch voraussichtlich nur in wenigen Jahren tatsachliche Abschépfungsjahre auf-
treten und zudem nicht alle Verteilnetzbetreiber Uber Anlagen in ihren Netzbereichen
verfugen, fur die Ruckzahlungen anfallen, wird der angesetzte Zeitaufwand um 50 Pro-
zent reduziert. Aufgrund der etablierten Strukturen bei den Verteilnetzbetreibern er-
scheint eine nochmalige Kurzung des jahrlichen Zeitaufwands um 50 Prozent geboten,
womit sich damit ein jahrlicher Zeitaufwand von 8 Minuten pro Fall ergibt. Unter Zugrun-
delegung eines Stundensatzes von 54,90 Euro folgt ein jahrlicher Personalaufwand von
7,32 Euro pro Fall.

Bei der Annahme, dass vier Ubertragungsnetzbetreibern gegeniiber 869 Verteilnetzbe-
treiber einen Anspruch auf Zahlung des Ausgleichsanspruchs bzw. der Abschlagszah-
lungen haben, einem monatlichen Turnus der Arbeitsschritte exklusive der abschlielRen-
den Erhebung des Ausgleichsanspruchs ergibt sich eine 13-malige Durchfihrung der
Arbeitsschritte im Jahr je Verteilernetzbetreiber (Fallzahl von 11.297). Bei einer Fallzahl
von 11.297 ergibt dies einen jahrlichen Personalaufwand von rund 82.672 Euro.

Zugleich besteht fiir die Ubertragungsnetzbetreiber als Anspruchsinhaber ein Plausibili-
tatsaufwand hinsichtlich der Berechnungen der Verteilnetzbetreiber aus den verein-
nahmten Abschopfungszahlungen. Der jahrliche Zeitaufwand wird pro Fall auf 10 Minu-
ten mit mittlerem Qualifikationsniveau geschatzt. Es kénnen folgende Arbeitsschritte
unterstellt werden:

e Uberprifung der Daten und Eingaben: mittlere Komplexitat (10 Minuten);
e Fehlerkorrektur: mittlere Komplexitat (10 Minuten) in 10% der Falle.

Da allerdings voraussichtlich eine Abschdpfung nur in wenigen Jahren eintritt, wird der
angesetzte Zeitaufwand um 50 Prozent reduziert. Aufgrund der etablierten Strukturen
bei den Ubertragungsnetzbetreibern erscheint eine nochmalige Kiirzung des jahrlichen
Zeitaufwands um 50% geboten, womit sich damit ein jahrlicher Zeitaufwand von rund 3
Minuten pro Fall ergibt. Unter Zugrundelegung eines Stundensatzes von 54,90 Euro
ergibt dies einen jahrlichen Personalaufwand von 2,75 Euro pro Fall.

Legt man wiederum eine Fallzahl von 11.297 zugrunde, weil insgesamt flir 869 Verteil-
netzbetreiber 13-mal im Jahr die Daten plausibilisiert werden mussen, ergibt sich bei
den Ubertragungsnetzbetreiber ein jahrlicher Personalaufwand von rund 31.067 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl

Zeitaufwand
pro Fall

Lohnsatz
pro Stunde

Sachaufwand
pro Fall

Personalaufwand

Sachaufwand
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(in Minuten) | (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro)
11.297 |8 54,90 - 82.672
11.297 |3 54,90 - 31.067
(Anderung des) Erfillungsaufwands (in Euro) 113.739

23) § 15 EnFG - Beriicksichtigung der vereinnahmten Zahlungen aus der Abschop-

fung (§ 20a EEG) im horizontalen Belastungsausgleich der Ubertragungsnetzbe-
treiber untereinander.

Der Erfullungsaufwand fur die Bertcksichtigung der Abschopfung im horizontalen Be-
lastungsausgleich der Ubertragungsnetzbetreiber besteht in der Erweiterung des beste-
henden horizontalen Belastungsausgleichs um einen Aspekt. Da die Ubertragungsnetz-
betreiber bereits nach bisheriger Rechtslage zum horizontalen Belastungsausgleich
verpflichtet sind, kann auf etablierte Prozesse zuriickgegriffen werden. Daher wird von
geringfigigen Anpassungen innerhalb bestehender Prozesse ausgegangen, bei der
kein oder jedenfalls nur ein geringflgiger nicht ndher zu beziffernder jahrlicher und ein-
maliger Personalaufwand fiir die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht.

24) § 50 Nummer 1 Buchstabe b EnFG (Informationspflicht) — Mitteilungspflicht der

Verteilernetzbetreiber gegeniiber den Ubertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der
Abschopfung (§ 20a EEG 2027)

Der Erfillungsaufwand fir die Mitteilung der Hohe der Einnahmen des vergangenen
Jahres aus der Abschépfung der 869 Verteilnetzbetreiber an die vier Ubertragungsnetz-
betreiber besteht in der jahrlichen Erweiterung der bestehenden Mitteilungspflicht der
Verteilnetzbetreiber zur Jahresabrechnung um die Abschdpfung.

Der jahrliche Zeitaufwand wurde pro Fall auf 21 Minuten mit mittlerem Qualifikationsni-
veau im Bereich der Energieversorgung geschatzt. Es kénnen folgende Arbeitsschritte
unterstellt werden:

e Uberpriifung von Daten und Eingaben: bei 869 Verteilnetzbetreiber mittlere Komple
xitat (10 Minuten);

e Fehlerkorrektur: bei 869 Verteilnetzbetreibern mittlere Komplexitat (10 Minuten) in
10% der Falle;

¢ Datentbermittlung und Veroéffentlichung: bei 869 Verteilnetzbetreiber einfache Kom
plexitat (1 Minute).

Da es allerdings voraussichtlich eine Abschopfung nur in wenigen Jahren eintritt, ist eine
pauschale Kiirzung vorzunehmen. Aufgrund der etablierten Strukturen bei den Verteil-
netzbetreibern erscheint eine weitere Kirzung des jahrlichen Zeitaufwands um 50 Pro-
zent geboten, womit sich damit ein jahrlicher Zeitaufwand von rund 5 Minuten pro Fall
ergibt. Bei Zugrundelegung eines Stundenlohns von 54,90 Euro ergibt dies einen jahrli-
chen Personalaufwand von 4,58 Euro pro Fall.

Die Mitteilungspflicht des § 50 Nummer 1 Buchstabe b) EnFG betrifft die 869 Verteil-
netzbetreiber. Die Verteilnetzbetreiber haben die Mitteilung unverziglich — in Uberein-
stimmung mit den monatlichen Abschlagen gemaR § 26 Absatz 1 EEG 2027, worauf die
Mitteilung gerichtet ist —, einmal monatlich gegeniiber den Ubertragungsnetzbetreibern
zu Ubermitteln. Bei einer 12-maligen Mitteilung je Verteilnetzbetreiber ergibt sich eine
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jahrliche Fallzahl von etwa 10.428. Bei einer Fallzahl von 10.428 ergibt sich damit ein
jahrlicher Personalaufwand von rund 47.760.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

10428 |5 54,90 - 47.760

(Anderung des) Erflllungsaufwands (in Euro) 47.760

25)§ 51 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EnFG (Informationspflicht) — Veroffentlichungs-

pflichten der Ubertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Abschépfung (§ 20a
EEG) und des Werts des Abzugs fiir die befristeten Marktwertdurchleitung.

Der Erflllungsaufwand fur die Veroéffentlichung der Hohe der Einnahmen des vergange-
nen Jahres aus der Abschdpfung je VNB besteht in der jahrlichen Erweiterung der be-
stehenden Berichtspflicht der vier Ubertragungsnetzbetreiber zur Endabrechnung zwi-
schen den Ubertragungsnetzbetreibern und den Verteilnetzbetreibern um die Abschép-
fung sowie bezlglich des Werts des Abzug fir Strom, die der befristeten Marktwert-
durchleitung zugeordnet sind. Da Ubertragungsnetzbetreiber bereits geman bisheriger
Rechtslage bereits zu ahnlich gelagerten Daten zur Veroffentlichung verpflichtet sind,
wie zum Beispiel die Veroffentlichung des Abzugswertes flir Strom aus ausgeférderten
Anlagen oder bezuglich Zahlungen nach § 13 Absatz 1 EnFG, kann auf etablierte Pro-
zesse zurlickgegriffen werden. Daher ist von geringfiigigen Anpassungen innerhalb
bestehender Prozesse auszugehen, bei der kein oder jedenfalls nur ein geringflgiger
nicht naher zu beziffernder einmaliger und jahrlicher Personalaufwand fir die Ubertra-
gungsnetzbetreiber entsteht.

26) § 60 Absatz 1 Nummer 2 EnFG (Informationspflicht) — Ermittlung und Veroffentli-

chung der Hohe der prognostizierten Einnahmen aus der Abschopfung (§ 20a
EEG) bei der Vorausschau des EEG-Finanzierungsbedarfs

Es kann davon ausgegangen werden, dass fur die Ermittlung einer 5-Jahres-Prognose
dieselben Programme genutzt werden wie bisher zur Vorausschau des EEG-Finanzie-
rungsbedarfs. Somit ist zusatzlicher jahrlicher Erfullungsaufwand fir die 5-Jahres-Pro-
gnose nicht zu erkennen. Damit fallt lediglich ein Erfillungsaufwand fur die Veroffentli-
chung der prognostizierten Einnahmen der Abschépfung an, welche die Ubertragungs-
netzbetreiber gemeinschaftlich veréffentlichen. Dieser besteht in der jahrlichen tabellari-
schen Darstellung der ermittelten Prognosen.

Da die Ubertragungsnetzbetreiber bereits gemaR bisheriger Rechtslage bereits zur Er-
mittlung und zur Veroffentlichung aus anderen Zusammenhangen verpflichtet sind, wie
zum Beispiel die an den Anlagenbetreiber zu leistenden Zahlungen aus einer EEG-For-
derung, kann auf etablierte Prozesse zurtickgegriffen werden. Daher wird von geringfa-
gigen Anpassungen innerhalb bestehender Prozesse ausgegangen, bei der kein oder
jedenfalls nur ein geringfiigiger nicht naher zu beziffernder jahrlicher und einmaliger
Personalaufwand firr die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht.

27) Nummer 1.1. der Anlage 1 des EnFG - Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs

unter Beriicksichtigung neuer besonderer Einnahme- und Ausgabeposten



- 107 -

Die Berucksichtigung von Nummer 4.5, 4.10, 4.11 und 5.11 sowie der Wegfall der Be-
ricksichtigung von Nummer. 5.9 (EEG 2023) bei der jahrlichen Prognose des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs erfordert einen jahrlichen Erfullungsaufwand fir Nummer 4.5 (Pro-
gnose der Erlése aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie flir den EEG-Bilanzkreis
nach § 11 der Stromnetzzugangsverordnung) bei einem UNB.

Daher wird von geringfiigigen Anpassungen innerhalb bestehender Prozesse ausge-
gangen, bei der kein oder jedenfalls nur ein geringflgiger nicht naher zu beziffernder
jahrlicher und einmaliger Personalaufwand fur die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht.

28) Nummer 4.10 der Anlage 1 des EnFG - Beriicksichtigung der Zahlungen aus der

Abschopfung (§ 20a EEG 2027) als Besondere Einnahmen bei der Ermittlung des
EEG-Finanzierungsbedarfs

Zur Ermittlung der prognostizierten Abschépfungserlose nach § 20a Absatz 1 EEG 2027
im Rahmen der jahrlichen Prognose des EEG-Finanzierungsbedarfs ist eine einmalige
Anpassung in einem bestehenden Berechnungsmodell zur Prognose des EEG-Finan-
zierungsbedarfs erforderlich. Insbesondere muss eine weitere Anlagenkategorie
(Marktpramie mit Abschépfung nach EEG 2026) eingefligt werden. Zudem bedarf es
einer Verknupfung mit den bestehenden Berechnungen. Dabei muss zunachst die be-
stehende Softwarelésung durch einen Softwareanbieter modifiziert werden.

Dies erfordert einen einmaligen Erfullungsaufwand bei der Entwicklung der zu erwei-
ternden Softwareldésung. Da die bestehende Software lediglich um einen eigenen Pos-
ten erweitert werden muss, erscheint ein Arbeitsaufwand von etwa 100 Stunden (~6000
Minuten) mit hoher Komplexitat realistisch. Bei Zugrundelegung eines hohen Stunden-
satzes von 63,70 Euro in dem Tatigkeitsbereich Information und Kommunikation ergibt
sich ein einmaliger Erflllungsaufwand von

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)
6.000 63,70 6.370

(Anderung des) Erflillungsaufwands (in Euro) 6.370

Daneben obliegt einem Ubertragungsnetzbetreiber jahrlich stets die Ermittlung des
EEG-Finanzierungsbedarfs und damit auch die Ermittlung der prognostizierten Einnah-
men aus dem Abschdpfungsmechanismus. Hierbei ist von bestehenden Prozessen
auszugehen, sodass sich in dieser Hinsicht keine groRen Anderungen ergeben. Gleich-
wohl handelt es sich bei den Berechnungen von erhohter Komplexitat. Konkret ist von
folgenden Arbeitsschritten auszugehen:

e Beschaffung von Daten: bei einem UNB hohe Komplexitat (600 Minuten);
e Berechnungen durchfiihren: bei einem UNB hohe Komplexitat (1200 Minuten);

e Uberpriifung von Daten und Eingaben: bei einem UNB hohe Komplexitat (300 Minu
ten);

e Fehlerkorrektur: bei einem UNB hohe Komplexitat (300 Minuten);
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e Aufbereitung der Daten: bei einem UNB hohe Komplexitat (150 Minuten);
e Interne Sitzungen: bei einem UNB hohe Komplexitat (600 Minuten)

Hieraus ergibt sich bei Zugrundelegung eines hohen Stundensatzes von 80,70 Euro in
der Energieversorgung ein jahrlicher Erfullungsaufwand von 3.510 Euro.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Fallzahl | Zeitaufwand | Lohnsatz Sachaufwand | Personalaufwand Sachaufwand
pro Fall pro Stunde | pro Fall (in Euro) (in Euro)
(in Minuten) | (in Euro) (in Euro)

1 2.610 80,70 3.510

(Anderung des) Erfiillungsaufwands (in Euro) 3.510

29) Nummern 9.1, 9.5 bis 9.7 Anlage 1 des EnFG - Abgrenzung des EEG-Finanzie-
rungsbedarfs von Einnahmen und Ausgaben aus der befristeten Marktwertdurch-
leitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027

Bei der Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs muss ein Ubertragungsnetzbetreiber
zwar kunftig auch die Einnahmen und Ausgaben fir die Vermarktung von Anlagen, die
der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit
§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zugeordnet sind,
von den sonstigen Einnahmen und Ausgaben abgrenzen.

Da die Ubertragungsnetzbetreiber bereits gemaR bisheriger Rechtslage eine Abgren-
zung zu den Einnahmen und Ausgaben fur die Vermarktung von Strom aus ausgefor-
derten Anlagen vornehmen muissen, kann auf etablierte Prozesse zurlckgegriffen wer-
den. Daher wird von geringflgigen Anpassungen innerhalb bestehender Prozesse aus-
gegangen, bei der kein oder jedenfalls nur ein geringfligiger nicht naher zu beziffernder
einmaliger und jahrlicher Personalaufwand fiir die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung
a) Bund

Durch dieses Gesetz entsteht fur die Verwaltung des Bundes insgesamt ein einmaliger Er-
fullungsaufwand in Héhe von schatzungsweise ca. 0,52 Millionen Euro sowie ein jahrlicher
Erflllungsaufwand in Héhe von schatzungsweise ca. 0,69 Millionen Euro.

Im Sinne der ,,One in, one out“-Regel fuhrt das Gesetz hinsichtlich der Erfullungsaufwande
fur die Verwaltung des Bundes, im Saldo zu einem “In“ flr die Verwaltung des Bundes in
Héhe von 0,69 Millionen Euro fur den jahrlichen Erfullungsaufwand und in H6he von 0,52
Millionen Euro fur den einmaligen Erfullungsaufwand. Bei der Bilanzierung gemaf der ,One
in, one out“-Regel wurden auch Be- und Entlastungen, die durch die Umsetzung von EU-
Vorgaben entstehen, berlcksichtigt (Erflllungsaufwande, die auf die Umsetzung von EU-
Vorgaben zurlickgehen, sind in der Tabelle grau hinterlegt).

Aufgabe Personalauf- Sachaufwand Personalaufwand Sachaufwand
(Behorde) wand
jahrlich einmalig einmalig
jahrlich

(in Euro) (in Euro) (in Euro)
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(in Euro)

1 (BNetzA) +264.061 - -
2 (BNetzA) +89.526- - -
3 (BNetzA) +41.200- - -
4 (BNetzA) -69.209- - -
5 (BNetzA) - - +200.000
6 (BNetzA) geringfugig - -
7 (BNetzA) +74.078 - -
8 (BNetzA) +27.772 - -
9 (BNetzA) +169.973 - -
10 (BNetzA) +104.009 - -
11 (BMWE) geringfugig - -
12 (BMWE) -18.117 - -
13 (BMWE) geringflgig - +321.000
14 (BNetzA) -29.056 - -
15 (BNetzA) geringfugig - -
16 (BAFA) +32.320 geringfugig

+686.557 - +521.000
Gesamt +686.557 +521.000

Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung des Bundes im Einzelnen (im Ubrigen ist die

Verwaltung des Bundes von den Anderungen nicht betroffen):

1) § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023, § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 — Stei-
gende Anzahl von ,Nulleinspeiseanlagen® durch den Wegfall der EEG-Vergiitung

fur Anlagen mit einer installierten Leistung von kleiner als 25 Kilowatt

Vor dem Hintergrund, dass die geférderte Einspeisevergltung nach § 21 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 EEG 2023 abgeschafft wird und Anlagen mit einer installierten Leistung
von weniger als 25 Kilowatt kiinftig keine EEG-Forderung beanspruchen kénnen, wer-
den vermehrt kleinere Anlagen als ,Nulleinspeiseanlagen® errichtet.

Im Rahmen der Umsetzung werden vermehrt Vorgange, die durch Beschwerden Betrof-
fener ausgeldst werden, erwartet. Die Fallzahlen leiten sich dadurch her, dass durch die
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Umstellung des Foérderregimes, Anlagenbetreiber seltener mit den Anforderungen des
Strommarktes konfrontiert werden. Dadurch steigt der administrative Aufwand bei der
Bundesnetzagentur an. Bei Anhaltspunkten fiir Verstéie kann die Bundesnetzagentur
auch von Amts wegen tatig werden. Bei der Bundesnetzagentur eingehende Beschwer-
den werden gesichtet und einer ersten Vorprifung unterzogen, gegebenenfalls werden
erganzende Informationen bei den Petentinnen eingeholt. Die Bundesnetzagentur be-
wertet daraufhin, ob der Fall weiterverfolgt werden soll. In dem Fall wird der zugrundelie-
gende Sachverhalt weiter aufgeklart und anschlie3end rechtlich bewertet. Das Ergebnis
der Bewertung wird den Petentinnen bzw. Netzbetreibern mitgeteilt. In einzelnen Fallen
werden weitergehende AufsichtsmalRnahmen gegeniiber Netzbetreibern bzw. Anlagen-
betreibenden durchgefuhrt.

Da vermehrt Anlagen als ,Nulleinspeiseanlagen® errichtet werden, erhdhen sich auch
die Anfragen im Zusammenhang mit der Registrierungspflicht im Marktstammdatenre-
gister. Denn durch den Wegfall der EEG-Fdrderung bei kleineren Anlagen fallt auch die
Hemmung der Auszahlung der Verglitung weg. Diese fiihrte bisher zu einem Anreiz sich
im Marktstammdaten zu registrieren. Dieser fehlende Anreiz muss nun durch einen er-
héhten administrativen Bearbeitungsaufwand bei der Bundesnetzagentur kompensiert
werden. Dazu missen Anfragen bearbeitet werden. Die Registrierungspflicht ist in eini-
gen Fallen durch ein Zwangsgeldverfahren durchzusetzen.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfullungsaufwand Fall- Lauf- Zeita | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | uf- satz nalauf-
gruppe | wand | pro wand
pro Stunde | (in
Fall (in Euro)
(in Euro)
Mi-
nu-
ten)
1. Eingang einer Beschwerde be- | 300,00 | hD 30 67,6 10.140
ziehungsweise Identifikation von
Sachverhalten 300,00 |gDb 15 40,4 3.030

300,00 | mD 40 33,8 6.760

2. Entscheidung, ob der Fall weiter | 300,00 | hD 20 67,6 6.760
verfolgt werden soll
300,00 |gDb 20 40,4 4.040
300,00 | mD 20 33,8 3.380
3. Einholen weiterer Informationen | 300,00 | hD 40 67,6 13.520
zum Fall
300,00 |gb 30 40,4 6.060
300,00 | mD 120 33,8 20.280
4. Bewertung des Sachverhalts 300,00 | hD 90 67,6 30.420

300,00 |gb 10 40,4 2.020

300,00 | mD 20 33,8 3.380
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5. Kommunikation des Sachver- | 300,00 | hD 60 67,6 20.280
haltes und des Ergebnisses gegen-
Uber Petent beziehungsweise Netz- | 300,00 | gD 30 40,4 6.060
betreiber
300,00 | mD 60 33,8 10.140
6. Verfolgen des Falls beim Netz- | 5,00 hD 1.800 | 67,6 10.140
betreiber und Anlagenbetreiber
5,00 gD 90 40,4 303
5,00 mD 500 33,8 1.408
7. Anfragen an das Markstammda- | 3000,00 | hD 0 67,6 0
tenregister zu einer Registrierungs-
pflicht 3000,00 | gb 15 40,4 30.300
3000,00 | mD 25 33,8 42.250
8. Weiterverfolgung bei Nichtein- | 300,00 | hD 0 67,6 0
haltung der Registrierungspflicht
(Bescheid, Androhung, Festsetzung | 300,00 | gD 90 40,4 18.180
und Vollstreckun eines Zwangsgel-
des) 300,00 | mD 90 33,8 15.210
Zwischensumme 264.061

2) § 28a Absatz 2 EEG 2027 — Erh6hung der Ausschreibungsvolumen fiir Solaranla-

gen des ersten Segments und damit Erh6hung der Antrage auf Zahlungsberechti-
gung nach § 38 EEG

Durch die Erhéhung des jahrlichen Ausschreibungsvolumens bei Solaranlagen des ers-
ten Segments auf 14 000 Megawatt steigt die Anzahl der von den Bietern eingereichten
und von der Bundesnetzagentur zu prifenden Gebote.

Die bei der Bundesnetzagentur einzureichenden Gebote werden gesammelt, nach Ab-
lauf der Gebotsabgabefrist gedffnet, erfasst und anschlieRend auf ihre Zulassigkeit ge-
pruft. Die zugelassenen Gebote werden gereiht und in der Gebotsreihung bis zur Zu-
schlagsgrenze Zuschlage erteilt. Uber das Ergebnis (Zuschlag, Nicht-Zuschlag oder
Ausschluss des Gebots) sind Bescheide zu erstellen und zu versenden. Die Zuschlage
werden fir jede Ausschreibungsrunde gemaf § 35 auf der Internetseite der Bundes-
netzagentur bekanntgegeben. Fir die Gebote geleistete Sicherheiten werden bei nicht
erfolgreichen Geboten unmittelbar mit Verfahrensabschluss zurlickgegeben.

Fir in Betrieb genommene Solaranlagen des ersten Segments gestellte Antrage auf
Ausstellung einer Zahlungsberechtigung werden hinsichtlich der Ausstellungsvoraus-
setzungen gepruft und gegebenenfalls die entsprechende Zahlungsberechtigungen
ausgestellt. Die Prifung der Voraussetzungen fir den Fortbestand der Zahlungsberech-
tigungen durch den Netzbetreiber wird Uberwacht. Bei positiver Rickmeldung durch de
Netzbetreiber werden die fur erfolgreichen Gebote hinterlegten Sicherheiten erstattet.
Zudem werden Anfragen zu den Ausschreibungen und Zahlungsberechtigungsverfah-
ren beantwortet sowie gegebenenfalls Beschwerdeverfahren begleitet.

Spiegelbildlich hierzu durfte durch die Verringerung der jahrlichen Ausschreibungsmen-
gen bei Solaranlagen des zweitens Segments auf 1.500 Megawatt aber auch die Anzahl
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der Gebote in diesem Segment leicht zurliickgehen, die die Bundesnetzagentur prifen
und auswerten muss.

In der Gesamtschau wird unterstellt, dass im Vergleich zur vorherigen Rechtslage des
EEG 2023 insgesamt 200 neue Gebote gepriift und 500 zuséatzliche Zahlungsberechti-
gungen ausgestaltet und verwalten werden mussen.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | fwand | satz nalauf-
gruppe | pro pro wand
Fall Stunde | (in
(in (in Euro)
Minu- | Euro)
ten)
1. Gebotsentgegennahme, -6ff- | 200,00 | hD 20 67,6 4 507

nung und -prifung
200,00 | gb 25 40,4 3.367

200,00 | mD 90 33,8 10.140

2. Gebihren und Sicherheitsleis- | 200,00 | hD 0 67,6 0
tungen abwickeln
200,00 | gb 25 40,4 3.367
200,00 | mD 60 33,8 6.760
3. Bescheide erstellen und zustel- | 200,00 | hD 20 67,6 4.507
len (Zuschlage, nicht zugelassene
Gebote, nicht bezuschlagte Gebote), | 200,00 | gD 30 40,4 4.040

einschlief3lich Aktenfihrung
200,00 | mD 80 33,8 9.013

4. Bearbeitung von Fragen Dritter | 200,00 | hD 30 67,6 6.760

inkl. Bearbeitung von Rechtsstreitig-

keiten 200,00 | gb 10 40,4 1.346
200,00 | mD 10 33,8 1.127

5.  Zahlungsberechtigungen aus- | 500,00 | hD 15 67,6 8.450

stellen und verwalten
500,00 | gD 40 40,4 13.467

500,00 | mD 45 33,8 12.675

Zwischensumme 89.526

3) §28c Absatz 1 und 2 und § 29d Absatz 2 EEG 2027 - Erh6hung und Verstetigung
der Biomasse Ausschreibungsmengen bis 2032

Die bei der Bundesnetzagentur einzureichenden Gebote werden gesammelt, nach Ab-
lauf der Gebotsabgabefrist gedffnet, erfasst und anschlie®end auf ihre Zuldssigkeit ge-
pruft. Die zugelassenen Gebote werden gereiht und in der Gebotsreihung bis zur Zu-
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schlagsgrenze Zuschléage erteilt. Uber das Ergebnis (Zuschlag, Nicht-Zuschlag oder
Ausschluss des Gebots) sind Bescheide zu erstellen und zu versenden. Die Zuschlage
werden fir jede Ausschreibungsrunde gemaf § 35 auf der Internetseite der Bundes-
netzagentur bekanntgegeben. Flr die Gebote geleistete Sicherheiten werden bei nicht
erfolgreichen Geboten unmittelbar mit Verfahrensabschluss zurickgegeben und bei
erfolgreichen Geboten nach Realisierung und Netzbetreiberprifung erstattet. Zudem
werden Anfragen zu Ausschreibungen beantwortet sowie gegebenenfalls Beschwerde-
verfahren begleitet.

Aus den Erfahrungen mit den bisherigen Ausschreibungen ist mit mindestens 150 zu-
satzlichen Geboten im Jahr zu rechnen. Legt man die bisherigen Ausschreibungsmen-
gen und die darauf erfolgten durchschnittlichen Gebotsmengen zugrunde und schreibt
sie fur die nunmehr angepassten Gebotsmengen fort, so ergibt sich ein zusatzliches
Aufkommen von mindestens 150 Geboten im Jahr. Dies gilt insbesondere unter dem
Gesichtspunkt, dass sich das Ausschreibungsvolumen und damit die Anzahl an Gebo-
ten verstetigen wird.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Fallzahl | Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
bahn- | f- satz nalauf-
gruppe | wand | pro wand

pro Stunde | (in
Fall (in Euro)
(in Euro)
Minu-
ten)

1.  Gebotsentgegennahme, -6ff- | 150,00 | hD 20 67,6 3.380

nung und -prufung
150,00 | gD 25 40,4 2.525

150,00 | mD 90 33,8 7.605

2. Gebuhren und Sicherheitsleis- | 150,00 | hD 0 67,6 0
tungen abwickeln

150,00 | gD 25 40,4 2.525

150,00 | mD 60 33,8 5.070

3. Bescheide erstellen und zustel- | 150,00 | hD 20 67,6 3.380
len (Zuschlage, nicht zugelassene
Gebote, nicht bezuschlagte Gebo- | 150,00 | gD 30 40,4 3.030
te), einschlieRlich Aktenfuhrung
150,00 | mD 80 33,8 6.760
4. Bearbeitung von Fragen Dritter | 150,00 | hD 30 67,6 5.070
inkl. Bearbeitung von Rechtsstrei-
tigkeiten 150,00 | gD 10 40,4 1.010
150,00 | mD 10 33,8 845
Zwischensumme 41.200

4) § 39n EEG 2023 - Wegfall der Innovationsausschreibungen
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In den Innovationsausschreibungen wurden die bei der Bundesnetzagentur einzurei-
chenden Gebote gesammelt, nach Ablauf der Gebotsabgabefrist gedffnet, erfasst und
anschlieftend auf ihre Zulassigkeit geprift. Die zugelassenen Gebote wurden gereiht
und in der Gebotsreihung bis zur Zuschlagsgrenze Zuschlége erteilt. Uber das Ergebnis
(Zuschlag, Nicht-Zuschlag oder Ausschluss des Gebots) waren Bescheide zu erstellen
und zu versenden. Die Zuschlage wurden fir jede Ausschreibungsrunde gemaf § 35
auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bekanntgegeben. Fir die Gebote geleiste-
te Sicherheiten wurden bei nicht erfolgreichen Geboten unmittelbar mit Verfahrensab-
schluss zurlickgegeben und bei erfolgreichen Geboten nach Realisierung und Netzbe-
treiberprifung erstattet. Zudem wurden Anfragen zu Ausschreibungen beantwortet so-
wie gegebenenfalls Beschwerdeverfahren begleitet. Durch den Entfall dieser Tatigkei-
ten entsteht ein dauerhafter Minderaufwand.

Die Fallzahl ergibt sich aus dem Schnitt der in den letzten Jahren abgegeben Gebote.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfullungsaufwand Fall- Lauf- Zeita | Lohn- | Perso-
zahl bahn- uf- satz nalauf-
gruppe | wand | pro wand
pro Stunde | (in
Fall (in Euro)
(in Euro)
Minu-
ten)
1. Gebotsrundenvorbereitung 1,00 hD 215 67,6 =242
1,00 gD 45 40,4 -30
1,00 mD 75 33,8 -42
2. Gebotsentgegennahme, -6ff- | 250,00 | hD 20 67,6 -5.633
nung und -prifung
250,00 | gD 25 40,4 -4.208
250,00 | mD 90 33,8 -12.675
3. Gebihren und Sicherheitsleis- | 250,00 | hD 0 67,6 0
tungen abwickeln
250,00 | gD 25 40,4 -4.208
250,00 | mD 60 33,8 -8.450
4. Bescheide erstellen und zustel- | 250,00 | hD 20 67,6 -5.633
len (Zuschlage, nicht zugelassene
Gebote, nicht bezuschlagte Gebote), | 250,00 | gD 30 40,4 -5.050
einschlieflich Aktenflihrung
250,00 | mD 80 33,8 -11.267
5. Bearbeitung von Fragen Dritter | 250,00 | hD 30 67,6 -8.450

inkl. Bearbeitung von Rechtsstreitig-
keiten 250,00 | gD 10 40,4 -1.683
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250,00 | mD 10 33,8 -1.408
6. Ausschreibungsergebnisse ver- | 1,00 hD 120 67,6 -135
offentlichen und auswerten

1,00 gD 75 40,4 -51

1,00 mD 75 33,8 -42
Zwischensumme -69.209

5)

§ 39n EEG 2027 - Durchfiihrung der Resilienzausschreibungen

In diesem Gesetz wird der zusatzliche Personalaufwand der Durchfiihrung der Resili-
enzausschreibungen durch die Bundesnetzagentur nicht dargestellt, da noch keine de-
taillierten Abschatzungen vorliegen. Diese Ausschreibungen bedirfen zu ihrer Umset-
zung noch des Erlasses der Verordnung nach § 88d EEG 2027, in der die Details geklart
werden (z. B. Hochstwert). Die Kostenabschatzung des Personalaufwands fur die Bun-
desnetzagentur erfolgt daher im Rahmen des Verordnungsverfahrens.

Durch die in § 39n EEG 2027 neu geschaffene Verordnungskompetenz zu Resili-
enzausschreibungen entsteht bei der Bundesnetzagentur, neben dem noch in der Ver-
ordnung weiter zu beziffernden Personalaufwand, jedoch ein Sachaufwand in H6he von
200.000 Euro fir die Beauftragung externer Gutachter. Nur dadurch kann sichergestellt
werden, dass die Bundesnetzagentur bereits im unmittelbaren Vorfeld zum Inkrafttreten
der Verordnung, wesentliche Fragen -insbesondere zur Abwicklung der qualitativen
Kriterien- vorbereiten und so die schnelle Durchfuhrung der Verordnung gewahrleisten
kann. Dieser zusatzliche Erflllungsaufwand geht auf die Umsetzung von EU-Vorgaben
zurick.

Einmaliger Erflllungsaufwand:

Sachkosten fiir die Beauftragung 200.000
externer Gutachter zur Abwick-
lung der qualitativen Kriterien (in
Euro)

6)

§ 85 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 — Uberwachung der Einhaltung der Pflichtan-
gaben bei der Gebotsabgabe durch die Bundesnetzagentur

Durch den Wegfall einzelner, nicht mehr benétigter Pflichtangaben in den Geboten wird
mit einer geringfligig niedrigeren Anzahl an Gebotsausschlissen pro Jahr gerechnet.
Der Erflllungsaufwand fir die Erstellung und Zustellung dieser Bescheide, einschlief3-
lich Aktenfihrung, entfallt dadurch dauerhaft.

Mit den Anderungen entfallen in Zukunft die allgemeinen Angabepflichten gemaR § 30
Absatz 1 Nummer 1 und 6 EEG 2023 sowie die spezifischen Angabepflichten im Rah-
men der Gebotsabgabe fir Windenergieanlagen und Biomasseanlagen gemaR § 36
Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 und § 39 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023. Die BNetzA hat
damit diese Felder nicht mehr zu prifen. Hier sind auch auf Seiten der BNetzA geringfi-
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gige jahrliche Einsparungen von einer 1 Minute pro Gebot zu erwarten. Der Umfang des
reduzierten jahrlichen Personalaufwands ist jedoch geringfiigig und wird daher nicht
naher beziffert.

85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b EEG 2027 — Uberwachung der Vorgaben zur
preislimitierten Vermarktung von fernsteuerbaren Anlagen durch die Bundes-
netzagentur; Anfragen und Beschwerden Dritter zu Abregelungen

Durch den Wegfall der Preisspanne von -200 bis -100 Euro/MWh und die Einfihrung der
preislimitierten Vermarktung bei allen Preisen unter null, wird diese deutlich haufiger
ausgeldst. Im Rahmen der Umsetzung werden vermehrt Vorgénge, die durch Be-
schwerden Betroffener ausgeldst werden, erwartet. Hierbei ist von etwa 150 Fallen im
Jahr auszugehen. Bei Anhaltspunkten fur Verstof3e kann die Bundesnetzagentur auch
von Amts wegen tatig werden. Bei der Bundesnetzagentur eingehende Beschwerde
werden gesichtet und einer ersten Vorprifung unterzogen, gegebenenfalls werden er-
ganzende Informationen bei den Petentinnen eingeholt. Die Bundesnetzagentur bewer-
tet daraufhin, ob der Fall weiterverfolgt werden soll. In dem Fall wird der zugrundeliegen-
de Sachverhalt weiter aufgeklart und anschlie3end rechtlich bewertet. Das Ergebnis der
Bewertung wird den Petentinnen bzw. Netzbetreibern mitgeteilt. In etwa 5 Fallen wer-
den weitergehende AufsichtsmalRnahmen gegenlber Netzbetreibern bzw. Anlagenbe-
treibenden durchgefuhrt.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfullungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | f- satz nalauf-
gruppe | wand | pro wand
pro Stunde | (in
Fall (in Euro)
(in Euro)
Minu-
ten)
1. Eingang einer Beschwerde be- | 150,00 | hD 50 67,6 8.450
ziehungsweise Identifikation von
Sachverhalten 150,00 | gD 0 40,4 0
150,00 | mD 30 33,8 2.535
2. Entscheidung, ob der Fall weiter | 150,00 | hD 10 67,6 1.690
verfolgt werden soll
150,00 | gD 0 40,4 0
150,00 | mD 10 33,8 845
3. Einholen weiterer Informationen | 150,00 | hD 30 67,6 5.070
zum Fall
150,00 | gD 0 40,4 0
150,00 | mD 60 33,8 5.070
4. Bewertung des Sachverhalts 150,00 | hD 50 67,6 8.450
150,00 | gD 0 40,4 0

150,00 | mD 20 33,8 1.690
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5. Kommunikation des Sachverhal- | 150,00 | hD 60 67,6 10.140
tes und des Ergebnisses gegenlber
Petent beziehungsweise Netzbetrei- | 150,00 | gD 0 40,4 0
ber

150,00 | mD 60 33,8 5.070
6. Verfolgen des Falls beim Netz- | 5,00 hD 180 67,6 1.014
betreiber und Anlagenbetreiber

5,00 gD 0 40,4 0

5,00 mD 180 33,8 507
Zwischensumme 74.078

8) § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ EEG 2027 — Uberwachung der Erstattung

nach § 6 Absatz 5 EEG 2027 durch die Bundesnetzagentur

Die Ausweitung der Uberwachungspflicht in § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c)
EEG 2027 auf Zahlungen nach § 6 Absatz 5 EEG 2027 flhrt zu neuen Vorgangen bei
der Bundesnetzagentur. Im Rahmen der Umsetzung werden vorranging Vorgange, die
durch Beschwerden Betroffener ausgeldst werden, erwartet. Bei Anhaltspunkten fir
Verstole kann die Bundesnetzagentur auch von Amts wegen tatig werden. Bei der Bun-
desnetzagentur eingehende Beschwerden werden gesichtet und einer ersten Vorpru-
fung unterzogen, gegebenenfalls werden erganzende Informationen bei den Petentin-
nen eingeholt. Die Bundesnetzagentur bewertet daraufhin, ob der Fall weiterverfolgt
werden soll. In dem Fall wird der zugrundeliegende Sachverhalt weiter aufgeklart und
anschlief3end rechtlich bewertet. Das Ergebnis der Bewertung wird den Petentinnen
bzw. Netzbetreibern mitgeteilt. In einzelnen Fallen werden weitergehende Aufsichts-
maflnahmen gegeniber Netzbetreibern bzw. Anlagenbetreibenden durchgefihrt.

Im letzten Jahr sind in etwa 1000 Winderzeugungsanlagen und Gber 1000 gréRere Frei-
flachenanlagen in Betrieb genommen worden. Daruber hinaus soll durch dieses Gesetz
insbesondere die Zahl der grofReren Freiflachenanlagen noch weiter steigen. Die Fall-
zahl 50 leitet sich daraus her, dass in einem von etwa 40 Fallen Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der Erstattung bei der Bundesnetzagentur bearbeitet werden.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | f- satz nalauf-
gruppe | wand | pro wand
pro Stunde | (in
Fall (in Euro)
(in Euro)
Minu-
ten)
1. Eingang einer Beschwerde be- | 50,00 hD 30 67,6 1.690
ziehungsweise Identifikation von
Sachverhalten 50,00 gD 0 40,4 0
50,00 mD 40 33,8 1.127
2. Entscheidung, ob der Fall weiter | 50,00 hD 20 67,6 1.127
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verfolgt werden soll 50,00 | gD 0 40,4 0

50,00 mD 20 33,8 563
3. Einholen weiterer Informationen | 50,00 hD 40 67,6 2.253
zum Fall

50,00 | gD 0 40,4 0

50,00 mD 120 33,8 3.380
4. Bewertung des Sachverhalts 50,00 | hD 90 67,6 5.070

50,00 |gD 0 40,4 0

50,00 mD 20 33,8 563
5.  Kommunikation des Sachver- | 50,00 hD 60 67,6 3.380
haltes und des Ergebnisses gegen-
Uber Petent beziehungsweise Netz- | 50,00 gD 0 40,4 0
betreiber

50,00 mD 60 33,8 1.690
6. Verfolgen des Falls beim Netz- | 3,00 hD 1.800 | 67,6 6.084
betreiber und Anlagenbetreiber

3,00 gD 0 40,4 0

3,00 mD 500 33,8 845

27.772

Zwischensumme

9) § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d EEG 2027 — Uberwachung der Abschopfung
durch die Bundesnetzagentur

Die Ausweitung der Uberwachungspflicht in § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d)
EEG 2027 auf Zahlungen nach § 20a EEG 2027 fiihrt zu neuen Vorgangen bei der Bun-
desnetzagentur. Im Rahmen der Umsetzung werden vorranging Vorgange, die durch
Beschwerden Betroffener ausgelost werden, erwartet. Bei Anhaltspunkten fur VerstoRe
kann die Bundesnetzagentur auch von Amts wegen tatig werden. Bei der Bundesnetz-
agentur eingehende Beschwerden werden gesichtet und einer ersten Vorprifung unter-
zogen, gegebenenfalls werden ergénzende Informationen bei den Petentinnen einge-
holt. Die Bundesnetzagentur bewertet daraufhin, ob der Fall weiterverfolgt werden soll.
In dem Fall wird der zugrundeliegende Sachverhalt weiter aufgeklart und anschlieRend
rechtlich bewertet. Das Ergebnis der Bewertung wird den Petentinnen bzw. Netzbetrei-
bern mitgeteilt. In einzelnen Fallen werden weitergehende Aufsichtsmallnahmen ge-
genuber Netzbetreibern bzw. Anlagenbetreibenden durchgefinhrt.

Die Fallzahl von 300 ergibt sich aus der gro3en Menge der potentiell betroffenen Anla-
gen. So sind im letzten Jahr Gber 7.500 Anlagen ab 100 kW in Betrieb genommen wor-
den. Daruber hinaus soll durch dieses Gesetz insbesondere die Zahl der grofieren Frei-
flachenanlagen noch weiter steigen. Auch ist zu beachten, dass die Regelungen fir alle
neuen Anlagenkohorten Anwendung finden, fir die das EEG 2027 mafgeblich ist. Die-
se Zahl steigt Uber den Zeitverlauf immer weiter an. Auch ist damit zu rechnen, dass
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Fragestellungen zur Abschépfung pro Anlage nicht nur einmal auftreten. Dieser zusatz-
liche Erfullungsaufwand geht auf die Umsetzung von EU-Vorgaben zurtick.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfullungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | fwand | satz nalauf-
gruppe | pro pro wand
Fall Stunde | (in
(in (in Euro)
Minu- | Euro)
ten)
1. Eingang einer Beschwerde | 300,00 | hD 30 67,6 10.140
beziehungsweise ldentifikation von
Sachverhalten 300,00 | gD 15 40,4 3.030
300,00 | mD 40 33,8 6.760
2. Entscheidung, ob der Fall wei- | 300,00 | hD 20 67,6 6.760
ter verfolgt werden soll
300,00 | gb 20 40,4 4.040
300,00 | mD 20 33,8 3.380
3. Einholen weiterer Informatio- | 300,00 | hD 40 67,6 13.520
nen zum Fall
300,00 | gD 30 40,4 6.060
300,00 | mD 120 33,8 20.280
4. Bewertung des Sachverhalts 300,00 | hD 90 67,6 30.420
300,00 | gD 10 40,4 2.020
300,00 | mD 20 33,8 3.380
5.  Kommunikation des Sachver- | 300,00 | hD 60 67,6 20.280
haltes und des Ergebnisses gegen-
Uber Petent beziehungsweise Netz- | 300,00 | gD 30 40,4 6.060
betreiber
300,00 | mD 60 33,8 10.140
6. Verfolgen des Falls beim Netz- | 10,00 hD 1.800 | 67,6 20.280
betreiber und Anlagenbetreiber
10,00 gD 90 40,4 606
10,00 mD 500 33,8 2.817
Zwischensumme 169.973

10) § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e EEG 2027 — Uberwachung der Netztrennung
nach § 52a EEG 2027 durch die Bundesnetzagentur
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Im Rahmen der Umsetzung werden etwa 300 Beschwerden Betroffener erwartet. Hier-
bei erschopft sich die Bearbeitung in einer Erlauterung der Rechtslage und dem Verweis
auf den Zivilrechtsweg.

Nur bei Anhaltspunkten fur systematische und dauerhafte falsche Anwendung des In-
struments des § 52a EEG 2027 kann die Bundesnetzagentur auch von Amts wegen
tatig werden. Das Instrument ist insofern als ultima ratio ausgestaltet. Daher ist davon
auszugehen, dass Aufsichtsverfahren nur im Ausnahmefall zu fiihren sind. Es wird von
einem Verfahren pro Jahr ausgegangen. Bei der Bundesnetzagentur eingehende Be-
schwerden werden auf solche Verstdlie gesichtet und einer ersten Vorprifung unterzo-
gen, gegebenenfalls werden erganzende Informationen bei den Petentinnen eingeholt.
Die Bundesnetzagentur bewertet daraufhin, ob der Fall weiterverfolgt werden soll. In
dem Fall wird der zugrundeliegende Sachverhalt weiter aufgeklart und anschlieRend
rechtlich bewertet. Das Ergebnis der Bewertung wird den Petentinnen bzw. Netzbetrei-
bern mitgeteilt.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Perso-
zahl bahn- | fwand | satz nalauf-
gruppe | pro pro wand
Fall Stun- | (in
(in de (in | Euro)
Minu- | Euro)
ten)

I. Aufsichtsverfahren nach § 85 Abatz 3 - Verfahren gegen VNB, wer das Verfahren
dauerhaft und systematisch falsch einsetzt (keine Einzelfallklarung)

1. Eingang einer Beschwerde | 1,00 hD 30 67,6 34

beziehungsweise ldentifikation von

Sachverhalten 1,00 gD 15 40,4 10
1,00 mD 40 33,8 23

2. Entscheidung, ob der Fall wei- | 1,00 hD 20 67,6 23

ter verfolgt werden soll
1,00 gD 20 40,4 13
1,00 mD 0 33,8 0

3. Einholen weiterer Informatio- | 1,00 hD 40 67,6 45

nen zum Fall
1,00 gD 30 40,4 20
1,00 mD 120 33,8 68

4. Bewertung des Sachverhalts 1,00 hD 15.000 | 67,6 16.900
1,00 gD 10 40,4 7
1,00 mD 0 33,8 0

5. Kommunikation des Sachver- | 1,00 hD 10.000 | 67,6 11.267

haltes und des Ergebnisses gegen-
Uber Petent beziehungsweise Netz- | 1,00 gD 30 40,4 20
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betreiber 1,00 mD 0 33,8 0
6. Verfolgen des Falls beim Netz- | 1,00 hD 30.000 | 67,6 33.800
betreiber und Anlagenbetreiber
1,00 gD 90 40,4 61
1,00 mD 300 33,8 169
II. Aufsicht nach § 85 Abs. 1 (Anfra- | 300,00 | hD 60 67,6 20.280
gen von Anlagenbetreibern, Anwal-
ten und Netzbetreibern, erforderli- | 300,00 | gD 30 40,4 6.060
che Diskussionen zu rechtlichen
Fragen) 300,00 | mD 90 33,8 15.210
Zwischensumme 104.009

11) §§ 97, 98 EEG 2027 — Kooperationsausschuss, jahrliches Monitoring

Durch die Anderung der §§ 97, 98 EEG 2027 wird das bestehende Monitoring-System
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, welches sich bereits auf die Umsetzung des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes (WindBG) bezieht, auf die zusatzliche Auswei-
sung dieser Windenergiegebiete als Beschleunigungsgebiete im Sinne des § 2 Num-
mer 4 WindBG erweitert. Auf Bundesebene ist kein erheblicher Mehraufwand zu erwar-
ten, da die Datensatze im Rahmen der bestehenden Prozesse ohnehin ausgewertet
werden und an die bestehenden Berichtspflichten angeknuipft wird.

Weiter fuhrt die Anpassung des § 97 EEG 2027 dahingehend zu einer Entlastung der
Verwaltung, dass die Anzahl der jahrlichen Sitzungen des Bund-Lander-Kooperations-
ausschusses auf Ebene der Staatssekretarinnen und Staatssekretare von mindestens
zwei auf mindestens eine reduziert wird. Hierdurch wird der Verwaltungsaufwand auf
Ebene des Bundes entsprechend reduziert. Der Umfang des reduzierten jahrlichen Per-
sonalaufwands ist jedoch geringfiigig und wird daher nicht naher beziffert.

12) § 99a EEG 2023 - Streichung des Fortschrittsberichts der Bundesregierung zu

Windenergie an Land

Fir den Bund reduziert sich mit der Streichung des jahrlich vorzulegenden Fortschritts-
berichts zu Windenergie an Land nach § 99a EEG 2023 (Fallzahl von 1) der jahrliche
Erflllungsaufwand um rund 18 117 Euro. Mit der Streichung entfallt die Erarbeitung und
Abstimmung eines Berichts innerhalb der Bundesregierung, deren Personalaufwand
auf 268 Stunden beziehungsweise 16.080 Minuten im héheren Dienst mit Lohnkosten in
Hohe von 67,60 Euro pro Stunde geschatzt wird.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Personal-
zahl bahn- | fwand | satz aufwand
gruppe | pro pro (in Euro)
Fall Stunde
(in (in
Minu- | Euro)
ten)
Wegfall Verwaltungsaufwand zu 1,00 hD -16.08 | 67,6 -18.117
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Fortschrittsbericht Windenergie an 0
Land

1,00 gD 0 40,4 0

1,00 mD 0 33,8 0
Zwischensumme -18.117

13) § 99a EEG 2027 - Evaluierung zu Wechselwirkungen mit nachgelagerten Markten
durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie

Die Evaluierung zu Wechselwirkungen mit nachgelagerten Markten (vgl. § 99 a EEG
2027) verursacht einen geringfigigem und daher nicht ndher zu beziffernden Personal-
aufwand.

Fir die Evaluierung werden aber einmalig besondere Sachmittel in Héhe von 321.000
Euro fiir die Beauftragung von Sachgutachten bendétigt. Hieraus ergibt sich ein einmali-
ger Erfallungsaufwand i.H.v. 321.000 Euro. Dieser zuséatzliche Erfullungsaufwand geht
auf die Umsetzung von EU-Vorgaben zuriick.

Einmaliger Erfullungsaufwand:

Sachkosten fiir die Beauftragung 321.00

externer Sachgutachten

14) § 99b EEG 2023 - Streichung des Berichts der Bundesnetzagentur zur Biirgerener-
gie
[wird nachgereicht] Die bislang in § 99b EEG 2023 vorgesehene Pflicht der Bundesnetz-
agentur, jahrlich einen Bericht flr die Bundesregierung tber Erfahrungen mit den Be-

stimmungen des EEG zur Sicherung der Birgerenergie und der Birgerbeteiligung zu
erstellen, wird gestrichen. Dadurch entsteht ein dauerhafter Minderaufwand.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Personal-
zahl bahn- | fwand | satz aufwand
gruppe | pro pro (in Euro)
Fall Stunde
(in (in
Minu- | Euro)
ten)
Wegfall Verwaltungsaufwand zu 1,00 hD -12.30 | 67,6 -13.858
Bilrgerenergie-Bericht 0
1,00 gD -15.46 | 40,4 -10.410
0
1,00 mD -8.500 | 33,8 -4.788
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Zwischensumme -29.056

15) §§ 29, 45 Absatz 1 MsbG - Uberpriifung der gesetzlichen Einbauquoten durch die

BNetzA

Da aufgrund der Anderung des § 29 Absatz 1 Nummer 2 MsbG weitere Anlagenseg-
mente (2 kW bis 7 kW) unter den gesetzlichen Pflichtrollout fallen, flhrt dies bei der Bun-
desnetzagentur zu einem geringfligig erhéhten und nicht naher zu beziffernden jahrli-
chen Personalaufwand. Es kdnnte erhdhter Plausibilisierungsaufwand entstehen. Die-
ser Mehraufwand wird jedenfalls dadurch ausgeglichen, dass im Rahmen der weiteren
Anderung von § 45 Absatz 1 der praktische Vollzug der Regelung entbiirokratisiert wird,
da grundsatzlich fir die grundzustandigen Messstellenbetreiber nicht mehr der Anteil
der neu installierten Leistung, sondern die neu ausgestatteten Messstellen fur die Errei-
chung der 90 %-Quote mafgeblich sein wird.

16) § 32 Nummer 1 Buchstabe d EnFG — Zur Nachweiserbringung zur Zugehorigkeit

eines Wirtschaftszweigs

Es ergibt sich ein einmaliger zusatzlicher Personalaufwand aus der einmaligen Erarbei-
tung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der WZ 2008 und WZ 2025 mit Erstellen
der Korrespondenzliste (Fallzahl von 1). Der Zeitwand pro Fall wird auf 3.600 Minuten
im hoheren Dienst geschatzt. Der Umfang des zusatzlichen einmaligen Personalauf-
wands ist jedoch geringfligig und wird daher nicht naher beziffert.

Darlber hinaus entsteht ein zusatzlicher jahrlicher Personalaufwand, der sich aus den
weitergehenden jahrlichen Prafungen durch Sachbearbeitende ergibt. Hierbei werden
die (formellen) Bescheinigungen Uber die WZ 2025-Zugehdrigkeit eines Unternehmens
gepruft und in Zweifelsfallen Sachverhaltsaufklarungen bei den Unternehmen durchge-
fuhrt. Die formelle Prifung des Vorgangs hinsichtlich der WZ-Zugehdrigkeit, das Erstel-
len von Sachverhaltsaufklarungen und die Auswertung der Ricklaufe wird pro Fall mit
einem Zeitaufwand von 240 Minuten im gehobenen Dienst geschatzt.

Mit Aufklarungsbedarf ist nur bei einem geringen Teil der (Erst-) Antragsteller zu rech-
nen. Bei der Besonderen Ausgleichsregelung ist der Antragstellerkreis weitestgehend
gleichbleibend und betragt in der Regel pro Antragsjahr rund 200 Erstantragssteller
(Fallzahl von 200). Bei Zugrundelegung einer Fallzahl von 200 ergibt sich damit ein jahr-
licher Erfullungsaufwand von 32.320 Euro. Dieser zusatzliche Erflllungsaufwand geht
auf die Umsetzung von EU-Vorgaben zurick.

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands:

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Fall- Lauf- Zeitau | Lohn- | Personal-

zahl bahn- | fwand | satz aufwand
gruppe | pro pro (in Euro)
Fall (in | Stunde

Minu- | (in
ten) Euro)
Jahrliche Prifung der (formellen) | 200,00 | hD 0 67,6 0
Bescheinigungen dber die WZ
2025-Zugehorigkeit eines Unter- | 200,00 | gD 240 40,4 32.320
nehmens
200,00 | mD 0 33,8 0
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Zwischensumme 32.320

b) Lander und Kommunen

Durch dieses Gesetz entsteht kein Erfillungsaufwand fir die Verwaltung der Lander und
Kommunen.

Erfullungsaufwand fir die Verwaltungen der Lander und Kommunen im Einzelnen (im
Ubrigen sind die Verwaltung der Lander und Kommunen von den Anderungen nicht betrof-
fen):

1)

2)

5.

§§ 97, 98 EEG 2027 — Kooperationsausschuss, jahrliches Monitoring

Durch die Anderung der §§ 97, 98 EEG 2027 wird das bestehende Monitoring-System
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, welches sich bereits auf die Umsetzung des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes (WindBG) bezieht, auf die zusatzliche Auswei-
sung dieser Windenergiegebiete als Beschleunigungsgebiete im Sinne des § 2 Nummer
4 WindBG erweitert. Fur die Lander folgt hieraus kein erheblicher Mehraufwand, weil es
sich um eine ergdnzende Angabe der ohnehin zu liefernden (Geo-)Daten handelt und
mit Uberschneidungen der Daten zu rechnen ist.

Des Weiteren fiihrt die Anpassung des § 97 EEG 2027 dahingehend zu einer Entlastung
der Verwaltung der Lander, dass die Anzahl der jahrlichen Sitzungen des Bund-Lander-
Kooperationsausschusses auf Ebene der Staatssekretarinnen und Staatssekretare von
mindestens zwei auf mindestens eine reduziert wird. Hierdurch wird der Verwaltungs-
aufwand auf Ebene der Lander entsprechend reduziert. Der Umfang des reduzierten
jahrlichen Erflllungsaufwands ist jedoch geringfligig und wird daher nicht ndher bezif-
fert.

§ 99a EEG 2023 - Streichung des Fortschrittsbericht Windenergie an Land
Die Streichung der Berichtpflicht (Fortschrittsbericht Windenergie an Land) nach § 99a
EEG 2023 hat keine Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand fur die Verwaltung der

Kommunen und Lander.

Weitere Kosten

Die mit diesem Gesetz vorgesehene Einflihrung eines Abschdpfungsmechanismus hat kei-
ne Auswirkungen auf Einzelpreis und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, und es sind dadurch keine signifikanten Veranderungen des Wettbewerbs und
der sozialen Sicherungssysteme zu erwarten.

e Durch die Einfihrung des Abschdpfungsmechanismus entfallt die Ratio zur Einprei-
sung unsicherer Erlése oberhalb des anzulegenden Wertes in das Gebot. Fir die
Gruppe der Anlagenbetreiber reduzieren sich dadurch gegebenenfalls die Aufwan-
de fiur die Gebotserstellung. Hierdurch kénnen die Anlagenbetreiber rein kostenbe-
zogene Gebote abgeben.

e FUr die Gruppe der Direktvermarkter entstehen durch die Einfihrung eines Ab-
schopfungsmechanismus gegebenenfalls Aufwénde durch eine Anpassung der
Vermarktungsstrategie in Abschépfungsphasen.

e Da mit der Einflhrung des Abschdpfungsmechanismus die Ratio zur Einpreisung
unsicherer Erlése oberhalb des anzulegenden Wertes in das Gebot entféllt (siehe
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oben) fuhrt dies fUr die Finanzierer von Erneuerbaren-Energien-Projekten zu héhe-
rer Erléssicherheit, was hohere Anteile an Fremdkapital an der Projektfinanzierung
ermoglicht. Fur mittelstandische Unternehmen entfallen dadurch daher gegebenen-
falls Nachteile gegenlber finanzstarken Akteuren mit potenziell hdherer Risikobe-
reitschaft.

Durch die mit diesem Gesetz vorgesehene Erweiterung des einstweiligen Rechtsschutzes
in § 83 Absatz 1 EEG 2027 hinsichtlich der Bestimmungen nach § 8b EEG 2027 kann ein
jahrlicher Personalbedarf flr das zustandige Gericht der Hauptsache nicht ausgeschlossen
werden. Inwieweit bezlglich der Bestimmungen nach § 8b EEG 2027 Anlagenbetreiber den
einstweiligen Rechtsschutz beantragen werden, kann mangels vorhandener Datenlage
jedoch nicht prognostiziert werden.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Es ist denkbar, dass der Markt starker zwischen einer rein marktlichen Vermarktung und
einer Vermarktung innerhalb des Investitionsrahmens fir erneuerbare Energien segmen-
tiert wird. Welches Segment anwachst hangt vom allgemeinen Strompreisniveau ab. Insge-
samt besteht die Moglichkeit, dass sich ertragreiche Anlagen aulierhalb des Investitionsrah-
mens flr erneuerbare Energien (bspw. Uber Power Purchase Agreements) finanzieren und
somit vermehrt ertragsarmere Anlagen den Investitionsrahmen nutzen.

Das Gesetz setzt zugleich EU-Vorgaben um. Damit sorgt es fur eine starkere Harmonisie-
rung des Investitionsumfeldes in der Europaischen Union und vereinfacht sowohl die Inves-
titionen auslandischer Unternehmen in Deutschland, als auch die Investition deutscher Un-
ternehmen im Ausland. Durch den Investitionsrahmen fur erneuerbare Energien bleiben
Investitionen daher weiterhin attraktiv. Das deutsche Konzept eines Differenzvertrags
schafft im internationalen Vergleich ein attraktives Angebot fir Investitionen in erneuerbare
Energien in Deutschland.

Gleichstellungspolitische Belange werden nicht berthrt.

Der Gleichwertigkeits-Check wurde durchgeflihrt. Die im Gesetzentwurf enthaltenen Rege-
lungen haben im Ergebnis Uberwiegend keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der
Lebensverhaltnisse, da sie fur alle Regionen gleichermal3en gelten und wirken.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung des EEG 2027 ist angesichts der langfristigen Ausbauziele fur erneuerbare
Energien nicht sinnvoll.

Das Gesetz wird jedoch regelmafig evaluiert (§ 99 EEG 2027). Bei der Evaluierung wird
auch untersucht, inwieweit eine finanzielle Férderung fir Erneuerbare-Energien-Anlagen
weiterhin angezeigt ist. DarUber hinaus ist nach § 99a EEG 2027 eine Evaluierung der Be-
stimmungen des Investitionsrahmens aus Marktpramie und Refinanzierungsbeitrag dahin-
gehend vorgesehen, ob und in welchem Umfang diese Bestimmungen Marktpreissignale
aulerhalb des Spotmarktes abzuschwachen drohen und ob und welche Effekte sich hier-
aus fUr das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommarkte einschliel3lich
des europdaischen Strombinnenmarkts ergeben. Details zur Zielrichtung dieser Evaluierung
sind der Begriindung im Besonderen Teil zu Artikel 1 unter § 99a EEG 2027 zu entnehmen.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes)

Zu Nummer 1

Der Titel des Gesetzes wird neu gefasst.

Zu Nummer 2

Das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend den gesetzlichen Anderungen angepasst.
Zu Nummer 3

Bei der Streichung von § 1a Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 handelt es sich um eine redaktionel-
le Bereinigung. Die in dieser Bestimmung enthaltene Frist zur Vorlage eines Vorschlags
liegt in der Vergangenheit.

Zu Nummer 4
Nummer 3 enthélt verschiedene Anderungen in § 3 EEG 2027:
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 3 Nummer 3 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeénderung zur
Abschaffung der bisherigen Verauflierungsform der Einspeiseverglitung und der Einfiihrung
der neuen, forderfreien VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme sowie um die Ergan-
zung des Refinanzierungsbeitrages. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2
EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen. Die Erganzung
des Refinanzierungsbeitrags in § 3 Nummer 3 EEG 2027 ist aufgrund der Einflhrung von
der Zahlungspflicht in § 20a Absatz 1 EEG 2027 erforderlich.

Zu Buchstabe b

Durch den neu eingefligten § 3 Nummer 5a EEG 2027 wird der Begriff der befristeten
Marktwertdurchleitung eingefuihrt. Danach handelt es sich bei der befristeten Marktwert-
durchleitung um eine Variante der neuen, forderfreien Verauflierungsform der Netzbetreibe-
rabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
EEG 2027. Ahnlich wie bei dem Begriff der unentgeltlichen Abnahme nach § 3 Nummer 46a
EEG 2027 soll die Legaldefinition der befristeten Marktwertdurchleitung die Rechtsanwen-
dung insgesamt vereinfachen.

Zu Buchstabe c

Die Anderung in § 3 Nummer 7 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der Verwei-
se auf EU-Rechtsakte.

Zu Buchstabe d

Durch die Anderung in § 3 Nummer 22 EEG 2027 wird die Definition der Freiflachenanlage
dahingehend angepasst, dass sogenannte Garten-PV-Anlagen nicht mehr erfasst wer-den.

Die Definition der Freiflachenanlage erfolgt durch eine negative Abgrenzung von Anlagen,
die auf, an oder in Gebduden oder sonstigen baulichen Anlagen angebracht sind. Im Um-
kehrschluss gelten alle anderen Typen von Anlagen als Freiflichenanlagen. Dies galt bis-
her insbesondere auch fiir sogenannte Garten-PV-Anlagen, die nach den Anforderungen in
§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EEG errichtet worden sind. Daraus folgte nach bisheriger
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Rechtslage, dass Vorgaben des EEG, die an den Begriff der Freiflachenanlage beziehungs-
weise den Begriff der Solaranlagen des ersten Segments, die gemaf der Begriffsbestim-
mung nach § 3 Nummer 41a EEG auch Freiflachenanlagen umfasst, anknupfen (z.B. § 6
EEG 2027, § 24 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 EEG 2027), auch fir Garten-PV-Anlagen
galten, ohne dass diese Ubertragung in der Sache angemessen war.

Zu Buchstabe e

Bei der Anderung in § 3 Nummer 27a EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeanderung
aus der Streichung des § 93 EEG 2023 und der Einflhrung des Begriffs der Gesamtflache
der Solaranlage des ersten Segments.

Durch die Streichung des § 93 EEG 2023, der eine Verordnungsermachtigung zu Anforde-
rungen an Grinen Wasserstoff vorsah, kann auch die damit korrespondierende Begriffs-be-
stimmung zu Grinem Wasserstoff nach § 3 Nummer 27a EEG 2023 entfallen.

Stattdessen wird in § 3 Nummer 27a EEG 2027 kiinftig der Begriff der Gesamtflache der
Solaranlage des ersten Segments eingefiihrt. Maligeblich fir die Bestimmung der Gesamt-
flache der Solaranlage des ersten Segments ist der aul3ere Umriss der Solaranlage, wenn
vorhanden, ihre Einzaunung. Sofern keine Einzaunung besteht, ergibt sich die Flache aus
einer gedachten Linie um die aufdersten Modulreihen bzw. die aufdersten Anlagen-elemente
der Gesamtanlage (einschlie3lich etwa auf dem Betriebsgeldande vorhandener Wege und
baulicher Anlagen) und umfasst die innerhalb dieser Linie liegende Flache. MaRgebliche
BezugsgroRe ist daher nicht die Uberdeckte Flache i. S. d. § 19 Absatz 2 BauNVO, d. h. die
reine Aufstellflache, die von den Standeranlagen, den Nebenanlagen und den Modulen in
Anspruch genommen wird. Entscheidend ist vielmehr der Gesamtumgriff der Solaranlage
des ersten Segments.

Zu Buchstabe f

Die Anderung in § 3 Nummer 28 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der Ver-
weise auf EU-Rechtsakte.

Zu Buchstabe g

Die Neufassung von § 3 Nummer 29a EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der
Verweise auf EU-Rechtsakte.

Zu Buchstabe h

Die Anderung in § 3 Nummer 34 EEG 2027 erfolgt, weil die Berechnung des Monatsmarkt-
wertes kinftig anhand der Regelungen in Anlage 1 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach
Artikel [...]] geltenden Fassung erfolgen wird. Nur fiir die Berechnung der Héhe der Markt-
pramie fur Bestandsanlagen ist der Monatsmarktwert maf3geblich. Es wird daher nicht mehr
in Anlage 1 zum EEG 2027 geregelt, wie der Monatsmarktwert zu berechnen ist. Die Be-
rechnung des Jahresmarktwertes erfolgt anhand Anlage 1 Nummer 2 EEG 2027. Mit der
Streichung der Nebensatze nach Buchstabe b ist keine inhaltliche Anderung verbunden.
Diese Regelung ist nicht erforderlich, weil die VerduRerungsform der Einspeisevergltung
abgeschafft wurde. Auch fiir den Zahlungsanspruch im Rahmen der Netzbetreiberabnahme
ist eine entsprechende Regelung nicht erforderlich. Es istin § 23b EEG 2027 bereits ausrei-
chend geregelt, dass im Rahmen der Netzbetreiberabnahme der Jahresmarktwert als anzu-
legender Wert mafgeblich ist und sich der Jahresmarktwert in entsprechender Anwendung
von Anlage 1 Nummer 2 EEG 2027 berechnet.
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Zu Buchstabe i

Durch die Erganzung von § 3 Nummer 43 EEG 2027 um den Halbsatz 2 wird die Begriffs-
bestimmung ,Steckersolargerat® dahingehend erweitert, als dass sie Konstellationen mit
einem hinter dem Wechselrichter des Steckersolargerats betriebenen Stromspeicher eben-
falls umfasst.

Zu Buchstabe j

Bei der Anderung in § 3 Nummer 46a EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeadnderung,
die nachvollzieht, dass die Verauerungsform der Einspeisevergutung abgeschafft und
kiinftig die neue, férderfreie Veraulierungsform der Netzbetreiberabnahme eingefihrt wird.
Auf die Begrindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen

Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung in § 4 Nummer 1 und 3 EEG 2027 werden die Ausbaupfade des EEG
2023 fur die installierte Leistung von Windenergieanlagen und Solaranlagen fortgeschrie-
ben, der Ausbaupfad fiir die installierte Leistung von Biomasseanlagen flir das Jahr 2030
erhoht und dieser Zielwert auch fir das Jahr 2035 festgeschrieben sowie die Regelung der
mindestens halftigen Aufteilung des Zubaus auf Solaranlagen des zweiten Segments auf-
gehoben.

Mit dem Ziel nach § 1 Absatz 2 EEG 2027, dass der Anteil des aus erneuerbaren Energien
erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Bundesgebiet auf mindestens 80 Prozent
im Jahr 2030 gesteigert werden, werden die bisherigen Ausbaupfade des EEG 2023 fur die
installierte Leistung fir Windenergieanlagen an Land und fiir Solaranlagen beibehalten. Die
Zielangaben fir die Jahre 2024 und 2026 werden gestrichen, da diese Jahre in der Vergan-
genheit liegen.

Daruber hinaus istin § 4 Nummer 4 EEG 2027 eine leichte Erhdhung der installierten Leis-
tung von Biomasseanlagen von 8,4 Gigawatt auf 9 Gigawatt fur das Jahr 2030 vorgesehen
und die Festschreibung dieses Zielwertes auch fur das Jahr 2035 ist notwendig, um den
Erhalt des derzeitigen Biomasse-Anlagenbestands im Wesentlichen zu sichern. Biomasse
als steuer-bare Energiequelle soll eine verlassliche Perspektive im Energiemix erhalten.
Gleichzeitig mussen die Anlagen sich starker flexibilisieren, um die fluktuierenden Einspei-
sungen der Wind- und Solaranlagen besser zu ergénzen. Eine etwas erhohte Gesamtleis-
tung ist vor diesem Hintergrund sinnvoll.

Zu Buchstabe b

§ 4 Satz 2 EEG 2023 wird gestrichen. Mit dem EEG 2027 soll der Zubau von Solaranlagen
zugunsten der kostengunstigeren Solaranlagen des ersten Segments verschoben werden.
Als notwendige Folgednderung ist § 4 Satz 2 EEG 2023 zu streichen, der bislang eine min-
destens halftige Aufteilung des Zubaus von Solaranlagen auf Solaranlagen des zweiten
Segments, d.h. insbesondere PV-Dachanlagen, vorsah. Auf die entsprechenden Begriin-
dungen zu §28a Absatz 2 EEG 2027 sowie zu § 28b Absatz 2 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Nummer 6

Der bislang in § 4a EEG 2023 verankerte Strommengenpfad fir die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien wird gestrichen. Der Monitoringbericht zum Start der 21. Legislatur-
periode ,Energiewende. Effizient. Machen.” im Auftrag des BMWE hat ergeben, dass die
dem EEG 2023 zugrunde gelegten Prognosen von einem schneller ansteigenden Bruttost-
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romverbrauch im Jahr 2030 ausgehen als zum aktuelleren Zeitpunkt der Erstellung des Mo-
nitoringsberichts. Gleichzeitig haben sich auch die unterlegten Annahmen zur Stromer-zeu-
gung aus erneuerbaren Energien auf Basis des Ausbaupfads nach § 4 EEG und dem Wind-
SeeG als zu optimistisch erwiesen. Zum einen verzdgert sich der Ausbau der Wind-energie
auf See aufgrund verzégerter Netzanbindungen. Zudem bleibt bei Wind auf See und Wind
an Land die im Mittel tatsachlich realisierte Einspeisung von Strom hinter den urspringli-
chen Annahmen zurtick, unter anderem aufgrund von netz- und marktbedingten Abregelun-
gen, Abschattungseffekten, sowie - insbesondere bei Wind an Land - aufgrund von Ab-
schaltauflagen aus naturschutz- und larmschutzrechtlichen Grinden sowie unter-durch-
schnittlicher Witterungsverhaltnisse in den letzten Jahren. Nach den Erkenntnissen des
Monitoringberichts gleichen sich diese Effekte bei Beibehaltung der bestehenden Aus-
baupfade mit Blick auf die Zielerreichung eines Anteils von 80 Prozent erneuerbarer Strom-
erzeugung am Bruttostromverbrauch in etwa aus. Der konkret in § 4a EEG 2023 hinterlegte
Strommengenpfad ist jedoch aus den genannten Griinden offensichtlich Uber-holt. Die
Streichung des Strommengenpfads ist gegenlber einer Anpassung auf Basis der gegen-
wartig erzielbaren Erkenntnisse vorzugswiirdig. Die bisherige Regelung hat eine Scheinge-
nauigkeit vorgetauscht, die so nicht mit der Entwicklung der Energiewende im Stromsektor
korrespondiert. Die weitere Entwicklung des Marktes und des weiteren Hoch-laufs der er-
neuerbaren Energien wird im Rahmen des Kooperationsausschusses nach § 97 EEG 2027,
seinen Berichten nach § 98 Absatz 1 und 2 EEG 2027 und den regelmaRigen Monitoringbe-
richten der Bundesregierung nach § 98 Absatz 3 EEG 2027 eng beobachtet, was auch ein
zeitnahes Nachsteuern ermoglicht, sollte sich dies in den kommen-den Jahren als notwen-
dig erweisen. Hierfir ist ein Strommengenpfad nicht notwendig.

Zu Nummer 7

Zum einen vollzieht § 5 EEG 2027 nach, dass mit der europaweiten Einfuhrung einer Ab-
schopfungskomponente auch bei Kooperationsprojekten nicht mehr nur Férderzahlungen
an Anlagenbetreiber denkbar sind, sondern in Hochpreisphasen auch Zahlungen durch die
Anlagenbetreiber. Dies macht die Anpassung einiger Formulierungen erforderlich.

Zum anderen wird der Anwendungsbereich des § 5 EEG in zweifacher Weise geweitet.

Erstens ermdglicht § 5 EEG 2027 zukunftig nicht nur Kooperationen mit anderen Mitglied-
staaten der Europaischen Union, sondern auch Kooperationen mit Staaten der Europai-
schen Freihandelsassoziation sowie — teils unter zusatzlichen Voraussetzungen — mit dem
Vereinigten Konigreich GroRbritannien und Nordirland. Eine solche Weitung ist in Artikel 11
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Forderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 (ABI. L 328
vom 21.12.2018, S. 82; zuletzt gedndert durch Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 [ABI. L 1711 vom 26.6.2024, S. 1]) ausdrtick-
lich angelegt. Die weiteren Kooperationsstaaten wurden bewusst aufgrund der gewachse-
nen engen wirtschaftlichen und rechtlichen Verknipfungen und Assoziationen sowie der
gemeinsamen Bemuhungen um eine Zusammenarbeit unter den Nordseeanrainerstaaten
im Offshore-Bereich ausgewahlt. Im Rahmen des Nordseegipfels haben die Regierungen
der Nordseeanrainerstaaten am 26. Januar 2026 in Hamburg einen Investitionspakt unter-
zeichnet. Darin ist vorgesehen, die Offshore-Windenergie in der Nordsee bis 2050 auf 300
GW zu steigern, wobei bis zu 100 GW durch Kooperationsprojekte entstehen sollen. Dar-
uber hinaus haben die Energieminister des Vereinigten Kdnigreichs GrofR3britannien und
Nordirland und der Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame Absichtserklarung un-
terschrieben, die vorsieht, dass beide Staaten gemeinsame Kooperationsprojekte in der
Nordsee planen und den entsprechenden regulatorischen Rahmen schaffen. Eine weiter-
gehende Offnung auf sonstige Drittstaaten unter-bleibt bewusst.

Zweitens fuhrt § 5 EEG 2007 eine neue blrokratiearme Form der grenziiberschreitenden
Zusammenarbeit mit anderen Staaten ein. Konkreter Anlass fir diese Erweiterung sind lau-
fende Verhandlungen zu einem Offshore-Windprojekt mit Danemark, in dem sich eine sol-
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che Form deutscher Beteiligung anbietet. Regelungsziel ist eine Kooperationsform, in der
Deutschland nicht in den konkreten Vollzug von Ausschreibungen und Férderzahlung ein-
bezogen ist, sondern sich erst auf nachgelagerter Ebene finanziell an den Kosten der For-
derung beteiligt, die einem oder mehreren anderen Staaten im Vollzug entstehen (und an
etwaigen Einnahmen in Hochpreisphasen beteiligt wird).

Zwar lasst § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EEG 2023 in Verbindung mit der Grenziiber-
schreitende-Erneuerbare-Energien-Verordnung (kurz GEEV, die allerdings derzeit noch
nicht fur Offshore-Projekte greift) bereits heute Kooperationsformen zu, in denen letztlich
nur ein Mitgliedstaat die Ausschreibung verantwortet. Doch erfolgt in diesen Fallen die fi-
nanzielle Beteiligung Deutschlands — sofern sie nicht ausnahmsweise auf blof3e Investiti-
onszuschusse im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b) GEEV beschrankt bleibt
— stets Uber Zahlungen ,im laufenden Férderbetrieb“ nach dem EEG. Und auch wenn EEG
und GEEV fir diesen Regelfall vorsehen, dass Umfang und Modalitaten von EEG-Zahlun-
gen weithin eigenstandig ausgestaltet werden kénnen: Es bleibt doch dabei, dass die Betei-
ligung Deutschlands an Onshore- wie Offshoreprojekten strukturell in Form konkreter For-
derzahlungen von Marktpramien nach dem EEG abgebildet wird. Somit ist Deutschland
letztlich stets in den konkreten Fordervollzug eingebunden. Es fliel3en stets (wenn auch ggf.
recht atypische) Forderzahlungen nach dem EEG, deren Belastung unter den deutschen
beteiligten Akteuren der Férderkette (Bundesrepublik Deutschland, Ubertragungsnetzbe-
treiber, ggf. Verteilnetzbetreiber) dann Uber den Finanzierungsmechanismus des EnFG
ausgeglichen werden.

Nicht immer ist aber eine solch enge Einbeziehung Deutschlands in den Férdervollzug ge-
boten. In manchen Konstellationen scheint sie im Gegenteil eher hinderlich fiir einen mog-
lichst burokratiearmen Foérdervollzug. Je nach Fallkonstellation kann es fir die Gesamtpro-
jektkosten effizienter sein, wenn ein Staat nach entsprechenden Absprachen mit einem
anderen Staat nicht nur die Ausschreibung, sondern auch die laufende Forderung allein
abwickelt (Aquivalent zu ,EEG-Zahlungen®) und der andere Staat erst auf nachgelagerter
Ebene die dadurch ausgel6sten Kosten mitfinanziert (Aquivalent zum ,EnFG-Ausgleich®).
Diese weitere Forderstruktur und damit eine weitere ,Art von gemein-samen Projekten® im
Sinne der Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 stellt der neue § 5 Absatz 2
Satz 3 Nummer 2 EEG 2027 der Rechtspraxis zur Verfigung.

Da es sich auch bei dieser Option letztlich um eine Auspragung grenziberschreitenden
Ausschreibens handelt, wurde schlieRlich die Uberschrift zu § 5 um den Zusatz ,grenz-iiber-
schreitende Ausschreibungen® erganzt. Somit wird auch im EEG der Begriff der ,,grenziiber-
schreitenden Ausschreibung® eingeflihrt, den bisher nur die GEEV explizit kannte. Inhaltlich
kennen aber schon bisher EEG und GEEV drei Konstellationen der Kooperation (gemeinsa-
me Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EEG 2023 sowie § 1 Absatz 2 Num-
mer 1 GEEV / gedffnete nationale Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG
2023 sowie § 1 Absatz 2 Nummer 2 GEEV / getffnete auslandische Ausschreibung nach §
1 Absatz 2 Nummer 3 GEEV, vgl. auch § 5 Absatz 4 Satz 2, 2. Alternative EEG 2023) die
nun um eine vierte Konstellation angereichert wird.

Bei Gelegenheit dieser Anpassung wird klargestellt: § 5 Absatz 2 Satz 1 EEG 2023 will Ko-
operationsprojekte ermdglichen, die sich auf Anlagen im Staatgebiet oder in der ausschliel3-
lichen Wirtschaftszone eines oder mehrerer anderer Staaten beziehen kénnen. Zwar ist § 5
Absatz 2 Satz 1 EEG 2023 dem Wortlaut nach enger auf ,Anlagen im Staatsgebiet eines
anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union®
beschrankt. Doch bereits der nachfolgende § 5 Absatz 2 Satz 2 EEG 2023 zeigt, dass dies
auch Projekte fur Windenergieanlagen auf See umfasst. Diese Anlagen liegen aber regel-
maRig nicht ausschliellich im ,Staatsgebiet”, sondern in ausschliellichen Wirtschaftszonen
der auslandischen Staaten. Und auch Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des europai-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 umfasst in seinem Regelungs-
umfang Offshore-Projekte und beschrankt sich nicht erkennbar auf das Staatsgebiet im
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engeren Sinne. Dass vor diesem Hintergrund§ 5 Absatz 2 Satz 1 EEG auch auf diese Ge-
biete bezogene Projekte umfasst, ist somit hinreichend klar (weshalb mit dem EEG 2027
keine Anpassung erfolgt).

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift von § 5 EEG 2027 wird angepasst, um deutlich zu machen, dass auch Re-
gelungen zu grenzlberschreitenden Ausschreibungen in § 5 EEG 2027 enthalten sind.

Zu Buchstabe b
§ 5 Absatz 2 Satz 1, 3 und 4 EEG 2027 sowie § 5 Absatz 3 EEG 2027 werden neu gefasst.

In § 5 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 wird neu geregelt, in welchen Staatsgebieten (bezie-
hungsweise ausschlief3lichen Wirtschaftszonen dieser Staaten, siehe oben) Anlagen Uber
Ausschreibungen als Beglnstigte von Zahlungen fir Strom aus erneuerbaren Energien
bezuschlagt werden kénnen. In drei Nummern werden die drei denkbaren Staaten-Konstel-
lationen fir Kooperationen ausdifferenziert aufgelistet: Nummer 1 fiir Kooperationen bezlg-
lich Anlagen im Staatsgebiet eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union, Nummer 2 fiir Kooperationen beziglich Anlagen im Staatsgebiet eines oder
mehrerer Staaten der Europaischen Freihandelsassoziation und Nummer 3 fir Kooperatio-
nen bezlglich Anlagen im Staatsgebiet des Vereinigten Kénigreichs Grof3britannien und
Nordirland, die eine direkte physische Verbindungsleitung in das Bundesgebiet haben. Da-
mit wird der Anwendungsbereich des § 5 Absatz 2 EEG abgestuft erweitert:

¢ Anlagen in Staaten der Europaischen Freihandelszone stellt § 5 Absatz 2 EEG inso
fern Anlagen in Mitgliedstaaten der Europaischen Union gleich, ohne hier zusatzli-
che Voraussetzungen fir Kooperationen aufzustellen. Diese Aussage des Gesetzes
ist allerdings im Zusammenhang mit dem Verweis in § 5 Absatz 3 Nummer 1 EEG
2027 zu lesen. In Konsequenz der Ausweitung der denkbaren Kooperationsstaaten
auf Nicht-EU-Lander wird dort der Verweis auf Artikel 11 der Richtlinie (EU)
2018/2001 des europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018
erweitert, der auf EU-Rechtsebene die Voraussetzungen an Kooperationen mit sol-
chen ,Drittlandern® formuliert. Diese eigenstandigen Vorgaben sind somit zu beach-
ten, das EEG selbst stellt aber keine weiteren Voraussetzungen auf.

o Kooperationen in Bezug auf Anlagen im Vereinigten Konigreich stellt § 5 Absatz 2
EEG 2027 hingegen nur gleich, soweit diese eine direkte physische Verbindungslei-
tung in das Bundesgebiet haben. Dort gelegene Anlagen sollen also nur insoweit
Gegenstand einer Kooperation nach Absatz 2 sein kénnen, als sie Uber eine direkte
physische Verbindungsleitung in das Bundesgebiet angeschlossen sind. Nur bezo-
gen auf Anlagen mit dieser qualifizierten Anbindung zum deutschen Stromnetz ist
eine Kooperation nach § 5 Absatz 2 EEG 2027 mit Zahlungen fur Strom aus erneu-
erbaren Energien durch die Bundesrepublik zulassig. Daruber hinaus sind auch hier
die Voraussetzungen des Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des europaischen
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zu beachten. Diese doppelte
Grenzziehung ist bei der Ausgestaltung konkreter Kooperationsprojekte mit dem
Vereinigten Konigreich zu beachten.

Ungeachtet dieser Erweiterung bleibt die (Regel-)Begrenzung des Gebots flir Anlagen im
Ausland nominell unverandert bei 20 Prozent der gesamten jahrlich zu installierenden Leis-
tung an Anlagen. Der Einschub des Wortes ,insgesamt” in § 5 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027
stellt klar, dass diese Grenze fiir alle Kooperationsprojekte zusammen mafigebend ist —
dass sich hier also nicht etwa Kooperationen mit Kooperationspartnern aus unterschiedli-
chen Gruppen Uber 20 Prozent hinaus aufaddieren durfen.
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Unterfallt die Anlage in einem anderen Staat dem differenzierten Anwendungsbereich des §
5 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027, stehen in Bezug auf sie alle Kooperationsformen des § 5 Ab-
satz 2 Satz 3 EEG 2027 zur Verfiigung. Entsprechend sind die Nummern in Absatz 2 Satz 3
durchgehend offener formuliert: Statt eng auf andere ,Mitgliedstaaten der Europaischen
Union“ zu rekurrieren, ist offen von anderen ,in Satz 1 genannten Staaten® die Re-de. Unge-
achtet dieser Biindelung in einer offenen Formulierung sind aber je nach Staat gegebenen-
falls unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Denn wie der Verweis
zu Beginn von Satz 3 belegt, konnen samtliche Kooperationsformen nur zu dem Zweck
nach Absatz 2 Satz 1 genutzt werden. Folglich missen sie sich innerhalb des in Satz 1 ge-
steckten Anwendungsbereichs bewegen — im Falle einer Kooperation mit dem Vereinigten
Kdnigreich durften sie also etwa keine Zahlungen der Bundesrepublik Deutsch-land fur An-
lagen ohne direkte physische Verbindungsleitung ins Bundesgebiet vorsehen.

§ 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG 2027 flihrt die oben beschriebene weitere unburokrati-
sche Kooperationsform ein: Ein oder mehrere der in Absatz 2 Satz 1 genannten anderen
Staaten fihren die Ausschreibung (und den sich anschlieRenden Férdervollzug) durch, die
Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich hieran finanziell. Diese Kooperationsform lasst
sich in den Katalog des Absatz 2 Satz 3 eingliedern. Satz 3 knUipft eingangs am Zweck des
Satz 1 an, Kooperationen in den Fallen zu ermdglichen, in denen Zahlungen fir Strom aus
erneuerbaren Energien durch Ausschreibung ermittelt werden. Diesem Ziel dient auch die
neue Kooperationsform des Nummer 2: Hier erfolgt eine Ausschreibung — durch den oder
die anderen Staaten —, die den Bezuschlagten Anspriiche auf staatliche Zahlungen flr
Strom vermittelt — unmittelbar durch den oder die anderen Staaten und mittelbar Uber die
Finanzierungsbeitrage durch die Bundesrepublik Deutschland. Und Absatz 2 Satz 1 ist kei-
ne klarer Wortlautbegrenzung auf Konstellationen zu entnehmen, in denen die Bundesrepu-
blik unmittelbar ,EEG-Zahlungen® leistet. Somit reiht sich die neue Nummer 2 vom Rege-
lungszweck her stimmig ein in den Katalog des Absatz 2 Satz 3, ohne dass es auf die eher
rechtsdogmatische Frage ankame, ob die Zahlungen aus Deutschland eher als ,EEG-Zah-
lungen® oder als ,EnFG-Ausgleichszahlungen® einzuordnen sind (vgl. oben).

Bewusst enthalt sich der Gesetzgeber an dieser Stelle weiterer Detail-Vorgaben zu der neu-
en Kooperationsform. So wird etwa keine Aussage dazu getroffen, bis zu welcher Beteili-
gungsquote noch von einer ,finanziellen Beteiligung® der Bundesrepublik Deutschland ge-
sprochen werden kann. Denn die Nutzung dieser Option durch die Rechtspraxis soll nicht
uber das erforderliche Mal hinaus eingeschrankt werden. Diese erforderliche Mindestrah-
mung aber setzt das Recht durchaus, wobei insbesondere zu nennen waren:

. Ausweislich § 5 Absatz 3 EEG 2027 bedarf es wie auch in den anderen Fallen
grenziberschreitender Ausschreibungen einer entsprechenden vdlkerrechtli-
chen Vereinbarung (Nummer 1) sowie entsprechend positiver Effekte auf den
deutschen Strommarkt (Nummer 2).

. S5 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 EEG 2027 und Anlage 1 zum EnFG 2027 regeln,
wann nur Zahlungen der Ubertragungsnetzbetreiber als flir die Bundesrepublik
Deutschland beachtliche Zahlungen in dieser Konstellation angesehen werden
kénnen.

. GemalR § 88a EEG 2027 konnen in der GEEV konkretisierende Regelungen flur
solche Projektbeteiligungen getroffen werden.

. Europarechtlich ist die Notifizierung der Férderung in einem solchen Projekt bei
der Europaischen Kommission erforderlich.

§ 5 Absatz 2 Satz 4 EEG 2027 nimmt ausdriicklich das Attribut ,grenziiberschreitend” in
den Wortlaut des Gesetzes auf (das bisher nur in der GEEV ausdrticklich auftauchte; vgl.
insofern schon die Begrindung zu § 5 EEG 2027 insgesamt) sowie den Verweis auf Satz 3
(in dem die drei in Absatz 2 einschlagigen Fallgruppen gelistet sind).
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Auch in § 5 Absatz 3 EEG 2027 wird eingangs das Attribut ,grenziberschreitend” erganzt
(vgl. insofern schon die Begriindung zu § 5 EEG 2027 insgesamt). Und dessen Nummer 1
nimmt offener Bezug auf ,Staaten” statt wie bisher auf ,Mitgliedstaaten der Europaischen
Union*“, um die Offnung des § 5 EEG 2027 fuir ausgewahlte andere Nicht-EU-Staaten nach-
zuvollziehen. Schliel3lich wird der Verweis auf die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/2001
des europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 auf deren Artikel 11
und 12 erstreckt. Wie oben ausgeflihrt, sind fir Kooperationen mit ,Drittlandern” diese Vor-
gaben einschlagig und daher mit in Bezug zu nehmen. Unverandert bleibt der Bezug des
§ 5 Absatz 3 EEG 2027 auf Absatz 2 Satz 3. Hier formuliert Absatz 3 gesetzessystematisch
konsequent die aufgeflihrten weiteren Zulassigkeitsvoraussetzungen in Absatz 3 zunachst
nur fir Kooperationen mit dem Zweck staatlicher Zahlungen fiir Strom an Anlagen im Aus-
land nach Absatz 2.

Zu Buchstabe ¢

§ 5 Absatz 4 Satz 2 EEG 2027 wird um eine weitere Fallgruppe erweitert, weshalb sich die
EinfGhrung einer Nummerierung anbietet.

Nummer 1 passt den bisherigen § 5 Absatz 4 Satz 2 1. Alternative EEG 2023 an, der sich
inhaltlich gemeinsamen oder gedéffneten nationalen grenziberschreitenden Ausschreibun-
gen widmet. Die Anpassung vollzieht nach, dass mit Einfihrung der Abschdpfung der For-
dervollzug in Hochpreisphasen auch mit einer Zahlungspflicht fir Anlagenbetreiber nach
diesem Gesetz einhergehen kann.

Nummer 2 passt den bisherigen § 5 Absatz 4 Satz 2 2. Alternative EEG 2023 an, der sich
inhaltlich auslandischen Ausschreibungen widmet, die fur Anlagen im Bundesgebiet geoff-
net sind (sowie je nach Absprache ggf. auch gemeinsamen Ausschreibungen flr bestimmte
Zahlungsanteile). Auch hier ist die denkbare Zahlungspflicht fir Anlagenbetreiber in
Deutschland in Hochpreisphasen zu berlcksichtigen. Zudem wird der Bezug auf das aus-
landische Fordersystem offener auf andere ,Staaten bezogen, um die Entscheidung fir
eine Ausweitung denkbarer Kooperationen auf Anlagen im Nicht-EU-Ausland in § 5 Absatz
2 Satz 1 EEG 2027 sachgerecht zu berucksichtigen. Denn zum einen scheint es zweckma-
Rig, dass gemeinsame Ausschreibungen der Bundesrepublik mit einem anderen Nicht-EU-
Staat sowohl flir Anlagen im Ausland (insofern Absatz 2 Satz 3 Nummer 1) als auch fir An-
lagen in der Bundesrepublik (insofern Absatz 4 Satz 2) gedffnet werden kdnnen. Und zum
anderen liegt es nahe, fur Anlagen in Deutschland gedffnete auslandische Ausschreibun-
gen durch Nicht-EU-Staaten als Spiegelbild zu deutschen Ausschreibungen zuzulassen,
die nach Absatz 2 Satz3 Nummer 3 Anlagen im Nicht-EU-Ausland offenstehen. Vor dem
Hintergrund ist auch in Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 offen Bezug auf andere Staaten zu neh-
men. In dieser Hinsicht spielt weder die Einschrankung des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
auf Anlagen mit direkter Verbindungsleitung in die Bundesrepublik eine Rolle, noch bedarf
es einer spiegelbildlichen Vorgabe, dass die betroffenen deutschen Anlagen direkte physi-
sche Verbindungsleitungen ins Ausland haben missten. Denn es geht insoweit stets nur
um Zahlungen aus dem kooperierenden Ausland an Anlagen im Inland und nie um Zahlun-
gen aus Deutschland an Anlagen im Ausland. Hier besteht also kein vergleichbares Interes-
se, den Nutzen deutscher Zahlungen gegenlber bestimmten Staaten Gber eine direkte An-
bindung des Projekts abzusichern.

Die neue Nummer 3 widmet sich der neuen Form der Kooperation des § 5 Absatz 2 Satz 3
Nummer 2 EEG 2027. Sie stellt klar, dass Zahlungen, die ein Ubertragungsnetzbetreiber
leistet oder erhalt, ohne eine entsprechende volkerrechtliche Vereinbarung im Rahmen des
finanziellen Ausgleichs mit der Bundesrepublik Deutschland nach EnFG keine Beachtung
finden kénnen. Hintergrund ist die Uberlegung des Gesetzgebers, dass sich eine Abwick-
lung der Zahlungsstrome zur finanziellen Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an
einem von einem anderen Staat durchgefiihrten Férderung tiber einen oder mehrere Uber-
tragungsnetzbetreiber anbietet. Diese kdénnen als ,Zahlstelle“ fir Zahlungen ins Ausland
(Regelfall der finanziellen Beteiligung an Forderkosten) oder aus dem Ausland (Fall der
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finanziellen Beteiligung an Einnahmen aus der mit der Férderung verknupften Abschop-
fung) fungieren und sollen ihre Ausgaben und Einnahmen aus dieser Tatigkeit Uber das
EnFG geltend machen kénnen. Voraussetzung ist aber auch hier stets die Existenz einer
entsprechenden vélkerrechtlichen Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland.
Denn nur so ist sichergestellt, dass die Bundesrepublik in einem offenen Aushandlungspro-
zess selbst dartber entscheiden kann, welchen Projektkosten sie sich aussetzen will und
wie die erwarteten Kosten im Verhaltnis zu den erwarteten Vorteilen fir den deutschen
Strommarkt stehen.

Zu Buchstabe d

Um die Ausweitung denkbarer Kooperationen auf Nicht-EU-Staaten sachgerecht abzubil-
den, werden auch in § 5 Absatz 5 EEG 2027 einige Anpassungen erforderlich. § 5 Absatz 5
Satz 3 und Satz 4 EEG 2027 sprechen nunmehr offener von ,Staaten” — wobei trotz des
bindelnden Wortlauts die oben ausgebreiteten Differenzierungen auch hier zu beachten
sind. Wenn § 5 Absatz 5 Satz 3 EEG 2027 auf die in Absatz 1 genannten Anlagen Bezug
nimmt, geht es nur um Anlagen in der Bundesrepublik. Folglich gelten hier die Ausfihrun-
gen zu § 5 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 EEG 2027 entsprechend, so dass die Einschrankung
des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 auf Anlagen mit direkter Verbindungsleitung
auch hier keine Rolle spielt. Wenn hingegen § 5 Absatz 5 Satz 4 EEG 2027 auf die in Ab-
satz 2 genannten Anlagen, also auf Anlagen im Ausland, Bezug nimmt, sind auch die diffe-
renzierten Voraussetzungen des § 5 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 zu beachten.

In§ 5 Absatz 5 Satz 4 EEG 2027 schlief3lich wird die bisherige Bezugnahme auf den Strom-
mengenpfad nach § 4a EEG 2023 gestrichen, da die in Bezug genommene Bestimmung
des EEG 2023 aufgehoben wird. Insofern wird auf die Begriindung zur Streichung des § 4a
EEG 2023 verwiesen. In Folge war hier jeweils auch die ,Formulierung ,und der in ihnen
erzeugte Strom“ zu streichen, da nur die ZielgroRen des § 4a EEG 2023 auf erzeugten
Strom bezogen waren, wahrend der verbleibende Ausbaupfad des § 4 EEG auf die instal-
lierte Leistung von Anlagen abstellt.

Durch die Einfuhrung eines zusatzlichen § 5 Absatz 5 Satz 5 EEG 2027 wird erreicht, dass
grenzuberscheitende Offshore-Kooperationen Uber die in § 5 Absatz 5 Satz 1 EEG 2027
vorgesehenen Anrechnungen hinaus auch auf das Ausbauziel des § 1 Absatz 2 WindSeeG,
welches gemafl § 4 Nummer 2 EEG 2027 den Ausbaupfad fir Wind auf See regelt, sowie
die Ausschreibungsvolumina des § 2a Absatz 1 WindSeeG angerechnet werden kdnnen.
Damit wird der bislang in § 5 Absatz 5 Satz 4 EEG enthaltene Ausschluss einer Verrech-
nung von Anlagen im Ausland gemaR § 5 Absatz 2 fir Windenergieanlagen auf See mit dem
Zweck einer kosteneffizienten Erreichung der Ausbauziele und einer Verstetigung der Aus-
schreibungsvolumina fur die vorgelagerten Lieferketten aufgehoben. Eine Anrechnung von
Kooperationsprojekten erfolgt dergestalt, dass sich die Ausbauvolumina mit Blick auf die zu
installierende Leistung nach Bezuschlagung der Windenergieanlage auf See aus einem
Kooperationsprojekt um den Umfang des installierten Leistungsanteils, fur den auch eine
Anrechnung nach § 5 Absatz 5 Satz 1 und 2 EEG des diesem Leistungsanteil entsprechen-
den erzeugten Stroms erfolgt, verringern und dieser damit auf die im WindSeeG enthalte-
nen Gesamtziele des Offshore-Ausbaus angerechnet wird Zur Verhinderung einer Doppel-
anrechnung und in Ubereinstimmung mit européischem Recht erfolgt eine Anrechnung also
auch insoweit nur, als dies in der zugrunde liegenden volkerrechtlichen Vereinbarung, etwa
mittels einer quotalen Zuordnung von Leistungsanteilen oder erzeugten Strommengen zu
den Vertragsstaaten, geregelt ist.

Zu Buchstabe e

Auch § 5 Absatz 5a EEG 2027 ist angesichts der Ausweitung denkbarer Kooperationen auf
Nicht-EU-Staaten sprachlich anzupassen. Absatz 5a trifft Vorgaben zur Anrechnung von
Strom aus Anlagen im Ausland, fir die keine Zahlungen durch Ausschreibungen nach § 5
Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 ermittelt werden. Somit findet die differenzierende Auflistung des
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§ 5 Absatz 2 Satz 1 nicht unmittelbar Anwendung. Deshalb wird in Absatz 5a selbst dessen
Anwendungsbereich auf Anlagen im Staatsgebiet von ,in Absatz 2 Satz 1 genannten ande-
ren Staaten“ beschrankt. Diese Inbezugnahme stellt klar, dass auch in dieser Konstellation
im Falle eine Kooperation mit dem Vereinigten Kénigreich Grof3britannien und Nordirland
eine Anrechnung nur fur Strom aus Anlagen in Betracht kommt, die Uber eine direkte physi-
sche Verbindungsleitung an das Bundesgebiet angeschlossen sind.

Zu Buchstabe f

§ 5 Absatz 6 Satz 1 EEG 2027 nimmt ebenfalls offen auf ,Staaten Bezug. Regelungs-kon-
text ist hier die Anrechnung von Strom aus Anlagen im Inland auf die Ziele eines anderen
Staates. Somit spielt wie in § 5 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 EEG 2027 die Einschrankung
des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 auf Anlagen mit direkter Verbindungsleitung in das Bun-
desgebiet keine Rolle (vgl. insofern Ausfiihrung zu Absatz 4). Und wie in Absatz 2 Satz 1
wird durch Einfigung des Wortes ,insgesamt® klargestellt: Die 20 Prozent-Regelgrenze gilt
fur die Gesamtheit aller Projekte, eine weitergehende Aufaddierung ist auch nach Auswei-
tung der denkbaren Kooperationsstaaten nicht vorgesehen.

Zu Nummer 8
Zu Buchstabe aund b

Mit den Anderungen in § 6 Absatz 2 und 3 EEG 2027 wird eine Anpassung der nach § 6
EEG beteiligungsfahigen Strommenge vorgenommen. Bisher gestattete die Regelung des
§ 6 EEG 2023 eine finanzielle Beteiligung von Kommunen nur flr Strommengen aus Wind-
energie- und Freiflachen-PV-Anlagen, die tatsachlich ins Netz eingespeist wurden. Fir
Windenergieanlagen galt zudem bisher die Sonderregelung, dass zusatzlich auch eine Be-
teiligung flr sog. fiktive Strommengen nach Nummer 7.2 der Anlage 2 des EEG 2023 zulas-
sig war. Nun wird die Regelung dahingehend angepasst, dass zuklinftig einheitlich sowohl
fur Windenergie- als auch fir Freiflachenanlagen eine finanzielle Beteiligung bezogen auf
die tatsachlich erzeugte Strommenge an die betroffene Kommune gezahlt werden darf.

Diese Anpassung erfolgt im Wesentlichen vor dem folgenden Hintergrund: Die Beteiligung
der Standortgemeinden ist ein wichtiger Hebel zur Starkung der Akzeptanz flir den Ausbau
der erneuerbaren Energien. Entsprechend ist auch eine angemessene Beteiligungshohe
relevant. Durch zunehmenden Eigenverbrauch auch in Verbindung mit einem verstarkten
Einsatz von Speichern kann die nach dem bisherigen Regelungsstand beteiligungsfahige,
unmittelbar ins 6ffentliche Netz eingespeiste Strommenge geringer ausfallen.

Durch das Abstellen auf die erzeugte Strommenge wird die Frage, welche Strommenge
beteiligungsfahig ist, losgeltst von der Frage, ob der Strom vor oder hinter dem Netz-ver-
knapfungspunkt verbraucht wird. Kommunen kénnen so in gréRerem Umfang Zahlungen im
Rahmen der finanziellen Beteiligung erhalten. Gleichzeitig steht es Anlagenbetreibern und
Kommunen auch unter der neuen Regelung weiterhin frei, sich im Rahmen der Vereinba-
rung Uber die finanzielle Beteiligung auf eine Beteiligung nur hinsichtlich einer ,kleineren®
Strombezugsmenge, wie z.B. die tatsachlich eingespeiste Strommenge zu ein-gen. Die
Bezugnahme auf die tatsachlich erzeugte Strommenge bestimmt lediglich den maximalen
Rahmen der beteiligungsfahigen Strommenge, den die Beteiligten unterschreiten kénnen,
indem sie einen mengenmalig kleineren Bezugspunkt wahlen. Im Sinne einer Vereinheitli-
chung wird auch bei Windenergieanlagen zukunftig nur noch auf die tatsachlich erzeugte
Strommenge abgestellt werden. Nicht erzeugte ,fiktive Strommengen® nach Anlage 2 Num-
mer 7.2 des EEG 2023 sind durch die Anderung fir Vereinbarungen zukunftig nicht mehr
beteiligungsfahig.

Fiktive Strommengen sind Strommengen, die eine Anlage nicht erzeugt hat, aber theore-
tisch hatte erzeugen kénnen (inshesondere wegen Abregelung). Dadurch verringert sich die
beteiligungsfahige Strommenge bei Wind in geringem Male. Im gleichen Zuge werden so
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jedoch auch bestehende Rechtsunsicherheiten und eine héhere Komplexitat, die im Rah-
men der bisherigen Anwendung von § 6 EEG 2023 auf fiktive Strommengen in der Praxis
existierten, ausgeraumt. Insbesondere erubrigt sich nun auch eine Klarstellung zur Frage
der mdglichen Erstattungsfahigkeit von Zahlungen auf fiktive Strommengen nach § 6 Ab-
satz 5 EEG (siehe hierzu im Folgenden Begrindung zu § 6 Absatz 5 EEG 2027).

Nach Inkrafttreten der Gesetzesanderungen geschlossene oder angepasste Vereinbarun-
gen kénnen folglich im Rahmen des § 6 EEG 2027 nicht mehr (ber eine Beteiligung zu fikti-
ven Strommengen geschlossen werden. Fir bereits bestehende Vereinbarungen wird eine
Ubergangsbestimmung getroffen (vgl. Anderung zu § 100 Absatz [...] EEG).

Zu Buchstabe ¢

Die Streichung der fiktiven Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 in § 6 Absatz 5
EEG 2027 ist zum einen eine notwendige Folgeanderung zur Streichung der fiktiven Strom-
mengen nach Nummer 7.2 der Anlage 2 in § 6 Absatz 2 EEG 2027. Die Streichung behebt
zudem eine nach bisherigem Recht in der Anwendungspraxis wahrgenommene Rechtsun-
sicherheit hinsichtlich der nach § 6 Absatz 5 EEG erstattungsfahigen Strommenge. Der
Wortlaut des § 6 Absatz 5 EEG hatte in seiner bisherigen Fassung nur solche Strommengen
fur erstattungsfahig erklart, fir die die Betreiber tatsachlich eine Férderung nach dem EEG
oder einer aufgrund des EEG ergangenen Rechtsverordnung erhalten haben und fiir die
tatsachlich eine Beteiligung gezahlt wurde. Fir die in Absatz 5 bisher mitgenannten fiktiven
Strommengen existiert jedoch gerade keine Férderung nach dem EEG oder einer aufgrund
des EEG ergangenen Rechtsverordnung, sodass die Vorausset-zungen fir eine Erstat-
tungsfahigkeit im Fall von Zahlungen auf fiktive Strommengen bis-her dem Wortlaut nach
nicht erflllt sein konnten. Diesbezlglich bestehende Unsicherheiten werden durch die Strei-
chung nun eindeutig ausgeraumt.

Die sonstigen Anpassungen sind Folge der Einfuhrung der Zahlungspflicht in Form des Re-
finanzierungsbeitrags nach § 20a EEG 2027. Denn nach neuem Recht hangt es bei Wahl
der geforderten Direktvermarktung zwar von der Entwicklung des Jahresmarktwertes ab, ob
Anlagenbetreiber in einem konkreten Jahr eine Férderung erhalten oder einen Refinanzie-
rungsbeitrag schulden. In beiden Konstellationen aber konnen sie Beteiligungszahlungen
an betroffene Gemeinden geleistet haben, flir die sie nach § 6 Absatz 5 EEG 2027im Folge-
jahr Erstattung verlangen kénnen sollen.

Die Erweiterung der beteiligungsfahigen Strommengen nach § 6 Absatz 2 und 3 EEG 2027
auf die tatsachlich erzeugte Strommenge wirkt sich hingegen nicht auf die Voraussetzungen
fur eine Erstattung von Beteiligungszahlungen nach § 6 Absatz 5 EEG 2027 aus. § 6 Absatz
5 EEG 2027 regelt insofern unverandert, dass der Anlagenbetreiber eine Erstattung verlan-
gen kann fur die tatsachlich eingespeiste Strommenge, flur die er eine finanzielle Férderung
nach dem EEG oder einer aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch
genommen hat oder umgekehrt einen Refinanzierungsbeitrag an den Netzbetreiber geleis-
tet hat und fur die er Beteiligungszahlungen geleistet hat. Zentrale Voraussetzung fur die
Erstattungsfahigkeit ist, dass fir die relevante Strommenge eine Férderung in Anspruch
genommen wurde oder Refinanzierung geleistet werden musste. Eine im Zusammenhang
mit § 6 EEG relevante Forderung oder Refinanzierungspflicht besteht nach dem EEG und
den aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnungen jedoch ausschlief3lich fur in das
offentliche Netz eingespeiste Strommengen.

Zu Nummer 9

Die Erganzung in § 7 Absatz 2 Nummer 3 EEG 2027 ist Folge der Einfuhrung der Zah-
lungspflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a EEG 2027. Die bisherige Mal3-
gabe in § 7 Absatz 2 Nummer 3 EEG 2027, dass vertraglich keine héheren Zahlungen ver-
einbart werden durfen, passt nicht fur die Verpflichtung der Anlagenbetreiber zur Zahlung
von Refinanzierungsbeitragen in Stromhochpreisphasen. Vielmehr ist in diesen Konstellati-
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onen gerade anders herum gesetzlich zwingend vorzugeben, dass Refinanzierungs-beitra-
ge nicht vertraglich verringert werden dirfen. Anderenfalls konnten die Beteiligten zu Lasten
des EEG-Kontos die Refinanzierungsbeitrage schmalern, die als Kehrseite zur Férderungin
Phasen niedrigerer Strompreise europarechtlich zwingend vorgegeben sind.

Zu Nummer 10

Bei der Anderung in § 8 Absatz 5a EEG 2027 handelt es sich um eine Klarstellung, dass ein
Steckersolargerat eine oder mehrere Solaranlagen umfassen kann, wobei die dort genann-
ten Leistungsgrenzen nur fir die Solaranlage beziehungsweise insgesamt fir die Solaranla-
gen gelten.

Das Privileg des Steckersolargerats erstreckt sich auch auf einen tber denselben Wechsel-
richter betriebenen Stromspeicher, wobei sich die genannten Leistungsgrenzen nicht auf
einen unter den Begriff des Steckersolargerats fallenden Stromspeicher gemat § 3 Num-
mer 43 Halbsatz 2 EEG 2027 beziehen. Auf die Begriindung zu § 3 Nummer 43 EEG 2027
wird verwiesen.

Zu Nummer 11

Durch die Anderung in § 8b EEG 2027 werden zum einen begriffliche Klarstellungen geta-
tigt und zum anderen an die vom Netzbetreiber mitzuteilenden alphanumerischen Be-zeich-
nungen bestimmte Anforderungen aufgestellt.

Da der Ort des VerknlUpfungspunktes nach MalRgabe des § 8 Absatz 1, Absatz 2 oder Ab-
satz 3 EEG ermittelt und gemal § 8 Absatz 3 EEG auch einseitig vom Anschlussnetzbetrei-
ber bestimmt werden kann, wird § 8b EEG klarstellend dahingehend angepasst, dass die
alphanumerische Bezeichnung innerhalb von vier Wochen mitgeteilt werden muss, nach-
dem der Ort des Verknlpfungspunkt fir den Netzanschluss feststeht. § 8b EEG a. F. stellte
bisher auf die Einigung auf einen Verknupfungspunkt zwischen den Anschlussbegehrenden
und dem Netzbetreiber an, was die Fallkonstellationen in § 8 EEG hinsichtlich der Ermitt-
lung des Verknipfungspunktes nur unvollstandig abbildete.

SchlieBlich werden an die vom Netzbetreiber mitzuteilenden alphanumerischen Bezeich-
nungen des vereinbarten Ortes der Messung, der Entnahme und der Einspeisung von Ener-
gie Anforderungen gestellt, wonach anhand der alphanumerischen Bezeichnung eine Teil-
nahme am Bilanzkreissystem maoglich sein muss. Durch diese Anforderungen kénnen Netz-
betreiber keine ungeeigneten alphanumerischen Bezeichnungen mitteilen, die erforderliche
energiewirtschaftliche Prozesse, insbesondere die Nutzung der Direktvermarktung, verhin-
dern.

Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 9 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 handelt es sich um eine Klarstellung,
dass ein Steckersolargerat eine oder mehrere Solaranlagen umfassen kann, wobei die dort
genannten Leistungsgrenzen nur fur die Solaranlage beziehungsweise insgesamt fur die
Solaranlagen gelten.

Das Privileg des Steckersolargerats erstreckt sich auch auf einen tiber denselben Wechsel-
richter betriebenen Stromspeicher, wobei sich die genannten Leistungsgrenzen nicht auf
einen unter den Begriff des Steckersolargerats fallenden Stromspeicher gemat § 3 Num-
mer 43 Halbsatz 2 EEG 2027 beziehen. Auf die Begriindung zu § 3 Nummer 43 EEG 2027
wird verwiesen.
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Zu Buchstabe b

§ 9 Absatz 2 EEG 2027 wird neu gefasst:

Bei der Anderung in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 handelt es sich um eine
Klarstellung zugunsten sogenannter ,Nulleinspeiseanlagen®.

In § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird klargestellt, dass die dort enthaltenen Vor-
gaben nicht fir solche Anlagen und KWK-Anlagen gelten, bei denen der erzeugte Strom
nicht oder nur in technisch nicht vermeidbaren und im Umfang vernachlassigbar geringen
Mengen in das Stromnetz eingespeist wird, weil der erzeugte Strom ausschlie3lich zur Ei-
genversorgung oder Weitergabe des Stroms ohne Netzdurchleitung verwendet wird (sog.
»Nulleinspeiseanlagen®). Unabhangig hiervon besteht fir Betreiber von ,Nulleinspeiseanla-
gen“ weiterhin die Pflicht, diese nach § 5 Absatz 1 MaStRV im Marktstammdatenregister zu
registrieren.

Bei den Anderungen in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 handelt es sich einerseits
um eine Klarstellung zugunsten sogenannter ,Nulleinspeiseanlagen“ sowie andererseits
um eine Anpassung der bestehenden Regelung zur Begrenzung der Wirkleistungseinspei-
sung auf 60 Prozent von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung ab 25
Kilowatt und von weniger als 100 Kilowatt.

In § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 wird klargestellt, dass die dort enthaltenen Vor-
gaben nicht fur solche Anlagen und KWK-Anlagen gelten, bei denen der erzeugte Strom
nicht oder nur in technisch nicht vermeidbaren und im Umfang vernachlassigbar geringen
Mengen in das Stromnetz eingespeist wird, weil der erzeugte Strom ausschlie3lich zur Ei-
genversorgung oder Weitergabe des Stroms ohne Netzdurchleitung verwendet wird (sog.
.Nulleinspeiseanlagen®). Unabhangig hiervon besteht fiir Betreiber von ,Nulleinspeiseanla-
gen“ weiterhin die Pflicht, diese nach § 5 Absatz 1 MaStRV im Marktstammdatenregister zu
registrieren.

Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29
Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) missen nach § 9 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b EEG 2027 Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit
einer installierten Leistung von jeweils ab 25 Kilowatt und von weniger als 100 Kilowatt, die
den in das Stromnetz eingespeisten Strom nicht direkt vermarkten, am Verkntpfungspunkt
dieser Anlagen mit dem Netz jeweils die Wirkleistungseinspeisung auf maximal 60 Prozent
der installierten Leistung begrenzen.

Zudem wird klargestellt, dass fur die Ermittlung des Umfangs der Begrenzung der Wirkleis-
tungseinspeisung am Netzverknipfungspunkt allein die installierte Leistung der Anlage
nach § 3 Nummer 1 Halbsatz 1 EEG 2027, also z.B. der Solaranlage oder der KWK-Anlage,
mafgeblich ist. Dies gilt auch, wenn am selben Netzverknipfungspunkt nicht nur eine Anla-
ge im Sinne des § 3 Nummer 1 Halbsatz 1 EEG 2027 oder KWK-Anlage, sondern auch ein
Stromspeicher im Sinne des § 3 Nummer 1 Halbsatz 2 EEG 2027 angeschlossen ist. Fur die
Ermittlung des Umfangs der Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung ist damit die Spei-
cherleistung zur Einspeisung eines am selben Netzverkniipfungspunkt angeschlossenen
Stromspeichers im Sinne des § 3 Nummer 1 Halbsatz 2 EEG 2027 nicht mit einzubeziehen.
Die ermittelte Begrenzung der Einspeiseleistung erstreckt sich dann jedoch auf die gesamte
Anlagenkombination. Sie kann technisch beispielsweise im Falle eines gemeinsamen
Wechselrichters an diesem oder auch durch geeignete Home-Energy-Management-Syste-
me technisch umgesetzt werden.

§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 findet nur auf Neuanlagen Anwendung. Auf die
Begriindung zu § 100 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen.
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Durch die Anderung in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird eine Klarstellung
zugunsten sogenannter ,Nulleinspeiseanlagen® vorgenommen, es wird die Regelung zur
Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 60 Prozent von Anlagen und KWK-Anlagen
mit einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt angepasst sowie eine Pflicht zur
Fernsteuerbarkeit durch den Netzbetreiber bei Anlagen in der unentgeltlichen Abnahme
eingefuhrt.

In § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird klargestellt, dass die dort enthaltenen Vor-
gaben nicht fur solche Anlagen und KWK-Anlagen gelten, bei denen der erzeugte Strom
nicht oder nur in technisch nicht vermeidbaren und im Umfang vernachlassigbar geringen
Mengen in das Stromnetz eingespeist wird, weil der erzeugte Strom ausschlie3lich zur Ei-
genversorgung oder Weitergabe des Stroms ohne Netzdurchleitung verwendet wird (sog.
,Nulleinspeiseanlagen®). Unabhangig hiervon besteht fur Betreiber von ,Nulleinspeiseanla-
gen“ weiterhin die Pflicht, diese nach § 5 Absatz 1 MaStRV im Marktstammdatenregister zu
registrieren.

Sofern es sich um eine Anlage mit einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt
handelt, deren in das Stromnetz eingespeiste Strommengen der unentgeltlichen Abnahme
zuordnet sind, ist der Anlagenbetreiber nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
EEG 2027 zusatzlich verpflichtet sicherzustellen, dass die Anlage mit technischen Einrich-
tungen ausgestattet ist, die es dem Netzbetreiber erlauben, diese fernzusteuern. Diese
Pflicht besteht, bis die Anlage mit einem intelligentem Messystem und einer Steuerungsein-
richtung ausgestattet ist, Gber die ab diesem Zeitpunkt dann die Steuerung erfolgen kann.
Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung ab 25 Kilowatt und weniger als 100
Kilowatt, missen ebenfalls, soweit deren in das Stromnetz eingespeiste Strommengen der
unentgeltlichen Abnahme zugeordnet sind, nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe
a EEG 2027 die Fernsteuerbarkeit durch den Netzbetreiber sicherstellen, was bereits der
bisherigen Rechtslage entspricht.

Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29
Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes missen nach § 9 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe b EEG 2027 Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung von jeweils von weniger als 25 Kilowatt, die den in das Stromnetz ein-ge-
speisten Strom nicht direkt vermarkten, am Verknupfungspunkt dieser Anlagen mit dem
Netz jeweils die Wirkleistungseinspeisung auf maximal 60 Prozent der installierten Leistung
begrenzen. Zudem wird klargestellt, dass fur die Ermittlung des Umfangs der Begrenzung
der Wirkleistungseinspeisung am Netzverknipfungspunkt allein die installierte Leistung der
Anlage nach § 3 Nummer 1 Halbsatz 1 EEG 2027 oder der KWK-Anlage malfigeblich ist. Auf
die Begrindung zu § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 wird verwiesen.

§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 findet nur auf Neuanlagen Anwendung. Auf die
Begriindung zu § 100 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Durch die Anderung des § 9 Absatz 2 Satz 4 EEG 2027 wird klargestellt, dass ein Stecker-
solargerat eine oder mehrere Solaranlagen umfassen kann, wobei die dort genannten Leis-
tungsgrenzen nur fir die Solaranlage beziehungsweise insgesamt fiir die Solaranlagen
gelten.

Trotz der Einfihrung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EEG 2027 sind Betrei-
ber von Steckersolargeraten aber weiterhin nicht verpflichtet, auch im Fall der Zu-ordnung
in die unentgeltliche Abnahme mittels Ubergangstechnik die Fernsteuerbarkeit durch den
Netzbetreiber sicherzustellen, und missen die Wirkleistungseinspeisung am Netzverknip-
fungspunkt weiterhin nicht auf 60 Prozent der installierten Leistung zu reduzieren, was der
bisherigen Rechtslage des EEG 2023 entspricht.

Diese Ausnahmen fur Steckersolargerate wie insbesondere Balkonsolaranlagen decken
sich mit dem Zielbild der mit dem Gesetz zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Geset-
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zes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus
photovoltaischer Energieerzeugung vom 8. Mai 2024 (Solarpaket, BGBI. 2024 | Nr. 151), fur
Steckersolargerate Entlastungen und Vereinfachungen bei der Installation, Netzanmeldung
und beim Messtellenbetrieb einzuflhren, die aber jeweils eine Zuordnung zur unentgeltli-
chen Abnahme voraussetzen (siehe §§ 8 Absatz 5a und 10a EEG 2027).

Zu Buchstabe ¢

Durch den neu eingefligten § 9 Absatz 2b EEG 2027 wird die Begrenzung der maximalen
Wirkleistungseinspeisung von bisher 60 Prozent auf 50 Prozent bei Solaranlagen des zwei-
ten Segments [mit einer installierten Leistung von weniger als 25/weniger als 100 Kilowatt]
erweitert und auch unabhangig vom Einbau eines intelligenten Messsystems beibehalten.
Auch diese Regelung findet nicht auf sogenannte Nulleinspeiseanlagen Anwendung, hin-
gegen greift sie unabhangig von der Veraulerungsform des in das Stromnetz eingespeisten
Stroms (§ 9 Absatz 2b Satz 1 EEG 2027). Hierdurch soll der Anreiz zur Investition in Spei-
cher gestarkt werden, um die Strommengen von Solaranlagen in der Mittagszeit, die nicht
mehr in das Stromnetz eingespeist werden kénnen, aufzunehmen und am Abend wieder
einzuspeisen.

Zum Zweck der Bestimmung der installierten Leistung hinsichtlich derin § 9 Absatz 2b EEG
2027 geregelten dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gelten flr Solaranlagen des zwei-
ten Segments nach § 9 Absatz 3a EEG 2027 gesonderte Regelungen zur Anlagenzusam-
menfassung. Auf die Begrindung zu § 9 Absatz 3a EEG 2027 wird verwiesen.

Da Betreiber von Steckersolargeraten dem Grunde nach von der Begrenzung der Wirkleis-
tungseinspeisung ausgenommen werden (vgl. § 9 Absatz 2 Satz 5 EEG 2027), erstreckt
sich die Ausnahme von der Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung gemal § 9 Absatz
2b Satz 2 EEG 2027 auch auf die neu eingeflihrte dauerhafte Begrenzung der Wirkleis-
tungseinspeisung nach § 9 Absatz 2b Satz 1 EEG 2027.

§ 9 Absatz 2b EEG 2027 findet nur auf Neuanlagen Anwendung. Auf die Begriindung zu §
100 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Buchstabe d

Bei den Anderungen in § 9 Absatz 3 EEG 2027 handelt es sich um die redaktionelle Bereini-
gung von nicht mehr erforderlichen Verweisen sowie um eine Klarstellung bei Steckersolar-
geraten.

§ 9 Absatz 3 EEG 2027 enthalt wie bisher Bestimmungen dazu, wie die im § 9 definierten
Leistungsgrenzen zu im Fall mehrerer Solaranlagen zu bestimmen sind. Dabei bezog sich
die bisherige Regelung des § 9 Absatz 3 EEG 2023 auf die Absatze 1, Taund 2des § 9EEG
2023. Bereits durch das Gesetz zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Ver-mei-
dung von temporaren Erzeugungsiberschissen vom 21. Februar 2025 (Stromspitzen-ge-
setz, BGBI. 2025 | Nr. 51) wurde jedoch § 9 Absatz 1a EEG 2023 aufgehoben sowie § 9 Ab-
satz 1 EEG 2023 dahingehend angepasst, dass es bei § 9 Absatz 1 EEG 2023 nicht mehr
auf die installierte Leistung der Anlage ankommt. Seit dieser Gesetzesanderung war die
installierte Leistung der Anlage daher ausschlieRlich bei § 9 Absatz 2 EEG 2023 maligeb-
lich. Die entsprechende Redaktionelle Bereinigung des § 9 Absatz 3 EEG 2023 istim Strom-
spitzengesetz versehentlich nicht erfolgt. Dementsprechend wird nunmehr der in § 9 Absatz
3 EEG 2027 enthaltene Verweis auf § 9 Absatz 2 EEG 2027 begrenzt.

Zudem wird klargestellt, dass ein Steckersolargerat eine oder mehrere Solaranlagen umfas-
sen kann, wobei die dort genannten Leistungsgrenzen nur fiir die Solaranlage beziehungs-
weise insgesamt fir die Solaranlagen gelten. Das Privileg des Steckersolargerats erstreckt
sich auch auf einen iber denselben Wechselrichter betriebenen Stromspeicher, wobei sich
die genannten Leistungsgrenzen nicht auf einen unter den Begriff des Steckersolargerats
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fallenden Stromspeicher gemaf § 3 Nummer 43 Halbsatz 2 EEG 2027 beziehen. Auf die
Begrundung zu § 3 Nummer 43 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Buchstabe e

In dem neu eingefiigten § 9 Absatz 3a EEG 2027 sind spezifische Regelungen zur Anla-
genzusammenfassung ausschliel3lich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung
nach § 9 Absatz 2b EEG 2027 enthalten, der die neu eingeflihrte, dauerhafte Wirkleistungs-
begrenzung von Solaranlagen des zweiten Segments enthalt.

Da nach § 3 Nummer 1 EEG 2027 bei Solaranlagen jedes Modul eine eigenstandige Anlage
ist, wird in § 9 Absatz 3a EEG 2027 eine gesonderte Regelung zur Anlagenzusammenfas-
sung zum Zweck der Ermittlung der Anlagengrofie nach § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027
eingefiihrt. Danach sind mehrere Solaranlagen des zweiten Segments als eine Anlage an-
zusehen, wenn sie von demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb ge-
nommen werden, wobei die Ausnahmen nach § 9 Absatz 3 Satz 2 und 3 EEG 2027 ent-
sprechend anzuwenden sind.

Wiirde die Rechtsfolge der Anlagenzusammenfassung nach Maligabe des § 9 Absatz 3
EEG 2027 auch aufdie in § 9 Absatz 2b EEG 2027 eingefiihrte dauerhafte Wirkleistungsbe-
grenzung fur Solaranlagen des zweiten Segments greifen, wirde dies zu ungerechtfertigten
Ergebnissen fuhren. Die Anwendung der Anlagenzusammenfassung nach § 9 Absatz 3
EEG 2027 bei mehreren Solaranlagen des zweiten Segments widersprache dem Rege-
lungszweck des § 9 Absatz 2b EEG 2027, wonach nur bei neuen Solaranlagen des zweiten
Segments mit einer installierten Leistung [von weniger als 25 Kilowatt/weniger als 100 Kilo-
watt] die Wirkleistungsleistungseinspeisung dauerhaft begrenzt wird.

Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung in § 10b Absatz 1 Satz 1 EEG gelten die gesetzlichen Vorgaben zur
technischen Ausstattung im Rahmen der Direktvermarktung kinftig fur alle direktvermarkte-
ten Neuanlagen unabhangig von ihrer installierten Leistung.

Die mit dem Gesetz zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Ener-
gieerzeugung vom 8. Mai 2024 (Solarpaket, BGBI. 2024 | Nr. 151) eingefuihrte Lockerung,
wonach Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 25 Kilowatt von den technischen
Anforderungen nach § 10b Absatz 1 EEG 2023 ausgenommen waren, wird fur direktver-
marktete Neuanlagen jeglicher Anlagengréf3e kinftig abgeschafft.

Indem auch Betreiber von kleineren direktvermarkteten Neuanlagen, die technischen An-
forderungen nach § 10b Absatz 1 EEG 2027 erflllen missen, wird eine bessere Markt- und
Systemintegration dieser Anlagenkategorie erreicht.

Bei der Anderung in § 10b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b EEG 2027 handelt es
sich um eine Bereinigung eines redaktionellen Versehens.

Zu Buchstabe b

Durch den neuen § 10b Absatz 7 EEG 2027 werden Direktvermarktungsunternehmer und
Anlagenbetreiber verpflichtet, in ihren Vertragen Uber die Direktvermarktung des in der An-
lage erzeugten Stroms Vereinbarungen zu treffen Uber

1. einen Schwellenwert, ab dessen Erreichen der Direktvermarktungsunternehmer die
Einspeiseleistung der Anlage ferngesteuert abregelt, sowie
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2. eine Regelung zur Kostentragung fur den Fall, dass trotz Erreichens des Schwellen
werts keine Abregelung durch den Direktvermarkter erfolgt.

Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass Anlagen in der Direktvermarktung in Situ-
ationen wie beispielsweise temporarer Erzeugungsiberschiisse und negativer Marktpreise
systemdienlich und marktgerecht betrieben werden. Bislang ist zu beobachten, dass einzel-
ne Direktvermarktungsvertrage eine Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung grundsatz-
lich ausschlie®en oder vertraglich nicht ausreichend absichern. In der Folge leisten die be-
troffenen Anlagen keinen Beitrag zur Entlastung des Stromsystems in Zeiten negativer
Strompreise, obwohl die technische Moglichkeit zur ferngesteuerten Abregelung besteht.
Dies kann insbesondere in Phasen hoher gleichzeitiger Einspeisung zu einer zusatzlichen
Belastung des Stromnetzes flihren.

Die vertragliche Vereinbarung eines Schwellenwerts schafft klare und vorab definierte Vor-
aussetzungen, unter denen der Direktvermarktungsunternehmer zur ferngesteuerten Abre-
gelung verpflichtet ist. Dabei muss der Schwellenwert beispielsweise an bestimmte Marktsi-
gnale (etwa negative Borsenpreise) geknupft sein. Die zusatzlich erforderliche Regelung
zur Kostentragung gewabhrleistet eine hinreichende wirtschaftliche Absicherung der Pflicht
zur Abregelung und fordert die Vertragsklarheit zwischen den Beteiligten.

Mit der Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Direktvermarktung der
Marktintegration erneuerbarer Energien dienen muss und die Reaktion auf kurzfristige
Preissignale als vertraglicher Mindeststandard etabliert wird. Ein markt- und netzdienliches
Verhalten der direktvermarkteten Anlagen ist von zentraler Bedeutung fir die Systemstabili-
tat und die Kosteneffizienz im Energiesystem. Die Vorschrift steht im Einklang mit den Zie-
len des europaischen Strommarktdesigns, das marktbasierte Flexibilitat und die Reaktion
auf Preissignale als zentrales Steuerungsinstrument vorsieht.

Zu Nummer 14

Die Anderung in § 11a Absatz 6 EEG 2027 ist erforderlich, weil die Begriffsbestimmung zu
Grinem Wasserstoff in § 3 Nummer 27a EEG 2023 kinftig entfallt. Die Begriffsbestimmung
ist nicht mehr erforderlich, weil die Verordnungsermachtigung in § 93 EEG 2023 ebenfalls
gestrichen wurde.

Zu Nummer 15

Teil 3 EEG 2027 wird umbenannt in ,Marktpramie, Refinanzierungsbeitrag und Netzbetrei-
berabnahme®. Diese Anpassung ist aufgrund der Einfuhrung der Zahlungspflicht in § 20a
EEG 2027 und die Einflihrung der Netzbetreiberabnahme erforderlich.

Zu Nummer 16

Teil 3 Abschnitt 1 EEG 2027 wird umbenannt in ,Arten des Zahlungsanspruchs und Zah-
lungspflicht der Anlagenbetreiber”. Diese Anderung ist aufgrund der Einflihrung der Zah-
lungspflicht in § 20a EEG 2027 erforderlich. Kiinftig wird in diesem Abschnitt auch die Zah-
lungspflicht der Anlagenbetreiber nach § 20a EEG 2027 geregelt.

Zu Nummer 17
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung in § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 wird — parallel zu den entspre-
chenden Anpassungen bei den VerauRerungsformen nach §§ 21 und 21b EEG 2027 - die
bisherige Einspeisevergltung (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023) und die damit
einhergehenden Zahlungsanspriiche abgeschafft. Neu aufgenommen wird hingegen ein
Anspruch im Rahmen der neu eingefiihrten VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme,
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der jedoch im Gegensatz zur bisherigen Einspeisevergltung kein Férderelement mehr ent-
halt und einen deutlich begrenzteren Anwendungsbereich hat. Anspriche im Rahmen der
Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 zielen maximal auf den
Marktwert des eingespeisten Stroms abzliglich der bei den abnehmenden Netzbetreibern
anfallenden Vermarktungskosten ab. Dabei umfasst die neue VerauRerungsform der Netz-
betreiberabnahme drei Varianten, namlich die befristete Marktwertdurchleitung sowie die
bereits zuvor existierenden Formen der unentgeltlichen Abnahme und der Marktwertdurch-
leitung fur ausgeférderte Anlagen (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 EEG 2027).

Zu Buchstabe b

Aufgrund der Regelung in § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 erhalten Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von mindestens 100 kW kiinftig nur dann eine Férderung nach § 19 Absatz
1 Nummer 1 EEG 2027, wenn die Anlagenbetreiber gegenuber dem Netzbetreiber in Text-
form mitteilen, dass fir die Anlage eine Foérderung in Anspruch genommen werden soll.

Diese Regelung ist aufgrund der Einfuhrung der Abschdpfung erforderlich. Bisher kénnen
Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen, die eine Férderung im Rahmen der Markt-
pramie erhalten, Erlése oberhalb der anzulegenden Werte behalten. Mit der Einfliigung von
§ 20a EEG 2027 wird eine Abschépfungsregelung in das EEG eingefiihrt. Danach missen
die Anlagenbetreiber, die eine Férderung nach dem EEG erhalten, kiinftig unter bestimmten
Voraussetzungen an die Netzbetreiber einen sogenannten Refinanzierungsbeitrag zahlen.
Wenn die Anlagenbetreiber fir die Anlagen keine Férderung nach dem EEG in An-spruch
nehmen wollen, fallen sie hingegen auch nicht unter die Abschdépfung. Deshalb muss von
Beginn der méglichen Férderdauer, das heifdt ab der Inbetriebnahme, an klar bestimmt sein,
ob fur die Anlage eine Forderung in Anspruch genommen werden soll oder nicht. Andern-
falls kdnnten Anlagenbetreiber in den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme der Anlage
den Strom im Rahmen der sonstigen Direkt-vermarktung vermarkten und damit von mogli-
cherweise hohen Strompreisen profitieren. Nach den Hochpreisjahren kdnnten sie dann
erstmalig in die Direktvermarktung mit Marktpramie wechseln und so erstmals eine Forde-
rung in Anspruch nehmen. Damit kdnnten sie die Abschépfung umgehen, es bestiinde mit-
hin ein Risiko des ,Rosinenpickens® und damit einer Uberforderung tiber den Gesamtférder-
zeitraum. Daher ist diese Mitteilung kiinftig eine Voraussetzung flir den Zahlungsanspruch
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027. Die Mitteilung muss auch durch die Betreiber von
Wasserkraftanlagen im Falle der Leistungserh6hung nach § 40 Absatz 2 und Absatz 3 EEG
2027 erfolgen.

Die Mitteilung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 kann auch nur fiir einen bestimmten Teil
der installierten Leistung der Anlage abgeben werden. Dann besteht der Férderanspruch
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 nur flr den Strom der mit diesem Anteil der instal-
lierten Leistung erzeugt wird. Auch die Abschépfung erfolgt dann nur fir diese Strommen-
gen. Wird die Erklarung nicht ausdricklich auf einen bestimmten Teil beschrankt, kann fur
die gesamte installierte Leistung eine Forderung in Anspruch genommen werden und er-
folgt die Abschopfung fir die gesamte installierte Leistung der Anlage.

Die Mitteilung muss spatestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgen.
Nach Verstreichen dieses Zeitpunkts, ohne dass eine entsprechende Mitteilung erfolgt ist,
konnen die Anlagenbetreiber den Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 nicht
in Anspruch nehmen. Fir die Mitteilung ist die Textform ausreichend.

Die Anlagenbetreiber kdnnen ihre Mitteilung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 bis zum
Ablauf von sechs Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage auch korrigieren. Wenn sie
also beispielsweis zunachst angegeben haben, nur fiir 50 Prozent der installierten Leistung
eine Forderung in Anspruch nehmen zu wollen, dann kénnen sie diesen Anteil noch veran-
dern. Eine Korrektur nach oben ist dabei jederzeit mdglich. Eine Korrektur nach unten ist
jedoch dem Sinn und Zweck der Regelung nach nicht mdglich, wenn die Anlage innerhalb
der ersten sechs Monate nach ihrer Inbetriebnahme bereits nach § 21c Absatz 1 Satz 1
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EEG 2027 zur VerauRerungsform der Direktvermarktung mit Marktpramie nach § 21b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 in einem Umfang zugeordnet wurde, der oberhalb der
mit der Korrekturmitteilung angestrebten, quotalen Aufteilung liegt. Wenn also der Anlagen-
betreiber zunachst angibt, fur 80 Prozent der installierten Leistung eine Férderung in An-
spruch nehmen zu wollen, kann er diese Quote zwar grundsatzlich auf 50 Prozent nach un-
ten korrigieren, wenn die Anlage zuvor nie in gréterem Umfang der Direktvermarktung mit
Marktpramie zugeordnet war. Wenn er aber bereits im vierten Monat nach der Inbetriebnah-
me eine Forderung fir 80 Prozent der Anlage in Anspruch genommen hat, ist diese Korrek-
tur auf einen Leistungsanteil unter 80 Prozent nicht mehr méglich. Denn wenn bereits For-
derung geflossen ist, soll sich ein Anlagenbetreiber nicht im Nachhinein einer moéglichen,
spateren Abschdpfung fur den geférderten Leistungsanteil wieder entledigen kénnen. Eine
Korrektur nach unten ist also nur bis zur h6chsten Quote moglich, fur die der Anlagenbetrei-
ber die Anlage bereits einmal der Direktvermarktung mit Marktpramie zugeordnet hat.

Die Regelung in § 19 Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 dient der Erleichterung fur die Anlagenbe-
treiber. Damit sollen Anlagenbetreiber entlastet werden, die von Beginn an ihren Strom in
der Direktvermarktung mit Marktpramie vermarkten. Sie sollen keine zusatzliche Mitteilung
gegeniiber den Netzbetreiber vornehmen missen, wenn sie sich bereits in den ersten
sechs Monaten der Direktvermarktung mit Marktpramie zugeordnet haben. Dann ist fir den
Netzbetreiber bereits eindeutig ersichtlich, dass die Anlagen klnftig eine Forderung in An-
spruch nehmen werden und folglich auch eine Abschdpfung in Hochpreisphasen erfolgt.
Ordnet der Anlagenbetreiber innerhalb dieser Frist ohne Abgabe einer Mitteilung in Text-
form nach § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 nur einen Teil der Anlage der Direktvermarktung
mit Marktpramie zu, erhalt er kiinftig auch nur fir diesen Anteil eine Férderung bzw. wird er
nur fUr diesen Anteil abgeschopft. Variieren die Zuordnungen der Strommengen in den ers-
ten sechs Monaten, ist die héchste Zuordnung maRlgeblich. Wenn die Anlagenbetreiber
also in den ersten sechs Monaten in einem Monat nur 30 Prozent der Anlage der Direktver-
marktung mit Marktpramie zugordnet haben, in mindestens einem anderen Monat aber 100
Prozent der Anlage dieser Vermarktungsform zugeordnet haben, haben sie in der Folge
einen Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 fur die gesamte Anlagenleistung. Sie unter-
liegen aber auch fir die gesamte Anlagenleistung der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
EEG 2027.

In § 19 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 ist geregelt, fur welche Anlagen die Mitteilung abwei-
chend von § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2017 nicht erforderlich ist, um den Anspruch nach § 19
Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 geltend machen zu kdnnen.

Danach ist die Mitteilung nicht erforderlich flr Anlagen, deren Anspruch auf Zahlung von der
erfolgreichen Teilnahme an einer Ausschreibung abhangig ist (§ 19 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 EEG 2027). Fir diese Anlagen wird bereits durch die Teilnahme an der Aus-schrei-
bung und die Erteilung des Zuschlags deutlich, dass fiir die Anlagen kiinftig eine Forderung
in Anspruch genommen werden soll. Diese Ausnahme gilt folgerichtig nicht fur Blirgerener-
giegesellschaften, die von der Pflicht zur Teilnahme an den Ausschreibungen nach § 22
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3, Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 EEG 2027 befreit sind. Blirgerener-
giegesellschaften mussen also ebenfalls die Mitteilung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 vor-
nehmen, um den Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 in Anspruch nehmen zu kénnen.
Dies gilt hingegen nicht, wenn Blirgerenergiegesellschaften freiwillig an den Ausschreibun-
gen teilnehmen und einen Zuschlag erhalten.

Die Mitteilung ist auch nicht fur Biomasseanlagen, mit Ausnahme von Deponie- und Klar-
gasanlagen erforderlich (§ 19 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EEG 2027), weil diese Anlagen
nicht unter die Zahlungspflicht nach § 20a Ab-satz 1 EEG 2027 fallen.

Zu Buchstabe c

Durch die Anderung in § 19 Absatz 3 Satz 5 EEG 2027 wird die bisherige Bestimmung des
§ 100 Absatz 34 Satz 1 EEG 2023 zum Zwecke der besseren Rechtsanwendung kiinftig in
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den neu eingefugten § 19 Absatz 3 Satz 5 EEG 2027 Gbernommen. Als Folgednderung wird
der bisherige § 19 Absatz 3 Satz 5 EEG 2023 kiinftig zu § 19 Absatz 3 Satz 6 EEG 2027.
Eine materielle Anderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 18

Durch die Anderung in § 20 Satz 1 EEG 2027 wird der Anspruch auf Zahlung der Marktpréa-
mie fir Neuanlagen auf Anlagen mit einer installierten Leistung ab 25 Kilowatt beschrankt.

Da zugleich die Einspeisevergltung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 abgeschafft wird, erhalten Neuanlagen mit einer in-
stallierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt fir in das Stromnetz eingespeiste Strom-
mengen kiinftig grundsatzlich keine Forderung mehr nach dem EEG. Kiinftig konnen die in
das Stromnetz eingespeisten Strommengen solcher Neuanlagen nur ungeférderten Verau-
Rerungsformen zugeordnet werden, namlich der unentgeltlichen Abnahme (§ 21b Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027), der sonsti-
gen Direktvermarktung (§ 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 21a EEG
2027) oder unter bestimmten Voraussetzungen der neu eingefiihrten befristeten Marktwert-
durchleitung (§ 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 EEG 2027).

Zum Zweck der Bestimmung der Anlagengrof3e hinsichtlich der in § 20 Satz 1 Nummer 1
EEG 2027 geregelten Fordergrenze von 25 Kilowatt gelten fur Solaranlagen nach § 24 Ab-
satz 2a EEG 2027 gesonderte Regelungen zur Anlagenzusammenfassung. Auf die Be-
grindung zu § 24 Absatz 2a EEG 2027 wird verwiesen.

Mieterstrommengen aus Neuanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 25
Kilowatt kdnnen allerdings weiterhin den Mieterstromzuschlag (§ 21b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 in Verbindung mit § 21 Absatz 3 EEG 2027) beanspruchen, was der bisherigen
Rechtslage entspricht.

Zu Nummer 19
Zu § 20a EEG 2027

Mit der Neuregelung des § 20a EEG 2027 wird eine Abschopfungsregelung in das EEG
eingefuhrt. Im Ergebnis entsteht ein produktionsabhangiger Differenzvertrag (sog. ,Con-
tract for Differences®, CfD). Bisher kénnen Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen,
die eine Férderung im Rahmen der Marktpramie erhalten, Erlése oberhalb der anzulegen-
den Werte behalten. Bei Neuanlagen nach dem EEG 2027 werden diese Mehrerldse kinftig
abgeschopft.

Diese Abschdpfungsregelung wird eingeflihrt, um Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zeiten
hoher Strompreise kiinftig an den Kosten der Energiewende zu beteiligen. Aulerdem soll
hierdurch ein verstarkter Ausbau auf3erhalb des Forderrahmens des EEG angereizt wer-
den. Nur wenn sich die Anlagenbetreiber gegen eine Forderung entscheiden, kdnnen sie
die Ab-schdpfung vermeiden und mdéglicherweise am Markt erwartete Mehrgewinne erwirt-
schaften. Damit wird der marktlich und Uber langfristige Stromliefervertrage, sogenannte
Power-Purchase-Agreements (PPAs), abgesicherte Ausbau gestarkt. Auflerdem wird mit
der Einfihrung der Abschopfung Artikel 19d der Strombinnenmarktverordnung (Verordnung
(EU) 2019/943 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 Uber den
Elektrizitadtsbinnenmarkt zuletzt geadndert durch Verordnung (EU) 2024/1747 2024/1747
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024) umgesetzt. Danach mus-
sen Forderregelungen flr Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen die Form zwei-
seitiger Differenzvertrage oder gleichwertiger Systeme mit denselben Auswirkungen haben.
Auch in der Beihilfegenehmigung des EEG 2023 ist die Einflihrung einer Abschépfung zur
Vermeidung von Uberkompensationen bei hohen Strompreisen vorgesehen.
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Die Abschopfung wird geregelt, indem in § 20a EEG 2027 eine Zahlungspflicht fur die Anla-
genbetreiber eingefuhrt wird.

Nach § 20a Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 mussen Anlagenbetreiber kinftig in den Kalender-
jahren an die Netzbetreiber einen sogenannten Refinanzierungsbeitrag zahlen, in denen
der Jahresmarktwert hoher ist als der anzulegende Wert. Hierbei ist der anzulegende Wert
malfgeblich, der fur die Anlage im jeweiligen Kalenderjahr gilt. Beispielsweise kann der an-
zulegende Wert bei Wasserkraftanlagen jahrlich variieren, weil er von der Bemessungsleis-
tung der Anlage abhangt. Zudem sind die anzulegenden Werte zunachst nach § 23 Absatz
3 EEG 2027 anzupassen.

Abgeschopft werden jedoch nur Erneuerbare-Energien-Anlagen, die eine Férderung nach
dem EEG erhalten. Daher regelt § 20a Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 auch, dass diese Zah-
lungspflicht nur gilt, soweit die Anlagenbetreiber fir die Anlage einen Zuschlag (§ 20a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027) erhalten haben, oder soweit sie nach § 19 Absatz 2
EEG 2027 gegenuber dem Netzbetreiber erklart haben, dass sie fur die Anlage eine Forde-
rung nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 in Anspruch nehmen wollen (§ 20a Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 EEG 2027). Die Regelung in § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 ist er-
forderlich, weil auch solche Anlagen unter die Zahlungspflicht fallen sollen, die nicht an den
Ausschreibungen teilnehmen mussen, um eine Foérderung zu erhalten. Fur diese Anlagen
mussen die Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber kunftig nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 mit-
teilen, dass sie eine Foérderung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 in An-spruch neh-
men wollen. Mit der Regelung soll eine Umgehung der Abschdpfung verhindert werden.
Hierflr wird auch auf die Begrundung zu § 19 Absatz 2 EEG 2027 verwiesen. Wie bisher
auch ist es damit Anlagenbetreibern méglich, einen Teil ihrer Stromerzeugung dauerhaft am
Markt, beispielsweise Uber Power Purchase Agreements (PPAs), zu vermarkten.

Zu beachten ist dabei auch, dass sich der Zuschlag fiir eine Erneuerbare-Energien-Anlage
auch nur auf einen Teil der installierten Leistung der Anlage beziehen kann. Gleiches gilt fur
die Erklarung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027. Damit ist es mdglich, dass die Foérderung nur
fur die Strommengen gezahlt wird, die mit der installierten Leistung der Anlage erzeugt wer-
den, auf die sich der Zuschlag bzw. die Erklarung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 bezieht.
Dann besteht auch die Zahlungspflicht nur im Umfang des Zuschlags bzw. der Erklarung
nach § 19 Absatz 2 EEG 2027.

Aus der Regelung in § 20a Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 ergibt sich auch, dass die Abschdp-
fung nicht fir Anlagen erfolgt, die eine Zahlung im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in
der Variante fur ausgeforderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit §
21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG 2027 beanspruchen. Der urspringliche Forderzeit-raum
fur diese Anlagen ist bereits abgelaufen. Sie erhalten die Zahlungen im Rahmen der Netz-
betreiberabnahme also nicht aufgrund eines Zuschlags. Die Anspruchsgrundlage hierfir ist
vielmehr § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027. Um diese Forderung in Anspruch nehmen zu
kdénnen, bedarf es nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 nicht der Mitteilung an die Netzbetreiber.
Weil die Zahlung im Rahmen der Netzbetreiberabnahme fiir die ausgeforderten Anlagen
also weder von einem Zuschlag noch der Erklarung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 abhangig
ist, fallen sie nicht in den Anwendungsbereich der von § 20a Absatz 1 Satz 1 EEG 2027.
Dies ist auch insofern folgerichtig, als dass im Rahmen der Netzbetreiberabnahme lediglich
ein Anspruch auf Marktwertdurchleitung besteht. Die entsprechende Regelung ist daher im
Grundsatz forderfrei.

Nach § 20a Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 ist der Refinanzierungsbeitrag grundsatzlich fur jede
Kilowattstunde Strom zu leisten, die in der Anlage in einem solchen Kalenderjahr er-zeugt
und in das Netz eingespeist wird. Die Abschépfung erfolgt daher produktionsbasiert. Die
Hohe des Refinanzierungsbeitrags wird gemaf § 23a EEG 2027 nach den Regelungen in
Anlage 1 EEG 2027 berechnet. Keine Rolle spielt bei dieser Berechnung, ob das Einspeise-
verhalten einer Anlage durch MalRknahmen des positiven oder negativen Redispatch veran-
lasst war. Zwar kann dieser Umstand bei Ermittlung des Ausgleiches nach § 13a EnWG
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eine beachtliche Rolle spielen: In Folge einer angeordneten Nichteinspeisung mag der An-
lagenbetreiber Aufwendungen in Form von Abschdpfungszahlungen erspart haben; in Fol-
ge einer angeordneten Einspeisung moégen dem Anlagenbetreiber Abschopfungszahlun-
gen als Kosten entstehen. Beachtlichkeit und Umfang solcher Auswirkungen lassen sich
aber verstandig nur dort regeln.

Mit dem Verweis auf § 19 Absatz 3 bis 3b EEG 2027 wird in § 20a Absatz 1 Satz 3
EEG 2027 geregelt, dass die Abschépfung auch fir Strommengen erfolgt, die zuvor zwi-
schen-gespeichert wurden. Aul3erdem besteht die Zahlungspflicht bei Windenergieanlagen
an Land auch fir Strommengen, die mit einer installierten Leistung erzeugt werden, die die
bezuschlagte Leistung der Anlage um bis zu 15 Prozent Ubersteigen. Dies wird durch den
Verweis auf § 22 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz EEG 2027 erreicht. Dort ist geregelt, dass
auch der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 fir diese zusatzlichen Strom-
mengen besteht. Spiegelbildlich dazu muss dann aber auch die Abschépfung erfolgen.

In § 20a Absatz 2 EEG 2027 werden die Ausnahmen von der Zahlungspflicht geregelt. Da-
nach sind zum einen Biomasseanlagen und damit auch Biomethananlagen von der Ab-
schopfung ausgenommen. Nicht unter die Ausnahme fallen allerdings Deponie- und Klar-
gasanlagen. Biomasseanlagen missen nach den Vorgaben von Artikel 19d Absatz 4 der
Strombinnenmarktverordnung (Verordnung (EU) 2019/943 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 5. Juni 2019 Uber den Elektrizitatsbinnenmarkt zuletzt geandert durch
Verordnung (EU) 2024/1747 2024/1747 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
13. Juni 2024) nicht abgeschopft werden. Eine Abschépfung von Biomasseanlagen erfolgt
auch deshalb nicht, weil die Férderkosten fur diese Technologie deutlich héher sind als far
die Ubrigen Technologien und es daher nicht absehbar ist, dass die Jahresmarktwerte Uber
die Foérderkosten ansteigen kénnten. Dies gilt insbesondere, weil bei hohen Strompreisen in
der Regel auch die Kosten fiir die Substrate steigen, die in den Biomasseanlagen einge-
setzt werden. Da insofern keine Uberkompensation zu beflrchten ist, besteht auch unter
beihilferechtlichen Gesichtspunkten keine Notwendigkeit, die Zahlungspflicht dem Grund-
satz nach auf Biomasseanlagen zu erstrecken.

Des Weiteren werden auch Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100
Kilowatt nicht abgeschdpft. Das gilt fur samtliche Technologien.

Nach § 20a Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 besteht die Zahlungspflicht auch nicht in Fallen von
§ 19 Absatz 4 und 5 EEG 2027. Das sind die Falle von Unternehmen in Schwierigkeiten, bei
denen der Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 entfallt. Da in diesen Fallen keine Forde-
rung gezahlt wird, sollte auch keine Abschépfung erfolgen.

§ 20a Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 stellt klar, dass der Verpflichtung des Anlagenbetreibers
in § 20a Absatz 1 EEG 2027 eine Berechtigung seitens des Netzbetreibers gegen-iber-
steht. Die Netzbetreiber haben also einen Anspruch auf den Refinanzierungsbeitrag.
Gleichzeitig sind sie verpflichtet, den Refinanzierungsbeitrag auch tatsachlich von den Anla-
genbetreibern zu erheben. Diese Regelung ist erforderlich, damit die Netzbetreiber den
Refinanzierungsbeitrag auch vereinnahmen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
Refinanzierungsbeitrage flachendeckend erhoben werden und von den Netzbetreibern an
die Ubertragungsnetzbetreiber weitergeleitet werden, damit sie letztlich dem EEG-Konto
zugutekommen. § 20a Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 regelt, dass die Netzbetreiber bei der
Erhebung des Refinanzierungsbeitrages die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Kaufmanns anzuwenden haben. Damit wird hier der aus § 3 EnFG bekannte Mal3stab
ausdricklich auch ins EEG Ubertragen, um den SorgfaltsmaRstab der Netzbetreiber klar-zu-
stellen.

Zu § 20b EEG 2027:

Mit der Regelung in § 20b Satz 1 EEG 2027 wird es den Anlagenbetreibern einmalig ermdg-
licht, aus der Férderung auszusteigen und damit fir die Zukunft auch nicht mehr unter die
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Abschoépfung zu fallen. Wenn die Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber in Textform mitteilen,
dass sie kunftig keine Forderung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 mehr in An-
spruch nehmen wollen, entfallt fiir die Zukunft dieser Anspruch. Gleichzeitig entfallt fur die
Zukunft auch die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027. Dieser Ausstieg aus der
Forderung ist somit nicht blo3 die Wahl einer anderen VerduRerungsform im Sinne des
§ 21b EEG 2027, welche die Abschdpfung gerade nicht entfallen lasst — im Gegensatz zum
Ausstieg.

Grundsatzlich darf es den Anlagenbetreibern nicht méglich sein, frei aus der Férderung und
damit der Abschdpfung zu wechseln. Andernfalls kénnte die Abschépfung weitreichend
umgangen werden, wenn die Anlagebetreiber in Hochpreisjahren jeweils aus der Abschop-
fung wechseln kénnten und dann in Niedrigpreisjahren wieder in die Forderung wechseln
konnten. Die Wechselmoglichkeit ist daher streng limitiert. Dies dient auch dazu, dass rein
marktlich finanzierbare Anlagen sich friihzeitig auf eine forderfreie Investition festlegen mit
der Chance, zusatzliche Renditen zu erwirtschaften und nicht zunachst Férderung in An-
spruch zu nehmen, die zur Refinanzierung der Anlage nicht notwendig ist.

Es soll den Anlagenbetreibern dennoch ermoglicht werden, einmalig aus dem Foérderregime
auszusteigen und die Anlage im Weiteren aul3erhalb des EEGs zu finanzieren, wenn sich
erst im weiteren Verlauf so glinstige Marktbedingungen einstellen, dass eine weitere Forde-
rung nicht erforderlich ist. Die weitere Absicherung der Refinanzierung kann dann beispiels-
weise Uber langfristige PPAs erfolgen. Mit der Mitteilung nach § 20b EEG 2017 entfallt der
Anspruch der Anlagenbetreiber endguiltig fir den Rest des Forderzeitraums fiir den gesam-
ten in der Anlage erzeugte Strom. Ein nur teilweiser Wechsel aus der Forderung ist hinge-
gen nicht moglich. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 kann flr zuklnf-
tige Zeitraume nicht mehr geltend gemacht werden. Es kann nicht zurlick in die Férderung
gewechselt werden.

Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 und die Zahlungspflicht nach § 20a
Absatz 1 EEG 2027 entfallt fir die Zukunft ab dem ersten Kalendertag des Jahres nach der
Mitteilung. Bis zu diesem Zeitpunkt bestehen sowohl der Anspruch nach § 19 Absatz 1
Nummer 1 EEG 2027 als auch die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 fort.

Nach § 20b Satz 2 EEG 2027 ist ein Wechsel aus der Férderung nur bis zum Ablauf des
zehnten Kalenderjahres nach Inbetriebnahme der Anlage mdglich. Damit soll verhindert
werden, dass die Anlagenbetreiber hauptsachlich am Ende der Férderdauer aus der Forde-
rung wechseln, wenn die Marktpreiserwartung hinreichend sicher ist und das mit der Erwar-
tung besonders niedriger Marktpreise einhergehende Erldsrisiko einseitig auf den Staat
verlagert wer-den kann. Aufgrund der Inflationsentwicklung, aber auch einer in der Zukunft
durch eine starkere Flexibilisierung zu erwartende schrittweise Stabilisierung der Marktwer-
te flr Strom aus erneuerbaren Energien, ist am Ende der Férderlaufzeit mit héheren (nomi-
nalen) Strompreisen zu rechnen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit fir Abschop-
fungsjahre. Die Anlagenbetreiber sollen dann nicht gerade in diesen Jahren aus der Ab-
schopfung wechseln kdnnen. Denn dies kénnte zu einer Umgehung der Abschopfungsfunk-
tion zulasten des Bundeshaushalts und damit der Allgemeinheit der Steuerzahler aber letzt-
lich auch zu einer beihilferechtlich relevanten Uberférderung fiihren und somit die beihilfe-
rechtliche Genehmigungsfahigkeit der Regelung in Frage stellen.

§ 20b Satz 3 EEG 2027 enthalt eine Sonderregelung fur Wasserkraftanlagen im Fall der
Leistungserhéhung der Wasserkraftanlagen nach § 40 Absatz 3 EEG 2027. Fir diese Anla-
gen konnen die Anlagenbetreiber erklaren, dass sie nur mit dem Leistungsanteil aus der
Forderung wechseln, der der Leistungserhéhung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2
EEG 2027 zuzurechnen ist. Mit der Anderung in § 40 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 wird gere-
gelt, dass auch in diesen Fallen die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 greift.

In § 40 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 wird kinftig geregelt, dass der Zahlungsanspruch nach
§ 19 Absatz 1 EEG 2027 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 bei Ertlich-
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tigungsmalinahmen von Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von Uber 5 Me-
gawatt nur fur den Strom besteht, der der Leistungserh6hung zugeordnet werden kann. Fur
den Strom, der der bisherigen installierten Leistung zugeordnet werden kann, greift der ur-
sprungliche Zahlungsanspruch, eine Zahlungspflicht besteht folgerichtig insoweit nicht. Das
gleiche Prinzip gilt in den Fallen des § 40 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027, wenn die Schwelle von
Uber 5 Megawatt erst durch die Leistungserhéhung Uberschritten wird (vergleiche hierzu
auch die Begrindung zu § 40 Absatz 3 EEG 2027). Fir diese Anlagenbetreiber ware es
nicht sachgeman, wenn sie nur fir die gesamte Anlage erklaren kdnnten, kunftig keine For-
derung mehr erhalten zu wollen. Fur den urspriinglichen Leistungsanteil besteht von Beginn
an nur der urspringliche Anspruch, in den durch die Rechtsanderungen durch das EEG
2027 nicht nachtraglich eingegriffen werden soll.

Zu Nummer 20
Zu Buchstabe a

Die Uberschrift des § 21 EEG 2027 wird aufgrund der Abschaffung der Einspeisevergii-
tung angepasst.

Zu Buchstabe b

Die Uberarbeitung von § 21 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 vollzieht die Abschaffung der Ein-
speisevergutung in ihrer bisherigen Standardvariante sowie in der Variante der Ausfallsver-
gltung nach und regelt Naheres zur neuen, forderfreien VerauRerungsform der Netzbetrei-
berabnahme. Dabei sind auch Bestimmungen zur Netzbetreiberabnahme in der Variante
der befristeten Marktwertdurchleitung enthalten und die bisherige unentgeltliche Annahme
sowie die Marktwertdurchleitung fur ausgeférderte Anlagen werden als weitere Varianten
ebenfalls der Netzbetreiberabnahme zugeordnet. Der Zugang zur unentgeltlichen Abnah-
me wird gegenitiber dem EEG 2023 eingeschrankt, indem er nur noch Anlagen mit einer
installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt offensteht.

Durch die Anderung in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird die dort bisher gere-
gelte Einspeiseverglitung abgeschafft und damit die Direktvermarktung im Grundsatz flr
alle Neuanlagen verpflichtend. Im neuen § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 ist zu-
klnftig die Ubergangsweise Mdglichkeit fir bestimmte Neuanlagen, die in den ersten beiden
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb genommen werden, vorgesehen, vor-
Ubergehend die befristete Marktwertdurchleitung zu nutzen und erst nach einer eng befris-
teten Ubergangsphase in die Direktvermarktung zu wechseln. Die Leistungsschwelle fir
den Zugang von Neuanlagen zu dieser Ubergangsbestimmung wird dabei schrittweise ab-
gesenkt.

Die Abschaffung der Einspeisevergitung dient dazu, die Kosten der Férderung substanziell
zu begrenzen und die Markt- und Systemintegration neuer Anlagen wesentlich zu verbes-
sern. Gleichzeitig wird kleinen Anlagen ein eng begrenzter Ubergangszeitraum zugestan-
den, damit sich der Markt fur die notwendigen Direktvermarktungsdienstleistungen fur klei-
nere Anlagen zunachst ausbilden kann. Da diese Moglichkeit einer Marktwertdurchleitung
auch fir die einzelne Anlage nur voriibergehend und zeitlich eng begrenzt eingeraumt wird,
besteht mit Inkrafttreten des Gesetzes im Grundsatz fir alle Neuanlagen eine verpflichten-
de Direktvermarktung fir in das Netz eingespeisten Strom.

Neuanlagen, die nach dem 31. Dezember 2026 und vor dem 1. Januar 2028 — also im Laufe
des Jahres 2027 — in Betrieb genommen werden, kdnnen daher nach § 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a EEG 2027 zunachst mit einer installierten Leistung von weniger als
25 Kilowatt die befristete Marktwertdurchleitung nutzen. Fur Strom aus Neuanlagen, die
nach dem 31. Dezember 2027 und vor dem 1. Januar 2029 — also im Laufe des Jahres 2028
—in Betrieb genommen werden, ist dies nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
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EEG 2027 nur noch fur Neuanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 10 Kilo-
watt maoglich.

Diese befristete Marktwertdurchleitung ist in ihrer Funktionsweise an die bereits etablierte
Marktwertdurchleitung fur ausgeférderte Anlagen nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
EEG 2023 beziehungsweise § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG 2027 angelehnt. Abwei-
chend von der Marktwertdurchleitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG 2027 en-
det der Anspruch aber nach drei Monaten, nachdem die Neuanlage mit einem intelligentem
Messystem und einer Steuerungseinrichtung ausgestattet ist und ist zusatzlich auch unab-
hangig von der Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem und einer Steuerungsein-
richtung auf eine maximale Dauer von zweieinhalb Jahren begrenzt (§ 25 Absatz 1a EEG
2027). Auf die Begrindung zu § 25 Absatz 1a EEG 2027 wird insofern verwiesen.

Schliellich muss eingespeister Strom aus Neuanlagen, die nach dem 31. Dezember 2028
in Betrieb genommen werden, ohne eine Ubergangsphase und unabhangig von ihrer instal-
lierten Leistung stets direkt vermarktet werden, sofern der Strom nicht nach Maltgabe des §
21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet wird.
Das heil’t, fiir Neuanlagen steht ab dem Inbetriebnahmejahr 2029 das Ubergangsinstru-
ment der befristeten Marktwertdurchleitung nicht mehr zur Verfiigung.

Far eingespeisten Strom aus Neuanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 25
Kilowatt kann kinftig auch keine Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit § 20 EEG 2027 beansprucht werden, so dass in das Stromnetz eingespeiste Strommen-
gen der sonstigen Direktvermarktung nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in Verbindung
mit § 21a EEG 2027 zugordnet werden mussen, wenn nicht ibergangsweise die befristete
Markwertdurchleitung oder eine Zuordnung zur unentgeltlichen Abnahme in Betracht
kommt. Auf die Begriindung zu § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Durch die Anderung des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 wird der Anwendungs-
bereich der unentgeltlichen Abnahme kunftig auf Neuanlagen mit einer installierten Leis-
tung unter 100 Kilowatt beschrankt.

Durch die Streichung von § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 fallt fir Neuanlagen
die Mdglichkeit der Inanspruchnahme der bisherigen Ausfallvergutung weg. Nach § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023 konnten Anlagenbetreiber, die ihren Strom regelmafig
direkt vermarkten missen, ausnahmsweise in die Einspeisevergitung in der Variante der
Ausfallvergutung wechseln und voribergehend auf den Netzbetreiber als Abnahme- und
Vermarktungsverpflichteten zugreifen. Diese Mdglichkeit sollte zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Einflihrung der verpflichtenden Direktvermarktung zum einen helfen, Ausnahmesituati-
onen abzufedern, z. B. eine unvorhersehbare Insolvenz des Direktvermarkters, die zu Liqui-
ditdtsengpassen der Betreiber hatte fuhren kdnnen. Zum anderen eroffnete die Ausfallver-
gutung auch Anlagen, deren Strom nach Inbetriebnahme noch nicht unmittelbar direkt ver-
marktet werden kann, die Mdglichkeit zur voribergehenden Nutzung der Einspeisevergui-
tung; der Hintergrund hierfir war, dass bei Inbetriebnahme von Anlagen teilweise einige fur
den Direktvermarkter wesentliche Stammdaten der Anlage (z. B. Zahlpunktbezeichnung,
Anlagenschlissel) noch nicht vorliegen. Diese Funktionen erscheinen nunmehr entbehrlich,
da die Direktvermarktung jedenfalls fir die bisher erfassten Anlagen auf dem Markt etabliert
ist. Die grof3ziigigen Regeln zur Ausfallvergitung wurden daher in der Vergangenheit zum
Teil zu anderen Zwecken als dem intendierten Notfallinstrument genutzt. Zudem sollen die
Direktvermarktungsprozesse soweit verbessert und beschleunigt werden, dass auch eine
Ubergangsphase zum Inbetriebnahmezeitpunkt nicht mehr notwendig erscheint. Die Ab-
schaffung findet selbstverstandlich nur auf Neuanlagen Anwendung. Bestandsanlagen, fir
die die Ausfallvergltung zu den Investitionsbedingungen gehdrt hat, kbnnen weiterhin auf
diese zugreifen.

Bei der Anderung in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG 2027 handelt es sich um eine
Folgeanderung. Die Entsprechung des bisherigen § 53 Absatz 4 EEG 2023, auf den § 21



-151 -

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG verweist, ist kiinftig in § 53 Absatz 2 EEG 2027 geregelt.
Durch die vorgehergehenden Anderungen wird die Marktwertdurchleitung fiir ausgeférderte
Anlagen bis zu 100 Kilowatt, die keine Windenergieanlagen an Land sind (vgl. § 3 Nummer
3a EEG 2027) kunftig zu einer Variante der neuen VeraufRerungsform der Netzbetreiberab-
nahme, ohne dass hiermit materielle Anderungen verbunden waren.

Nach dem neuen § 21 Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 kann flir Strom aus neuen Steckersolar-
geraten mit einer installierten Leistung der Solaranlage oder der Solaranlagen von insge-
samt bis zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Volt-
ampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden, keine
befristete Marktwertdurchleitung in Anspruch genommen werden. Denn solche sogenann-
ten Balkonsolaranlagen sind primar auf die Eigennutzung des erzeugten Stroms und nicht
auf die Einspeisung ins 6ffentliche Stromnetz ausgerichtet. Die Einspeisung in das Strom-
netz ist daher nur ein Nebeneffekt, der sich durch die Kombination mit passenden Batterie-
speichern weiter reduzieren Iasst. Mit Blick auf die in der Regel vernachlassigbar geringen
eingespeisten Reststrommengen steht der potenzielle, sehr geringe Ertrag aus einer Mark-
wertdurchleitung in keinem angemessenen Verhaltnis zu dem hierflir beim Anschlussnetz-
betreiber anfallendem administrativen Abrechnungsaufwand. Balkonsolaranlagen amorti-
sieren sich stattdessen viel mehr durch den vermiedenen Strombezug. Strom aus Stecker-
solargeraten kann weiterhin der unentgeltlichen Abnahme nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 EEG 2027 zugeordnet werden.

Die bisher in § 21 Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 geregelte Klarstellung kann entfallen, da die
Vorgaben in §§ 56, 57 EEG 2027 kiinftig konkreter gefasst werden und dadurch hinreichend
klargestellt wird, dass die Strommengen aus Anlagen, die noch der Einspeisevergiitung in
der fur die Bestandsanlage maRlgeblichen Altfassung des EEG oder der neuen Netzbetrei-
berabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 zugeordnet sind, vom Anschluss-
netzbetreiber an den Ubertragungsnetzbetreiber weitergeleitet werden (§ 56 EEG 2027),
damit der Ubertragungsnetzbetreiber diese Strommengen anschlieBend vermarkten kann
(§ 57 EEG 2027). Die bisherige Klarstellung in § 21 Absatz 1 Satz 2 EEG 2023, die insofern
Sonderformen der Einspeisevergutung der verguteten Einspeisevergutung gleichstellen
sollte, kann daher insgesamt entfallen.

Zu Buchstabe ¢

Bei der Anderung in § 21 Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeanderung zur
Abschaffung der VeraulRerungsform der Einspeisevergitung und der Einfihrung der neu-
en, forderfreien VeraufRRerungsform der Netzbetreiberabnahme. Auf die Begriindungen zu §
19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und zu § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird
verwiesen.

Zu Buchstabe d

Die Anderung in § 21 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der
Verweise auf EU-Rechtsakte. Zu Buchstabe e

Zu Buchstabe e

Die Streichung von § 21 Absatz 4 EEG 2023 ist eine Folgeanderung zur Abschaffung der
Einspeisevergltung und damit der bisherigen Schwelle von 100 Kilowatt fur die verpflich-
tende Direktvermarktung im ehemaligen § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023. Da
dieser Schwellenwert mit diesem Gesetz komplett abgeschafft wird, ist eine Evaluierung
nicht mehr erforderlich. Zudem folgt die Streichung zusatzlich auch aus dem Wegfall der
Feststellung der technischen Mdglichkeit und der Marktanalyse durch das Bundesamt fur
Sicherheit in der Informationstechnik gemaf} dem damaligen § 30 MsbG a. F. als maRgebli-
che Voraussetzung fir den Rollout-Start.
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Gemal § 21 Absatz 4 EEG 2023 sollte das Bundesministerium fiur Wirtschaft und Klima-
schutz den Schwellenwert nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2023 innerhalb eines Jahres
nach der Bekanntgabe des Bundesamtes flir Sicherheit in der Informationstechnik nach §
10b Absatz 2 Satz 1 EEG evaluieren und einen Vorschlag fiir eine Neugestaltung der bishe-
rigen Regelung vorlegen. Mit diesem Gesetzentwurf legt die Bundesregierung bereits eine
umfassende Neuregelung vor, die den genannten Schwellenwert abschafft. Zudem bezog
sich die Regelung hinsichtlich der Bekanntmachung des Bundesamtes fur Sicherheit in der
Informationstechnik auf die Feststellung der technischen Moéglichkeit und der Marktanalyse
durch das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik gemaf dem damaligen § 30
MsbG a. F. als maligebliche Voraussetzung fiir den Rollout-Start. Durch das Gesetz zum
Neustart der Digitalisierung der Energiewende 22.05.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 133) kommt es
fur den Rollout-Start nicht mehr auf die Feststellung der technischen Moéglichkeit durch das
Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik, sondern auf die wirtschaftliche Vertret-
barkeit nach § 30 MsbG und auf die jeweiligen Zeitpunkte des gesetzlichen Rollout-Fahr-
plans nach § 45 MsbG an.

Zu Nummer 21

§ 21a EEG 2027 wird neu gefasst. Der bisherige Wortlaut wird zu § 21a Absatz 1 EEG
2027.

Mit der Einfugung von § 21a Absatz 2 EEG 2027 wird sichergestellt, dass die Abschépfung
wirksam erfolgen kann. Grundsatzlich kbnnen Anlagenbetreiber den Strom im Rahmen der
Direktvermarktung mit Marktpramie nach § 21b Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 veraul3ern.
In diesem Fall erhalten sie fur den erzeugten und in das Netz eingespeisten Strom die
Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027. Allerdings koénnen sie fir diese
Strommengen keine Herkunftsnachweise fur Grinstrom erhalten. Die Anlagen-betreiber
kénnen nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, Satz 2 EEG 2027 aber auch in die sonstige
Direktvermarktung nach § 21a EEG 2027 wechseln. In dieser VerauRerungsform erhalten
sie dann zwar keine Férderung mehr. Sie kbnnen aber Herkunftsnachweise flir Griinstrom
erhalten.

Damit die Anlagenbetreiber in Abschdpfungsjahren die Abschdpfung nicht durch den Wech-
sel in die sonstige Direktvermarktung umgehen kénnen, ist in § 21a Absatz 2 EEG 2027
geregelt, dass auch in der Vermarktungsform der sonstigen Direktvermarktung die Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 besteht. Wenn also die Anlagenbetreiber in Ab-
schopfungsjahren in die sonstige Direktvermarktung nach § 21a Absatz 1 EEG 2027 wech-
seln, besteht die Zahlungspflicht auch fiir den Strom, der im Rahmen der sonstigen Direkt-
vermarktung vermarktet wurde.

Alternativ zu dieser Regelungssystematik konnte der Wechsel in die sonstige Direktver-
marktung fur geférderte Anlagen generell ausgeschlossen werden. Dann kénnten Anlagen-
betreiber, die im Grundsatz eine Forderung beanspruchen, nie in die sonstige Direkt-ver-
marktung wechseln, also auch nicht in Férderjahren. Sie wirden damit gezwungen, tber die
gesamte Forderdauer in der Forderung zu bleiben. Sie kdnnten damit auch keine Stromlie-
fervertrage abschlie3en, bei denen sie gleichzeitig auch die Herkunftsnachweise fiir den
Grinstrom veraufRern (Grinstrom-PPAs). Der Vorteil der in § 21a Absatz 2 EEG 2027 ge-
wahlten Regelungssystematik ist, dass auch Anlagenbetreiber, die grundsatzlich Férderung
in Anspruch nehmen wollen, weiterhin frei zwischen sonstiger Direktvermarktung und Di-
rektvermarktung mit Marktpramie wechseln kdnnen. Damit kdnnen sie insbesondere auch
in Forderjahren weiterhin in die sonstige Direktvermarktung wechseln, um Herkunftsnach-
weise erhalten zu kénnen unter gleichzeitigem Verzicht auf die Marktpramie. Damit kdnnen
sie kunftig auch weiterhin Stromliefervertrage abschliel3en, bei denen sie gleichzeitig auch
die Herkunftsnachweise flr den Grinstrom veraufliern (Grinstrom-PPAs). Es ist daher fur
die Anlagenbetreiber vorteilhaft, wenn der Wechsel in die sonstige Direktvermarktung wei-
terhin maoglich ist, unter Aufrechterhaltung der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG
2027.
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Wenn also fur die Strommengen einer Anlage, die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG
besteht, erfolgt die Abschdpfung auch im Rahmen der sonstigen Direktvermarktung. Fallt
eine Anlage jedoch gar nicht erst in den Anwendungsbereich der Zahlungspflicht nach §
20a Absatz 1 EEG 2027, besteht selbstverstandlich auch keine Zahlungspflicht im Rahmen
der sonstigen Direktvermarktung. Hat der Anlagenbetreiber also keinen Zuschlag flr seine
Anlage oder hat er die Erklarung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 nicht abgegeben, unterfallt
er auch in der sonstigen Direktvermarktung nicht der Zahlungspflicht. Wenn der Anlagenbe-
treiber nur fur einen Teil der installierten Leistung seiner Anlage einen Zuschlag erhalten
oder die Erklarung nach § 19 Absatz 2 EEG 2027 abgegeben hat, erfolgt die Ab-schépfung
auch in der sonstigen Direktvermarktung nur fiir die Strommengen, die mit diesem Teil der
installierten Leistung der Anlage erzeugt werden. Die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
EEG 2027 besteht in der sonstigen Direktvermarktung ferner auch dann nicht, wenn die
Anlagen unter eine der Ausnahmen von der Abschépfung nach § 20a Ab-satz 2 EEG 2027
fallen. Gleiches gilt, wenn der Anlagenbetreiber gegentiber dem Netzbetreiber nach § 20b
EEG 2027 mitgeteilt hat, dass er fur die Anlage kunftig keine Forderung mehr in Anspruch
nehmen will.

Damit wird es kiinftig Anlagen geben, die in der sonstigen Direktvermarktung unter die Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 fallen, aber auch Anlagen, die in der sonstigen
Direktvermarktung nicht unter diese Pflicht fallen.

Zu Nummer 22
Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 ist eine redaktionelle Klarstel-
lung. Damit wird deutlicher als bisher, dass es sich bei der Marktpramie auch um eine Form
der Direktvermarktung handelt.

Bei den Anderungen in § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 4 EEG 2027 handelt es
sich zum einen um Folgeanderungen, die nachvollziehen, dass die Verau3erungsform der
Einspeisevergltung abgeschafft wird und stattdessen die neue, forderfreie Veraullerungs-
form der Netzbetreiberabnahme eingefuhrt wird. Zudem wird auch die VerauRRerungsform
der Ausfallvergitung (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023) abgeschafft, was eben-
falls eine Folgeanderung in § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 nach sich zieht und
insbesondere auch die Streichung von § 21b Absatz 1 Satz 4 EEG 2023 notwendig macht.

Auf die Begrindung zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und Nummer 3 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Buchstabe b
Die Streichung von § 21b Absatz 1a EEG 2027 dient der Rechtsbereinigung.
Zu Buchstabe c

Bei der Anderung in § 21b Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 handelt es sich um zum einen um
eine Folgeanderung zur Abschaffung der Ausfallvergiitung (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
EEG 2023). Die Erwdhnung der Ausfallvergitung in der Ausnahmeregelung zur Mdoglichkeit
der prozentualen Aufteilung auf unterschiedliche Verauflierungsformen in § 21b Absatz 2
Satz 3 EEG 2027 ist entsprechend zu streichen. Insofern wird auf die Begriindung zu § 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 verwiesen.

Zudem wird die neue VeraulRerungsform der befristeten Marktwertdurchleitung als Variante
der Netzbetreiberabnahme in die Ausnahmeregelung des § 21b Absatz 2 Satz 3 EEG 2027
neu aufgenommen. Sofern eine Anlage der befristeten Marktwertdurchleitung zugeordnet
wird, kann diese nicht prozentual auch auf weitere VerauRerungsformen wie zum Beispiel
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die unentgeltliche Abnahme oder die sonstige Direktvermarktung aufgeteilt werden. Denn
die befristete Marktwertdurchleitung ist nur als Ubergangsmodell vorgesehen und soll daher
nicht mit anderen Veraufierungsformen kombiniert werden. Die Marktwertdurchleitung be-
ruht auf dem Gedanken, dass die gesamte einzuspeisende Strommenge zur Verfigung
gestellt wird, sodass deren Wert grundsatzlich auch dem durch-schnittlichen Marktwert ent-
spricht und somit die Marktwertdurchleitung unter Abzug der Vermarktungskosten als for-
derfrei anzusehen ist. Eine Aufteilung der eingespeisten Strommengen, bei der z.B. wert-
haltigere Strommengen in der sonstigen Direktvermarktung vermarktet wirden und weniger
werthaltige der befristeten Marktwertdurchleitung zugeordnet wiirden, widerspricht diesem
Regelungszweck hinter der befristeten Marktwertdurchleitung. Erganzend wird auf die Be-
grindung zu § 25 Absatz 1a EEG 2027 verwiesen.

Zu Buchstabe d

Bei der Anderung in § 21b Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2027 handelt es sich
zum einen um eine Folgeanderung zur Abschaffung der Einspeisevergutung und der Ein-
fuhrung der neuen, férderfreien Netzbetreiberabnahme und zum anderen um die Erweite-
rung der Anforderungen fiir die Weitergabe von Strom an Dritte dahingehend, dass kein Fall
der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 vor-
liegen darf. Letzteres soll finanzielle Mitnahmeeffekte verhindern, indem etwaige von Dritten
nicht verbrauchte und wenig werthaltige Reststrommengen der befristeten Marktwertdurch-
leitung zugeordnet werden kénnen.

Hiervon unberihrt bleibt aber die Mdglichkeit des Anlagenbetreibers, den im Rahmen des
Eigenverbrauchs nicht benétigten und in das Stromnetz eingespeisten Reststrom der befris-
teten Marktwertdurchleitung nach MaRRgabe des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027
zuzuordnen.

Zu Buchstabe e

Bei Anderung in § 21b Absatz 5 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeanderung zur Ab-
schaffung der Einspeisevergitung und der Einfihrung der neuen und férderfreien Ver-au-
Rerungsform der Netzbetreiberabnahme. Dementsprechend muss die Regelung in § 21b
Absatz 5 EEG 2027, die eine abweichende Bestimmung fur Falle der Marktwertdurch-lei-
tung in der Variante flir ausgeforderte Anlagen enthalt, sich ebenso auf die neue, forder-
freie VerauRRerungsform der Netzbetreiberabnahme beziehen. Auf die Begriindungen zu §
19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 23

Bei der Anderung in § 21¢ Absatz 1 EEG 2027 handelt es sich zum einen um Folgeénde-
rungen zur Abschaffung der Einspeisevergutung sowie der Ausfallvergitung und der Ein-
fuhrung der neuen und forderfreien Veraulierungsform der Netzbetreiberabnahme. Zum
anderen wird die automatische Zuordnung in die unentgeltliche Abnahme zukunftig auf An-
lagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt beschrankt.

Durch die Abschaffung der Ausfallvergitung (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023)
kann Strom aus Neuanlagen nicht mehr der Ausfallvergutung zugeordnet werden, so dass
auch die spezifischen Vorgaben zum Verfahren fur die Zuordnung und den Wechsel in die
Ausfallvergitung in § 21c Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 entfallen kdnnen. Hinsichtlich der Ab-
schaffung der Ausfallvergiitung wird auf die Begriindung von § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 EEG 2027 verwiesen.

Daruber hinaus greift die automatische Zuordnung in die unentgeltliche Abnahme nach dem
neuen § 21c Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 kiinftig nur fir neue Anlagen mit einer installierten
Leistung von weniger als 100 Kilowatt. Hierbei handelt es sich um eine Folgeanderung zu
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§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027, wonach kunftig nur noch neue Anlagen mit ei-
ner installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt die unentgeltliche Abnahme bean-
spruchen konnen.

Die automatische Zuordnung in die unentgeltliche Abnahme hat sich in der Praxis bewahrt,
vermindert Streitigkeiten Gber rickwirkende Zuordnungen und Férderzahlungen und gibt
Anlagenbetreiber einen Anreiz, sich friihzeitig mit der Wahl der VeraufRerungsform ausein-
anderzusetzen.

Betreiber von noch nicht mit einem intelligentem Messystem und einer Steuerungseinrich-
tung ausgestatteten neuen Anlagen mit einer installierten Leistung von 25 Kilowatt werden
mit der automatischen Zuordnung zwar gemafR § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
EEG 2027 in Zukunft zugleich zur Sicherstellung der Fernsteuerbarkeit durch den Netzbe-
treiber verpflichtet, der grofere Anlagen nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 EEG auch heute
bereits unterliegen. Eine Verletzung dieser Ausstattungspflicht im Fall der Zuordnung zur
Netzbetreiberabnahme in der Variante der unentgeltlichen Abnahme stellt einen Pflichtver-
stol® nach § 52 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 dar, sodass eine bei nicht vorhandener Fern-
steuerbarkeit Pénale anfallt.

In der Gesamtschau sind allerdings die automatische Zuordnung und die damit einherge-
henden Folgen sowohl fur den Anlagenbetreiber als auch fur den Anschlussnetzbetreiber
gunstiger. Wirde die automatische Zuordnung nicht fur neue Anlagen mit einer installierten
Leistung von weniger als 25 Kilowatt greifen, hatte der Anlagenbetreiber aufgrund einer
moglicherweise fehlenden Zuordnung zu einer Verdufierungsform nach § 21b Absatz 1
Satz 1 EEG einen Pflichtverstoly nach § 52 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2027 begangen und
musste hierflr ebenso eine Pdnale an den Anschlussnetzbetreiber leisten. Fir den Anla-
genbetreiber sind die Rechtsfolgen des PflichtverstoRes nach § 52 Absatz 1 Nummer 1
EEG 2027 gegenlber denen nach § 52 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2027 aber potenziell
gunstiger. Denn bei nachtraglicher Erfillung der Pflicht zur Fernsteuerbarkeit nach § 9 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EEG 2027 reduziert sich die Zahlungshdhe rickwir-
kend von 10 Euro pro Kilowatt installierter Leistung auf 2 Euro pro Kilowatt installierter Leis-
tung (§ 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027). Demgegenuber ist im Fall eines Pflicht-
verstolRes nach § 52 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2027 keine Verringerung der Zahlungshohe
vorgesehen und zusatzlich eine Zahlung auch fir den dem Pflichtverstol? folgenden Kalen-
dermonat zu leisten (§ 52 Absatz 4 Nummer 2 EEG 2027).

Dass die automatische Zuordnung neue Anlagen mit einer installierten Leistung von weni-
ger als 100 Kilowatt und damit alle unter dem neuen Schwellenwert fiir die unentgeltlichen
Abnahme fallenden neuen Anlagen erfasst, ist auch im Interesse des Anschlussnetzbetrei-
bers als Systemverantwortlicher. Denn durch die automatische Zuordnung in die unentgelt-
liche Abnahme werden diese Strommengen durch den zustédndigen Ubertragungsnetzbe-
treiber vermarktet, wodurch unkontrollierte Einspeisungen in das Stromnetz verhindert wer-
den.

Bei der Anderung in § 21c Absatz 1 Satz 3 (neu) EEG 2027, die die automatische Zuord-
nung fir ausgeforderte Anlagen regelt, handelt es sich um Folgeanderungen zur Abschaf-
fung der VerauRerungsform der Einspeisevergutung und der EinfGhrung der neuen, férder-
freien VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme. Die Marktwertdurchleitung fur ausge-
forderte Anlagen ist zuklinftig eine Variante der forderfreien Verauflerungsform der Netzbe-
treiberabnahme. Eine materielle Anderung wird hierdurch auch hinsichtlich der automati-
schen Zuordnung nach § 21c Absatz 1 EEG nicht bewirkt. Ergdnzend wird auch auf die Be-
grindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
EEG 2027 verwiesen.
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Zu Nummer 24

Die Umbenennung des Teil 3 Abschnitts 2 EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einflh-
rung der Zahlungspflicht in § 20a EEG 2027.

Zu Nummer 25
Zu Buchstabe a

Die Bezeichnung von § 22 EEG 2027 wird geandert aufgrund der Einfihrung der Zah-
lungspflicht in § 20a EEG. Die in den Ausschreibungen ermittelten anzulegenden Werte
sind kunftig nicht nur fir die Berechnung der Marktpramie erforderlich sondern auch zur
Berechnung des Refinanzierungsbeitrags. Daher wird kunftig die wettbewerbliche Ermitt-
lung der anzulegenden Werte in § 22 EEG 2027 geregelt.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 22 Absatz 1 EEG 2027 vollzieht die Streichungen der §§ 390 bis 39q
EEG 2023 sowie der §§ 88e bis 88f EEG 2023 nach. Aufierdem ist es eine Folgeanderung
zur Einfihrung von Resilienzausschreibungen nach §§ 28h und 39n EEG 2027. Auch fur
solche Resilienzausschreibungen soll die Bundesnetzagentur Anspruchsberechtigte und
den anzulegenden Wert ermitteln. AuRerdem wird der Verweis auf Ausschreibungen fiir
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus griinem Wasserstoff gestrichen, weil diese Aus-
schreibungen nicht mehr im EEG geregelt werden.

Zu Nummer 26

Bei der Anderung in § 22a Absatz 3 Satz 1 und 2 EEG 2027 handelt es sich um eine redak-
tionelle Folgednderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers
vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 27
Zu § 23 EEG 2027:

Die Anderung in § 23 Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einfihrung der Zah-
lungspflicht in § 20a Absatz 1 EEG 2027. Die Grundlage fur die Berechnung der Zahlungs-
pflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags ist ebenso wie flir die Zahlungsanspriche der
fur die Anlage geltende anzulegende Wert. Auch zur Berechnung des neu eingefuhrten
Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2
EEG 2027 ist der anzulegende Wert die Berechnungsgrundlage.

§ 23 Absatz 3 EEG 2027 wird insgesamt neu gefasst. In § 23 Absatz 3 EEG 2027 wird gere-
gelt, in welcher Reihenfolge der anzulegende Wert der Anlagen angepasst wird. Dies er-
fasst kunftig nicht nur Regelungen, die den anzulegenden Wert reduzieren, sondern auch
Regelungen, die den anzulegenden Wert erhéhen.

Im Rahmen des § 23 Absatz 3 EEG 2027 sind zunachst die Regelungen in § 23b bis 24
EEG 2027 anzuwenden. Es ist also beispielsweise zundchst ein anlagenspezifischer anzu-
legender Wert nach § 23c EEG 2027 zu bilden. Anschlie3end sind jeweils — soweit einschla-
gig —die in den § 23 Absatz 3 Nummer 1 bis 7 EEG 2027 genannten Regelungen in dieser
Reihenfolge anzuwenden.

Nach § 23 Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 ist zunachst das Referenzertragsmodell nach
§ 36h EEG 2027 anzuwenden. Danach kann sich der anzulegende Wert flir die Anlagen
erhéhen oder reduzieren, abhangig davon, welche Standortgute fur die Windenergieanla-
gen an Land gilt.
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Nach § 23 Absatz 3 Nummer 2 EEG 2027 ist die Regelung in § 48 Absatz 1b EEG 2027
anzuwenden. Danach kann sich fur bestimmte besondere Solaranlagen der anzulegende
Wert erhohen.

Nach § 23 Absatz 3 Nummer 3 EEG 2027 sind fur den Vergutungsanspruch im Rahmen
der Netzbetreiberabnahme die Regelungen in § 53 Absatz 1 und 2 EEG 2027 anzuwenden.
Danach wird der anzulegende Wert fiir diese Anlagen reduziert. Dabei ist zu beachten, dass
der Abzug von den nach § 23b EEG 2027 festgelegten anzulegenden Werten erfolgt. Wenn
also der Jahresmarktwert oberhalb von zehn Cent pro Kilowattstunde liegt, erfolgt der Ab-
zug nach § 53 Absatz 1 und 2 EEG 2027 von 10 Cent pro Kilowattstunde, nicht von dem
Jahresmarktwert selbst. Der anzulegende Wert im Rahmen der Netzbetreiberabnahme
kann also durchaus geringer sein als 10 Cent pro Kilowattstunde.

Nach § 23 Absatz 3 Nummer 4 EEG 2027 ist fur besondere Solaranlagen nach § 48 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a EEG 2027 die Regelung in § 48 Absatz 5 EEG 2027
anzuwenden. Danach kénnen sich die anzulegenden Werte flr diese Anlagen reduzieren.

Nach § 23 Absatz 3 Nummer 5 EEG 2027 sind fiur Solaranlagen, deren anzulegender Wert
gesetzlich bestimmt wird, die Regelungen in § 54 Absatz 1 bis 3 EEG 2027 anzuwenden.
Danach kénnen sich die anzulegenden Werte flir diese Anlagen reduzieren.

Nicht mehr in § 23 Absatz 3 EEG 2027 enthalten ist der Verweis auf die Regelungen in
§§ 39i Absatz 2 Satz 1, 44b Absatz 1 Satz 2 und 44c Absatz 8 EEG 2027. In diesen Vor-
schriften ist klinftig flr Biomasseanlagen geregelt, dass sich die Anspriiche nach § 19 Ab-
satz 1 EEG 2027 auf null reduzieren. Es wird also kinftig nicht mehr geregelt, dass sich der
anzulegende Werte auf null reduziert. Da in § 23 Absatz 3 EEG 2027 aber kinftig nur die
Anpassungen der anzulegenden Werte erfasst sind, muss der Verweis auf die genannten
Normen entfallen. Er ist auch nicht erforderlich, denn in diesen Fallen bestehen die Anspri-
che nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 nicht. Es muss daher nicht gepruft werden, ob eine An-
passung des anzulegenden Wertes notwendig ist.

Ebenfalls nicht mehrin § 23 Absatz 3 EEG 2027 erwahnt ist die Regelungin § 51 EEG 2027.
Diese ist kunftig in § 23 Absatz 4 EEG 2027 gesondert erwahnt.

Der nach § 23 Absatz 3 EEG 2027 ermittelte anzulegende Wert ist dann die Grundlage zur
Berechnung der Anspriiche nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 bzw. der Zahlungspflicht nach §
20a Absatz 1 EEG 2027. Insbesondere ist der nach § 23 Absatz 3 EEG 2027 ermittelte an-
zulegende Wert die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung von Marktpramie bzw. Refinan-
zierungsbeitrag nach Anlage 1 EEG 2027, vgl. § 23a EEG. Zu beachten ist auch, dass der
anzulegende Wert aufgrund der Vorgabe in § 23 Absatz 3 letzter Halbsatz EEG 2027 nicht
negativ werden kann. Er kann sich also maximal auf null reduzieren.

In § 23 Absatz 4 Satz 1 EEG 2027 ist kiinftig geregelt, in welchen Fallen sich der An-spruch
nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 reduziert und sich die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
EEG 2027 erhdht. Zunachst muss also die Hoher der Anspriiche nach § 19 Ab-satz 1 EEG
2027 bzw. der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 ermittelt wer-den. Bei der
Berechnung der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags erfolgt die Berechnung
nach § 23a EEG nach den Vorgaben der Anlage 1 zum EEG 2027. Anschliel’end sind die
Regelungen in §§ 53b und 53c EEG 2027 anzuwenden. Nach § 53b EEG verringert sich der
Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 um 0,1 Cent pro Kilowattstunde, wenn fiir den
Strom Regionalnachweise ausgestellt werden. Dies gilt nur fir Anlagen, deren anzulegen-
der Wert gesetzlich bestimmt wird. In einem Refinanzierungsjahr erhdht sich der Refinan-
zierungsbetrag entsprechend um 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Nach § 53c EEG 2027 redu-
ziert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 flr Strom, fir den eine Stromsteuer-
befreiung in Anspruch genommen wurde, um die Hohe der Stromsteuer-befreiung. In einem
Refinanzierungsjahr erhoht sich der Refinanzierungsbetrag entsprechend um die Hohe der
Stromsteuerbefreiung.
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Bisher wurden die Regelungen in § 23 Absatz 3 EEG 2023 erwahnt und es war in den
§§ 53b und 53c EEG 2027 geregelt, dass sich der anzulegende Wert verringert. Angesichts
der Einfihrung der Zahlungspflicht in § 20a EEG 2027 wird dort aber kiinftig geregelt, dass
sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 verringert und sich die Zahlungspflicht
nach § 20a Absatz1 EEG 2027 erhoht. In einem Refinanzierungsjahr hat diese Regelung
den Vorteil, dass die Netzbetreiber zunachst die Hohe des Refinanzierungsbeitrags berech-
nen kénnen und anschliefend diesem Refinanzierungsbeitrag die jeweiligen Aufschlage
nach §§ 53b oder 53c EEG 2027 hinzurechnen kénnen. Dabei ist es unerheblich, ob ein Fall
der dynamischen Abschépfung vorliegt oder nicht. Die Erhéhung des Refinanzierungsbei-
trags kann fur den ,regularen” Refinanzierungsbeitrag nach Nummer 4.1 der Anlage 1 zum
EEG 2027 oder den angepassten Refinanzierungsbeitrag nach Nummer 4.2. der Anlage 1
zum EEG 2027 erfolgen. Die Regelungen in §§ 53b und 53c EEG 2027 sind also nicht zu
bertcksichtigen, wenn der Netzbetreiber nach Mallgabe von Nummer 4.2 der Anlage 1 zum
EEG 2027 prift, ob ein Fall der dynamischen Abschdpfung vorliegt.

Mit der Anderung in § 23 Absatz 4 Satz 2 EEG 2027 wird geregelt, dass die §§ 53b und 53¢
EEG 2027 nicht anzuwenden sind, wenn die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG
2027 bereits aufgrund der Regelungen in §§ 51, 48 Absatz 3 und § 54 Absatz 4 EEG 2027
auf null verringert wird. In §§ 51, 48 Absatz 3 und § 54 Absatz 4 EEG 2027 ist kiinftig gere-
gelt, dass sich die Anspruche nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 und die Pflicht zur Zahlung des
Refinanzierungsbeitrag nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 jeweils auf null verringern. In diesen
Fallen sollen also weder Zahlungsanspriiche noch Zahlungspflichten der Anlagenbetreiber
bestehen. Wirde man jedoch §§ 53b und 53c EEG 2027 in diesen Fallen auf die Zahlungs-
pflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 anwenden, wirde sich die Zahlungspflicht in Form
des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a Absatz 1 EEG 2029 um 0,1 Cent (§ 53b EEG
2027) bzw. um den Wert der Stromsteuerbefreiung (§ 53c EEG 2027) erhdhen. Insofern
sind die Regelungen in §§ 51, 48 Absatz 3 und § 54 Absatz EEG 2027 spezieller gegeniber
den Regelungen in §§ 53b und 53c EEG 2027.

Far die Zahlungsanspruche nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 muss nicht geregelt werden,
dass §§ 53b und 53c EEG 2027 nicht anwendbar sind in den Fallen von §§ 51, 48 Absatz 3
und § 54 Absatz 4 EEG 2027. Zwar verringern sich in diesen Fallen die Anspriiche nach §
19 Absatz 1 EEG 2027 auf null. Eine weitere Reduzierung der Anspriiche nach §§ 53b und
53c EEG 2027 ist aber aufgrund der Regelung in § 23 Absatz 4 Satz 1 EEG 2027 unschad-
lich. Wirden die auf null verringerten Anspriiche weiter verringert, wirden sie negative Wer-
te annehmen. § 23 Absatz 4 Satz 1 EEG 2027 sieht jedoch vor, dass die Zahlungsanspri-
che nicht negativ werden kdénnen. Ebenso wenig muss geregelt werden, dass die §§ 53b
und 53c EEG 2027 in den Fallen von in §§ 39i Absatz 2 Satz 1, 44b Absatz 1 Satz 2 und 44c
Absatz 8 EEG 2027 nicht anzuwenden sind. Die genannten Regelungen ordnen flir Biomas-
seanlagen an, dass sich die Anspriiche nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 auf null reduzieren.
Hier gilt wie eben ausgefuhrt, dass § 23 Absatz 4 Satz 1 EEG 2027 bereits bestimmt, dass
Anspriche aufgrund von Anpassungen nach §§ 53b und 53c EEG 2027 nicht negativ wer-
den konnen. Biomasseanlagen unterliegen zudem nicht der Zahlungspflicht nach § 20a
Absatz 1 EEG 2027. Es ist also schon nicht mdglich, dass fur diese Anlagen ein Refinanzie-
rungsbeitrag anfallt, der sich erhohen konnte.

Zu § 23a EEG 2027:

Die Anpassung in § 23a EEG 2027 ist aufgrund der Einflhrung der Zahlungspflicht in § 20a
Absatz 1 EEG 2027 erforderlich. Kinftig wird auch die Hohe des Refinanzierungsbeitrags
nach Anlage 1 zum EEG 2027 berechnet.

Zu § 23b EEG 2027:

Bei der Anderung in § 23b EEG 2027 werden zum einen besondere Bestimmungen zur Be-
rechnung der Héhe des Anspruchs auf die befristete Marktwertdurchleitung getroffen. Zum
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anderen sind Folgeadnderungen zur Abschaffung der Einspeisevergitung und der Ein-fih-
rung der neuen, forderfreien VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme enthalten.

Dabei lehnen sich die besonderen Bestimmungen fir die befristete Marktwertdurchleitung
im neuen § 23b EEG 2027 an die schon bislang bestehenden besonderen Bestimmungen
fur ausgeforderte Anlagen an. Danach ist nach § 23b EEG 2027 als anzulegender Wert fur
die Hohe des Anspruchs auf die befristete Marktwertdurchleitung der Jahresmarktwert an-
zuwenden, der sich in entsprechender Anwendung von Anlage 1 Nummer 2 zum EEG 2027
berechnet, wobei aber 10 Cent pro Kilowattstunde nicht tberschritten werden drfen. Die
bisherigen besonderen Bestimmungen fiir ausgeférderte Anlagen gelten unverandert fort.

Zu § 23c EEG 2027:

Die Anderung in § 23¢c EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einfiihrung der Zahlungs-
pflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a EEG. Auch in Jahren, in denen fur die
Anlage eine Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 besteht ist, muss die Regelung in § 23¢c
EEG 2027 anwendbar sein. Auch in diesen Fallen wird ein anlagenspezifischer anzulegen-
der Wert anhand der spezifischen Schwellenwerte gebildet.

Zu Nummer 28
Zu Buchstabe a

§ 24 EEG 2027 wird neu bezeichnet, weil die Regelungen in § 24 EEG 2027 kiunftig auch fur
die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 gelten wird.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 24 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einfiihrung
der Zahlungspflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a EEG. Auch um zu ermit-
teln, ob die Anlagen unter die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 fallen, weil sie eine in-
stallierte Leistung von mindestens 100 Kilowatt haben, missen die Regelungen in § 24 Ab-
satz 1 EEG angewendet werden.

Durch die Anderung in § 24 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 werden Solaranlagen auf, in oder an
Gebauden und Larmschutzwanden kuinftig auch nicht mit Solaranlagen des ersten Seg-
ments, die keine Freiflachenanlagen sind, zusammengefasst und es werden sogenannte
Garten-PV-Anlagen nicht mit Solaranlagen des ersten Segments zusammengefasst.

Nach § 24 Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 galt die Ausnahme nur im Verhaltnis von Solaranla-
gen auf, in oder an Gebduden und Larmschutzwanden zu Freiflachenanlagen, aber nicht
auch im Verhaltnis von Solaranlagen auf, in oder an Gebauden und Larmschutzwanden zu
Solaranlagen auf, an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebaude noch Larmschutz-
wand ist. Indem § 24 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 auf Solaranlagen des ersten Segments
abstellt, werden neben klassischen Freiflachenanlagen gemaf der Begriffsbestimmung
nach § 3 Nummer 41a EEG 2027 kunftig auch Solaranlagen auf, an oder in einer baulichen
Anlage, die weder Gebaude noch Larmschutzwand ist, erfasst. Anlagen auf derartigen
sonstigen baulichen Anlagen betreffen z.B. Solaranlagen auf ehemaligen Deponien, die in
Aufbau und Erscheinungsbild kaum von Freiflachenanlagen im technischen Sinne zu unter-
schieden sind. Hierdurch wird im Rahmen der Ausnahme nach § 24 Absatz 1 Satz 3 EEG
2027 eine gleichmale Behandlung von allen Solaranlagen des ersten Segments im Ver-
haltnis zu Solaranlagen auf, in oder an Gebauden und Larmschutzwanden erreicht.

AulRerdem wird geregelt, dass sogenannte Garten-PV-Anlagen, die den Anforderungen des
§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EEG 2027 entsprechend errichtet worden sind, ab-wei-
chend von § 24 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 nicht mit Solaranlagen des ersten Segments
zusammengefasst werden. Dies ist deswegen gerechtfertigt, da Garten-PV-Anlagen unter
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den besonderen Voraussetzungen des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EEG 2027 anstelle
von Dachanlagen errichtet werden. Entsprechend des Regelungszwecks des § 24 Absatz 1
Satz 3 EEG 2027 sollten sie daher auch bei dieser Zusammenfassungsregel behandelt wer-
den wie eine Dachanlage, anstatt derer die Garten-PV-Anlage errichtet wird.

Bei der Anderung in § 24 Absatz 1 Satz 5 EEG 2027 handelt es sich um eine Klarstellung,
dass ein Steckersolargerat eine oder mehrere Solaranlagen umfassen kann, wobei die dort
genannten Leistungsgrenzen nur fur die Solaranlage beziehungsweise insgesamt fur die
Solaranlagen gelten.

Das Privileg des Steckersolargerats erstreckt sich auch auf einen tber denselben Wechsel-
richter betriebenen Stromspeicher, wobei sich die genannten Leistungsgrenzen nicht auf
einen unter den Begriff des Steckersolargerats fallenden Stromspeicher gemafl § 3 Num-
mer 43 Halbsatz 2 EEG 2027 beziehen. Auf die Begriindung zu § 3 Nummer 43 EEG 2027
wird verwiesen.

Zu Buchstabe ¢

Bei der in Anderung in § 24 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 handelt es sich um eine Erweiterung
der ausschreibungsspezifischen Regelungen zur Anlagenzusammenfassung auch auf So-
laranlagen auf, an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebaude noch Larmschutz-
wand ist, und um eine Folgeanderung zur Anderung in § 38a Absatz 1 Nummer 4 und 5
EEG 2027.

Durch diese Erweiterung auch auf Solaranlagen auf, an oder in einer baulichen Anlage, die
weder Gebdude noch Larmschutzwand ist, wird insoweit eine gleichmaRige Behandlung
von allen Solaranlagen des ersten Segments erreicht (siehe auch § 3 Nummer 41a EEG
2027). Samtliche Projekte flr Solaranlagen des ersten Segments stehen in den Ausschrei-
bungen in Konkurrenz zueinander. Die Erstreckung der Zusammenfassungsregelungen in
§ 24 Absatz 2 EEG 2027 auf alle Solaranlagen des ersten Segments steht auch im Zusam-
menhang mit der Erstreckung der forderfahigen HochstgréRe von 50 Megawatt auf alle So-
laranlagen des ersten Segments in § 38a EEG 2027. Ohne Anwendbarkeit des § 24 Absatz
2 EEG 2027 kdnnte diese Hochstgrofle von Solaranlagen auf, an oder in einer baulichen
Anlage, die weder Gebdude noch Larmschutzwand ist, umgangen werden.

Die Anderung in der in Bezug genommenen Nummer des § 38a Absatz 1 EEG 2027 ist
schliellich eine Folgednderung zur Anderung in § 38a Absatz 1 Nummer 4 und 5 EEG
2027. Auf die Begrindung zu § 38a Absatz 1 Nummer 4 und 5 EEG 2027 wird verwiesen.

Bei der Anderung in § 24 Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Erweiterung
der ausschreibungsspezifischen Regelungen zur Anlagenzusammenfassung auch auf So-
laranlagen auf, an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebaude noch Larmschutz-
wand ist. Auf die Begrindung zu § 24 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Der neue § 24 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 dient der Sicherstellung der Vergiitungsfahigkeit
von Anlagen, um den Vertrauensschutz von Anlagenbetreibern zu sichern. Aufgrund der in
§ 35 Absatz 1 Nummer 8 und 9 BauGB geregelten baurechtlichen Privilegierungstatbestan-
de fiur bestimmte Freiflachensolaranlagen kann der Fall eintreten, dass bau-rechtlich nicht
privilegierte Anlagen wahrend des Bebauungsplanverfahrens von privilegierten Anlagen
,2aberholt* werden und zum Inbetriebnahmezeitpunkt keine Zahlungsberechtigung nach §
38a EEG mehr erhalten konnten, weil sie durch die sogenannte Anlagenzusammenfassung
nach § 24 Absatz 2 EEG als Anlage Uber der maximalen GréfRe von 50 Megawatt installier-
ter Leistung anzusehen sind. Da der Anlagenbetreiber der nicht privilegierten Anlage zum
Zeitpunkt seiner Investitionsentscheidung von der spater mit der Projektierung beginnen-
den privilegierten Anlage in der Regel keine Kenntnisse hat, erscheint sein Vertrauen in
seine Investition ausreichend schutzwirdig, um eine Ausnahme von der grundsatzlich wei-
terhin erforderlichen Anlagenzusammenfassung zu rechtfertigen. Die neue Regelung



- 161 -

schlie3t daher eine Zusammenfassung von privilegierten Freiflachenanlagen mit nicht privi-
legierten Freiflachenanlagen aus. Mit der Neuregelung dirfte kein wesentliches Miss-
brauchsrisiko einhergehen. Die Umgehung der gesetzlichen Schwellenwerte diirfte weitge-
hend verhindert bleiben, da Projekte in der Regel nicht nur teilweise in privilegierten Berei-
chen liegen werden.

Zu Buchstabe d

Nach dem neu eingeflugten § 24 Absatz 2a EEG 2027 sind die Regelungen zur Anlagenzu-
sammenfassung nach § 24 Absatz 1 EEG 2027 nicht auf Solaranlagen zum Zweck der Er-
mittlung der AnlagengréRe hinsichtlich der in § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 eingeflihr-
ten Fordergrenze von 25 Kilowatt anzuwenden.

Da nach § 3 Nummer 1 EEG 2027 bei Solaranlagen jedes Modul eine eigenstandige Anlage
ist, wird in § 24 Absatz 2a EEG 2027 eine gesonderte Regelung zur Anlagenzusammenfas-
sung zum Zweck der Ermittlung der Anlagengrofie nach § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027
eingefiihrt. Danach sind mehrere Solaranlagen als eine Anlage anzusehen, wenn sie von
demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden, wobei
die Ausnahmen nach § 24 Absatz 1 Satz 3 bis 5 EEG 2027 entsprechend anzuwenden
sind.

Wirde die Rechtsfolge der Anlagenzusammenfassung nach Maligabe des § 24 Absatz 1
EEG 2027 auch auf die in § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 eingefuhrten Fordergrenze von
25 Kilowatt greifen, wiirde dies bei Solaranlagen zu ungerechtfertigten Ergebnissen fiihren.
Die Anwendung der Anlagenzusammenfassung nach § 24 Absatz 1 EEG 2027 bei mehre-
ren Solaranlagen widersprache dem Regelungszweck der Foérdergrenze nach § 20 Satz 1
Nummer 1 EEG 2027, wonach Neuanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als
25 Kilowatt kiinftig keine Marktpramie gewahrt wird.

Zu Buchstabe e

Bei der Anderung in § 24 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeande-
rung zur Abschaffung der Einspeisevergiitung und der Einfiihrung der neuen, forderfreien
VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme. Auf die Begrindungen zu § 19 Absatz 1
Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Aulerdem ist die Erganzung des Refinanzierungsbeitrags erforderlich aufgrund der Ein-fiih-
rung der Zahlungspflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a EEG 2027. § 24
Absatz 3 EEG 2027 soll auch in diesen Fallen anwendbar sein.

Zu Nummer 29
Zu § 25 EEG 2027:

Bei der Anderung in § 25 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 handelt es sich um eine Folge&ande-
rung zur Abschaffung der Einspeiseverglitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung
mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 sowie zur Einflihrung des Refinanzierungs-
beitrages nach § 20a EEG 2027.

Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Die Verpflichtung des Anlagenbetreibers zur Zahlung von Refinanzierungsbeitragen nach
§ 20a EEG 2027 gegenuber dem Netzbetreiber ist in § 25 Absatz 1 EEG 2027 zu berlck-
sichtigen. Da § 25 Absatz 1 Satz 1 EEG 2023 bereits jetzt von den Verpflichtungen des
Netzbetreibers ausgehend formuliert (,sind [...] zu zahlen®), kann die gegenlaufige Pflicht
zur Zahlung von Refinanzierungsbeitragen sprachlich als eine weitere Fallgruppe aufge-
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nommen werden. Da rechtlich Marktpramie und Refinanzierungsbeitrag als alternativ ein-
schlagige Zahlungsverpflichtungen miteinander verknilpft sind, wird die Refinanzierungs-
pflicht dabei hinter der Pflicht zur Zahlung von Marktpramien eingeordnet. Um der sprachli-
chen Ausrichtung an den Zahlungspflichten — und nicht etwa den Ansprichen — gerecht zu
werden, wird die Uberschrift neu gefasst.

Bei Gelegenheit dieser Anpassungen sei darauf hingewiesen, dass die hergebrachten For-
mulierungen ,oder“ und ,jeweils* nicht etwa indizieren, dass die Dauer der einzelnen Ver-
pflichtungen jeweils isoliert voneinander zu ermitteln waren. Vielmehr ist die Regeldauer
von 20 Jahren stets auf ein einheitliches Férderverhaltnis bezogen, welches je nach ge-
wahlter Vermarkungsform und Entwicklung der Marktwerte unterschiedliche konkrete Zah-
lungspflichten des Netzbetreibers und/oder des Anlagenbetreibers beinhaltet.

Durch den neu eingefugten § 25 Absatz 1a EEG 2027 werden Bestimmungen zur Dauer
des Anspruchs auf die befristete Marktwertdurchleitung getroffen.

Nach § 25 Absatz 1a Satz 1 EEG 2027 sind bei Anlagen, die der befristeten Marktwert-
durchleitung zugeordnet sind, befristete Marktwertdurchleitungen nur bis zum dritten auf die
Ausstattung der Anlage mit einem intelligenten Messsystem und einer Steuerungseinrich-
tung folgenden Kalendermonat, langstens aber bis zum 30. auf die Inbetriebnahme der An-
lage folgenden Kalendermonat zu zahlen. Nach Ablauf der befristeten Marktwertdurchlei-
tung konnen die Anlagenbetreiber ihre Anlage entweder als ,Nulleinspeiseanlage® betrei-
ben oder den in das Stromnetz eingespeisten Strom der sonstigen Direktvermarktung oder
der unentgeltlichen Abnahme zuordnen. Dies stellt sicher, dass auch fir Neuanlagen, die im
Ubergang zunachst die befristete Marktwertdurchleitung in Anspruch nehmen, kein Vertrau-
ensschutz zugunsten von Anlagenbetreibern entsteht, dass diese Form der Netzbetreibe-
rabnahme ihnen dauerhaft zur Verfligung stehen wird. Vielmehr wird so deutlich, dass die
Direktvermarktung im Grundsatz der Standardfall fir alle Neuanlagen sein wird, die Strom
in das Netz einspeisen.

Bei der Anderung in § 25 Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeénderung zur
Abschaffung der Einspeisevergutung und der Einfliihrung der neuen, férderfreien Veraulle-
rungsform der Netzbetreiberabnahme. Auf die Begrindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2
EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu § 26 EEG 2027:

§ 26 EEG 2027, der Falligkeiten, Abschlage und Endabrechnungen betrifft, wird um Rege-
lungen zu den Refinanzierungsbeitragen erweitert. Zudem werden einige sprachlichen Pra-
zisierungen am bisherigen Gesetzestext vorgenommen, die jedoch keine Neuausrichtung
in der Sache bringen. Im Einzelnen:

Der neu gefasste § 26 Absatz 1 EEG 2027 regelt nun vorangestellt die Falligkeit der An-
spriche auf Férderungen oder Refinanzierungsbeitrage, welche von der Marktwertentwick-
lung des jeweiligen Jahres abhangen und erst ex post nach Jahresablauf bestimmbar sind.
§ 26 Absatz 1 EEG 2027 formuliert dabei anders als § 25 Absatz 1 EEG 2027 jeweils vom
Anspruch her (und nicht etwa von der jeweils gegenlaufigen Verpflichtung), dessen Fallig-
keit er festlegt. § 26 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 ibernimmt zunachst die Regelung des bis-
herigen § 26 Absatzes 2 Satz 2 EEG 2023 zur Falligkeit von Forderansprichen zu-gunsten
des Anlagenbetreibers; diese werden unverandert mit Erfullung der eigenen Mitteilungs-
pflichten des Anlagenbetreibers nach § 71 Absatz 1 EEG fallig. Es wiirde jedoch nicht tiber-
zeugen, auch die Falligkeit des gegenlaufigen Anspruchs des Netzbetreibers auf Refinan-
zierungsbeitrage an diesen Moment zu kniipfen. Denn mit Ubermittlung der Daten hat zwar
der Anlagenbetreiber das seinerseits in Vorbereitung der Endabrechnung fiir das zu-riicklie-
gende Jahr rechtlich Gebotene getan. Erst mit Erstellung dieser Endabrechnung durch den
Netzbetreiber aber wird die konkrete Hohe der nach Anlage 1 zum EEG 2027 berechneten
Refinanzierungsbeitrage ermittelt und erst mit deren Zugang beim Anlagenbetreiber wird
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der unterjahrig noch unbestimmte Anspruch fir den Anlagenbetreiber nachvollziehbar kon-
kretisiert. Deshalb knupft § 26 Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 an diesen Moment an und lasst
Falligkeit vier Wochen nach Zugang der Endabrechnung beim Anlagen-betreiber (oder bei
von diesem benannten Empfangserméachtigten) eintreten. Diese Regelungslogik entspricht
strukturell verwandten Regelungen wie etwa § 40c EnWG. Zusatzlich stellt § 26 Absatz 1
Satz 2 EEG 2027 ausdrticklich klar, dass die Endabrechnung durch den Netzbetreiber er-
stellt wird. Dies ist bisher schon so, angesichts der Einflihrung von Refinanzierungsanspri-
chen mit umgekehrter Anspruchsrichtung scheint eine gesetzliche Klarstellung jedoch sinn-
voll.

§ 26 Absatz 2 EEG 2027 regelt die Leistung von monatlichen Abschlagen in angemesse-
nem Umfang (Satz 1), ergdnzende MalRgaben zur Bestimmung der Abschlage (Satz 2),
deren Falligkeit (Satz 3 und Satz 4) sowie den Ausgleich von Differenzen zwischen der un-
terjahrigen Abschlagszahlung und der nach Jahresablauf ermittelten Férdersumme bezie-
hungsweise Refinanzierungssumme in der Endabrechnung (Satz 5).

Hierfur wird der bisherige § 26 Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 zunéachst in zwei Satze aufgespal-
ten. § 26 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 erganzt die hergebrachte Verpflichtung zur Zahlung
von monatlichen Abschlagen auf zu erwartende Zahlungen nach § 19 Absatz 1 EEG um die
gegenlaufige Verpflichtung zur Leistung von monatlichen Abschlagen auf zu erwartende
Zahlungen nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 — womit zukunftig in beide Richtungen Abschla-
ge im angemessenen Umfang geschuldet sind. Mit Einfihrung der Abschépfung wird also
auch der Anlagenbetreiber bei entsprechend positiver Marktpreisentwicklung zur Zahlung
von Abschlagen verpflichtet — und dies seinerseits in angemessenem Umfang.

Angesichts dieser Neuerung modifiziert der Gesetzgeber die Regelung des bisherigen § 26
Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 im neuen § 26 Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 dahingehend, dass die
Praxis sich bei der Bestimmung der Hohe der Abschlage sowohl am Jahresmarktwert des
Vorjahres als auch an den Monatsmarktwerten der Vormonat orientieren kann. Dies soll
klarstellen, dass der Gesetzgeber die Praxis bei deutlichen unterjahrigen Anderungen der
Marktpreise nicht etwa zur Orientierung an — insoweit Gberholten — Marktpreisen des Vor-
jahres anhalten will; vielmehr kann in solchen Konstellationen beispielsweise eine Orientie-
rung an vorliegenden Monatsmarktwerten zielfiihrender sein, um den angemessenen Um-
fang von Abschlagen zu bestimmen. Dabei bietet auch der neue § 26 Absatz 2 Satz 2
EEG 2027 nur eine Orientierung, die keinesfalls abschlieRend ist. Vielmehr ist maf3gebliche
Vorgabe zur Bestimmung von Abschldgen unverandert die Formulierung ,in angemesse-
nem Umfang“. Diese Formulierung bleibt bewusst so offen, um der Praxis ausreichend
Raum fiir einen fir die beteiligten Akteure interessengerechten Vollzug der Abschlagsleis-
tungen zu lassen. Dies lasst insbesondere Raum fur unterjahrige ,Verrechnungen® zwi-
schen den einzelnen Monatstranchen.

Dies sei an einem fiktiven Beispielsjahr veranschaulicht mit sehr hohen Strompreisen in der
ersten Jahreshalfte (Refinanzierungssituation) und sehr niedrigen Strompreisen in der
zweiten Jahreshalfte (Férderungssituation). Wenn hier der Anlagenbetreiber etwa die in der
ersten Jahreshalfte angemessenen Abschlage auf die zunachst erwartete Refinanzierungs-
verpflichtung nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 nicht leistet, kann der Netzbetreiber seiner-
seits ansonsten rechnerisch angemessene Abschlage auf seine zu erwartende Forder-
schuld nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 kirzen um die ausstehenden Refinanzierungsab-
schlage. Denn es ware eben nicht mehr angemessen, ungeachtet der Nichtzahlung durch
den Anlagenbetreiber fur die erste Jahreshalfte eine umfassende Leistungspflicht des Netz-
betreibers gegenliber dem Anlagenbetreiber in der zweiten Jahreshalfte zu unterstellen.
Der hergebrachte Begriff der ,Angemessenheit” ist insofern nicht eng monatlich isoliert un-
ter Wirdigung der jeweils aktuellen Marktsignale auszulegen; er ist vielmehr zeitlich umfas-
sender zu verstehen, um unbUlrokratische und fiir beide Seiten interessengerechte Abwick-
lungsprozesse zu ermoglichen.
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Aus Sicht des Gesetzgebers liegt es nahe, dass der Netzbetreiber den Prozess des ,Ab-
schlagsmanagements® in beide Richtungen verantwortet, dass also er je Monat die ,Ab-
schlagsrichtung“ (Ist eine Foérderung oder Refinanzierung zu erwarten?) sowie die jeweils
angemessenen Umfange ermittelt und dem Anlagenbetreiber mitteilt. Der Netzbetreiber hat
hierbei fur beide Seiten interessengerecht vorzugehen. Zudem werden in ihrer Anspruchs-
richtung oder Hohe unangemessene Abschlage nicht etwa dadurch angemessen, dass der
Netzbetreiber sie ausweist. Verbleiben Meinungsverschiedenheiten Uber die unterjahrigen
Abschlagssummen, kdnnen diese auch im Zuge der Endabrechnung flr ein Jahr beigelegt
werden. Denn § 26 Absatz 2 Satz 5 EEG 2027 bernimmt insoweit unverandert die Vorgabe
des bisherigen § 26 Absatz 1 Satz 3 EEG 2023, dass — unvermeidbare — Ungenauigkeiten
bei der Bemessung der Abschlage im Zuge der Endabrechnung auszugleichen sind (einzig
wird die Formulierung ,oder zu erstatten” gestrichen; sie scheint mit Einfihrung der Refinan-
zierungsbeitrage nicht mehr stimmig, weil es nun logisch nicht mehr ausschlieRlich um zu
geringe oder zu hohe Vorleistungen des Netzbetreibers geht, sondern um den Aus-gleich
von Ungenauigkeiten bei Prognose der Férdersummen oder der Refinanzierungs-summen
in beide Richtungen). Gemal Satz 5 hat nach Vorstellung des Gesetzgebers also weiterhin
eine Gesamtbilanzierung zu erfolgen, in deren Zuge etwa Abweichungen der unterjahrigen
Annahmen bei Ermittlung der Abschlége zu den mit Jahresabschluss fest-stehenden Jah-
resmarktwerten oder sonstige rechnerische Ungenauigkeiten ausgeglichen sowie nicht
bezahlte Abschlagsbetrage einbezogen werden kdnnen (sofern dies nicht bereits im Zuge
der unterjahrigen Abschlagsermittlung erfolgt ist).

§ 26 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 ubernimmt die Formulierungen des § 26 Absatz 1 Satz 1
EEG 2023 zur Falligkeit von Abschlagen, die somit nun gleichermalfen fir Abschlage auf
erwartete Forderzahlungen wie fir Abschlage auf erwartete Refinanzierungsbeitrage grei-
fen. Die Grundregel einer Falligkeit zum 15. Kalendertag des Folgemonats greift aber aus-
dricklich nur vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes 4. Dieser § 26 Absatz 2 Satz 4
EEG 2027 fasst den bisherigen § 26 Absatz 2 Satz 2 EEG 2023 neu, um dessen Zielrich-
tung zu verdeutlichen und in seinem Anwendungsbereich auf die Abschlage der Netzbetrei-
ber auf erwartbare Férderzahlungen beschrankt zu halten. Regelungsziel des § 26 Absatz 2
Satz 2 EEG 2023 war es, den Anlagenbetreiber dahingehend zu disziplinieren, dass er sei-
ner Verpflichtung zur Ubermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 EEG nachkommt. Des-
halb wird bei einem Pflichtverstol nicht nur die Falligkeit des Fdrderanspruchs nach § 19
Absatz 1 EEG 2027 herausgezogert (§ 26 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027). Vielmehr wird ab der
Marz-rate des auf die Inbetriebnahme folgenden Jahres auch die Falligkeit der unterjahri-
gen Ab-schlage fur erwartete Férderzahlungen eines neuen Jahres bis zur Erflllung dieser
auf das Vorjahr bezogenen Verpflichtung herausgeschoben. Und diese Verknipfung greift
— wie die neue Formulierung nun klarer herausarbeitet — nicht etwa einmalig nur noch oder
fort-wahrend mit Bezug zu den Daten zum ersten Jahr ab Inbetriebnahme, sondern fir jede
Forderperiode Méarz bis Februar bezogen auf die Daten des jeweiligen Vorjahres. Die Wirk-
weise sei an vier konkreten Beispielen fiir eine Anlage veranschaulicht, die im Jahre 2028 in
Betrieb genommen wird:

. Der Abschlag auf erwartete Forderzahlungen fir den Monat Januar 2029 wird
gemal § 26 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 zum 15. Kalendertag des Februar 2029
fallig. Satz 4 ist hier noch nicht beachtlich.

. Der Abschlag auf erwartete Forderzahlungen fur den Monat Marz 2029 wird
nicht gemal Satz 3 zum 15. Kalendertag des April 2029 fallig, wenn der Anla-
genbetreiber noch keine Daten zum Jahr 2028 Gbermittelt hat (Satz 4).

. Der Abschlag auf erwartete Férderzahlungen fir den Monat Januar 2030 wird
nicht gemaf Satz 3 zum 15. Kalendertag des Februar 2030 fallig, wenn der Anla-
genbetreiber noch keine Daten zum Jahr 2028 tibermittelt hat (Satz 4). Die Uber-
mittlung von Daten zum Jahr 2029 ist aber noch nicht erforderlich.
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. Der Abschlag auf erwartete Forderzahlungen fur den Monat Marz 2030 wird
nicht gemafl Satz 3 zum 15. Kalendertag des April 2029 fallig, wenn der Anla-
genbetreiber noch keine Daten zum Jahr 2029 Gbermittelt hat (Satz 4).

Diese hergebrachte Verkniipfung der hemmenden Wirkung auf ,Hauptférderanspruch® und
Abschlagsanspriche bei einer Pflichtverletzung des Anlagenbetreibers zur Datentbermitt-
lung nach § 71 Absatz 1 EEG Ubertragt Satz 4 bewusst nicht spiegelbildlich auf den Refi-
nanzierungsanspruch des Netzbetreibers und die hierauf bezogenen Abschlagsanspriiche.
Zwar kdnnte man rechtstechnisch statt der Pflichtverletzung zur Datenubermittlung der An-
lagenbetreiber insofern die Verletzung der Endabrechnungspflicht durch den Netzbetreiber
zum hemmenden Faktor machen. Netzbetreiber sind aber bereits jetzt umfassend zur kauf-
mannisch sorgfaltigen Abwicklung des Foérdervollzugs verpflichtet. Daher besteht nicht im
gleichen Malde wie bei den Anlagenbetreibern Bedarf nach einer solchen disziplinieren-den
Regelung.

Mit der Anderung in § 26 Absatz 3 EEG 2027 werden die dort enthaltenen Regelungen auf
Abrechnungen zu Abschlagen nach § 26 Absatz 2 EEG 2027 erweitert. Demnach mussen
nicht nur bei der Endabrechnung, sondern auch bei den Abrechnungen zu den Abschlagen
die Nummer der EEG-Anlage nach § 8 Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung
enthalten sein und sowohl die Endabrechnung als auch die Abrechnungen zu den Ab-schla-
gen mussen auf Verlangen des Berechtigten in digitaler und massengeschaftstauglicher
Form ausgestellt werden.

Zu Nummer 30

§ 27 Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 wird dahingehend erganzt, dass die Netzbetreiber gegen
sie gerichtete Forderanspriiche des Anlagenbetreibers auch mit bestrittenen oder noch
nicht rechtskraftig festgestellten Refinanzierungsansprichen aufrechnen kénnen. Diese
Erweiterung der Ausnahme des Satzes 2 vom generellen Ausschluss von Aufrechnungen
mit bestrittenen und nicht rechtskraftigen Forderungen in Satz 1 scheint angemessen, um
die Netzbetreiber zu einem moglichst kosteneffizienten und unbirokratischen Fordervollzug
zu befahigen. § 27 Absatz 1 EEG 2027 betrifft dabei nur das Verhaltnis von Forderanspru-
chen nach § 19 Absatz 1 und Anspriichen auf Refinanzierungsbeitrdge nach § 20a Ab-
satz 3 EEG 2027. Es kann somit nur um gegenlaufige Anspriiche aus unterschiedlichen
Jahren auf Basis einer erfolgten Endabrechnung gehen, nicht aber auch um Anspriiche auf
Abschlage auf erwartete Zahlungsverpflichtungen in angemessenem Umfang. Somit geht
es stets um objektiv und zweifelsfrei berechenbare AnspruchsgréRen auf feststehender
Tatsachenbasis. Vor dem Hintergrund halt es der Gesetzgeber flir angemessen, grundsatz-
lich auf die korrekte Berechnung der Anspruchsrichtung und Anspruchshdhe einzelner Jah-
re durch den Netzbetreiber zu vertrauen und ihm ein in manchen Konstellationen effektives
Mittel zur Durchsetzung seiner Anspriiche aus § 20 Absatz 3 EEG 2027 in die Hand zu ge-
ben. Es schiene demgegenuber unangemessen, den Netzbetreiber hier stets auf den je
nach Rechtstreue und Liquiditat des konkreten Anlagenbetreibers teils wenig effizienten
Klageweg zu verweisen. Ein Verzicht auf diese Regelung wiirde nicht zuletzt strukturell zu-
lasten des EEG-Kontos gehen. Denn dieses Konto wird im Rahmen des Ausgleiches nach
dem Energiefinanzierungsgesetz letztlich durch Férderausgaben belastet und durch Ein-
nahmen aus der Abschopfung entlastet. Stellt sich dieses Vertrauen in den Netzbetreiber im
Einzelfall als unbegriindet dar, verbleibt dem Anlagenbetreiber der Rechtsweg gegen einen
in aller Regel solventen Anspruchsgegner.

Zu Nummer 31
Zu Buchstabe a
Die Anpassung des Zeitraums in § 28 Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich, um auch nach

2028 Ausschreibungen fur Windenergieanlagen an Land durchzufuhren. Daruber hinaus
wird in § 28 Absatz 1 EEG 2027 ein Ausschreibungstermin gestrichen. Diese Streichung ist
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eine Folge der Einfuhrung von Resilienzausschreibungen nach § 39n EEG 2027, in deren
Rahmen fir Windenergieanlagen an Land Mengen in Hohe von 3 500 Megawatt ausge-
schrieben werden sollen (§ 28e EEG 2027). Ab 2028 soll der Ausschreibungstermin am
1. Februar fur diese Resilienzausschreibungen zur Verfigung stehen. Regulare Ausschrei-
bungen fir Windenergieanlagen an Land sollen in der Folge im Mai, im August und im No-
vember stattfinden. In 2027, dem ersten Jahr der Einflihrung, soll hiervon abgewichen wer-
den und die Resilienzausschreibung am 1. August stattfinden, um sowohl den Marktakteu-
ren und potentiellen Bietern wie auch der Bundesnetzagentur als ausschreibender Stelle
ausreichend Zeit zur Vorbereitung der bzw. auf die Ausschreibungen einzuraumen. Regula-
re Ausschreibungen fir Windenergieanlagen an Land sollen daher in 2027 im Februar, im
Mai und im November stattfinden. In Summe wird es damit auch weiterhin jedes Jahr vier
Ausschreibungstermine fur Windenergieanlagen an Land geben.

Mit den Anderungen in § 28 Absatz 2 EEG 2027 wird der Ausschreibungspfad tiber 2028
hinaus fortgeschrieben und redaktionell bereinigt.

Durch die Erganzung in § 28 Absatz 3 Nummer 1 sowie Absatz 3 Nummer 2 Buchsta-
be ¢ EEG 2027 werden die Gebotsvolumen und Zuschlagsmengen fiir Resilienzausschrei-
bungen flr Windenergieanlagen an Land nach § 39n EEG 2027 mit den Gebotsmengen flr
reguldre Ausschreibungen fur Windenergieanlagen an Land nach § 28 EEG 2027 wie folgt
verrechnet: Nach § 28 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2027 werden die Mengen, die
in einem Jahr aufgrund einer Resilienzausschreibungsverordnung nach § 88d EEG 2027
ausgeschrieben werden, von den im selben Jahr auszuschreibenden Mengen fur Wind-
energieanlagen an Land nach § 28 Absatz 2 EEG 2027 abgezogen. Kénnen Mengen in den
Resilienzausschreibungen jedoch nicht bezuschlagt werden, werden sie im Folgejahr der
Ausschreibungsmenge fiir regulare Ausschreibungen flr Windenergieanlagen an Land
nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 wieder hinzugerechnet.

Die Berechtigung der Bundesnetzagentur, nach MaRgabe des § 28 Absatz 3a EEG 2023
das Ausschreibungsvolumen um bis zu 30 Prozent zu erhdhen oder zu reduzieren, wird
insgesamt gestrichen.

Eine Anpassung im Fall der Unterschreitung oder Uberschreitung des Ausbaupfades fiir die
installierte Leistung von Solaranlagen nach § 28 Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe a und
Nummer 2 Buchstabe a EEG 2023 hat sich als nicht praktikabel erwiesen, so dass die Bun-
desnetzagentur hiervon auch nicht Gebrauch gemacht hatte. Die Norm wird deshalb gestri-
chen.

Zudem wird die Moglichkeit der Anpassung im Fall eines schnelleren oder langsameren
Bruttostromverbrauchs im Bundesgebiet, als er bei der Berechnung des Ziels nach § 1 Ab-
satz 2 EEG 2023 zugrunde gelegt worden ist (§ 28 Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe c und
Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2023), und im Fall der Unterschreitung oder Uberschreitung
des Strommengenpfades nach § 4a EEG 2023 (§ 28 Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe b
und Nummer 2 Buchstabe b EEG 2023) gestrichen. Beides beruht auf das zu starre Kon-
zept eines einmal dem Gesetz zugrundgelegten, prognostizierten Bruttostromverbrauchs
und eines daraus abgeleiteten Strommengenpfades des EEG 2023. Die Streichung von
§ 28 Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b EEG 2023 ist zugleich
eine Folgeanderung aus der Abschaffung des Strommengenpfades nach § 4a EEG 2023.

Die Anderung in § 28 Absatz 4 letzter Halbsatz EEG 2027 stellt sicher, dass die Nachho-
lung von Gebotsmengen eines Jahres im Folgejahr abgeschlossen ist und sich nicht ins
Ubernachste Jahr erstreckt.

Zu Buchstabe b

Die Streichung in § 28 Absatz 5 Satz 2 EEG 2027 ist eine Folgednderung zur Streichung
des § 390 EEG 2023. Auf die dortige Begrindung wird verwiesen.
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Zu Nummer 32
Zu Buchstabe a

Die Anpassung des Zeitraums in § 28a Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich, um auch nach
2028 Ausschreibungen fiir Solaranlagen des ersten Segments durchzufihren.

Zu Buchstabe b

Mit den Anderungen in § 28a Absatz 2 EEG 2027 werden redaktionelle Bereinigungen vor-
genommen und die Ausschreibungsmengen flr Solaranlagen des ersten Segments auf 14
000 Megawatt angehoben. Hiermit wird eine Verschiebung aus den Ausschreibungen des
zweiten Segments hin zu den kostengtinstigeren Ausschreibungen des ersten Segments in
Umsetzung der Ergebnisse des Monitoringberichts zum Start der 21. Legislatur-periode
.-Energiewende. Effizient. Machen.” vorgenommen. Auf die Begrindung zu § 28b Absatz 2
EEG 2027 wird verwiesen.

Die Verrechnungsregelung in § 28a Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 wird neu gefasst. § 28a
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EEG 2027 stellt klar, dass auch un-
terzeichnete Mengen aus Resilienzausschreibungen fir Solaranlagen des ersten Seg-
ments nach § 39n EEG 2027 im Folgejahr zu den Mengen nach § 28a Absatz 2 EEG 2027
hinzuaddiert wer-den. Nach Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird die Verschiebung von
Solaranlagen des zweiten Segments hin zu Solaranlagen des ersten Segments konsequent
fortgefuhrt. Gebotsmengen, die im Rahmen von Ausschreibungen fur Solaranlagen des
zweiten Segments unterzeichnet bleiben, werden im Folgejahr ebenfalls zu den Mengen
nach § 28a Absatz 2 EEG 2027 hinzuaddiert und mithin als Ausschreibung fur Solaranlagen
des ersten Segments nach-geholt. Mit Buchstabe b wird schliel3lich sichergestellt, dass die
Ausbauziele im Sinne des § 4 EEG 2027 vollumfanglich eingehalten werden. Neben den
Ausschreibungen nach §§ 28a und 28b wird ein erheblicher Teil des Zubaus erneuerbarer
Energien im Bereich unterhalb der Ausschreibungsschwelle von zukiinftig 750 kW installier-
ter Leistung realisiert (siehe Begriindung zu § 28b Absatz 3 EEG 2027). Sollte dieser Zubau
in einem Jahr hinter den Erwartungen zurtickbleiben und daher die Erreichung der Ausbau-
ziele gefahrdet sein, wird die verbliebene Differenz im Folgejahr im Rahmen der Ausschrei-
bungen fur Solaranlagen des ersten Segments nachgeholt.

Mit der Erganzung in § 28a Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2027 wird umgesetzt,
dass von den Gebotsmengen nach § 28a Absatz 2 EEG 2027 die Gebotsmengen fiir Resili-
enzausschreibungen fur Solaranlagen des ersten Segments nach § 39n EEG 2027 abzu-
ziehen sind. Demnach werden diese Mengen, die in einem Jahr aufgrund einer Resili-
enzausschreibungsverordnung nach § 88d EEG 2027 ausgeschrieben werden, von den im
selben Jahr auszuschreibenden Mengen fur Solaranlagen des ersten Segments nach § 28a
Absatz 2 EEG 2027 abgezogen.

Die Streichung des § 28a Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe d EEG 2023 ist eine Folgean-
derung zur Streichung des § 390 EEG 2023. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Buchstabe c

Die Anderung in § 28a Absatz 4 EEG 2027 stellt sicher, dass die Nachholung von Gebots-
mengen eines Jahres im Folgejahr abgeschlossen ist und sich nicht ins Gbernachste Jahr
erstreckt.

Zu Buchstabe d

Die Streichung in § 28a Absatz 5 Satz 2 EEG 2027 ist eine Folgeanderung zur Streichung
des § 390 EEG 2023. Auf die dortige Begrindung wird verwiesen.
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Zu Buchstabe e

Die Anderungen in § 28a Absatz 6 EEG 2027 stellen lediglich redaktionelle Bereinigungen
dar.

Zu Nummer 33
Zu Buchstabe a

Die Anpassung des Zeitraums in § 28b Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich, um auch nach
2028 Ausschreibungen fiir Solaranlagen des zweiten Segments durchzufiihren.

Zu Buchstabe b

Mit den Anderungen in § 28b Absatz 2 EEG 2027 werden redaktionelle Bereinigungen vor-
genommen und die Ausschreibungsmengen flir Solaranlagen des zweiten Segments auf 1
500 Megawatt leicht abgesenkt. Hiermit wird eine Verschiebung aus den Ausschrei-bungen
des zweiten Segments hin zu den kostengiinstigeren Ausschreibungen des ersten Seg-
ments in Umsetzung der Ergebnisse des Monitoringberichts zum Start der 21. Legislaturpe-
riode ,Energiewende. Effizient. Machen.* vorgenommen.

Die Neufassung des § 28b Absatz 3 EEG 2027 ist eine Folgednderung zur zukunftigen Ver-
rechnung etwaiger Unterzeichnungen ausschlieRlich im Rahmen der Ausschreibungen fir
Solaranlagen des ersten Segments nach § 28a EEG 2027. Auf die dortige Begriindung wird
verwiesen. Im Ubrigen wird eine Folgeadnderung zur Absenkung der Ausschreibungs-
schwelle firr Solaranlagen des zweiten Segments im Gesetz zur Anderung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften zur Steigerung des
Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) nach-
vollzogen.

Da zukunftig die Ausschreibungsschwelle bereits ab 750 Kilowatt greift, sind logisch folge-
richtig zuklinftig auch die im Vorjahr auf3erhalb der Ausschreibungen erfolgten Zubaumen-
gen bereits ab dieser Schwelle von den Ausschreibungsmengen abzuziehen. Dies betrifft
vor allem Solaranlagen von Blrgerenergiegesellschaften auf, an oder in einem Gebaude
oder einer Larmschutzwand, deren anzulegender Wert entsprechend zukinftig bereits ab
750 Kilowatt (und weiterhin bis 6 Megawatt) installierter Leistung nach § 48 Absatz 1a EEG
2023 gesetzlich bestimmt wird, und Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installier-
ten Leistung von mehr als 750 Kilowatt auRerhalb der EEG-Foérderung.

Ein entsprechender Abzug erfolgt immer erst im Nachgang fur die im Vorjahr aul3erhalb der
Ausschreibung zugebauten Mengen

Die Anderung in § 28b Absatz 4 EEG 2027 stellt sicher, dass die Nachholung von Gebots-
mengen eines Jahres im Folgejahr abgeschlossen ist und sich nicht ins Gbernachste Jahr
erstreckt und vollzieht die Anderungen in Absatz 3 konsequent nach.

Die Streichungen in § 28b Absatz 5 Satze 2 und 3 EEG 2027 sind Folgeanderungen zur
Streichung des § 390 EEG 2023.

Zu Buchstabe ¢

Die Anderungen in § 28b Absatz 6 Satz 1 EEG 2027 stellen lediglich redaktionelle Bereini-
gungen dar.
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Zu Nummer 34
Zu Buchstabe a

Die Anpassung des Zeitraums in § 28c Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich, um auch nach
2028 Ausschreibungen fur Biomasseanlagen durchzufihren.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 28c Absatz 2 EEG 2027 vollzieht diese Anderung auch fiir die Fest-le-
gung der Ausschreibungsvolumen nach. Verrechnungen von Biomasse-Mengen aus den
Jahren vor 2027 werden hier bereits einbezogen (das System startet neu in 2027). Anders
ist es nur bei der Anrechnung der Biomethan-Mengen (siehe sogleich).

Zu Buchstabe ¢

Die Anpassung in § 28c Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a EEG 2027 ist eine Folgeande-
rung des neuen zeitlichen Anwendungsbereichs des EEG 2027. Bereits ab dem Jahr des
Inkrafttretens des EEG 2027 werden die nicht genutzten Biomethanmengen wie bisher mit
einem Faktor versehen den Biomassemengen zugeschlagen.

Die Anderung in § 28¢ Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b EEG 2027 sieht vor, dass nicht
genutzte Mengen aus den Biomasse-Ausschreibungen ab dem Jahr 2028 (also hier rele-
vant die nicht genutzten Mengen aus 2027) jeweils bereits im Folgejahr genutzt werden
kénnen.

Die Streichung des § 28c Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2027 ist eine Folgeande-
rung zur Neufassung des § 39n EEG 2027 und dem Wegfall der Innovationsausschreibun-
gen. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Buchstabe d

Aufgrund der Anderung in § 28c Absatz 4 EEG 2027 muss die Bundesnetzagentur kiinftig
bereits bis zum 1. Februar eines Jahres die Differenz der Mengen nach § 28c Absatz 3 EEG
2027 feststellen. Diese Anderung ist erforderlich, damit die Gebotsmengen noch im selben
Jahr auf die folgenden beiden Gebotstermine gleichmaRlig aufgeteilt werden kénnen. Bei
einer Bekanntmachung erst zum 15. Marz ist dies nicht mehr mdglich, weil die Ausschrei-
bung am 1. April zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt gegeben wurde. Die Streichung von §
28c Absatz 4 Nummer 2 EEG 2023 war erforderlich, weil es keinen Gebotstermin am 1.
Juni gibt (siehe § 28c Absatz 1 EEG 2027). Die nach § 28c Absatz 3 EEG 2027 festgestell-
ten Gebotsmengen werden daher immer gleichmaRig auf die folgenden beiden noch nicht
bekannt gemachten Gebotstermine aufgeteilt.

Die Streichungen in § 28c Absatz 5 EEG 2027 sind eine Folgeanderungen zur Neufassung
des § 39n EEG 2027 und dem Wegfall der Innovationsausschreibungen. Auf die dortige
Begrindung wird verwiesen.

Zu Nummer 35

Zu Buchstabe a

Die Anpassung des Zeitraums in § 28d Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich, um auch nach
2028 Ausschreibungen fur Biomethananlagen durchzufihren.
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Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 28d Absatz 2 EEG 2027 volizieht diese Anderung auch fir die Fest-le-
gung der Ausschreibungsvolumen nach.

Zu Buchstabe ¢

Bei den Streichungen der § 28d Absatze 3 und 4 EEG 2027 handelt es sich um redaktionel-
le Bereinigungen. Unterzeichnete Mengen im Rahmen der Ausschreibungen fir Biometha-
nanlagen werden in Ausschreibungen fiir Biomasseanlagen nach § 28c EEG 2027 nachge-
holt.

Zu Buchstabe d

Die Anderungen in § 28d Absatz 6 EEG 2027 stellen lediglich redaktionelle Bereinigungen
dar.

Zu Nummer 36
Zu § 28e EEG 2027:

Mit der Neufassung des neuen § 28e EEG 2027 wird das Ausschreibungsvolumen der Resi-
lienzausschreibungen nach § 39n EEG 2027 auf 4 Gigawatt Erzeugungsleistung fest-ge-
legt. Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juni 2024 gibt in Absatz 7 vor, dass mindestens 30% des jahrlichen Auktionsvo-
lumens oder alternativ mindestens 6 Gigawatt pro Jahr und Mitgliedstaat im Rahmen von
Resilienzausschreibungen nach selbigem Artikel 26 ausgeschrieben werden. In Um-set-
zung der Anforderung, mindestens 6 Gigawatt auszuschreiben, sieht § 28e EEG 2027 vor,
dass auf Ausschreibungen fir Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen des ersten
Segments insgesamt 4 Gigawatt entfallen und wie folgt verteilt werden:

. Windenergieanlagen an Land nach § 28 EEG 2027: 3,5 GW
. Solaranlagen des ersten Segments nach § 28a EEG 2027: 0,5 GW

Fir diese Ausschreibungen soll es jahrlich jeweils einen Ausschreibungstermin geben. Flr
Windenergieanlagen an Land sollen die Ausschreibungen in den Jahren 2028 bis 2032 am
1. Februar stattfinden. In 2027, dem ersten Jahr der Einflihrung, soll hiervon abgewichen
werden und die Ausschreibung am 1. August stattfinden, um sowohl den Marktakteuren und
potentiellen Bietern wie auch der Bundesnetzagentur als ausschreibender Stelle ausrei-
chend Zeit zur Vorbereitung der bzw. auf die Ausschreibungen einzurdumen. Fir Solaranla-
gen des ersten Segments sollen die Ausschreibungen in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils
am 1. September stattfinden. Weitere 2 Gigawatt sollen im Rahmen von Ausschreibungen
fur Windenergieanlagen auf See nach dem Gesetz zur Entwicklung und Férderung der
Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-Gesetz - WindSeeG) umgesetzt werden.

Die bisherige Regelung der Ausschreibungsmengen fir Innovationsausschreibungen in
§ 28e EEG 2023 konnte gestrichen werden, weil die Innovationsausschreibungen abge-
schafft werden. Hierflir wird auf die Begriindung zu § 39n EEG 2027 verwiesen.

Zu §§ 28f bis 28g EEG 2027:

Die §§ 28f und 28g EEG 2023 konnten gestrichen werden, weil die Ausschreibungen fir
innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung (§ 28f EEG 2023) und die
Ausschreibungen fiir Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Griinem Wasserstoff (§ 28g
EEG 2023) bisher nicht umgesetzt wurden und nicht mehr umgesetzt werden.
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Zu Nummer 37
Zu Buchstabe a und Buchstabe b

Durch die Anderung in § 30 Absatz 1 Nummer 1 und 6 EEG 2027 wird Bietern die Gebots-
abgabe erleichtert. Es sind weniger Angaben zu machen, was Blrokratie abbaut und das
Ausschlussrisiko von Geboten minimiert. Insbesondere bei Geboten flr Bio-masseanlagen
ist es vielfach vorgekommen, dass Angaben zur postalischen Adresse nicht gemacht wur-
den und die Gebote deswegen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen und hat-
ten ausgeschlossen werden mussen.

Zu Buchstabe ¢ und Buchstabe d

Bei den Anderungen in § 30 Absatz 1 Nummer 8 und 9 EEG 2027 handelt es sich um eine
Folgednderung aus der Streichung des Untersegments flir besondere Solaranlagen und
dem dort geregelten Erfordernis, dass Agri-PV-Anlagen in diesem Untersegment nur als
hochaufgestanderte Solaranlagen teilnehmen kénnen.

Da dieses Untersegment sowie das damit verbundene Erfordernis der Hochaufstadnderung
bei Agri-PV-Anlagen wegfallt, kann auch die damit zusammenhangende Pflichtangabe
nach § 30 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2023 entfallen, ob die besondere Solaranlagen als
hochaufgestanderte Solaranlagen errichtet werden soll.

Auf die Begriindung zu § 37d EEG 2023 wird verwiesen.
Zu Nummer 38

Die Erganzung des Katalogs in § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 ist eine Folge-
anderung zur Neufassung des § 88d EEG 2027. Die Bundesnetzagentur soll auch bei Resi-
lienzausschreibungen Gebote von den Zuschlagsverfahren ausschliefien, wenn sie die
gesetzlichen Anforderungen nicht erfillen.

Zu Nummer 39

Bei der Anderung in § 34a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 handelt es sich
um eine redaktionelle Folgeanderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bun-
deskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 40
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 35 Absatz 1a EEG 2027 handelt es um eine Folgeénderung aus der
Streichung des Untersegments flr besondere Solaranlagen und dem dort geregelten Erfor-
dernis, dass ausschreibungspflichtige Agri-PV-Anlagen in diesem Untersegment nur als
hochaufgestanderte Solaranlagen teilnehmen kénnen.

Da dieses Untersegment sowie das damit verbundene Erfordernis der Hochaufstanderung
bei Agri-PV-Anlagen wegfallt, bedarf es im Rahmen des Monitorings nach § 35 Absatz 1a
EEG 2027 kunftig auch keiner Aufschlisselung mehr, welcher der ausschreibungspflichti-
gen Agri-PV-Anlagen als hochaufgestanderte Solaranlage errichtet wurden.

Auf die Begriindung zu § 37d EEG 2023 wird verwiesen.
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Zu Buchstabe b

Die Anderungen in § 35 Absatz 4 EEG 2027 sind Folgeanderungen zum Wegfall von Inno-
vationsausschreibungen und zur Einfiihrung von Resilienzausschreibungen und der damit
verbundenen Neufassung des § 39n EEG 2027 und des § 88d EEG 2027.

Zu Nummer 41

Durch die Anderung in § 36 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2027 wird Bietern die Gebotsabgabe
durch die Streichung von nicht zwingend notwendigen Angaben, hier die Anschrift der Ge-
nehmigungsbehdrde, erleichtert. Dies baut Burokratie ab und senkt das Ausschluss-risiko
von Geboten fur Windenergieanlagen an Land.

Zu Nummer 42
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung des § 36b Absatz 1 EEG 2027 wird der Hochstwert fiir das Jahr 2027
auf 7,1 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Anknipfungspunkt fiir diesen Héchstwert ist der
durch die Bundesnetzagentur mittels Festlegung vom 12. Dezember 2025 beschlossene
Hochstwert fur die Ausschreibung fur Windenergieanlagen an Land des Jahres 2026 (Ak-
tenzeichen: 4.08.01.01/1#63). Entsprechend wird durch die Neufestlegung des Hoéchst-
werts flr das Jahr 2027 lediglich die Rechtslage zum 31.12.2026 nach dem EEG 2023 im
zukinftigen EEG 2027 abgebildet. Eine materielle Anderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 36b Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgednderung aus
der Anpassung der Vorgaben zu dem Héchstwert nach § 36b Absatz 1 EEG 2027. Die De-
gression fur diesen neuen Hochstwert beginnt nach § 36b Absatz 2 EEG 2027 ab dem 1.
Januar 2028, d.h. ein Jahr nach dem Inkrafttreten des EEG 2027 und nachdem der Hochst-
wert des EEG 2027 nach § 36b Absatz 1 EEG 2027 neu festgelegt wurde.

Zu Nummer 43

Die Anderung in § 36c Nummer 1 EEG 2027 ist eine Klarstellung, die Bietern ermédglicht,
Gebote flir Anlagen auch dann einzureichen, wenn die Realisierungsfrist abgelaufen, der
formale Akt der Entwertung jedoch noch nicht stattgefunden hat. Da der Entwertung ein
Verwaltungsverfahren mit Anhorung und férmlichem Bescheid vorangehen muss, kdnnen
Bieter schneller erneut Gebote flir bereits bezuschlagte Anlagen einreichen, die nicht inner-
halb der Realisierungsfrist umgesetzt werden konnten. Dies entspricht der bisherigen Ver-
waltungspraxis der Bundesnetzagentur.

Zu Nummer 44

Die Anderung in § 36f Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 ist eine Klarstellung, dass auch bei Ande-
rungs- oder Neugenehmigungen, die vor Zuschlagserteilung, aber nach Gebotsabgabe
erteilt oder gedndert wurden, der Zuschlag unter den gegebenen Voraussetzungen auf die
anders oder neu genehmigte Anlage bezogen bleibt.

Zu Nummer 45
Zu Buchstabe a
Mit der Anderung in § 36h Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 EEG 2027 wird der Korrekturfaktor

am 50-Prozent-Standort von 1,55 auf 1,50 korrigiert. Die Regierungsfraktionen haben im
Koalitionsvertrag eine Uberprifung des Referenzertragsmodells auf Kosteneffizienz unter
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anderem hinsichtlich unwirtschaftlicher Schwachwind-Standorte vereinbart. Mit einer Redu-
zierung des Korrekturfaktors fur Windprojekte mit dem Gutefaktor in Héhe von 50 Prozentin
der Sidregion von 1,55 auf 1,50 wird dieser Vereinbarung Rechnung getragen, weil da-
durch der anzulegende Wert fir diese Standorte um rund 3 Prozent abgesenkt wird. Diese
Absenkung verstarkt den schon bestehenden Anreiz, nur die windhoffigsten Projekte einer
Region zu entwickeln und unter den wenig windhoffigen Standorten nur jene mit vergleichs-
weise gunstigen kostenseitigen Bedingungen zu projektieren.

Zu Buchstabe b

Durch den neuen § 36h Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 wird klargestellt, dass die Anlagenbe-
treiber verpflichtet sind, den Gltefaktor gegenliber dem Netzbetreiber nachzuweisen. Bis-
her war lediglich geregelt, dass der Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG nur nach dem ent-
sprechenden Nachweis besteht. Aufgrund der Einflhrung der Zahlungspflicht in § 20a
EEEG 2027 ist diese Regelung jedoch nicht mehr ausreichend. Die Anlagenbetreiber hatten
in Abschopfungsjahren nicht zwingend ein Eigeninteresse, die Standortgutachten rechtzei-
tig beizubringen. Direkt nach der Inbetriebnahme der Anlage ware es fur die Netzbetreiber
ggf. gar nicht moglich, die Hohe des Refinanzierungsbeitrags korrekt zu bestimmen. Spater
koénnte es flr den Anlagenbetreiber unattraktiv sein, wenn der Standortfaktor hoher ist als
bisher angenommen und sich der anzulegende Wert daher reduzieren wirde. Dann ware
auch der Refinanzierungsbeitrag hoher. Es bedarf daher einer gesonderten Pflicht. Diese
wird auRerdem in § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG 2027 pénalbewehrt.

Der bisherige Regelungsgehalt von § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3 EEG 2023 wird in den neu-
en § 36h Absatz 3a EEG 2027 tUberfihrt.

Zu Buchstabe ¢

In § 36h Absatz 3a EEG 2027 sind kuinftig die Privilegien fur Flugwindenergieanlagen gere-
gelt. Diese waren bisher in § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3 EEG 2023 geregelt. Dieser Rege-
lungsgehalt wird unverandert in § 36h Absatz 3a Satz 1 und 2 EEG 2027 ubernommen.

In § 36h Absatz 3a Satz 3 EEG 2027 ist kiinftig geregelt, ab wann die Flugwindenergieanla-
gen nicht mehr von den Sonderregelungen profitieren kdnnen, wonach sie keine Standort-
gutachten vorlegen mussen. Dies war bisher in § 100 Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 geregelt
und wird in § 36h Absatz 3a Satz 3 EEG 2027 Uberflhrt, weil es sich hierbei nicht um eine
Ubergangsvorschrift handelt. Eine inhaltliche Anderung der Regelung ist damit nicht ver-
bunden. Nach § 36h Absatz 3a Satz 3 EEG 2027 soll diese Privilegierung fiir Flugwindener-
gieanlagen enden, nachdem die gesamte installierte Leistung von Flugwindenergieanlagen
an Land mehr als 50 Megawatt betragt. Wenn also die Summe der installierten Leistung
aller Flugwindenergieanlagen an Land zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt
Uberschritten hat, entfallt ab dem 1. Januar des Folgejahres die Besserstellung der Flug-
windenergieanlagen an Land im Rahmen des Referenzertragsmodells. Damit konnen Flug-
windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert in einem Gebotstermin nach dem
31. Dezember dieses Jahres ermittelt worden ist, nicht mehr von der Sonderregelung in §
36h Absatz 3 Satz 2 und 3 EEG 2023 profitieren. Alle Anlagen, die in einem Gebotstermin
vor diesem Zeitpunkt einen Zuschlag erhalten haben bzw. in Betrieb gegangen sind, kén-
nen wahrend der gesamten Férderdauer der Anlage von den Sonderregelungen in § 36h
Absatz 3a Satz 1 und 2 EEG 2027. Eine entsprechende Regelung fur Flugwindanlagen, die
nicht an den Ausschreibungen teilnehmen findet sich in § 46 Absatz 3 Satz 3 EEG 2027.

Bei der Ermittlung der installierten Leistung aller Flugwindanlagen wird die installierte Leis-
tung von Flugwindanlagen, die an den Ausschreibungen teilnehmen und solchen, die nicht
an den Ausschreibungen teilnehmen bertcksichtigt.

In § 36h Absatz 3a Satz 4 EEG 2027 ist zudem geregelt, dass die Bundesnetzagentur un-
verzuglich nach dem 1. Oktober die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergie-
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anlagen verdffentlichen muss. Nur so lasst sich das Auslaufen der Sonderregelung fir Flug-
windenergieanlagen umsetzen. Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung in § 100
Absatz 33 Satz 3 EEG 2023.

Zu Nummer 46

Die Uberschrift von § 36i EEG 2027 wird aufgrund der Einflihrung der Zahlungspflicht in
§ 20a EEG 2027 angepasst. Kinftig wird nicht nur die Dauer der Zahlungsanspruchs in
§ 36i EEG 2027 geregelt, sondern auch die Dauer der Abschépfung. Deshalb wird in der
Uberschrift allgemein auf die Dauer der Zahlungspflichten abgestellt. Damit sind sowohl die
Zahlungspflichten der Netzbetreiber zur Zahlung der Férderung nach § 19 Absatz 1
EEG 2027 gemeint als auch die Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber nach § 20a Absatz 1
EEG 2027.

Mit der Anderung in § 36i EEG 2027 wird die Frist fir den spatestmdoglichen Beginn des Ver-
gutungszeitraums fir Windenergieanlagen um sechs Monate auf 36 Monate verlangert. Mit
der am 9. Februar 2024 in Kraft getretenen Anderung des EEG 2023 (BGBI. 2024 | Nr. 33)
wurde die Realisierungsfrist fir Windenergieanlagen an Land in § 36e EEG um sechs Mo-
nate auf 36 Monate verlangert. Auch die in § 55 Absatz 1 Satz 2 EEG geregelten Ponalfris-
ten fur Windenergieanlagen an Land wurden jeweils um sechs Monate verlangert. Mit der
Anderung in § 36i EEG 2027 soll nun auch die Bestimmung zum Vergltungsbeginn ent-
sprechend angepasst und damit eine insgesamt konsistente Regelung geschaffen werden.

Zu Nummer 47

Mit der Anderung in § 36j Absatz 3 EEG 2027 wird der Begriff ,Vergiitungszeitraum* durch
den Begriff ,Zahlungszeitraum nach § 25 Absatz 1“ ersetzt. Diese Umformulierung erfolgt
aufgrund der Einfiihrung der Zahlungspflicht in § 20a EEG 2027. Mit der Formulierung wird
klargestellt, dass auch fir Zusatzgebote eine Abschépfung erfolgt. Daher muss geregelt
werden, dass nicht nur der Vergutungszeitraum fir Zusatzgebote dem Vergutungszeitraum
des ursprunglichen Gebots entspricht. Auch die Zahlungspflicht fir Zusatzgebote besteht
solange, die Zahlungspflicht fir das urspriingliche Gebot besteht.

Zu Nummer 48
Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und Buchstabe i und Nummer 3
Buchstabe ¢ EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der Verweise auf EU-Rechts-
akte.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 37 Absatz 1a EEG 2027 dienen der Klarstellung bestehender Inhalte,
ohne die materielle Rechtslage im Kern zu verandern.

Die Anderungen in § 37 Absatz 1a Nummer 1, 2, 4 und 5 EEG 2027 sind Folgeénderungen
aufgrund des neuen § 3 Nummer 27a EEG 2027 und dienen im Wesentlichen der Klarstel-
lung der bestehenden Regelungen. Dadurch wird eine Vereinheitlichung der bislang unter-
schiedlich verwendeten Flachenbegriffe erreicht.

In § 37 Absatz 1a Nummer 3 EEG 2027 erfolgt eine redaktionelle Klarstellung, um etwai-gen
Umgehungsversuchen entgegenzuwirken.

Die Anderung in § 37 Absatz 1a Nummer 4 EEG 2027 stellt klar, dass nicht nur die Anlage
von Biotopelementen Voraussetzung ist, sondern auch deren dauerhafte Erhaltung. Damit
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wird dem Schutzzweck dieser Flachen Rechnung getragen und der umwelt- und natur-
schutzfachliche Gehalt der Regelung gesichert.

Zu Buchstabe ¢

Die Anderung in § 37 Absatz 2 Nummer 2a und Nummer 4 EEG 2027 erfolgt zur redaktio-
nellen Anpassung der Verweise auf EU-Rechtsakte.

Zu Nummer 49

Nach § 37b EEG 2027 werden der in § 37b Absatz 1 EEG 2023 geltende Mechanismus zur
Bestimmung des Hochstwertes im EEG 2027 fortgeschrieben und die in § 37b Absatz 2
EEG 2023 geregelten Bestimmungen Uber einen abweichenden Héchstwert fir ausschrei-
bungspflichtige besondere Solaranlagen abgeschafft.

Bei der Anderung des § 37b Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 wird die damalige Sonderregelung
zum Start des EEG 2023 technisch so angepasst, dass sie fir den Start des EEG 2027 An-
wendung finden kann. § 37b Satz 1 und 2 EEG 2027 entspricht § 37b Satz 1 und Satz 2
EEG 2023 und schreibt den nach dem EEG 2023 geltenden Mechanismus zur Bestimmung
der Hochstwerte im Anwendungsbereich des EEG 2027 fort.

Die Streichung des § 37b Absatz 2 EEG 2023, wonach fiir im Untersegment nach § 37d
EEEG 2023 teilnehmende besondere Solaranlagen ein abweichender Hochstwert gilt, ist
eine Folgeanderung aus dem kinftigen Wegfall dieses Untersegments. Da dieses Unter-
segment wegfallt, kann auch der in diesem Segment geltende abweichende Hochstwert
nach § 37b Absatz 2 EEG 2023 entfallen. Auf die Begriindung zu § 37d EEG 2023 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 50

Die Regelungen uber das Untersegment der besonderen Solaranlagen in § 37d EEG 2023
werden gestrichen. Mit der Streichung sollen Mehrkosten im Vergleich zu den klassischen
Freiflachenausschreibungen abgebaut werden und ein einheitliches, schlankeres Forder-
system fur das erste Segment eingeflihrt werden.

Zu Nummer 51

Bei der Anderung in § 38 Absatz 2 Nummer 5 EEG 2027 und der Streichung des § 38 Ab-
satz 2 Nummer 6 EEG 2023 handelt es sich um eine Folgeadnderung aus dem Wegfall des
Untersegments fir besondere Solaranlagen und dem dort geregelten Erfordernis, dass
Agri-PV-Anlagen in diesem Untersegment nur als hochaufgestanderte Solaranlagen teil-
nehmen kdnnen.

Da dieses Untersegment sowie das damit verbundene Erfordernis der Hochaufstadnderung
bei Agri-PV-Anlagen wegfallt, kann auch die damit zusammenhangende Pflichtangabe im
Rahmen der Beantragung der Zahlungsberechtigung nach § 38 Absatz 2 Nummer 6 EEG
2023 entfallen, wonach der Bieter die Erflllung der Anforderung der Hochaufstanderung
bestatigen muss.

Auf die Begriindung zu § 37d EEG 2023 wird verwiesen.
Zu Nummer 52
Zu Buchstabe a

Durch die Anderungen in § 38a Absatz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird die Flexibilitat hin-
sichtlich der Nutzung von bezuschlagten Geboten fur andere als die in den Geboten be-
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nannten Standorte fur Gebote betreffend benachteiligte Gebiete nach § 37 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstaben h und i EEG eingeschrankt.

Durch den neu eingefligten Buchstaben b in § 38a Absatz 1 Nummer 3 EEG 2027 kann die
Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort fiir die Solaranlagen eine
Flache nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder Buchstabe i EEG angegeben wor-
den ist, nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich auf einem dieser Standorte und in dem-
selben Bundesland wie im bezuschlagten Gebot angegeben befinden.

So wird sichergestellt, dass eine in Zukunft mdglicherweise durch ein Bundesland erlasse-
ne Rechtsverordnung nach § 37c Absatz 2 EEG, durch die der weitere geférderte Ausbau
von Solaranlagen auf benachteiligten Gebieten in diesem Bundesland fiir unzulassig erklart
wird, nicht durch eine flexible Nutzung eines fir einen anderen Standort bezuschlagten Ge-
bots fir eine Solaranlage auf einem benachteiligten Gebiet umgangen wird. Insoweit wird
die bis zum 15. Mai 2024 fir bezuschlagte Gebote nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
ben h und i EEG 2023 geltende Rechtslage wiederhergestellt.

Mit den Anderungen in § 38a Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 5 EEG 2027 wird die bis-
her nur flr Freiflachenanlagen geltende Vorgabe, dass eine Zahlungsberechtigung bis zu
einer maximalen installierten Leistung von 50 Megawatt ausgestellt werden darf (siehe §
38a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a EEG 2023), auch auf sonstige Solaranlagen des ers-
ten Segments erstreckt. So wird auch fur die sonstigen Solaranlagen des ersten Segments
ein Gleichlauf mit der aus beihilferechtlichen Griinden gebotenen maximalen Gebotsmenge
in § 37 Absatz 3 EEG erreicht. Eine Zahlungsberechtigung kann auch weiterhin auf Basis
mehrerer bezuschlagter Gebote ausgestellt werden (vgl. § 38a Absatz 1 Nummer 3 Halb-
satz 1 EEG), jedoch nur soweit die zuzuteilende Gebotsmenge nicht Uber die installierte
Leistung von 50 Megawatt hinausgeht.

Bei der Streichung des § 38a Absatz 1 Nummer 6 EEG 2023 handelt es sich um eine Fol-
geanderung aus dem Wegfall des Untersegments fir besondere Solaranlagen und dem
dort geregelten Erfordernis, dass Agri-PV-Anlagen in diesem Untersegment nur als hoch-
aufgestanderte Solaranlagen teilnehmen kdnnen. Da dieses Untersegment sowie das da-
mit verbundene Erfordernis der Hochaufstdanderung bei Agri-PV-Anlagen wegfallt, kann
auch die damit zusammenhangende Voraussetzung zur Ausstellung der Zahlungsberechti-
gung nach § 38a Absatz 1 Nummer 6 EEG 2023 entfallen, dass der Bieter die Erfullung der
Anforderung der Hochaufstadnderung bestatigt hat. Auf die Begriindung zu § 37d EEG 2023
wird verwiesen.

Zu Buchstabe b

Die Anderungen in § 38a Absatz 3 Sitze 5 und 6 EEG 2027 dienen der Schaffung eines
rechtsklaren und praxistauglichen Nachweisverfahrens fur die Erflllung der Anforderungen
gemal § 37 Absatz 1a EEG, das die Netzbetreiber nicht mit fachlichen Prifungen belastet
und gleichzeitig die Qualitat der naturschutzfachlichen Bewertung absichert.

Anlagenbetreiber missen kunftig die Einhaltung der Kriterien nach § 37 Absatz 1a
EEG 2027 durch eine Bestatigung einer kompetenten Fachperson mit geeigneter Ausbil-
dung nachweisen. Kompetente Fachperson mit geeigneter Ausbildung in diesem Sinne ist
insbesondere aber nicht ausschliel3lich Fachpersonal aus Landschafts- und Umweltpla-
nung, Landespflege, Landschaftsokologie, Geographie, Biologie, Agrar- oder Forstwissen-
schaften sowie Naturschutz.

Die Verantwortung fiir die Auswabhl einer fachlich geeigneten Person liegt beim Anlagenbe-
treiber. Die Netzbetreiber sind nicht verpflichtet, die fachliche Richtigkeit der Bestatigung
sowie die fachliche Kompetenz und Geeignetheit der Ausbildung der benannten Fachper-
son zu prufen. Ebenso wenig ist die Fachperson gehalten, dem Netzbetreiber Gber ihre
Qualifikation hinausgehende Nachweise oder Unterlagen vorzulegen.
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Zu Nummer 53
Zu Buchstabe a

Durch die Anpassung der Uberschrift des § 38b EEG 2027 wird klargestellt, dass dort auch
Bestimmungen zur Ersetzung von Solaranlagen des ersten Segments (sogenanntes Re-
powering) enthalten sind.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 38b Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine
Folgednderung zur Einfihrung der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027.

Sofern die Leistung der ersetzenden Solaranlage die Leistung der ersetzen Solaranlagen
Ubersteigt (z. B. durch effizientere Module), bestand bisher flr den dartiber hinausgehen-
den Anteil bereits kein Zahlungsanspruch nach § 19 EEG 2023. Wenn aber die Férderung
entfallt, soll kiinftig auch keine Abschépfung erfolgen, d.h. der Refinanzierungsbeitrag nach
§ 20a Absatz 1 EEG 2027 muss hinsichtlich des dariber hinausgehenden Leistungsanteils
ebenfalls entfallen.

Zu Nummer 54

Mit dem neuen § 38d Absatz 6 Satz 2 EEG 2027 wird zugunsten der Anlagenbetreiber ge-
regelt, dass diese den vollen Projektsicherungsbeitrag erstattet bekommen, wenn die instal-
lierte Leistung der Anlage mindestens 95 Prozent der bezuschlagten Gebotsmenge betragt.
Damit wird berucksichtigt, dass es bei der Realisierung bzw. Inbetriebnahme von Solaranla-
gen regelmaflig zu geringfiigigen Abweichungen der installierten Leistung von der ur-
springlich im Gebot benannten Leistung kommen kann, z.B. wegen abweichender Modul-
leistungen der letztlich verbauten Module. Die so eingefuihrte Geringflgigkeitsschwelle ent-
spricht der auch flir Solaranlagen des ersten Segmentes nach § 55 Absatz 2 Satz 1 EEG
geltenden Regelung.

Zu Nummer 55
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung des § 38e Absatz 1 EEG 2027 wird der Hchstwert fiir das Jahr 2027
kinftig auf [9,9] Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Anknipfungspunkt fir diesen Héchst-
wert ist der durch die Bundesnetzagentur mittels Festlegung vom 12. Dezember 2025 be-
schlossene Hochstwert flr die Ausschreibung flir Solaranlagen des zweiten Segments des
Jahres 2026 (Aktenzeichen: 4.08.01.01/1#64). Entsprechend wird durch die Neufestlegung
lediglich die Rechtslage zum 31.12.2026 nach dem EEG 2023 im zukinftigen EEG 2027
abgebildet. Eine materielle Anderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 38e Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeénderung aus
der Anpassung der Vorgaben zu dem Hdéchstwert nach § 38e Absatz 1 EEG 2027. Die De-
gression fur diesen neuen Hochstwert beginnt nach § 38e Absatz 2 EEG 2027 ein Jahr nach
Inkrafttreten des EEG 2027, mithin ab dem 1. Januar 2028.

Zu Nummer 56

Die Uberschrift von § 38g EEG 2027 wird aufgrund der Einfiihrung der Zahlungspflicht in
§ 20a EEG 2027 angepasst. Kinftig wird nicht nur die Dauer der Zahlungsanspruchs in
§ 38g EEG 2027 geregelt, sondern auch die Dauer der Abschépfung. Deshalb wird in der
Uberschrift allgemein auf die Dauer der Zahlungspflichten abgestellt. Damit sind sowohl die
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Zahlungspflichten der Netzbetreiber zur Zahlung der Fdrderung nach § 19 Absatz 1
EEG 2027 gemeint als auch die Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber nach § 20a Absatz 1
EEG 2027.

Zu Nummer 57

Der neue § 38h EEG 2027 enthalt spezifische Bestimmungen zur Ersetzung von Solaranla-
gen des zweiten Segments (sogenanntes Repowering).

Bisher war in § 38h EEG 2023 geregelt, dass bei den Ausschreibungen flir Solaranlagen
des zweiten Segments die fur Solaranlagen des ersten Segments geltenden Bestimmungen
uber den anzulegenden Wert und dem Repowering nach § 38b EEG 2023 entsprechend
anzuwenden sind, wobei bei einer Erhéhung der Leistung durch die Ersetzung abweichen-
de Bestimmungen nach MaRgabe des § 38h Satz 2 EEG 2023 galten.

Statt eines Verweises auf die Bestimmungen fir Solaranlagen des ersten Segments wer-
den in § 38h EEG 2027 kiinftig eigene Bestimmungen fiir Solaranlagen des zweiten Seg-
ments getroffen. Damit soll die Verstandlichkeit der Regelung verbessert werden, ohne
dass damit materielle Anderungen verbunden sind.

Die Hohe des anzulegenden Werts bei den Ausschreibungen fiir Solaranlagen des zweiten
Segments entspricht wie bisher dem Zuschlagswert des bezuschlagten Gebots. Die Be-
stimmung des anzulegenden Wertes erfolgt damit nach den allgemeinen Begriffsbestim-
mungen des anzulegenden Werts und des Zuschlagswerts nach § 3 Nummer 3 und 51 EEG
2027. Da von dem Grundsatz, dass der anzulegende Wert dem Zuschlagswert entspricht,
bei Ausschreibungen fir Solaranlagen des zweiten Segments nicht abgewichen wird, be-
darf es keiner abweichenden Bestimmung im EEG 2027.

Daher enthalt der neue § 38h EEG 2027 kiinftig nur noch Bestimmungen zum Repowering
von Solaranlagen des zweiten Segments. Diese werden so angepasst, dass sie die Umstel-
lung auf das zukiinftige Férderregime mit Marktpramie und Refinanzierungsbeitrag nach-
vollziehen.

§ 38h Absatz 1 EEG 2027 enthalt fur Falle der Ersetzung von Solaranlagen des zweiten
Segments Sonderregelungen zum Inbetriebnahmezeitpunkt, die von der Grundregel in § 3
Nummer 30 EEG 2027 abweichen. Danach gelten die ersetzenden — also die neuen — So-
laranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen, zu dem die ersetzten — also die be-
stehenden — Anlagen in Betrieb genommen wurden. Dies gilt allerdings nur bis zur Héhe der
installierten Leistung der ersetzten — also der bestehenden — Anlagen. Nur im Umfang die-
ser bisher installierten Leistung wird fir die ersetzenden Anlagen angenommen, dass sie zu
dem Zeitpunkt in Betrieb genommen wurden, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb ge-
nommen wurden. Erhéht sich durch die Ersetzung zugleich die installierte Leistung der So-
laranlagen an demselben Standort, gilt der darlber hinausgehende Leistungsteil der erset-
zenden Solaranlagen ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als in Betrieb genommen. Fur diesen
gegenulber der ersetzten Anlage Uberschiel3enden Leistungsanteil finden also die regularen
Regeln Anwendung. Wird durch die Ersetzung die Leistung erhéht, gibt es fir die ersetzen-
den Solaranlagen also zwei Inbetriebnahmezeitpunkte, einmal den Zeitpunkt zu dem die
ersetzten Anlagen in Betrieb gegangen sind fiir den gleichbleibenden Leistungsanteil und
einmal der Zeitpunkt der Ersetzung fur den Uberschiel3enden Leistungsanteil.

In § 38h Absatz 2 EEG 2027 werden die Anspriche und die Zahlungspflichten geregelt, die
im Fall der Ersetzung von Solaranlagen am selben Standort gelten.

§ 38h Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 regelt dabei die Konstellation, wenn die installierte Leis-
tung der ersetzenden Anlagen der installierten Leistung der ersetzen Anlagen entspricht. In
diesem Fall besteht ab dem Zeitpunkt der Ersetzung der bisherige Zahlungsanspruch nach
§ 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027und die bisherige Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1
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EEG 2027 fur Strom aus der ersetzten Anlage ausschlieflich fir Strom aus der ersetzenden
Anlage besteht. Damit gelten der bisherige Anspruch und die bisherige Zahlungspflicht nur
noch fir die ersetzende Anlage. Es entsteht dabei kein neuer Anspruch und keine neue
Zahlungspflicht, vielmehr gelten die bisherigen Anspriiche bzw. Zahlungspflichten unveran-
dert fort. Insbesondere bestehen Anspriiche und Zahlungspflichten nur noch so lange, wie
der urspringliche Anspruch bestanden hatte. Wenn also die Ersetzung beispielsweise 12
Jahre nach Inbetriebnahme der ersetzten Anlage erfolgt, besteht der Anspruch und die
Pflicht nur noch fur weitere acht Jahre. Zu beachten ist auch, dass eine Zahlungspflicht nach
§ 20a EEG 2027 in den Fallen des § 38h Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 nur besteht, wenn diese
Zahlungspflicht bereits flr die ersetzten Anlagen bestand.

§ 38h Absatz 2 Satze 2 und 3 EEG 2027 enthalten zudem Bestimmungen, falls durch die
Ersetzung zugleich die Leistung der Solaranlagen am selben Standort erhéht wird.

Bei einer Erhéhung der Leistung durch die Ersetzung nach § 38h Absatz 2 Satz 2 EEG 2027
besteht der bisherige Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die bisherige
Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 nur fir den Teil des eingespeisten Stroms, dessen An-
teil am eingespeisten Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leistung der erset-
zenden Solaranlagen entspricht (§ 38h Absatz 2 Satz 2 EEG 2027). In § 38h Absatz 2 Satz
3 erster Halbsatz EEG 2027 wird klargestellt, dass fur den uUber die Leistung der ersetzten
Anlagen hinausgehenden Anteil des eingespeisten Stroms der Zahlungsanspruch nach §
19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 nach EEG
2027 nicht ausgeschlossen sind.

Wenn also beispielsweise eine die ersetzte Anlage Uber eine installierte von 100 Kilowatt
verfugte und durch eine Anlage mit einer installierten Leistung von 150 Kilowatt ersetzt wird,
besteht der bisherige Zahlungsanspruch und die bisherige Zahlungspflicht fiir zwei Drittel
der eingespeisten Strommengen (§ 38h Absatz 2 Satz 2 EEG 2027). Fir das restliche Drittel
ware der Anspruch und die Zahlungspflicht der eingespeisten Strommengen nicht ausge-
schlossen (§ 38h Absatz 2 Satz 3 erster Halbsatz EEG 2027).

AulRerdem wird in § 38h Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz EEG 2027 geregelt, dass fur Zah-
lungsanspriiche und Zahlungspflichten die Vorschriften des EEG 2027 gelten. Wollen die
Anlagenbetreiber also fiir den zusatzlichen neuen Leistungsanteil eine Férderung nach
dem EEG 2027 in Anspruch nehmen, missen sie die Vorschriften des EEG 2027 beachten.
Danach mussen die Anlagenbetreiber prufen, welche Voraussetzungen sie fur einen An-
spruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 erfiillen missen. Wenn die zusatzliche Leistung z.B.
Uber der Ausschreibungsschwelle liegt, missen sie an den Anschreibungen teilnehmen, um
eine Forderung zu erhalten. Wenn eine Teilnahme an den Ausschreibungen nicht erforder-
lich ist, mUssen sie prifen, ob der Anspruch nach § 19 Absatz 1 von der Mitteilung nach § 19
Absatz 2 EEG 2027 abhangig ist. AuRerdem ist zu beachten, dass bei einem zusatzlichen
Leistungsanteil von Gber 100 Kilowatt eine Zahlungspflicht entsteht, wenn die Gbrigen Vor-
aussetzungen von § 20a EEG 2027 erflllt sind.

Aus der Regelung in § 38h Absatz 2 Satz 1 und 2 EEG 2027 folgt im Umkehrschluss, dass
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung Zahlungsansprtiche und Zahlungspflichten nach dem EEG
fur Strom aus den ersetzten — also den bestehenden — Anlagen ausgeschlossen sind. Fur
diese Anlagen konnen die ursprunglichen Anspriche nach dem EEG 2027 oder friheren
Fassungen des EEG nicht mehr geltend gemacht werden. Auch Zahlungspflichten nach
dem EEG 2027 bestehen fir die ersetzten Anlagen dann nicht mehr. Auch wenn diese Anla-
gen an einem anderen Standort weiter genutzt werden, entsteht weder ein neuer Forderan-
spruch fir diese Anlagen noch eine Zahlungspflicht.

Zu Nummer 58

Durch die Anderung in § 39 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2027 wird Bietern die Gebotsabgabe
durch die Streichung von nicht zwingend notwendigen Angaben, hier die Anschrift der Ge-
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nehmigungsbehdrde, erleichtert. Dies baut Blrokratie ab und senkt das Ausschlussrisiko
von Geboten fir Biomasseanlagen.

Die Anderung in § 39 Absatz 3 Nummer 4 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung
der Verweise auf EU-Rechtsakte.

Zu Nummer 59
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung in § 39b Absatz 1 EEG 2027 wird der Hochstwert fir neue Biomasseanla-
gen festgelegt auf 19,43 Cent pro Kilowattstunde. Diesen Wert hat die Bundesnetzagentur
im Rahmen ihre Festlegungskompetenz festgesetzt.

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung in § 39b Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 wird festgelegt, dass die erste De-
gressionsstufe ab dem ab 1. Januar 2028 greift.

Zu Nummer 60

Die Anderung in § 39¢c EEG 2027 ist eine Klarstellung, die Bietern ermdglicht, Gebote fir
Anlagen auch dann einzureichen, wenn die Realisierungsfrist abgelaufen, der formale Akt
der Entwertung jedoch noch nicht stattgefunden hat. Da der Entwertung ein Verwaltungs-
verfahren mit Anhérung und formlichem Bescheid vorangehen muss, kdnnen Bieter schnel-
ler erneut Gebote fiir bereits bezuschlagte Anlagen einreichen, die nicht innerhalb der Rea-
lisierungsfrist umgesetzt werden konnten. Dies entspricht der bisherigen Verwaltungspraxis
der Bundesnetzagentur.

Zu Nummer 61

Die Anderung in § 39f Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 ist eine Klarstellung, dass Anderungs-
oder Neugenehmigungen, die vor Zuschlagserteilung, aber nach Gebotsabgabe erteilt oder
geandert wurden, unter den gegebenen Voraussetzungen auf den Zuschlag bezogen blei-
ben.

Zu Nummer 62
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 39g Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeande-
rung zur Anpassung von § 20 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027, der kinftig regelt, dass der An-
spruch auf eine Marktpramie kiinftig nur fir Neuanlagen mit einer installierten Leistung ab
25 Kilowatt besteht. Korrespondierend hierzu kénnen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
auch bestehende Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilo-
watt kiinftig nicht mehr an den Ausschreibungen teilnehmen.

Zu Buchstabe b

Die Anderung des § 39g Absatz 3 EEG ist notwendig, weil zum Zeitpunkt der Bekannt-ma-
chung die anzuwendende Rechtlage klar sein muss.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Anderung in § 39g Absatz 5 Nummer 3 EEG 2027 wird der Hochstwert fiir beste-
hende Biomasseanlagen in den Ausschreibungen festgelegt auf 19,83 Cent pro Kilowatt-
stunde. Diesen Wert hat die Bundesnetzagentur im Rahmen ihre Festlegungskompetenz
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festgesetzt. AulRerdem wird geregelt, dass die erste Degressionsstufe ab 1. Januar 2028
greift. Weiterhin wird die Degression mit dem Ziel der Vereinheitlichung auf 1 Prozent er-
hoht.

Zu Buchstabe d

Der bisherige § 39g Absatz 6 EEG 2023 wird gestrichen, da eine Begrenzung des anzule-
genden Werts auf den Durchschnitt der vorangegangenen drei Kalenderjahre nicht mehr
sinnvoll erscheint. Zum einen wurde das Fordersystem durch die Umstellung auf férderfahi-
ge Betriebsviertelstunden erheblich verandert. Ein ausreichender Foérdersatz nach der alten
Forderlogik, die weniger strenge Anforderungen an die flexible Fahrweise der Anlagen stell-
te, ist nicht notwendigerweise ausreichend in einem System, dass nur eine genau begrenz-
te Anzahl von Betriebsstunden bezuschusst. Weiterhin sind auch die Investitions- und Sub-
stratpreise fur Bioenergie gestiegen. Ferner sind die Biomasse-Ausschreibungen in den
kommenden Jahren absehbar uberzeichnet. Die Bieter werden also bereits vor diesem Hin-
tergrund keine zu hohen Gebote abgeben.

Die Streichung der Regelung erfolgt auch, weil die bisherige Regelung von den Netzbetrei-
bern unterschiedlich ausgelegt wurde. Einige Netzbetreiber legten die nun gestrichene Reg-
lung bisher so aus, dass sie bei der Ermittlung der durchschnittlichen Zahlungen der letzten
drei Jahre an die Anlagenbetreiber nur die Zahlungen der Marktpramie berlcksichtigen.
Dies fuhrt jedoch zu unbilligen Ergebnissen. Berechnungsgrundlage fur die Ermittlung des
Forderanspruchs ist der anzulegende Wert. Es musste also der durchschnittliche anzule-
gende Wert der Anlagen in den letzten drei Jahren berlcksichtigt werden. Nur so kénnen
Anlagenbetreiber weiterhin eine sachgerechte Férderung erhalten. Die bisherige Regelung
in § 39g Absatz 6 EEG 2023 ist so auszulegen, dass auch die Zahlungen der Direktvermark-
tungsunternehmen an die Anlagenbetreiber bei der Ermittlung des relevanten durchschnitt-
lichen anzulegenden Wertes zu berticksichtigen sind. Dabei kann der Marktwert als Aquiva-
lent der Direktvermarktungszahlungen betrachtet werden. Andernfalls wiirde die Regelung
zu einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung von Anlagen fiihren, die bisher die
Marktpramie erhalten haben, und solchen Anlagen, die bisher die Einspeisevergltung er-
halten haben. Denn im Falle der Direktvermarktung beschreibt der anzulegende Wert gera-
de die abgesicherte Erléshohe aus der Summe der im Wege der Direktvermarktung erziel-
baren Erlése und der EEG-Forderung in Form einer Marktpramie. Eine Auslegung von §
39g Absatz 6 EEG 2023, nach der auch die Zahlungen der Direktvermarkter an die Anlagen-
betreiber zu berlcksichtigen sind, ist mit dem bisherigen Wortlaut des Gesetzes auch ver-
einbar, denn die Direktvermarktung ist gewissermafien als Institut durch das EEG mitgestal-
tet. Die durch die Direktvermarktungsunternehmen geleisteten Zahlungen sollten daher
unter Berucksichtigung von Sachzusammenhang und Sinn und Zweck der Regelung als
durch das EEG veranlasst und somit als Zahlungen ,aufgrund des EEG* im Sinn des § 39g
Absatz 6 EEG gelten.

Zu Nummer 63
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung in § 39i Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 wird der sogenannte Maisdeckel ein-
heitlich auf 30 Prozent festgelegt und damit leicht um 5 Prozent angehoben. Mit dieser Re-
gelung kann die saisonale Fahrweise von Biogasanlagen verbessert werden. Biogasanla-
gen, die nur noch in einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden eine Forderung erhalten,
konnen damit noch effektiver saisonal flexibilisiert werden, was Stromnetze starker entlas-
tet. Gleichzeitig werden durch die nur leichte Anhebung die Anreize fur Abfall- und Rest-
stoffverwertung aufrechterhalten.
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Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 39i Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeande-
rung zur Abschaffung der bisherigen Einspeiseverglitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in
Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023. Auf die Begriindungen zu § 19
Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird ver-
wiesen.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Anderung in § 39i Absatz 2a Satz 3 EEG 2027 wird die Absenkung der férderfahi-
gen Betriebsviertelstunden fir kleine Biogasanlagen mit einer installierten Leistung bis ein-
schliellich 350 Kilowatt abgeschafft. Die Reduzierung der férderfahigen Betriebsstunden
uber die Laufzeit der Forderung erfolgt daher kinftig nur noch fur Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung Uber 350 Kilowatt. Die Absenkung der férderfahigen Betriebsviertelstunden
Uber die Forderlaufzeit belasten kleinere Anlagen starker als grofiere Anlagen. Damit diese
Anlagen weiterhin rentabel sind, wird die Anzahl der férderfahigen Betriebsviertelstunden
uber die Forderjahre nicht verandert. Damit sollen gerade kleine Anlagen im landlichen
Raum nicht zusatzlich belastet werden.

Zu Buchstabe d

Mit der Anderung in § 39i Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 EEG 2027 wird der Wert, auf
den die Forderung der in § 39i Absatz 3 EEG 2027 genannten Anlagen begrenzt ist, aktuali-
siert. Sie werden an die Degressionsstufen angepasst, die seit dem 1. Juli 2024 griffen. Mit
der Anderung in § 39i Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 wird geregelt, dass die erste Degressions-
stufe ab dem 1. Januar 2028 greift. Weiterhin wird die Degression mit dem Ziel der Verein-
heitlichung auf jeweils 1 Prozent erhoht.

Zu Buchstabe e

Die Streichung des § 39i Absatz 5 EEG 2023 war notwendig, da sich die Regelung, die nur
fir 2024 und 2025 galt, durch Zeitablauf erledigt hat.

Zu Nummer 64
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung in § 391 Absatz 1 EEG 2027 wird der Hochstwert fiir Biomethananlagen
auf 23,12 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Diesen Wert hat die Bundesnetzagentur im
Rahmen ihre Festlegungskompetenz festgesetzt.

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung in § 391 Absatz 2 EEG 2027 wird geregelt, dass die erste Degressions-
stufe ab 1. Januar 2028 greift.

Zu Nummer 65

Die Anderung in § 39m Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 ist eine redaktionelle Angleichung, die
keine inhaltliche Anderung zur Folge hat. Mit der Regelung wird klargestellt, dass der An-
spruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 nicht besteht fiir Strommengen, die die férderfahige
Bemessungsleistung der Anlage Ubersteigen.
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Zu Nummer 66
Zu Unterabschnitt 7 (Resilienzausschreibungen)

Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 EEG 2027 wird kinftig mit Reslienzausschreibungen
bezeichnet, weil in diesem Bereich kiindigt nur noch die Resilienzausschreibungen geregelt
werden. Die Innovationsausschreibungen werden kinftig nicht mehr durchgefihrt und
konnten hier deshalb gestrichen werden. Die Ausschreibungen flr innovative Konzepte mit
wasserstoffbasierter Stromspeicherung (§ 390 EEG 2023) und die Ausschreibungen flr
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grinem Wasserstoff (§ 39p EEG 2023) wurden bis-
her nicht umgesetzt und werden nicht mehr umgesetzt. Die Regelungen in §§ 390 und 39q
EEG 2023 konnten daher gestrichen werden.

Zu § 39n (Resilienzausschreibungen)

Die Neufassung des § 39n EEG 2027 setzt den Wegfall von Innovationsausschreibungen
und die Einfihrung von Resilienzausschreibungen um.

Mit dem Wegfall von Innovationausschreibungen wird konsequent nachvollzogen, dass sich
der Zubau von Anlagenkombinationen, insbesondere von Erzeugungsanlagen und Spei-
chern, bewahrt hat und sich zunehmend als Standard etabliert. Ein eigenes Ausschrei-
bungssegment mit besonderer Anreizwirkung im Sinne der Innovationsausschrei-bungen
ist nicht mehr erforderlich. Im Gegenteil beinhaltet die Innovationsausschreibungs-verord-
nung Fehlanreize aufgrund des strengen Ausschlie3lichkeitsprinzips fur zugebaute Spei-
cher. Demnach muss der im Stromspeicher zwischengespeicherte Strom aus der Anlagen-
kombination kommen. Daher scheidet Arbitrage und Marktintegration im Sinne der Festle-
gung der Bundesnetzagentur zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiS-
pel) bei nach der Innovationsausschreibungen bezuschlagten Anlagenkombinationen aus.
Gleichzeitig ermdglicht die hohe Wirtschaftlichkeit neuer Anlagen eine Neuausrichtung des
Forderdesigns. Eine dartberhinausgehende Férderung ist nicht mehr erforderlich.

Mit der Einflhrung von Resilienzausschreibungen wird Artikel 26 der Verordnung (EU)
2024/1735 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 umgesetzt. Die
Ausschreibungen sollen fur Windenergieanlagen an Land sowie fur Solaranlagen des ers-
ten Segments durchgefuhrt werden. Naher ausgestaltet werden die Resilienzausschreibun-
gen, insbesondere die neu einzuflihrenden qualitativen Kriterien, in § 28e EEG 2027 und
einer Verordnung nach § 88d EEG 2027.

Zu § 390 bis 39q EEG 2023:

Die Streichungen von § 390 und 39q EEG 2023 konnte erfolgen, weil die dort genannten
Ausschreibungssegmente nicht mehr umgesetzt werden. Die Ausschreibungen flir innovati-
ve Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung (§ 390 EEG 2023) und die Aus-
schreibungen fir Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grinem Wasserstoff (§ 39p EEG
2023) wurden bisher nicht umgesetzt und werden nicht mehr umgesetzt. Die Regelungen in
§§ 390 bis 39q EEG 2023 konnten daher gestrichen werden. Entsprechend kann auch §
39q EEG 2023 gestrichen werden.

Zu Nummer 67
Zu Buchstabe a
Mit der Anderung in § 40 Absatz 1 EEG 2027 werden die gesetzlich geregelten anzulegen-

den Werte fur Wasserkraftanlagen aktualisiert. Die Werte werden an die Degressions-stu-
fen angepasst, die seit dem 1. Januar 2024 griffen.
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Zu Buchstabe b

Mit der Anderung in § 40 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 wird geregelt, dass die Zahlungspflicht
nach § 20a Absatz 1 auch im Fall der Leistungserhéhung flir die gesamte installierte Leis-
tung der Wasserkraftanlagen besteht. Schon bisher war in § 40 Absatz 2 EEG 2023 gere-
gelt, dass der Anspruch nach § 19 Absatz 1 EEG auch besteht, wenn Wasserkraftanlagen,
die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wurden, das Leistungsverméogen der An-
lage erhdhen. Nach § 40 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 gelten die Anlagen mit dem Abschluss
der Ertlchtigungsmalinahmen als neu in Betrieb genommen. Damit gilt fur die gesamte
installierte Leistung der Anlagen jeweils das zu diesem Zeitpunkt geltende EEG. Dies bleibt
unverandert. In der Folge muss jedoch zukinftig auch in diesen Fallen die Zahlungspflicht
des § 20a EEG 2027 Anwendung finden. Der Anspruch und die Zahlungspflicht gelten dann
fur die gesamte installierte Leistung der Anlage, nicht nur fur den zusatzlichen Leistungsan-
teil. Im Ubrigen wird die Streichung der Angabe 31. Dezember 2016 vorgenommen. Der
Verweis auf dieses Datum ist nicht mehr notwendig, da die Regelungen EEG 2027 ohnehin
nur fur Leistungserhéhungen ab Inkrafttreten des Gesetzes greifen.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Anderung in § 40 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 wird geregelt, dass auch in diesen Fal-
len die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 greift. Schon bisher war in § 40 Absatz 3 EEG
2023 geregelt, dass der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG bei Ertlichtigungsmaf3-
nahmen von Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von Uber 5 Megawatt nur
fur den Strom besteht, der der Leistungserhéhung zugeordnet werden kann. Fir den Strom,
der der bisherigen installierten Leistung zugeordnet werden kann, greift der urspriingliche
Zahlungsanspruch. Wenn also eine Anlage bis zur ErtlichtigungsmalRnahmen (ber eine
installierte Leistung von 6 MW verfiigte und danach dber eine Leistung von 8 MW, dann
besteht der ,neue” Anspruch nach § 40 Absatz 3 Satz 1 EEG nur fir die zusatzlichen 2 MW.
Fir die bisherige installierte Leistung gilt der bisherige Anspruch. Dies muss spiegelbildlich
auch fur die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 gelten. Auch diese beseht kiinftig nur fir
die Strommengen, die der Leistungserhdhung durch die Ertlichtigungsmalnahme zugeord-
net werden.

Das gleiche Prinzip muss dann auch fir Anlagen gelten, die unter § 40 Absatz 3 Satz 2
EEG 2027 fallen. Dieser enthalt bisher eine Sonderregelung fur Anlagen, die vor dem 1.
Januar 2017 eine installierte Leistung bis einschlieRlich 5 Megawatt aufwiesen. Diese Anla-
gen wirden grundsatzlich unter § 40 Absatz 2 EEG 2027 fallen, weil sie nicht die in § 40
Absatz 3 Satz 1 EEG 2023 geregelte Schwelle von mehr als 5 Megawatt tiberschreiten. Die
Konsequenz ware, dass der neue Férderanspruch fir die gesamte Anlagen gelten wirde.
Wenn die Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschlieBlich 5 Megawatt jedoch
durch die Leistungserhéhung diese Schwelle Uiberschreiten, soll fiir sie das gleiche Prinzip
gelten wie fur Anlagen, die schon vor der Leistungserhdhung die Schwelle von uber 5 Me-
gawatt Uberschritten. Deshalb besteht auch fir diese Anlagen der bisherige Foérderan-
spruch fur den Strom, der dem Leistungsanteil bis einschlieRlich 5 MW entspricht. Wenn
also beispielsweise eine solche Anlage bis vor der Ertlichtigungsmalinahme uber eine in-
stallierte Leistung von 4 MW verflgte und danach Gber eine Leistung von 7 MW, dann be-
steht der ,neue”“ Anspruch nach § 40 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 fur die zusatzlichen 3 MW.
Fir die bisherige installierte Leistung von 4 MW gilt der bisherige Anspruch nach der fir die
Anlage maligeblichen Fassung des EEG. Dies muss spiegelbildlich auch fur die Zahlungs-
pflicht nach § 20a EEG 2027 gelten. Auch diese beseht kiinftig nur fir die Strommengen, die
der Leistungserhéhung durch die Ertlichtigungsmalinahme zugeordnet werden. Aullerdem
wird der Zeitpunkt des 1. Januar 2017 auf den Zeitpunkt 1. Januar 2027 geandert. Dies dient
der Aktualisierung des EEG.



-185 -
Zu Buchstabe d

Mit der Anderung in § 40 Absatz 5 Satz 1 EEG 2027 wird geregelt, dass die Degression fir
Wasserkraftanlagen erstmals ab 1. Januar 2028 greift. Diese Anpassung ist erforderlich,
weil die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte in § 40 Absatz 1 EEG 2027 an die De-
gressionsstufen angepasst wurden, die seit dem 1. Januar 2024 griffen.

Zu Nummer 68
Zu Buchstabe a, b und ¢

Mit der Anderung in § 41 Absatz 1, 2 und 3 EEG 2027 werden die gesetzlich geregelten
anzulegenden Werte fir Deponie-, Klar- und Grubengasanlagen aktualisiert. Die Werte
werden an die Degressionsstufen angepasst, die seit dem 1. Januar 2024 griffen.

Zu Buchstabe d

Mit der Datumsanderung in § 41 Absatz 4 Satz 1 EEG 2027 wird geregelt, dass die Degres-
sion fiir Deponie-, Klar- und Grubengasanlagen erstmals ab dem 1. Januar 2028 greift. Die-
se Anpassung ist erforderlich, weil die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte in §§ 41
Absatz 1 bis 3 EEG 2027 an die Degressionsstufen angepasst wurden, die seit dem 1. Ja-
nuar 2024 griffen. Weiterhin wird die Degression mit dem Ziel der Vereinheitlichung auf 1
Prozent pro Jahr gesenkt.

Zu Nummer 69

Mit der Anderung in § 42 EEG 2027 wird der gesetzlich geregelte anzulegenden Wert fiir
Biomasseanlagen aktualisiert. Die Werte werden an die Degressionsstufen angepasst, die
seit dem 1. Juli 2024 griffen.

Zu Nummer 70

Mit der Anderung in § 43 EEG 2027 werden die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte
fur Anlagen aktualisiert, in denen Biogas eingesetzt wird, dass durch anaerobe Vergarung
von Biomasse gewonnen wird. Die Werte werden an die Degressionsstufen angepasst, die
seit dem 1. Juli 2024 griffen.

Zu Nummer 71

Mit der Anderung in § 44 EEG 2027 werden die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte
fur Gullekleinanlagen aktualisiert. Die Werte werden an die Degressionsstufen angepasst,
die seit dem 1. Juli 2024 griffen.

Zu Nummer 72

Mit der Anderung in § 44a EEG 2027 wird geregelt, dass die Degression der anzulegenden
Werte nach den §§ 42 bis 44 EEG 2027 fur Biomasseanlagen erstmals ab 1. Januar 2028
greift. Diese Anpassung ist erforderlich, weil die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte
in den §§ 42 bis 44 EEG 2027 an die Degressionsstufen angepasst wurden, die seit dem
1. Juli 2024 griffen. Der Neubeginn der Degression wird mit dem Ziel der Vereinheitlichung
im Januar beginnen statt bisher im Juli und die Degression ebenfalls mit dem Ziel der Ver-
einheitlichung auf 1 Prozent pro Jahr erhoht.

Zu Nummer 73

Bei der Anderung in § 44b Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeénde-
rung, wonach die Einspeisevergitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21
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Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 abgeschafft wird. Auf die Begrindungen zu § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 EEG 2027 sowie zu § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 74

Die Anderung in § 44c Absatz 4 Nummer 3 und Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027
erfolgt zur redaktionellen Anpassung der Verweise auf EU-Rechtsakte.

Bei der Anderung in § 44c Absatz 8 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgednderung,
wonach die Einspeiseverglitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 abgeschafft wird. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz
1 Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Kommt der Betreiber einer neuen Biomasseanlage, die der Marktpramie zugeordnet ist,
seinen Nachweispflichten nach den Absatzen 2 bis 6 nicht nach, verringert sich der An-
spruch auf Zahlung der Marktpramie auf null.

Der neue § 44c Absatz 10 EEG 2027 wurde aus Klarstellungsgriinden eingefiigt.

Sofern der anzulegende Wert gesetzlich bestimmt wird, ist die Biomasseverordnung in der
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage geltenden Fassung anwendbar (siehe bereits
§ 39 g Absatz 1 Satz 1 EEG 2023).

Zu Nummer 75
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung in § 45 Absatz 1 EEG 2027 werden die gesetzlich geregelten anzulegen-
den Werte fir Geothermieanlagen aktualisiert. Die Werte werden an die Degressionsstufen
angepasst, die seit dem 1. Januar 2024 griffen.

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung in § 45 Absatz 2 EEG 2027 wird geregelt, dass die Degression fiir Geo-
thermieanlagen erstmals ab 1. Januar 2028 greift. Diese Anpassung ist erforderlich, weil die
gesetzlich geregelten anzulegenden Werte in § 45 Absatz 1 EEG 2027 an die Degressions-
stufen angepasst wurden, die seit dem 1. Januar 2024 griffen.

Zu Nummer 76

In § 46 Absatz 3 Satz 3 EEG 2027 ist kiinftig geregelt, ab wann die Flugwindenergieanla-
gen nicht mehr von den Sonderregelungen profitieren koénnen, wonach sie keine Standort-
gutachten vorlegen mussen. Dies war bisher in § 100 Absatz 33 Satz 2 EEG 2023 geregelt
und wird in § 36h Absatz 3a Satz 3 EEG 2027 Uberflhrt, weil es sich hierbei nicht um eine
Ubergangsvorschrift handelt. Eine inhaltliche Anderung der Regelung ist damit nicht ver-
bunden. Nach § 46 Absatz 3 Satz 3 EEG 2027 soll diese Privilegierung enden, nachdem die
gesamte installierte Leistung von Flugwindenergieanlagen an Land mehr als 50 Megawatt
betragt. Wenn also die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an
Land zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt tiberschritten hat, entfallt ab dem
1. Januar des Folgejahres die Besserstellung der Flugwindenergieanlagen an Land im Rah-
men des Referenzertragsmodells. Damit kdnnen Anlagen, deren anzulegender Wert ge-
setzlich ermittelt wird, nicht mehr von der Sonderregelung in § 46 Absatz 3 Satz 1 und 2
EEG 2027 profitieren, wenn sie nach dem 31. Dezember des Jahres in Betrieb gehen, in
dem die 50 Megawatt installierte Leistung erstmals zum 1. Oktober Uberschritten wurde.
Eine entsprechende Regelung fur Flugwindanlagen, die an den Ausschreibungen teilneh-
men findet sich in § 36h Absatz 3a Satz 3 EEG 2027.
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Zu Nummer 77
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Durch die Anderung des § 48 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 wird der dort anzulegende Wert
nominell einheitlich auf 6,2 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Die gesonderten gesetzlich
bestimmten hoheren anzulegenden Werte fir Strom aus Solaranlagen, die ausschliellich
auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutzwand angebracht sind, nach § 48
Absatze 2, 2a und 3 EEG 2023 werden demnach abgeschafft. Die Vereinheitlichung ist ein
Beitrag zur Vereinfachung des EEG. In der Sache ist die Vereinheitlichung sinnvoll, da der
Forderbedarf tber 25 Kilowatt nicht gravierend von der GroRRe der Anlage abhangt und klei-
nere Anlagen in Zukunft keine Férderung mehr erhalten sollen. Die geringfiigigen Unter-
schiede in den noch geforderten Anlagenklassen rechtfertigen eine kleinteilig differenzie-
rende Férderung nicht mehr. Jedenfalls muss sichergestellt sein, dass der Wert keine Uber-
forderung darstellt. Dieser Wert stellt keine Uberforderung dar, weil aktuelle Wirtschaftlich-
keitsberechnungen fir typische Anlagen zeigen, dass der Wert angemessen ist.

Die Anderung in § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe dd und
Nummer 5 Buchstabe ¢ EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der Verweise auf
EU-Rechtsakte.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Anderung in § 48 Absatz 1 Satz 2 und 3 EEG 2027 handelt es sich um eine Folge-
anderung aus der EinfGhrung der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 sowie der
Abschaffung der Einspeisevergitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027.

Grundsatzlich soll weiterhin eine Errichtung einer nicht ausschreibungspflichtigen Freifla-
chenanlage nach dem Beschluss des Bebauungsplans die Regel bleiben (siehe § 48 Ab-
satz 1 Nummer 3 EEG 2027). Da nicht ausschreibungspflichtige Freiflachenanlagen aber
unter den in § 33 BauGB genannten Voraussetzungen auch vor dem Beschluss des Bebau-
ungsplans errichtet werden kénnen, kann der Betreiber flir den Strom, der nach dem Be-
schluss Uber den Bebauungsplans ins Netz eingespeist worden ist, ebenso gemai § 48
Absatz 1 Satz 2 EEG 2027 eine Férderung verlangen, wenn im Ubrigen die entsprechenden
Voraussetzungen vorlagen. Um jedoch zu verhindern, dass diese Ausnahme zur Regel
wird, verkurzte sich auch bislang bereits gemaf § 48 Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 die Dauer
des Zahlungsanspruchs nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 EEG 2023 um die Tage, die
zwischen der Inbetriebnahme der Anlage und dem Beschluss des Bebauungsplans liegen.

Diese Regelungen finden kunftig auch auf die neu eingefiuihrte Zahlungspflicht nach § 20a
Absatz 1 beziehungsweise auf die Bestimmung der Dauer der Zahlungspflicht fir den Refi-
nanzierungsbeitrag nach § 25 Absatz 1 EEG 2027 Anwendung.

Da die Einspeisevergutung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 kinftig abgeschafft wird (auf die Begrindung zu § 19 Absatz 1
Nummer 2 und § 21 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen), muss der bislang darauf Bezug
nehmende § 48 Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 auch insofern entsprechend angepasst werden.

Durch den neu eingefiigten § 48 Absatz 1 Satz 4 EEG 2027 wird die bisherige Bestimmung
des § 100 Absatz 21 EEG 2023 aus systematischen Grunden kinftig in § 48 Absatz 1 Satz
4 EEG 2027 geregelt sowie ein redaktionelles Versehen bereinigt.

Die Ubertragung der Bestimmung von § 100 Absatz 21 EEG 2028 in § 48 Absatz 1 Satz 4
EEG 2027 erfolgt, weil es sich bei der Regelung nicht um eine Ubergangsbestimmung im
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Sinne des § 100 EEG fur Bestandsanlagen handelt, sondern um eine Sonderregelung, die
bis zum Erlass der Verordnung nach § 95 Nummer 3 EEG 2027 gilt. § 100 Absatz 21 EEG
2023 stellte zudem versehentlich darauf ab, dass die Verordnung nach § 95 Nummer 3 EEG
2023 durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz erlassen wird. In § 95
Nummer 3 EEG 2023 ist jedoch der Bundesregierung die Verordnungsermachtigung einge-
raumt. Da die Verordnungsermachtigung in § 95 Nummer 3 EEG 2027 unverandert bleibt,
muss die Regelung in § 48 Absatz 1 Satz 4 EEG 2027 entsprechend angepasst werden.

Zu Buchstabe b

Durch die Anderung in § 48 Absatz 1a Satz 2 EEG 2027 wird die dort genannte bisherige
Schwelle von mehr als 1 Megawatt installierter Leistung zur Berechnung des anzulegenden
Werts an die Ausschreibungsschwelle fiir Solaranlagen des zweiten Segments von mehr
als 750 Kilowatt installierter Leistung nach § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1a EEG 2027 an-
geglichen.

Die Berechnung des anzulegenden Werts in § 48 Absatz 1a Satz 2 EEG 2027 ist an Burge-
renergiegesellschaften adressiert, die die in § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1a EEG 2027
genannte Ausschreibungsschwelle Uberschreiten und eine installierte Leistung bis ein-
schlieRlich 6 Megawatt haben. Durch das Gesetz zur Anderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus
photovoltaischer Energieerzeugung vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) wurde die Aus-
schreibungsschwelle nach § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1a EEG 2023 von 1 Megawatt auf
750 Kilowatt gesenkt. Mit der Anderung in § 48 Absatz 1a Satz 2 EEG 2027 wird die dort
genannte Mindestschwelle an installierter Leistung an diese Ausschreibungsschwelle von
mehr als 750 Kilowatt angeglichen.

Diese Regelungen gelten fir Neuanlagen und damit flir Anlagen, die ab dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in Betrieb genommen werden.

Zu Buchstabe ¢
Zu § 48 Absatz 1b EEG 2023:

Die Streichung des § 48 Absatz 1b EEG 2023, wonach fur nicht ausschreibungspflichtige
besondere Solaranlagen ein hdherer anzulegender Wert gilt, ist eine Folgednderung aus
dem Wegfall des Untersegments flir besondere Solaranlagen nach § 37d EEG 2023 sowie
der Vereinheitlichung des anzulegenden Wertes nach § 48 Absatz 1 EEG 2027.

Nach § 48 Absatz 1b EEG 2023 wird der anzulegende Wert fur nicht ausschreibungspflichti-
ge besondere Solaranlagen anhand der Differenz zwischen dem jeweils im vorangegange-
nen Kalenderjahr im Untersegment flir besondere Solaranlagen nach § 37b Absatz 2 EEG
2023 geltenden Hdéchstwert und dem anzulegenden Wert nach § 48 Absatz 1 EEG 2023
gebildet. Da dieses Untersegment wegfallt und damit die Berechnungsgrundlage fur die
Erhéhung des anzulegenden Wertes sowie kinftig ein einheitlicher anzulegender Wert
nach § 48 Absatz 1 EEG 2027 gilt, kdnnen die Regelungen Uber die Erhéhung des anzule-
genden Wertes fir nicht ausschreibungspflichtige besondere Solaranlagen in § 48 Ab-
satz 1b EEG 2023 insgesamt entfallen.

Auf die Begrindung zu § 37d EEG 2023 und zu § 48 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen
Zu § 48 Absitze 2 bis 4 EEG 2027:

Der neue § 48 Absatz 2 bis 4 EEG 2027 ist eine Folgeanderung zur Vereinheitlichung des
anzulegenden Werts fiir nicht ausschreibungspflichtige Solaranlagen. Demnach wird es fir

Strom aus neuen Solaranlagen, die ausschlief3lich auf, an oder in einem Gebaude oder ei-
ner Larmschutzwand angebracht sind, kiinftig keinen hdheren gesetzlich bestimmten anzu-
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legenden Wert nach § 48 Absatz 2 EEG 2023 geben. Stattdessen gilt nach § 48 Absatz 1
EEG 2027 ein einheitlicher anzulegender Wert in Hoéhe von 6,2 Cent pro Kilowattstunde (auf
die Begriindung zu § 48 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen).

Durch den Wegfall der beiden Vergutungsklassen bis 10 Kilowatt und bis 40 Kilowatt nach §
48 Absatz 2 EEG 2023 entfallt auch fur alle Anlagen in der individuellen Berechnung die
anteilig héhere Vergltung fir diese Leistungsbereiche. Ein einheitlicher anzulegender Wert
vereinfacht fiir den Anschlussnetzbetreiber die Berechnung des Férdersatzes und dient
damit auch der Entburokratisierung.

Durch den Wegfall des § 48 Absatz 2a EEG 2023 wird fur Neuanlagen die Erhdhung des
gesetzlich bestimmten anzulegenden Wertes im Fall der Volleinspeisung von Strom aus
Solaranlagen, die ausschlieRlich auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutz-
wand angebracht werden, abgeschafft. Mit dem Gesetz zu Sofortmaflnahmen fiir einen
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Malnahmen im Strom-
sektor vom 20. Juli 2022 (EEG 2023, BGBI. | S. 1237, 2023 | Nr. 87) wurde in § 48 Absatz 2a
EEG 2023 eine Regelung zur Erhéhung der anzulegenden Werte fur Strom aus Solaranla-
gen, die ausschlieRlich auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutz-wand ange-
bracht werden, eingefiihrt, wenn diese den gesamten Strom im jeweils maf3-geblichen Ka-
lenderjahr in das Netz einspeisen (sogenannte Volleinspeisung). Diese Erhéhung im Fall
der Volleinspeisung wird durch die Streichung des § 48 Absatz 2a EEG 2023 fur Neuanla-
gen abgeschafft. Die Férderung von Anlagen, die ihren gesamten Strom in das Netz ein-
speisen, erscheint vor dem Hintergrund der Stromspitzenproblematik und dem Erfordernis,
dass erneuerbare Energien mehr zur Systemdienlichkeit beitragen missen, nicht mehr zeit-
gemal. Die dynamische Entwicklung der letzten Jahre setzt dem Modell einer vollstandigen
Einspeisung Grenzen. Anreize, zu Zeiten hohen PV-Angebots und niedriger Preise am
GroRhandelsstrommarkt auch Strom zu verbrauchen, werden zukunftig immer bedeuten-
der. Durch die Abschaffung dieser in § 48 Absatz 2a EEG 2023 geregelten Erhdhung wird
die Berechnung des Fordersatzes flir den Anschlussnetzbetreiber vereinfacht (auf die Be-
grindung zu § 48 Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen) und dient damit auch der Entblrokra-
tisierung.

Die Streichung des § 48 Absatz 3 EEG 2023 ist eine Folgeanderung aus dem Wegfall des §
48 Absatz 2 EEG 2023, auf den § 48 Absatz 3 EEG 2023 Bezug nimmt. § 48 Absatz 3 EEG
2023 regelt, unter welchen Voraussetzungen flr Strom aus Solaranlagen, die aus-schlief3-
lich auf, an oder in einem Gebaude angebracht sind, das kein Wohngebaude ist und das im
Aulenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs errichtet worden ist, der anzulegen-den Wert
nach § 48 Absatz 2 EEG 2023 beansprucht werden kann. Da der anzulegende Wert nach §
48 Absatz 2 EEG 2023 kunftig wegfallt, muss auch der darauf Bezug nehmende § 48 Absatz
3 EEG 2023 ebenso abgeschafft werden.

Durch die Abschaffung des § 48 Absatze 2, 2a und 3 EEG 2023 werden die bisherigen § 48
Absatze 4 bis 6 EEG 2023 kunftig in § 48 Absatz 2 bis 4 EEG 2027 geregelt.

§ 48 Absatz 2 EEG 2027 enthalt die bisher in § 48 Absatz 4 enthaltenen Regelungen zum
sogenannten Repowering von nicht ausschreibungspflichtigen Anlagen, wobei Anpassun-
gen aufgrund der Streichung des § 48 Absatz 2 EEG 2023 sowie der Einfiihrung der Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 erfolgen.

Nach § 48 Absatz 4 Satz 2 EEG 2023 sind die Bestimmungen zum Repowering nach den §§
38b Absatz 2 Satz 1 und § 38h Satz 2 Nummer 2 EEG 2023 auf Solaranlagen nach § 48
Absatz 2 EEG 2023 entsprechend anzuwenden. Durch den Bezug auf Solaranlagen nach §
48 Absatz 2 EEG 2023 sind Normadressaten Solaranlagen, die ausschlieRlich auf, an oder
in einem Gebaude oder einer Larmschutzwand angebracht sind. Da § 48 Absatz 2 EEG
2023 jedoch gestrichen wird (auf die Begrindung zu § 48 Absatz 1 EEG 2027 wird verwie-
sen), wird korrespondierend hierzu in § 48 Absatz 4 Satz 2 EEG 2027 auch die bisherige
Bezugnahme auf § 48 Absatz 2 EEG 2023 kilinftig gestrichen. Stattdessen werden Solaran-
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lagen, die ausschliellich auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutz-wand ange-
bracht sind, unmittelbar als Normadressaten in § 48 Absatz 4 Satz 2 EEG 2027 genannt,
wodurch die bisherige Rechtslage im Falle eines Repowerings solcher Solaranlagen auf-
rechterhalten wird. In § 48 Absatz 4 Satz 3 EEG 2023 wurde bisher bereits klargestellt, dass
der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2023 fir die ersetzten Solaranlagen end-
gultig entfallt. Sofern aber die Férderung entfallt, soll kiinftig auch keine Ab-schépfung erfol-
gen, d.h. der Refinanzierungsbeitrag nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 muss hinsichtlich der
ersetzen Solaranlagen ebenfalls entfallen.

Der bisherige § 48 Absatz 5 EEG 2023 wird kiinftig in § 48 Absatz 3 EEG 2027 geregelt und
enthalt eine Folgeanderung zur Einfihrung der Zahlungspflicht in § 20a Absatz 1 EEG
2027.

Wenn die Bundesnetzagentur in der letzten mindestens einen Monat vor der Inbetriebnah-
me liegenden Bekanntmachung nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4a EEG 2027 angege-
ben hat, dass nach § 37 Absatz 4 keine Gebote fur Freiflachenanlagen abgegeben werden
darfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flachen errichtet werden sollen, verringerte sich
bisher der anzulegende Wert fiir solche Freiflachenanlagen auf null. Wenn aber die Férde-
rung entfallt, soll kiinftig auch keine Abschdpfung erfolgen, d.h. die Hohe des Refinanzie-
rungsbeitrags muss ebenfalls null sein. Dies wird aber nur erreicht, wenn auf den Anspruch
abgestellt wird und nicht auf den anzulegenden Wert. Wirde sich der anzulegende Wert auf
null reduzieren, ware der Refinanzierungsbeitrag fur diese Anlagen identisch mit dem Jah-
resmarktwert. Das widersprache dem Regelungsziel.

Denn der Refinanzierungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Jahresmarkt-
wert und dem anzulegenden Wert. Daher wird in § 48 Absatz 3 EEG 2027 kiinftig geregelt,
dass sich sowohl der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 als auch
die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 auf null verringert.

§ 48 Absatz 2 EEG 2027 enthalt Regelungen zur Ersetzung von nicht ausschreibungs-
pflichtigen Solaranlagen (sogenanntes Repowering).

Gemal § 48 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 sind im Falle eines Repowerings von nicht aus-
schreibungspflichtigen Solaranlagen grundsatzlich die fur Solaranlagen des ersten Seg-
ments geltenden Bestimmungen des Repowerings nach § 38b Absatz 2 Satz 1 und 3 EEG
2027 entsprechend anzuwenden. Nach § 38b Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 sind ersetzende
Solaranlagen bis zur Hohe der vor der Ersetzung an demselben Standort installierten Leis-
tung von Solaranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen anzusehen, zu dem die
ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden sind. Der Regelungsgehalt des § 38b Ab-
satz 2 Satz 1 EEG 2027 entspricht dabei dem Regelungsgehalt des § 38b Absatz 2 Satz 1
EEG 2023. Hinsichtlich des Regelungsgehalt des § 38b Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 wird auf
die Begriindung zur Anderung des § 38b Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 verwiesen.

Von diesem Grundsatz (§ 48 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027) wird jedoch in § 48 Absatz 2 Satz
2 EEG 2027 abgewichen, wenn nicht ausschreibungspflichtige Solaranlagen ersetzt wer-
den, die ausschliel3lich auf, an oder in einem Gebaude oder einer Larmschutzwand ange-
bracht sind. In diesem Fall sind die flr Solaranlagen des zweiten Segments geltenden Be-
stimmungen des Repowerings in § 38h EEG 2027 anzuwenden. Auf die Begrindung zu §
38h EEG 2027 wird verwiesen. In § 48 Absatz 4 Satz 3 EEG 2027 wird schlieRlich klarge-
stellt, dass der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 und die Zah-
lungspflicht nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 fir ersetzte nicht ausschreibungspflichtige So-
laranlagen endgiiltig entfallt. Im Kern ist mit dieser Neufassung keine Anderung der bisheri-
gen Regelungssystematik verbunden, sondern sie wird anlasslich der Anpassung an die
Umstellung des Fordersystems auf Marktpramie und Refinanzierungsbeitrag redaktionell
Uberarbeitet.
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Der neu eingefugte § 48 Absatz 5 EEG 2027 entspricht vollstdndig dem Wortlaut des bishe-
rigen § 53 Absatz 5 EEG 2023, der gestrichen wird. Die Vorgaben zur Verringerung des
anzulegenden Wertes im Fall des nicht oder nicht fristgemaf erbrachten Nachweises des
gleichzeitigen Nutzpflanzenanabaus bei Agri-PV-Anlagen wurden aufgrund eines Verse-
hens in § 53 EEG 2023 geregelt, der sich im EEG 2023 ausweislich seiner Bezeichnung
ausschlieBlich auf die Verringerung der Einspeisevergiitung bezog und im EEG 2027 zu-
kiinftig die Berechnung der Héhe des Zahlungsanspruchs in der neuen Veraufllerungsform
der Netzbetreiberabnahme bestimmen wird.

Die bisherige Bestimmung des § 53 Absatz 5 EEG 2023 sollte jedoch auch auf Strom aus
nicht ausschreibungspflichtigen Solaranlagen, die der Marktpramie zugeordnet sind, An-
wendung finden. Aufgrund der Abschaffung der Einspeisevergitung wird er zuklnftig sogar
ausschlie8lich auf Anlagen in der Marktpramie Anwendung finden. Daher werden die-se
Vorgaben kiinftig in § 48 Absatz 5 EEG 2027 geregelt.

Zu Nummer 78

Durch die Anderung in § 48a Satz 2 (neu) EEG 2027 wird klargestellt, wie der anzulegen-de
Wert flr den Mieterstromzuschlag bei Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als
1 Megawatt bestimmt wird. Bisher enthielt § 48a EEG hierzu keine ausdriickliche Regelung.
Die anspruchsbegriindenden Regelungen zum Mieterstromzuschlag (§§ 19 Absatz 1, 21
Absatz 3 EEG) sehen jedoch keine gréRenmaRige Beschrankung fir die im Rahmen von
Mieterstromanlagen nutzbaren Solaranlagen vor, sodass auch Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von mehr als 1 Megawatt dem Grunde nach einen Anspruch auf den Mieter-
stromzuschlag geltend machen kdnnen. Praktisch relevant ist der entsprechende Rege-
lungsbedarf durch die Offnung des Mieterstromzuschlags auch fiir gewerblich genutzte Ge-
baude durch das Gesetz zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung
(Solarpaket |) geworden, da das Auftreten von Dach-Solaranlagen mit einer entsprechen-
den GroRe in diesem Segment erstmals realistisch ist.

Mit dem neuen § 48a Satz 2 EEG 2027 wird flr Anlagen mit einer installierten Leistung von
Uber 1 Megawatt klargestellt, dass auch diese Anlagen anteilig fir die per Mieterstrom gelie-
ferten Mengen einen Mieterstromzuschlag erhalten konnen. Der mafR3gebliche Anteil be-
stimmt sich nach dem Verhaltnis, das dem Anteil von 1 Megawatt an der gesamten instal-
lierten Leistung entspricht. Das bedeutet, dass z.B. bei einer Anlage mit einer installierten
Leistung von 1,5 Megawatt nur 2/3 der per Mieterstrom gelieferten Strommengen mit dem
Mieterstromzuschlag geférdert werden.

Zu Nummer 79

Bei der Anderung in § 49 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 handelt es sich um eine Folge&ande-
rung zur Vereinheitlichung des anzulegenden Wertes in § 48 EEG 2027 und zur Streichung
des § 48 Absatz 2 und 2a EEG 2023 (auf die Begriindung zu § 48 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027
und zu § 48 Absatze 2 bis 4 EEG 2027 wird verwiesen). Die Vergutungsdegression fur den
neuen anzulegenden Wert nach § 49 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 beginnt ab dem 1. August
2027.

Zu Nummer 80

Ziel der Anderung in § 50a Absatz 2 EEG 2027 ist es, dass kiinftig auch der Anspruch auf
Flexibilitatszuschlag entfallt, wenn die Anlagenbetreiber keine korrekte Nachweisfuhrung
nach § 44c Absatz 2 bis 6 EEG 2027 vorgenommen haben. Nach diesen Regelungen mis-
sen die Anlagenbetreiber mit Hilfe von Einsatzstofftageblchern nachweisen, dass sie Bio-
masse in ihren Anlagen eingesetzt haben. Nur wenn diese Regelungen eingehalten wer-
den, kénnen die Anlagenbetreiber eine Férderung nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 in An-
spruch nehmen. Ist dies nicht der Fall, verringert sich gemaf § 44c Absatz 8 EEG 2027 der
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Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 auf null Es ist nur konsequent, dass bei
einem VerstoR gegen diese Regelungen auch der Flexibilitatszuschlag entfallt.

Zu Nummer 81

Die Anderung in § 51 Absatz 1 EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einflhrung der Zah-
lungspflicht in Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a Absatz 1 EEG 2027. Nach der
bisherigen Regelung reduzierte sich in den Fallen von § 51 Absatz 1 EEG 2027 der anzule-
gende Wert auf null. Bei der Berechnung des Forderanspruchs im Rahmen der Marktpramie
fuhrte dies dazu, dass die Marktpramie ebenfalls null wurde, da sich die Marktpramie aus
der Differenz von anzulegendem Wert und Jahresmarktwert ergibt. Bei der Berechnung des
Refinanzierungsbeitrags hatte eine Reduzierung des anzulegenden Wertes auf null aber
zur Folge, dass die Anlagenbetreiber den Jahresmarktwert als Refinanzierungsbeitrag an
die Netzbetreiber leisten missten. Denn der Refinanzierungsbeitrag ergibt sich aus der
Differenz von Jahresmarktwert und anzulegendem Wert.

Ziel der Regelung in § 51 Absatz 1 EEG 2027 ist aber, dass in Zeiten negativer Preise so-
wohl der Férderanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 als auch die Zahlungspflicht nach
§ 20a EEG entfallt. Es muss daher kinftig darauf abgestellt werden, dass sich Anspruch
bzw. Zahlungspflicht auf null reduzieren.

Durch die Anderung in § 51 Absatz 2 EEG 2027 wird kiinftig nicht mehr auf die installierte
Leistung, sondern auf die Veraulierungsform abgestellt, der die Anlage zugeordnet ist. Der
Wegfall der Férderung soll bei denjenigen Neuanlagen greifen, deren eingespeiste Strom-
mengen tatsachlich in viertelstundenscharfen Einspeisezeitreihen ermittelt werden kann.
Dies trifft bei Strommengen in der Direktvermarktung zu, da nach § 21b Absatz 3 EEG die
Zuordnung einer Anlage oder eines prozentualen Anteils des erzeugten Stroms einer Anla-
ge zur Verauerungsform einer Direktvermarktung nur dann zulassig ist, wenn die gesamte
Ist-Einspeisung der Anlage in viertelstindlicher Auflésung gemessen und bilanziert wird.

Demgegenuber ist bei Strommengen, die der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1
Nummer 2 EEG oder dem Mieterstromzuschlag nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 EEG zuge-
ordnet sind, eine viertelstundenscharfe Messung und Bilanzierung nicht notwendiger-weise
in jedem Fall gegeben, so dass der Wegfall der Férderung erst dann greift, wenn der Netz-
betreiber die Strommengen auch viertelstundenscharf bestimmen kann. Nach § 51 Absatz 2
EEG 2027 ist hierfur weiterhin die Ausstattung mit einem intelligentem Messsystem aus-
schlaggebend, wobei der Wegfall der Forderung nach § 51 Absatz 1 EEG 2027 erst zum
nachsten Jahreswechsel erfolgt, um keine unterjahrigen Wechsel der Abrechnungssyste-
matik zu begriinden.

Bei der Streichung des § 51 Absatz 3 EEG 2023 handelt es sich um eine Folgednderung
zur Abschaffung der Ausfallvergutung (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023) und zu-
gleich um eine Entburokratisierungsmaflnahme. Denn aufgrund des Wegfalls der Ausfall-
vergutung kann fur Neuanlagen auch die Pflicht der Betreiber entfallen, dem Netzbetreiber
die der Ausfallvergutung zugeordneten Strommengen mitzuteilen, die zu Zeiten negativer
Spotmarkitpreise einspeist wurden. Hinsichtlich der Abschaffung der Ausfallvergtitung wird
auf die Begriindung zu § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 verwiesen.

Zu Nummer 82

Die Anderungen in § 51a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Num-
mer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a EEG 2027 sind Folgeanderungen zur
Anpassung von § 51 Absatz 1 EEG 2027. Es wird klargestellt, dass auch die Zeiten, in de-
nen sich die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 nach MalRgabe von § 51 EEG 2027 redu-
ziert hat, an den Zahlungszeitraum angehangen werden.
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Aulerdem wird der Begriff ,Vergltungszeitraum® in § 51a Absatz 1 und 2 EEG 2027 durch
den Begriff ,Zahlungszeitraum® ersetzt. Damit wird klargestellt, dass die Zeiten negativer
Preise an den in § 25 Absatz 1 EEG 2027 geregelten Zahlungszeitraum angehangen wer-
den. In dem Zeitraum der Verlangerung kénnen die Anlagenbetreiber also eine Férderung
erhalten oder es kann eine Abschopfung erfolgen.

Bei der Anderung in § 51a Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe ¢ EEG 2027 handelt es sich um
eine redaktionelle Bereinigung.

Zu Nummer 83

Mit der Anderung in § 51b EEG wird kiinftig geregelt, dass sich der Anspruch nach § 19 Ab-
satz 1 EEG 2027 auf null reduziert. Damit wird lediglich eine redaktionelle Angleichung an
die Regelung in § 51 Absatz 1 EEG 2027 erreicht. Eine materielle Rechtsanderung ist damit
nicht verbunden. In den Fallen des § 51b EEG 2023 entfiel auch bisher der Vergutungsan-
spruch, weil sich der anzulegende Wert auf null reduzierte und damit auch die Marktpramie
null betrug.

Zu Nummer 84
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 52 Absatz 1 Nummer 5 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgean-
derung zur Streichung der Ausfallvergitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG
2023. Hinsichtlich der Abschaffung der Ausfallvergitung wird auf die Begrindung zu § 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 verwiesen.

Bei der Anderung in § 52 Absatz 1 Nummer 6 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgean-
derung zur Abschaffung der Einspeisevergitung und der Einfiihrung der neuen, forderfrei-
en Veraulierungsform der Netzbetreiberabnahme. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1
Nummer 2 EEG 2027 sowie § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Bei der Anderung in § 52 Absatz 1 Nummer 7 EEG 2027 handelt es sich um eine Korrektur
eines Verweisfehlers. Die Regelung, in welchen Fallen der prozentualen Aufteilung Anla-
genbetreiber nachweislich zur jederzeitigen Einhaltung der Prozentsatze verpflichtet sind,
ist seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Star-
kung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Anderung weiterer energie-
rechtlicher Vorschriften (BGBI. 2025 | Nr. 347) in § 21b Absatz 2 Satz 2 EEG 2023 geregelt.
Dabei wurde jedoch versaumt, die Bezugnahme der damit zusammenhangen Pénale nach
§ 52 Absatz 1 Nummer 7 EEG 2023 als Folgeadnderung entsprechend anzupassen. § 52
Absatz 1 Nummer 7 EEG 2027 behebt diesen Verweisfehler.

In § 52 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2027 wird eine Klarstellung fiir bestimmte Pénalisierungs-
falle vorgenommen. Nach der genannten Nummer besteht eine Zahlungspflicht der Anla-
genbetreiber, wenn diese dem Netzbetreiber die Zuordnung zu einer Veraul3erungsform
nicht ordnungsgemal Gbermittelt haben. Es war bisher nicht eindeutig geregelt, wie sich
diese Pdnalisierung zu den automatischen Zuordnungen nach § 21c Absatz 1 Satz 2 und 3
EEG 2027 verhalt. In diesen Fallen fingiert das Gesetz namlich fur den Fall einer fehlenden
anderweitigen Zuordnung die Zuordnung zu einer bestimmten Verauerungs-form. Auf-
grund der fehlenden ausdrticklichen Regelung ware bisher die Ansicht méglich gewesen,
dass Anlagenbetreiber, die bewusst auf eine aktive Ubermittlung der Zuordnung verzichten,
weil sie die automatische Zuordnung nutzen mochten, einen Pflichtverstol3 begehen und zu
ponalisieren sind. Aus der systematischen und teleologischen Auslegung des Gesetzes
ergibt sich allerdings, dass der Gesetzgeber flir solche Falle gerade kein Bedurfnis einer
aktiven Zuordnung gesehen hat und insofern kein, durch Pdnalisierung zu verhindernder,
Schaden eintritt. Der Zusatz in § 52 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2027 stellt dieses Verstandnis
aus Grunden der Rechtssicherheit klar.
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Mit der Erganzung von § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG 2027 wird kiinftig eine Pdnale fallig,
wenn die Anlagenbetreiber gegeniiber dem Netzbetreiber nicht nach § 36 Absatz 3 Satz 2
EEG 2027 den Gutefaktor nachweisen. Die Pdnale ist erforderlich, damit die Anlagenbetrei-
ber wirksam angehalten sind, die Standortgutachten vorzulegen.

Aulerdem wird in § 52 Absatz 1 Nummer 9b EEG 2027 die bisher in Nummer 9a geregelte
Ponale festgelegt. In der neuen Nummer 9b wird zudem eine Folgednderung vorgenom-
men. Danach wird kunftig in § 52 Absatz 1 Nummer 9b EEG 2023 auf § 48 Absatz 4
EEG 2027 Bezug genommen, der dem auf § 48 Absatz 6 EEG 2023 entspricht.

Bei dem Wegfall von § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 handelt es sich um eine Folge-
anderung, da § 48 Absatz 2a EEG 2023, auf den § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 Be-
zug nimmt, kinftig wegfallt.

Nach § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 ist der Anlagenbetreiber zur Zahlung an den
Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, falls er entgegen der Mitteilung nach § 48 Absatz 2a
EEG 2023 nicht den gesamten in einem Kalenderjahr in der Anlage erzeugten Strom in das
Netz einspeist. Da § 48 Absatz 2a EEG 2023 kinftig entfallt, kann korrespondierend hierzu
auch die Zahlungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 wegfallen.

Zu Buchstabe b

Bei der Streichung von § 52 Absatz 1a EEG 2023 handelt es sich um eine redaktionelle
Bereinigung. Einnahmen aufgrund von § 52 EEG werden bereits nach der Regelung in
Nummer 4.9 der Anlage 1 zum EnFG als Einnahmen bei der Férderung erneuerbarer Ener-
gien bei den Netzbetreibern verbucht. Eine zusatzliche Nennung im EEG selbst ist daher
nicht notwendig, weil in Anlage 1 zum EnFG die Einnahmen und Ausgaben aufgelistet sind.
Eine explizite Benennung ist nur in Rechtsverordnungen nach dem EEG und WindSeeG
notwendig (siehe Nummern 4.6 und 5.2 der Anlage 1 zum EnFG).

Die Streichung von § 52 Absatz 1b EEG 2023 erfolgt zur Rechtsbereinigung.

Die Norm setzte die Zahlungspflicht fir bestimmte Pflichtverstofe im ersten Halbjahr 2024
aus. Da dieser Zeitraum abgelaufen ist, ist die Regelung nicht mehr erforderlich. Aus der
Streichung folgt nicht, dass nachtraglich fir PflichtverstéRe in diesem Zeitraum Zahlungs-
pflichten entstehen. Die Regelung hat derweil nur die Zahlungspflicht nach § 52 Absatz 1
EEG ausgesetzt, nicht jedoch die Uberschreitung einer Hochstdauer nach § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 EEG materiell ausgeschlossen. Bei einer Anlage, die im ersten Halbjahr
2024 eine der Héchstdauern der Ausfallvergiitung — ohne Sanktionierung nach § 52 Absatz
1 Nummer 5 EEG - Uberschritten hat und z.B. im Anschluss ohne Unterbrechung weiterhin
die Ausfallvergitung in Anspruch genommen hat, ist ab dem 1. Juli 2024 eine Zahlungs-
pflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 5 EEG entstanden. Daraus folgt auch, dass eine Zah-
lungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 5 EEG entsteht, sobald durch eine erneute Inan-
spruchnahme der Ausfallvergitung im zweiten Halbjahr unter Bertcksichtigung unsanktio-
nierter Zeiten im ersten Halbjahr die Frist von insgesamt sechs Monaten pro Kalenderjahr
uberschritten wird.

Zu Buchstabe ¢

Durch die Anderung in § 52 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 erfolgt eine Klarstellung, unter wel-
chen Voraussetzungen riickwirkend die verminderte Sanktionsfolge des § 52 Absatz 3 Satz
1 EEG 2027 im Fall eines vorherigen Pflichtverstoles nach § 52 Absatz 1 Nummer 11 EEG
2027 Anwendung findet, sowie um eine um eine Folgeanderung, wonach die Zahlungs-
pflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 in Verbindung mit § 48 Absatz 2a EEG
2023, auf den § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 EEG 2023 Bezug nimmt, kinftig wegfallt.
Aulerdem wird eine Regelung zur Pénalhdhe fiir den in § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG
2027 eingefiihrten Pflichtverstol’ getroffen.
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Mit der Anderung in § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird der Verweis auf § 52
Absatz 1 Nummer 11 EEG 2027 gestrichen. Hierzu wird in § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3
EEG 2027 kunftig eine Sonderregelung enthalten sein (vergleiche hierzu Begriindung zu §
52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027). Zudem wird geregelt, dass sich auch im Fall der
neu eingefuhrten Ponale in § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG 2027 die H6he der Zahlung auf
2 Euro pro Kilowatt installierte Leistung fur die Vergangenheit reduziert. Wenn also die Anla-
genbetreiber gegen die Pflicht aus § 36h Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 verstol3en, weil sie den
Gutefaktor verspatet nachweisen, erfolgt auch in diesem Fall die rickwirkende Reduzierung
der Pdnale.

In § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 wird eine Folgednderung aufgrund der Strei-
chung von § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 vorgenommen. § 52 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 EEG 2023 sah fur PflichtverstoRe nach § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 eine
Verringerung der zu leistenden Zahlung auf 2 Euro pro Kilowatt installierter Leistung der
Anlage und Kalendermonat vor. Diese Rechtsfolge kann aufgrund der Streichung der Zah-
lungspflicht nach § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 kunftig entfallen. Auf die Begrin-
dung zu § 52 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2027 und zu § 48 Absétze 2 bis 4 EEG 2027 wird
verwiesen. Aulderdem wird der Verweis auf § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG 2027 korrigiert
auf § 52 Absatz 1 Nummer 9b EEG 2027. Dies ist erforderlich aufgrund der Einflgung der
neuen Ponale in § 52 Absatz 1 Nummer 9a EEG 2027, fur Falle in denen Anlagenbetreiber
gegen die Pflicht aus § 36h Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 verstolen.

In § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird geregelt, dass ein sanktionsbewehrter
Pflichtverstol® im Sinne des § 52 Absatz 1 Nummer 11 EEG erst vorliegt, wenn ein Anlagen-
betreiber kumulativ sowohl die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht
nach MaRRgabe der Marktstammdatenregisterverordnung an das Register Gbermittelt hat,
als auch keine Meldung nach § 71 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt ist. Liegt ein solcher Doppel-
verstol} vor, greift die Sanktion des § 52 Absatz 2 EEG. In der Rechtsanwendung bestand
bisher Unsicherheit, unter welchen Voraussetzungen in einem Fall des § 52 Absatz 1 Num-
mer 11 EEG die verminderte Sanktionsfolge des § 52 Absatz 3 EEG greift und wann der
sanktionsbewehrte Pflichtverstold nach § 52 Nummer 11 EEG als aufgehoben gilt. Der neue
§ 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 stellt nun klar, dass dies der Fall ist, sobald beide
und damit samtliche Pflichten, gegen die nach § 52 Absatz 1 Nummer 11 EEG kumulativ
verstoRen worden sein muss, auch kumulativ erfiillt worden sind. In dem Moment, in dem
beide Pflichten erfiillt werden, reduziert sich die Sanktion riickwirkend bis zum Zeitpunkt des
Beginns des sanktionsbewehrten Pflichtverstolies nach § 52 Absatz 1 Nummer 11 EEG
und fur die gesamte Dauer desselben auf zwei Euro pro Kilowatt installierter Leistung.
Gleichzeitig bedeutet dies, dass auch erst im Zeitpunkt der Erfullung beider Pflichten der
sanktionsbewehrte Pflichtverstold nach § 52 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 EEG als aufgeho-
ben gilt, mit der Folge, dass flr die Zukunft keine weiteren Sanktionen anfallen (vgl. Absatz
2). Hintergrund fur diese Ausgestaltung ist, dass die Sanktion nur so auf die Erfullung beider
Pflichten hinwirken kann.

Zu Nummer 85
Zu § 53 EEG 2027:

In der Neufassung des § 53 Absatz 1 EEG 2027 werden Bestimmungen zur Verringerung
des anzulegenden Wertes im Fall der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten
Marktwertdurchleitung getroffen. Danach wird von dem anzulegenden Wert nach § 23b
EEG 2027 der Wert abgezogen, den die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1
Nummer 3 Buchstabe ¢ EnFG n. F. auf ihrer Internetseite veroffentlicht haben. Der Abzug
dieses Wertes von dem anzulegenden Wert erfolgt erst, wenn die konkrete Héhe des an-zu-
legenden Wertes nach § 23b EEG 2027 bestimmt wurde. Nach dieser Regelung ist der an-
zulegende Wert im Fall der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Markt-
wertdurchleitung der Jahresmarktwert hochstens jedoch 10 Cent pro Kilowattstunde. Liegt
der Jahresmarktwert also beispielsweise bei 11 Cent pro Kilowattstunde, erfolgt der Abzug
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nach § 53 Absatz 1 EEG 2027 nicht vom Jahresmarktwert, sondern von 10 Cent pro Kilo-
wattstunde.

Die bisher in § 53 Absatz 1 EEG 2023 enthaltene Bestimmung zur Berechnung der Héhe
des anzulegenden Wertes im Fall eines Anspruchs auf Einspeiseverglitung kann wegfallen,
da die VerauRerungsform der Einspeisevergutung fir Neuanlagen abgeschafft wird. Auf die
Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
EEG 2027 wird verwiesen.

Mit der Anderung in § 53 Absatz 2 EEG 2027 werden Bestimmungen zur Verringerung des
anzulegenden Wertes im Fall der Netzbetreiberabnahme in der Variante fur ausgeférderte
Anlagen getroffen. Danach wird von dem anzulegenden Wert nach § 23b EEG 2027 der
Wert abgezogen, den die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b EnFG n. F. auf ihrer Internetseite veroffentlicht haben. Dieser Wert verringert sich
um die Halfte fiir Strom aus ausgefdrderten Anlagen, die mit einem intelligenten Messsys-
tem ausgestattet sind. Auch im Rahmen von § 53 Absatz 2 EEG 2027 erfolgt der Abzug die-
ses Wertes von dem anzulegenden Wert erst, wenn die konkrete Hohe des anzulegenden
Wertes nach § 23b EEG 2027 bestimmt wurde. Auf die Erlauterungen zu § 53 Absatz 1
EEG 2027 wird verwiesen.

Die bisherige Regelung in § 53 Absatz 2 EEG 2023 kann entfallen, weil sie nicht mehr erfor-
derlich ist: Der bisherige § 53 Absatz 1 EEG 2023 sah eine Reduzierung des Anspruchs auf
Einspeisevergultung vor flr alle Varianten der Einspeisevergitung (§ 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 4 EEG 2023), also auch fir die unentgeltliche Abnahme. § 53 Absatz 2 EEG
2023 traf fur die unentgeltliche Abnahme die abweichende Vorgabe, dass sich der An-
spruch in dieser VerauRerungsform nicht reduziert. Da § 53 Absatz 1 EEG 2027 kinftig al-
lein Regelungen bezlglich der neuen, forderfreien VerauRerungsform der Netzbetreiberab-
nahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung trifft, ist eine Sonderregelung
fur die unentgeltliche Abnahme in § 53 Absatz 2 EEG 2023 nicht erforderlich und kann da-
her entfallen. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Bei der Streichung des § 53 Absatz 3 EEG handelt es sich um eine Folgeanderung zur
Streichung der Ausfallvergitung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2023. Auf die
Begriindung zu § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird verwiesen. Die Regelung
zur Verringerung des anzulegenden Wertes im Fall der Ausfallvergutung in § 53 Absatz 3
EEG 2023 ist entsprechend zu streichen. Insofern wird auf die Begriindung zu § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird verwiesen.

Bei der Anderung in § 53 Absatz 4 EEG handelt es sich um eine Folge&nderung aus der
Anderung des § 53 Absatz 1 EEG 2027 und aus der Streichung des § 53 Absatz 2 und 3
EEG 2023. Der bisherige § 53 Absatz 1 EEG 2023 traf Regelungen, die grundsatzlich alle
Varianten der Einspeiseverglitung adressierten (§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 EEG
2023). § 53 Absatz 4 EEG 2023 traf fur die Marktwertdurchleitung fur ausgeférderte Anla-
gen abweichende Vorgaben und verwies dabei auf § 53 Absatz 1 EEG 2023. § 53 Absatz 1
EEG 2027 trifft kiinftig allein Regelungen beziglich der befristeten Marktwertdurchleitung,
sodass § 53 Absatz 2 EEG 2023 gestrichen werden kann. Durch die Streichung des § 53
Absatz 2 und 3 EEG 2023 wird der bisherige § 53 Absatz 4 EEG 2023, der Vorgaben zur
Verringerung des anzulegenden Werts fir Falle der Marktwertdurchleitung fur ausgeférder-
te Anlagen enthalt, kiinftig in § 53 Absatz 2 EEG 2027 geregelt.

Bei der Streichung des § 53 Absatz 5 EEG 2023 handelt es sich um eine Folgednderung.
Der Regelungsgehalt wird kiinftig in § 48 Absatz 7 EEG 2027 geregelt. Auf die Begriindung
zu § 48 Absatz 7 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu § 53a EEG 2027:
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§ 53a EEG 2027 bleibt gegeniber § 53a EEG 2023 unverandert.

Zu § 53b EEG 2027:

Die Anderung in § 53b EEG 2027 ist erforderlich aufgrund der Einfiihrung der Zahlungs-
pflicht im Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a Absatz 1 EEG 2027. Nach der bisheri-
gen Regelung reduzierte sich in den Fallen von § 53c EEG 2023 der anzulegende Wert um
0,1 Cent pro Kilowattstunde. Damit sank auch die Marktpramie um 0,1 Cent pro Kilowatt-
stunde, denn die Marktpramie ergibt sich aus der Differenz zwischen anzulegendem Jah-
resmarktwert. Ziel der Regelung ist es, dass sich der Anlagenbetreiber den wirtschaftlichen
Vorteil der Regionalnachweise bei der Berechnung der Férderhdhe anrechnen lassen
muss. Die Forderung reduziert sich also entsprechend. Bei der Berechnung des Refinanzie-
rungsbeitrags hatte eine Reduzierung des anzulegenden Wertes um 0,1 Cent aber zur Fol-
ge, dass die Anlagenbetreiber einen um 0,1 Cent reduzierten Refinanzierungsbeitrag an die
Netzbetreiber leisten missten. Der Refinanzierungsbeitrag ergibt sich schlieldlich aus der
Differenz von Jahresmarktwert und anzulegendem Wert (RB = JW - AW). Ziel der Regelung
kann aber nicht sein, dass die Anlagenbetreiber einen geringeren Refinanzierungsbeitrag
an die Netzbetreiber zahlen miissen. Vielmehr muss sich der Refinanzierungsbeitrag um
0,1 Cent pro Kilowattstunde erhéhen. Daher wird kiinftig geregelt, dass sich der Anspruch
nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 um 0,1 Cent reduziert und sich die Zahlungspflicht nach §
20a EEG 2027 um 0,1 Cent pro Kilowattstunde erhoht.

Zu § 53c EEG 2027:

Auch die Anderung in § 53¢ EEG 2027 ist eine Folgeanderung zur Einfiihrung der Zahlungs-
pflichtim Form des Refinanzierungsbeitrags in § 20a Absatz 1 EEG 2027. Aus dem gleichen
Grund wie bei § 53b EEG 2027 muss auch hier kiinftig geregelt werden, dass sich der Zah-
lungsanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 um den Betrag der Stromsteuerbefreiung
reduziert, wahrend sich die Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 entsprechend erhoht (vgl.
zu den Einzelheiten Begrindung zu § 53b EEG 2027).

Zu Nummer 86

Bei der Anderung in § 54 Absatz 4 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeanderung zur
EinfGhrung der Zahlungspflicht in § 20a Absatz 1 EEG 2027. Wenn die Anlagen nicht die
Anforderungen der Landesverordnungen erfiillen, verringerte sich bisher der anzulegende
Wert auf null, damit entfiel die Férderung. Wenn aber die Férderung entfallt, soll kinftig
auch keine Abschdpfung erfolgen, d.h. die Hohe des Refinanzierungsbeitrags muss eben-
falls null sein. Dies wird aber nur erreicht, wenn auf den Anspruch abgestellt wird und nicht
auf den anzulegenden Wert. Wirde sich der anzulegende Wert auf null reduzieren, ware
der Refinanzierungsbeitrag fur diese Anlagen identisch mit dem Jahresmarktwert. Denn der
Refinanzierungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Jahresmarktwert und
dem anzulegenden Wert. Daher wird in § 54 Absatz 4 EEG 2027 kiinftig geregelt, dass sich
sowohl der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 als auch die Zahlungspflicht
nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 auf null verringert.

Zu Nummer 87
Die Streichung von § 54a EEG 2023 erfolgt zur Rechtsbereinigung. Die Norm wurde bereits

mit dem Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Was-
serstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht vom 16.07.2021 materiell gestrichen.
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Zu Nummer 88
Zu § 56 (Weitergabe an den Ubertragungsnetzbetreiber)

Durch die Anderung in § 56 Nummer 1 EEG 2027 wird klargestellt, dass die Weitergabe an
den Ubertragungsnetzbetreiber fiir diejenigen Strommengen gilt, die der Einspeisevergii-
tung nach der fur die Anlage mal3geblichen Altfassung des EEG oder der neuen, férderfrei-
en VeraulRerungsform der Netzbetreiberabnahme zugeordnet sind. Auf die Begrindungen
zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird
verwiesen.

Die Anderung in § 56 Nummer 2 EEG 2027 dient der besseren Rechtsverstandlichkeit,
wonach die Weiterleitung des Rechts zur Stromkennzeichnung als ,,Strom aus erneuerba-
ren Energien, geférdert nach dem EEG* diejenigen Strommengen betrifft, fir die Zahlungen
nach § 19 EEG 2027 geleistet werden.

Zu § 57 (Vermarktung durch die Ubertragungsnetzbetreiber)

Die Anderung in § 57 EEG 2027 stellt klar, dass die Vermarktung durch die Ubertragungs-
netzbetreiber diejenigen Strommengen betrifft, die der Einspeisevergutung nach der fur die
Anlage malfdgeblichen Altfassung des EEG oder der neuen, férderfreien Verauflerungsform
der Netzbetreiberabnahme zugeordnet sind. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Num-
mer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Nummer 89

Bei der Anderung in § 58 Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Klarstellung, dass die
dort geregelte Rechtsfolge des Erléschens der an den Ubertragungsnetzbetreiber einge-
raumten oder weitergeleiteten Rechte der Stromkennzeichnung auch fir forderfreie Verau-
Rerungsformen greift.

Zu Nummer 90

Die Anderung in § 71 Absatz 2 Nummer 5 und 6 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen An-
passung der Verweise auf EU-Rechtsakte.

Zu Nummer 91

Bei der Anderung in § 72 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgean-
derung, zur Streichung der Ausfallvergutung nach § 21 Absatz1 Satz1 Nummer 3
EEG 2023. Da die Ausfallvergitung jedoch flir Bestandsanlagen in der fir sie mafigebli-
chen Altfassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes weiterhin in Anspruch genommen
werden kann, bleibt die Bezugnahme auf die Ausfallvergiitung in angepasster Form beste-
hen. Auf die Begriindung zu § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird verwiesen.

Mit der Anderung des § 72 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2027 wird sichergestellt, dass die
Ubertragungsnetzbetreiber Gber die Mitteilungen gem. § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 so-
wie § 20b Satz 1 EEG 2027 informiert werden. Diese Pflicht zur Ubermittlung ist dann erheb-
lich, wenn dem Ubertragungsnetzbetreiber ein weiterer Netzbetreiber nachgelagert ist.

Mit der Aufnahme einer neuen Pflicht zur Ubermittlung nach § 72 Absatz 1 Nummer. 3 EEG
2027 wird den Ubertragungsnetzbetreibern ermdglicht, ihre Kontroll-, Informations- und
Prognosefunktion vollumfassend zu verwirklichen.

. Die Regelung dient dem Zweck, dass die Ubertragungsnetzbetreiber inrer Kon-
trollfunktion gegeniber den nachgelagerten Netzbetreibern ordnungsgeman
nachkommen konnen. Die Mitteilungspflichten nach § 19 Absatz 2 Satz 1
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EEG 2027 sowie § 20b Satz 1 EEG 2027 stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Anspruch der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetreiber auf Zah-
lung eines Refinanzierungsbeitrags gem. 20a Absatz 1 EEG 2027. Die Ubertra-
gungsnetzbetreiber haben gegen die nachgelagerten Netzbetreiber einen Aus-
gleichsanspruch in Héhe der vereinnahmten Zahlungen aus dem Refinanzie-
rungsbeitrag gem. § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG (vgl. insofern die Begriindung zu
§ 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG). Die Zahlungen aus dem Refinanzierungsbeitrag
stellen bei der EEG-Finanzierung des Bundes eine Einnahmeposition dar und
wirken sich auf den jeweiligen Ausgleichsanspruch zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Ubertragungsnetzbetreibern gemal § 6 Absatz 1
Satz 1, Satz 2 EnFG aus (vgl. auch hier die Begriindung zu § 6 EnFG). Bei der
Anspruchserhebung zur Vereinnahmung des Refinanzierungsbeitrags der Uber-
tragungsnetzbetreiber nach § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG ist die Kenntnis tber
die Mitteilungen nach § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 sowie § 20b Satz 1 EEG
2027 von grolRer Bedeutung. Denn erst im Zusammenhang mit der Mitteilung
nach§ 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 darlber, ob ein Anlagenbetreiber eine For-
derung gemafl § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 in Anspruch nehmen méch-
te, kann der Ubertragungsnetzbetreiber auf der Ausgabenseite die Hohe der
Zahlungen nach § 19 EEG 2027 und auf der Einnahmenseite die Hohe der Zah-
lungen aus dem Refinanzierungsbeitrag § 20a Absatz 1 EEG 2027 Uberblicken.
Gleiches qilt fur die Mitteilung nach § 20b Satz 1 EEG 2027.

. Des Weiteren sind die Mitteilungen gem. § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 sowie
§ 20b Satz 1 EEG 2027 fiir die Informationsfunktion der Ubertragungsnetzbetrei-
ber von Bedeutung. Die Ubertragungsnetzbetreiber unterliegen der Veroffentli-
chungspflicht gemal § 77 Absatz 1 Satz 1 EEG 2027. Demnach mussen die
Ubertragungsnetzbetreiber die Angaben verdffentlichen, die ihnnen im Rahmen
der §§ 70 bis 73 EEG 2027 mitgeteilt wurden. Damit wird das im Zusammenhang
mit § 77 Absatz 1 EEG 2027 stehende Transparenzgebot der neuen Rechtslage
entsprechend angepasst.

. Zuletzt sind die Ubertragungsnetzbetreiber auch zur Aufstellung der Voraus-
schau des EEG-Finanzierungsbedarfs gem. § 60 EnFG auf die Mitteilungen
nach § 19 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 sowie § 20b Satz 1 EEG 2027 angewiesen.
Fir die Prognose des EEG-Finanzierungsbedarfs brauchen die Ubertragungs-
netzbetreiber Informationen dariber, wie viele Anlagenbetreiber im Zeitpunkt
der Prognose Férderungen gemal § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 in An-
spruch nehmen.

Zu Nummer 92

Die Anpassungen in § 73 EEG 2027 sind Folgeanpassungen zur Einfihrung der Refinan-
zierungspflicht in § 20a EEG 20207.

Der Einschub in § 73 Absatz 2 EEG 2027 weitet die Speicherpflicht auf Strommengen aus,
die nicht nach § 19 Absatz 1 EEG 2027 geférdert werden, sondern die Anlass flir Refinan-
zierungsbeitrage nach § 20a EEG 2027 sind (was jeweils mittelbar Gber die Netzbetreiber
erfolgt). Diese Strommengen sind ebenso zur Nachvollziehbarkeit der Ausgleiche nach
EnFG zu erfassen und zu speichern.

Nach § 73 Absatz 3 EEG 2027 sind auch die Daten fur die Berechnung des Refinanzie-
rungsbeitrags zu veroffentlichen. Hier gelten die gleichen Anforderungen wir fur die Daten
fur die Berechnung der Marktpramie.
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Zu Nummer 93

Bei der Anderung in § 76 Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine redaktionelle
Folgeanderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai
2025.

Zu Nummer 94

Die Anderung in § 79 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 ist aufgrund der Einfiihrung der Zah-
lungspflicht in § 20a EEG 2027 erforderlich. Ohne die Anderung kénnten Anlagenbetreiber
Herkunftsnachweise verlangen, wenn sie in einem Abschdpfungsjahr der Direktvermark-
tung mit Marktpramie zugeordnet waren. Auch ein solches Abschépfungsjahr ist jedoch
Bestandteil des Férder- und Absicherungszeitraums des EEG, auch wenn die Anlagen im
entsprechenden Jahr fur den Strom keine Zahlungen erhalten. Allerdings sollen Herkunfts-
nachweise nur dann ausgestellt werden konnen, wenn die Anlagen grundsatzlich nicht im
Fordersystem sind, sondern der sonstigen Direktvermarkung nach § 21a EEG 2027 zuge-
ordnet sind. Solange eine Anlage am Fdrdersystem in Form eines zweiseitigen CfD teil-
nimmt, ist der Strom nach § 42 EnWG wie auch bislang als nach dem EEG geférdert auszu-
weisen, sodass die griine Eigenschaft nicht in Form von Herkunftsnachweisen nochmals
separat vermarktet werden kann.

Die Anderung in § 79 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 erfolgt zur redaktionellen Anpassung der
Verweise auf EU-Rechtsakte.

Zu Nummer 95

Bei der Anderung in § 81 EEG 2027 handelt es sich um eine Erleichterung der Kontaktauf-
nahme bei den Netzbetreiber zugunsten der Clearingstelle sowie um eine redaktionelle Fol-
geanderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai
2025.

Der neue § 81 Absatz 4a EEG 2027 erleichtert zugunsten der Clearingstelle die Kontakt-
aufnahme bei den Netzbetreibern. Die Netzbetreiber sind gehalten, fiir die Clearingstelle in
Verfahren nach § 81 Absatz 4 EEG 2027 einen Eingangskanal (Single Point of Contact) zu
errichten und diesen aktuell zu halten. Zugleich muss die Erreichbarkeit der Netzbetreiber
gewahrleistet werden. Ein Kommunikationskanal zwischen den Netzbetreibern und der
Clearingstelle ist bedeutsam, um den organisatorischen Aufwand der Clearingstelle in die-
ser Hinsicht gering zu halten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Zahl von Anlagenbe-
treibern und der wachsenden Komplexitat der Fragestellungen sind effiziente Kommunikati-
onsstrukturen fur die Clearingstelle unentbehrlich. Daher schafft der neue Absatz 4a an
dieser Stelle Abhilfe.

Bei der Anderung in § 81 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 Satz 5 EEG 2027 handelt es sich
zudem um eine redaktionelle Folgednderung zur Umsetzung des Organisationserlasses
des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 96

Mit der Anderung in § 83 Absatz 1 EEG 2027 wird der einstweilige Rechtsschutz des Anla-
genbetreibers gegenliber dem Netzbetreiber auf das Recht zur Mitteilung des Einspeiseor-
tes nach § 8b EEG 2027 erstreckt.

Da die nicht oder nicht rechtzeitig nach § 8b EEG 2027 erfolgte Mitteilung der alphanumeri-
schen Bezeichnung verschiedene energiewirtschaftliche Prozesse behindert, insbesondere
die Nutzung der Direktvermarktung, bedarf es auch eines entsprechenden einstweiligen
Rechtsschutzes nach § 83 Absatz 1 EEG 2027.
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Zu Nummer 97
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung in § 85 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird der Bundesnetzagentur
die Aufgabe Ubertragen, auch Ausschreibungen im Rahmen von Resilienzausschreibungen
nach dem neu gefassten § 39n EEG 2027 und aufgrund einer Verordnung nach dem eben-
falls neu gefassten § 88d EEG 2027 durchzuflihren.

Mit der Anderung in § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a EEG 2027 wird die Aufsichts-
befugnis der Bundesnetzagentur auf die Pflicht der Netzbetreiber zur Mitteilung des Ein-
speiseortes nach § 8b EEG erstreckt.

Da die nicht oder nicht rechtzeitig nach § 8b EEG erfolgte Mitteilung der alphanumerischen
Bezeichnung verschiedene energiewirtschaftliche Prozesse behindert, insbesondere die
Nutzung der Direktvermarktung, bedarf es auch einer entsprechenden Aufsichtsbefugnis
der Bundesnetzagentur gemaf 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a EEG 2027.

Bei der Anderung in § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b EEG 2027 handelt es sich um
eine Folgeanderung aus der Abschaffung der Einspeisevergitung und der Einflihrung der
neuen, férderfreien Netzbetreiberabnahme sowie um eine Klarstellung, dass die Aufsichts-
befugnis der Bundesnetzagentur sich auch auf forderfreie Veraulierungsformen erstreckt.

Da die Einspeisevergltung jedoch fir Bestandsanlagen in der fir sie maf3geblichen Altfas-
sung des EEG weiterhin in Anspruch genommen werden kann, bleibt die Bezugnahme auf
die Einspeisevergltung in angepasster Form bestehen. Auf die Begriindungen zu § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Durch die Anderung in § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ EEG 2027 wird die Uberwa-
chungskompetenz der Bundesnetzagentur auch auf Zahlungen der Netzbetreiber nach § 6
Absatz 5 EEG erstreckt und dient der Klarstellung, dass die Aufsichtsbefugnis auch die ord-
nungsgemalle Forderzahlung durch den Netzbetreiber erfasst.

Die Aufsichtskompetenz der Bundesnetzagentur fiir Zahlungen von Ubertragungs- bzw.
Verteilnetzbetreibern an Anlagenbetreiber bezog sich bisher nach § 85 Absatz 1 Nummer 3
EEG 2023 nur auf Zahlungen nach den §§ 19 bis 55b EEG. Die im Rahmen der Erstattung
der finanziellen Beteiligung von Kommunen nach § 6 Absatz 5 EEG geleisteten Zahlungen
waren damit bisher nicht erfasst. Da es sich auch bei diesen Zahlungen um solche handelt,
die aus dem EEG-Konto finanziert werden, ist eine Uberwachung durch die Bundesnetz-
agentur in gleicher Weise angemessen wie bei den bisher erfassten Zahlungen. In welchen
Fallen die Bundesnetzagentur diese Uberwachungskompetenz ausiibt, steht in ihrem Er-
messen.

SchlieBlich wird klargestellt, dass sich die Aufsichtsbefugnisse der Bundesnetzagentur
nicht in der Uberwachung erschépfen, ob ein Netzbetreiber zu viel Férderzahlungen nach
den §§ 10 bis 55b EEG leistet, sondern auch, ob er diese Zahlungen zu gering oder zu spat
(bei Verzug entsprechend mit Verzugszinsen) leistet. Mit der Anpassung wird der Wortlaut
an die Formulierung in § 85 Absatz1 Nummer 3 Buchstabe d EEG angeglichen, ohne mate-
rielle Anderung der bestehenden Befugnisse. Nach wie vor begriindet die Befugnis keine
Pflicht (und spiegelbildlich keinen Anspruch) zum Einschreiten der Bundesnetzagentur in
Einzelfallen.

Die Aufsichtsbefugnis dient dem Gemeinwohl, insbesondere bei strukturellen Problemen
und Missstanden, und nicht der Schaffung einer alternativen Rechtsschutzmdglichkeit zur
Durchsetzung der zivilrechtlichen Zahlungsanspriiche gegen einen Netzbetreiber im Einzel-
fall.
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Die Ergéanzung des § 20a EEG 2027 bei § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d EEG 2027
ist eine Folgeanderung zur Einfihrung der Zahlungspflicht in Form von Refinanzierungsbei-
tragen nach § 20a EEG 2027. Mit diesen Beitragen wird eine weitere Konstellation einge-
fuhrt, in der Anlagenbetreiber Zahlungen an die Netzbetreiber leisten mussen. Daher ist es
folgerichtig, dass die Bundesnetzagentur auch das Zahlungsmanagement in Bezug auf
diese Beitrage Uberwacht.

Durch den neu eingefligten § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e EEG 2027 wird die Auf-
sichtsbefugnis der Bundesnetzagentur auf die Einhaltung der Vorgaben tber die voruber-
gehende Netztrennung nach § 52a EEG erstreckt. Die Aufgabe der Bundesnetzagentur bei
der Uberwachung der Netztrennung nach § 52a EEG 2027 bezieht sich auf die systemati-
sche und dauerhafte falsche Anwendung des Instruments des § 52a EEG 2027 durch einen
Anschlussnetzbetreiber. Im Einzelfall muss der Anlagenbetreiber wie ublich seinen An-
spruch gegeniiber dem Anschlussnetzbetreiber auf dem Zivilrechtsweg durchsetzen. Der
bisherige § 85 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e EEG 2023 wird kinftig zu § 85 Absatz 1
Nummer 3 Buchstabe f EEG 2027.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 85 Absatz 2 Nummer 6a EEG 2027 handelt es sich um eine Folgean-
derung, da § 48 Absatz 6 EEG 2023, auf den § 85 Absatz 2 Nummer 6a EEG 2023 Bezug
nimmt, kinftig in § 48 Absatz 4 EEG 2027 geregelt wird.

Der Wegfall des § 85 Absatz 2 Nummer 12 EEG 2023 ist eine Folgeanderung zur umfas-
senden Ausweitung der verpflichtenden Direktvermarktung sowie der Abschaffung der Ein-
speisevergutung. Daher kann die in § 85 Absatz 2 Nummer 12 EEG 2023 eingerdumten
Befugnis der Bundesnetzagentur, eine Festlegung zur Anwendbarkeit von § 51 Absatz 1
EEG auf Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 2 Kilowatt zu treffen, entfal-
len.

Mit der Neufassung von § 85 Absatz 2 Nummer 12 EEG 2027 wird eine neue Festlegungs-
kompetenz fir die BNetzA geschaffen. Danach kann die BNetzA abweichend von Nummer
4.2 Satz 2 der Anlage 1 EEG 2027 die Werte fur die Mindesterldse fur die einzelnen Techno-
logien neu festlegen. Sie kann fir einzelne oder alle Technologien gemeinsam Festlegun-
gen treffen. Die Festlegung gilt fiir die Zukunft auch fiir Anlagen, die vor der Festlegung in
Betrieb gegangen sind oder einen Zuschlag erhalten haben. Sinn der Festlegung ist, dass
die Betrage der Mindesterlése angehoben werden kdnnen, wenn Kosten flr den Betrieb der
Anlagen steigen. Deshalb sollen die angehobenen Werte auch fir Anlagen gelten, die zum
Zeitpunkt der Festlegung schon in Betrieb sind oder bereits einen Zuschlag erhalten haben.

Zu Nummer 98

Die Streichung in § 85a Absatz 1 Satz 1 EEG 2027 ist eine Folgednderung zur Neufassung
des § 39n EEG 2027 sowie des § 88d EEG 2027 und dem Wegfall von Innovationsaus-
schreibungen.

Zu Nummer 99

Die Anpassungen in § 88a EEG 2027 sind der europaweiten Einfiihrung einer Abschop-
fungskomponente, der Ausweitung der Kooperationsstaaten in § 5 EEG 2027 sowie der
Erganzung um eine neue Form der Kooperation in § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG 2027
geschuldet.

Die Eingangsformulierung in § 88a Absatz 1 EEG wird neu gefasst, ohne dass damit inhalt-
liche Anderungen verbunden waren. Denn anders als der bisherigen Formulierung ,unter
den in § 5 genannten Voraussetzungen“ entnommen werden konnte, enthielt schon der
bisherige § 5 EEG 2023 keine spezifischen Voraussetzungen fiir die in der GEEV verwirk-
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lichte Verordnung. § 5 EEG war und ist nur der gesetzliche Regelungsort fir die in Absatz 1
adressierten Falle grenziiberschreitender Ausschreibungen (gemeinsame Ausschreibung,
geodffnete nationale Ausschreibung und neu auch die finanzielle Beteiligung Deutschlands
an Ausschreibungen anderer Staaten). Somit erschopfte sich die bisherige Formulierung in
dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass Verordnungen nicht gesetzliche Vorgaben tber-
schreiben dirfen. Und auch die bisherige Formulierung dazu, welchen Anlagen die genann-
ten Ausschreibungen offenstehen, war letztlich ohne eigenen Regelungs ehalt (ergibt sich
dies doch bereits aus der Auflistung denkbarer Kooperationsformen in § 5 Absatz 2 Satz 3
EEG 2023).

Die Aufnahme der ,Verpflichtung“ in der Eingangsformulierung zu Nummer 1 ist Ausfluss
der europaweiten Einfiihrung einer Abschépfungskomponente, die auch in Kooperations-
projekten greifen kann und mithin zu beachten ist. Dass der Begriff ,Mitgliedstaat der Euro-
paischen Union“ durch den offeneren Begriff ,Staat® ersetzt wird, ist Ausfluss der Auswei-
tung der Kooperationsstaaten.

In § 88a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EEG 2027 wird wie schon in § 5 EEG 2027 die
Terminologie der grenziberschreitenden Ausschreibung genutzt, die aus der GEEV be-
kannt ist.

§ 88a Absatz 1 Nummer 5 EEG 2027 ist eingangs um den Begriff ,Zahlungsverpflichtun-
gen“ zu erganzen, um Abschopfungskonstellationen mit abzubilden. Dasselbe gilt fur § 88a
Nummer 8 Buchstabe b und Nummer 10 EEG 2027.

In § 88a Absatz 1 Nummer 15 EEG 2027 wird explizit ein Verweis auf die Anlage 1 zum
EnFG aufgenommen. Dies mag schon mit dem bisherigen Verweis auf Teil 3 und 4 Ab-
schnitt 1 des EnFG mit umfasst gewesen sein. Spatestens mit der sprachlichen Neufassung
des § 6 EnFG sowie mit der Aufnahme ausdricklicher Regelungen in den Nummern 4.12
und 5.12 der Anlage 1 zum EnFG bezuglich Zahlungen in Abwicklung einer Kooperation im
Sinne des § 5 EEG 2027 ist die ausdruckliche Klarstellung geboten: Die Verordnungser-
machtigung des § 88a EEG 2027 ermachtigt in diesem Kontext zu spezifischen und vom
EnFG abweichenden Regelungen zu den Kostentragungspflichten und dem Ausgleich des
EEG-Finanzierungsbedarfs. Diese Ermachtigung kann insbesondere dazu genutzt werden,
in der GEEV zukinftig konkretisierende Regelungen zu der in § 5 Absatz 2 Satz 3 Num-
mer 2 EEG 2027 neu eingefihrten Projektbeteiligungsform zu setzen. Die hergebrachte
Formulierung in § 88a Absatz 1 Nummer 15 EEG 2027 erachtet der Gesetzgeber insofern
fur hinreichend.

§ 88a Absatz 2 EEG 2027 beschaftigt sich mit Konstellationen der grenziiberschreitenden
Ausschreibungen, in denen ein Anlagenbetreiber im Bundesgebiet Zahlungen nach dem
Fordersystem eines anderen Staates beanspruchen kann (also entsprechend ausgestaltete
Falle der gemeinsamen Ausschreibung, gedffnete auslandische Ausschreibungen sowie
denklogisch auch Ausschreibungen eines anderen Staates unter finanzieller Beteiligung
der Bundesrepublik, die Anlagen im Inland offenstehen). Vor dem Hintergrund der Auswei-
tung der Kooperationsstaaten sowie der europaweiten Einfiihrung einer Abschdpfungskom-
ponente sind hier sprachliche Anpassungen geboten. Durchgehend ist der offene Begriff
,Staat zu verwenden. Und in § 88a Absatz 2 Nummer 1 EEG 2027 ist die Formulierung an-
zupassen: Denkbar sind Anspruche sowie Verpflichtungen nach den §§ 19 bis 86, deren
Hoéhe und Wegfall angeordnet werden kann, soweit ein Zahlungsanspruch aus einem oder
eine Zahlungsverpflichtung in einen anderen Staat besteht. Mit dieser offenen Formulierung
ist es dem Verordnungsgeber méglich, in der GEEV konkrete Regeln zu treffen, wann und in
welchem Umfange Anspriiche und Verpflichtungen nach deutschem Recht billigerweise
parallel existieren kénnen.

Die durchgehende Verwendung des Begriffs ,Staat” in § 88a Absatz 3 Nummer 2 EEG
2027 ist Folge der Ausweitung der Kooperationsstaaten. Die Anpassung der Formulierung
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in § 88a Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b EEG 2027 ist Folge der europaweiten Einfiih-
rung einer Abschépfungskomponente.

§ 88a Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe d EEG 2027 wird neu aufgenommen, um eine
zweckmalige Gestaltung des Verhandlungsmandats des Bundesministeriums fur Wirt-
schaft und Energie bei Verhandlungen mit anderen Staaten zu Kooperationsprojekten im
Sinne des neuen § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG 2027 zu erméglichen. Gerade in die-
sen Konstellationen, in denen die Bundesrepublik Deutschland sich rein finanziell an der
durch einen anderen Staaten durchgefiihrten Férderung beteiligt, bedarf es eines klaren
Mandats zu Absprachen zur Héhe sowie zur konkreten Ausgestaltung der Abwicklung der
finanziellen Beteiligung. Indem dieses Mandat gewahrt und bei Verhandlung einer konkre-
ten Kooperation verstandig genutzt wird, lasst sich sicherstellen, dass diese Kooperation
den Interessen der Bundesrepublik Deutschland entspricht und dass die Details der Ab-
wicklung fir alle Beteiligten hinreichend klar abgestimmt werden.

Auch die Formulierungen in § 88a Absatz 4 EEG 2027 sind anzupassen, um die neuen
Optionen zur Kooperation mit Nicht-EU-Staaten nach § 5 EEG 2027 zu berucksichtigen.
Daher ist auch hier offener von ,Staaten” die Rede. Bei der Gelegenheit wird zusatzlich die
bisher nur in Absatz 3 Nummer 2 stehende Vorgabe aufgenommen, dass die Exekutive
unter Berlcksichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5 zu han-
deln hat. Dieser nochmalige Bezug auf § 5 EEG 2027 scheint angemessen, um die dortige
differenzierte Regelung von Voraussetzungen klar in Bezug zu nehmen. Ist doch das tatbe-
standliche Differenzierungspotenzial mit Erweiterung der Kooperationspartner gréfier ge-
worden, so dass zusatzliche Umstande wie eine direkte physische Verbindungsleitung einer
Anlage in das Bundesgebiet in manchen Konstellationen relevant sind und in anderen nicht.
Da scheint die ausdriickliche Betonung der Rahmenvorgaben in § 5 EEG 2027 fir die For-
mulierung der Rechtsverordnung und die Verhandlung vdlkerrechtlicher Vereinbarungen
angemessen.

Zu Nummer 100

Bei der Anderung in § 88b EEG 2027 handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung
zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 101

Die Streichung in § 88c Nummer 4 EEG 2027 ist eine Folgeanderung zur Neufassung des
§ 39n EEG 2027 und des § 88d EEG 2027 und des Wegfalls der Innovationsausschreibun-
gen.

Zu Nummer 102

Die Neufassung des § 88d EEG 2027 ist eine Folgednderung zur Neufassung des § 39n
EEG 2027. Mit dem Wegfall der Innovationsausschreibungen bedarf es auch keiner Verord-
nungsermachtigung mehr, um diese Innovationausschreibungen naher auszugestalten.

Mit der neuen Verordnungsermachtigung in § 88d EEG 2027 wird die Grundlage geschaf-
fen, um die Anforderungen an Resilienzausschreibungen nach § 39n EEG 2027 naher zu
bestimmen und so die Vorgaben in Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 und der darauf beruhenden Durchfih-
rungsverordnungen zu erflllen. Insbesondere sollen mit diesen Ausschreibungen Anreize
fur die Diversifizierung von Lieferketten fur Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen
des ersten Segments gesetzt werden. Darliber hinaus sollen eine nachhaltige Unterneh-
mensflhrung sowie Cybersicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards angereizt werden. §
88d erméachtigt die Bundesregierung, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die flr eine Ausschreibung erforderlichen Regelungen entlang dieser Leitlini-
en zu treffen.
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Nach Nummer 1 kénnen Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine abweichend von den
Festlegungen in §§ 28e und 39n EEG 2027 festgelegt werden.

Nach Nummer 2 kénnen Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen naher geregelt werden.
Nach Buchstabe a kdnnen das Ausschreibungsvolumen der Resilienzausschreibungen in
Teilmengen fur die Ausschreibungen fur Windenergie an Land sowie Solaranlagen des ers-
ten Segments aufgeteilt und abweichende Regelungen zu den Gebotsterminen getroffen
werden. Resilienzausschreibungen sind ein bislang im EEG-Kontext neuartiges Instrument.
Im Rahmen der Verordnungsermachtigung soll auf die Erfahrungen mit den Ausschreibun-
gen in den jeweiligen Technologien reagiert werden kdnnen. Nach Buchstabe b kénnen
Mindest- und HochstgroRen fir Teillose festgelegt werden, falls dies erforderlich sein sollte.
Buchstabe ¢ ermdglicht es im Interesse der Kosteneffizienz und entsprechend der Vorga-
ben in Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juni 2024, Héchstwerte flr die Zahlungsanspriiche festzulegen. Nach Buch-
stabe d kénnen Regelungen zur Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen getrof-
fen werden. Nach Buchstabe e kénnen schliel3lich Regelungen zum Zuschlagsverfahren
erlassen werden.

Nummer 3 erméachtigt dazu, die Anforderungen fiir die Teilnahme an den Ausschreibungen
naher auszugestalten. Buchstabe a ermdéglicht es, Mindestanforderungen an verantwor-
tungsvolles unternehmerisches Handeln der jeweiligen Bieter bei Geschaftstatigkeiten im
Zusammenhang mit ihren Geboten festzulegen. Mit dieser Festlegung soll in der Resili-
enzausschreibungsverordnung das entsprechende Praqualifikationskriterium von Artikel 26
der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni
2024 und Artikel 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2025/1176 der Kommission vom 23.
Mai 2025 zur Prazisierung der Vorqualifikations- und Zuschlagskriterien bei Auktionen fir
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen umgesetzt werden. Mit der Ermachti-
gung in Buchstabe b soll das Praqualifikationskriterium zur Cyber- und Datensicherheit
nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1735 und Artikel 5 der Durchflihrungsverordnung
(EU) 2025/1176 in der Resilienzausschreibungsverordnung umgesetzt werden. Buchsta-
be ¢ ermdglicht es, entsprechend Artikel 6 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2025/1176
Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen. Nach Buchstabe d kon-
nen Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte gestellt wer-
den, um insbesondere die Realisierungswahrscheinlichkeit der bezuschlagten Projekte zu
erhohen. Eine gleiche Zielrichtung verfolgt Buchstabe e, wonach Anforderungen zu der Art,
der Form und dem Inhalt von Sicherheiten gestellt werden kénnen, die von allen Teilneh-
menden an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlagserteilung zu leisten sind, und
die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder vollstdndigen Zuriickzahlung diese
Sicherheiten getroffen werden kdnnen. Neben der Sicherstellung der Inbetriebnahme ist
auch die Sicherstellung des Betriebs der Anlage hier ein Aspekt. Buchstabe f ermachtigt
dazu, Mindestanforderungen an die Anlagen zu stellen. Insbesondere sollen hierdurch An-
forderungen an den notwendigen Beitrag zu Resilienz also zur Diversifizierung von Liefer-
ketten wie auch den Beitrag zur Nachhaltigkeit entsprechend Artikel 26 Verordnung (EU)
2024/1735 und Artikel 7 bis 15 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2025/1176 formuliert
werden konnen, sofern sie als Praqualifikationskriterium ausgestaltet werden. Buchstabe g
ermachtigt schlieRlich zu Festlegungen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Ein-
haltung der Anforderungen nach den Buchstaben a bis f nachweisen missen.

Nummer 4 erméchtigt zu Regelungen zu besonderen Zuschlagsanforderungen, mit denen
der Beitrag zur Resilienz sowie zur Nachhaltigkeit entsprechend Artikel 26 Verordnung (EU)
2024/1735 und Artikel 7 bis 15 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2025/1176 festgelegt
werden kann, sofern die Kriterien als besondere Zuschlags- und nicht als Praqualifikations-
kriterien ausgestaltet werden (Buchstabe a). Buchstabe b erméglicht Festlegungen, wie
Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung der Anforderungen nach Buchstabe a
nachweisen konnen.
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Nummer 5 erméchtigt zu Regelungen zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagser-
teilung sowie zu den Kriterien der Zuschlagserteilung. Sofern die Beitrage zu Resilienz und
Nachhaltigkeit auch als Zuschlagskriterien ausgestaltet werden, ist nicht alleine der Gebots-
preis dafiir entscheidend, ob ein Zuschlag in Resilienzausschreibungen erteilt wird, sondern
es werden auch die Beitréage zu Resilienz und Nachhaltigkeit berticksichtigt. Da zu erwarten
ist, dass die Gebote in unterschiedlichem Umfang einen Beitrag zu Resilienz und Nachhal-
tigkeit leisten, ermoglicht Nummer 5, dass Wertungskriterien entwickelt und im Rahmen der
Ausschreibung und anschlieRenden Bezuschlagung angewandt werden.

Da die Anlagen, die einen Zuschlag erhalten, auch tatsachlich betrieben werden sollen, um
eine wirksame Mengensteuerung zu gewahrleisten, ermachtigt Nummer 6 dazu, Anforde-
rungen festzulegen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbesondere wenn
eine Anlage nicht oder verspatet in Betrieb genommen worden ist oder nicht in einem aus-
reichenden Umfang betrieben wird. Dazu kann nach Buchstabe a eine Untergrenze fir die
Bemessungsleistung festgelegt werden, bei deren Unterschreitung nach Buchstabe b eine
Verringerung oder ein Wegfall der finanziellen Férderung vorgesehen werden kann. Nach
Buchstabe ¢ kénnen eine Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Héhe und Voraus-setzun-
gen geregelt werden. Das kann insbesondere Pénalen umfassen, die fallig werden, wenn
die Anlage nicht, zu spat oder nicht in einem bestimmten Mindestumfang betrieben wird.
Nach Buchstabe d konnen Kriterien fur einen Ausschluss von Bietern bei kunftigen Aus-
schreibungen vorgesehen werden. Buchstabe e gibt die Moglichkeit, vorzusehen, die im
Rahmen der Ausschreibungen vergebenen Zuschlage nach Ablauf einer bestimmten Frist
zu entziehen oder zu dndern und danach erneut zu vergeben, oder die Dauer oder Hohe
des Anspruchs nach § 19 EEG 2017 nach Ablauf einer bestimmten Frist zu &ndern, z.B. bei
zu spater Inbetriebnahme abzusenken.

Nach Nummer 7 kdnnen die Art, die Form und der Inhalt der Veréffentlichungen der Be-
kanntmachung von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderli-
chen Mitteilungen an die Netzbetreiber genauer festgelegt werden.

Nach Nummer 8 kénnen Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur gegeniber anderen Be-
hérden, im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Innovationspiloten festgelegt wer-
den. Dies umfasst insbesondere Auskiinfte derjenigen Behorden, die die erforderlichen
Genehmigungen fiir die Anlagen erteilen.

Nach Nummer 9 kénnen nahere Festlegungen dazu getroffen werden, welche der Informa-
tionen nach den Nummern 1 bis 8 von wem an wen zu ubermitteln sind, insbesondere im
Verhaltnis zwischen Bundesnetzagentur und Teilnehmenden an einer Ausschreibung.

Nach Nummer 10 soll die Bundesnetzagentur schlieRlich ermachtigt werden kénnen, Fest-
legungen zu den Ausschreibungen zu treffen. Dies gilt auch fur die Regelungen nach den
vorangehenden Nummern 2 bis 9. Ausdricklich ausgenommen ist die Festlegung zu Aus-
schreibungsvolumen.

Zu Nummer 103

Bei der Anderung in § 90 Nummer 1 und Nummer 3 EEG 2027 handelt es sich um eine
redaktionelle Anpassung der Verweise auf EU-Rechtsakte und eine redaktionelle Folgean-
derung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 104

Durch die Anderung in § 91 Nummer 1 Buchstabe ¢ EEG 2027 wird die Bundesregierung
ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Anforderungen
an die Ermittlung des Werts des Abzugs gemalR § 53 Absatz 1 EEG 2027 zu regeln. Eine
entsprechende Verordnungsermachtigung wurde der Bundesregierung bereits fir den Wert
des Abzugs fur Strom aus ausgefdrderten Anlagen, die der Marktwertdurchleitung in der
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Variante fur ausgeférderte Anlagen zugeordnet sind, nach § 53 Absatz 2 EEG 2027 (zuvor
in § 53 Absatz 4 EEG 2023 geregelt) eingeraumt. Korrespondierend hierzu wird die Verord-
nungsermachtigung auch auf Falle des Abzugs nach § 53 Absatz 1 EEG 2027 fur Falle der
neuen, forderfreien Verauflerungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante der be-
fristeten Marktwertdurchleitung erweitert. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer
2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Nummer 105

Bei der Anderung in § 92 EEG 2027 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanderung
zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 106
Zu § 93 (weggefallen)

Die Verordnungsermachtigung zu Anforderungen an Grinen Wasserstoff in § 93 EEG 2023
wird gestrichen. Daher wird § 93 EEG 2027 kiinftig als ,(weggefallen) gefasst. Da die Aus-
schreibungen fir Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grinem Wasserstoff nicht mehr
umgesetzt werden, kann auch die Verordnungsermachtigung zu den Anforderungen an den
Grunen Wasserstoff im EEG entfallen.

Zu § 94 (Verordnungsermachtigung zu systemdienlichem Anlagenbetrieb)

Bei der Anderung in § 94 EEG 2027 handelt es sich zum einen um eine Klarstellung, dass
unter dieser Verordnungsermachtigung sowohl Bestandsanlagen adressiert werden kon-
nen, die der Einspeisevergulitung in der fir sie mal3geblichen Fassung zugeordnet sind, als
auch an Neuanlagen, die der neuen, férderfreien Veraulierungsform der Netzbetreiberab-
nahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung zugeordnet sind, sowie um
eine redaktionelle Anderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanz-
lers vom 6. Mai 2025. Da die Einspeiseverglitung jedoch fir Bestandsanlagen in der fir sie
mafgeblichen Altfassung des EEG weiterhin in Anspruch genommen werden kann, bleibt
die Bezugnahme auf die Einspeisevergltung in angepasster Form bestehen. Auf die Be-
grundungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Nummer 107
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 95 Nummer 1a Buchstabe a EEG 2027 handelt es sich um eine Fol-
geanderung, da § 48 Absatz 2 und 2a EEG 2023, auf den § 95 Nummer 1a Buch-stabe a
EEG 2023 Bezug nimmt, kiinftig abgeschafft wird.

Dementsprechend muss auch die der Bundesregierung eingerdaumte Verordnungsermach-
tigung bezlglich der Hohe der anzulegenden Werte fur Solaranlage, die nach dem Inkraft-
treten der Rechtsverordnung in Betrieb genommen worden sind, in § 95 Nummer 1a Buch-
stabe a EEG 2027 entsprechend angepasst werden und umfasst innerhalb des Anwen-
dungsbereichs des § 48 EEG 2027 kinftig noch die Falle von § 48 Absatze 1 bis 1b EEG
2027.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 95 Nummer 6 EEG 2027 ist eine Folgeanderung zur Anderung von § 51
EEG 2027 (vergleich hierzu Begrindung zu § 51 EEG 2027).
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Zu Nummer 108

Die Anderung in § 96 Absatz 1 EEG 2027 ist eine Folgednderung zur Neufassung des
§ 39n EEG 2027 sowie des § 88d EEG 2027 und dem Wegfall der Innovationsausschrei-
bungen.

Zu Nummer 109
Zu Buchstabe a

Mit den Anderungen in § 97 Absatz 1 Nummer 4 EEG 2027 wird das Mandat des Koopera-
tionsausschusses erweitert. Hier soll nun auch eine Koordinierung der Datenerfassung zum
Stand der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten im Sinne des § 2 Nummer 4 WindBG
stattfinden. Bislang war dies bereits im Hinblick auf Daten zu Flachen fiir die Nutzung der
Windenergie an Land und zur Umsetzung der Flachenbeitragswerte nach dem WindBG
vorgesehen. An die bestehende Praxis kann angeknupft werden.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 97 Absatz 2 EEG 2027 handelt es sich um eine redaktionelle Folge-
anderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Anderung in § 97 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 wird die Mindestanzahl der Sitzungen
des Bund-Lander-Kooperationsausschusses auf Ebene der Staatssekretarinnen und
Staatssekretare, die pro Kalenderjahr stattfinden mussen, von zwei auf eine reduziert. Der
Austausch zwischen den Landern und beteiligten Bundesressorts zum Ausbau der erneuer-
baren Energien sowie zu Flachen und Genehmigungen fiir Windenergieanlagen an Land ist
mittlerweile etabliert und wird von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des
Bund-Lander-Kooperationsausschusses, geleitet durch das Sekretariat des Kooperations-
ausschusses, unterstitzt.

Fur den Austausch im Kooperationsausschuss ist es ausreichend und effizient, die Mindest-
anzahl der jahrlichen Sitzungen des Bund-Lander-Kooperationsausschusses auf eine zu
reduzieren. Es findet jahrlich im Oktober eine solche Sitzung statt, um den gemeinsamen
Bericht des Bund-Lander-Kooperationsausschusses zu beschlie3en. Sollten in einem Jahr
weitere Sitzungen des Bund-Lander-Kooperationsausschusses auf Staatssekretarsebene
erforderlich sein, ist dies aufgrund der Formulierung als Mindestanzahl der jahrlichen Sit-
zungen weiterhin mdglich.

Zu Buchstabe d

Bei der Anderung in § 97 Absatz 4 EEG 2027 handelt es sich zudem um eine redaktionelle
Folgeanderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai
2025.

Zu Buchstabe e

Mit der Anderung in § 97 Absatz 5 EEG 2027 wird konkretisiert, welche Daten zu erfassen
sind. Aus der in Artikel 15¢ der Richtlinie (EU) 2018/2001 vorgesehenen Ausweisung soge-
nannter Beschleunigungsgebiete in den Mitgliedstaaten ergibt sich der Bedarf zusatzlicher
Daten. Dies schafft die Datengrundlage fiir eine Berichterstattung zum Stand der Umset-
zung dieser Richtlinienbestimmung gegentber der Europaischen Kommission und die in
Artikel 15¢c Absatz 3 ggf. vorgesehene Uberpriifung im Rahmen der nationalen Energie-
und Klimaplane.
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Zu Nummer 110

Die Anderungen in § 98 Absatz 1 EEG 2027 ergénzen die Berichterstattung der Lander um
den Stand der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nach § 2 Nummer 4 WindBG.

Durch Anpassungen in § 98 Absatz 3 EEG 2027 werden sowohl die Frist zur Berichtserstat-
tung als auch die inhaltliche Verankerung des Berichts auf den Ubergang vom EEG 2023
zum EEG 2027 ausgerichtet.

Mit einer Anderung in § 98 Absatz 3 Satz 1 EEG 2027 wird zunachst die jahrliche Frist, zu
der die Bundesregierung den Monitoringbericht zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren
Energien und zur Umsetzung des Windenergieflachenbedarfsgesetzes vorzulegen hat,
vom 31. Dezember auf den 30. April vorverlegt. Der Monitoringbericht bezieht sich zur Be-
wertung des Stands des Ausbaus der erneuerbaren Energien weiterhin auf das Vorjahr.
Das Vorziehen der Frist ist moglich, da die erforderliche Datenbasis schon im ersten Quartal
eines Jahres vorliegt. Das Vorziehen ist sinnvoll, da sich damit die Aktualitat des Berichts
mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich erhéht. Aufgrund des Vorzie-
hens wird der Bericht des Kooperationsausschusses nach Absatz 2 innerhalb eines Kalen-
derjahrs spater veroéffentlicht als der Monitoringbericht nach Absatz 3. Insofern bezieht sich
Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 auf den jeweils aktuell vorliegenden Bericht des Kooperations-
ausschusses nach Absatz 2. Dies ist der Bericht des Kooperationsausschusses, der im vor-
angegangenen Kalenderjahr veroffentlicht wurde.

Sowohl in § 98 Absatz 3 Satz 1 als auch im neuem § 98 Absatz 3 Satz 3 EEG 2027 (dem
bisherigen Satz 4) wird zudem dem Umstand Rechnung getragen, dass das EEG 2027 Aus-
schreibungsmengen auch fur Projekte festlegt, die zu einem substanziellen Teil nach 2030
realisiert werden. Entsprechend wird zukiinftig, wie bereits in § 4 EEG 2023 verankert, die
Zielbestimmung des § 1 EEG 2027 in Ganze als BezugsgroRe und Bewertungsmalistab fur
die Berichterstattung herangezogen.

Hingegen wird in § 98 Absatz 3 Satz 2 EEG 2027 die bisherige Bezugnahme auf den
Strommengenpfad nach § 4a EEG 2023 gestrichen, da die in Bezug genommene Bestim-
mung des EEG 2023 aufgehoben wird. Insofern wird auf die Begrindung zur Streichung
des § 4a EEG 2023 verwiesen. Als notwendige Folgeanderung wird in § 98 Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 EEG 2027 erganzt, dass die beobachtetet Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien selbstverstandlich weiterhin als eine Grundlage der Berichterstattung und Bewer-
tung der Ausbaugeschwindigkeit zu betrachten ist. Dies gilt korrespondierend auch fur die
Erganzung des tatsachlichen und prognostizierten Bruttostromverbrauchs in der neuen
§ 98 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 EEG 2027.

Folgerichtig wird zudem auch der bisherige § 98 Absatz 3 Satz 6 EEG 2023 gestrichen, der
ebenfalls auf dem zu starren Konzept eines einmal dem Gesetz zugrundgelegten, prognos-
tizierten Bruttostromverbrauchs und eines daraus abgeleiteten Strommengenpfades des
EEG 2023 beruhte. Dieses Vorgehen hat sich spatestens aufgrund der Ergebnisse des im
dritten Quartal des Jahres 2025 veroffentlichten externen Energiewende-Monitorings im
Auftrag des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie als Giberholt erwiesen.

Letztlich wird aus demselben Grund auch der bisherige § 98 Absatz 3 Satz 3 EEG 2023
gestrichen, der aber zusatzlich auch in zeitlicher Hinsicht Gberholt ist. Denn dort waren Da-
ten festgelegt, die einmalig bei der Berichterstattung nach Absatz 3 im Jahr 2023 als Richt-
wert fUr die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vorjahr zu berlicksichtigen wa-
ren.

Durch die Anderung in § 98 Absatz 4 EEG 2027 umfasst zun&chst die redaktionelle Bereini-
gung um das Datum des 1. Januar 2024, ab dem der Monitoringbericht der Bundesregie-
rung die nachfolgend genannten Bewertungen umfasst, da es in der Vergangenheit liegt.
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Zudem wird die jahrliche Berichterstattung um eine Bewertung zum Stand der Ausweisung
von Beschleunigungsgebieten nach § 2 Nummer 4 des Windenergieflachenbedarfsgeset-
zes erganzt. Erganzend sollen zukiinftig auch Aussagen dazu getroffen werden, in welchem
Umfang Ausweisungen von Beschleunigungsgebieten erfolgt sind. Dies ist eine konsistente
Folgeanpassung zur entsprechenden Erweiterung der Berichtspflicht der Lander in § 98
Absatz 1 EEG 2027.

Die Bewertung im Monitoringbericht der Bundesregierung zum Stand der Umsetzung des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes (WindBG) beruht naturgemal jedenfalls in wesentli-
chen Teilen auf Angaben hierzu aus dem Bericht des Kooperationsausschusses des Vor-
jahres, was durch eine weitere Anderung klargestellt wird.

Der Bericht des Kooperationsausschusses des Vorjahres bezieht sich wiederum auf Aus-
wertungen zum Stand der Umsetzung des WindBG zum Ende des Vorvorjahres, d. h. zum
Zeitpunkt der Erstellung des Monitoringberichts (bis zum 30. April eines Jahres) liegen so-
mit grundsatzlich Auswertungen zum Stand der Umsetzung des WindBG zum Ende des
Vorvorjahres vor. Eine Ausnahme bildet § 98 Absatz 4 Nummer 1 EEG 2027, der auf § 3
Absatz 3 WindBG verweist. Angaben Uber die bis zum 31. Mai 2024 erbrachten Nachweise
nach § 3 Absatz 3 WindBG sollen bereits in den Monitoringbericht, den die Bundesregie-
rung im Jahr 2025 erstellt, einflieRen.

SchlieRlich wird durch die Anderungen in § 98 Absatz 4 Nummer 3 und Nummer 5
EEG 2027 klargestellt, dass es sich bei dem dort in Bezug genommenen § 3 Absatz 1 je-
weils um § 3 Absatz 1 WindBG handelt.

Die Anderungen in § 98 Absatz 5 Satz 1 EEG 2027 dient dazu, sich bei der Berichterstat-
tung auch durch die Bundesnetzagentur unterstitzen lassen zu kénnen. Die Unterstltzung
durch das Umweltbundesamt und die Bundesnetzagentur wird zudem auf den Bericht des
Kooperationsausschusses nach § 98 Absatz 2 EEG 2027 erweitert.

Die behordliche Unterstitzung bei der Berichterstattung wird dahingehend ausgeweitet,
dass nicht nur das Umweltbundesamt, sondern auch die Bundesnetzagentur unterstitzend
tatig sein muss, da die Bundesnetzagentur das Marktstammdatenregister flhrt und vor al-
lem darin enthaltene Daten eine wichtige Grundlage fur die Berichterstattung darstellen.
Daher ist eine Regelung erforderlich, dass auch die Bundesnetzagentur bei der Berichter-
stattung, insbesondere bei der Auswertung der Daten aus dem Marktstammdatenregister
unterstitzt.

Die Berichterstattung in Absatz 5 Satz 1, bei der das Umweltbundesamt und die Bundes-
netzagentur unterstitzen, wird zudem um den Bericht des Kooperationsausschusses nach
§ 98 Absatz 2 EEG 2027 erweitert. Auch der Bericht des Kooperationsausschusses nach
§ 98 Absatz 2 EEG 2027 nutzt Daten, die nach § 97 Absatz 5 EEG 2027 beschafft werden.
Die nach § 98 Absatz 1 EEG 2027 von den Landern an das Sekretariat des Kooperations-
ausschusses Ubermittelten Daten sind eine wichtige Grundlage fiir den Bericht des Koope-
rationsausschusses. Vor diesem Hintergrund missen beim Bericht des Kooperationsaus-
schusses auch das Umweltbundesamt sowie die Bundesnetzagentur unterstitzen.

Zu Nummer 111
Zu Buchstabe a

Bei Anderung in § 99 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 handelt es sich um eine Folgeadnderung
zur Abschaffung der VeraufRerungsform der Einspeisevergitung und der Einflihrung der
neuen und férderfreien VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme. Dementsprechend
muss die Regelung in § 99 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027, die eine Berichtspflicht der Bundes-
regierung zur Notwendigkeit einer Marktwertdurchleitung in der Variante fir ausgeforderte
Anlage enthalt, sich ebenso auf die neue Bezeichnung als Netzbetreiberabnahme in der
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Variante flr ausgeférderte Anlagen beziehen. Auf die Begriindungen zu § 19 Absatz 1
Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Buchstabe b

Bei der Anderung in § 99 Absatz 2 Satz 1 und 2 EEG 2027 handelt es sich zudem um eine
redaktionelle Folgednderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanz-
lers vom 6. Mai 2025.

Zu Nummer 112

Durch den Wegfall des bisherigen § 99a EEG 2023 wird die Pflicht der Bundesregierung
aufgehoben, dem Bundestag jahrlich den Fortschrittsbericht Windenergie an Land vorzule-
gen. Denn den im Bericht bislang darzustellenden Herausforderungen wurde durch zwi-
schenzeitlich umgesetzte MalRnahmen bereits Uberwiegend begegnet.

Angesichts des erheblichen Aufwands fir die Bundesregierung bei der Erstellung und Ab-
stimmung des Berichts kann dieser daher entfallen. Mit dem EEG 2021 wurde die Erarbei-
tung eines jahrlichen ,Funknavigationsberichts® vor dem Hintergrund der hohen Ableh-
nungsraten von Genehmigungen fur Windenergieanlagen aufgrund von befurchteten St6-
rungen von Funknavigationsanlagen fir die zivile Luftfahrt vereinbart. Dieser Bericht wurde
Ende 2022 erstmals vorgelegt. Mit dem EEG 2023 wurde diese Berichtspflicht um die Ver-
einbarkeit von Windenergie an Land mit Wetterradaren, seismologischen Messstationen
und militarischen Interessen erweitert. Mit einer Reihe bereits umgesetzter Malnahmen
konnte den Herausforderungen insbesondere bei Funknavigationsanlagen, Wetterradaren
und seismologischen Messstationen bereits in geeigneter Weise begegnet werden. Aktuell
erreichen das Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz kaum noch Be-richte Uber
Hemmnisse in diesen Bereichen. Hinsichtlich der Vereinbarkeit des Ausbaus erneuerbarer
Energien mit militarischen Belangen existiert ein eigenstandiges Austausch-format zwi-
schen dem Bundesministerium der Verteidigung, dem Bundesministerium fur Wirtschaft
und Energie, der Branche und den Landern, in dem Herausforderungen und Lésungsansat-
ze diskutiert werden. Die formale Berichtspflicht hat daher ihre Funktion qua-si vollstandig
eingeblifl’t, sodass sie zukilnftig entfallen kann.

Sollten erneute Genehmigungsprobleme bei diesen Themen dokumentiert werden, kann an
die Umsetzung der im letzten Fortschrittsbericht und in der Wind-an-Land-Strategie be-
schriebenen MaRnahmen angeknipft werden und die ,AG Bundeswehr und Windenergie*
angesprochen werden

An die Regelungsstelle des § 99a EEG 2023 tritt ein neuer § 99a EEG 2027. Er sieht eine
Evaluierung der Bestimmungen des Investitionsrahmens aus Marktpramie und Refinanzie-
rungsbeitrag dahingehend vor, ob und in welchem Umfang diese Bestimmungen Markt-
preissignale aul3erhalb des Spotmarktes abzuschwéachen drohen und ob und welche Effek-
te sich hieraus fir das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommarkte ein-
schliel3lich des europaischen Strombinnenmarkts ergeben. Bei substanziellen Wechselwir-
kungen, die dieses Funktionieren wesentlich beeintrachtigen, sollen zudem Handlungsbe-
darfe identifiziert und konkrete Regelungsvorschlage entwickelt werden, um diesen Beein-
trachtigungen spatestens ab dem 1. Januar 2031 zu begegnen. Fir den Fall soll mithin die
Mdglichkeit von Anpassungen an den Foérderregelungen betrachtet werden, die nicht ihrer-
seits Fehlanreize fir die relevanten Akteure (insbesondere Investoren, Anlagenbetreiber,
Direktvermarkter und Banken) setzen, welche etwaige Vorteile einer Anpassung Uberwie-
gen. Zu diesen Aspekten hat das Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie wissen-
schaftlichen Sachverstand einzubeziehen und spatestens bis zum 31. Juli 2029 einen Be-
richt vorzulegen.

Hintergrund dieser Evaluierungspflicht ist die europarechtliche Vorgabe in Artikel 19 Absatz
2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/943 des europaischen Parlaments und des Rates
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vom 5. Juni 2019 (ABI. L 158 vom 14.6.2019, S. 54) Uber den Elektrizitdtsbinnenmarkt in der
Fassung vom 13. Juni 2024. Hiernach sind direkte Preisstitzungssysteme in Form zweisei-
tiger Differenzvertrage oder gleichwertiger Systeme mit denselben Auswirkungen so zu
gestalten, dass jegliche verzerrende Wirkung der Férderregelung auf das Bieterverhalten
auf den Day-Ahead-, Intraday-, Systemdienstleistungs- und Regelreservemarkten vermie-
den wird. Diese MalRgabe muss das deutsche Grundmodell einer Kombination von Markt-
pramien und Refinanzierungsbeitragen in §§ 19 ff. EEG 2027 beachten.

Wie die Kommission in der Guidance zum Design zweiseitiger Differenzvertrage vom 10.
Dezember 2025 (C(2025) 8479 final) naher ausfuhrt, ist aus ihrer Sicht insbesondere eine
mogliche Uberlagerung negativer Preissignale auf den Intraday-Méarkten kritisch zu sehen.
Zugleich erkennt die Kommission jedoch an, dass die Konzeptionierung eines Férderde-
signs, das diesen Faktor einbezieht, komplex sein und ungewollte Effekte erzielen kann.

Nach vorlaufiger Einschatzung steht noch nicht fest, inwiefern und in welchem Umfange das
aktuelle deutsche Forderdesign Marktpreissignale aus nachgelagerten Markten wie den
Intraday-Markten abzuschwachen droht. Europaweit besteht derzeit noch keine ausrei-
chende Erfahrung mit einem solchen oder ahnlichen Systemen. Bereits das bestehende
EEG optimiert die Marktintegration der Erneuerbare-Energien-Anlagen im Ubrigen in weiten
Teilen, indem sich das Design beispielsweise inzwischen an viertelstiindlichen (und damit
bereits sehr kurzfristigen) Preissignalen des Spotmarktes (= Day-Ahead Markt) orientiert
und sich der Férderumfang je Viertelstunde anhand eines Vergleiches von anlagenindividu-
ellen anzulegenden Werten und von der konkreten Anlage losgelésten Marktwerten aus-
richtet. Noch nicht hinreichend erforscht ist, welche Relevanz in einem solchen an kurzfristi-
gen Preissignalen orientierten System Preissignale aus den verschiedenen deutschen In-
traday-Markten Uberhaupt fir das Marktverhalten der Akteure haben. Somit steht ebenso
wenig fest, inwiefern das Férderdesign Anreize setzen kann, das Gebotsverhalten und in
der Folge auch das Marktergebnis auf anderen Markten als dem Spotmarkt, insbesondere
aus den verschiedenen Intraday-Markten, zu andern im Vergleich mit einer Situation ohne
diese Forderregelungen. Aufgrund des im Vergleich zum Day-Ahead-Markt vergleichswei-
se sehr geringen Handelsvolumens der Intraday-Markte und der jedenfalls aktuell noch ge-
ringen Bedeutung dieser Markte fur die Vermarktung von Strom aus Erneuerbare-Energien-
Anlagen, ist eine jedenfalls derzeit noch geringe Interaktion mit den Regelungen des EEG
zu vermuten. AuRerdem misste fUr die Existenz gewichtiger Fehlanreize technisch und
wirtschaftlich gegeben sein, dass Anlagen und Anlagenbetreiber tatsachlich sehr kurzfristig
und flexibel nach Abschluss des Handels auf dem Spotmarkt die Produktionsentscheidung
noch verandern kdnnen, was eine zusatzliche Barriere fir das Vorliegen von Fehlanreizen
selbst bei steigender Relevanz von Intraday-Markten darstellt. Dementsprechend unwahr-
scheinlich ist es, dass das deutsche Forderdesign schon jetzt in einem Malie Fehlanreize
fur Anlagendesign und Anlageneinsatz setzt, welches das gesamtwirtschaftlich effiziente
Funktionieren der Strommarkte und insbesondere des Strombinnenmarktes untergrabt. Da
zu erwarten ist, dass die Bedeutung nachgelagerter, kurzfristiger Markte in Zukunft deutlich
zunehmen kdénnte, erscheint es aus fachlichen Griinden aber geboten, sich mit diesen Fra-
gen frihzeitig zu befassen und etwaige unerwlinschte Wechselwirkungen rechtzeitig zu
adressieren.

Im Rahmen dieser Befassung sind Risiken mit zu beachten, die nach vorlaufiger Einschat-
zung mit einer starkeren Orientierung der Forderung an solchen Preissignalen einhergehen
kdénnen, wie etwa:

. Manipulationspotenziale insbesondere flir groRere Marktakteure mit mehreren
Anlagen, die den gegenlber dem Spotmarkt deutlich illiquideren Intraday-Mark-
te bewusst férderungsoptimierend (und damit nicht marktoptimal) beeinflussen
konnten,

. Etwaige Schwachung oder gar Ablésung des Spotmarktpreises als verlassliche
und etablierte ReferenzgréRe, wenn Intraday-Markte durch das Design des In-
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vestitions-rahmens in ihrer Bedeutung massiv aufgewertet wurden, was zu ei-
nem ,Austrocknen® des Day-Ahead-Marktes als Leitmarkt fihren kdonnte,

. Unsicherheiten bei der Festlegung eines geeigneten Intraday-Markt-Index, da
unterschiedliche Intraday-Markte auch mit unterschiedlichen Preisbildungslogi-
ken existieren,

. Investitionshemmnisse aufgrund von Unsicherheiten der Marktakteure bei der
Prognose, wie sich Intraday-Markte in Zukunft und Uber den Fdrderzeitraum
entwickeln werden.

Angesichts dieser offenen Sachlage scheint eine umfassendere Evaluierung dringend ge-
boten, um auf breiterer Erkenntnisbasis zeitnah lber ggfs. erforderliche oder jedenfalls
sinnvolle Anpassungen des Férderdesigns zur Optimierung der Anreize zur Marktdienlich-
keit von Anlagen und der Gesamtkosteneffizienz verstandig entscheiden zu konnen. Dabei
wird bewusst prazise vorgegeben, dass etwaige Regelungsvorschlage spatestens ab dem
1. Januar 2031 wirken sollen. Diese zeitliche Fixierung ist ein wichtiges Signal an die Stake-
holder, sich rechtzeitig mit den auf diesen Markten existierenden Einflissen zu beschaftigen
und sich auf denkbare Regelungen in diesem Bereich einzustellen.

Durch den Wegfall des § 99b EEG 2023 wird die jahrliche Berichtspflicht der Bundesnetz-
agentur Uber Erfahrungen mit den Bestimmungen des EEG zur Sicherung der Blrger-ener-
gie und der Burgerbeteiligung zum Zwecke der Entburokratisierung gestrichen. Damit ent-
fallt der jahrliche Bericht der Bundesnetzagentur tber die Erfahrungen mit den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes zur Sicherung der Burgerenergie und der Burgerbeteiligung. Die Bun-
desnetzagentur veroffentlicht laufend Meldungen fur Anlagen von Blrgerenergiegesell-
schaften nach § 22b EEG auf ihren Internetseiten.

Zum 1. September 2025 lagen der Bundesnetzagentur demnach insgesamt 26 Meldungen
fur Anlagen von Burgerenergiegesellschaften vor, neun fur Windenergieanlagen an Land
gemal § 22b Absatz 1 EEG und 17 fur Solaranlagen gemaf § 22b Absatz 2 EEG.

Zu Nummer 113
Zu § 100 EEG 2027:

Die Ubergangsbestimmungen werden in § 100 EEG 2027 neu gefasst. Wie bereits in den
Vorgangerfassungen des EEG, wird dabei in § 100 Absatz 1 EEG 2027 grundsatzlich gere-
gelt, dass fur Strom aus bestehenden Anlagen bestehendes Recht weiterhin gelten wird.
Von diesem Grundsatz werden in den folgenden Absatzen des § 100 EEG 2027 Ausnah-
men geregelt.

Zu § 100 Absatz 1 EEG 2027:

In § 100 Absatz 1 EEG 2027 ist der Grundsatz geregelt, dass fur Strom aus Bestandsanla-
gen grundsatzlich bestehendes Recht anwendbar bist. Dies gilt insbesondere auch fur die
Ubergangsbestimmungen in § 100 EEG 2023. Diese sind weiterhin fir Bestandsanlagen
anwendbar.

Nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EEG 2027 gelten als Bestandsanlagen solche
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2027 in Betrieb genommen wurden. Diese Regelung be-
zieht sich auf Anlagen, deren Férderung nicht von einem Zuschlag in den Ausschreibungen
abhangt. Darunter fallen also insbesondere Anlagen, die vor dem 1. Januar 2027 in Betrieb
genommen wurden und nach dem neuen Recht des EEG 2027 keine Forderung mehr er-
halten wirden.
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Nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EEG 2027 gelten als Bestandsanlagen solche
Anlagen, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahrens eines Gebotstermins vor
dem 1. Januar 2027 ermittelt worden ist. Es kommt also nicht auf den Zeitpunkt der Zu-
schlagserteilung an, sondern auf den Zeitpunkt des Gebotstermins. Fir die Bieter ist damit
grundsatzlich das Recht anzuwenden, dass zum Zeitpunkt des Gebotstermins galt. Dies ist
sachgerecht, weil die Bieter ihre Angebote auf der Grundlage dieser Rechtslage erstellen
und insbesondere die Wirtschaftlichkeitsberechnungen fur die Anlagen durchfihren.

Nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ EEG 2027 gelten als Bestandsanlagen Pilot-
windenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesmi-
nisterium flr Wirtschaft und Energie oder als Pilotwindenergieanlage auf See im Sinn des §
3 Nummer 6 des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch die Bundesnetzagentur festgestellt
worden sind.

Aulerdem ist in § 100 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 EEG 2027 geregelt, fiir welche
Strommengen die Regelungen der Vorgangerfassungen des EEG gelten.

Zu § 100 Absatz 2 EEG 2027:

§ 100 Absatz 2 EEG 2027 enthalt Ubergangsbestimmungen zu § 6 EEG 2027. Mit den An-
derungen in § 6 EEG 2027 kdénnen die Anlagenbetreiber an die Gemeinden kinftig eine
finanzielle Beteiligung fur die tatsachlich erzeugten Strommengen zahlen, statt bisher nur
fur tatsachlich eigespeiste sowie bestimmte sog. fiktive Strommengen. Damit ist die finanzi-
elle Beteiligung kuinftig auch fir eigenverbrauchte Strommengen zulassig. Dies soll auch
auf Bestandsanlagen erweitert werden. Daher ist in § 100 Absatz 2 Satz 1 EEG 2027 zu-
nachst geregelt, dass § 6 EEG 2027 fir alle Bestandsanlagen gilt. Insofern findet die bishe-
rige Ubergangsbestimmung in § 100 Absatz 2 EEG 2023 auch fiir Bestandsanlagen, die vor
dem EEG 2023 in Betrieb genommen wurden oder einen Zuschlag erhalten haben, kein
Anwendung mehr. Insofern gilt § 6 EEG 2027 auch fur Anlagen, die z.B. unter dem EEG
2017, 2021 und 2023 in Betrieb genommen wurden, einen Zuschlag erhalten haben oder
als Pilotwindenergieanlagen festgestellt wurden. § 6 EEG 2027 gilt aber auch fir alle Gbri-
gen Bestandsanlagen.

In § 100 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 ist zusatzlich geregelt, dass § 6 EEG 2027 fur
Windenergieanlagen an Land die unter dem EEG 2021 in Betrieb genommen wurden, einen
Zuschlag in einer Ausschreibung erhalten haben oder als Pilotwindenergieanlage festge-
stellt wurden, auch dann anwendbar ist, wenn sie nur Uber eine installierte Leistung von
weniger als 1000 Kilowatt, aber mehr als 750 Kilowatt verfigen. Diese Regelung ist erfor-
derlich, weil die finanzielle Beteilung flr die genannten Anlagen unter dem EEG 2021 be-
reits ab einer installierten Leistung von mehr als 750 Kilowatt zulassig war. Dies soll weiter-
hin méglich sein. Die Ubergangsbestimmung in § 100 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027
entspricht insofern der bisherigen Ubergangsbestimmung in § 100 Absatz 2 Satz 1 EEG
2023.

In § 100 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027 ist zudem geregelt, dass Windenergieanla-
gen an Land weiterhin eine finanzielle Beteiligung fir fiktive Strommengen nach Nummer
7.2 der Anlage 2 gewahren kénnen, wenn sie vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine ent-
sprechende Vereinbarung geschlossen haben, die dies vorsah, und diese Vereinbarung
seither nicht angepasst wurde. Diese Regelung ist erforderlich, weil vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes eine solche finanzielle Beteiligung zulassig war. Die bestehenden Vereinbarun-
gen hierzu sollen Bestandsschutz genie3en. Werden die Vereinbarung jedoch angepasst,
dann darf fur die fiktiven Strommengen zukunftig keine finanzielle Beteiligung mehr erfol-
gen. Fir ,tatsachlich eingespeiste® Strommengen ist eine Ubergangsbestimmung offen-
sichtlich nicht notwendig, da diese immer eine Teilmenge der ,tatsachlich erzeugten® Strom-
menge sind und somit eine diesbezugliche finanzielle Beteiligung unverandert zulassig.
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§ 100 Absatz 2 Satz 2 EEG 2027 Ubernimmt die bisherige Regelung in § 100 Absatz 2 Satz
3 EEG 2023. Damit wird klargestellt, dass vor dem 16. Mai 2024 geschlossene Vereinba-
rungen nach dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden § 6 Absatz 4 Satz 1 EEG
2023 zu bewerten sind. Mit dem am 16. Mai 2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Anderung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschrif-
ten zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung wurde die Regelung
geandert, zu welchem Zeitpunkt die Vereinbarung nach § 6 Absatz 4 EEG geschlossen wer-
den kann. Damit vor dem 16. Mai 2024 geschlossene Vereinbarungen weiterhin als recht-
malRig geschlossen gelten kénnen, werden diese weiterhin anhand von § 6 Absatz 4 Satz 1
EEG 2023 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung bewertet.

Zu § 100 Absatz 3 EEG 2027:

Nach § 100 Absatz 3 EEG 2027 gelten die neuen Vorgaben fur Vertrage uber die Direktver-
marktung nach § 10b Absatz 7 EEG 2027 auch fiir Bestandsanlagen in der Direktvermark-
tung, sobald entsprechende vertragliche Vereinbarungen angepasst oder neu geschlossen
werden.

Haben der Betreiber einer Bestandsanlage und der Direktvermarktungsunternehmer be-
reits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Vertrag lber die Direktvermarktung geschlos-
sen, sind die Vorgaben in § 10b Absatz 7 EEG 2027 ebenfalls anzuwenden, falls dieser Ver-
trag nach Inkrafttreten des § 10b Absatz 7 EEG 2027 angepasst wird (Nummer 1). Schlief3t
der Betreiber einer Bestandsanlage mit einem Direktvermarktungsunternehmer nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes einen neuen Vertrag, sind die Vorgaben in § 10b Absatz 7
EEG 2027 ebenfalls anzuwenden (Nummer 2).

Zu § 100 Absatz 4 EEG 2027:

Durch den neuen § 100 Absatz 4 EEG 2027 wird eine Regelung getroffen, dass die Zuord-
nung geringfugiger Verbrauche nach § 10c EEG 2027 fur alle Solaranlagen mit einer instal-
lierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt unabhangig vom Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme gilt.

Die Zuordnung geringfiigiger Verbrauche nach § 10c EEG 2023 wurde mit dem Gesetz zur
Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher
Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung (Solarpaket,
BGBI. 2024 | Nr. 151) eingefihrt, galt jedoch nur fir nach dem Inkrafttreten des Solarpaket
neu in Betrieb genommene Solaranlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilo-
watt.

Durch § 100 Absatz 4 EEG 2027 gilt die Zuordnung geringfugiger Verbrauche nach § 10c
EEG 2027, die dem § 10c EEG 2023 entspricht, kiinftig auch fir vor dem 1. Januar 2023 in
Betrieb genommene Solaranlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt,
sofern Strombezlge aus dem Netz, die in den Solaranlagen oder in deren Neben- und Hilfs-
anlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht werden, nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes getatigt werden.

Zu § 100 Absatz 5 EEG 2027:

§ 100 Absatz 5 EEG 2027 schreibt die bisherige Bestimmung in § 100 Absatz 7 EEG 2023
fur ausgeforderte Anlagen fort, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden
sind, am 31. Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergltung hatten und die eine
Marktwertdurchleitung in Anspruch nehmen. Das EEG 2027 sieht keine materielle Ande-
rung der Marktwertdurchleitung flr ausgeférderte Anlage vor. Die Marktwertdurchleitung fir
ausgeforderte Anlagen betrifft qua Definition ausschlieBlich Bestandsanlagen (vgl. § 3
Nummer 3a EEG). Zur Rechtsklarheit wird bestimmt, dass die im EEG 2027 materiell unver-
andert enthaltenen Bestimmungen zur Marktwertdurchleitung fir ausgeférderte Anlagen
zuklnftig als Rechtsgrundlage des entsprechenden Anspruchs heranzuziehen sind. Ge-
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genuber der vorherigen Regelung in § 100 Absatz 7 EEG 2023 werden in § 100 Absatz 5
EEG 2027 hierzu lediglich die Bezugnahmen auf die auf ausgeférderte Anlagen anzuwen-
denden Regelungen angepasst, da deren Regelungsort sich als Folgednderung zur Einflih-
rung der VerauRerungsform der Netzbetreiberabnahme und zum Wegfall der Ausfallvergui-
tung verandert hat (§ 21c Absatz 1 Satz 3 und 4 und § 53 Absatz 2 EEG 2027, die zuvor in
§21c Absatz 1 Satz 4 und 5 und § 53 Absatz 4 EEG 2023 geregelt waren).

Zu § 100 Absatz 6 EEG 2027:

§ 100 Absatz 6 EEG 2027 schreibt die bisherige Bestimmung in § 100 Absatz 34 Satz 2
EEG 2023 fir Bestandsanlagen fort und konkretisiert die Rechtsfolgen bei Beendigung der
Geltendmachung der Abgrenzungs- oder Pauschaloption.

Die mit dem Gesetz zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von tem-
poraren Erzeugungsuberschissen (Stromspitzengesetz, BGBI. 2025 | Nr. 51) eingeflhrten
Anderungen der Speicherregelungen gelten nach § 100 Absatz 34 Satz 2 EEG 2023 auch
fur Bestandsanlagen, sobald die entsprechende Festlegung wirksam erlassen wurden. §
100 Absatz 6 Satz 1 EEG 2027 schreibt diese Regelungen fort. Gegenuber der vorherigen
Regelung in § 100 Absatz 34 Satz 2 EEG 2023 werden in § 100 Absatz 6 Satz 1 EEG 2027
lediglich die Bezugnahmen der anzuwendenden Normen angepasst, da deren Regelungs-
ort sich zum Zweck der besseren Rechtsanwendung verandert hat (§ 19 Absatz 3 Satz 5
EEG 2027, der zuvor in § 100 Absatz 34 Satz 1 EEG 2023 geregelt war).

§ 100 Absatz 6 Satz 2 EEG 2027 entspricht Anlage 1 Nummer 2 Satz 3 EEG 2023. Bei
Strom aus Bestandsanlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind
oder deren Zuschlag vor dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist, wird die Héhe der Marktpra-
mie grundsatzlich noch anhand des energietragerspezifischen Monatsmarktwerte (Anlage
1 Nummer 2 Satz 1 EEG 2023) berechnet. Sobald solche Bestandsanlagen jedoch die Ab-
grenzungs- oder Pauschaloption geltend machen, wird die Hohe der Marktpramie abwei-
chend hiervon auch fur sie anhand des energietragerspezifischen Jahresmarktwertes be-
rechnet (Anlage 1 Nummer 2 Satz 3 EEG 2023). § 100 Absatz 6 Satz 2 EEG 2027 schreibt
diese Regelungen fort.

§ 100 Absatz 6 Satz 3 EEG 2027 prazisiert die Rechtsfolge in Fallen, in denen eine vor dem
1. Januar 2023 in Betrieb genommene oder bezuschlagte Bestandsanlage die Geltendma-
chung der Abgrenzungs- oder Pauschaloption beendet. Im Fall der Beendigung der Abgren-
zungs- und Pauschaloption wird in § 100 Absatz 6 Satz 2 EEG 2027 kunftig bestimmt, dass
die mit der Geltendmachung der Abgrenzungs- und Pauschaloption (ab dem Kalendermo-
nat dieser Zuordnung zur Abgrenzungs- oder Pauschaloption) einhergehende Umstellung
auf den ,Jahresmarktwert® bis zum Abschluss des Kalenderjahres gilt, das auf das Kalen-
derjahr folgt, in dem die Zuordnung der Bestandsanlage zur Abgrenzungs- oder Pauschal-
Option unterjahrig zum Ende eines Kalendermonats oder zum Jahresende wieder beendet
wurde.

Wechselt der Betreiber der Bestandsanlage zum Beispiel zum 1. September 2027 aus der
Pauschal- oder Abgrenzungsoption zurick in eine Direktvermarktung ohne Pauschal- oder
Abgrenzungsoption (in den Schranken der AusschlieRlichkeitsoption nach § 19 Absatz 3a
EEG 2027), dann erfolgt die Abrechnung bis Ende 2028 anhand des energietragerspezifi-
schen ,Jahresmarktwertes” nach Satz 3 und frihestens ab dem 1. Januar 2029 wieder an-
hand des energietragerspezifischen ,Monatsmarktwertes“ nach Satz 1.

Die rechtsandernde Prazisierung zur Dauer der Umstellung auf den ,Jahresmarktwert* ver-
hindert zum einen eine unerwiinschte Optimierung durch unterjahriges Hin- und Herwech-
seln zwischen der Jahres- und der Monatsmarktwert-Berechnung. Sie tragt zum anderen
zur Rechtssicherheit bei, indem sie den (Mindest-)Zeitraum der Umstellung auf den ,Jah-
resmarktwert®, der mit einem Wechsel einer Bestandsanlage in die Abgrenzungs- oder Pau-
schaloption verbunden ist und der bislang nur durch Auslegung ermittelt werden konnte,
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ausdricklich ausgestaltet. § 100 Absatz 6 Satz 3 EEG 2027 ist fir nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes vollzogene (Rick-)Wechsel aus der Pauschal- oder Abgrenzungsoption in
eine Direktvermarktung mit Marktpramie ohne Pauschal- oder Abgrenzungsoption anzu-
wenden.

§ 100 Absatz 6 EEG 2027 steht hinsichtlich der Regelungen zur Pauschaloption geman §
102 EEG 2027 unter Beihilfevorbehalt.

Zu § 100 Absatz 7 EEG 2027:

Nach § 100 Absatz 7 EEG 2027 gilt § 26 Absatz 3 EEG 2027 auch fur Bestandsanlagen
hinsichtlich kinftiger Abschlage und Endabrechnungen.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Ver-
meidung von temporaren Erzeugungsiberschiissen (Stromspitzengesetz, BGBI. 2025 | Nr.
51) kdnnen Betreiber von Neuanlagen und die von ihnen dazu berechtigten Personen, z. B.
Direktvermarkter, verlangen, dass die Endabrechnung in digitaler und massengeschéfts-
tauglicher Form ausgestellt werden. AuRerdem missen die Endabrechnungen die Nummer
der EEG-Anlage nach § 8 Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung enthalten.
Durch die Anderung des § 26 Absatz 3 EEG 2027 werden diese Regelungen kiinftig auch
auf die Abrechnung von seitens der Netzbetreiber zu leistenden Abschlagen erstreckt (auf
die Begrundung zu § 26 Absatz 3 EEG 2027 wird verwiesen).

§ 26 Absatz 3 EEG 2027 gilt gemal § 100 Absatz 7 EEG 2027 kunftig auch flur Bestandsan-
lagen fir nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geleisteten Abschlage und gestellten
Endabrechnungen.

Far vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geleistete Abschléage und getatigte Endabrech-
nungen gilt gemank § 100 Absatz 1 EEG 2027 weiterhin die fiir die Bestandsanlage maf3geb-
liche Rechtslage.

Zu § 100 Absatz 8 EEG 2027:

§ 100 Absatz 8 EEG 2027 regelt, dass die Anderung des Vergiitungsbeginns in § 36i EEG
2027 auch flr jene Zuschlage qilt, die in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins
vor dem 1. Januar 2027 erteilt wurden, soweit die Frist des § 36i der fir die Anlage mal3geb-
lichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 1. Januar 2027 noch nicht abge-
laufen ist. Ist diese Frist noch nicht abgelaufen, beginnt der Vergitungszeitraum nach dem
mit diesem Gesetz geanderten § 36i EEG 2027 daher spatestens 36 Monate nach Zu-
schlagserteilung. Diese Verlangerung der Fristin § 36i EEG 2023 von 30 auf 36 Monate soll
demnach auch fir Anlagen gelten, die in einem Zuschlagsverfahren mit einem Gebotster-
min vor dem 1. Januar 2027 einen Zuschlag erhalten haben.

Zu § 100 Absatz 9 EEG 2027:

§ 100 Absatz 9 EEG 2027 enthalt Regelungen fur PV-Dachanlagen, die bestehende PV-
Dachanlagen ersetzen.

Nach § 100 Absatz 9 Nummer 1 EEG 2027 sind auf das Repowering von Solaranlagen die
Bestimmungen des EEG 2023 anzuwenden, wenn die Ersetzung der Anlagen vor dem 1.
Januar 2027 erfolgt ist. Dies entspricht bereits dem Grundsatz von § 100 Absatz 1 EEG
2027, wonach flr bestehende Anlagen grundsatzlich Bestandsrecht gilt. Gleichwohl wird in
§ 100 Absatz 9 Nummer 1 EEG 2027 diese Regelung noch einmal klargestellt. Hintergrund
hierfur ist, dass fur die entsprechende Bestimmung zum Repowering im EEG 2023 noch
keine beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission vorliegt. Denn mit dem Gesetz
zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtli-
cher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung (Solar-
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paket, BGBI. 2024 | Nr. 151) wurden die Bestimmungen fur PV-Dachanlagen im Fall einer
Erhdéhung der Leistung im Rahmen des Repowerings dahingehend angepasst, dass fir den
Uber die Leistung der ersetzten Anlage hinausgehenden Anteil des eingespeisten Stroms
ein vollumfanglicher, neuer Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2023
entsteht (§ 38h Satz 2 Nummer 2 und § 48 Absatz 4 Satz 2 EEG 2023). Fur diese Anderung
liegt jedoch noch keine beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission vor; sie unter-
liegt entsprechende einem gesetzlichen Genehmigungsvorbehalt nach § 102 EEG 2023.
Durch die Ubernahme in das EEG 2027 kann auch fiir diese Bestandfalle eine einheitliche
beihilferechtliche Genehmigung ergehen, ohne dass die EU-Kommission formal Teile des
EEG 2023 nachtraglich genehmigen musste.

Erfolgt die Ersetzung bei bestehenden Solaranlagen hingegen nach dem 31. Dezember
2026, sind § 38b Absatz 2, § 38h Absatz 2 und § 48 Absatz 2 EEG 2027 anzuwenden (§ 100
Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 EEG 2027). Die neuen Bestimmungen des EEG 2027 sind also
auch auf bestehende Anlagen anzuwenden, wenn diese nach Inkrafttreten des neuen Ge-
setzes repowert werden. Auf die Begriindung zu § 38b Absatz 2, § 38h Absatz 2 und § 48
Absatz 2 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu § 101 EEG 2027:

Die Regelung in § 101 EEG 2027 entspricht der Regelung in § 100 Absatz 47 EEG 2023,
die urspringlich mit dem im Februar 2025 in Kraft getretenen Gesetz zur Anderung des
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporaren Erzeugungsuberschiissen in das
EEG aufgenommen wurde, und enthalt auRerdem weitere Klarstellungen. Durch die explizi-
te Ubernahme ins EEG 2027 wird klargestellt, dass Anlagenbetreiber von Bestandsanlagen
weiterhin die Mdglichkeit haben, freiwillig in die neue Regelungssystematik zum Wegfall der
Zahlungsanspriiche in Zeiten negativer Preise wechseln zu kénnen. Denn um Ineffizienzen
in der Forderung und das Entstehen negativer Preise zu reduzieren, sollten im Rahmen des
gebotenen Vertrauensschutzes auch Wege fir Bestandsanlagen gedffnet werden, hierzu
einen Beitrag zu leisten. Dartber hinaus wird klargestellt, dass vom Bonus auch solche Be-
standsanlagen Gebrauch machen kénnen, deren anzulegender Wert sich nach der fir sie
malgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Zeitrdumen, in denen der
Spotmarkipreis negativ ist, erst nach Ablauf aufeinanderfolgender Stunden verringert.
SchlieBlich wird mit § 102 Absatz 1 Satz 3 EEG 2027 klargestellt, dass die Erklarung des
Anlagenbetreibers gegenuber dem Netzbetreiber, wonach die §§ 51 und 51a EEG 2027
anzuwenden sind, unwiderruflich ist. Durch die Unwiderruflichkeit sollen Mitnahmeeffekt
durch Bestandsanlagen verhindert werden, die vom Bonus profitieren wollen und anschlie-
Rend wieder in das urspriingliche Regelungsregime wechseln. Die Ubernahme der inhalts-
gleichen Regelung aus dem EEG 2023 dient der Schaffung von Transparenz Uber die
Rechtslage flir die Rechtsanwender. Die Regelung wird zudem auch deshalb in das EEG
2027 Ubernommen, weil fur die Vorgangerregelung in § 100 Absatz 47 EEG 2023 noch kei-
ne beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission vorliegt. Durch die Ubernahme in
das EEG 2027 kann eine einheitliche beihilferechtliche Genehmigung ergehen, ohne dass
die EU-Kommission Teile des EEG 2023 nachtraglich genehmigen musste.

Zu § 102 EEG 2027:
§ 102 EEG 2027 enthalt den Beihilfevorbehalt.

Nach § 102 Absatz 1 EEG 2027 werden samtliche Regelungen des EEG 2027, deren Re-
gelungsgehalt unmittelbaren Einfluss auf die Gewahrung von Zahlungen nach dem EEG an
Anlagenbetreiber haben und die damit beihilferechtlich relevant sind, unter einen gesetzli-
chen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Dies ist aufgrund des in Artikel 108 Absatz 3 Satz 3
des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union normierten Durchflihrungs-
verbots zwingend europarechtlich geboten. Der Genehmigungsvorbehalt betrifft sdmtliche
Regelungen des Teils 3 EEG 2027, den § 85a, § 100 Absatz 6 und 9 EEG 2027, den § 102
Absatz 1 EEG 2027, die §§ §§ [hier Platzhalter fir mogliche weitere Regelungen, die unter
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Beihilfevorbehalt stehen] und die Anlagen 1 bis 5. Diese Regelungen dirfen erst nach Ge-
nehmigung durch die EU-Kommission angewendet werden und nur nach Mal3gabe dieser
Genehmigung. Der Genehmigungsvorbehalt ist weit gestaltet, weil die Beihilfegenehmi-
gung fur das EEG 2023 bis zum 31. Dezember 2026 befristet ist. Es sind also auch solche
beihilferelevanten Bestimmungen unter Beihilfevorbehalt zu stellen, die durch das EEG
2027 nicht angepasst werden.

In § 102 Absatz 2 EEG 2027 ist geregelt, dass die beihilferechtliche Genehmigung der EU-
Kommission im Bundesanzeiger veroffentlicht wird. Dies dient der Transparenz und Rechts-
klarheit, auch weil die Veroffentlichung auf europaischer Ebene durch die Europaische
Kommission im hierfiir vorgesehenen Verzeichnis der wettbewerbsrechtlichen Falle in der
Regel einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist so fur die Rechtsanwender einfacher und
zeitnah nachvollziehbar, dass und in welchen Umfang die Genehmigung durch die EU-
Kommission erfolgt ist. Zeitlich relevant ist unabhangig von der Veréffentlichung im Bundes-
anzeiger weiterhin der Eingang der Genehmigung bei der Bundesregierung, der ebenfalls
im Rahmen der Veroffentlichung bekanntgegeben wird.

Zu Nummer 114
Zu Anlage 1 (Hohe der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags)

Anlage 1 zum EEG 2027 wird neu gefasst. Die Neufassung ist aufgrund der EinfGhrung der
Zahlungspflicht nach § 20a EEG 2027 erforderlich. Kunftig wird in der Anlage geregelt, wie
die Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 und der Refinanzierungs-beitrag
nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 berechnet wird. Die Berechnung der Marktpramie wurde
dabei nicht geandert.

In Nummer 1 der Anlage 1 zum EEG 2027 sind die Begriffsbestimmungen enthalten, die
zur Berechnung der Marktpramie und des Refinanzierungsbeitrags erforderlich sind. Die
Definitionen des anzulegenden Wertes (AW), des Jahresmarktwertes (JW), des Monats-
marktwertes (MW) und die Marktpramie (MP) sind gegenuber den Regelungen in Num-
mer 1 der Anlage 1 zum EEG 2023 unverandert.

Bei der Bestimmung des anzulegenden Wertes (AW) ist unter anderem zu beachten, dass
bei der Bestimmung der Hohe des anzulegenden Wertes zunachst die Bestimmungen des §
23 Absatz 3 EEG 2027 Anwendung finden. Dies wird deutlich durch die Begriffsbestimmung
des anzulegenden Wertes in Nummer 1 der Anlage 1 zum EEG 2027. Dort ist geregelt, dass
die §§ 19 bis 54 EEG 2027 bei der Bestimmung des anzulegenden Wertes zu berticksichti-
gen sind. Von diesem Verweis ist auch § 23 Absatz 3 EEG 2027 erfasst. In § 23 Absatz 3
EEG 2027 ist geregelt, in welcher Reihenfolge der fiir die jeweilige Anlage im jeweiligen
Kalenderjahr geltende anzulegende Wert anzupassen ist. In dieser Regelung sind kunftig
alle Regelungen gelistet, die den anzulegenden Wert der Anlagen erhéhen oder reduzieren.
Hierfur wird auch auf die Begriindung zu § 23 EEG 2027 verwiesen. Die Regelungen in § 23
Absatz 4 EEG 2027 sind hingegen erst anzuwenden, wenn die Héhe des Anspruchs auf
Marktpramie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2027 oder der Zahlungspflicht nach § 20a
Absatz 1 EEG 2027 errechnet wurden.

Neu eingefigt sind die Definitionen des Refinanzierungsbeitrag (RB) und des angepassten
Refinanzierungsbeitrags (RBangepasst). Diese Definitionen sind erforderlich, um den Refinan-
zierungsbeitrag berechnen zu kdnnen.

Die Berechnung des Monatsmarktwertes wird hingegen in der Anlage 1 zum EEG 2027
nicht mehr geregelt. Die Berechnung der Marktpramie wird fur Neuanlagen wie zuletzt
schon nach dem EEG 2023 nur noch anhand des Jahresmarktwertes erfolgen. Es war da-
her nicht erforderlich, die Berechnung des Monatsmarktwertes weiterhin in der Anlage 1
zum EEG 2027 zu regeln. Fir Bestandsanlagen, bei denen bislang die Marktpramie anhand
des Monatsmarktwertes berechnet wurde, erfolgt die Berechnung der Marktpramie den-
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noch weiterhin anhand des Monatsmarktwertes. Fir diese Anlagen ist Anlage 1 zum EEG
2023 weiterhin unverandert anwendbar.

In Nummer 2 der Anlage 1 zum EEG 2027 ist kinftig die Berechnung des Jahresmarkt-
wertes geregelt. Diese Regelungen entsprechen bisherigen den Regelungen in Nummer
4.2 und 4.3 der Anlage 1 zum EEG 2023. Die Berechnung des Jahresmarktwertes nach
dem EEG 2027 erfolgt auf die gleiche Weise wie bisher unter dem EEG 2023.

Aufgrund dieser systematischen Neufassung der Anlage 1 zum EEG 2027 war es auch
nicht erforderlich, in der Anlage selbst eine Regelung zum zeitlichen Anwendungsbereich
vorzusehen. Nummer 2 der Anlage 1 zum EEG 2023 konnte daher ersatzlos gestrichen
werden. Flr Bestandsanlagen gilt Nummer 2 der Anlage 1 zum EEG 2023 weiterhin fort,
weil fur diese Anlagen weiterhin die Anlage 1 zum EEG 2023 gilt.

In Nummer 3 der Anlage 1 zum EEG 2027 ist kunftig die Berechnung der Marktpramie
geregelt. Diese Regelung entspricht der bisherigen Regelung in Nummer 4.1 der Anlage 1
zum EEG 2023. Die Berechnung der Marktpramie erfolgt daher auf die gleiche Weise wie
bis-her fir Neuanlagen nach dem EEG 2023. Zu beachten ist dabei, dass die Marktpramie
keinen negativen Wert annehmen kann. Auf die Marktpramie nach Nummer 3 der Anlage 1
zum EEG 2027 sind anschlielRend die Regelungen in § 23 Absatz 4 EEG anzuwenden.

In Nummer 4 der Anlage 1 zum EEG 2027 ist die Berechnung des Refinanzierungsbei-
trags geregelt. Der Refinanzierungsbeitrag ist von den Anlagenbetreibern nach § 20a Ab-
satz 1 EEG 2027 an die Netzbetreiber zu zahlen, wenn der Jahresmarktwert (JW) hoher ist
als der fur die Anlage im jeweiligen Kalenderjahr geltende anzulegende Wert (AW). Es wird
daher kinftig Jahre geben, in denen die Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber den Refi-
nanzierungsbeitrag zu zahlen haben und Jahre, in denen sie eine Marktpramie enthalten.

Nach Nummer 4.1 der Anlage 1 zum EEG 2027 wird der Refinanzierungsbeitrag jahrlich
berechnet. Die Berechnung erfolgt dabei riickwirkend anhand des Jahresmarktwertes. Die
Hohe des Refinanzierungsbeitrages (RB) berechnet sich daher grundsatzlich nach folgen-
der Formel: RB = JW — AW. Wie bei der Marktpramie kann auch der Refinanzierungsbeitrag
keinen negativen Wert annehmen.

In Nummer 4.2 der Anlage 1 zum EEG 2027 ist die Anpassung des Refinanzierungsbei-
trags in Zeiten geringer Markterlése geregelt (sogenannte ,dynamische Abschopfung®).
Diese Anpassung ist erforderlich, damit Anlagenbetreiber auch bei vergleichsweise gerin-
gen (konkret: bei Strompreisen die geringer sind als der Refinanzierungsbeitrag), aber posi-
tiven Spotmarktpreisen weiterhin einen Anreiz haben, Strom zu erzeugen und in das Netz
einzuspeisen. Der Refinanzierungsbeitrag ist grundsatzlich fir jede Kilowattstunde erzeug-
ten und in das Netz eingespeisten Strom zu zahlen. Wenn der Anlagenbetreiber also gerin-
gere Einnahmen fur eine Kilowattstunde Strom erzielen kann, als er Refinanzierungsbeitrag
zu leisten hatte, ware es unwirtschaftlich die Anlage weiterhin zu betreiben, obwohl der er-
zeugte Strom einen positiven Marktwert und damit typischerweise auch Systemnutzen hat.
Liegt der Spotmarktpreis beispielsweise bei 3 ct/kWh, der Refinanzierungsbeitrag aber bei
5 ct/kWh, hatte der Betreiber einen Anreiz, die Anlage aus wirtschaftlicher Sicht abzuschal-
ten. Auch in solchen Situationen soll aber das Preissignal des Spotmarktes unbeeintrachtigt
bei den Anlagenbetreibern ankommen und Grundlage der Dispatchentscheidungen sein.

Der Refinanzierungsbeitrag wird immer dann angepasst, wenn der Spotmarktpreis in einer
Viertelstunde gleich oder kleiner ist als die Summe aus dem Refinanzierungsbeitrag nach
Nummer 4.1 der Anlage 1 zum EEG 2027 und einem technologiespezifischen Mindesterlds.
Dieser Mindesterlds ist bei der Anpassung des Refinanzierungsbeitrags ebenfalls zu be-
ricksichtigen, weil die Anlagenbetreiber flir den Betrieb der Anlage laufende Kosten haben.
Wenn diese Kosten durch die Einnahmen am Strommarkt nicht abgedeckt sind, lohnt es
sich fur die Anlagenbetreiber ebenfalls nicht, die Anlage zu betreiben.
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Der Refinanzierungsbeitrag wird dahingehend angepasst, dass die Anlagenbetreiber ledig-
lich den konkreten Spotmarktpreis fir die jeweilige Viertelstunde abziglich des Mindesterlo-
ses an den Netzbetreiber leisten mussen. Der Mindesterlds muss den Anlagenbetreibern
erhalten bleiben, weil sie sonst keinen Anreiz hatten, in diesen Zeiten Strom in das Netz
einzuspeisen. Der Mindesterlés deckt die laufenden Kosten der Anlagenbetreiber ab. Die
Hohe des angepassten Refinanzierungsbeitrags ergibt sich daher aus der folgenden For-
mel: RBangepasst = Spotmarktpreis — Mindesterlds.

Die Hohe des technologiespezifischen Mindesterldses ist ebenfalls in Nummer 4.2 der Anla-
ge 1 zum EEG 2027 geregelt. Er betragt fur Windenergieanlagen auf See 1,5 Cent pro Kilo-
wattstunde, flr Solaranlagen 0,5 Cent pro Kilowattstunde und fiir die Gbrigen Technologien
1 Cent pro Kilowattstunde. Diese Werte kénnen von der BNetzA im Rahmen der Festle-
gungskompetenz von § 85 Absatz 2 Nummer 12 EEG 2027 erh6ht werden (vergleiche hier-
zu auch die Begriindung zu § 85 Absatz 2 Nummer 12 EEG 2027).

Auch der angepasste Refinanzierungsbeitrag kann keinen negativen Wert annehmen.

Diese Anpassung des Refinanzierungsbeitrags nach Nummer 4.2 der Anlage 1 zum
EEG 2027 fihrt dazu, dass die Netzbetreiber in Abschdpfungsjahren kiinftig viertelstunden-
genau ermitteln missen, wie hoch der Refinanzierungsbeitrag fir die in der jeweiligen Vier-
telstunde erzeugten Strommenge ist. Anders als bei der Marktpramie kann der nach Num-
mer 4.1 der Anlage 1 zum EEG 2027 ermittelte Refinanzierungsbeitrag nicht mit der gesam-
ten im Kalenderjahr erzeugten Strommenge multipliziert werden. Es muss vielmehr flr jede
Viertelstunde eines Kalenderjahres ermittelt werden, ob und in welcher Héhe eine Anpas-
sung des Refinanzierungsbeitrages vorzunehmen ist. In den ermittelten Viertelstunden
muss sodann der angepasste Refinanzierungsbeitrag mit der in der jeweiligen Viertelstunde
erzeugten und in das Netz eingespeisten Strommenge multipliziert werden. Fur Viertelstun-
den, in denen kein Anpassungsbedarf wegen geringer Strompreise nach Nummer 4.2 der
Anlage 1 zum EEG 2027 besteht, werden die in den Viertelstunden erzeugten Strommen-
gen mit dem unangepassten Refinanzierungsbeitrag nach Nummer 4.1 der Anlage 1 zum
EEG 2027 multipliziert.

Auf den Refinanzierungsbeitrag nach Nummer 4.1 und den angepassten Refinanzierungs-
beitrag nach Nummer 4.2. der Anlage 1 zum EEG 2027 sind anschliel3end die Regelungen
in § 23 Absatz 4 EEG anzuwenden. Die Regelungen in § 53b und 53c EEG 2027 sind also
nicht zu bertcksichtigen, wenn der Netzbetreiber nach Malligabe von Nummer 4.2 der Anla-
ge 1 zum EEG 2027 pruft, ob ein Fall der dynamischen Abschépfung vorliegt (Vergleiche
hierzu Begriindung zu § 23 Absatz 4 EEG 2027).

In Nummer der 5 Anlage 1 zum EEG 2027 sind die Veroffentlichungspflichten der Ubertra-
gungsnetzbetreiber geregelt. Diese Regelungen sind weitgehend identisch mit den Rege-
lungen in Nummer 5 der Anlage 1 zum EEG 2023. Insbesondere besteht fiir die Ubertra-
gungsnetzbetreiber weiterhin die Pflicht, den Monatsmarktwert nach der Maligabe der
Nummer 3.2 der Anlage 1 zum Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am Tag vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung zu veroéffentlichen. Auch wenn die Berechnung
von Marktpramie und Refinanzierungsbeitrag flir Neuanlagen kunftig nur noch anhand des
Jahresmarktwertes erfolgt, muss der Monatsmarktwert weiterhin veréffentlicht werden, weil
er zur Ermittlung der Marktpramie fur einen Teil der Bestandsanlagen erforderlich ist.

Nummer 6 der Anlage 1 zum EEG 2027 regelt die Mitteilungspflichten der Strombdérsen.
Diese Regelungen sind identisch zu den Regelungen in Nummer 6 der Anlage 1 zum
EEG 2023.
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Zu Artikel 2 (Anderung des Messstellenbetriebsgesetzes)
Zu Nummer 1

Der bisherige Rollout-Ansatz in § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b MsbG zielte darauf
ab, diejenigen Messstellen mit Erzeugungsanlagen (der erfasste Anlagenkreis ergibt sich
aus § 2 Satz 1 Nummer 1 MsbG) verpflichtend mit einem intelligenten Messsystemen und
einer Steuerungseinrichtung auszustatten, die insbesondere im Falle temporarer Erzeu-
gungsuberschisse steuerbar zur Verfigung stehen missen.

Die grundsatzliche Ausweitung der Direktvermarktung auf alle Neuanlagen mit Ausnahme
von Steckersolargeraten mit einer installierten Leistung der Solaranlage oder der Solaranla-
gen von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis
zu 800 Voltampere nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 EEG 2027 geht mit der
technischen Anforderung einher, dass zukunftig auch diese zusatzlichen direktvermarkte-
ten Erzeugungsanlagen in den verpflichten Rollout nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
be b MsbG aufgenommen werden.

Eine strukturierte, flachendeckende Ausstattung im Rahmen des Pflicht-Rollouts nach § 29
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b MsbG ist einer alternativen zusatzlichen Ausstattung tber
die Moglichkeit zur Bestellung eines intelligenten Messsystems und einer Steuerungsein-
richtung nach § 34 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 MsbG vorzuziehen. Einbau und Betrieb von
intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen sollen weiterhin aus einer Hand
durch den Messstellenbetreiber gewahrleistet werden und die Verantwortung fir die Her-
stellung der Sicht- und Steuerbarkeit nicht wieder zurlck in die Hande des Anlagenbetrei-
bers gelegt werden (vgl. BT-Drs. 20/14235, S. 70). Nur bei Einbeziehung in den Rollout
kann dieser zudem effizient erfolgen.

Aulerdem ist die Eingliederung des Anlagensegments von mehr als 2 bis 7 Kilowatt instal-
lierter Leistung mit Blick auf die Kostengerechtigkeit geboten; andernfalls wirden Anlagen-
betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung bis 7 kW aufgrund der zuséatzlichen
Bestellkosten nach § 34 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
MsbG im Ergebnis mehr fir die Ausstattung mit digitaler Technologie bezahlen als Anlagen-
betreiber mit Anlagen Uber 7 Kilowatt.

Zu Nummer 2

Die Erweiterung des Rollouts intelligenter Messsysteme und Steuerungseinrichtungen in
§ 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b MsbG auf Anlagen mit einer installierten Leistung von
mehr als zwei Kilowatt wird kostenmafig in § 30 Absatz 1 Nummer 4 MsbG nachvollzogen.
§ 30 Absatz 1 Nummer 4 MsbG enthalt die geringste Preisobergrenze fir Messstellen mit
steuerbaren Anlagen und steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG. Dane-
ben gilt Uber § 30 Absatz 2 MsbG fur diese Anlagen auch die zusatzliche Preisobergrenze
fur Messstellen, die nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 MsbG mit intelligenten Messsystemen
und Steuerungseinrichtungen am Netzanschlusspunkt ausgestattet werden.

Zu Nummer 3

Mit den Anderungen in § 45 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis ¢ sowie Nummer 2
Buchstabe b bis d MsbG ist der mal3gebliche Bezugspunkt fir die Einhaltung der Rollout-
Quote bei Messstellen mit Erzeugungsanlagen (der erfasste Anlagenkreis ergibt sich aus §
2 Satz 1 Nummer 1) zuklnftig die Anzahl der neu oder insgesamt auszustattenden Mess-
stellen. Neu auszustattende Messstellen mit Erzeugungsanlagen sind Messstellen ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Ausstattungsverpflichtung nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
be b MsbG greift.



-223 -

Bislang bezogen sich die Rollout-Quoten nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 fir
Messstellen mit Erzeugungsanlagen auf die installierte Leistung. Der bisherige Ansatz lief3
grundzustandigen Messstellenbetreibern vor dem Hintergrund des Fokus auf die Herstel-
lung der maximal zu steuernden Anlagenleistung (temporare Erzeugungstberschisse) die
Moglichkeit, weniger Anlagen mit mehr Leistung auszustatten, um insgesamt 90 % der (ge-
gebenenfalls neu) installierten Anlagenleistung mit intelligenten Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b anzubinden. Hintergrund
war die Ubergeordnete Zielvorgabe, den Rollout noch starker auf die Bedurfnisse der Sys-
temsicherheit zu fokussieren (vgl. BT-Drs. 20/14235, S. 64f.).

Mit der Erweiterung der Direktvermarktung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2
EEG 2027 muss zukunftig gleichzeitig sichergestellt werden, dass eine mdglichst grol3e
Anzahl direktvermarkteter Erzeugungsanlagen die fur eine Viertelstundenbilanzierung und
Steuerung erforderliche Ausstattung mit intelligenten Messsystemen und Steuerungsein-
richtungen Uber den gesetzlichen vorgegebenen Rollout erhalt. Mit der Ausrichtung an den
neu (§ 45 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie Nummer 2 Buchstabe a bis c) bzw.
insgesamt (§ 45 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c sowie Nummer 2 Buchstabe d) auszustat-
tenden Messstellen wird die Regelung fortentwickelt. Bei einer Ausstattungsquote von 90 %
der Messstellen mit Erzeugungsanlagen ist ebenso davon auszugehen, dass ausreichend
steuerbare Leistung mit intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen adres-
siert wird.

Im Rahmen von § 45 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a MsbG (Rollout-Quote bis
31.12.2026) besteht zugunsten der grundzustandigen Messstellenbetreiber die Auswahl-
madglichkeit, ob entweder die neu in Betrieb genommene installierte Leistung oder die neu
ausgestatteten Messstellen fur die Erreichung der 90 %-Quote mafgeblich sein sollen. Die
Auswahl kann der jeweilige gMSB insbesondere bei der Datenubermittlung der quotenrele-
vanten Ausstattungen an die Bundesnetzagentur mitteilen. Gleichzeitig wird durch die Um-
stellung der praktische Vollzug der Regelungen entburokratisiert, weil die bisherige Bezug-
nahme allein auf den Anteil der neu installierten Leistung zahlreiche grundzustandige Mess-
stellenbetreiber vor Herausforderungen bei der Datenbeschaffung gestellt hat.

Zu Artikel 3 (Anderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung)
Zu Nummer 1

Durch die Anderung in § 3 EEV werden die bisher in § 5 EEV enthaltenen Veroffentlichungs-
pflichten kinftig einheitlich in § 3 EEV geregelt, wobei die in § 5 Absatz 2 Satz 6 Nummer 1
EEV a. F. geregelte Veroéffentlichungspflicht zur Héhe des Preislimits ganzlich entfallt. Auf
die Begriindung zu § 5 EEV n. F. wird verwiesen.

Zu Nummer 2

Durch die Anderung in § 5 EEV werden die prognostizierten Strommengen aus fernsteuer-
baren Anlagen preislimitiert zu einem Preis von 0 Euro pro Megawattstunde am Day-Ahead-
Markt angeboten sowie die bisher dort enthaltenen Verdéffentlichungspflichten einheitlich in
§ 3 EEV n. F. geregelt.

Die Vermarktung von Strommengen zu Zeiten negativer Preise geht zulasten des EEG-
Kontos. Um dem entgegenzuwirken hat der Ubertragungsnetzbetreiber bei fernsteuerbaren
Anlagen die Moglichkeit, die Wirkleistungseinspeisung der Anlage zu reduzieren. Schon
bisher war flir diese Anlagen eine preislimitierte Vermarktung vorgesehen. Nun-mehr wird
das Preislimit auf 0 Euro pro Megawattstunde am Day-Ahead-Markt festgelegt, so dass eine
Vermarktung von Strommengen aus steuerbaren Anlagen zu negativen Preisen kunftig
vollstandig vermieden werden und das EEG-Konto vor zusatzlichen Belastungen geschiitzt
werden kann. Die Regelung tragt damit auch zur Vermeidung von temporaren Stromspitzen
bei, da unndtige Einspeisung bei negativen Preisen vermieden wird.
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Die bisher in § 5 Absatz 2 Satz 6 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 EEV a. F. enthaltenen Ver-
offentlichungspflichten werden kunftig in § 3 Absatz 2 EEV geregelt, wodurch alle Veroffent-
lichungspflichten zu den Vermarktungstatigkeiten zentral in § 3 EEV n. F. zusammengefasst
werden. Die bisher in § 5 Absatz 2 Satz 5 und Satz 6 Nummer 1 EEV a. F. geregelte Verof-
fentlichungspflicht zur Héhe des Preislimits und die Geheimhaltungspflicht bis zur Veroffent-
lichung entfallt hingegen, da die Strommengen aus fernsteuerbaren Anlagen kinftig nur
noch zu einem einheitlichen Preislimit am Day-Ahead-Markt angeboten werden.

Die Regelungen zur Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung sowie die damit zusam-
menhangende Kostenregelung bleiben unverandert und sind kinftig in § 5 Absatz 2 EEV n.
F. (bisheriger Absatz 3) und in § 5 Absatz 3 EEV n. F. (bisheriger Absatz 4) geregelt, wobei
auch der Verweis in § 5 Absatz 3 Satz 1 EEV n. F. entsprechend angepasst wird.

Zu Nummer 3

Bei der Anderung in § 8 Absatz 1 Satz 2 EEV handelt es sich zudem um eine redaktionelle
Folgeanderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai
2025.

Zu Nummer 4

Durch die Anderungen in § 12a erster Halbsatz EEV wird die Anschlussforderung fir kleine
Biomasse-Anlagen, die einen Anteil von Gllle von mindestens 80 Masseprozent einsetzen
(Gullekleinanlagen) auf 12 Jahre verlangert.

Durch die Anderung in § 12a Nummer 1 EEV wird die Méglichkeit, eine Anschlussférderung
nach Ablauf der zwanzigjahrigen Forderperiode zu erhalten, verlangert, indem auch Anla-
gen, deren Férderung vor dem 1. Januar 2032 endet, eine Anschlussférderung erhalten
kénnen.

Die Anderung in § 12a Nummer 2 EEV dient, wie bereits die bisher geltende Regelung,
dazu, die Anschlussférderung nach der EEV auf bestehende Gullekleinanlagen zu begren-
zen.

Zu Nummer 5

Die Streichung von § 12b Satz 1 Nummer 2 EEV ist erforderlich, da die mit der Verordnung
zur Umsetzung des EEG 2021 eingefuhrte Vorschrift mittlerweile durch eine im EEG enthal-
tene Ubergangsbestimmung zur férderfreien Erhéhung der installierten Leistung von Altan-
lagen bis zu der Grenze von 150 kW Uberlagert wird (siehe § 100 Absatz 38 EEG 2023). Die
Streichung dient der Vermeidung von Widersprichen. Aus der Streichung der Nummer 2
folgt eine Anpassung der Nummerierung der Folgenummern.

Zu Nummer 6

Die Anderungen in §12c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b EEV dienen der Fest-le-
gung der zukunftig geltenden Foérdersatze.

Durch die Anderung in § 12c Absatz 2 Satz 1 EEV wird die bestehende Degressionsrege-
lung fortgeflihrt. Die Degression der verlangerten Anschlussférderung beginnt im
Jahr 2028. Weiterhin wird die Degression mit dem Ziel der Vereinheitlichung auf 1 Prozent
erhoht.

Zu Nummer 7

Die Anderung in § 12d Satz 2 EEV ordnet an, dass Betreiber von Anlagen, deren Vergu-
tungsanspruch bereits vor Inkrafttreten beendet war, dem Netzbetreiber innerhalb von
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sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mitteilen missen, dass sie die An-
schlussvergitung in Anspruch nehmen wollen.

Zu Nummer 8
Zu § 12g (Beihilfevorbehalt)

Der bisherige Regelungsgehalt von § 12g EEV wird gestrichen, da die Frist fur die Evaluie-
rung abgelaufen ist.

Kunftig enthalt § 12g EEG 2027 den Beihilfevorbehalt fir die Regelungen zur Anschlussfor-
derung von Gullekleinanlagen.

Nach § 12g Absatz 1 EEG 2027 werden samtliche Regelungen des Abschnitts 3a EEV (An-
schlussférderung fir Gullekleinanlagen), deren Regelungsgehalt unmittelbaren Einfluss auf
die Gewahrung von Zahlungen nach der EEV an Anlagenbetreiber haben und die damit
beihilferechtlich relevant sind, unter einen gesetzlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt.
Dies ist aufgrund des in Artikel 108 Absatz 3 Satz 3 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union normierten Durchfliihrungsverbots zwingend europarechtlich geboten.
Der Genehmigungsvorbehalt betrifft samtliche Regelungen des Abschnitts 3a EEV. Diese
Regelungen dirfen erst nach Genehmigung durch die EU-Kommission angewendet wer-
den und nur nach MaRRgabe dieser Genehmigung.

In § 12g Absatz 2 EEG 2027 ist geregelt, dass die beihilferechtliche Genehmigung der EU-
Kommission im Bundesanzeiger veroffentlicht. Dies dient der Transparenz und Rechtsklar-
heit, auch weil die Veroffentlichung auf europaischer Ebene durch die Europaische Kom-
mission im hierflr vorgesehenen Verzeichnis der wettbewerbsrechtlichen Falle in der Regel
einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist so fir die Rechtsanwender einfacher und zeit-
nah nachvollziehbar, dass und in welchen Umfang die Genehmigung durch die EU-Kom-
mission erfolgt ist. Zeitlich relevant ist unabhangig von der Veroffentlichung im Bundesan-
zeiger weiterhin der Eingang der Genehmigung bei der Bundesregierung, der ebenfalls im
Rahmen der Veroffentlichung klargestellt wird.

Zu Nummer 9

Bei der Anderung in § 14 Absatz 1 EEV handelt es sich zudem um eine redaktionelle Folge-
anderung zur Umsetzung des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025.

Zu Artikel 4 (Aufhebung der Innovationsausschreibungsverordnung )

Die Innovationsausschreibungsverordnung wird aufgehoben. Mit dem Wegfall von Inno-
vationausschreibungen wird konsequent nachvollzogen, dass sich der Zubau von Anlagen-
kombinationen, insbesondere von Erzeugungsanlagen und Speichern, bewahrt hat und
sich zunehmend als Standard etabliert. Ein eigenes Ausschreibungssegment mit besonde-
rer Anreizwirkung im Sinne der Innovationsausschreibungen ist nicht mehr erforderlich.
Hierzu wird auch auf die Begriindung zu § 39n EEG 2027 verwiesen.

Zu Artikel 5 (Anderung des Energiefinanzierungsgesetzes)
Zu Nummer 1

§ 1 Absatz 2 EnFG wird wegen Zeitablaufs gestrichen, nachdem sich eine voribergehen-
de anteilige Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten nach § 24b EnWG infolge des Ab-
laufs des Giiltigkeitszeitraums der bis 2023 befristeten Regelung (§ 24b EnWG) erledigt
hat. Mit der Streichung gehen Folgeanderungen in § 47 Absatz 3 EnFG sowie in Num-
mer 4.10 und Nummer 5.9 der Anlage 1 des EnFG einher. Auf die Begrindungen wird je-
weils verwiesen.
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Infolgedessen wird § 1 Absatz 1 EnFG zu § 1 EnFG.

Zu Nummer 2

In der Begriffsbestimmung des § 2 Nummer 18 Buchstabe a EnFG wird klargestellt, dass
ein Anlagenbetreiber, der nach § 19 EEG 2027 oder § 50 EEG 2027 oder nach entspre-
chenden Bestimmungen in friheren Fassungen des EEG keine Zahlungen erhalt, zusatz-
lich noch der sonstigen Direktvermarktung nach § 21a EEG 2027 zugeordnet sein muss, um
ungeférderten Strom im Sinne der Norm zu erzeugen. Wenn sich ein Anlagenbetreiber etwa
fur die VerauRerungsform Marktpramie nach § 20 EEG 2027 entschieden hat, dann erzeugt
er selbst dann keinen ungefoérderten Strom, wenn in dem maR3geblichen Kalenderjahr eine
Abschopfung nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 stattgefunden hat. Nur wenn der Anlagenbe-
treiber den Strom nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EEG 2027 der sonstigen Direktver-
marktung nach § 21a EEG 2027 zugeordnet hat, kann der Strom als ungefordert gelten. Der
Vorschrift liegt somit eine formelle Betrachtungsweise zugrunde.

Hiervon unberihrt bleibt § 2 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc EnFG. Bei der
Frage, ob es sich in Fallen des § 2 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc EnFG um
ungeférderten Strom handelt, ist alleine maRgeblich, ob nach den Bestimmungen des
KWKG Zahlungen in Anspruch genommen werden; auf die qualifizierten Anforderungen
nach dem EEG kommt es nicht an. Gleichzeitig handelt es sich lediglich dann um ungefor-
derten Strom, wenn der Anlagenbetreiber flr den erzeugten Strom weder Zahlungen nach
Buchstabe aa und Buchstabe bb noch nach Buchstabe cc in Anspruch genommen hat. Es
handelt sich somit um Vorgaben, die kumulativ erfillt sein missen.

Die Definition ungeforderten Stroms wird in § 2 Nummer 18 Buchstabe b EnFG dahinge-
hend prazisiert, dass in der Variante des Buchstabens b auerhalb der Bundesrepublik er-
zeugter Strom mit Herkunftsnachweisen nur dann ungeférdert in diesem Sinne ist, wenn fur
ihn keine Zahlungen aufgrund einer grenziberschreitenden Ausschreibung nach § 5 Absatz
2 Satz 3 EEG 2027 geleistet worden sind. Denn anderenfalls handelt es sich aus deutscher
Sicht um Strom, der der hergebrachten Wertung des deutschen Gesetzgebers in § 80 Ab-
satz 2 EEG 2027 entsprechend bereits durch eine deutsche Férderbeteiligung privilegiert
ist. Dementsprechend sollte er wie in Deutschland produzierter und nach §19 EEG gefor-
derter Strom eingestuft werden (was etwa flir die Begrenzung der Umlagen zugunsten
stromkostenintensiver Unternehmen relevant wird; vgl. § 30 Nummer 3 Buchstabe b EnFG).

Zu Nummer 3

Durch § 6 Absatz 1 Satz 3 EnFG wird eine Regelung in das Gesetz aufgenommen, die sich
bisher allein im 6ffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EnFG
fand. Es handelt sich damit um eine klarstellende gesetzliche Anordnung. Durch diese Re-
gelung wird sichergestellt, dass hinsichtlich der Ausgaben der Ubertragungsnetzbetreiber
im Sinne der Anlage 1 EnFG vorrangig Einnahmen als eingesetzt gelten, die nicht aus Bun-
desmitteln stammen. Diese Fiktion ist notwendig, damit dem Bund keine Mittel zuflief3en,
die nicht vom Bund stammen.

Zu Nummer 4

Mit der Anderung des § 7 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EnFG wird das Verhaltnis zwischen
dem zu erwartenden Ausgleichsanspruch gemafR § 6 Absatz 1 EnFG und den Abschlags-
zahlungen nach § 7 Absatz 1 EnFG klargestellt. Der zu erwartende Ausgleichsanspruch
bertcksichtigt nicht die gerade auf der Ermittlung des zu erwartenden Ausgleichsanspruchs
zu leistenden Abschlagszahlungen nach § 7 Absatz 1 EnFG.
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Zu Nummer 5

Bei der Anderung des § 9 Absatz 1 Satz 1 EnFG handelt es sich um eine notwendige inhalt-
liche Anderung. Wahrend in § 6 Absatz 1 Satz 2 EnFG bereits die Mdglichkeit eines Aus-
gleichsanspruchs der Bundesrepublik Deutschland gegen die Ubertragungsnetzbetreiber
angelegt ist, beschrankte sich der bisherige Wortlaut des § 9 Absatz 1 Satz 1 EnFG einseitig
auf einen Zahlungsanspruch der Ubertragungsnetzbetreiber gegen die Bundesrepublik
Deutschland. Entsprechendes gilt fir Abschlagszahlungen gemaf § 7 Absatz 1 EnFG. Der
offentlich-rechtliche Vertrag nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EnFG soll dem Sinn und
Zweck nach die Zahlungsanspriche der §§ 6 bis 8 EnFG vollstandig abbilden, sodass eine
Korrektur erforderlich ist.

Zu Nummer 6

Die Anpassung in § 13 Absatz 1 Nummer 1 EnFG ist eine redaktionelle Folgeanderung zur
Anpassung des § 26 Absatz 2 EEG 2027.

Zu Nummer 7
§ 14 Satz 1 Nummer 3 EnFG wird redaktionell angepasst.

Mit der Anderung des § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG soll der neu eingefiihrte Refinanzie-
rungsbeitrag in § 20a Absatz 1 EEG 2027 auch in die 2. Stufe des belastungsseitigen Wal-
zungsmechanismus — dem Ausgleich zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern und den
ihnen unmittelbar oder mittelbar nachgelagerten Netzbetreibern — integriert werden. Die
nachgelagerten Netzbetreiber miissen den Ubertragungsnetzbetreibern geman § 14 EnFG
die aufgeflhrten Zahlungen weiterleiten. Der Refinanzierungsbeitrag stellt in diesem Kon-
text eine neue Einnahmequelle der nachgelagerten Netzbetreiber dar, deren Einnahmen an
die Ubertragungsnetzbetreiber weitergeleitet werden miissen. Aufgrund der Bedeutung des
Refinanzierungsbeitrags fir das EEG-Konto wird eine eigene, neue Nummer 4 eingeflihrt,
die den Ausgleichsanspruch auf die durch die nachgelagerten Netzbetreiber vereinnahmten
Zahlungen aus dem Refinanzierungsbeitrag erstreckt. Zum Refinanzierungsbeitrag wird auf
die Begriindung zu § 20a Absatz 1 EEG 2027 verwiesen.

Der neue § 14 Satz 1 Nummer 5 EnFG ist inhaltsgleich mit der Nummer 4 nach altem Recht
und wird als Auffangtatbestand um eine Nummer nach hinten verschoben.

Zu Nummer 8

Mit der Anderung des § 15 EnFG werden die potenziellen Einnahmen nach § 14 Satz 1
Nummer 4 EnFG und nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 in den horizontalen Belastungsaus-
gleich zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern implementiert. Bei den Zahlungen nach
§ 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG handelt es sich um die von den Verteilernetzbetreibern an die
Ubertragungsnetzbetreiber weitergeleiteten Einnahmen aus dem Refinanzierungsbeitrag
gemal § 20a Absatz 1 EEG 2027 (vgl. insofern die Begriindung zu § 20a Absatz 1 EEG
2027). Ebenfalls Beriicksichtigung finden die von den Ubertragungsnetzbetreibern unmittel-
bar von den Anlagenbetreibern vereinnahmten Refinanzierungsbeitrage.

Darlber hinaus werden auch die Zahlungen der Ubertragungsnetzbetreiber an die Bundes-
republik Deutschland nach den o6ffentlich-rechtlichen Vertragen nach § 9 EnFG im horizon-
talen Belastungsausgleich beriicksichtigt.

Zu Nummer 9

§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EnFG wird aufgrund der Anderung des § 26 EEG 2027 redaktio-
nell angepasst.
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Zu Nummer 10
Die Anpassung in der Uberschrift von Abschnitt 3 erfolgt aus redaktionellen Griinden.
Zu Nummer 11

Mit der Anderung des § 25 EnFG werden kleinere Anpassungen aus redaktionellen Griin-
den vorgenommen.

Zu Nummer 12

Mit der Anderung des § 26 EnFG wird auf den Wegfall der Verordnungserméchtigung in
§ 93 EEG 2023 reagiert.

Zugleich wird die Vorschrift redaktionell angepasst.
Zu Nummer 13

§ 32 Nummer 1 Buchstabe d EnFG wird dergestalt angepasst, dass flr die Nachweiser-
bringung in Bezug auf die Klassifizierung eines Unternehmens kunftig nicht mehr aus-
schliel3lich die Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ) 2008 zugrunde gelegt wird, son-
dern auch die aktualisierten WZ 2025. Eine Zertifizierung findet unverandert durch die sta-
tistischen Amter der Lander statt. Ungeachtet dessen bleibt fiir die Einordnung eines Unter-
nehmens in materieller Hinsicht und dessen Beihilfeberechtigung weiterhin die Zuordnung
nach der WZ 2008 maRgeblich, weil die Leitlinien der Europaischen Kommission fiir staatli-
che Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (sog. KUEBLL), auf deren Grund-la-
ge die beihilferechtliche Genehmigung fur die Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) fur
stromkostenintensive Unternehmen erteilt wurde, entsprechende Vorgaben machen und
nicht an die neue Nomenklatur angepasst worden sind. Demzufolge wird die Anlage 2 des
EnFG nicht angepasst. Die materiellen Voraussetzungen fir die Berechtigung zum Erhalt
der Umlagenbegrenzung flr stromkostenintensive Unternehmen bleiben gleich.

Die gesetzliche Anderung erfolgt nur aus vollzugspraktischen Griinden. Die statistischen
Amter der Lander zertifizieren mit der Einflhrung der WZ 2025 in zunehmenden Fallen aus-
schlieBlich nach dieser neuen Nomenklatur. Vor diesem Hintergrund ist eine gesetzliche
Anpassung erforderlich.

In tatsachlicher Hinsicht stimmen die WZ 2025 in grof3en Teilen mit den WZ 2008 Uberein.
Eine Rechtsunsicherheit ist in diesen Fallen daher ausgeschlossen. In allen anderen Fallen
nimmt das Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine eigenstandige Pri-
fung vor. Im Rahmen dieser Prifungsbefugnis ordnet das BAFA ein Unternehmen einer
Branche nach Anlage 2 des EnFG in Anwendung der WZ 2008 zu. Erganzend wird auf den
Umsteigeschlissel des Statistischen Bundesamts zur Klassifikation der Wirtschaftszweige,
Ausgabe 2008 (WZ 2008) zur Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2025
(WZ 2025), veroffentlicht auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts, verwiesen.

Zu Nummer 14

§ 46 Absatz 6 Nummer 4 EnFG a.F. wird gestrichen, weil sich der Anwendungsbereich
der Regelung wegen Zeitablaufs erledigt hat. Die Regelung beschrankte sich auf den Ver-
brauch von Strommengen, die vor dem 1. Januar 2023 verbraucht wurden.

Zu Nummer 15

§ 47 Absatz 3 EnFG a.F. hat sich infolge Zeitablaufs erledigt und wird gestrichen, nachdem

in der Vorschrift eine Mittelverwendung zur Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen
Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten ausdricklich nur fur das Kalenderjahr 2023 ge-
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setzlich zugelassen war. Daneben wird auf die Begrindung zu Nummer 4.9 der Anlage 1
EnFG verwiesen.

Zu Nummer 16

Die Mitteilungspflichten der Verteilnetzbetreiber gegeniber ihren vorgelagerten Ubertra-
gungsnetzbetreibern umfassen nach der Anpassung des § 50 Nummer 1 Buchstabe b)
EnFG auch die H6he der Einnahmen aus dem Refinanzierungsbeitrag gemal § 20a Ab-
satz 1 EEG 2027. Hiermit wird sichergestellt, dass die Ubertragungsnetzbetreiber ihren
Ausgleichsanspruch gegen die Verteilernetzbetreiber nach § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG
auch der Hohe nach beziffern kbnnen. Im Einzelnen wird auf die Begriindung zu § 20a Ab-
satz 1 EEG 2027 verwiesen.

In der Folge erfolgt eine Neunummerierung.
Zu Nummer 17
Zu Buchstabe a

Der neu gefasse § 51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe aa EnFG ent-
hélt eine Pflicht der Ubertragungsnetzbetreiber zur Veréffentlichung der von den jeweiligen
Verteilernetzbetreibern vereinnahmten Refinanzierungsbeitrdge gemall § 20a Absatz 1
EEG 2027. Die Regelung bewirkt Transparenz und soll Unterschiede der Verteilernetzbe-
treibern bei den vereinnahmten Refinanzierungsbeitragen sichtbar machen. Fur die unmit-
telbar von den Ubertragungsnetzbetreibern vereinnahmten Refinanzierungsbeitrage folgt
die Pflicht zur Veroffentlichung bereits aus § 51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EnFG in
Verbin-dung mit § 50 Nummer 1 Buchstabe b EnFG. Im Ubrigen wird auf die Begriindung zu
§ 20a Absatz 1 EEG 2027 verwiesen.

Zu Buchstabe b

In § 51 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b EnFG finden kleine redaktionelle Anpassungen
statt, u.a. weil sich die Binnenstruktur des § 53 EEG 2027, auf den verwiesen wird, veran-
dert hat. Auf die Begriindung zu § 53 Absatz 2 EEG 2027 wird verwiesen.

Durch den neuen§ 51 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ EnFG wird die jahrliche Veroffent-
lichungspflicht um den Wert des Abzugs fiir Strom, welcher der neuen, férderfreien Verau-
Rerungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchlei-
tung zugeordnet wird, erweitert (neuer Buchstabe c). Auf die Begrindungen zu § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2027 sowie zu § 53
Absatz 1 EEG 2027 wird verwiesen.

Zu Nummer 18

Die Anderung des § 52 Absatz 3 EnFG erfolgt aus redaktionellen Griinden. Es findet ledig-
lich eine terminologische Anpassung statt.

Zu Nummer 19

Durch die Anderungen des § 53 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 EnFG wird ein Re-
daktionsversehen behoben.

Zu Nummer 20

Die Anderung in § 60 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EnFG ist aus redaktionellen Griinden
erforderlich.
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Bei der Vorausschau des EEG-Finanzierungsbedarfs wird mit der Anderung des § 60 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 EnFG nunmehr auch die Héhe der prognostizierten Einnahmen
aus dem Refinanzierungsbeitrag gemal § 20a Absatz 1 EEG 2027 bertcksichtigt. Die pro-
gnostizierten Einnahmen aus dem Refinanzierungsbeitrag gemal § 20a Absatz 1
EEG 2027 stellen eine relevante Information fir die Vorausschau des EEG-Finanzierungs-
bedarfs dar. Die Regelung verfolgt zudem den lbergeordneten Zweck, die Ausbaukosten
im Verhaltnis zu den Ausbauzielen nach § 1 Absatz 2, Absatz 3 EEG 2027 Uberschlagig zu
skizzieren und der Allgemeinheit durch Veroffentlichung zuganglich zu machen. Damit die-
se offentliche Funktion erfillt werden kann, bedarf es nicht nur einer Prognose der Verof-
fentlichung der von den Ubertragungsnetzbetreibern an die Anlagenbetreiber zu leistenden
Zahlungen in Forderjahren, sondern spiegelbildlich dazu auch eine Prognose der Hohe der
von den Anlagenbetreibern an die Ubertragungsnetzbetreibern zu leistenden Refinanzie-
rungsbeitrage in Abschopfungsjahren.

§ 60 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EnFG a.F. wird aufgrund der Einflgung einer neuen Num-
mer 2 zu Nummer 3.

Zu Nummer 21
Zu Buchstabe a

Die Schatzungsbefugnis der Ubertragungsnetzbetreiber wird in § 61 Satz 1 EnFG erweitert
und umfasst nun neben Umlagen auch den Ausgleichsanspruch der Ubertragungsnetzbe-
treiber gegen die ihnen nachgelagerten Netzbetreiber gemaf § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG.
Damit wird verhindert, dass die Ubertragungsnetzbetreiber bei einem Untétigbleiben der
ihnen nachgelagerten Netzbetreiber schutzlos gestellt werden, weil die Ubertragungsnetz-
betreiber nicht Uber die erforderlichen Informationen zur Ermittlung und Erhebung des An-
spruchs nach § 14 Satz 1 Nummer 4 EnFG verfiigen. Der bisherige Wortlaut erstreckte sich
ausschlie8lich auf Umlagen. Daher bedarf es einer Erweiterung des Anwendungsbereichs.

Zu Buchstabe b

Durch die Erganzung in § 61 Satz 5 EnFG sind kiinftig auch zugunsten des EEG-Kontos
Sicherheitszuschlage und -abschlage vorzusehen. Bisher galt dies nur zugunsten der Um-
lagenkonten.

Zu Nummer 22

Bei der Anderung des § 62 Absatz 2 Nummer 2 EnFG handelt es sich um eine redaktionel-
le Anpassung.

Zu Nummer 23

Mit der Anpassung des § 66 EnFG wird die Ubergangsbestimmung redaktionell (iberarbei-
tet, nachdem sich der Anwendungsbereich der Absatze 2 bis 10 aus unterschiedlichen
Grunden (u.a. aus Zeitablauf der Regelung oder dem Eintritt einer Bedingung) erledigt hat.

Zu Nummer 24
In § 67 Absatz 2 EnFG wird der letzte Satz wegen Zeitablaufs der Regelung gestrichen.

Daruber hinaus wird mit der Einfugung eines neuen § 67 Absatz 6 EnFG sichergestellt,
dass bei der Besonderen Ausgleichsregelung fir stromkostenintensive Unternehmen im
Antragsjahr 2027 auch weiterhin die Rechtslage Anwendung findet, die im Zeitpunkt des
maRgeblichen Nachweisjahres 2026 galt. Eine Ubergangsbestimmung ist geboten, weil
sich im Rahmen der Begriffsbestimmung des ungeférderten Stroms nach § 2 Nummer 18
EnFG die gesetzlichen Anforderungen der Regelung verandert haben. Die Anpassung des
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§ 2 Nummer 18 EnfG hat Auswirkungen auf die Nachweisfihrung nach § 32 Nummer 1
Buchstabe e EnFG. Zum Schutz der Antragsteller wird damit fir das Antragsjahr 2027 aus-
nahmsweise von dem sonst bei der Besonderen Ausgleichsregelung bestehenden Grund-
satz abgewichen, dass die Rechtslage im Zeitpunkt der Stellung eines Antrags auf Umla-
genbegrenzung maldgeblich ist.

Mit der in § 67 Absatz 7 EnFG geschaffenen Ubergangsbestimmung wird eine vollzugs-
praktische Notwendigkeit umgesetzt, die sich als Folgeanderung des § 32 Nummer 1 Buch-
stabe d EnFG darstellt. Nachdem eine Vielzahl der Statistischen Landesamter seit dem 1.
Januar 2026 ausschlieBlich auf Basis der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2025 (WZ
2025) eine Zertifizierung der Branchenzugehdrigkeit vornehmen, bedarf es bereits fiir das
Antragsjahr 2026 einer Bestimmung, welche die Anwendung der neuen Rechtslage (und
damit eine Zertifizierung nach den WZ 2025) zulasst. Diesem Erfordernis entspricht der neu
eingefiigte § 67 Absatz 7 EnFG. Der bisherige Wortlaut des § 32 Nummer 1 Buchsta-
be d EnFG a.F. erfasste demgegentiber lediglich Zertifizierungen nach der WZ 2008, so-
dass die Regelung jedenfalls seit dem Antragsjahr 2026 praktisch nicht angewendet werden
konnte. Im Ubrigen wird auf die Begriindung zu § 32 Nummer 1 Buchstabe d EnFG verwie-
sen.

Zu Nummer 25
Zu Buchstabe a

Mit der Aufnahme der Nummer 4.5 der Anlage 1 EnFG in Nummer 1.1 der Anlage 1 EnFG
wird ein redaktionelles Versehen korrigiert. Bereits vor dem Inkrafttreten des EnFG am
01.01.2023 waren die Erlose aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie fur den EEG-Bi-
lanzkreis nach § 11 StromNZV als prognostizierte Einnahmen bei der Ermittlung der EEG-
Umlage auszuweisen. Fir eine Streichung dieser Einnahmeposition mit Inkrafttreten des
EnFG bestand kein sachlicher Grund. Denn den Ubertragungsnetzbetreibern ist aufgrund
der zur Verfugung stehenden Erfahrungswerte eine ausreichende Prognosescharfe der
Einnahmen im Sinne der Nummer 1.1 der Anlage 1 EnFG mdglich, soweit es um die Ein-
nahmen nach Nummer 4.5 der Anlage 1 EnFG geht. Vor diesem Hintergrund sind die Erlése
aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie fir den EEG-Bilanzkreis nach §11 StromNZV
fortan — in Ubereinstimmung mit der alten Rechtslage vor Inkrafttreten des EnFG — bei der
Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs einzubeziehen. Insgesamt wirkt sich die Aufnah-
me der Nummer 4.5 der Anlage 1 EnFG kostenmindernd auf die Ermittlung des EEG-Finan-
zierungsbedarfs aus.

Daneben haben sich aufgrund der Streichung der bisherigen Nummer 5.9 der Anlage 1
EnFG a.F. die nachfolgenden Nummern entsprechend verschoben, die als besondere Aus-
gaben bei der Prognose zur Ermittlung des EEG-Finanzierungsbedarfs in Nummer 1.1 der
Anlage 1 EnFG Relevanz finden. Als Folgednderung findet diese Anderung auch in Num-
mer 1.1 der Anlage 1 EnFG Berucksichtigung.

Zudem ist die EinfUgung der Nummern 4.10, 4.11 und 5.11 in Nummer 1.1 der Anlage 1
EnFG eine Folgeanderung zur Aufnahme dieser Nummern in die Anlage. Auf die Begriin-
dungen zu den jeweiligen Nummern wird verwiesen.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Anderung der Nummer 4.2 der Anlage 1 EnFG wird beriicksichtigt, dass der Bund
keine Zahlungen an die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 3 Absatz 3 Nummer 3a EEV in
der Fassung vom 31. Dezember 2022 mehr leistet. Entsprechend liegen insofern auch kei-
ne besonderen Einnahmen im Sinne der Norm vor, sodass die Vorschrift redaktionell anzu-
passen ist.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Die bisherige Nummer 4.10 der Anlage 1 EnFG a.F. wurde als Folgeanderung der Strei-
chung der bisherigen Nummer 5.9 der Anlage 1 EnFG ebenfalls gestrichen. Insofern wird
auf die Begriindung zu Nummer 5.9 der Anlage 1 EnFG verwiesen.

Mit der neuen Nummer 4.10 der Anlage 1 EnFG werden die Zahlungen aus dem Refinan-
zierungsbeitrag nach § 20a Absatz 1 EEG 2027 als besondere Einnahmen bei der Ermitt-
lung des EEG-Finanzierungsbedarfs in einer eigenen Nummer berlcksichtigt. Kommt es in
einem Jahr aufgrund hoher Strompreise zu einer Abschdpfung beim Anlagenbetreiber, so
resultiert daraus ein neuer Einnahmeposten fir das EEG-Konto. Dieser ist bei der Ermitt-
lung des EEG-Finanzierungsbedarfs eigens auszuweisen, weil sich die Abschopfung kos-
tenmindernd auf den EEG-Finanzierungsbedarf auswirkt. Es wird im Einzelnen auf die Be-
grindung zu § 20a Absatz 1 EEG 2027 verwiesen.

In Nummer 4.11 der Anlage 1 EnFG werden als weitere besondere Einnahmen Zahlungen
ausgewiesen, die in Ubereinstimmung mit einer vélkerrechtlichen Vereinbarung nach § 5
Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 aus einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
eingehen. Diese Nummer erfasst als Kehrseite zu Ausgaben aufgrund der Férderung von
Anlagen ,ins Ausland hinein“ in Phasen relativ niedriger Strompreise Einnahmen aus einer
Abschoépfung ,im Ausland® in Phasen relativ hoher Strompreise. Sie steht insofern spiegel-
bildlich zu Nummer 5.11 der Anlage 1 EnFG, auf dessen Begrindung insoweit verwiesen
wird.

Zu Buchstabe c

Die bisherige Nummer 5.9 der Anlage 1 EnFG a.F. wird gestrichen, nachdem sich eine
Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Ubertragungsnetzkosten
nach § 24b EnWG infolge des Ablaufs des Glltigkeitszeitraums der befristeten Regelung (§
24b EnWG) erledigt hat. Demnach finden keine zweckgebundenen Zahlungen dieser Art
von dem Bankkonto fir die Aufgaben nach dem EEG nach § 47 Absatz 1 Satz 1 auf das
Konto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG statt.

Mit der Streichung der bisherige Nummer 5.9 der Anlage 1 EnFG verschieben sich die nach-
folgenden Nummern entsprechend.

Die neue Nummer 5.11 der Anlage 1 EnFG weist ausdriicklich Zahlungen als besondere
Ausgabenaus, die in Ubereinstimmung mit einer volkerrechtlichen Vereinbarung nach § 5
Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 in einen anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ge-
leistet werden. Diese neue Nummer wird erforderlich, um zukuinftig rechtsklar Zahlungen als
Ausgaben zu erfassen, die in Abwicklung einer finanziellen Beteiligung der Bundes-republik
Deutschland an einer durch einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten der Europaischen
Union durchgefuhrten Ausschreibung (§ 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG 2027) ins Aus-
land geleistet zu werden. Denn in dieser neuen Variante grenziberschreiten-der Kooperati-
on vollzieht sich die finanzielle Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland strukturell nicht
uber Zahlungen ,im laufenden Forderbetrieb“ nach dem EEG, sondern erst auf nachgela-
gerter Ebene als Beteiligung an den dem anderen Mitgliedstaat im Férdervollzug entstande-
nen Kosten (vgl. insofern Begrindung zu § 5 EEG 2027). Entsprechend unsicher ware es,
solche Zahlungen unter die hergebrachten Nummern (insbesondere Nummer 5.1) zu sub-
sumieren. Hier schafft die neue Nummer 11 der Anlage 1 EnFG Rechtsklarheit. Deren Wort-
laut ist dabei bewusst offengehalten, so dass sie auch in den anderen Férderkonstellationen
des § 5 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 (gemeinsame oder gedffnete nationale grenziiberschrei-
tende Ausschreibung) Anwendung finden kann. Dabei gilt stets Folgendes:

. Nummer 5.11 der Anlage 1 EnFG legt bewusst nicht fest, wer die ausgleichser-
heblichen Zahlungen ins Ausland leistet. Bei einer finanziellen Beteiligung ge-
maf § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG 2027 etwa dirfte es sich anbieten, die
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Zahlungsstréme Uber einen deutschen Ubertragungsnetzbetreiber abzuwickeln
(vgl. insofern Begrindung zu § 5 Absatz 4 EEG 2027), der seine Zahlungen
dann als Ausgaben im Rahmen des Ausgleichs nach §§ 6, 7 EnFG einbeziehen
kann. Fir andere Konstellationen des § 5 Absatz 2 Satz 3 EEG 2027 kdnnen
aber durchaus auch andere Beteiligte eingebunden sein, wie etwa ein Verteil-
netzbetreiber. Dieser Bandbreite tragt der offene Wortlaut der Nummer 5 11 der
Anlage 1 EnFG Rechnung.

. Selbiges qilt fir die Frage, an wen im Ausland die ausgleichserheblichen Zah-
lungen geleistet werden. Auch hier sind Konstellationen denkbar, in denen Zah-
lungen an eine staatliche Stelle im Ausland oder an eine von ihr benannte Zahl-
stelle gehen (naheliegend etwa im Falle des § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EEG
2027), und Konstellationen, in denen Zahlungen an Anlagenbetreiber im Aus-
land geleistet werden (etwa im Falle der § 5 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 oder
Nummer3 EEG 2027). Dem tragt der offene Wortlaut Rechnung.

. Um trotz dieser Offenheit rechtsklare und fur alle beteiligten Akteure nachvoll-
ziehbare Verhaltnisse zu haben, fordert Nummer 5.11 der Anlage 1 EnFG je-
doch stets, dass die Zahlungen in Ubereinstimmung mit einer vélkerrechtlichen
Vereinbarung nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 EEG 2027 erfolgen. Diese Forde-
rung knupft an dem Umstand an, dass die beteiligten Mitgliedstaaten fur jedes
Kooperationsprojekt nach § 5 EEG 2027 konkrete Mal3stabe zur Abwicklung der
Projektforderung volkerrechtlich zu vereinbaren haben. In dieser Vereinbarung
halten die beteiligten Mitgliedstaaten verlasslich fest, wie und durch wen Zahlun-
gen aus der Bundesrepublik Deutschland zu erfolgen haben. In der Folge kon-
nen beteiligte Akteure auch nur auf den Ausgleich von Ausgaben vertrauen, die
sie in Ubereinstimmung mit eben dieser Vereinbarung getétigt haben. Diese
Regelung stellt sicher, dass die Bundesrepublik Deutschland Uber die Ausge-
staltung der volkerrechtlichen Vereinbarung stets die Hoheit darlber behalt,
welche Belastungen des EEG-Kontos sie zur Erschlieung von Strommengen
im Zuge grenzuberschreitender Kooperationen einzugehen bereit ist.

Nummer 5.11 der Anlage 1 EnFG regelt, dass bestimmte Zahlungen als relevante Ausga-
ben fur den Ausgleich nach EnFG anzusehen sind. Sie knlpft damit an faktische Zahlungen
an (die im Einklang mit volkerrechtlichen Vereinbarungen zu stehen haben). Sie regelt —
genau wie Nummer 4.11 der Anlage 1 EnFG in der umgekehrten Konstellation von Ein-nah-
men aus Abschopfung — hingegen nicht, ob und woraus Zahlende zur Zahlung verpflichtet
sind und ob und fir welches Rechtssubjekt im Ausland als Kehrseite entsprechende An-
spruche auf Zahlung bestehen. Diese Fragen lassen sich nicht Ubergeordnet-abstrakt im
EnFG regeln. Sie sind vielmehr in Abhangigkeit von der jeweiligen Kooperationsform an
anderer Stelle zu regeln, insbesondere auf untergeordneter Ebene und jeweils projektspezi-
fisch.

Zu Buchstabe d

Durch die Anderung in den Nummern 9.1, 9.3, 9.5 bis 9.7 der Anlage 1 EnFG werden Rege-
lungen beziglich der Abgrenzung der Einnahmen und Ausgaben fir die Vermarktung von
Strommengen getroffen, die der neuen, forderfreien Veraullerungsform der Netzbetreibe-
rabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung zugeordnet sind (Nummer
9.1 und 9.5), sowie Folgeanderungen aus der Anpassung der §§ 53, 56 und 57 EEG 2027
vorgenommen (Nummer 9.1 und 9.3).

Nach der neuen Nummer 9.5 der Anlage 1 EnFG gelten die Vorgaben fir die Marktwert-
durchleitung flir ausgeférderte Anlagen in den Nummern 9.1 bis 9.4 der Anlage 1 EnFG
auch fur Strommengen in der befristeten Marktwertdurchleitung entsprechend.
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Die bisherigen Nummern 9.5 und 9.6 der Anlage 1 EnFG a.F. werden kinftig in den neuen
Nummern 9.6 und 9.7 der Anlage 1 EnFG geregelt. Nummer 9.6 der Anlage 1 EnFG wird
teilweise wegen Zeitablaufs angepasst. Dies gilt hinsichtlich der zusatzlichen Einnahmen
und Ausgaben, die infolge des StromPBG i.V.m. § 24b EnWG entstanden sind. Im Ubrigen
wird auf die Begrindungen zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2027 und § 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 EEG 2027, zu § 53 Absatz 1 EEG 2027 sowie zu § 1 EnFG, zu § 47 Absatz 3
EnFG und Anlage 5.9 der Anlage 1 EnFG verwiesen.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.
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	Entwurf eines Gesetzes für einen planbaren, kosteneffizienten, netzverträglichen und marktorientierten Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor
	Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes
	Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien

	2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	3. § 1a Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.
	4. § 3 wird wie folgt geändert:
	5. § 4 wird wie folgt geändert:
	6. § 4a wird gestrichen.
	7. § 5 wird wie folgt geändert:
	§ 5 „
	Ausbau im In- und Ausland; grenzüberschreitende Ausschreibungen“.
	(2) „ Soweit die Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien durch Ausschreibungen ermittelt werden, sollen im Umfang von insgesamt 20 Prozent der gesamten jährlich zu installierenden Leistung an Anlagen auch Gebote für Anlagen im Staatsgebiet eines oder mehrerer der folgenden anderen Staaten bezuschlagt werden können:
	(3) Grenzüberschreitende Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur zulässig, wenn
	(5) „ Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom werden angerechnet auf


	8. § 6 wird wie folgt geändert:
	(5) „ Für die tatsächlich eingespeiste Strommenge, für die Betreiber von Wind-energieanlagen an Land oder Freiflächenanlagen nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung eine Zahlung als Förderung erhalten oder einen Refinanzierungsbeitrag an den Netzbetreiber geleistet haben und für die sie Zahlungen nach diesem Paragrafen an die Gemeinden oder Landkreise geleistet haben, können sie die Erstattung dieses im Vorjahr an die Gemeinden oder Landkreise geleisteten Betrages im Rahmen der Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen.“

	9. § 7 Absatz 2 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
	10. In § 8 Absatz 5a wird nach der Angabe „installierten Leistung“ die Angabe „der Solaranlage oder der Solaranlagen“ eingefügt.
	11. § 8b wird durch den folgenden § 8b ersetzt:
	„§ 8b
	Mitteilung des Einspeiseortes
	Der Netzbetreiber teilt dem Anschlussbegehrenden innerhalb von vier Wochen, nachdem der Verknüpfungspunkt für den Netzanschluss nach § 8 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 feststeht, die alphanumerischen Bezeichnungen des vereinbarten Ortes der Messung, der Entnahme und der Einspeisung von Energie mit, anhand derer eine Teilnahme am Bilanzkreissystem ermöglicht wird.“


	12. § 9 wird wie folgt geändert:
	(6) „ Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes und zur erstmaligen erfolgreichen Testung der An-lage oder KWK-Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber über diese neu eingebaute Technik sowie unbeschadet weiterer Vorgaben im Zusammenhang mit der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes müssen
	„(2b) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 [Nummer 2 Buchstabe b und] Nummer 3 Buchstabe b müssen Betreiber von Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installierten Leistung von [weniger als 25/weniger als 100 Kilowatt], die Strom in ein Netz einspeisen, am Verknüpfungspunkt mit dem Netz jeweils die Wirkleistungseinspeisung dauerhaft und unabhängig vom Einbau eines intelligentem Messsystems und der Veräußerungsform auf maximal 50 Prozent der installierten Leistung der hinter dem Verknüpfungspunkt angeschlossenen Solaranlagen des zweiten Segments begrenzen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung der Solar-anlage oder der Solaranlagen von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.“
	„(3a) Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne des Absatzes 2b als eine Anlage, wenn sie von demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Absatz 3 Satz 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.“

	13. § 10b wird wie folgt geändert:
	(7) „ In Verträgen über die Direktvermarktung von Strom aus Anlagen treffen Direktvermarktungsunternehmer und Anlagenbetreiber Vereinbarungen über

	14. In § 11a Absatz 6 wird die Angabe „Grünem Wasserstoff“ durch die Angabe „grünem Wasserstoff“ ersetzt.
	15. Die Überschrift des Teils 3 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Teil 3
	Marktprämie, Refinanzierungsbeitrag und Netzbetreiberabnahme“.

	16. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Abschnitt 1
	Arten des Zahlungsanspruchs und Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber“.

	17. § 19 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Der Anspruch nach Absatz 1 Nummer 1 besteht für Anlagen mit einer installierten Leistung von mindestens 100 Kilowatt nur, soweit der Anlagenbetreiber spätestens [sechs Monate] nach Inbetriebnahme dem Netzbetreiber in Textform mittgeteilt hat, dass für den in der Anlage erzeugten Strom eine Förderung nach Absatz 1 in Anspruch genommen werden soll. Eine Zuordnung der Anlage nach § 21c Absatz 1 Satz 1 zur Veräußerungsform der Direktvermarktung mit Marktprämie nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 innerhalb von sechs Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage steht der Mitteilung nach Satz 1 gleich, soweit keine Mitteilung nach Satz 1 erfolgt ist. Satz 1 ist nicht anwendbar für

	18. § 20 Satz 1 wird durch den folgenden Satz 1 ersetzt:
	19. Nach 20 werden die folgenden §§ 20a und 20b eingefügt:
	„§ 20a
	Zahlungspflicht im Rahmen der Marktprämie
	(1) Für Kalenderjahre, in denen der Jahresmarktwert über dem für die Anlage im jeweiligen Kalenderjahr geltenden anzulegenden Wert liegt, sind Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten Strom zur Zahlung eines Refinanzierungsbeitrags gegenüber dem Netzbetreiber verpflichtet, soweit sie für die Anlage
	(2) Die Zahlungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht für erzeugte und in das Netz eingespeiste Strommengen, aus Biomasseanlagen, ausgenommen Klär- und Deponiegasanlagen, und aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt. Die Zahlungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht in Fällen von § 19 Absatz 4 und 5.
	(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt und verpflichtet, den Refinanzierungsbei-trag vom Anlagenbetreiber zu erheben. Er muss bei der Erhebung des Refinanzierungsbeitrags die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns anwenden.

	§ 20b
	Ausstieg aus der Förderung und Abschöpfung
	Wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber in Textform mitteilen, dass sie für den in der Anlage erzeugten Strom keine Förderung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 mehr in Anspruch nehmen wollen, entfällt


	20. § 21 wird wie folgt geändert:
	§ 21 „
	Netzbetreiberabnahme und Mieterstromzuschlag“.
	(1) „ Ein Zahlungsanspruch im Rahmen der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 besteht nur für Kalendermonate, in denen der Anlagenbetreiber den Strom in ein Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach § 11 Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung stellt, und zwar für


	21. § 21a wird durch den folgenden § 21a ersetzt:
	„§ 21a
	Sonstige Direktvermarktung
	(1) Das Recht der Anlagenbetreiber, den in ihren Anlagen erzeugten Strom oh-ne Inanspruchnahme der Zahlung nach § 19 Absatz 1 direkt zu vermarkten (sonstige Direktvermarktung), bleibt unberührt.
	(2) Die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 besteht auch für Strom, den die Anlagenbetreiber im Rahmen der sonstigen Direktvermarktung veräußern.“


	22. § 21b wird wie folgt geändert:
	23. § 21c Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorangehenden Kalendermonats mitteilen, wenn sie erstmals Strom in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 Satz 1 veräußern oder wenn sie zwischen den Veräußerungsformen wechseln. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 Kilowatt, für die der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat, gelten als der Veräußerungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet. Eine ausgeförderte Anlage gilt mit Beendigung des Anspruchs auf Zahlung nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als der Veräußerungsform der Netzbetreiberabnahme in der Variante für ausgeförderte Anlagen nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 zugeordnet, soweit der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat. Die Zuordnung einer Anlage entspricht der Geltendmachung des entsprechenden Anspruchs.“

	24. Die Überschrift des Abschnitts 2 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Abschnitt 2
	Allgemeine Bestimmungen zum Zahlungsanspruch und zur Zahlungspflicht“.

	25. § 22 wird wie folgt geändert:
	§ 22 „
	Wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Wertes“.

	26. § 22a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	27. §§ 23 bis 23c werden durch die folgenden § 23 bis 23c ersetzt:
	§ 23 „
	Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlungen
	(1) Die Höhe der Zahlungsansprüche nach § 19 Absatz 1 und die Höhe der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 bestimmen sich nach den hierfür als Berechnungsgrundlage anzulegenden Werten für Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas.
	(2) In den anzulegenden Werten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.
	(3) Die anzulegenden Werte werden nach Berücksichtigung von §§ 23b bis 24 in folgender Reihenfolge angepasst, wobei die anzulegenden Werte nicht negativ werden können:
	(4) Die Höhe der Ansprüche nach § 19 Absatz 1 verringert sich und die Höhe der Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 erhöht sich in folgender Reihenfolge, wobei der Anspruch keinen negativen Wert annehmen kann

	§ 23a
	Besondere Bestimmung zur Höhe der Marktprämie und des Refinanzierungsbeitrags
	Die Höhe des Anspruchs auf die Marktprämie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Höhe des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a Absatz 1 werden nach Anlage 1 berechnet.

	§ 23b
	Besondere Bestimmungen zur Netzbetreiberabnahme
	Als anzulegender Wert für die Höhe des Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und in der Variante für ausgeförderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist jeweils der Jahresmarktwert anzuwenden, der sich in entsprechender Anwendung von Anlage 1 Nummer 2 berechnet, höchstens jedoch 10 Cent pro Kilowattstunde.

	§ 23c
	Anteilige Zahlung
	Bestehen für Strom der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 oder die Zahlungspflicht nach § 20a in Abhängigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten Leistung, bestimmen sich diese


	28. § 24 wird wie folgt geändert:
	§ 24 „
	Sonderregelungen für Strom aus mehreren Anlagen; Anlagenzusammenfassung“.
	„(2a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der Anlagengröße nach § 20 Satz 1 Nummer 1 mehrere Solaranlagen als eine Anlage anzusehen, wenn sie von demselben Betreiber am selben Standort gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Absatz 1 Satz 3 bis 5 findet entsprechende Anwendung.“


	29. §§ 25 und 26 werden die folgenden §§ 25 und 26 ersetzt:
	§ 25 „
	Beginn, Dauer und Beendigung der Zahlungspflichten
	(1) Marktprämien, Refinanzierungsbeiträge oder Mieterstromzuschläge sind jeweils für die Dauer von 20 Jahren zu zahlen, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes nichts anderes ergibt. Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 31. Dezember des zwanzigsten Jahres der Zahlung. Beginn der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage.
	(1a) Zahlungen im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind bis zum Ende des dritten auf die Ausstattung der Anlage mit einem intelligenten Messsystem und einer Steuerungseinrichtung folgenden Kalender-monats, längstens bis zum Ende des 30. auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Kalendermonats zu zahlen.
	(2) Ein Anspruch im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante für ausgeförderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist bis zum 31. Dezember 2032 zu zahlen.

	§ 26
	Fälligkeit, Abschläge und Endabrechnung
	(1) Der Anspruch des Anlagenbetreibers nach § 19 Absatz 1 wird fällig, sobald und soweit er seine Pflichten zur Übermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 erfüllt hat. Der Anspruch des Netzbetreibers auf Zahlung des Refinanzierungsbeitrags nach § 20a Absatz 3 wird vier Wochen nach Zugang der Endabrechnung des Netzbetreibers fällig.
	(2) Auf die zu erwartenden Zahlungen nach § 19 Absatz 1 oder § 20a Absatz 1 sind monatlich Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten. Die Höhe der Abschläge kann insbesondere anhand des Jahresmarktwertes des Vorjahres oder der Monatsmarktwerte der Vormonate bestimmt werden. Die Abschläge sind vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes jeweils zum 15. Kalendertag des Folgemonats fällig. Ab dem März des auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres sind Abschläge auf zu erwartende Zahlungen nach § 19 Absatz 1 für die Monate März bis Dezember eines Jahres sowie Januar und Februar des Folgejahres nicht vor Erfüllung der Pflichten zur Übermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 des jeweiligen Vorjahres fällig. Zu hohe oder zu niedrige Abschläge sind mit der Endabrechnung des Netzbetreibers im jeweils folgenden Kalenderjahr auszugleichen.
	(3) Die Endabrechnung nach Absatz 1 und Abrechnungen zu Abschlägen nach Absatz 2 müssen die Nummer der EEG-Anlage nach § 8 Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung enthalten und sind dem Berechtigten auf Verlangen in digitaler und massengeschäftstauglicher Form auszustellen.“


	30. § 27 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	31. § 28 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land finden im Jahr 2027 zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Mai und 1. November und in den Jahren 2028 bis 2032 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Mai, 1. August und 1. November statt.
	(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils 10 000 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.
	(3) Das Ausschreibungsvolumen
	(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt diese Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.“

	32. § 28a wird wie folgt geändert:
	(2) „ Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils 14 000 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen wird gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.
	(3) Das Ausschreibungsvolumen

	33. § 28b wird wie folgt geändert:
	(2) „ Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils 1 500 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen wird gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.
	(3) Das Ausschreibungsvolumen verringert sich jeweils um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installierten Leistung von mehr als 750 Kilowatt, für deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegende Wert nicht durch Aus-schreibungen bestimmt worden ist und die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.
	(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungs-volumen verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.
	(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.“

	34. § 28c wird wie folgt geändert:
	(2) „ Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2027 bis 2032 jeweils 500 Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.“
	(4) „ Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 1. Februar die Differenz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.
	(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.“

	35. § 28d wird wie folgt geändert:
	(3) „ (weggefallen)
	(4) (weggefallen)“.

	36. Die §§ 28e bis 28g werden durch den folgenden § 28e ersetzt:
	„§ 28e
	Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Resilienzausschreibungen
	(1) Die Resilienzausschreibungen nach § 39n finden vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung in einer Verordnung nach § 88d statt
	(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach § 39n beträgt, vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung in einer Verordnung nach § 88d, in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 4 000 Megawatt zu installierende Leistung, die sich wie folgt auf die Technologien verteilen:


	37. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	38. In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer2 wird die Angabe „§§ 88 bis 88f“ durch die Angabe „§§ 88 bis 88d“ ersetzt.
	39. In § 34a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	40. § 35 wird wie folgt geändert:
	(4) „ Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spätestens drei Monate nach Ablauf der Fristen nach § 36e Absatz 1, § 37e, § 39e Absatz 1, § 39g Absatz 5 Nummer 4 und § 39j in Verbindung mit § 39e Absatz 1 sowie § […] der Resilienzausschreibungsverordnung nach § 88d die Projektrealisierungsrate des jeweiligen Gebotstermins bekannt.“

	41. In § 36 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „und deren Anschrift“ gestrichen.
	42. § 36b wird wie folgt geändert:
	43. § 36c Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
	44. § 36f Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	45. § 36h wird wie folgt geändert:
	„(3a) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 für Flugwindenergieanlagen an Land ohne den Nachweis des Gütefaktors gegenüber dem Netzbetreiber erst, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage an Land der Bundesnetzagentur nach der Inbetriebnahme der Anlage unter Angabe der Registernummer mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an Land ist. In den Fällen des Satzes 1 wird für die Berechnung des anzulegenden Wertes angenommen, dass der Ertrag der Flugwindenergieanlage an Land 50 Prozent des Referenzertrags beträgt; dieser Gütefaktor ist auch außerhalb der Südregion anzuwenden. Wenn die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die nach Satz 1 und § 46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt überschritten hat, sind Satz 1 und 2 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem Ablauf des 31. Dezember desselben Jahres ermittelt worden ist. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich unverzüglich nach dem 1. Oktober die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die nach Satz 1 und § 46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.“

	46. In § 36i wird durch den folgenden § 36i ersetzt:
	„§ 36i
	Dauer der Zahlungspflichten für Windenergieanlagen an Land
	Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach § 25 Absatz 1 Satz 1 spätestens 36 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags an den Bieter auch dann, wenn die Inbetriebnahme der Windenergieanlage an Land aufgrund einer Fristverlängerung nach § 36e Absatz 2 oder Absatz 3 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.“


	47. In § 36j Absatz 3 wird die Angabe „Vergütungszeitraum“ durch die Angabe „Zahlungszeitraum nach § 25 Absatz 1“ ersetzt.
	48. § 37 wird wie folgt geändert:
	„(1a) Gebote für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 dürfen nur abgegeben werden, wenn die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen sollen:

	49. § 37b wird durch folgenden § 37b ersetzt:
	„§ 37b
	Höchstwert für Solaranlagen des ersten Segments
	Der Höchstwert ergibt sich aus dem um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, dabei beträgt er jedoch höchstens 5,9 Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung des Höchstwertes für die Ausschreibungen im Jahr 2027 nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 sind die Gebotswerte der im Jahr 2026 durchgeführten Gebotstermine heranzuziehen.“


	50. § 37d wird gestrichen:
	51. § 38 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	52. § 38a wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die Zahlungsberechtigung für Solaranlagen nach § 38 darf nur ausgestellt werden,

	53. In § 38b wird wie folgt geändert:
	„§ 38b
	Anzulegender Wert für Solaranlagen des ersten Segments, Ersetzen von Solaranlagen des ersten Segments“.

	54. § 38d Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
	(6) „ Der Netzbetreiber erstattet inner-halb von drei Monaten nach der Inbetriebnahme einer Anlage den von dem Anlagenbetreiber geleisteten Projektsicherungsbeitrag in Höhe von 35 Euro je Kilo-watt installierter und bezuschlagter Gebotsmenge. Abweichend von Satz 1 er-folgt die Erstattung des von dem Anlagen-betreiber geleisteten Projektsicherungsbeitrages in voller Höhe, wenn die installierte Leistung der Anlage mindestens 95 Pro-zent der bezuschlagten Gebotsmenge beträgt.“

	55. § 38e wird wie folgt geändert:
	56. Die Überschrift des § 38g wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„§ 38g
	Dauer der Zahlungspflichten für Solaranlagen des zweiten Segments“.

	57. § 38h wird durch den folgenden § 38h ersetzt:
	„§ 38h
	Ersetzen von Solaranlagen des zweiten Segments
	(1) Solaranlagen, die Solaranlagen an demselben Standort ersetzen, sind abweichend von § 3 Nummer 30 bis zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben Standort installierten Leistung von Solaranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen anzusehen, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden sind.
	(2) Ab dem Zeitpunkt der Ersetzung besteht der bisherige Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die bisherige Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 für Strom aus der ersetzten Anlage ausschließlich für Strom aus der ersetzenden Anlage. Bei einer Erhöhung der Leistung durch die Ersetzung nach Satz 1 besteht der bisherige Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die bisherige Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 nur für den Teil des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am eingespeisten Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leistung der ersetzenden Solaranlagen entspricht. Bei einer Erhöhung der Leistung durch die Ersetzung ist für den über die Leistung der ersetzten Anlagen hinausgehenden Anteil des eingespeisten Stroms der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 nicht ausgeschlossen, dabei richten sich dieser Zahlungsanspruch und diese Zahlungspflicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes.“


	58. In § 39 wird wie folgt geändert:
	59. § 39b wird wie folgt geändert:
	60. In § 39c wird nach der Angabe „Gebotstermin nicht“ die Angabe „durch Fristablauf erloschen oder“ eingefügt.
	61. In § 39f Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Erteilung des Zuschlags“ durch die Angabe „der Gebotsabgabe“ ersetzt.
	62. § 39g wird wie folgt geändert:
	63. § 39i wird wie folgt geändert:
	(1) „ Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeugung des Biogases eingesetzte Anteil von Getreidekorn und Mais höchstens 30 Masseprozent beträgt. Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais und Lieschkolbenschrot anzusehen.“

	64. 39l wird wie folgt geändert:
	65. In § 39m Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „anzulegende Wert“ durch die Angabe „Anspruch nach § 19 Absatz 1“ ersetzt.
	66. Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 wird durch den folgenden Unterabschnitt 7 ersetzt:
	„Unterabschnitt 7
	Resilienzausschreibungen
	§ 39n
	Resilienzausschreibungen
	(1) Die Bundesnetzagentur führt Resilienzausschreibungen für Windenergieanlagen an Land sowie für Solaranlagen des ersten Segments durch.
	(2) Die Einzelheiten der Resilienzausschreibungen werden in einer Rechtsverordnung nach § 88d näher bestimmt.“



	67. § 40 wird wie folgt geändert:
	68. § 41 wird wie folgt geändert:
	69. In § 42 Satz 1 wird die Angabe „12,67 Cent“ durch die Angabe „12,48 Cent“ ersetzt.
	70. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	71. § 44 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	72. In § 44a Satz 1 wird die Angabe „1. Juli 2024 und sodann jährlich ab dem 1. Juli“ durch die Angabe „1. Januar 2028 und sodann jährlich ab dem 1. Januar“ und die Angabe „0,5 Prozent“ durch die Angabe „1 Prozent“ ersetzt.
	73. § 44b Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	74. § 44c wird wie folgt geändert:
	(8) „ Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 für Strom aus Biomasse verringert sich in dem jeweiligen Kalenderjahr insgesamt auf null, wenn die Nachweisführung nicht in der nach den Absätzen 2 und 6 vorgeschriebenen Weise erfolgt ist.“
	(10) „ Für Biomasseanlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, ist die Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme geltenden Fassung anzuwenden.“

	75. § 45 wird wie folgt geändert:
	76. Nach § 46 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	77. § 48 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Für Strom aus Solaranlagen ist § 38b Absatz 2 Satz 1 und 3 entsprechend anzuwenden. Abweichend von Satz 1 ist für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, § 38h entsprechend anzuwenden. Der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 entfallen in den Fällen der Sätze 1 und 2 für die ersetzten Anlagen endgültig.
	(3) Abweichend von den Absätzen 1 bis 1a verringert sich für Freiflächenanlagen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden, der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 auf null, wenn die Bundesnetzagentur in der letzten mindestens einen Monat vor der Inbetriebnahme liegenden Bekanntmachung nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4a angegeben hat, dass nach § 37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen abgegeben werden dürfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen.
	(4) Für Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 1 Variante 2, Nummer 2 bis 3 und Nummer 6 sind § 37 Absatz 1a und § 38a Absatz 3 entsprechend anzuwenden.
	(5) Wenn für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a der Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, verringert sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Rechtsfolge nach Satz 1 entfällt für die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderliche Nachweis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. Die Rechtsfolge nach Satz 1 entfällt außerdem für die Zeiträume, für die der erforderliche Nachweis nachträglich erbracht wird. Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b und c der Nachweis über die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird.“

	78. § 48a wird durch den folgenden § 48a ersetzt:
	„§ 48a
	Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie
	Der anzulegende Wert für den Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 ist jeweils der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, den die Bundesnetzagentur nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b der Marktstammdatenregisterverordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung für Inbetriebnahmen ab dem 1. Januar 2023 auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat für Solaranlagen


	79. § 49 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	80. In § 50a Absatz 2 wird die Angabe „§ 52“ durch die Angabe „§ 44c Absatz 8“ ersetzt.
	81. § 51 wird durch den folgenden § 51 ersetzt:
	§ 51 „
	Verringerung des Zahlungsanspruchs und der Zahlungspflicht bei negativen Preisen
	(1) Für Zeiträume, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, verringert sich der Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a auf null.
	(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anlagen, die der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 oder dem Mieterstromzuschlag nach § 19 Ab-satz 1 Nummer 3 zugeordnet sind für Zeit-räume vor dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Anlage mit einem intelligenten Messystem ausgestattet wird.“


	82. § 51a wird folgt geändert:
	83. In § 51b wird die Angabe „anzulegende Wert“ durch die Angabe „Anspruch nach § 19 Absatz 1“ ersetzt.
	84. § 52 wird wie folgt geändert:
	85. Die §§ 53 bis 53c werden durch die folgenden §§ 53 bis 53c ersetzt:
	§ 53 „
	Verringerung des anzulegenden Wertes im Rahmen in der Netzbetreiberabnahme
	(1) Der anzulegende Wert nach § 23b für die Berechnung des Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante der befristeten Marktwertdurchleitung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 verringert sich um den Wert, den die Übertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben.
	(2) Der anzulegende Wert nach § 23b für die Berechnung des Zahlungsanspruchs im Rahmen der Netzbetreiberabnahme in der Variante für ausgeförderte Anlagen nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 verringert sich um den Wert, den die Übertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben. Der Wert nach Satz 1 verringert sich um die Hälfte für Strom aus ausgeförderten Anlagen, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind.

	§ 53a
	(weggefallen)
	§ 53b
	Anpassung der Zahlungen bei Regionalnachweisen
	Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt ist, verringert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 und erhöht sich die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 jeweils um 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Strom, für den dem Anlagenbetreiber ein Regionalnachweis ausgestellt worden ist.

	§ 53c
	Anpassung der Zahlungen bei einer Stromsteuerbefreiung
	Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 verringert sich und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1 erhöht sich für Strom, der durch ein Netz durchgeleitet wird und der von der Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz befreit ist, um die Höhe der pro Kilowattstunde gewährten Stromsteuerbefreiung.“


	86. In § 54 Absatz 4 wird die Angabe „anzulegende Wert“ durch die Angabe „Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 und die Zahlungspflicht nach § 20a Absatz 1“ ersetzt.
	87. § 54a wird gestrichen.
	88. Die §§ 56 und 57 werden durch die folgenden §§ 56 und 57 ersetzt:
	§ 56 „
	Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber
	Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiterleiten:

	§ 57
	Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber
	Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder gemeinsam


	89. In § 58 Absatz 2 wird die Angabe „vergüteten“ gestrichen.
	90. § 71 Absatz 2 Nummern 5 und 6 werden durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:
	91. § 72 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, müssen ihrem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Mitteilung nach § 50 Nummer 1 des Energiefinanzierungsgesetzes die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind, zusammengefasst übermitteln:

	92. § 73 Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:
	(2) „ Übertragungsnetzbetreiber müssen die Informationen über den unterschiedlichen Umfang und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, für die sie Zahlungen nach § 19 Absatz 1 leisten oder Zahlungen nach § 20a, § 26 Absatz 2 Satz 5, § 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 1 erhalten, speichern. Bei der Speicherung sind die Saldierungen auf Grund des § 12 Absatz 3 des Energiefinanzierungsgesetzes zugrunde zu legen.
	(3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen weiterhin die Daten für die Berechnung der Marktprämie und des Refinanzierungsbeitrags nach Maßgabe der Anlage 1 Nummer 4 zu diesem Gesetz in nicht personenbezogener Form veröffentlichen.“

	93. In § 76 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	94. § 79 wird wie folgt geändert:
	95. § 81 wird wie folgt geändert:
	„(4a) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen benennen der Clearingstelle eine zentrale Kontaktstelle, um ihr eine elektronische Kontaktaufnahme in Angelegenheiten nach Absatz 4 zu ermöglichen. Die Netz-betreiber sind verpflichtet, die Daten aktuell zu halten und die Erreichbarkeit der Kontaktstelle zu gewährleisten.“

	96. In § 83 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 8, 11, 12, 19 und 50“ durch die Angabe „§§ 8, 8b, 11, 12, 19 und 50“ ersetzt.
	97. § 85 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, die Aufgaben,

	98. In § 85a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „oder § 10 der Innovationsausschreibungsverordnung“ gestrichen.
	99. § 88a wird durch den folgenden § 88a ersetzt:
	„§ 88a
	Verordnungsermächtigung zu grenzüberschreitenden Ausschreibungen
	(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu grenzüberschreitenden Ausschreibungen nach § 5 Absatz 2 Satz 3 zu treffen, insbesondere
	(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates für Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und einen Anspruch auf Zahlung nach einem Fördersystem eines anderen Staates haben
	(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
	(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu regeln und im Rahmen von völkerrechtlichen Vereinbarungen mit anderen Staaten unter Berücksichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5


	100. In § 88b wird die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	101. § 88c Nummer 4 wird durch die folgende Nummer4 ersetzt:
	102. Die §§ 88d bis 88f werden durch den folgenden § 88d ersetzt:
	„§ 88d
	Verordnungsermächtigung zu Resilienzausschreibungen
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu Resilienzausschreibungen nach § 39n nähere Bestimmungen zu erlassen; insbesondere


	103. § 90 wird wie folgt geändert:
	104. § 91 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:
	105. In § 92 wird die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	106. §§ 93 und 94 werden durch die folgenden §§ 93 und 94 ersetzt:
	§ 93 „
	(weggefallen)
	§ 94
	Verordnungsermächtigung zu systemdienlichem Anlagenbetrieb
	Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, zur Sicherstellung eines netz- und systemdienlichen Betriebs von Anlagen, soweit sie der Einspeisevergütung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes oder der Netzbetreiberabnahme nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 zugeordnet sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln,


	107. § 95 wird wie folgt geändert:
	108. In § 96 Absatz 1 wird die Angabe „88d,“ gestrichen.
	109. § 97 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Länder und des Bundes bilden einen Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss koordiniert die Erfassung

	110. § 98 wird durch den folgenden § 98 ersetzt:
	§ 98 „
	Jährliches Monitoring zur Zielerreichung
	(1) Die Länder berichten dem Sekretariat des Kooperationsausschusses jährlich spätestens bis zum 31. Mai über den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien und den Stand der Ausweisung von Flächen nach den Vorschriften des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land im Sinne des § 2 Nummer 4 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes, insbesondere über
	(2) Der Kooperationsausschuss wertet die Berichte der Länder nach Absatz 1 aus und legt jährlich spätestens bis zum 31. Oktober der Bundesregierung einen Bericht vor.
	(3) Die Bundesregierung berichtet ab dem 1. Januar 2027 jährlich spätestens bis zum 30. April, ob die erneuerbaren Energien in der für die Erreichung der Ziele nach § 1 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden. Zu diesem Zweck betrachtet und bewertet sie die Ausbaugeschwindigkeit insbesondere unter Berücksichtigung
	(4) Der Bericht nach Absatz 3 umfasst zusätzlich eine Bewertung zum Stand der Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und zum Stand der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land nach § 2 Nummer 4 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes jeweils unter Berücksichtigung des Berichts des Kooperationsausschusses nach Absatz 2 und enthält insbesondere Angaben über
	(5) Die Berichterstattung nach den Absätzen 2 bis 4 erfolgt mit der Unterstützung des Umweltbundesamtes und der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der nach § 97 Absatz 5 beschafften und der nach § 98 Absatz 1 zu übermittelnden Daten. Die Berichterstattung nach Satz 1 darf keine personenbezogenen Daten enthalten.“


	111. § 99 wird wie folgt geändert:
	112. §§ 99a und 99b werden durch den folgenden § 99a ersetzt:
	„§ 99a
	Evaluierung zu Wechselwirkungen mit nachgelagerten Märkten
	(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie evaluiert auf Grundlage der Erfahrungen im Rahmen des EEG 2027, ob und in welchem Umfang Ansprüche nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und Zahlungspflichten nach § 20a Absatz 1 Marktpreissignale aus anderen Märkten als dem Spotmarkt, insbesondere aus den verschiedenen Intraday-Märkten, abschwächen könnten sowie ob und welche Effekte sich hieraus für das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommärkte einschließlich des europäischen Strombinnenmarkts ergeben könnten. Im Fall substanzieller Wechselwirkungen, die das gesamtwirtschaftlich effiziente Funktionieren der Strommärkte einschließlich des europäischen Strombinnenmarkts wesentlich beeinträchtigen, identifiziert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Handlungsbedarfe und schlägt gesetzliche Anpassungen vor, um die identifizierten Beeinträchtigungen spätestens ab dem 1. Januar 2031 zu reduzieren.
	(2) Zur Unterstützung bei der Evaluierung hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein oder mehrere wissenschaftliche Gutachten in Auftrag zu geben. Spätestens zum 31. Juli 2029 veröffentlicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung.“


	113. Die §§ 100 und 101 werden durch die folgenden §§ 100 bis 102 ersetzt:
	§ 100 „
	Übergangsbestimmungen
	(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes ergibt, sind die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2026 gelenden Fassung anzuwenden
	(2) Für Anlagen nach Absatz 1 ist § 6 dieses Gesetzes anstelle des § 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der für die Anlagen maßgeblichen Fassung anzuwenden, mit der Maßgabe dass
	(3) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 ist § 10b Absatz 7 dieses Gesetz auch anzuwenden, soweit nach dem 31. Dezember 2026
	(4) Für Anlagen nach Absatz 1 ist ab dem 1. Januar 2027 § 10c dieses Gesetzes für Strombezüge aus dem Netz anzuwenden, die in den Solaranlagen oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht werden.
	(5) Für ausgeförderte Anlagen, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind und am 31. Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergütung hatten, sind § 3 Nummer 3a, § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2, § 21b, § 21c Absatz 1 Satz 3 und 4, § 23b, § 25 Absatz 2 und § 53 Absatz 2 dieses Gesetzes anstelle von § 3 Nummer 3a, § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2, § 21b, § 21c Absatz 1 Satz 4 und 5, § 23b, § 25 Absatz 2, § 53 Absatz 4 und § 100 Absatz 7 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung anzuwenden.
	(6) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 sind § 19 Absatz 3 bis 3c sowie § 20 Satz 2 dieses Gesetzes anstelle von § 19 Absatz 3 bis 3c, § 20 Satz 2 und § 100 Absatz 34 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung oder nach einer entsprechenden Bestimmung einer früheren Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anzuwenden. Für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind oder deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2023 ermittelt worden ist, wird die Höhe der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes nach Anlage 1 Nummer 4 berechnet, wenn der Anspruch nach der Abgrenzungs- oder der Pauschaloption nach § 19 Absatz 3b oder 3c geltend gemacht wird. Wird für Strom aus Anlagen nach Satz 2, die Geltendmachung der Abgrenzungs- oder der Pauschaloption nach § 19 Absatz 3b oder 3c unterjährig oder zum Ende eines Kalenderjahres beendet, erfolgt die Berechnung der Marktprämie bis zum Abschluss des auf die Beendigung folgenden Kalenderjahres anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes.
	(7) Werden vom Netzbetreiber an Anlagen nach Absatz 1 nach dem 31. Dezember 2026 Abschläge geleistet und Endabrechnungen getätigt, ist § 26 Absatz 3 dieses Gesetzes anzuwenden.
	(8) Für Zuschläge nach § 36 für Windenergieanlagen an Land und nach § 36j für Zusatzgebote, die in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2027 erteilt wurden, ist § 36i dieses Gesetzes anstelle des § 36i in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anzuwenden, soweit die Frist des § 36i der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 1. Januar 2027 noch nicht abgelaufen ist.
	(9) Werden Solaranlagen nach Absatz 1, durch Solaranlagen am selben Standort ersetzt, sind für die ersetzende Solaranlage

	Weitere Bestimmungen für bestehende Anlagen
	Für Anlagen, deren anzulegender Wert sich nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuer-bare-Energien-Gesetzes in Zeiträumen, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, nicht oder erst nach Ablauf aufeinanderfolgender Stunden verringert, sind die §§ 51 und 51a anzuwenden, wenn der Anlagenbetreiber in Textform gegenüber dem Netzbetreiber erklärt, dass diese anwendbar sein sollen. Die Erklärung nach Satz 1 kann nur mit Wirkung frühestens zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Anlage mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet wird, abgegeben werden. Nach Wirksamwerden der Erklärung nach Satz 1 erhöht sich der anzulegende Wert für die Anlage um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Die Erklärung nach Satz 1 ist unwiderruflich.

	Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt
	(1) Die Bestimmungen von Teil 3, § 85a, § 100 Absatz 6 und 9, § 101 und die Anlagen 1 bis 5 dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt werden.
	(2) Die beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.“


	114. Anlage 1 wird durch die folgende Anlage 1 ersetzt:
	„Anlage 1 zu § 23a
	Höhe der Marktprämie und des Refinanzierungsbeitrags



	Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes
	Das Messtellenbetriebsgesetz vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2023), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:
	2. In § 30 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „7 Kilowatt“ durch die Angabe „2 Kilowatt“ ersetzt.
	3. § 45 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:


	Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung
	Die Erneuerbare-Energien-Verordnung vom 17. Februar 2015 (BGBl. I S. 146), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
	§ 3 „
	Transparenz der Vermarktungstätigkeiten
	(1) Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, folgende Daten ergänzend zu den Daten nach der Anlage 1 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format in nicht personenbezogener Form zu veröffentlichen:
	(2) Der Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet, zwei Werktage nach Ende der Auktion am Day-Ahead-Markt einer Strom-börse auf seiner Internetseite Folgendes bekannt zu geben:


	2. § 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:
	§ 5 „
	Preislimitierung
	(1) Der Übertragungsnetzbetreiber hat abweichend von § 2 Absatz 2 die nach aktueller Prognose vorhergesagte viertelstündliche Einspeisung von Strommengen aus fernsteuerbaren Anlagen über eine marktgekoppelte Auktion vollständig zu preislimitierten Geboten in Höhe von 0 Euro pro Megawattstunde am Day-Ahead-Markt einer Strombörse.
	(2) Wird im Fall von preislimitierten Angeboten nach Absatz 1 die nach § 2 Absatz 2 zu vermarktende Strommenge aus fernsteuerbaren Anlagen nicht oder nicht vollständig veräußert, veranlasst der Übertragungsnetzbetreiber die Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung von fernsteuerbaren Anlagen in Höhe der nicht veräußerten Strommenge. Für die Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung nach Satz 1 sind die §§ 13a und 14 Absatz 1c des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass weder ein bilanzieller Ausgleich noch ein bilanzieller Ersatz erfolgt und für Anlagen, die unter die Regelung des § 51 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fallen, auch kein finanzieller Ausgleich erfolgt.
	(3) Die durch die in Absatz 2 genannten Maßnahmen entstehenden Kosten gelten als Ausgaben im Sinn der Anlage 1 Nummer 5.2 zum Energiefinanzierungsgesetz. Sie können nur dann in den EEG-Finanzierungsbedarf einkalkuliert werden, wenn die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Vorschriften und Bestimmun-gen und die in Aufsichtsmaßnahmen der Bundesnetzagentur enthaltenen Maßgaben eingehalten wurden.“


	3. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.
	4. § 12a wird durch den folgenden § 12a ersetzt:
	„§ 12a
	Verlängerter Zahlungsanspruch
	Für Strom aus Anlagen, in denen Bio-gas eingesetzt wird, verlängert sich der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes einmalig um zwölf Jahre (Anschlusszeitraum), wenn


	5. § 12b Satz 1 wird wie folgt geändert:
	6. § 12c wird wie folgt geändert:
	7. § 12d Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	8. § 12g wird durch den folgenden § 12g ersetzt:
	„§ 12g
	Beihilfevorbehalt
	(1) Die Bestimmungen des Abschnitts 3a dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt werden.
	(2) Die beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.“


	9. In § 14 Absatz 1 wird die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ ersetzt.


	Aufhebung der Innovationsausschreibungsverordnung
	Die Innovationsausschreibungsverordnung vom 20. Januar 2020 (BGBl. I S. 106), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) geändert worden ist, wird aufgehoben.

	Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes
	Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 Nummer 18 wird durch die folgende Nummer 18 ersetzt:
	3. Nach § 6 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	4. § 7 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	5. § 9 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	6. In § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 26 Absatz 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 26 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt.
	7. § 14 Satz 1 Nummern 3 und 4 werden durch die Nummern 3 bis 5 ersetzt:
	8. § 15 wird durch den folgenden § 15 ersetzt:
	§ 15 „
	Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern
	Die Übertragungsnetzbetreiber und Betreiber von Übertragungsnetzen im Sinn von § 3 Nummer 16 des Energiewirtschaftsgesetzes haben untereinander einen finanziellen Anspruch auf Belastungsausgleich, wenn sie jeweils bezogen auf die im Bereich ihrer Regelzone erhobenen Umlagen, die vereinnahmten Zahlungen nach § 14 Satz 1 Nummer 4 oder unmittelbar nach § 20a Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vereinnahmten Zahlungen und die nach den öffentlich-rechtlichen Verträgen nach § 9 jeweils erhaltenen Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland höhere Zahlungen nach den in § 13 Absatz 1 Satz 1 genannten Bestimmungen oder nach § 13 oder höhere Offshore-Anbindungskosten oder nach den öffentlich-rechtlichen Verträgen nach § 9 zu leisten hatten, als es dem Durchschnitt aller Übertragungsnetzbetreiber entspricht.“


	9. In § 20 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe „§ 26 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 26 Absatz 1“ ersetzt.
	10. Die Überschrift von Teil 4 Abschnitt 3 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Abschnitt 3
	Herstellung von grünem Wasserstoff“.

	11. § 25 wird wie folgt geändert:
	§ 25 „
	Umlagebefreiung bei der Herstellung von grünem Wasserstoff“.

	12. § 26 wird durch den folgenden § 26 ersetzt:
	§ 26 „
	Anforderungen an den grünen Wasserstoff
	Die Anforderungen an grünen Wasserstoff werden in einer Rechtsverordnung nach […] festgelegt.“


	13. § 32 Nummer 1 Buchstabe d wird durch den folgenden Buchstaben d ersetzt:
	14. § 46 Absatz 6 Nummern 2 bis 4 werden durch die folgenden Nummer 2 und 3 ersetzt:
	15. § 47 Absatz 3 wird gestrichen.
	16. § 50 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	17. § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	18. In § 52 Absatz 3 wird jeweils die Angabe „Grünem Wasserstoff“ durch die Angabe „grünem Wasserstoff“ ersetzt.
	19. § 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:
	20. § 60 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	21. § 61 wird wie folgt geändert:
	22. In § 62 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „Grünem Wasserstoff“ durch die Angabe „grünem Wasserstoff“ ersetzt.
	23. § 66 wird durch den folgenden § 66 ersetzt:
	§ 66 „
	Allgemeine Übergangsbestimmung
	Die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes, der Erneuerbare-Energien-Verordnung und der Erneuerbare-Energien-Ausführungsverordnung in den am 31. Dezember 2022 geltenden Fassungen sind anzuwendenden für Strom, der vor dem 1. Januar 2023


	24. § 67 wird wie folgt geändert:
	(6) „ Für das Antragsjahr 2027 findet § 2 Nummer 18 in der am … [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel […]] geltenden Fassung Anwendung.
	(7) § 32 Nummer 1 Buchstabe d in der ab … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel […]] geltenden Fassung ist bereits für Anträge des Antragsjahres 2026 anzuwenden.“

	25. Anlage 1 wird wie folgt geändert:


	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

	EU-Rechtsakte:

	Begründung
	A. Allgemeiner Teil
	I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
	II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
	1. Ausbau der erneuerbaren Energien
	2. Stärkung der Strommarkt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien
	3. Weitere Dämpfung der Kostenentwicklung
	4. Einführung eines Abschöpfungsmechanismus
	5. Stärkung der Bioenergie
	6. Ausweitung Rollout intelligenter Messsysteme und Steuerungseinrichtungen
	7. Weitere Themen

	III. Exekutiver Fußabdruck
	IV. Alternativen
	V. Gesetzgebungskompetenz
	VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen
	VII. Gesetzesfolgen
	1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
	2. Nachhaltigkeitsaspekte
	3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	3.1. Bund
	3.2. Länder
	4. Erfüllungsaufwand
	4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung
	5. Weitere Kosten
	6. Weitere Gesetzesfolgen

	VIII. Befristung; Evaluierung

	B. Besonderer Teil
	Zu Artikel 1 (Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes)
	Zu Nummer 1
	Zu Nummer 2
	Zu Nummer 3
	Zu Nummer 4
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Buchstabe f
	Zu Buchstabe g
	Zu Buchstabe h
	Zu Buchstabe i
	Zu Buchstabe j
	Zu Nummer 5
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 6
	Zu Nummer 7
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Buchstabe f
	Zu Nummer 8
	Zu Buchstabe a und b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 9
	Zu Nummer 10
	Zu Nummer 11
	Zu Nummer 12
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 13
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 14
	Zu Nummer 15
	Zu Nummer 16
	Zu Nummer 17
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 18
	Zu Nummer 19
	Zu Nummer 20
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 21
	Zu Nummer 22
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 23
	Zu Nummer 24
	Zu Nummer 25
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 26
	Zu Nummer 27
	Zu Nummer 28
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 29
	Zu Nummer 30
	Zu Nummer 31
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 32
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 33
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 34
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Nummer 35
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Nummer 36
	Zu Nummer 37
	Zu Buchstabe a und Buchstabe b
	Zu Buchstabe c und Buchstabe d
	Zu Nummer 38
	Zu Nummer 39
	Zu Nummer 40
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 41
	Zu Nummer 42
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 43
	Zu Nummer 44
	Zu Nummer 45
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 46
	Zu Nummer 47
	Zu Nummer 48
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 49
	Zu Nummer 50
	Zu Nummer 51
	Zu Nummer 52
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 53
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 54
	Zu Nummer 55
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 56
	Zu Nummer 57
	Zu Nummer 58
	Zu Nummer 59
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 60
	Zu Nummer 61
	Zu Nummer 62
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Nummer 63
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 64
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 65
	Zu Nummer 66
	Zu Unterabschnitt 7 (Resilienzausschreibungen)
	Zu § 39n (Resilienzausschreibungen)
	Zu Nummer 67
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Nummer 68
	Zu Buchstabe a, b und c
	Zu Buchstabe d
	Zu Nummer 69
	Zu Nummer 70
	Zu Nummer 71
	Zu Nummer 72
	Zu Nummer 73
	Zu Nummer 74
	Zu Nummer 75
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 76
	Zu Nummer 77
	Zu Buchstabe a
	Zu Doppelbuchstabe aa
	Zu Doppelbuchstabe bb
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 78
	Zu Nummer 79
	Zu Nummer 80
	Zu Nummer 81
	Zu Nummer 82
	Zu Nummer 83
	Zu Nummer 84
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Nummer 85
	Zu Nummer 86
	Zu Nummer 87
	Zu Nummer 88
	Zu § 56 (Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber)
	Zu § 57 (Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber)
	Zu Nummer 89
	Zu Nummer 90
	Zu Nummer 91
	Zu Nummer 92
	Zu Nummer 93
	Zu Nummer 94
	Zu Nummer 95
	Zu Nummer 96
	Zu Nummer 97
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 98
	Zu Nummer 99
	Zu Nummer 100
	Zu Nummer 101
	Zu Nummer 102
	Zu Nummer 103
	Zu Nummer 104
	Zu Nummer 105
	Zu Nummer 106
	Zu § 93 (weggefallen)
	Zu § 94 (Verordnungsermächtigung zu systemdienlichem Anlagenbetrieb)
	Zu Nummer 107
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 108
	Zu Nummer 109
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Zu Nummer 110
	Zu Nummer 111
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 112
	Zu Nummer 113
	Zu Nummer 114
	Zu Anlage 1 (Höhe der Marktprämie und des Refinanzierungsbeitrags)
	Zu Artikel 2 (Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes)
	Zu Nummer 1
	Zu Nummer 2
	Zu Nummer 3
	Zu Artikel 3 (Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung)
	Zu Nummer 1
	Zu Nummer 2
	Zu Nummer 3
	Zu Nummer 4
	Zu Nummer 5
	Zu Nummer 6
	Zu Nummer 7
	Zu Nummer 8
	Zu § 12g (Beihilfevorbehalt)
	Zu Nummer 9
	Zu Artikel 4 (Aufhebung der Innovationsausschreibungsverordnung )
	Zu Artikel 5 (Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes)
	Zu Nummer 1
	Zu Nummer 2
	Zu Nummer 3
	Zu Nummer 4
	Zu Nummer 5
	Zu Nummer 6
	Zu Nummer 7
	Zu Nummer 8
	Zu Nummer 9
	Zu Nummer 10
	Zu Nummer 11
	Zu Nummer 12
	Zu Nummer 13
	Zu Nummer 14
	Zu Nummer 15
	Zu Nummer 16
	Zu Nummer 17
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 18
	Zu Nummer 19
	Zu Nummer 20
	Zu Nummer 21
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Nummer 22
	Zu Nummer 23
	Zu Nummer 24
	Zu Nummer 25
	Zu Buchstabe a
	Zu Buchstabe b
	Zu Doppelbuchstabe aa
	Zu Doppelbuchstabe bb
	Zu Buchstabe c
	Zu Buchstabe d
	Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)



